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I. 

Abhandlungen, 

1; 

Die Schelling'fche Philofophie und ihr BER 
zum Ehrifienthum. 

Dritter Artikel, 

Die Philoſophie der Offenbarung. 

Schelling macht ſich anheifchig, das Chriftenthum im 

dortgange eines rein philofophifchen Erfennens zu erklären, 

den Dualismus der Religion und BPhilofophie, wie er nad) 

feiner Anficht bis daher beftanden hat, in einer höhern Ein- 

heit aufzuheben. (Schelling bei Paulus, ©. 212.) „Eine 

Sage ging von Franfreich aus und hat auch in Deutfchland 

Anhang gefunden, daß etwas Neues an bie Stelle bes Chri- 

ftenthums treten müſſe. Aber diefem kann man bie Frage 

entgegenhalten: habt ihr das Chriſtenthum denn ſchon er- 

fannt? Wie, wenn eine Philofophie erft feine Tiefen auf: 

ſchlöße?“ (S. 213.) 

Hierin ift die Andeutung enthalten, daß eine ‚philofophis 

(he Erklärung des Chriſtenthums nur zugleich mit einem 

neuen, bisher vergeblich gefuchten Berftändniffe deſſelben mög- 

lich jei, Andrerſeits hat auch bie Philoſophie ‚ um dieſer 
1 



4 Schelling's 

großen Aufgabe gewachſen zu ſein, erſt in eine neue Phaſe 

einzutreten, der doppelten Einſeitigkeit als Rationalismus 

(Apriorismus) auf der einen, und als Empirismus auf der 

andern Seite ſich zu entledigen. Dann tritt ſie von ſelbſt 

auf den Weg, in deſſen Verfolg ſie die geoffenbarte Wahrheit 

erfaſſen und aus ihrer „Beſchränkung“ im kirchlichen Dogma 

ſie befreien kann. 

„Das Chriſtenthum kann nicht ſein neben etwas An— 

derem. Dies Andere, wie z. B. die Philoſophie, hat einen 

viel zu großen Umfang erlangt, als daß das Chriſtenthum 

daneben beſtehen könnte. Das Chriſtenthum kann dadurch 

nur beſtehen, daß es Alles iſt“ (S. 213.). In der That 

muß, wenn das Chriſtenthum in ſeinem Character als gött— 

liche Offenbarung, ſomit als die abſolute Wahrheit nicht ſoll 

verkannt werden, die Philoſophie (die Vernunftwahrheit) als 

in ihm enthalten fich nachweifen lafien. Die Offenbarung ift 

‘die höhere Einheit; wollte man daher fie mit der Vernunft 

völlig in Eins fegen, oder unter diefe fubfimiren, fo wäre 

das der Rationalismus, der die Offenbarung entweder ges 

radezu läugnet, oder nur für einen andern Ausdruf und 

Werth der VBernunftwahrbeit gelten läßt. „Die Offenbarung, 

ſagt Schelling treffend (©. 215), muß etwas über die Vernunft 

Hinausgehended enthalten, etwas aber, das man ohne Die 

Vernunft noch nicht hat. Nichts ift trübfeliger, ald das Ge— 

ſchäft aller Rationaliften, die das vernünftig machen wollen, 

was ſich als über alle Vernunft gibt. (S. 617.) 

Aber gerade je ftrenger man dieſen Begriff der Offen- 

barung fefthält, defto weniger fheint fie ein Gegenftand phi— 
lofophifcher Erfenntniß zu fein und philofophifch erflärt wer- 

ben zu fönnen. Iſt es doch der Philofophie wefentlich, 
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Erfenntniß aus bloßer Vernunft zu fein; wie alfo foll fie 

die Offenbarung als übervernünftigen Inhalt in ihre Sphäre 

bereinziehen und in ihrem eigenen Fortgange erflären können? 

Iſt die Philoſophie Vernunfterfenntniß rein a priori, 
vor und unabhängig von aller Erfahrung, und die Offen: 

barung, auch nachdem fie gegeben, ihr Inhalt geoffenbart ift, 
etwas Webervernünftiges, für die Vernunft Geheimnißvolles: 

dann jedenfalld muß eine Philofophie der Offenbarung, wie 

fie Schelling will, für unmöglich gehalten werden, Indem 

daher Schelling in Bezug auf die Offenbarung die Behaup— 

tung aufftellt — auf die wir fpäter zurüdfommen werden —, 

daß fie nur in ihrem Urfprung, als Thatſache übervernünftig, 

aber nachdem fie einmal gegeben, ihrem Inhalte nad) der 

Vernunft begreiflich fei (S. 607. 611 f.), verwirft er andrers 

feit8 eben fo entfchieden eine rein vationaliftifche, d. h. hier 

aprioriftifche Philofophie, und baut auf dieſe beiden Negati— 

ven bie Möglichkeit feiner Offenbarungsphilofophie. 

Die Philofophie der Offenbarung muß fich auf der einen 

Seite vor dem Nationalismus, auf der andern vor Unphilo— 

fophie hüten; dies aber ift nur möglich, wenn die Bhilofophie 

an und für fich in ihrem Princip das Rationale und Ems 

pirifche vereinigt. Cine blos rationale Philofophie löst bie 

Offenbarung in Vernunft auf, eine blos empirifche aber 

dringt in den Inhalt der Offenbarung nicht ein, begreift ihn 

nicht, fondern vermag ihn höchftens unter leere, blos logiſche 

Kategorieen zu fubfumiren — und bas ift ilnphilofophie. 

„Wenn man unter Bhilofophie, wie die Meiften, eine Wiffen- 

(haft verfteht, welche die Vernunft rein aus fich erzeugt, 

jo würde die Philofophie der Offenbarung ein Verſuch fein, 

die Wahrheiten der geoffenbarten Religion auf folche zurüd- 
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zuführen, welche bie Vernunft aus fich felbft erzeugt. Aber 

bie Offenbarungsgläubigen fehen in ihren Gegenftänden folche, 

die bie Vernunft nicht erreichen Fann. Und wollen wir auf: 

richtig fein, jo fönnen wir der Beftimmung, baß durch die 

Offenbarung Wahrheiten gegeben fein müffen, Die ohne fie 

nicht nur nicht gewußt. wurden, fondern gar nicht gewußt 

werden fonnten, nur beipflichten. Denn wozu gäbe es fonft 

eine Offendarung?... Entweder hat der Begriff der Offen- 

barung gar feinen Sinn, oder man muß einräumen: der 

Inhalt der Offenbarung fann ohne fie gar nicht gewußt 

werden. Hier alfo wird Die Offenbarung zu einer eigenen 

Erkenntnißquelle“ (S. 607 f.). Defhalb drang Schelling ſchon 

in feiner Vorrebe zu ber Meberfegung bes Goufin H, über: 

haupt feitdem er die heidnifche Mythologie und die chrift 

lihe Offenbarung in ben Kreis feiner philofophifchen Be: 

ftrebungen hereingenommen und zum Hauptgegenftand feiner 

Speculation gemacht hat, auf eine Verfchmelzung des Ra— 

tionalismus und Gmpirismus, ein Gegenfag, ben er fpäter 

in dem der negativen und pofitiven Philofophie ausgefprochen. 

Der Gegenfag des Nationalen und nipirifchen wird 

aber von Schelling zunächft immer in einer weitern und 

allgemeinern Bedeutung genommen, Das Reale überhaupt 

und das Thatfächliche, Gefchichtliche insbeſondere wird durch 

bloße Vernunft gar nicht erfannt; vielmehr muß außer der 

Bernunfterfenntniß eine Erkenntniß aus Grfahrung ange: 
nommen werben, Daher kann auch das Chriftenthum als 

Realität, als Thatſache und Gefchichte insbejondere auf rein: 

rationalem Wege gar nicht gefunden, noch viel weniger er— 

1) ©. unſern erſten Artitel, Quartalſchr. 1844. ©: 66. 
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Märt: werden ;. vielmehr ift die Offenbarung unter den alfge- 

meinen Begriff des nur durch Erfahrung Wißbaren zu fub- 
ſumiren; fie ift „ein nur durch Erfahrung ums zu Theil werz. 

bendes Wiſſen“ (S. 608) '). Alles Tharfächliche, überhaupt 

alles Wirkliche it „über :die ‚Vernunft hinaus‘ (S. 216). 

Eine Philofophie daher, „die für das Wirfliche feinen Sinn 

bat,“ die. Philofophie. ald reine VBernunftwifienfchaft verträgt. 

fh nicht. mit: dem Chriſtenthum; eine foldhe Bhilofophie 

„macht fich ſelbſt eine Geſchichte, wie fie fein follte; das 

Ehriftenthum dürfte (nach ihr) nicht fein’ (S. 616). 

Hiermit ift, jo ausdrüdlich auch bie. Sätze lauten, eben 

nicht jehr viel gejagt... Und doch thut ſich Schelling mit der 

Lehre, daß durch bloße Bernunft an die Wirklichkeit. nicht, 

beranzufommen, und am allerwenigſten dad Chriftenthbum 

zu erflären fei, ald auf eine erft von ihm gemachte. Ent— 

deckung viel zu gut, „Zu Fichte's Zeit,“ bemerkt er, „war 

bie Philoſophie in ihrer eigentlichen Sonnenferne von ber 

Offenbarung, obwohl er ſelbſt das Nicht-Ich (das penfionirte 

Kantiſche Ding. an: fich) im praftifshen Theile wieder ein- 

führen mußte, Eine: andere Zeit fam, da. man (nämlich 

Scelling) anfing zu erfennen, daß bie Philojophie- ſich nur 

eben an ber Wirflichfeit entwideln fünne. Da ward zuerft 

aufgenommen die Ratur (Schelling's Naturphilojophie ). 

Damald aber ſchon fah rin Theil der Zeitgenofien inftinft- 

1) Grläuternd fügt Schelling (a. a, O.) bei: „Auf welche Weiſe bie 

Philofophie Gott findet, wie fie die Möglichkeit in ihm eutdeckt, 

freier Hervorbringer des Seins zu fein — das wiffen wir durch 

bloße DBernunft, rein a priori. „Aber daß Gott Schöpfer fein 

wollte wirflich, das fünnen wir nur dadurch wiſſen, daß er 

wirklich geihaffen Hat,“ aus der Grfahrung, a posteriori. 
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mäßig (!) voraus, daß auch die Geſchichte, in der man 

bisher nur ein Machwerf ber Willführ fah, hineingezogen 

werden müfle.e Da mußte fie fich aber auch ben früheften 

Anfängen der Gefchichte, der Mythologie zuwenden” (S. 615 f.) 

Auf diefen Fortgang von dem rein rationalen zu dem em- 

pirifchen Princip ift dann auch das große Wort zu beziehen, 

welches Schelling in Berlin ausgefprochen,, daß feine jeßige 

Philofophie das menfchlihe Berwußtfein über feine gegen- 

wärtige Graͤnze hinaus erweitere ). Denn das Thatfäch- 

lihe, Reale, hat er zuerft wieder zu feinem Recht fommen 

laffen als ein „über die Vernunft binausliegendes,” und aus 

der Quelle fchöpfen wollen, aus ber allein ed und zufließt, 

aus der Erfahrung nämlich, während feine Vorgänger dies 
empirifche Princip nicht anerfannt und darum auch die Wirf« 

lichfeit, insbefondere das Chriftenthum nicht erfannt noch 

erflärt haben. Ihr Bewußtfein (nicht dad menfchliche) war 

alfo ein befchränftes, oder vielmehr, fie haben alle Wirflich- 

feit, Die zu erfaffen und barzuftellen die Philofophie von 
jeher gerungen, in bie Grenzen ber Vernunft eingeengt und 
dadurch das Wirkliche entwirklicht, in eim blos Logifches, 

Ideales verwandelt. So ift auch zur verftehen bie weitere 

Behauptung, die Philofophie der Offenbarung, die pofitive 
Philofophie überhaupt, diefe „neue, bis jegt für unmöglich 

gehaltene Wiffenfchaft“ — beruhe auf einer Erweiterung ber 
Philofophie und des philofophifchen Bewußtfeins, die nur 
durch ein abermaliges Zurüdgehen auf ihre Principien mög- 
lich gewefen fei (S. 706). Schelling geht noch weiter, 
„Die Frage nach der Bedeutung und Realität ber Offen- 

1) Erſte Borlefung in Berlin. ©, 7. 



Philofophie der Offenbarung. 9 

barung hängt ab von einer Krifis der Philofophie, die noth- 

wendig eintreten mußte. Das Unvermögen jener, fowie bie 

Impotenz befien, was fie ihre Philoſophie nennen, Chrift- 

liche® zu verftehen, braucht dem Kundigen nicht auseinander 

gefeßt zu werden. Meine Philoſovhie der Offenbarung ift 

weit verbreitet worden; es wäre zu verwundern, wenn nicht 

Ausdrüde und Gedanken derfelben befannt geworden. wären. 

Die Vorlefungen über Bhilofophie der Mythologie gehen noch 

weiter zurüd” (S. 706 f.). 

Meines Wiſſens hat noch Fein Philoſoph in folchem 

Maaße auf den Alleinbefig der Wahrheit gepocht! Was 

daran Wahres ift, ift indeffen die Hauptfrage; boch fei ed 

und vorerft geftattet, dad neue Princip, das wir ſchon dar— 

gelegt, darauf anzuiehen, ob es wirklich ein ganz neue ift. 

In der jüngften Zeit hat Hegel gefagt, im Empirismus 

liege das große Princip, „daß, was wahr ift, in ber Wirf- 

lichkeit fein, und für die Wahrnehmung da fein muß“ '), 

und es iſt fomit nicht nöthig an das alte, ariftotelifche Wort: 

nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu zu 

erinnern, um alle Giferfüchtelei hinfichtlich der Originalität 

jenes „das menfchliche Berwußtiein über feine bisherigen 

Gränzen erweiternden” Gebanfend zu zähmen. Indeſſen 

fommt Alles darauf an, in welchem Sinne und Umfange 

man im Empirismusd eine Quelle der Wahrheit findet. Daß 

dad Befenntniß defielben bei Hegel eine leere Phraſe it, be— 

barf feines Beweijed; ebenfo muß anerfannt werden, daß 

Kant, wenn er dem empirifchen Princip eine wahre Geltung 

für die Philofophie eingeräumt hätte, auf die vermeintliche 

1) Encyflopäbie, $. 38. ©. 45. 3. 9. 
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Grundfrage aller Metaphyſik: wie find ſynthetiſche Urtheile 

a priori möglich? nicht den nach ihm ſogenannten kritiſchen 

oder tranfcendentalen Idealismus zur Antwort gegeben, und 

die Erkenntniß ber überfinnlichen Wahrheit der theoretifchen 

Vernunft abgefprocdhen und auf die praftifche hinübergewälzt 

hätte, Eben fo befannt und umläugbar it, daß Fichte den 

fritifchen. Idealisuuus in ähnlicher Weife nur übertrieben, wie 

Leibnig vom Spinozismus fagte, daß er ber übertriebene 

Gartefianismus fei, und dadurch jenen abfoluten Rationalis- 

mus hervorgerufen hat, den unter Schelling’8 Bermittlung 

Hegel in einer fo großartigen Weife ausführte. Allein wenn 

Schelling jett den Rationalidmus feiner. unmittelbaren Vor— 

gänger. als einfeitig erkennt und ald unfähig, die Wirklichkeit 

und beſonders die höchite, Das Chriftenthum zu verftehen und 

zu erklären; fo ift er nur über feinen eigenen früheren Irr— 

thum hinweggeſchritten und auf eine alte Wahrheit zurüd: 

gegangen. . Die Art allerdings, wie er dem empirischen Er: 

fenntnipprincip. bad rationale voraudgehen läßt, indem er 

bie Idee der Sache aus der Vernunft ableitet, ihre Wirk— 

lichfeit aber aus ber Erfahrung nimmt, ift neu und ihm 

eigenthümlich, aber fie ift weder wahr, noch philofophijch 

ausgeführt. 1) Geſetzt aber auch, das Schelling’sche Princip 

fei die gelungene Einigung des Rativnalidmus und Empiris- 

mus, fo. kann doch in feiner Weiſe gefagt werden, daß durch 

daſſelbe das menjchlihe, ja nicht einmal das philofophijche 

Bewußtfein über feine. biöherige Gränze hinaus erweitert fei. 

Denn der: Zufchuß. an Erfenntniß, den wir der Erfahrung. 

verbanfen,. datirt fich nicht erft aus der neueften Zeit, und 

1) Wir verweifen auf unfere frühern Artikel. 
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folcher, die in der Erfahrung eine eigene Erkenntnißquelle und 
in ber chriftlichen Offenbarung neue, die Vernunft überftei- 

gende Wahrheiten gefunden haben, find nicht wenige, nicht 

blos unter den gewöhnlichen Menfchenfindern, fondern auch 

unter den Bhilofophen. 

Wir geben zu, eine Bhilofophie, deren Erfenntnißprincip 

die reine, von aller Erfahrung unabhängige Vernunft: ift, 

vermag das Chriftenthum nicht zu erfaffen und zu erffären, 
wofern anders bafjelbe Offenbarung im eigentlichen Sinne, 

mithin ein die menfhliche Vernunft überfteigender Inhalt ift. 

Die Hegel’iche Religionsphilofophie, welche vom hödhften 
Rationalisnus ausgeht und dies Princip am reinften und 
ſchärfſten durchführt, liefert den beften Beweis hiefür. Durch— 

brechen wir daher die Enge biefed Principe und anerfennen 

in der Erfahrung eine durch Feine Vernunft überflüffig ge— 

machte Quelle der Wahrheit; fo -jehen wir die Möglichkeit 

einer philofophifchen Erfaſſung des Chriftenthums vor ung; 

und biefe zugleich dahin beftimmt, daß ſie nicht fein- könne 

und folle eine apriorijdye Ableitung, oder ein eigentlicher 

Beweis bdeffelben. In diefer Beziebumg fagt Schelling: das 

Chriſtenthum fol nicht bemiefen werden, ſondern ed kommt 

nur ald Thatfache in Betracht, als eine Erfcheinung, die ich 
fo viel möglich aus ihren Prämiffen erflären will (S. 621). 
„Das Chriftenthum ift ein feit Weltzeiten- befanntes Ereig- 

niß, feit Weltzeiten vorbereitet, Der Inhalt der Offenbarung 

ift eine Gefchichte, die in ben Anfang ber Dinge zurüd. und 

bis zu deren Ende hinausgeht" (S. 619). Es ift ein reelled 

Berhältniß des Menfchen zu Gott, nidht das ideelle burch 

Bernunft und vernünftiged Erkennen ‚Gottes vermittelte Vers 

haͤltniß, was den -Inhalt der Offenbarung umd den Gegen- 
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ftand der DOffenbarungspbilofophie ausmacht, „ein älteres, 

in’d Sein jelbft zurüdgehendes Verhältnig des Menfchen zu 

Gott, ald das Erkennen; fonft könnte Offenbarung nur Be— 

lehrung fein, aber Belehrung ift nur über etwas fchon 

Beſtehendes“ (S. 618 f.). 

Die Wurzel aller Offenbarung find unläugbar die gött- 

lichen Thaten in Bezug auf das Menfchengefchleht, jener 

Inhalt der Gefchichte, der nicht durch Die causae secundae 

oder bie menfchlichen Handlungen und ihre Verfnüpfung, 

fondern durch die causa prima oder den göttlichen Willen 

gejegt ift. Aber man darf dabei auch nicht ftehen bleiben ; 

die ibeelle Seite der Offenbarung ift Belehrung und Lehre, 

und Die Offenbarung, obwohl fie zunächft auf ben ganzen, 

ben feienden und burch feinen Willen perjönlich wirkſamen 

Menfchen berechnet ift, hat doch ihn als vernünftig denfen- 

des und erfennendes Wefen nicht außer Acht gelaffen. Und 

auch als Thatſache und Gejchichte will die Offenbarung doch- 

zuerft veritanden und nach ihrer Bedeutung für die Erfennt= 

niß gewürdigt fein. Man barf aljo jenes reale und diefes 

ideale Moment durchaus nicht trennen, und wer fich ans 

heiſchig macht, das Chriſtenthum als Thatfache oder Gefchichte 

zu. erklären, der fann- fich der Forderung nicht entziehen, das— 

felbe ald Belehrung und Lehre begreiflich zu machen, Dies 

fheint Schelling nicht hinlänglich beachtet, ja geradezu vers 

kannt zu haben, und wir fehen auch leicht ein warum. “Die 

Möglichkeit einer Philoſophie der Offenbarung läßt fich viel 

einleuchtender und plaufibler barftellen, wenn man die Offen- 

barung als Geſchichte faßt und ihre Uebervernünftigfeit un= - 

ter dem Gefichtöpunft betrachtet, den wir ſchon angeführt, 

ba nämlich alles Reale, Thatfächliche über. das blos Ra= 
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tionelle, Logiſche, Sdeelle, ober wie man ed nennen will, 

hinaus fe. Denn wenn man ben Begriff bes Leberver- 

nünftigen, welcher von dem der Offenbarung unzertrennlich 

ift, auf diefe ald Lehre anwendet, und fomit in dem herge- 

brachten Einne die Offenbarung als übervernünftig beftimmt; 

jo muß fih die Philofophie gleich von vorne herein des 

(auh von Schelling für unveräußerlich gehaltenen) Rechts 

begeben, a priori an fie heran= und ihr beizufommen. So 

hat e8 daher Schelling vorgezogen, feine Aufgabe nur nad 

einer Seite zu firiren, bie andere aber, ohne welche jene 

nichts ift, von ihr zu trennen und wie einen verächtlichen 

Broden der Theologie vor die Füße zu werfen. 

„Die Bhilofophie der Offenbarung,“ fagt er (S. 619), 

„will die Offenbarung als Gefchichte auf die Principien zu— 

rüdführen, die ihr von andern Geiten her ſchon befannt 

find. Nicht fpeculative Dogmatik will fie fein, fondern fie 

will nur erflären, unbefümmert, ob fie mit der Dogmatif 

übereinftimmt, Sie will feine Lehre fein, und beabfichtigt 

daher nicht die Antithefid gegen irgend ein Dogma. Die 

Sache, die Offenbarung, ift älter ald jeded Dogma, und nur 

mit der Sache haben wir ed zu thun, nicht mit fubjectiven 

Beftimmungen. Wer die Umftände fennt,“ fährt er fort, 

„unter welchen die Kirche zu Formeln genöthigt ward, ber 

weiß, daß die Aufftellung derfelben nicht in den glüdlichiten 

Zeiten geſchah. Dem wifjenfchaftlichen Bewußtfein ihrer Zeit 

waren fie gemäß; wie fonnten fie für alle Zeiten bindend 

fein? Die Offenbarung fegt ja ein reales Verhältnig Got- 

te8 zur Welt, zum Menfchen voraus, wie ed feine frühere 

Philofophie gethan, Wird nun das Ueberſchwengliche (eben 

jenes reale Verhältniß) auf endliche Begriffe gebracht, fo 
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muß bie Sache verzerrt werben, und wird für andere Zeiten 

unverftändlih. Dann Hilft ed nichts, die Sache für ein 

Geheimniß auszugeben, Denn ift fie das wirflih, dann 

bürfen wir fie am wenigften in fefte Sormen Heiden; ober 

ift fie ein geoffenbartes Geheimniß, fo muß fie für uns 

auch verftänblich fein” (S. 619 f.). 

So haben Semler und Gonforten gefprochen, und man 

barf fih billig wundern, wie Schelling die Rolle des von 

von ihm fonft fo hart befcholtenen und verachteten Ratio- 

naliömus fo ungenirt übernehmen Fonnte. Die Schelling- 

ſche Dffenbarungsphilofophie beabfichtigt nicht, Die Firch- 

lihen Dogmen umzuftoßen und andere an ihre Stelle zu 

fegen ; benn fie fol, ihrem Begriff zu Folge, dad dogmatiſche 

Gebiete auf der Seite liegen laſſen und fi ganz auf dem 

realen, gefhichtlichen halten, Dies ift, wie wir gejehen ha— 

ben, eine Einfeitigfeit und fogar eine Unmöglichkeit, Jeden— 

falls ſehen wir fie über ihre Abficht hinaus und in das 

Dogmatifche fortwährend hinüberftreifen, bie Firchlichen Dog- 

‚men bejtreiten und neue, philofophiiche Dogmen aufitellen. 

Man vergleiche nur die Art und Weife, wie fie. die Trini- 

tätölehre behandelt und die häretiihen Dogmen mit Dem 

ortbodoren zu verknüpfen fucht, ) So verfährt Schelling 

auch in ber Chriftologie, und würde in der Anthropologie 

nicht anderd es gehalten haben, wenn ihm biefer Theil der 
chriftlichen Offenbarung nicht faft gänzlich ausgefallen wäre 

in Folge feines einfeitigen Standpunkts. Diefe Offendbarungs- 

philofophie will Feine fpeculative Dogmatik fein; fie will nur 

bie Sadje, die Offenbarung felbft; aber muß denn biefe nicht 

1) Bweiter Artikel S. 216 f. 



Philofophie.ber Offenbarung 45 

in die Erfenntniß ‚aufgenommen und nach ihrem ibeellen Ge⸗ 

halte eben fo gewürdigt werden, ‚wie nach ihren gejchicht- 

lichen Bezügen? Auch lehrt er ſelbſt ausbrüdlih: „Alle 

Schätze ber Erkenntniß find in Chrifto verborgen, b. h. in 

ihm begriffen. Sie. müflen mit ihm begriffen ‚werben, ſonſt 

it er nicht ‚begriffen (S. 614). Die Dogmen find bie 

ideellen Beftimmungen der Offenbarung, wobei ed nur darauf 

anfommt, daß fie nicht blos fubjertiv find, ſondern objectine 

Wahrheit haben. Schelling ‚nennt fie kurzweg fubjertive Bes 

fimmungen. Es gibt folche allerdings über die Offenbarung, 

aber die Firchlichen Dogmen find ed nicht, ſondern das find 

die placita philosophorum, die Schelling’fchen gar nicht aus- 

genommen. Bon den firchlichen Dogmen wird, faft mit den 

eigenen Ausdrüden Semlers, gefagt, ſie feien dem wifjen- 

haftlichen Bewußtjeyn ihrer Zeit gemäß gewefen, aber für 

Alle Zeiten könnten fie nicht bindend fein. Auf das Wiflen- 

haftliche war es aber befanntlich bei ben Dogmen nicht 

abgefehen, und eben deßhalb auch nicht ianf eine allen Zei- 

ten gleich gemäße und fo in ber That feiner Zeit genügende 

abftracte Form des Ausdrucks, fondern auf den Inhalt. und 

diejenige Form der Vorftelung und des Ausdrucks, wie fie theils 

der jebeömaligen: allgemeinen Bildungsftufe am amgemeffen- 

ften, theils durch die herrfchenden Gegenſätze gefordert ‚war, 

Sind die Dogmen bennoch nicht blog für die Zeit, in ber 

fie feftgeftellt umd. ausgefprocdhen. wurden, fondern für alle 

Zeiten gültig, fo-find fie dies durch ihren Inhalt und nicht 

durch ihre Form. Sollte fie das Alterthümliche ihrer Form 

für fpätere ‚Zeiten unverftänblich machen, fo wäre uns alles 

Alte unverftändlich. Will aber, wiederum mit Semler, be 

hauptet werben, daß bas 1leberfchivengliche bed geoffenbarten 
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Inhalts jeder dogmatiſchen Feſtſtellung deſſelben im Wege 

ſtehe, indem er dadurch nur verendlicht und verkümmert werde; 

fo fragen wir: hat Schelling etwa andere Mittel als enb- 

liche Begriffe und die menfchliche Sprache, um vom Unend⸗ 

lichen zu reden? Keineswegs. Oder wenn er, wie wir 

bald fehen werden, an die Offenbarungsphilofophie die For- 

derung ftellt, die Enge der menfchlichen Begriffe zur Größe 

ber göttlichen zu erweitern: follte dem, die Möglichkeit zu- 

gegeben, nur der einfame Philoſoph, der fubjective Denker, 

und die Kirche gar nicht gewachfen fein? Der überfchweng- 

lihe Inhalt- der Offenbarung ift allerdings durch Feinen 

menfchlichen Begriff vollfommen zu erfchöpfen und durch 

feine Vernunft völlig zu begreifen, und wird deßhalb als 

Geheimniß bezeichnet... Aber daraus folgt nicht, daß wir, 

wenn wir daran glauben, nichts davon verftehen. Um— 

gekehrt folgt ebenfo wenig, baß jener Inhalt, weil er uns 

geoffenbart ift, mun durch und durch begreiflich fein müſſe, 

wie ein Gegenftand reiner Erfenntniß (der Logif, Mathema- 

tif 10), oder auch nur in dem Maaße durchfichtig, wie bie 

Gegenftände ber bloßen Vernunfterfenntnig. — Schelling Hagt 

endlich die Wiffenfchaft ber frühern Zeit an, fie habe, um 

bie Offenbarung fich verftändlich zu machen, äußere Formen 

gehandhabt und zu Mitteln außer ihr in der jebesmaligen 

Bhilofophie gegriffen, ja die Scholaftif babe die chriftliche 

Wiffenfchaft ganz vom natürlichen Boden der Geſchichte ab- 

gerifien (S. 620 f.). Es wurde ſchon ‚bemerkt, baß eine 

blos gefhichtliche Auffaffung des Chriftenthums einfeitig fei, 

und am wenigften einer Bhilofophie der Offenbarung genüge. 

Und. Schelling felbft bleibt bei dem Gefchichtlichen nicht ftehen, 

fondern es ift bad nur. fo eine Rebendart, womit er ben 
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großen Abftand alles früher Geleifteten von dem von ihm 

Verfprochenen hervorheben will, und das Mittel, die Mög- 

lichkeit der Philofophie der Offenbarung befto einleuchtender 

u machen. Denn ift es nicht feine Bhilofophie, bie er 

ald das einzige Mittel darftellt, das Chriftenthum zu vers 
ſtehen? Und find die anderswoher befannten BPrincipien, 

auf welche die Philofophie der Offenbarung dieſe zurüdffüh- 

ren joll, nicht die Principien feiner Philofophie? Was 

it denn bie negative Philofophie, ohne die wir zur wiſſen— 

ſchaftlichen Erfenntniß bes Chriſtenthums nicht follen ges 

langen können, und in beren Fortgang zur pofitiven bie 

Offenbarung ihre Erklärung findet, was ift fie anders als 

reine Bhilofophie? Freilich in der pofttiven Philofophie felbft 

will Scelling nichts mehr wiffen von reinen Vernunft— 

begriffen, ſondern da hat er ed mit lauter „weltgefchichtlichen" 

Begriffen zu thun; aber diefe hat man auch vor ihm ge- 

kannt, und die fcholaftifche Theologie namentlich ift ihrer voll, 

Der Begriff Gottes als bed Weltichöpfers ift ein weltgefchicht- 

licher Begriff, die Idee des Monotheismug, der Trinität, der 

Incarnation defgleichen. Hat man etwa in der Scholaftif 
die reale, gefchichtliche Seite derfelben gar nicht gefannt? 

Rein, man hat fie nur nicht allein geltend machen wollen, 
und mit Recht. Anbrerfeits hat die Scholaftif weit weniger 

als dieſe neuefte Offenbarungsphilofophie fich des Außern 

Mittels der Philofophie zur Erklärung des Chriftenthums 

bedient, infofern nämlich, als fie diefe Erklärung nicht von, 

der Offenbarung fremden, Prämiffen aus, fondern überall 

nur auf dem eigenen Grund berfelben zu Stande bringen 

wollte, wie dies befannt genug und eined Beweiſes nicht 

bebürftig ift. Dagegen baut Schelling ſeine — des 

Theol. Quartalſchrift 1845, 1, Heft. 
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Chriſtenthums auf fremde, nur allein philoſophiſche Voraus⸗ 

fegungen, und verwahrt ſich ansbrüdlich gegen die Annahme, 

ala bezwede er mit feiner Offenbarungsphilofophie „eine 

durch die Auctorität der Offenbarung vorhandene Philoſophie“ 

(S. 215.). 

Indem Schelling feine Offenbarungspbilofophie nicht auf 

die Auctorität der Offenbarımg ftügen, fondern das Chriften- 

thum als Gefchichte aus Principien, die von andern Seiten 

her befannt find, erflären, von rein philofophifchen Grün- 

den aus und im Fortgange rein philofophifcher Erkenntniß 

die Vernunft auf den Standpunkt ber Offenbarung erheben 

und biefe felbft, ihrem Inhalte nach, begreiflich machen will: 

bat er unverkennbar die Abficht, Die Auctorität der Philofos 

phie, die durch das empirische Princip und’ die mit demfelben 

zugelafjene Offenbarung als Thatfache gefährdet fcheinen fan, 

wiederherzuftellen. Andrerſeits dringt er, wie ſchon ans 

geführt, auf jened Princip oder eine die Vernunft über 

fchreitende Erfenntnißquelle, um für bie Offenbarung im 

eigentlichen Sinne des Worts Plag zu gewinnen und fie in 

ihrem objectiven Werthe ungefchmälert zu erhalten. Es ent- 

fteht aber die Frage, ob eine folche Vereinigung bes Apriori- 

[hen und Empirifchen überhaupt möglich fei, und ob ins— 

befondere die Vernunft und Offenbarung auch thatfächlich fo 

mit einander verföhnt werden, baß Feine von den ſich ent— 

gegenftehenden Forderungen unerfüllt bleibt. Wo Schelling 

ganz allgemein das Verhältnig ber Wirklichkeit zur Philoſo— 

phie befpricht, da unterfcheidet er an jener das Was und das 

Daß, den Begriff und die Exiſtenz (S. 217 f.), und be= 

hauptet, daß durch reine Vernunft (a priori) von einer jeden 

Sache einzufehen fei; was aus ihrer Natur folgt, ihr Begriff, 
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nur aber nicht, daß fie fei, ihre Wirklichkeit; dieſe laſſe fich 

vielmehr nur aus Grfahrung wiflen (S. 351). Wie fi 
baher dad, was etwas ift, mit dem, baß es ift, zur Einheit 

des wirflichen Objects verbindet, jo ergänzen fich auch bie 

apriorifhe und empirische Erkenntniß. Hiegegen ift num 

außer dem jchon Angeführten ) nur noch dieſes zu fagen, 

baß bie Unterfcheidung de Was von dem Daß an ben Dins 

gen eine blos logiſche, weder an den Dingen felbft, noch in 

unfrer Art fie zu erkennen vorfommende ift, wogegen ber 

Unterſchied zwifchen reiner Vernunft» und Erfahrungserfennt- 

niß ald ein durchaus reelfer erfcheint, Man benfe nur an 

bie äußerſten Pole diefed Gegenſatzes, das mathematifche und 

dad gemein empirische Wiffen. Es ift daher gewiß in jeder 

Rüdficht unftatthaft, jene blos abftracte Unterfcheidung zur 

Regel eines fo ganz concreten Unterfchiedes zu machen. Wir 

geben zu, unfre Erfenntniß der höchften Gegenftände, eben 

derjenigen, womit fich die Bhilofophie befchäftigt, ift gemifch- 

ter Ratur, aus einem apriorifchen und empirifchen Elemente 

zufammengefegt; wir firid überzeugt und könnten ed, wenn 
bier der Ort dazu wäre, aus ber Natur des menjchlichen 

Bewußtfeind nachweifen, daß bie Erfenntniß Gottes 3. B. 

einerfeitd auf einem unmittelbaren, dem vielfach fog. ange- 

bornen Wiflen von Gott, das als folches ein apriorifches ift, 

andrerfeit8 auf ber durch Beobachtung und Erfahrung ver- 

mittelten Erfenntniß der Welt beruht, und daß dieſe beiden 

Elemente in jeder wirklichen Gottederfenntniß, nur nicht jebed 

ftetd in demfelben Maaße, geſetzt find. Daß aber jenes 

apriorifche Wiffen ein blos Logifches, ideales, nur den Begriff 

1) Vergleiche unfern erften Artifel S. 71 fi. 74 ff. 
2 * 
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der Sache in fich fafjendes fei, dieſes empiriſche dagegen erft 

das reale, die Wirklichkeit derjelben verbürgende — das iſt 

eine aller Erfahrung, die wir von dem menfchlichen Erfennen 

haben, widerfprechende Behauptung, eine pure Fiction. Die 

Anwendung, welche Scelling von dieſem angeblih allein 

wahren Brincip des philofophifchen Grfennens madıt, kann 

das Gefagte nur beftätigen. Zwar hat er daffelbe nicht auf 

dem ganzen Gebiete der Philoſophie durchgeführt, fondern 

feine jetzige Philofophie ift ihm zur Religions- und Offen 

barungswifienfchaft zufammengefchrumpft; allein auch bier er- 

weist es ſich augenfällig genug als ein falfched. Sein Ver: 

fahren ift nun dieſes, daß er bie Thatfachen ber Religion 

und Offenbarung ihrem Inhalte nach a priori ableitet und 

diefen als einen möglichen binftellt, dagegen aber befennt, 

daß er feine Wirklichkeit nur aus Erfahrung wiffe und zwar 

durch eben jene Thatſachen, die die Vernunft überfchreiten, 

„Auf welche Weife die Philofophie Gott findet, wie fte bie 

Möglichkeit in ihm entbedt, freier, Hervorbringer des Seins 

zu fein — Daß ed einen folchen "philofophifchen Weg gibt, 

wiffen wir, Aber daß Gott Schöpfer fein wollte wirklich, 

das fünnen wir nur dadurch wiffen, daß er wirklich gejchaf: 

fen hat. Die Gründe, die wir an.jener Stelle fanden, 

warum Gott das Mögliche zu einem wirklichen macht, find 

da, aber dieſe Gründe find theils nur von Eigenfchaften 

(Gottes) genommen, bie wir felbft erft a posteriori fennen 

gelernt haben,... anderntheild geben Diefe Beweggründe feine 

Gewißheit, fondern das thut erft die Thatſache“ (S. 608 f.) 

So geht es bei Schelling fort. Das apriorifhe Erfennen 

gibt ung den Inhalt, aber nur ald einen möglichen; bie 

Thatſache muß hinzufommen, um ihn als wirklich zu beglaus- 
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digen, und diefes Wiſſen ift ein freiwilliges, ein Annehmen, 
mozu „Herz und Muth“ gehört (S. 533), So fommt er 
vom Allgemeinen zum Befondern fortfchreitend auf den Sn: 
halt ber chriftlichen Offenbarung, der als ein wirklicher that- 
fählih beglaubigt und freiwillig anzunehmen, d. h. zu glaus 
ben ift, deſſen philofophifche Erkenntniß und Erklärung aber 
darin befteht, daß er im Fortgang des philofophifchen Er— 
kennens ald ein möglicher fich einftellt. Diefer Fortgang ift 

freilich Fein ftetiger, Fein nothiwendiges, zwingendes Fort: 

ihreiten der Vernunft, fondern mit jedem Schritt bricht der 

Faden ab, mit jedem Schritt wird ein neuer, freier, durch 

eine Ihatfache bedingter, auf Glauben beruhender Anfang 

geſetzt; aber er ift doch infofern ein ftetiger, ald er ung vom 

Leichtern zum Schwerern ganz allmälig hinaufführt. Wenn 

ber Begriff Gottes entwidelt ift durch reine Vernunft, fo 

haben wir fein Dafein zu glauben; glauben wir an ben 

eriftenten Gott, fo erfennen wir wiederum durch bloße Ver— 

nunft die Möglichkeit der Weltſchöpfung Durch Gott und wie 

fie vor fih geht, um hernach die Thatfache der wirflichen 

Schöpfung zu glauben. Sofort fehen wir auf rein philofo- 

phifche Weife zwei Möglichkeiten vor uns, daß nämlich der 

Menſch, für welchen Alles gefchaffen worden, das in feine 

Hand gelegte Sein entweder ewig mit dem Göttlichen ver- 

bindet, oder es für ſich nimmt und demfelben entfremdet 

(S. 609). Das legtere ift das, was wirklich gefhah und 

das wir aus Erfahrung wiſſen. Wir wiffen ferner, daß jene 

„KRataftrophe, durch welche die in der Natur beftegte dunkle 

Macht fich erhob und des menſchlichen Bewußtfeins ſich be- 

mächtigte“, gegen ben göttlichen Willen erfolgte; Dagegen 

glauben wir, daß Gott den Gedanfen zur Wiederheritellung 
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diefed Seins faßte, welche bie vermittelnde Potenz, ber Sohn 

Gottes, ausführte. Hiermit find wir auf bem Gebiete ber 

Offenbarung angefommen. ') 

Nur gewiffermaßen a priori erheben wir und auf ben 

Standpunkt der Offenbarung, eigentlich ift ed der Glauben, 

womit wir ihn betreten. Wenn man nämlich „die Schöpfung 

und bie Kataftrophe zugibt,” fo fann das „Erftaunenswer- 

the jenes göttlichen Rathichluffes der Möglichkeit nad 

eingefehen werben. Aber daß biefer Entfhluß wirklich aus- 

geführt worden ift, das ift ohne Offenbarung nicht zu wifien. 

Diefer Wille als ein wirflicher, durch die Kataftrophe ges 

fester, ift das Geheimniß zaz' EFoyyr, und die letzte höchſte 

Offenbarung ift nur die Offenbarung dieſes Willens,“ d. h. 

die thatfächliche Volführung deſſelben (S. 611). 

So ift alſo das ganze pofitiv philofophijche Willen ein 

vom Glauben getragened. Es beginnt dafjelbe zwar burch- 

aus aprivrifch in der negativen Philofophie, aber in fo weit 

ift es noch Fein eigentliches Wiffen, fein Erfennen der Wirf- 

lichkeit, Es wird nur ber Begriff Gottes a priori gefunden, 

ber wirkliche Gott nur ber Möglichkeit nach in ihr erfannt ; 

die Erfenntniß bed wirklichen Gottes ift ein gewolltes Wiſſen 
— — 

1) Die Mythologie ſtellt den Proceß dar der Verfinſterung bes menſch⸗ 

lichen Bewußtſeins durch jene dunkle Macht, ein Proceß, in wel—⸗ 

hem das menſchliche Bewußtfein verzehrt worden wäre, wenn bie 

vermittelnde Potenz nicht ausgehalten hätte und in ihm geblieben 

wäre (S. 610). Sie iſt gleichfam das Borfpiel dee Offenbarung, 

nicht Offenbarung felbft, welche vielmehr erſt mit dem göttlichen 

Willen der Wiederherftellung beginnt. Der Zuftand des menfch- 
lichen Bewußtfeins im Heidenthum und ber Umſturz der göttlichen 
Schöpfung überhaupt ift nicht von Gott gewollt, fondern nur zus 
gelafien. S, 610 und ob, zweit. Arikl. S. 206 ff. 
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oder Glauben ; nur die Ungläubigfeit oder der Zweifel wird 

durch jenes apriorifche Wiffen befeitigt, nicht aber der Glaube 

an ihn ſelbſt bewirkt. Unter der Vorausſetzung bdiefes 

Glaubens wird fodann bie Möglichkeit der Schöpfung be- 

griffen und ihrem Inhalte nach erfannt; der Wille und bie 

That der Schöpfung aber fann nur aus Erfahrung gewußt 

und geglaubt werden. And fo geht es fort, alfo daß, aus— 

genommen jenen Anfang in ber negativen Bhilofophie, alles 

weitere Wiffen der Dinge nur ein hypothetifches, unter ber 

Borausfegung ded Glaubend wahres und gewifjes ift, und 

zwar deſto weniger ein eigentliched Wiſſen, je weiter bie 

Wiſſenſchaft fortgefchritten und je mehrere Acte des Glaubens 

in dieſen Fortgang aufgenommen find. 

Dieß ift das factifche Verhältnig von Glauben und 

Wiffen in der Schelling'ſchen Offenbarungsphilojophie. Schel- 

fing fpricht ſich aber auch eigens über dieſes Berhält- 

niß aus, und gibt in wenigen freilich, aber doch verſtänd— 

lichen Zügen gleichſam eine Theorie davon. Nach ihm hat 

bie Philofophie „von dem, was blos a priori mit Noth- 

wendigfeit (ein-) zu fehen if, fortzufchreiten zu dem, was 

außer und über aller nothwendigen Einficht liegt. Sie hat 

feine Ruhe, ehe fie zum abjolut Erftaunenswerthen Fommt, 

zu bem das Denfen felbft Aufhebenden (1). Das Denken 

muß etwas erreichen, wodurch ed in Ruhe gefegt wird. 

Zweifel findet ftatt in der Bewegung; was nur Moment 

ift, hat einen Zweifel in fih, und fchreitet zum Weiteren 

fort, aber nicht in's Unendliche; in einem lebten Gedanken 

oder Greigniß wird ber Zweifel beſiegt. Will man dieſen 

Zuftand der Ruhe für das Denfen Glauben nennen, fo 

mag man es thun, aber dann muß man den Glauben nicht 



24 Scelling’s . 

ald eine unbegründete Erkenntniß anjehen. Das Lepte, in 
dem alles Wiffen zur Ruhe fommt, kann nicht ohne Grund 
fein, nur felbft kann es nicht wieder Grund zum Fortjchritt 
werben. In ber Linie des Fortfchrittes ift jeder Bunft ein 
legter, aber faum hat man das Gefundene ing Auge gefaßt, 
fo entbedt die Dialectif eine Negation, die nur durch bie 
folgende Bofition aufgehoben wird, und dieſe felbft enthält 
eine neue Möglichkeit, die fich nicht verbergen darf. Alles 
Mögliche muß wirklich werden, damit Alles offenbar werde“ 
(©. 613 f.). „Die allen Zweifel aufhebende Gewißheit ift 
Glaube, und diefer daher das Ende bes Wiſſens. Zuerft 
das Geſetz und dann bas Evangelium! So muß die ftrenge 
Zucht der Wiffenfchaft dem Glauben vorangehen. Alle Schäge 
ber Grfenntniß find in Chrifto verborgen, d. h. in ihm be- 
griffen. Sie müfjen mit ihm begriffen werden; fonft ift er 
nicht begriffen. Der Glaube, ald Ende des Suchens ſchließt 
das Suchen nicht aus. Die noch ſuchende Wiſſenſchaft ſieht, 
daß Alles, was ſie findet, ſich wieder aufhebt. Christum 
scire est omnia scire (Tertull.). Gr ift des Willens Ende ; 
wer ihn wahrhaft hat und ganz erfennet,, hat mit ihm und in 
ihm alles Wiffen! Det Glaube ift daher nicht des Wiſſens 
Anfang, außer in dem Sinne, da jedes Anfangen ein Glauben 
an das Ende ift, aber dies Glauben treibt felbft zum Wiffen 
und erweißt ſich im wirklichen Wiffen. Wenn wir fagen, 
daß das Letzte feinen Zweifel mehr enthalte, fo ift damit 
nicht gefagt, daß nicht fubjectiv Zweifel übrig bleiben fönn- 
ten. Denn es gehört ein Herz dazu, das Ueberfchwengliche 
zu faffen. Hier entfteht der Zweifel aus ber Größe ber 
Sache und der Enge der Seele. Glaube, was bein Fleines 
Gemüth (2) dir zu begreifen erlaubt. Die Schrift ruft ung 
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zu: glaube! wenn nur zu glauben! So ruft ung bie Wiffen- 

haft zu: glaube nur, wenn bu auch Außerorbentliches dir 

ſich darftellen ſiehſt“ (S. 614 f.). 

Der Slaube ift hier in boppeltem Sinne gefaßt, zuerft blos 

formel und fo ganz allgemein, fobann im theologifchen Sinne, 

wo fein Gegenftand und Inhalt die chriftliche Offenbarung ift. 

In jener Beziehung wird eben fo wahr als treffend bemerkt, 

daß der menfchliche Geift nur im Glauben zur Ruhe fomme. 

Im Wifjen figt der Zweifel; denn ed bewegt fich im Gegenſatz, 

und die Einheit, die fich ihm barbietet, ift ihm unbegreiflich, 

daher eigentlich zuwider, und fo fegt fich der Zweifel au, ber 

zur pofitiven Negation fortgeht, die Wahrheit aufhebt und 

an ihre Stelle die Unwahrheit fest, wenn das Wiſſen in 

ſich bleibt und fich felbft genügen will, wenn ed nicht im 

Glauben das Unbegreifliche erfaffen und durch ihn fich ers 

gänzen mag. Aber es ift umrichtig, den Glauben ald das 

Ende bes Wiſſens, ald die allen Zweifel aufbebende Ge— 

wißheit zu beftinnmen; vielmehr ift er der Anfang alles Wif- 

jens und die dem Zweifel zuvorkommende Gewißheit. 

Faßt man den Glauben ald dad Ende bes Wiſſens, wo das 

Denken, und folglich auch der Zweifel aufhört, und fo ber 

Geift zur Ruhe kommt ; fo erfcheint er als Lüdenbüffer ber 

menschlichen Unmiffenheit, ald etwas abjolut genommen Ver— 

werflicheds und nur fubjectiv Zuläffigeds. Denn wenn id) - 

allerdings irgendwo aufhöre zu wiſſen, fo muß ich anfangen 

zu glauben, um der Wahrheit doch habhaft zu werden oder 

wenigftend ihr mehr Boden abzugewinnen; aber wo ich auf« 

höre, zu wiſſen, da kann ein anderer noch weiter fortfchreiten, 

und der Glaube ift fomit nur ein Surrogat für den mir ver- 

fagten Fortgang im Wiſſen. Schon Auguſtin hat bemerkt, 
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daß der Glaube gar keine Stelle habe, wenn ihm nicht die 

erſte eingeräumt werde, wenn er dem Wiſſen nicht vorausgehe, 

und es iſt dieß auch allein zu vereinbaren mit ſeiner Natur 

und feinem Begriff, wornach er ein freiwilliges Fürwahr- 

halten und ein unmmittelbared Gewißfein ift. Iſt aber der 

Glaube das erfte, dem Wifjen vorausgehende und die eigent- 

liche Wurzel aller Wahrheit und Gewißheit, fo fchließt fich 

das Wiffen als denfende Vermittlung feines Inhalts an ihn 

an. Mit dem Eintritt des Wifjens ift der Glaube gleichſam 

fuspendirt und der Zweifel tritt an feine Stelle ald das bes 

wegende, im Wiſſen fortleitende Brincip ; das Ziel und Ende 

bes Wiſſens aber ift die Einficht, daß wir glauben müfjen 

oder auf Wahrheit und Gewißheit verzichten. Hier ift der 

Punkt, wo ber denkende Geift, indem er zum Glauben, Den 

er. burch den Zweifel aufhob und im Wiffen bahingeftellt 

fein ließ, freiwillig zurüdtehrt, feine Ruhe finde. Es ift 

alfo einfeitig, den Glauben nur als den Anfang und Das 

Princip, oder ihn nur ald dad Ende und Ziel des Wiflens 

zu beftinmen, er ift vielmehr beides, Anfang und Ende, 

Vrincip und Ziel beffelben. Das hat Schelling nicht erfannt. 

Da, wo er biefes Verhältniß theoretifch beftimmt, ift bie 

eine Seite geradezu verläugnet; bie Anwendung ift zwar 

weniger erclufiv, übrigens aber doch nicht zufriedenftellenb. 

Wenn dad negative Wiffen ald ein rein apriorifches und 

eigentliches Wiffen allem pofitiven Erkennen mit Inbegriff 

bed Glaubens vorhergehen und biefes, freilich nur gewiſſer⸗ 

maßen, begründen fol, und diefes Verhältniß im ganzen 

Fortgang feiner Philofophie feftgehalten wird : fo ift bieß 

ganz gemäß jener einfeitigen Theorie und ebenfo unmwahr 

ald fie. Wenn dann aber doch anerkannt wird, daß jeder 
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eigentliche Fortfchritt des philofophifchen Erfennens auf dem 

Glauben beruhe, ſo ift jene Einfeitigfeit zwar gemildert, aber 

nicht bejeitigt, eine halbe Maaßregel aufgeftellt, die der abio- 

luten Speculation fo wenig genügt, als ber Religion, die 

fie mit einander ausföhnen folte. Was endlich aus dem 

theologiſchen Standpunct über das Verhältniß des Glaubens 

zum Wiſſen gefagt ift, dit iedenfalls zu allgemein, als daß 

fi) eine beftimmte Anficht daraus entuehmen ließe. In 

Chriſto find alle Schäge ber Erkenntniß verborgen, das ift 

im Sinue der heiligen Schrift unbeftreitbar; die Schelling’iche 

Paraphraſe aber: Er ift des Willens Ende; wer ihn wahr- 

haft bat, hat mit ihm und in ihm alles Wiffen — leidet 

jedenfalls an zu großer Weite. Ju der Offenbarung ift alle 

Bernunftwahrheit, alles Willen von Gott und göttlichen 

Dingen eingefchloffen und zugleich überboten, erweitert und 

concreter beftimmt: das ijt der Sinn jenes Satzes. Daher muf 

die Dffenbarung ald das eigentliche Ende und als die Krone 

aller Bernunfterkenntnig gefaßt werben. Damit ift aber 

keineswegs gefagt, Daß von biefer aus ftetigen Schrittes zu jener 

zu gelangen fei, wie Scelling annimmt, fondern es verhält 

ich das Vernunftwiſſen zum Offenbarungsglauben in ganz 

ähnlicher Weife, wie dad Wiffen zum‘ Glauben auf dem 

Gebiete ber bloßen Bernunfterfenntnif. Durch bloße Ber: 

nunft können die Hinderniffe, die bem Offenbarungsglauben 

im Wege ftehen, befeitigt, ber Zweifel und die Ungläubigfeit 

überwunden werben, ber Glaube felbft aber ift urgrünblicher 

Art, und die Bernunft und VBernunfteinfiht nur die Bes 

dbingung, ohne welche er nicht eintreten kann, keines— 

wege bie Urſache, durch welche er eintritt. Iſt aber ber 

DOffenbarungsglaube auf bem ihm eigenthünlichen Grunde bem 
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Geiſte des Menſchen zu eigen geworden, fo läßt ſich ber 

Inhalt defielben nicht nur am Leitfaden der Bernunfterfennt: 

niffe entwideln und vermitteln, fondern auch die Einſicht 

gewinnen, daß man glauben müſſe, wenn diefer Inhalt, Die 

Dffenbarung, als Wahrheit fol anerkannt und feftgehalten 

werben. 

Wiewohl übrigens Schelling den Standpunft, auf dem 

allein eine Philofophie der Offenbarung möglih ift, nicht 

mit Entfchiebenheit betritt; fo geht er Doch ebenfowenig den 

Weg des abfoluten Erkennens. Nach allem bisherigen hat 

feine Bhilofophie feinen ftichhaltigen Grund deſſen fich zu 

rühmen, worauf die Philoſophie fonft fo ftolz ift, der Vor— 

ausjegungslofigfeit und eines reinen, durch bloße Vernunft 

erzielten Erfennend ber Dinge. In Anbetracht deffen fönnte 

man glauben, die von Schelling factifch vollgogene (wenn 

auch nicht eingeftandene) Bezähmung jenes philofophifchen 

Hochmuths fei eben das fchwere, aber ald nothwendig erfannte 

Opfer, das bie Philofophie der Religion, das Wiſſen dem 

Glauben darbringe. Allein nad) dem Angeführten kommt 

auch ber Glaube zu kurz, und die Verfühnung beffelben mit 

bem Wiſſen ift nur eine halbe. Auf dem Wege, den uns 

Scelling zeigt, fommen wir burch bloßen Bernunftglauben 

zur Erkenntniß und- Gewißheit des göttlich Geoffenbarten; 

nach ihm überfchreitet die Offenbarung nur das Vernunft: 

wiffen, nicht aber den Bernunftglauben: das ift bie 

Zweideutigfeit, wodurch der Schein hervorgebracht wird, als 

ob die Offenbarung in -ihrer wahren Würde und ihrem 

eigentlichen Werthe, als übervernünftig, von ihm anerkannt 

würde, Nicht als ob der Offenbarungsgläubige Fein Ber: 

nunftgläubiger fein ſollte; das fei ferne: fondern er ift dies 
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nur nicht allein und nicht vorzugsweife, vielmehr ift er vor 
allem Auctoritätsgläubiger. Schelling dagegen verwahrt ſich 

ausdrüdlich gegen die Anficht, ald ob feine Offenbarungs: 

philofophie eine „Durch die Auctorität der Offenbarung vors 

handene Philofophie” fei (S. 215), und erflärt geradezu, daß 

fie die Offenbarung auf die Prineipien -zurüdzuführen habe, 

die ihr von andern Seiten ber, nämlich aus der Vernunft 

und der Gefchichte befannt feien (S. 619). Der Philofoph 

alfo ift des Auctoritätsglaubens überhoben, und diefer Glaube 

nur ber Lüdenbüßer der dem gewöhnlichen Menfchen man- 

gelnden philofophifchen Erkenntniß; und wenn nad) ber ge 

meinen Lehre Keiner mit voller Gewißheit. Die geoffenbarte 

Wahrheit glauben kann, dem dies nicht von Gott gegeben 

ift, jo ift nach Schelling die Philofophie Diefes göttliche 

Gnadengeſchenk für die Wenigen, die darnad) ringen, wo— 

gegen alle anderen an die Auctorität der Kirche gewieſen 

wären! | 

Im Zufammenhang mit jener Auffaffung der Philofophie 
der Offenbarung fteht die weitere Behauptung: „Nachdem 

Wahrheiten geoffenbart find, find fie fein Geheimniß mehr; 

Died zu behaupten, wäre ein Widerfpruch” (S. 611). Nur 

der in Gott verfchloffene Wille fich zu offenbaren, ift Geheim⸗ 

niß; „die That ift feine Manifeftation; nun kann er nicht 

blo8 erfannt, fondern auch durch Nachdenfen und Combina— 

tion begriffen werden” (a. a. O.). Zum Beweife jenes 

Satzes, oder vielmehr lediglich zu feiner weitern Affirmation 

(denn das Gegentheil foll ja ein Widerfpruch fein) beruft 

fih Schelling auf Röm. 11, 33—36. 14, 24—27, 16, 25—27, 

Eph. 3, 5., wo ber Apoftel von einem feit Weltzeiten. ver: 

fhwiegenen, nun aber in Chrifto offenbar gewordenen Plan 
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Gottes und davon ſpreche, daß das Geheimniß Gottes durch 

die Erſcheinung Chriſti aller Welt offenbar geworben ſei. 

Dennoch erflärt er gleich darauf: „jener Entfchluß ber Offen- 

barung überfteigt zwar Die menfchlichen Begriffe, aber doch 

ift er in fofern begreiflich, als die Größe des Entfchluffes 

gleich ift der Größe Gottes; alles, was ber Menfch in biefer 

Hinfiht thun kann, ift, Die Enge feiner Begriffe zur Größe 

der göttlichen zu erweitern“ (S. 613). Ferner: „ber Wille 
Gottes in Bezug auf das ihm entfremdete Menfchengefchlecht 

ift ein Geheimniß und geht über die Vernunft. Das wird 

man wohl ohme Unvernunft fagen Tönnen. Darum aber ift 

jener Entjchluß nicht umbegreiflich; er fteht im vollfommnen 

Berhältniß zu dem außerorbentlichen Ereigniß, auf das er ſich 

bezieht, ) und zu der Größe Gottes” (©. 617). 

In diefen fich entgegengefegten Behauptungen ftedt ein 

unauflöslicher Widerfpruch, wenn die erftere ganz eigentlich 

und unbefchränft genommen wird. Denn wenn der göttliche 

Wille, indem er zur That wird, aufhört ein Geheimniß zu 

fein; fo fann von ihm nicht gefagt werden, er überfteige bie 

menfchlichen Begriffe und gehe über die Vernunft, aufer es 

müßte der in fich verjchloffene Wille darunter gemeint fein. 

Aber diefer Wille kann nicht gemeint fein, weil er als ver- 

1) Die Kataftrophe des Sündenfalld nämlich in dem uns fchon be- 

fannten Schelling’fchen Sinne. Daß der Echöpfer dem Gejchöpfe 

die Macht gegeben, „ihm fein eignes Werf in Zweifel zu ftellen,* 

—das könne die Vernunft nur zugeben „nach tieferer Gıfahrung in 

fi und außer fi.“ Wer aber diefes einmal zugebe, der dürfe 

für das Zweite nicht unglaubig fein; der ſollte ſich über das 

Außerordentliche des goͤttlichen Rathſchluſſes (der Miederher: 

ſtellung) nicht wundern (S. 611). 
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borgener und bloßer Wille für die Vernunft ein abfolutes 

Geheimniß iſt. Alfo ift es auch nach Schelling fein Wider: 

ſpruch, dad Geoffenbarte als ein Geheimnißvolles, d. h. als 

ein folches anzufehen, das die menfchlichen Begriffe überfteigt 

und nur erfannt wird, wenn wir die Enge unfrer Begriffe 

zur Größe Der göttlichen erweitern, fondern jene Behauptung 

ftellt fich als eine zu volle und, in ihrer ganzen Strenge ge 

nommen, unwahre dar, Sollen wir unzweidentig bie Wahr: 

beit, bie ihr zufommt, ausfprechen, fo ift dies feine andre 

als die, daß durch das Factum der Offenbarung und etwas 

befannt wird, was wir ohne fie fchlechterdings nicht wüßten, 

etwas aber, dad wir eben deßhalb, weil e8 nur durch Offen- 

barung und zufommen kann, nicht durchaus - begreifen. 

In diefem und feinem andern Sinne -fpricht auch die Schrift 
von geoffenbarten Geheimnifien. Eine Wahrheit, die wir 

nur durch Offenbarung wiffen, ift und bleibt ein Geheimniß. 

Das abfolute Geheimniß freilich ift durch die Offenbarung 

aufgehoben; in den Regionen, in denen die Vernunft nichts 

fieht, wird durch Offenbarung ihr ein Licht angezündet : aber 

indem ihr nun in der Offenbarung ein Erkenntnißinhalt ge⸗ 

geben iſt, ſo kann ſie zwar, nach dem ſie ihn freiwillig als 

"wahr und gewiß angenommen, d. h. geglaubt hat, in ben 

Sinn deſſelben immer tiefer eindringen und mehr und mehr 

ihn fih zum Verſtändniß bringen, aber gänzlich ausmeſſen 

und völlig begreifen kann fie ihn nicht. Die Offenbarung 

ift für die Bernunft eine incommenfurable Größe, ein Irra— 

tionales, infofern fie fuperrational ift. Schelling fcheint dies 

felbft einzuräumen, wenn er die wahrhafte und volle Erfennt- 

niß der Offenbarung an die Bedingung fnüpft, daß wir bie 

Enge unfrer Begriffe zur Größe ber göttlichen erweitern ; 
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die Offenbarung überſteigt ihm hiernach wenigſtens die ge— 

meine Vernunft, die Vernunft in ihrer Contraction. Allein 
indem er doch der Vernunft auf der Höhe philoſophiſcher 

Erkenntniß und Einſicht das Vermögen zutraut, das gött- 
liche Geheimniß nach allen feinen Dimenſionen zu umſpan— 

nen; jo tritt er von dem eigentlichen Begriff ber Offenbarung, 

ben er dem Rationalismus gegenüber fo nachdrüdlich her— 

vorzuheben pflegt (oben ©. 4), zurüd, und ftellt ſich unter 

die Fahne diefer von ihm fonft fo hart beicholtenen Denfungs= 

art. Was aber jene Forderung felbft betrifft und die Mög- 

fichfeit ihrer Erfüllung, fo weiß jest Jedermann, daß bas 

große Wort von einer Erweiterung unferer Begriffe zur 

Größe der göttlichen entweder ein hohles und leeres, ober 

das Belenntniß des Pantheismus, beide Mal aber ein 

eitles ift. 

Aus diefen formellen Brämiffen wird es vollfommen Far, 

bag und warum Schelling aus dem Chriftenthum einen ganz 

andern Inhalt herausphilofophirt, als die hriftliche Kirche 

von jeher in ihm gefunden hat. Seinen abfonderlidhen 

Schöpfungsbegriff, Monotheismus und Trinitätsbegriff ha— 

ben wir fchon früher fennen gelernt; !) den fperiellen Inhalt 

feiner Offenbarungsphilofophie, nämlich die Chriftologie, ha= 
ben wir nunmehr in Betrachtung zu ziehen. Wir werden 

und dabei Furz faſſen und fo viel möglich mit Schelling’s 

eigenen Worten benfelben angeben. Im Allgemeinen und 

zum Voraus ift zu wiffen nöthig, daß das, was Schelling 

als den wahren Inhalt bes Chriftenthums herausfindet, auf 

bie fchon angegebenen Lehren von dem Monotheismus, ber 

1) Im zweiten Artikel, 
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Trinität, Schöpfung und dem Umfturze derfelben Durch ben 
Menfchen als auf feine Vorausfegungen gebaut ift. „In 
einer Bhilofophie der Offenbarung“, fagt Schelling (©. 622), 
handelt es fi allein darum, die Perſon Chrifti zu erklären. 
Die altteftamentliche Offenbarung ift Chriftus in der Ahnung 
und Weiſſagung, in der neuteftamentlichen ift er der eigent- 
liche Inhalt. Er ijt nicht Lehrer, nicht Stifter, fondern’ In— 
halt des Chriſtenthums. Cr hat eine höhere, nicht gemein 
Ihaftliche Bedeutung; aber es fällt ſchwer, einer Perfönlichfeit, 
die und nicht. cher als da befannt ift, wo fie in menfchlicher 
Geſtalt erſchien, eine vormenfchliche, ja vorweltliche Eriftenz 
zuzufchreiben. Wir find geneigt, dies nur als Vorftellungen 
anzufehen, womit im weitern Fortgange die Perfon verherr- 
licht worden. „Und in der That, wer nichts von einer über: 
geſchichtlichen Gefchichte weiß, hat biefür auch Feinen 
Raum. Wir aber fennen von Weltzeiten ber eine die 

Schöpfung vermittelnde Potenz, bie fih am Ende 

der Schöpfung als göttliche Perfönlichkeit verwirklicht.“ 
(Das bisherige Chriftenthun Fennt fie als göttliche Perſön— 

lichkeit vor und unabhängig von aller Schöpfung: „im 

Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und 

Bott war das Wort; alles ift Durch daffelbe gemacht u. f. w.“) 

„Durh den Menfhen ward fie entwirklicht. Näm- 

lich für fich felbft Cabjolute) kann fie nicht entwirflicht wer— 

den, aber (relative) gegenüber der neu erregten Potenz (die 

zur Ruhe gebracht, unterworfen war in der göttlichen Schös 

pfung, durch den Menfchen aber wieder hervorgerufen und 

wirffam ift in der außergöttlihen Schöpfung, der gegenwär⸗ 

tigen Welt) ift fie negirt, ift fie nicht mehr Herr, fondern 

zuerft blos natürlich wirfende Potenz. Das Ba ‚, das 
Tpeol. Duartalfchrift 1845, I. Heft. 
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nicht fein follte, wirb ihr endlich unterworfen durch einen 

Proceß, dem fie fich nicht verfagen kann, da fie in ber Ge⸗ 

walt des Menſchen iſt; es kommt der Moment, wo ſie im 

menſchlichen Bewußtſein ſich wieder zum Herrn jenes Seins 

macht. Nun iſt fie göttliche Perſönlichkeit als Herr über das 

Sein, das fie unabhängig vom Vater befist, fie ift jetzt außer— 

göttliche göttliche Perfönlichfeit (während fie am Ende ber 

göttlichen Schöpfung Gott immanente, göttliche PVerfönlichkeit 

war, fofern fie das Sein nicht unabhängig vom Vater, fon- 

dern von biefem überfonmmen hatte), und fonnte — barin 

befteht ihre Freiheit, und daraus erflärt fich der Gehorfam 

Chrifti, feine freiwillige Unterwerfung unter den Vater — 

das Sein unabhängig vom Water befiten als eine eigene 

Melt; der Sohn Fonnte unabhängig vom Vater in eigener 

Herrlichkeit eriftiren® (©. 623 f.). In dieſem (Mittel:) Zus 

ftande war er zwar nicht dem Weſen nach Gott, wohl aber 

specie, actu, er hatte das Aeußere Gottes (Ev uooypn Feov 

unaoywv Phil. 2, 6), bie Herrfchaft über das Gein, aber 

er war nicht in der Einheit mit Gott. „Wie hätte auch 

Paulus, wenn er von Weſenseinheit (des Sohnes mit dem 

Vater) bis zur Zeit der Menfchwerdung reben wollte, ben 

Ausdruf wogypr Heov gebraucht, was boch fonft vielmehr 

das Gegentheil bed Weſens bezeichnet. ) Ebenſo gut 

1) Die alten Ausleger, voran Ehryfoftomus, erflären ogpy im Sinne 

von Natur, Wefen, und die Auslegung von Grasmne: specie seu 

figura et habitu externo ift eine ganz neue, mit Recht veriworfene. — 

Die gänzliche Grundloſigkeit der legten Bemerkung Schelling's ers 

hellet ſchon aus der Bedeutung, in welcher der Apoftel Rom. 2, 20 

uöopwoz gebraucht. Zur Erklärung der umfchreibenden Bezeichnung 

des Sohnes als dv uoppi Neod ünaeywr dient die andere, wornach 

er eixer Tod Jeov Tod aogaror ift Col. 1, 15. 
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hätte nad) dem Folgenden Chriftus wefentlich Knecht fein 
müfen (Ev uoggpn dovkov)" ©, 625. (Das war er auch 
nach dem Apoſtel und dem Bekenntniß der ganzen chriſtlichen 
Kirche, die ihn vor ſeiner Menſchwerdung ebenſo wenig als 
außergöttlich und getrennt von dem Weſen des Vaters Fennt, 
wie feit feiner Menfchwerbung als außermenfchlich oder nur 
äußerlich menfchlich). Wenn Selling fortfährt: „Vielmehr, 
wie dieſe Knechtögeftalt fein wahres Weſen zudedt, fo deckt 
jene wopgn 9eov feine wahre Gottheit zu“; fo hätte er 
faum mit wenigeren Worten feinen Gegenſatz zur chriftlichen 
Lehre fchroffer und umfaſſender ausdrüden können. — Der 
Eohn verfchmähte es aber, in eigener Herrlichkeit zu erifti- 
ten; er entäußerte fich berfelben, und dadurch ift er Chriſtus. 
Das ift die Gefammtidee der Offenbarung (©. 624. 642 ff.). 

Hiernächft gibt Schelling eine Auseinanderfegung bes 
Einzelnen theild in directer philefophifcher Entwicklung, theils 
auf eregetifchem Wege durch Anslegung elajfifcher Bibelftüde 
und Stellen im Geifte feiner Potenzenlehre. Dahin ihm zu 
folgen, haben wir weder den nöthigen Raum, noch — nad 
dem Biöherigen — ein philofophifches oder theologifches In⸗ 
tereſſe. Das Pricipielle mußte ung die Hauptfache fein; in 
Bezug auf das Inhaltliche, Materielfe und bie eigentlichen 
Ergebniffe diefer Philofophie ber Offenbarung liegt wenigfteng 
jo viel Har vor, daß fie in allen Hauptlehren des Chriften- 
thums und beren wefentlichen Beftimmungen aufs Entſchie⸗ 
denfte abweicht von bem chriftlichen Bekenntniß und den kirch⸗ 
lichen und theologiſchen Erklärungen deſſelben. Schelling 
macht daraus auch gar kein Hehl. Nicht zu rechnen, daß 
er bei jeder Gelegenheit Begriffe, die dem bisherigen Ver: 
ſtaͤndniß bes Chriftenthums nicht nur, fondern auch dem 

3 * 
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Bekenntniß beffelben als unentbehrlich gegolten haben, wie 

3.2. die ewige Zeugung ded Sohnes, ald im Gedränge ber 

Kirche gegen Härefieen aufgebrachte, überflüffige und längſt 

aufgegebene behandelt, vindieirt er fih auch im Ganzen ein 

eigenes, von allem bisherigen abweichendes Verſtändniß des 

Chriſtenthums. „Die Philoſophie der Offenbarung fchließt 

weit eigentlicher den Sinn der Schrift auf”, nämlich als Die 

gewöhnlichen Theorien, die die Hauptthatjachen befielben, die 

Menfchwerdung, den Tod, die Auferftehung Chrifti u. f. w. 

nur „uneigentlich” verſtehen. „Wir können das Chriften- 

thum um ein gut Theil eigentlicher und zugleich vernünftiger 

verftehen, als die Halborthodoren” (S. 645). Der Ganz» 

orthodore follte aber doch nicht allein ftehen! MWenigftens 

find bis daher alle Anfprüche auf Orthoborie für eitel er— 

achtet worden, welche auf eine abfonderliche Anficht vom 

Chriſtenthum begründet wurden. 

Es verfteht fich von felbft, daß das neue Chriftenthum 

auch eine neue Kirche will, oder gar feine Kirche, wenn es 

ein nagelneues ift... „Mein. Standpunft“, jagt Schelling 

(S. 723), „it das Chriſtenthum in der Totalität feiner ges 

ſchichtlichen Entwidlung”, .in der Weife nämlich, wie wir 

gefehen, jo alfo, daß z. B. ald die Acht chriftliche Trinitäts- 

lehre Die Verſchmelzung der fabellianifchen nnd arianijchen 

mit der orthodoren bezeichnet, und von biefen dreien jede für 

fih nur als ein Moment der Wahrheit anerfannt wird; 

„mein Ziel®, fährt er fort, „iene erft wahrhaft allgemeine 

Kirche allein im Geifte zu erbauen und nur in vollfomme- 

ner Berjchmelzung des Chriſtenthums mit der allgemeinen 

Wiffenfchaft und Erfenntnig — wenn Kirche hier noch das 

vechte Wort ift,“ 
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„Exzxinoie enthält etwas Befchränftes: es find die aus 

ber Welt Herausgerufenen; damit hat fie die Welt außer 
fih. In dieſem Einne kann fich der Proteftantismus immer 

gefallen laſſen, wenn ihm der Name Kirche entzogen wird.” 

Sie (er) fann mit Paulus fagen: von Gottes Gnaden bin 

ih, was ich bin; ich habe mehr gearbeitet als fie Alle“ 

(S. 723). Gewiß, jene Schranfe wird fallen und die Kirche 

aufhören die Berfammlung der Gläubigen zu fein mit Aus— 

ſchluß der Ungläubigen, wenn einmal Jeder einen eigenen 

Glauben, oder Alle feinen mehr haben! Das Grite aber 

führt auf das Andere hinaus, und wir läugnen nicht, daß 

ber Broteftantismus in jenem viel gearbeitet und mehr als 

alle feine Vorgänger, ald alle, die vor ihm denfelben Weg 

der Zerftreuung und Abfonderung verfolgt haben. Das aber 

haben fie nicht durch Gotted Gnaden gethan, fondern Durch 

feine Ungnade, und darin find fie Feine Arbeiter in feinem 

Weinberge, jondern Diener der Welt geweſen. Nach Scel- 

ling würde und zulegt die. geiftige Macht der Wiflenfchaft 

von der äußern Zucht der Kirche befreien, und ber Prote— 

ftantismus dieſes höchfte Ziel vermitteln. „Der Katholicis- 

mus”, fagt er, „als Kirche Chrifti, hatte die Sache, und hat 

fie noch; fein Verdienft ift, den gefchichtlichen Zufammenhang 

mit Chrifto bewahrt zu haben. Sie (die Fatholifche Kirche) 

hat aber nicht das Verſtändniß. Ihre Einheit war nur eine 

äußere, blinde, nicht verftandene. Hat der Katholicismus 

feinen gefchichtlichen Gegenjag gefunden (im Proteſtantismus), 

fo fann dieſer nur den Uebergang zur verftandenen, freien 

Ginheit bilden. Wäre in dieſer Richtung das Ziel erreicht, 

dann dürfte das Ghriftenthum, im Vertrauen auf Die num 

einmal gewonnene nothwendige Erfenntniß, die Schranfe bes 
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Mittelzuſtandes hinwegnehmen (d. h. aufhören ein kirchliches 

zu fein, um nur allein in der Macht der wiſſenſchaftlichen 

Grfenntniß fortzuleben). Dann wäre die Reformation erft 

volfendet, und die römijche Kirche könnte ihr nicht mehr Die 

Inconſequenz vorwerfen: fie ftelle dem Materialisnrus und 

andern Auswüchfen nur menfchliche Meinung entgegen. Wiſ— 

fenfchaft ift die größte Macht. Es Fann nichts wifjenfchaftlich 

fein, ohne daß es in die Welt übergeht und fich endlich rea— 

liſirt. Was die petrinifche Crömifche) Kirche nur Cäußerlich 

und gewaltfam) abweifen Fonnte, hätte dann ben offenen 

Kampf beftanden. Auch das Aenferfte, der Atheismus, ließ 
fih nicht abhalten, feit der Emancipation von der Auctorität 

(durch die Reformation). Aber da der freie Geift den Rück— 

weg gefunden hat, nicht zu einer allgemeinen Religion, ſon— 

bern zum Ghriftenthum in feiner wahrhaften Beftimmtheit, 

fo ift das wahrhaft Katholifche munmehr erft Gewinn Der 

Refornration” (S. 724). Man braucht weder die außer: 

ordentlichen Erfolge der menfchlichen Wiffenfchaft, noch ihren 

Werth und ihre Würde überhaupt abzuläugnen, um biefe 

auf fie gebauten fanguinifchen Hoffnungen nicht zu theilen. 

Man muß nur gehörig unterfcheiden zwifchen denjenigen Wif- 

fenfchaften, die fich nicht mit dem Wirflichen abgegeben, wie 

die reine Mathematif und Phyſik, oder das Wirkliche auf 

empirifchem Wege erforfchen, wie alfe Erfahrungswifjenfchaf- 

ten, und derjenigen, welche das Neberfinnliche und Göttliche 
zugleich mit der Religion fich zur Aufgabe macht. Das ift 

die Philoſophie, und von ihr kann allein hier die Rede fein. 

Die großen Attribute, welche fich jene erworben haben, feh— 

len biefer, und-wenn fie, bie höchfte von allen ihrem Bes 

ariffe nach, zugleich ſich als die thatfächlich mächtigfte und 
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wirkſamſte hinftellt, fo ift dies eine Anmaßung, deren fie fich 

fchämen follte. Wir haben die Gefchichte der Bhilofophie von 

mehr als dritthalbtaufend Jahren vor uns: hat fie in dieſen 

langen Lehrjahren auch nur einen Stein zu ihrem wiflen- 

fchaftlihen Aufbau jo hingelegt, dag man auf ihm fortbauen 

fönnte? Nein, fie hat fich vielmehr als diejenige erwiefen, 

in der jeder hervorragende Geiſt immer wieder ganz von 

vorne anfängt. Ja es gibt kaum eine andere Wiſſenſchaft, 
in der ein und derſelbe Mann im Verlauf von wenigen 

Jahren ſo oft die Fahne gewechſelt, wie in ihr. Man denke 

nur eben an Schelling. Die Philoſophie ſeiner Jugend, die 

ſelbſt in einem ſteten Fluſſe begriffen war, wie nach Heraklit 

alle Dinge es ſind, iſt nicht die Philoſophie ſeines Alters; 

angeprieſen aber als die abſolute Wiſſenſchaft hat er jene 

mit derſelben begeiſterten Zuverſicht, wie er jetzt dieſe an— 

preißt. Die letztere will noch insbeſondere das bisher ver— 
geblich geſuchte ächte Verſtändniß des Chriſtenthums gefunden 

haben und der Menſchheit für die Zukunft jene große Leiterin 

werden, die bis daher die Kirche war. Einheit und Allge— 

meinheit, dieſe Wahrzeichen der göttlichen Stiftung und Lei— 

tung ber fatholifchen Kirche, follen fortan durch Philofophie 

erzielt, auf vorzüglichere, rein geiftige Weiſe erzielt werden. _ 

Wo aber ift jemals eine wahrhaft einigende Kraft von ihr 

ausgegangen, wo hat fie je mehr ald Secten geftiftet? Ja 

die meiften Bhilofophieen haben es in ihrer Imbecillität nicht 

einmal fo weit gebracht! Weg aljo mit biefen Träumereien 

von der Macht einer Wiffenfchaft, die ſich ftets als jo un 
mächtig erwiefen. | 

Kuhn. 



2. 

Ueber die Maroniten und ihr Verhältniß zur 

Inteinifhen Airche. 

Unter den Hanbfchriften ber Föniglichen Bibliothef zu 

Liffabon, welche aus dem Klofter Alcobaca, dem ehemaligen 

Sitze des Generalfapiteld der Gifterzienfer in Portugal, nach 

der Aufhebung aller Klöfter an die erwähnte Bibliothef ge- 

fommen find und von den früheren Mönchen felbit herrühren, 

zeichnet fich befonders eine aus, welche es längft verdient 

hätte, dem Drucke übergeben zu werden. Sie führt den 
Titel: ilinerario e peregrinagao do muy reverendo padre 

Frei Antonio Soarez da Alberguaria monge professo do 

real mosteiro de Alcobaga, und enthält m acht Büchern bie 

Befchreibung einer Reife, welche ber Berfaffer in den Jahren 

1552 bis 1558 in das gelobte Land gemacht hatte, die erften 

zwei Dücher enthalten die Reife von’ Liffabon über Rom und 

Benedig bis Tripolis in Syrien, das dritte die bon Tripolis 

nad Jaffa, das vierte und-fünfte die von Jaffa über Jeru— 

falem nad Sidon, das fechste die von Sidon nach der Infel 

Cypern, das fiebente fehildert den damaligen Zuftand von 

Cypern und die Rüdreife nach Rom, das achte die Fortfegung 

der Rüdreife von Rom nad Salamanfa. ° Die Handfchrift 

ift, nach den vielen Gorrerturen zu ſchließen, vom Berfaffer 

jelbft gefchrieben, eine andre Hand hat eine Wiederholung 
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des fünften bis achten Buches mit mehreren Beränderungen 

hinzugefügt und dieſer Compilation die Weberfchrift: zweiter 

Theil der Reife ded Antonio Soarez gegeben, wodurch die 

irrige Meinung entftand, Soarez habe einen zweiten Theil 

gefchrieben, in dem er fich felbft wiederhole, 

Frey Antonio Soarez war der Eohn des Lorenzo Soarez 
be Mello, Haushofmeifterd des Infanten Cardinal Heinrich, 

mit defien Genehmigung er im Jahre 1532 in einem Alter 

von 9 Jahren in das Klofter Alcobaga gefendet wurde, wo 

er fpäter in den Gifterzienfer Orden eintrat; aus dem öftern 

Studium der heiligen Schrift entftand bei ihm der Wunfch, 

das heilige Land zu fehen, deßhalb verließ er im November 

bes Jahres 1552 mit Erlaubniß feiner Oberen das Klofter 

und -ging nach Rom, wo er ein Jahr verweilte, che er von 

Zulius II, die Erlaubniß zur Abreife erhielt, der ihm befon- 

ders auftrug, fich über den Zuftand derjenigen Ghriften zu 

unterrichten, die in Gemeinfchaft mit der römifchen Kirche 

(eben. In ber That hatte er auch, wie fich in der Folge 

zeigen wird, alle Gelegenheit, befonders die Maroniten genau 

fennen zu lernen, weßhalb Referent aus dem fechsten Buche 

diefes Werkes den Bericht, den der Verfaffer mit Urfunden 

belegt über dieſes Volk erjtattet hat, bier im Auszuge 

wieder giebt. a 

Soarez ſchildert ald Augenzeuge; von dem zu feiner Zeit 

über das heilige Land gefchriebnen Werfen führt er nur die 

weit fürzere Reifebefchreibung des Frey Antonio de Aranda 

Guardian’ der Franzisfaner in Alcala de Henares an, der 

im Jahre 1531 gleichfall8 einige Zeit bei den Maroniten 

verweilt, und fpäter feinen Reifebericht dem Drude übergeben 

hatte (Descripcion de la tierra sancla Toledo, 1551. 4.). 
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Mit dem franzöfifhen Gonful und dem maronitifchen 

Grzbifchofe von Cadet verließ Soarez die Stadt Tripolis 

und Fam nach Sta Maria de Canobim auf dem Libanon, 

dem vorzüglichften Klofter der Maroniten und Sitze des 

Patriarchen, der ihn freundlich empfing. Soarez ſchildert die 

Klöfter, die in bem Thale, welches "nach Ganobim führt, 

liegen, und giebt ihre Namen an. !) 

Die geiftlihe Gewalt übte ber Patriarch, die weltliche 

war. damald einem chriftlichen Fürften aus der Nation der 

Maroniten felbft (Macadem) übertragen, wie fie auch jebt 

wieder nad dem Antrag ber Pforte für bie Zufunft won 

einem. chriftlichen Kaimakan verfehen werben fol. Both ben 

vorzüglichiten Ortfchaften, wie fie damals beftanden, nennt 

Soarez: Burarraim, die Reſidenz des Macadem, Cadet, Caffur, 

Sarron, Baſſaon, Carcaia, Planſa, Ban, Heden, Echenad, 

Kardin, Tanorim im Thale, Tanorim in der Höhe, Richaa 

und Acoraa. Die Zahl der ſtreitbaren Männer giebt er zu 

20,000 an. 

Der Patriarch Petrus war bereits ein achtzigjähriger 

Greis, deſſen Geſtalt aber noch jugendliche Friſche an ſich 

trug, in früher Jugend hatte er ſchon das Noviziat ange— 

treten und niemals in ſeinem Leben eine Fleiſchſpeiſe berührt. 

1) St. Antonio, St. Sabba, S. Jvav de Marabum, Sta Maria de 
Ganoca, St. Antoniv, ©. Jorge de Caſaya, St. Gabriel de Ea- 
faya, St. Miguel de Caſaya, ©. Joav Evang. de Caſaya, ©. 

Jorge de Ferraros, ©. Joao de Ferraros, St. Mama, Carzias, 

Et. Nora, St. Thoma, Et. Steväo, ©. Jorge, St. Barbara, St. 

Alero, St. Antonio, St. Pedro, St. Marabda, St. Martuliam, 

St. Juffa Feneiar, St. Nicolao. 
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Er und die Mönche trugen einen fhwarzen Habit, ohnge— 

fahr wie die Novizen der Bernhardiner. Als Sparez Meſſe 

lad, diente ihm der Patriarch felbit, da er früher in Rom 

gewefen war und den römifchen Ritus Fannte, und befleidete 

ihn mit einem Bontififalgewande, welches er von Bapft 

Paul II. zum Geſchenke erhalten hatte, 

Während Soarez für die im Libanon verftorbne Frau 

bes frangöfifhen Conſuls das Tricenarium feierte, kam die 

Nachricht vom Tode des Papſtes Julius UI. + 5. März 

1555) nach Ganobim, Sogleich ließ der Patriarch aus allen 

Klöftern des Thales die Mönche herbeirufen und machte 

ihnen vor dem Klofter, da das Gebäude die große Zahl der 

Grichienenen nicht faſſen fonnte, die Trauerbotichaft befannt, 

welche Alle mit Wehflagen empfingen. Er beftimmte jedem 

Klofter die Zahl der Meffen, welche fie für das verjtorbne 

Oberhaupt der Kirche zu lefen hätten, und befahl, dem Nach— 

folger durch eine Gefandtfchaft den Aft des Gehorſams zu 

leijten, wie es die Maroniten zu thuwpflegen, indem fie dem 

neugewählten Bapfte die Bullen und Breven, welche feine 

Borfahrer an fie erließen, zum Zeichen ihrer fortwährenden 

Unterwürfigfeit überreichen, 

Soarez war biebei zugegen, und an ihn wendeten ſich 

der Patriarch und feine Mönche mit der Bitte, in Gemein: 
fchaft mit einem aus ihnen dem neuen Papfte den Gehorfan 

des maronitifchen Volkes zu bezeigen. Sparez erklärte fich 

bereit, nach Rom zu diefem Zwede zu reifen, verweigerte aber 

die Rüdfehr, da ihn feine Pflichten nach Portugal zurüd: 

tiefen, umd fein Begleiter allein mit der Antwort des Bapites 

in den Libanon zurüdfehren fünne, Der Patriarch ftellte 

hierauf eine Umfrage an alle gegenwärtigen Mönche, aber 
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feiner wollte fich diefem Amte unterziehen, wenn Soarez Die 

Begleitung auf der NRüdreife verweigere, Da drang ber 

Patriarch von Neuem in ihn und erflärte ihm in Gegenwart 

Aller; er fei faft achtzig Jahre alt und habe defhalb fchon 

den Grabifhof David von Cadet zu feinem Nachfolger er— 

nannt, das Erzbisthum übertrage er nach David’s Beförde— 

rung ihm, wenn er mit der Antwort des Papſtes zurüdfehre, 

er wolle auch dem Bapfte darüber fchreiben, und ihm jet 

ſchon alle Rechte über die Maroniten, die er verlange, über- 

tragen, 

Soarez entjchnldigte fich wiederholt, er verſprach, den 

Aft des Gehorfames dem Bapfte für die Maroniten allein, 

ba feiner ihn begleiten wolle, zu leiften, die Antwort aber 

dem Batriarchen durch Vermittlung der Venetianer fo zuftellen 

zu laffen, daß die Türfen hievon feine Kenntniß erlangen 

fönnten. Bon den päpftlichen Bullen und Breven aber, bie 

dem Papſte vorgelegt werden follten, wolle er die wichtigften 

copiren und fie mit einem Begleitungsfchreiben des Batriarchen 

dem Papfte übergeben. Cr ging auch fogleich an die Arbeit 

und fchrieb fich mehrere ab, die wir hier im Auszuge folgen 

lafien. Der Zeitfolge nach kömmt zuerjt die Bulle Leo's X. 

Cunctarum orbis ecclesiarum,. Romae 15, Kal. Aug. pontif, 

a. 35 fie ift an den Patriarchen Petrus gerichtet und enthält 

einen kurzen biftorifchen Abriß aller von Innocenz II. an 

bis auf Leo an die Maroniten ergangenen Bullen. 

Marfus von Florenz, Guardian des Franzisfanerflofters 

zu Beirut in Syrien, hatte im Jahre 1514 den Maroniten 
Petrus an Leo X, gefendet, um von ihm die Beftätigung des 

neugewählten Patriarchen der Maroniten zu erhalten. 

Der Papſt berieth fich mit feinen Kardinälen und erließ 
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hierauf ein Breve, in welchem er den gemeinſamen Beſchluß 

mittheilte, den Abgeſandten, der ohne einen Brief des Pa— 

triarchen ſelbſt gekommen war, an dieſen zurückzuſchicken, um 

von ihm die Entſcheidungen der früheren Päpſte und ein 

eigenhändiges Geſuch an den heiligen Stuhl zu erhalten, 

worauf über feine Bitte entſchieden werden ſollte, da Nie— 

mand, auch der Abgefandte Petrus nicht, über Die früheren 

Wahlen und ihre Beftätigungen hinreichenden Aufſchluß 

geben Fonnte, 

Drer Abgeſandte fehrte auch kurz vor Ausfertigung diefer 

Bulle (18. Zuli 1516) mit einem in arabifcher Sprache ver: 

faßten Schreiben bes Patriarchen und den Originalbullen der 

Päpſte Innocenz III., Alerander III., Gugen IV., Niko— 

laus V., Calixt II. und Paul II. zurück, und legte ſie dem 

Papſte vor. | 

„Aus diefen Bullen,” fagt Leo X., „haben wir Folgen- 

ded entnommen: Innocenz III. hat an die Maroniten und 
die übrigen orientalifchen Chriften den Gardinalpriefter Petrus 

sancli Marcelli als Legaten abgefchicdt, in feine Hände haben 

Jeremiad, genannt Patriarch von Antiochia (ber Titel ber 

maronitifchen Batriarchen) und feine Erzbifchöfe und Bifchöfe 

das Verfprechen des Gehorſams und der Unterwerfung ab» 

gelegt, die ihnen vorgelegten Glaubensartifel unterzeichnet, 

und verfprochen, die bijchöfliche Kleidung nach lateinifchem 

Ritus anzunehmen, und das Ballium, welches ber Batriard) 

den Ginzelnen zuftellen werde, zu tragen. Gugen IV. hat 

dem Patriarchen Johannes der Maroniten die Einigung ber 

Griechen mit der römijchen Kirche mitgetheilt, und ihm dieß 

zur Nachahmung empfohlen. Nikolaus V. aber hat ben 

Patriarchen Petrus ermahnt, die mit feinem Vorgänger 
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Eugen gefchlofiene Vereinigung feftzuhalten, und ihm ben Erz- 

bifchof Andreas von Nifofia auf der Infel Cypern ald das 

Drgan bezeichnet, durch welches er ſich an den heiligen Stuhl 

wenden könne. Sofort hat Paul II. an den Patriarchen 

Petrus den Franzidfaner Grifo gefendet, von Grifo erhielt 

er einen günftigen Bericht über den Eeeleneifer des Patri- 

archen, deßhalb beftätigte ihn der Papſt in allen feinen Rech: 

ten und ermahnte-ihn, im Glauben treu zu bfeiben und Die 

Rathichläge des Grifo zu befolgen.” 1) 

„Nach den Bullen feiner Vorgänger,“ fchreibt Leo wei- 

ter: „habe er auch and einem Schreiben des Franzisfanerd 

Franciscus Soryanus aus der Provinz Syrien, das ihm erft 

vor Kurzem zugefommen fei, erjehen, daß die Maroniten im 

Glauben der römifchen Kirche beharren, et in his, 'quae ad 

animarum salutem requiruntur et necessaria sunt, ab eadem 

minime discrepare, sed aliquas tantum consuetudines, per 

presbyteros ecclesiae orientalis servari 'solilas inlercessione 

dicti Grifonis ab eadem sede confirmalas, adhuc servare 

videanlur. ?) 

1) Eugen IV. hatte im Jahre 1440 den Anton von Troja zum apos 

ftolifchen Commiſſär bei den Maroniten ernannt cf. Wadding an- 

nales minorum ad a. 1440 nro. VII. pag. 99 tom. XI. edit. 2. 

Romane 1734 fol. Grifo war ein FBlamländer von Geburt, er 

hielt fh 25 Jahre bei den Maroniten auf, von ihrem Patriarchen 

wurde er an Paul II. gefentet, und von diefem mit einem Schrei— 

ben an den Patriarchen beauftragt. Man vergl. Juan de Cala- 

horra, chronica de la provincia de Syria y tierra santa de 

Yerusalem. Madrid f684. Iib. IV, Cap. XII. 

2) Wahrfcheinlich dürfte hier ftatt Franciscas Soryanus, Franeiscus 

Reatinus zu fegen fein, benn von biefem erzählt Wädding 1, c. 

T. XVI. pag. 5 nro. VII. ad annum 1516: Ante biennium mi- 

serat Leo pontifex fratrem Joannem Franciscum Potentinum, 
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Am Schluffe erinnert Leo X. die Maroniten an das, 

was fchon feine Vorgänger ihnen aufgetragen hätten, näm- 

(ih : wenigftend einmal im Jahre zu beichten, im Glaubens— 

befenntniffe bie processio spirilus sancli a patre filioque 

ausdrüdlich zu: erwähnen, das Chrisma nach der Borfchrift 

ber römifchen Kirche zu bereiten, zur Ofterzeit das heilige 

Abendmahl zu empfangen, und in Allem mit der Kirche von 

Rom übereinzuftimmen. Er beftätigt den Butriarchen, über- 

fendet ihm das PBallium, ermahnt Glerus und Volk, ihm zu 

gehorchen, und räumt ihm über die Ungehorfamen das Straf: 

recht ein. 

Hierauf folgt ein Schreiben bdefjelben Papſtes Provisionis 

nosirae an Julius von Medicis, Gardinal von sancta Maria 

in Dominica (X. Kal. Septb. ponlif. a. 3). Der Garbdinal 

bedurfte einer beftätigten Abfchrift der Bulle Papft Eugen's IV. 

Cantate domino, quoniam magnifice fecit, vom 4. Februar 

1441, über die Vereinigung der Jafobiten mit ber römijchen 

Kirche. Leo fehaltete nun auf fein Verlangen den .vollftäns 

digen Inhalt diefer Bulle in dem Schreiben ein und be— 

virum doctum, claris muneribus in sua religione functum, 

adhibito interprete et socio fratre Francisco Reatino, 

etinm Minorita, chaldaei idiomatis perito ad Maronitas iu- 

struendos, et a quibusdam erroribus revocandos. Ille, qua 

pollebat virtute, et nuncii apostolici auctoritate, ita dextere 

suas partes obivit, ut pro pontificis voto, et commissa sibi 

peragendorum instructione malam doctrinam eliminaverit et 

sanam ex parte patriarchae montis Lıbani et universae na- 

tionis profitentes ad concilium (Lateranense) tres duxerit 

Oratores etc. Man vergl. auch sanctum Lateranense conei- 

lium novissimum sub Julio II. et Leone X. celebratum. Ro- 

mae 1521. (ed. Card. de Monte) fol. 169. 
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merkte, daß es biefelbe Gültigkeit, wie das Original haben 

folle. ') 

Der Gefandtfchaft der Maroniten, welche am 19. De— 

cember 1516 in der eilften Sigung des Goncild im Lateran 

dem Papſte Gehorjam leiftete, erwähnt Soarez nicht, fondern 

läßt unmittelbar zwei Breven Glemend VI. folgen. Das 

erfte Cum nos hodie (13 Kal. Aug. pontif. 3) ift an den 

Franzisfaner Bernardinud Gotino de Utino der zum apoſto— 

liſchen Nuntius für den König Georg von Armenien und 

ben Patriarchen der Maroniten ernannt worden war, ge— 

richtet, und enthält den Auftrag, Synoden halten zu laſſen 

und auf ihnen ben Vorfig zu führen, um die unter Eugen IV. 

geichloffene Vereinigung mit den orientalischen Chriften aufs 

recht zu erhalten, fodann die Vollmacht, in allen Refervat- 

- fällen, mit Ausnahme der in der Nachtmahlsbulle enthaltenen 

zu abfolviren, in mehreren Verwandtichaftsgraden zu dispen— 

firen und Abläffe zu ertheilen. 

Das zweite Breve Gratum deo credimus (3 Idus Septb. 

ponlif. a: 5.) ift eine Encyclica an alle vechtgläubigen Chri— 

ften, in welcher der Bapft allen Gläubigen, welche den ma— 

ronitifchen Erzbifchof Anton von Damasfus, der auf ber 

Hinreife nah Rom, um dem Bapfte im Namen der Maro- 

niten feine Unterwürfigfeit zu bezeigen, feiner Habjeligfeiten 

beraubt worden war, auf der Rüdreife unterftügen- würden, 

Ablaß verfpricht, auch einen früher von Papft Leo X. einer 

Kirche auf dem Libanon ertheilten Ablaß erweitert, und dem 

Patriarchen die Gewalt ertheilt, auch diejenigen Maroniten 

zu abfolviren, die fich mit Ungläubigen verheirathet oder den 

1) Diefe Bulle Eugen’s IV. ift abgedrudt bei Wadding. Loc. cit. 
„ Tom. XI. pag. 126 nro. VI. 
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Glauben verläugnet hätten, aber reuig zur Kirche zurückkehren 
wollten. 

Das fünfte Dokument, welches Soarez folgen läßt, ift 
ein Echreiben des Franciskaners Felir aus Venedig, der als 
apoftolifcher Commiſſär des Klofterd Sion in Jerufalem, mit 
ben übrigen Klofterbrübern und dem venetianifchen Gonful 
gefangen genommen und nad Damaskus gebracht wurde, 
Der Patriarch der Maroniten fendete den Gefangenen ein 

Troftfchreiben, was Felir beantwortete, den Patriarchen zur 
Seftigfeit im Glauben ermahnte, ihn auf die Wichtigkeit der 

Goncilien, die der Patriarch weniger zu beachten fehien, auf- 

merkſam machte, und ihn im Namen bed mitgefangenen Erz- 

biichofs Anton von Damasfus und der übrigen Gefangenen 

‚ bat, auch den Macadem im Glauben zu beftärfen. 

Zum Schluſſe folgen zwei Breven Papft Pauls TI, 

beide gegeben zu Rom den 21. November bes Jahres 1542. 

In dem erften Maxima nos affecerunt btüdt der Papft 

dem Patriarchen Petrus die Freude aus, mit welcher ihn 

das Schreiben bdeffelben, das er durch den Bruder Felir aus 

Benedig, Procurator und Commiſſär des Klofterd Sion, er- 

halten habe, fo wie der beigefügte Bericht des Felir erfüllten, 

beſonders habe er aus ber Bitte des Patriarchen, ihm einen 

apoftolifchen Gommiffär, der den Libanon vifitire, und ſechs 

Franziscaner zu fenden, welche ben maronitifchen Glerud in 

ber lateinifchen Sprache unterrichten follten, feine Anhäng- 

fichfeit erfehen, ') 

1) In quibus etiam petis a nobis humiliter, ut, quoniam ab eo 

tempore, quo idem Leo decimus commissarium et visitaterem 

ad vos misit, nunquam fuistis ab eadem sede amplius visitati, 

nos ad vos visitandum ac de vera fidei catholicae observantia 

Theol. Duartalfchrift 1845. I. Heft, 
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Zur Erfüllung diefer Bitte, ſchreibt Paul I. dem Pas 

triarchen, habe er den Guardian des Kloftord Sion, Dio— 

nyſius, zum Bifitator der Maroniten ernannt, und ihm bes 

fohlen, einige Franziskaner zu ihnen zu fdhiden. 

Paul II. fchliegt, indem er dem Patriarchen das Straf: 

recht über feine Untergebenen beftätigt und ihn ermahnt, im 

rechten Glauben zu verharren, und allen Mittheilungen, bie 

ihm der apoftolifhe Commiſſär aus Auftrag bes Papftes 

machen werde, Gehorfam zu leiften. 

Das zweite Breve Paul's III. Etsi redeunti ift an Clerus 

und Volf der Maroniten gerichtet. Zwar habe er, fihreibt 

der Bapit darin, dem Profurator des Guardians vom Klofter 

Sion, Bruder Felir aud Venedig, ſchon zwei Schreiben mit- 
gegeben, dad eine an ihren Patriarchen, das andere an 

ihren weltlichen Fürften Johannes, allein feine väterliche Liebe 
treibe ihn an, auch an fie zu fehreiben und fie zu ermahnen, 

se informandum,, et tam de hoc quam de omni statu vestra- 
rum rerum nobis referendum aliquem vestrum et dictae sedisg 
commissarium destinare velimus generalique ministro Mino- 
rum de observantia mandare, ut sex fratres sui ordinis in 
sacris literis eruditvs ad vos mittat, qui eidem Guardiano 
montis Syon subjiciendi et a vobis in victu ac necessariis 
omni charitate tractandi vos latine legere doceant alque etiam 
scribere et in puritate orthodoxae fidei conservare suoque 
exemplo et presentia confirmare ac plenius instruere stu- 
deant etc. 

1) Das Breve an den frater Dionysius, gleichfalls vom 21. Novem: 
ber 1542 datirt, fteht bei Wadding 1. c. T. XVII. pag. 359 
Nro. XXI. Zwei Jahre darauf erhielt der Nachfolger bes Diony⸗ 
fius, der Branzisfaner Georg aus Obermöfien, von Paul II. den- 
jelben Auftrag. Man vergl. Wadding loc. cit. pag. 71 Nro. IV. 
und pag. 384. 
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bem heiligen Stuhle auch fernerhin zu gehorchen und alle 

Unbilden um bes Heilanded willen gebuldig zu ertragen, ') 

Während Soarez fich mit ber Abfchrift der päpftlichen 

Bullen und Breven beichäftigte, hatte der Patriarch dem 

weltlichen Fürften der Maroniten (Macadem) und allen 

Ortſchaften die Nachricht mitgetheilt, daß berfelbe die Ge— 

fandtfchaft an den Papft übernommen habe, damit auch Fürft 

und Volk an ben Papft fchreiben möchten; zugleich fchrieb er 

felbft an Ignaz von Loyola auf Anrathen feines Gaftes und 

bat ihn um Jeſuiten ald Mifftonäre, welchen er das Klofter 

St. Antonio auf der Höhe gleih am Eingange des Thales 

und freie Verforgung mit allen Lebensbedürfniffen anbot, 

wenn fie die Maroniten im Ritus der römifchen Kirche un— 

terrichten wollten. Aber Fgnatius antwortete ablehnend, in— 

bem er ben Patriarchen auf die Gefahren aufmerkfan 

machte, welche feine Miffionäre durch die Predigt bes Evan- 

geliums unter den benachbarten Ungläubigen ben Maroniten 

felbft zuziehen würden. 

Der Macadem hatte die Botſchaft des Patriarchen mit 

einer Einladung erwiedert, das Pfingftfeft in Burarraiım zu 

feiern, feinen Sohn zu taufen, und Soarez mitzubringen. 

Beide traten auch am Morgen des Pfingftfonntages die Reife 

dahin an, während der Erzbiihof von Cadet in Canobim 

zurüdblieb, um die gottedbienftliche Feier für die umliegenden 

1) Das hier erwähnte Breve an den Johannes (Abdelmemem) ift ab- 
gebrucdt bei Wadding loc. cit. tom. XVIIL pag. 358. Der Papft 

betätigt ihm alle Privilegien, die er von früheren Päpften erhal: 

ten habe, überfendet ihm 2 Kleider zum Gefchenfe, bittet ihn, ben 

Guardian Dionyfius des Klofters Sion als apoftolifchen Cum: 

miffär ehrenvoll aufzunehmen, den maronitifchen Elerus zu achten 

und die Unterthanen gleihfalls dazu anzuhalten, 
4 * 
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Ortfchaften zu begehen; in ben vielen Ortfchaften, burch 

welche die Reifenden famen, warf fih das Volf zur” Erde 

nieder, der Patriarch gab ihnen den Segen, die Männer 

füßten ihm die Füße, die Weiber aber die Stellen, die das 

Maulthier des Patriarchen berührt hatte. So langten fie. in- 

Burarraim an, das in der Nähe jener Ueberreſte des Cedern— 
waldes liegt, welche einft den Libanon bedeckte.) 

Am Gingange ded Ortes empfing fie der Macadem und 

füßte dem Patriarchen die Füße, er war ein Mann von un= 

gefähr fünfzig Jahren, der nach dem gewaltjamen Tode des 

früheren mit ihm verwandten Macadem von den Maro— 

niten gewählt worden war. Als Paul II, dem Patriarchen 

das fchon erwähnte Pontififalffeiv mit andren Gefchenfen- 
überfandte, fchrieb er zugleich an den Macadem und beglei= 

tete fein Schreiben mit dem Gejchenfe eines reichen Gewan— 

des, wad ben beiden Paſcha's von Damasfus und Tripolis 

angezeigt wurde. “Der von Tripolis ließ nad) vorgängigem 

Benehmen mit dem von Damasfus den Macadem mit ſei— 

ner ganzen Familie und den Patriarchen nach Tripolis rufen 

und dort gefangen halten, der Patriarch mußte wegen bes 

Briefwechjeld mit Rom fünftaufend Gruzaden bezahlen, ber 

Macadem durfte frei nach Haufe zurüdfehren, aber wenige 

Tage darauf tödteten mehrere Bogenfhügen, wie es hieß, 

aus Auftrag des Pafcha von Damaskus, ihn und feine Kin 

ber vor feinem Haufe und ließen feine Frau für todt liegen, 

die Maroniten wählten hierauf den Verwandten bed Ver: 

ftorbenen mit der Bedingung zum Maradem, baß er bie 

1) Volney voyage en Syrie et en Egypte Tome second Paris 

1789 pag. 162 nennt Burarraim „Becharrai“ und das früher er- 

wähnte Heben „Eden,“ 
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Wittwe des Verftorbenen eheliche und der erfte männliche 
Sprößling diefer Ehe fein Nachfolger werben folle.. Zur 

feierlichen Taufe diefes feines erften Sohnes hatte der Ma- 

cadem den Patriarchen und Soarez, welchen er gleichfalls 

mit Ehrenbezeugungen überhäufte, eingeladen. 

Von den fünfhundert Bewohnern Burarraim’s fehlte 

nicht eine Perfon während des Gottesdienſtes und Soarez 

bemerkte, daß ber männliche Theil den Pſalmengeſang in 

arabifcher und chaldäifcher Sprache inne hatte, wie die Cle— 

tifer des Occidents das Breviergebete 
Nach der Beendigung des Pjalmengefanges lad Soarez 

die Mefje nach römijchem Ritus und fang am Ende bad 

Ne recorderis für die Seele des verftorbenen Macadem, hier- 

auf folgte die Taufe des Sohnes des Macadem, ber bereits 

ein Jahr alt war, da die Maroniten erft mit diefer Zeit- 

periode bie Kinder tauften unb die Taufe der Kinder wäh- 

rend ber acht Tage nach der Geburt verwarfen, weil fie an 

die jübifche Sitte der Befchneidung erinnere, Mit der Taufe 

verband der Batriarch zugleich die Firmung, lad dann gleich- 

falls Meffe und ertheilte Weihen und Benebiftionen an Cle— 

rifer und Mönche, 

Bon Burarraim aus befuchte Soarez bie —— 

quelle (fons hortorum) und die Cedern, deren er ſechsund— 

zwanzig zählte, eine Zählung, mit welcher auch Antonio de 

Aranda übereinftimmt, und befchloß feinen Aufenthalt im 

Libanon mit einer Nundreife in den Klöftern und Ortſchaften 

der Maroniten, 

In Tripolis fand er einen Italiäner, ber fich bereit er- 

Härte, die Antwort des Papſtes an die Maroniten zurüdzus 

bringen. Mit ihm fehrte er auf nochmalige Einladung bes 
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Batriarchen nad) Canobim zurüf, um bie Originalbullen ber 

früheren Bäpfte mit fi zu nehmen. Sämmtliche Bullen 

waren in einem Schrein verwahrt, und Soarez brachte drei 

Tage zu, um fie zu Durchlefen und eine Auswahl zu treffen. 

Sie waren alle in Inteinifcher Sprache gefchrieben, welche 

die Maroniten nicht verftehen, deßhalb bat er ben Papſt 

Paul IV., ihnen fünftig eine arabifche Ueberfegung beifügen 

zu laſſen. | 

Auf der Rüdreife erfuhr Soarez in Tripolis den Tod 

Papft Marcell’8 I, und die Rüftung Kaifer Carl's V. gegen 

die Ungläubigen. Er verließ Tripolis am 15. Juni 1555, 
um über Cypern nach Rom zu gehen, wo er am Lichtmeß- 

tage bed folgenden Jahres eintraf und Bapft Paul IV. bie 

‚Beweife der Unterwürfigfeit der Maroniten übergab, ber 

nach fruchtlofem WVerfuche, auch den Soarez zu einer zweiten 

Reife zu den Maroniten zu bewegen, feinen Begleiter mit 

einem Antwortfchreiben und reichen Gefchenken für den Pa— 

triarchen in den Libanon zurüdjandte. 

Dr. Friedrich Kunftmann. 



3. 

Airchliches Anfehen der fogenannten lateinischen 
- BYulgata. 

Die Frage nach dem Firchlichen Anfehen der unter dem 

Namen Bulgata befannten lateinifchen Bibelüberfegung ift 

zwar fchon längſt von einer Auctorität beantwortet worden, 

gegen bie und Feine Einſprache zufteht. Die Synode von 

Trient bat nämlich in ihrer vierten Sitzung befchloffen, ut 

haec ipsa velus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum 

usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, dis- 

putationibus, praedicationibus et expositionibus pro authen- 

tica habealur; et ut nemo illam rejicere quovis praetexlu 

audeat vel praesumat; und hat zugleich verordnet, ut post- 

hac sacra Scriptura, polissimum vero haec ipsa vetus et 

vulgata editio, quam emendalissime imprimatur. Allein un- 

geachtet dieſes Decreted wird jene Frage von verjchiedenen 

Seiten her verfchieden beantwortet, fo dab man leicht auf 

den Gedanken fommen fönnte, dad Decret müffe im höchften 

Grabe unbeftimmt, vieldeutig und verfänglich abgefaßt fein 

und jedem ficheren Verftändniffe fich entziehen. Und bie 

Sache fcheint um fo bebenflicher zu fein, ald nicht nur von 

ben Gegnern ber Kirche, fondern auch von ihren eigenen 

Mitgliedern gar harte Urtheile über daſſelbe ergehen, und 
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Manche keinen Anſtand nehmen, es fuͤr eine ſehr tadelhafte 

Vorkehrung und eine reiche Quelle kirchlicher Mißſtände aus— 

zugeben, wie denn auch z. B. vor noch nicht gar langer Zeit 

Leander van Eh auf die Frage nad) den Folgen bed Des 

ereted die Antwort gab, fie feien „Verwirrung, Partheigeift, 
Factionen, Verfolgung unter den Fatholifchen Theologen, Zus 

rücziehung ber befferen Gregeten, Grftarrung des Schrift- 

ftubiums, Verachtung des Grundtertes, Entfernung des Sprach 

ftubiums, Zurüdgang ber theologifchen Wiffenfchaften.” ) 

Unter folchen Umftänden dürfte daher ein neuer Verfuch, 

ben Sinn jened Decreted genauer zu beftimmen und eben 

damit auf die anfängliche Frage eine fichere Antwort zu ge— 

ben, nicht überflüffig oder unzeitig erfcheinen. Wir machen 

benjelben, indem wir zunächſt Die verfchiedenen Deutungen, 

die man von jenem Decret gegeben hat, einer kurzen Prü— 

fung unterwerfen, und dann aus den Ausdrüden und dem 

Zwede befjelben feinen wahren Sinn zu beftimmen fuchen, 

Sn der Deutung bed Decreted hat man fich zweierlei 

Mipverftändniffe zu Schulden kommen laffen, inerfeits 

nämlih hat man weit mehr in die Worte befielben hinein 

gelegt, und es in einem weit ftrengeren Sinne genommen, 

als die Trienter Synode ſelbſt; anbdererfeitd hat man im 

Gegentheil weit weniger in bem Decrete finden wollen, als 

ed wirflich fagt. 

Die Berfechter der Iegtern Meinung gehen von bem 

Unterfchiebe zwifchen bogmatifchen und bisciplinaren Beftim- 

mungen ber Kirche aus und zählen unter leßtere auch das 

1) Leander van Eß, pragmatifchskritifche Gefchichte der Vulgata ꝛc. 

Tübingen, 1824. ©. 249, 
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fragliche Deeret. Sofort behaupten fie, baffelbe fei nur durch 

beftimmte Zeitverhältniffe hervorgerufen und mit Beziehung 

auf fie, folglich auch nur für fie gegeben worden, verliere 

aljo feine Bedeutung und Verbindlichkeit, wenn diefe nicht 

mehr vorhanden feien. In Betreff diefer Verhältniſſe aber 

fagen fie, die Synode habe ſich den Proteftanten entgegen- 

fegen wollen, welche die lateinifche Ueberfegung für unzuvers 

läffig und verdorben erklärten und fofort neue, nach ihrem 

Vorgeben richtige und zuverläffige, Weberfegungen veranftals 

teten, und habe gerade biefe Weberfegungen ald trübe und 

zum Irrthum führende Quellen des Lehrbegriffs, und im 

Gegenſatz zu ihnen die Iateinifche Vulgata ald die wefentlich 

richtige und auverläffige Bibelüberfegung bezeichnen wollen 

und eben damit den Gläubigen gezeigt, welche Meberfegung 

fie ohne Gefahr der Verführung benügen fönnen und follen, 

und welche nicht. Eine ſolche Gefahr fei aber nur in der 

erften Zeit der Reformation da gewefen und habe längft 

aufgehört, feit die Proteftanten und Katholifen ihren Lehr: 

begriff gegen einander in’d Reine gebracht haben und nicht 

mehr zu beforgen fei, daß man burch proteftantifche Weber: 

fegungen irre geführt werde. Mithin fei jebt Fein Grund 

mehr vorhanden, uns an eine probate Ueberſetzung zu bin- 

den, damit wir den vielen verbächtigen entgehen. Die causa 

legis habe aufgehört, und bamit die lex felbft ihre Bedeu⸗ 

tung verloren, Es wäre fomit auch gar nicht dem Sinne 

ber Trienter Synode gemäß, wenn bie Katholiken fich noch 

in unferer Zeit um jenes Decret viel kümmern und ihm noch 

für die Gegenwart große Wichtigkeit zuerfennen wollten, ') 

1) 2. v. Eß, pragmatifchskritifche Gefchichte der Vulgata. ©. 398 ff. 
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Obwohl dieſe Argumentation einigen Schein haben mag, 

ſo liegt doch ihre ſchwache Seite ziemlich auf der Oberfläche. 

Mag immerhin die fragliche Verordnung nur eine discipli— 

nare fein, und, wie wir noch beifügen fünnen, auch nur eine 

partiale, fofern fie nur der lateinischen Kirche gilt, und z. B. 

die Armenier, die Kopten, die Habeffinier x. nicht angeht, 

fo hebt doch ein Firchliches Disciplinargefeß in dem Kreife, 

für den es gegeben ift, fich nicht felbft auf, und tritt auch 

nicht gerabe damit nothwendig außer Kraft, daß etwa bie 

erite Beranlaffung und Urſache beffelben aufhört. Manche 

Geſetze, deren anfänglicher Entftehungsgrund wegfällt, blei— 

ben Doch aus anderweitigen Gründen in Kraft, wozu noch 

fommt, daß ed nicht Sache eines Jeden, fondern nur der 

geſetzgebenden Behörde ift, über das wirfliche Aufhören bes 

Grundes und fofort des Geſetzes felbft, maaßgebend zu ent- 

fheiden. In unſerem Falle hat aber die causa legis, felbft 

wenn wir bie oben angegebene als die wahre und alleinige 

anfehen wollen, nichts weniger ald aufgehört. Die prote= 

ftantifchen Bibelüberfegungen haben fich befanntlich feit lan 

ger Zeit zufehends vermehrt, und daß auch nur Eine der- 

felben ganz genügend unb frei von Fehlern fei, fagen und 

glauben die Proteftanten felbft nicht, fonft könnten fie nicht 

gerade mit ben angefehenften und beliebteften berfelben aller- 

lei Berbefferungsverfuche vornehmen, und daß eine berfelben 

ben Lehrbegriff der Kirche rein und unverfehrt enthalte und 

nirgends gegen benfelben verftoße, müßten fie fehon der Gon= 

fequenz wegen in Abrebe ftellen, wenn auch ein Katholif 

furzfichtig genug wäre, ed zu glauben oder zu behaupten. 

Für den Gebrauch folcher Meberfegungen Behutfamfeit zu 

empfehlen, fie für gewiſſe Kreife und zu gewifien Zwecken 
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gerabezu für unbrauchbar zu erflären, und dagegen diejenige 

zu bezeichnen, bie man als zuverläffitg und maafgebend ges 

brauchen könne und folle, dazu ift offenbar noch jest nicht 

viel weniger Grund vorhanden, ald vor ein paar hundert 

Jahren. Wenn eifrige Proteftanten in angefehenen Zeit: 

fhriften noch heutiges Tages von der Verbreitung Fatholi- 

fher Bibelüberfegungen (namentlich der van Ep’fchen) unter 

ihren Slaubensgenoffen große Gefahr für den rein =Iutheri- 

fhen Glauben befürchten können, warum follte Die umgefehrte 

Befürchtung von proteftantifchen Ueberfegungen auf Eeite der 

Kirche eine ganz ungegründete fein? Hat aber demnach ber 

Grund bes Gefeges nicht aufgehört und Die geſetzgebende 

Behörde es nicht geändert, gefchweige denn aufgehoben; fo 

ift klar, daß es auch jegt noch biefelbe Bedeutung und Vers 

bindlichfeit hat, wie im Anfange, 

Damit ift aber erft Eine Unrichtigfeit in obiger Ans 

ficht erledigt. Eine andere und noch größere liegt in ber 

Mißbeutung bed fraglichen Derretes felbft durch die Voraus 

fegung, daß es gegen bie proteftantifchen Bibelüberfegungen 

gerichtet fei. Wahr ift allerdings, daß es gegen bie Anfich- 

ten ber Proteftanten von ber lateinifchen Vulgata und ihrem 

Verhältniffe zu den Urterten und der Kirchenlehre gerichtet 

ift, aber falfch ift die Annahme, daß ed dem Decret um 

weiter nichts, als um Abweifung der Iutherifchen Ueberfegun- 

gen zu thun gewefen ſei. Es handelte fich vielmehr darum, 

dem unfichern Zuftand innerhalb der Kirche felbft und ber in 

ihr herrfchenden Verwirrung in Betreff der üblichen Bibel: 

überfegung ein Ziel zu fegen. Dieſe Heberfegung war ſchon 

das ganze Mittelalter hindurch nicht im wünfchenswertheften 

Zuftande gewefen, und ungeachtet ber vielen Verbeſſerungen 
% 
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während biefer Zeit war boch fein gleichförmiger und durch— 

aus befriedigender Tert erzielt worden. Als aber nach Er— 

findung ber Buchdruderfunft die Verbreitung bes lateiniſchen 

Bibelterted zur Berlagsfpeculation gemacht, und je Das nächite 

befte fehlerhafte Eremplar von unfundigen Leuten für bie 

Preſſe beforgt und noch fehlerhafter abgedrudt wurde, und 
baburch die Abweichungen der Meberfegungen fowohl unter 

einander als von den Urterten immer größer wurden, fonnte 

begreiflich auch die Unficherheit und Verwirrung nur zuneh— 

men, Und eben biefer ein Ziel zu fegen, und für die Folge- 

zeit vorzubeugen, war bie Hauptabficht bes trientifchen De— 

crets. Und darin liegt zum Veberfluß noch ein neuer Beweis 

bafür, baß daſſelbe auch jetzt noch diefelbe verbindende Kraft 

habe, wie zur Zeit, wo es gegeben wurde, weil jene Vor— 

beugung jegt noch, wie damals nöthig ift: In der That 

würde es auch eine ganz andere Fafjung erhalten haben, 

wenn ed nur eine interimiftifche, blos für die damaligen Zeit⸗ 

verhältniffe berechnete, und nachher ceffirende Beftimmung 

fein follte, und die Bulgata Fönnte nicht fo ohne alle Ein- 

fhränfung für authentifch erflärt und die Abweifung der— 

felben aus was immer für einem runde aufs ftrengite 

unterfagt fein, 

Während die befprochene Anficht Fein großes Bedürfniß 
fühlen fonnte, das bereits bebeutungslos geworbene Decret 

ſchärfer anzufehen und ben Sinn feiner wichtigeren Ausdrüde 

mit Sicherheit zu ermitteln, wird dieſes Gefchäft um fo 

dringender, wenn man bem Decret noch feine alte Verbind— 

lichkeit zugeſteht. Und dieſes führt und zunächft auf bie 

Prüfung jener Meinungen, deren Urheber das Decret ftrenger 

nehmen, ald es bie Väter zu Trient genommen wiffen wollen. 
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Dahin gehört vor Allem die Behauptung, daß bie Vul- 

gata von der Synode zu Trient als durchaus fehlerfrei be— 

trachtet und bezeichnet werde. Freunde und Feinde der 

Synode haben diefe Behauptung mit gleichem Nachdrude 

ausgefprochen und natürlich zu ganz verfchiedenartigen Folge: 

rungen benügt. Während z. B. Chemniz mit derber Ironie 

bemerft: Ita scilicet interpretis errata, librariorum opaluere, 

hominum additiones et mutilationes pro verbo Dei accep- 

tabimus; fagt Joh. de Bineda in feinem Salomon praevius 

S. de rebus Salomonis etc. lib. IV. sect. 2. in allem Ernfte: 

Ita de vulgati interpretis lectione latina sentiendum — — 

ut commissam illam nobis diligentissime tuendam esse in- 

telligamus, non solum in universum, sed eliam in singulis 

‘ membris atque particulis, uli praecepit Synodus Trident, 

Sess. IV.; und andere angefehene Theologen fprechen fich in 

gleichem Sinne aus, ") 

Allein daß die Synode die ihr vorliegende und von ihr 

gebrauchte Vulgata nicht für fehlerfrei halte oder gehalten 

wiffen wolle, erhellt ſonnenklar daraus, daß fie verorbnet, eine 

möglichft fehlerfreie Ausgabe zu veranftalten (quam emenda- 

tissime imprimatur), und daß fie auch biefe nicht einmal als 

ſchlechthin fehlerfrei poftulire, zeigt fchon das quam emenda- 

tissime bdeutlih genug, wie denn auch in der Vorrede zur 

Glementinifchen Ausgabe unverholen gefagt wird: In hac 

tamen pervulgata Lectione, sicut nonnulla consulto mutata, 

ita eliam alia, quae mutanda videbantur, consulto immutata 

relicta sunt; tum quod ita faciendum esse ad :offensionem 

populorum vitandam sanclus Hieronymus non semel ad- 

1) Vergl. van Eß, pragmatifch-Fritifche Gefchichte ꝛc. ©. 401 f. 
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monuit: tum quod facile fieri posse credendum est, ut ma- 

jores nostri, qui ex Hebraeis et Graecis latina fecerunt, 

copiam meliorum et emendatiorum librorum habuerini, quam 

ii, qui post illorum aelatem ad nos pervenerunt, qui for- 

tasse tam lengo tempore identidem describendo minus puri 

alque integri evaserunt; tum denique quia sacrae Congre- 

tationi amplissimorum Cardinalium aliisque erudilissimis viris 

ad hoc opus a Sede Apostolica delectis, propositum non fuit, 

novam aliquam edilionem cudere, vel antiquum Interpretiem 

ulla ex parte corrigere vel emendare, sed ipsam velerem 

ac vulgatam Edilionem Latinam a mendis velerum librario- 

rum nec non pravarum emendalionum erroribus repurgatam 

suae prislinae integritati ac purilati, quoad ejus fieri potuit, 

restituere. Die Sade ift fogar nicht zu läugnen, oder zu 

bezweifeln, baß felbft bie angejehenften und orthodoreften 

Theologen, weit entfernt, fie in Abrede zu ftellen, nur die 

Urfachen noch weiter, ald die berührte Vorrebe, anzugeben 

fuhen, warum noch einige Fehler wiffentlich und abftchtlich 

in ber Bulgata gelaffen worden feien, wie 3. B. Sirtus von 

Siena, wenn er fagt: De erroribus vero, quos Hieronymus 

in veteri translatione annotavit, et recenliores in hac nova 

edilione pariter annotarunt, ingenue fatemur el nos, multos 

errores ab Hieronymo emendatos in veteri traductione, et 

similiter in hac nova editione nonnullas inveniri mendas, 

soloecismos, barbarismos, hyperbata et multa parum accom- 

modate versa el minus Latine expressa, obscure el ambigue 

interpretata, itemque nonnulla superaddita, aliqua omissa, 

quaedam iransposita, immutata ac vilio scriplorum depra- 

vata — — — Quostamen errores, mendas ac depravalio- 

nes, Divus Hieronymus in veteri editione novi testamenti 
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se consullo reliquisse testalus est, _ et Ecclesia similiter in 

nova edilione ex professo reliquit; non quia tot eruditissimi 

ac sanclissimi Ecclesiae patres ea errata vel non agnoverint, 

vel approbaverint , sed quia ad ea dissimulanda justis se 

causis impelli viderint. Primo, quod animadverterint, nihil 

periculi in fide ac moribus ex his tam levibus erratis im- 

minere, Deinde ne fideles importunae ac nimium exactae 

correctionis novitale offenderentur, (quorum aures usque ab 

infantia vetus illa editio occupaverat. Postremo, ut velustam 

illam edilionem venerarentur, quae nascentis Ecclesiae fidem 

educaverat, et crescentis roboraverat et evexeralt, ulque 

sanctam ac venerandam illam simplicilatem antiqui interpre- 

tis, qui non sermonis ornatum sed hisloriae veritatem quae- 

sivit, sua ipsorum approbatione honorarent. !) Es ift aud) 

fehr leicht einzufehen, daß eine bis zur durchgängigen Fehler: 
freiheit getriebene Berbefferung der Vulgata, fo wenig als 

bie Verfertigung einer neuen ſchlechthin fehlerfreien Ueber: 

fegung, ohne Infpiration oder Wunder möglich geweſen wäre, 

und dergleichen fonnte und wollte natürlich die Synode nicht 

im Voraus befchließen. Sie jah vielmehr ein, daß fie einer 

folchen Ueberfegung gar nicht bebürfe, um ben Lehrgehalt ber 

heiligen Schrift rein und unverfälfcht zu gewinnen; und daß 

fie darin Recht hatte, muß wohl Jedem und namentlich den 

Proteſtanten zuerft und am meiften einleuchten, weil fie bie 

Schrift als alleinige Quelle ihres Lehrbegriffed bezeichnen 

und doch nicht läugnen, daß bderfelbe fich aus ihren Leber: 

feßungen entnehmen laſſe, obwohl fie diefelben fammt und 

jonders ausdrücklich oder thatfächlich für fehlerhaft erklären 
— — 

1) Sixt. Senens,, Biblioth. sanct. Luyd. 150 1. p. 668. 
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und felbft die Iutherifche. immer wieder zu verbeflern fuchen. 

Wenn fie daher behaupten wollen, es fei nur eine ſchlechthin 

fehlerfreie Weberfegung dazu brauchbar, bie geoffenbarte 

Schriftlehre aus ihr zu entnehmen, und jede andere mrüfje 

verworfen werben, fo dürfen fie ohne Anftand mit Berwer- 

fung ihrer eigenen Weberfegungen den Anfang machen, und 

ihnen am Ende auch noch die Urterte nachwerfen, weil fie 

ebenfalld nicht ohne Fehler find. — Für durchaus fehlerfrei 

erklärt alfo die Synode die lateinische Vulgata keineswegs, 

und wer ihr dies zum Vorwurfe macht, verdient felbit ben 

Vorwurf, ihr Decret mißdeutet zu haben. 

Unter bie zu ftrengen Ausdlegungen jenes Decreted ges 

hört ferner die Behauptung Sarpi’s und feiner zahlreichen 

Nachſprecher, daß baffelbe jede andere ältere und neuere 

Ueberfegung ber Vulgata nachjege und verwerfe, und Diefe 

als ſchlechthin und wefentlich beffer allen andern vorziehe, 

Allein wenn fi das fo verhalten follte, jo müßte das 

Derret es ausdrüdlich jagen, weil es fich keineswegs von 

felbft verfteht.. Unfere jegige Vulgata ift ja weder bie Ältefte 

Kirchenüberfegung noch die einzige, und es ift bekannt, daß 

bie alerandrinijche Weberfegung in der alten Kirche in unge— 

fähr gleichem Anfehen, wie gegenwärtig bie Bulgata, geftans 

den, und fogar vielfältig für infpirirt gegolten hat, wie aus 

einzelnen Nachrichten über ihren wunderbaren Urfprung und 

ber ungünftigen Aufnahme erhellt, welche die hieronymianifche 

Veberjegung wegen ihrer häufigen Abweichungen vom alerans 

drinifhen Terte und ber aus ihr gefloffenen Iateinifchen 

Ueberjegung anfänglich gefunden hat. Auch biefe alte Tatei- 

niſche Veberfegung war geraume Zeit Kirchenüberfegung und 

theilte wegen ihrer Abfunft vom alerandrinifchen Texte und 
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ihrer Uebereinftimmung mit ihm auch das Anfehen deffelben. 

Sie ift aber nicht die einzige Tochter dieſes Tertes, fondern 

hat auf gleicher Linie neben fi die armenifche und herapla- 

riſch-ſyriſche, ſo wie die Foptifche und äthiopifche Ueberjegung, 

welche ſämmtlich ebenfalls Kirchenüberfegungen waren und 

ed zum Theil noch find, mithin in ihren Kreifen ungefähr 

diefelbe Geltung hatten und noch haben, wie die lateinifche 

Kirchenüberfegung in ihrem Kreife. Daß fein öfumenifcher 

Synodalſchluß ihnen daſſelbe ausdrüdlich zufichert, ändert 

begreiflih nichts an der Sache, und fommt nur daher, daß 

fie in ihrem Kreife nicht fo heftig angegriffen und angefeindet 

worden find, wie die lateinische Bulgata in dem ihrigen, und 

daher auch nicht, wie fie, gegen ein weitverbreitetes, aber uns 

verdientes Verwerfungsurtheil in Schuß genommen zu werden 

brauchten. Daß nun die Trienter Synode durch ihr Decret 

über die Vulgata dieſe Ueberſetzungen habe verwerfen, oder 

auch nur ihr Anjehen herabdrüden wollen, ift, wie gefagt, 

nicht eine fich von felbft verftehende Sache, und läßt fich nicht 

im Voraus annehmen, fo lange nicht eine ausdrüdliche und 

beftimmte dießfallſige Erklärung der Synode vorgewiefen 

werden kann. Es läßt fih um fo weniger annehmen, als 

die Synode gerade jene Unficherheit und Verwirrung, welcher 

fie im Bereiche der lateinifchen Kirche Einhalt thun wollte, 

anderwärts in noch höherem Grade eingeführt und befördert 

hätte, wenn fie dort, wo bie lateinifche Vulgata wegen ber 

obwaltenden Berhältniffe nie Kirchenüberfegung werben 

fonnte, bie übliche Lleberjegung verworfen oder für unzuver— 

läfiig erklärt, und eben dadurch ed ganz ungewiß gemacht 

hätte, an welche Ueberfegung, und wie weit, man ſich zu 

halten habe, um die biblifche Offenbarungslchre der Wahrheit 
Theol. Quartalſchrift 1845, I. Heft. 5 
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gemäß Fennen zu lernen. Um fo weniger läßt es fih an— 

nehmen, als die Synode weder zur Verwerfung. der berühr- 

ten UWeberfegungen, noch zu einem Urtheil über ihr Verhält— 

niß zur lateinifchen Vulgata, eine objective Beranlafjung 

hatte, wohl aber andererjeits recht gut wußte, daß auch in 

folchen Theilen der Kirche, wo nicht eine lateinifche Bibel— 

überfegung von jeher gebraucht wurde und werden fonnte, 

doch die orthodore Fatholifche Lehre von jeher rein und un— 

verjehrt bewahrt und feftgehalten worden. ine ausdrüd- 

liche und beftimmte Erklärung aber der Synode gegen das 

Anfehen jener Ueberfegungen findet fich nicht vor, und man 

braucht das fragliche Decret nur anzufehen, um fich zu über: 

zeugen, daß es von anderen als lateinischen Bibelüberfegun- 

gen feine Silbe fage; und fogar dieſe werben nicht einmal 

insgefammt dadurch verworfen, daß die alte von jeher in der 

Kirche üblihe Vulgata für authentifch erflärt wird, fonft 

fönnte nicht 3. B. die dritte Regel des Index prohibitorum 

ben Gebrauch der lateinifchen Ueberfegung des Iſid. Glarius 
geftatten, Die doch eine von der Vulgata ganz verichiedene 

Veberfegung. ift. 

Unter die zu ftrengen Auslegungen des fraglichen Des 

eretd gehört endlich noch die Meinung, daß dafjelbe die Ur— 

terte mihbilligen und ihre Brauchbarfeit ald Quelle der Offen- 

barungslehre läugnen wolle. Noch Hävernic fcheut ſich nicht 

zu behaupten: „Ed war damit allerdings nicht direft aus— 

geſprochen, daß der Grundtert verworfen oder nachgefeßt 

wurde ber Leberfegung; allein in dev Sache lag lesteres 

Har, ba der Gebrauch einer Ueberfegung da geboten wurde, 

wo allein das Zurüdgehen auf den Grumbtert entjcheiden 

follte (wie in disputationibus), daher auch diejenige Auctori- 
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tät, welche hier der Vulgata zuerfannt wird, die fchiedsrich- 

terliche, welde von allen Parteien anerkannt werden muß 
(authentica — quam nemo rejicere debet), jedenfalls der 

Art ift, wie fie allein der Schrift ihrem Grundterte nach zu— 

fommt.” 9 

So perpler diefe Behauptung gefaßt ift, fo fehr ſpringt 
ihre Unhaltbarfeit in Die Augen. Zuvörderit wird Hävernid 

ſelbſt nicht läugnen wollen, daß auch eine Ueberfegung ein 

authentifches Document fein fönne, und wir wollen Daher 

biefed nicht weiter beweifen. Sodann follte ibm wohl bes 

fannt fein, daß auf den erften vier öfumenifchen Synoden 

der Kirche, deren Beichlüffe er als orthodorer und frommer 

Lutheraner doch wohl nicht verwerfen wird, bei den nöthigen 

Grörterungen (in dispulationibus etc.) jo wenig ald auf ſpä— 

teren Synoden auf die Urterte zurüdgegangen wurde und 

ſolches daher nach einer probaten Verfahrungsweife der alten 

Kirche in disputationibus etc, nicht ſchlechthin nöthig ift. Wie 

aber dem auch fei, wer wollte 3. B. daraus, daß eine ges 

richtliche Behörde die Ueberſetzung einer alten Urkunde zum 

Behufe erforderlicher Beweisführungen für authentifch erklärte, 

die Folgerung ziehen, daß damit dem Driginaltert Die Aus 

thentieität abgefprochen, und ihm die Lleberfegung vorgezogen 

werde. Welche Befangenheit gehörte nicht dazu, um eine 

foldye Folgerung nicht lächerlich und ungereimt zu finden! 

Und doch verjtebt ſich Hävernid zu folcher, um ber Trienter 

Synode Vorwürfe machen zu können. Der Wortlaut bed 

Decretes endlich fagt von den Urterten fo wenig etwas, ald 

1) Handbuch der Hiftorifch-fritifchen Einleitung in das Alte Teſtament. 

Thl. J. Abth. II. S. 107. 
5 * 
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von ben nicht lateinischen Ueberfegungen, und fchon diefer 

einzige Umftand entzieht der Behauptung Hävernid’3 alle 

Unterlage, weil es fich hier eben fo leicht, als vorhin in 

Betreff der Meberfegungen, zeigen ließe, daß Die Kirche fich 

beftimmt ausgefprochen haben würde, wenn fie die Beſtim— 

mung hätte geben wollen, die ihr Hävernid unterfchieben 

will, Achtet man aber noch auf die Verhandlungen, durch 

die jened Decret vorbereitet wurde, fo fehrt ſich Hävernick's 

Behauptung geradezu um. Bekanntlich wurde in diefen Ver— 

handlungen auch der Vorfchlag gemacht, von den biblifchen 

Urterten forgfältige Ausgaben zu veranftalten, und für folche, 
die der Urfprachen nicht mächtig wären, eine lateiniſche Ueber— 

fegung beizufügen. Diefer Vorfchlag erhielt zwar allerdings 

den Beifall der verfammelten Väter nicht, aber der Grund 

davon lag nicht in einer Geringfchäßung der Urterte oder 

einer Abneigung gegen bdiejelben, fondern einfach darin, daß 

feine Ausführung, während die Zeitverhältniffe baldige Ab- 

hülfe forderten, eine fchwierige und weitausjehende Arbeit 

gewefen wäre, Die überdies den Gegnern der Kirche nur zu 

neuen Vorwürfen Anlaß gegeben haben würde, weil weder 

bie Urterte, noch bie lateinifche Meberfegung, wie fie auch 

immer hätten ausfallen mögen, ihnen recht gewefen fein würs 

den. Aber daß jener unausführbare Vorjchlag nur gemacht 

werben und verhältnigmäßig großen Beifall erlangen fonnte, 

ift Beweis genug, daß die Väter zu Trient an eine Ver— 

werfung oder Mißachtung ber Urterte nicht dachten. Ohne— 

hin ftunden bie biblifchen Urterte fchon lang vor der Trienter 

Eynode in ber Kirche im größten Anfehen. Dies erhellt 

fowohl aus den früheren- firchlichen Verordnungen, daß an 

Univerfitäten Unterricht in ben biblifchen Urfprachen ertheilt 
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und bie heiligen Schriften nach den Urterten erflärt werden 

follen, ald auch daraus, daß die eriten bedeutendften Aus— 

gaben ber biblijchen Urterte, Die ben fpäteren und jetzigen 

Ausgaben meiftend zu Grunde liegen, und durch nachherige 

angebliche Verbefferungen mitunter auch mehr verjchlechtert 

als verbefjert wurden, fo zu fagen unter den Augen ber 

Kirche, mit ihrer Billigung und Genehmigung, zum Theil 

fogar auf Veranftaltung oder unter Mitwirkung großer Kirchen: 

fürften an's Licht traten. Wie hätte das gefchehen Fönnen, 
wenn die Kirche die Urterte mißbilligte und Dagegen die alte 

lateinifche Kirchenüberfegung als die einzig und allein zu 

gebrauchende, ohne Ruͤckſicht auf die Urterte zu verjtehende 

und zu deutende, Offenbarungsurfunde angefehen wiffen wollte? 

Und wenn die Kirche es bis dahin nicht gewollt, wie hätte 

die Synode zu Trient ed wollen können? Ueberdied wird 

man zugeben, daß die Väter Diefer Synode und der hl. Stuhl 

zu Rom den Sinn des Decretes, das jene aufjeßten und Dies 

fer billigte, richtig verftunden und richtig zu deuten wußten 

und ihn nicht erſt von auswärtigen Gegnern der Kirche zu 

erfahren nöthig hatten. In welchem Sinne aber jene das 

Decret verftunden, zeigt die Art und Weife, wie fie für defr 

fen Bollziehung forgten. Gleich Pius IV., unter deſſen Pon— 

tificat die Synode beendigt wurde, war nach Abfchluß bers 

felben auf Vollgiehung des fraglichen Decretes bedacht; und 

Angelus Rocca, ein nachheriger Mitarbeiter an ber firtinie 

chen Ausgabe, fagt hierüber: Quare ex sacrosancli Concilü 

Trident. decreto Pius IV. pont. max. pro sua in omnes Ec- 

clesiae- partes incredibili vigilantia lectissinis aliquot S. R. E. 

Cardinalibus, aliisque tum sacrarum literarum tum varia- 

rum linguarum peritissimis viris banc emendandi 
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provinciam demandavit. Und wem ed etwa zweifelhaft fein 

follte, warum auch variarum linguarum peritissimi viri zu 

Diefer Arbeit zugezogen wurden, dem jagt ed die Vorrede zur 

Glementinifhen Ausgabe fehr beftimmt, indem ſie derfelben 

Uebertragung. der Arbeit an fprachfundige Männer gedenkt 

mit dem Beifügen: ut vulgatam edilionem Latinam, adhi- 

bilis antiquissimis codieibus manuseriptis, inspeclis quoque 

Hebraicis, Graecisque Bibliorum fontibus; consultis denique 

velerum Patrum commenlaris, accuralissime casligarent. 

Dem gemäß wurden bei der zu Trient bejchlofienen Verbeſ— 

ferung der Bulgata gleich vom Anfang an die Urterte zu 

Rathe gezogen. Später, nachdem Pius IV. geftorben war, 

wurde unter feinem Nachfolger, Pius V., die Arbeit fortge— 

fegt und die Verfahrungsweiſe nicht geändert, wie Angelus 

Rocca und die erwähnte Vorrede übereinftinmend bezeugen, 

mithin die Urterte nach wie vor, zur Berichtigung der Vul— 

gata gebraucht. Unter dem folgenden Pabſte, Gregor XI, 

gerieth die Arbeit in Stofung und wurde erjt unter Sixtus V. 

wieder aup3 neue und mit Nachdruf aufgenommen, Uber 

auch jetzt wurde der früher betretene Weg nicht verlaffen. 

Eirtus fagt in feiner Gonftitution Acternus ille ausdrüdlich, 

er habe viros complures, qui sanctarum scriplurarum, sacrae 

theologiae multarumque linguarum scientia etc. praeslarent 

zu dem wichtigen Werfe auserlefen. Und damit man wiffe, 

wozu die Kenntniß vieler Sprachen nöthig gewefen, fagt er 

nachher: In iis tandem, quae neque codicum neque doctorum 

magna consensione satis munila videbantur, ad Hebraeorum 

Graecorumque exemplaria duximus confugiendum..... Sa- 

pienter enin. b. Hieronymus in explanandis sacris scripturis 

doctor maximus admonebat, ut quemadmodum in novo te- 
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stamento, si quando apud Lalinos quaestio exorilur, et est 

inter exemplaria varielas, ad fontem Graeci sermonis, quo 

novum testamentum est scriplum, recurri solet; ita si quando 

inter Graecos Lalinosque diversilas est in veteri testamento, 

tunc ad Hebraeam recurramus veritatem, ut quidquid de 

fonte proficiscitur hoc quaeramus in rivulis: quod eliam 

b. Augustinus iis qui Scripluram tractant, inter alias regu- 

las tradidit. Das Zurüdgehen auf die Urterte ift hier um 

fo bemerfenswerther, als es beim erften Anblic der Abficht 

des Sirtus entgegen zu fein jcheint, welche nur dahin ging, 

ut vulgata vetus, ex Tridenlinae Synodi praescripto, emen- 

datissima, pristinaeque suae puritati, qualis primum ab ıpsius 

interprelis manu styloque prodierat, quoad ejus fieri polest, 

restitula imprimatur. !) Obwohl biernach eigentlich nur Die 

alten und beiten Handjchriften der Vulgata zu vergleichen 

geweien wären, fo wurde doch in zweifelhaften Fällen auf 

Die Urterte zurücgegangen und damit ihre maaßgebende Dig— 

nität faftifch anerkannt. Als fofort die mit großer Eile be— 

forgte firtinifche Ausgabe wegen mancher Mängel und Ber- 

fehen das obwaltende Bedürfniß nicht recht befriedigte und 
eine neue Ausgabe wünfchenswerth erfchien, ließen die Nach- 

folger des Eirtus, Gregor XIV. (das zwölftägige Pontificat 

Urban’ VII, der unmittelbar auf Sirtus V. folgte, kommt 

bier nicht in Betracht), Innocenz IX., und Clemens VI. 

eine nene bejorgen; aber auch fie wiederum waren weit ent- 

fernt, bie Urterte gering zu ſchätzen oder außer Acht zu laf- 

fen, fondern übertrugen vielmehr die Beforgung der Arbeit 

folden Männern, die mehrerer Sprachen, insbeſondere ber 

1) Vergl. L. v. Eß, pragmatifch-fritifche Gefhichte ac. ©. 274 f. 
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griechifchen und hebräifchen mächtig waren, wie namentlich 

Bellarmin, und außer ihm 3.3. Andreas Salvan- 

der, Abbas praeposilus sanctae Praxedis, literatus hebraicae- 

que linguae peritus ac sciens; nobilis doctor Valverdus, 

Hispanus, hebraicaeque linguae perilissimus, Petrus Mo- 

rinus Gallus, in quo literatura, memoria, cognitio lingua- 

rum, sed Graecae ita ut paene Graecus. ) Diefe Ausgabe 

wurde, da Gregor XIV. und Innocenz IX. nur ganz furze 

Zeit den päpftlichen Stuhl einnahmen, erft unter Clemens VII. 

vollendet. Leber den Gebrauch der Urterte bei berfelben fagt 

die Borrede: Et vero quamvis in hac Bibliorum recognitione 

in codicibus manuscriplis, Hebraeis Graecisque fon- 

tibus, et ipsis veterum Palrum commentariis conferendis 

non mediocre studium adhibitum fuerit etc. Deut: 

gemäß ift die zu Trient befohlene Verbefferung der Vulgata, 

fo lang an berfelben gearbeitet wurde, mit beftändiger Rück— 

ficht auf Die Urterte vorgenommen worden, und legtere ha— 

ben namentlich in zweifelhaften Fällen ald maaßgebend ger 

golten, zum beutlichen Beweiſe, Daß jenes Decret feine feindliche 

oder verwerfende Tendenz gegen fie haben fann. Wollte man 

behaupten, Die Urterte feien nur überhaupt als Fritifche Hülfs- 

mittel benügt worden, wie etwa andere alte Ueberfegungen 

oder eigenthümliche Lefearten in patriftifchen Gitaten u. dergl., 

ohne daß ihnen eine höhere oder auch nur gleiche Dignität 

mit der lateinifchen Ueberfegung zugeftanden worden wäre, fo 

mußte erwiedert werben, daß doch Feine alte Leberfegung und 

fein anderes Eritifches Hilfsmitel fo nachdrücklich ald maaß— 

1) Cl. Fragmentum actorum sacrae congregationis particularis 

deputatae a Gregorio XIV. Pontif. Max. super Bibliorum 

emendatione bei &.v. Eß a.a. O. ©. 349 f. 
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gebende Norm bei ber Verbefferung bezeichnet werde, wie bie 
Urterte, und daß felbft in ber firtinifchen Gonftitution gerade 

denjenigen Worten bes heiligen Hieronymus und Auguftinus 

beigeftimmt werde, mit welchen biefe Kirchenlehrer den Urs 

terten einen faft unbedingten Vorzug vor jeder Ueberſetzung 

einräumen, 

Nachdem nun bie falichen Auffaffungen des Trienter 

Decrets abgewiejen find, wird ed nicht mehr ſchwer fallen, 

ben wahren und richtigen Sinn befjelben zu beftimmen, 

Das Erſte und Wichtigfte, was es über bie lateinifche 

Kirchenüberfegung ausſagt, ift, daß biefelbe ald authenti— 

ſche Ueberjegung zu betrachten jei. Da ber Ausdrud authen- 

tifch dem Bisherigen zufolge nicht ald Bezeichnung gänzlicher 

Sehlerlofigfeit zu faffen und auch von der Vulgata nicht im 

Gegenfag zu den Urterten und übrigen UWeberfegungen ges 

braucht ift, fo kann er fich bloß auf ihre Brauchbarfeit zu 

theologijchen Grörterungen und Beweiſen beziehen, und hat 

baher einen ähnlichen Sinn, wie im Sprachgebrauch ber 

Zuriften, wenn fie von authentifchen Urfunden reden. Gleich» 

wie fie als folche diejenigen bezeichnen, auf bie fich ein ſtand— 

hafter und rechtöfräftiger Beweis bauen läßt, jo wird auch 

die Iateinifche Meberfegung durch das Prädicat der Authen- 

ticitaͤt als folche bezeichnet, die zur Führung theologifcher Er— 

örterungen und Beweiſe auf Grund der heiligen Schrift eine 

durchaus zuverläffige und beweisfräftige Grundlage bilde, jo 

baß fein auf fie gebauter Beweis durch die Behauptung ans 

gefochten werden dürfe, daß er auf einer unfichern Urkunde 

ruhe. Zwar muß die Bulgata, um in diefem Sinne authens 

tifch fein zu können, allerdings auch eine gewiſſe Art von 

Fehlerlofigfeit in Anfpruch nehmen, aber dieß ift eine Fehler: 
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Tofigfeit, die neben einzelnen Verſehen und Leberjegungsfehlern 

ganz gut beftehen kann und nur darin liegt, daß fie in 

Sachen der chriftlihen Glaubens- und Sittenlehre nichts 

Irrthümliches oder zum Irrthum Berleitendes enthält. In 

diefenn Sinne haben auch von jeher die angefehenften Theo— 

logen das Trienter Decret verftanden. Andreas Vega z. B., 

einer ber bebdeutendften Theologen feiner Zeit, der auch auf 

der Synode zu Trient anwefend war, fagt dießfalls gegen 

Calvin: Eatenus voluit (Synodus) eam haberi authenlicam, 

ut cerlum omnibus esset, nullo cam defoedatam errore, ex 

quo perniciosum aliquod dogma in fide et moribus colligi 

posset, alque ideo adjecit, ne quis illam quovis praelextu 

rejicere auderet. Et hanc fuisse mentem synodi, nec quid- 

quam amplius statuere voluisse, ex verbis ipsis et ex alüs 

approbalionibus concilii poles colligere. ‚Et ne dubites de 

his, verissime possum tibi allegare pro his amplissimum et 

observanlissimum Dominum $. Crucis Cardinalem, de pie- 

late el de literis et studiosis omnibus oplime meritum, qui 

illi sessioni et alis omnibus praefuit, ac pridie quideni, 

quam illud deerelum firmaretur, et poslea, non opinor se- 

mel, mihi testatus est, nihil amplius Patres voluisse fir- 

mare. !) Man wird nicht einwenden, daß auf foldhe Weiſe 

die Bulgata zu tief herabgejegt und ganz nur jenen Büchern 

gleich geftellt werde, welche nicht im Index prohibilorum zu 

ftehen verdienen und von denen eine firchliche Approbation 

bezeuge, daß fie nihil contra fidem et mores enthalten. Denn 

es ijt hier zwifchen Bibelüberfegungen und fonftigen Büchern 

ein gar groffer Unterfchied, und eine Bibelüberfegung, von 
— 

1) Cf. Bezange, Introductio in vetus Testamentum,. Vol I. 

pug. 165. 
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der jenes gejagt werden Fann, enthält das geoffenbarte Schrift: 

wort dem Wejen nach rein und unverfälicht und ijt jofort 

nicht mehr bloß eine der gefunden Lehre nicht widerftreitende, 

jondern ihr zur durchaus zuverläjftgen und maaßgebenden 

Quelle dienende Schrift. 

Nur die Frage kann bier noch entftehen und hat zu 

Zeiten die Theologen lebhaft bejchäftigt, ob die Iateinijche 

Vulgata durch und durch für authentijch erklärt werde, oder 

bloß in dem was die Glaubens- und Sittenlehre betrifft. 

Das Cine wie das Andere ift von angefehenen Theologen 

vertheidigt worden. ) Wenn man jedoch die Faſſung ded 

Decrets berüdjichtigt, welches das authentica ohne die ger 

ringite Einfchränfung auf die Vulgata anwendet, jo kann 

man Faum anjtchen, fich für die erftere Anficht zu entſcheiden. 

Zudem fcheint Far zu fein, daß die etwaigen Fehler der 

Vulgata, wenn fie dem Sharafter der Mutbenticität, wie ihn 

die Synode faßte, feinen Gintrag thun fonnten, auch beim 

Gebrauch der Ueberſetzung als authentifcher nicht in Betracht 

fommen können, und fomit die Nurhenticität bei allen Theilen 

der Leberjegung unerkannt werden müſſe und nicht etwa bei 

einzelnen Stellen bezweifelt oder geläugnet werden dürfe, 

Wäre Letzteres erlaubt, und bliebe es (was nicht anders 

fein könnte, weil die Kirche ſich nicht darüber erflärt hat), 

dem Ermeſſen des Einzelnen überlaffen, zu beftimmen, welche 

Stellen etwa fehlerhaft feien oder mit der Glaubens- und 

Eittenlehre nichts zu fchaffen haben und ſomit auch nicht 

ald authentifch zu betrachten jeien, fo könnte gar leicht bie 

2) Cf. Goldhagen, introductio in sacram scripturam. tom. 1. 

pag. 387 sqq. — Bezange, introductio in vetus testamentum. 

tom. I, pag. 168 sqq, 
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Authenticität überhaupt in groffe Gefahr Fommen, weil ber 

Ginzelne gar oft Fehler finden Fönnte, wo feine find, und 

bei manchen Stellen Feine Beziehung zur Glaubensd- und 

Sittenlehre finden fünnte, wo boch eine folche Statt findet. 

Eine weitere Beftimmung bed fraglichen Decretd Tautet 

dahin, daß die Vulgata authentifch fein foll in publicis lec- 

tionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus, 

Hier ift vor Allem das in publicis beachtenswerth, Soll es 

nicht leer und müffig daftehen, fo Fann es nur den Gegen- 

faß zum verfchwiegenen in privalis ausdrüden wollen. Das 

mit ift aber dann fchon gejagt, daß das Decret für einen 

anbderartigen als öffentlichen Schriftgebrauch die Gläubigen 

nicht an die Tateinifche Vulgata und fofort überhaupt nicht an 

irgend eine beftimmte Weberjegung binden wolle, fondern 

ihnen in biefem greife völlige Freiheit laſſe. Es erhellt alfo 

fhon hieraus die Nichtigkeit des Vorwurfs, daß durch das 

fragliche Decret Ueberfegungen der Bibel in dieſe oder jene 

Landesſprache und der Gebrauch folcher Meberfegungen unter- 

fagt werde, Und es ift Faum mehr nöthig, dießfalls noch 

in Erinnerung zu bringen, daß die vierte Regel bed Index 

prohibitorum das Leſen der Bibel in der Mutterfprache allen 

geftattet, denen es nach dem Urtheil der Firchlichen Vorge— 

ſetzten nicht zum Schaden, fondern zur Förderung des Glau— 

bens und der Frömmigfeit gereicht, und daß, wie befannt, 

ber päpftliche Stuhl felbft fchon ſolchen Ueberſetzungen feine 

Approbation ertheilt hat. Aber felbft was die Deffentlichfeit 

im Gegenfa zum privaten Gebrauch betrifft, fo kann ber 

Sinn des Decretes nicht fein, daß überhaupt öffentlich, 

3.2. bei feierlichen Religionshandlungen, fchlechthin nur die 

Bulgata benügt werden bürfe, fonft hätte die Synode nicht 
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verordnnen fönnen, dem Bolfe an Feier: und Fefttagen wäh. 

rend der Gottesdienftfeier die heilige Schrift (sacras scrip- 

turas divinamque legem — sacra eloquia et salutis monila) 

in der Mutterfprache (vernacula lingua) vorzulefen und zu 

erflären (Sess. XXIV, de ref. cap. 4. 7.), zu welchem Be 

hufe natürlich entweder eine bereits vorhandene und übliche, 

oder eine vom jeweiligen Prediger für feine Zwecke felbft 

gemachte Weberjegung benügt werben mußte. Selbſt das 

fann nicht gemeint fein, daß zu öffentlichen theologifchen 

Verhandlungen, Difjertationen, Dijputationen ıc. die lateinis 

fche Bulgata jchlehthin gebraucht werden müjfe. Vielmehr 

wenn fich bei foldhen Verhandlungen Jemand auf, die Urterte 

oder auf irgend eine, namentlich in ben Augen ber Kirche 

felbft angefehene Ueberjegung außer der Bulgata, 3. B. auf 

die alerandrinifche ftügen wollte, dem bliebe folches durch 

das fragliche Decret unverwehrt, weil daſſelbe dieſe Ueber— 

fesung fo wenig als Die Urterte der Vulgata nachjegt. Nur 

bürfte aber ein folcher nicht 3. B, einen aus der Bulgata 

gegen ihn geführten Beweis damit abweifen, daß die Vul— 

gata nicht zuverläfftig genug fei, um zur Grundlage eines 

folhen Beweiſes zu dienen. 

Wenn fofort öffentliche lecliones, disputaliones, praedi- 

cationes et exposiliones ald die Anläffe genannt werben, 

wo bie Bulgata für authentifch zu halten fei, fo tft aus dem 

eben Gefagten deutlich, daß z.B. unter den praedicalionibus 

nicht die Predigten vor verfammelten Volksgemeinden gemeint 

fein fünnen, weil ja dieſen das Wort der Schrift in ihrer 

eigenen Eptache vorgetragen werben foll und ſich in ber 

That auch nicht abfehen ließe, was hier das bloß Tateinifche 

Recitiren der Schrifttere helfen follte. Sofort fcheint aber 
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auch deutlich zu fein, daß unter jenen Ausdrüden überhaupt 

nur theologifche Grörterungen, von folchen und für folche ges 

meint fein fönnen, die der lateinifchen Eprache fundig und 

mächtig find, oder Doch fein follen, Iſt aber demnach Die 

Anerkennung der Autbentieität der Vulgata bloß für den 

öffentlichen und zwar für wiflenfchaftlich tbeologifchen Ges 

brauch gefordert, fo ift Diefelbe damit für anderartigen und 

privaten Gebrauch, natürlich nicht in Abrede geftellt. Viel— 

mehr wenn die Vulgata für den öffentlichen Gebrauch authen— 

tiſch iſt, jo ift fie es nicht weniger auch für den Privatges 

brauch, weil die Autbhentieität nicht etwas fein kann, was 

im großen Kreife Geltung hätte, im Fleinen aber nicht, und 

was erft in der Größe ſolcher Kreife und nicht vielmehr in 

der Beichaffenheit und biftorifchen Bewährung der Bulgata 

felbft begründet wäre. Nur gibt unfer Decret für den pris 

vaten Gebrauch Diefer oder einer andern Ueberſetzung eben 

feine Beftimmung und läßt fomit hier den Gläubigen völlige 

Freiheit. 

So fönnte es num freilich ſcheinen, als ob das Decret 

eine unnüge und dazu noch fehr unbedeutende Vorfchrift ent— 

halte; eine unnüße, weil e8 die Vulgata nur eben fo anzu— 

fehen und zu gebrauchen vorfchreibe, wie fie von jeher in der 

lateinischen Kirche und namentlich auch zur Zeit der Trienter 

Synode angejehen und gebraucht wurde ; eine unbedeutende 

aber, weil ed eigentlich fo. viel wie nichts vorfchreibe und 

Niemanden zum Gebrauch der Bulgata fchlechtbin verpflichte, 

fondern Jedem fowohl die Urterte als andere Ueberſetzungen 

zu gebrauchen frei ftelle. Allein unnüg war das Derret nicht, 

weil das frühere Anſehen ber Bulgata in Folge der vielen 

Angriffe gegen es und neben den allmählig erfcheinenden 
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Iateinifchen Ueberſetzungen der bibliihen Urterte G. B. von 

Xantes Pagninus, Gajetanus, Iſid. Glarius, Quarinus) 

bereit zu wanfen anfing und allerdings in Echuß genom— 

men zu werden nöthig hatte, wenn es nicht fallen follte, 

Unbedeitend war aber das Decret noch weniger. Zwar 

wollte es allerdings Niemanden einen unnöthigen Zwang 

auflegen und geftattete daher fo viel Freiheit als möglid) ; 

aber es erreichte deßungeachtet vollfommen feinen Zweck 

und diefer war ein fehr wichtiger, Die Synode wollte im 

Gebiet der lateinischen Kirche die Unficherheit und Verwir— 

rung beendigen, Die in Betreff der Inteiniichen Bibelüber: 

fegungen herrſchte und that es Dadurch, daß -fie diejenige 

Bihelüberfegung nannte, Die man im vorerwähnten Sinne für 

authentifch zu halten habe und nicht als eine unzuverläffige 

verwerfen dürfe. Damit war jedem, der fichere Ausfunft 

wünfchte, diefelbe gegeben. Wer ficher gehen wollte, fonnte 

fi) jetzt an die lateinische Vulgata halten, wer es nicht 

wollte, wurde nicht Dazu gezwungen, weil er auch Durch 

andere Mittel denfelben Zwed erreichen fonnte, wie durch 

die Bulgata, nur mußte er dad Anfehen der legtern unges 

fchmälert laſſen. Weniger fonnte die Eynode nicht thun ale 

fie that, wenn fie ihren Zwed erreichen wollte, mehr aber 

fonnte fie auch nicht füglich thun, wenn fie nicht der firch- 

lihben Vergangenheit und alten Firchlichen Obfervanzen zu 

nabe treten wollte. Man wird nicht einwenden wollen, daß 

eben doch die feit der Trienter Synode herrichende Praris 

hinfichtlich der Wulgata gegen das Gefagte fpreche, fofern Die 

Kirchlichgefinnten ftetd und allgemein, mochte es fih um 

privaten oder öffentlichen Gebrauch handeln, fih an die Vul— 

gata zu halten pflegten. Denn das war ja nach dem oben 
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Gefagten nicht mehr wohl anders möglich, Nachdem bie 

Bulgata von der Kirche als authentifche Ueberfegung erklärt 

worden war, mußte e8 jedem Kirchlichgefinnten, zumal wenn 

ihm etwa bie Urterte nicht zugänglich waren, nahe liegen, 

ſich lieber der Vulgata als einer anderen Leberfegung zu 

bedienen. Oder wer hätte den ficheren und geraden Weg 

verihmähen follen, um einen für ihn frummen und minder 

ficheren zu gehen? So gefchah es denn natürlich, daß umter 

ben Kirchlichgefinnten die Bulgata allgemein gebraucht und 

jeder andern Ueberſetzung vorgezogen wurde, obwohl die Kirche 

diefes nicht befahl und der Rüdichluß aus diefer Praris auf 

eine entfprechende Vorſchrift ein ganz falfcher wäre. Und fo ift 

denn offenbar das fragliche Decret fehr wichtig und folgenreich 

und nicht weniger groß das Anfehen, welches es der lateinischen 

Bulgata mehr nur feft gefichert als wirklich gegeben hat. 
Nun entfteht freilich noch die Frage, ob die Bulgata ein 

ſolches Anfehen auch wirklich verdiene, oder ed unverdienter 

Weife erlangt habe. Die Antwort hierauf, die fich nicht 

ohne einige Ausführlichkeit befriedigend geben ließe, müfjen 

wir jedoch auf eine andere Gelegenheit verfchieben. 

MW elte, 
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Necenfionen. 

1. 

Geſchichte des grofsen deutfchen Arieges vom ode Guſtav 

Adolf’s ab mit befonderer Rüchficht auf Ftankreich. Per- 

fafst von 8. W. Barthold. Zwei Theile, groß Oftav, 

400 u. 696 Seiten. Stuttgart bei ©. ©, Lieſching. 1842 

und 1843. Pr. 9 fl. 30 Er. 

Wenn befangene Eiferer in bem großen Schwedenkö— 

nige nur den Proteftor des Proteftantismus erfennen, 

fo ift dieß eine leicht zu erflärende und leicht verzeihliche 

Nachwirkung der von unwiſſenden Schulmeiftern und Paftos 

ren erhaltenen Tradition, Männer dagegen, bei denen ein 

umfaſſenderer Blick, und ein fcharfes und felbftftändiges Ur— 

theil erwartet werden kann, muͤſſen wohl wiflen, daß ſchon 

Drenftjerna aufrihtig geftanden hat, zum beutfchen Kriege 

fei Die defensio Religionis fein scopus principalis geweſen. 

Daß dem in ber That fo war und ber breißigjährige Krieg 

weit mehr aus politiichen ald aus religiöfen Gründen, näm— 

lich zur Unterdrüding bed Haufes Habsburg, zur Zerftüdes 

lung und Schwächung Deutfchlands, fo wie zur Befriedigung 
Theol. Ouartalfchrift 1845, I. Heft. 6 

- 
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der fchwebifchen und franzöſiſchen Habgier und Herrichfucht 

geführt und fortgefegt worden fei, das hat Niemand befjer und 

überzeugender nachgewiefen, ald Herr Barthold, Profefjor der 

Geſchichte an der Univerfität Greifswalde. Cein Werk um— 

faßt zwar nicht den ganzen, fondern nur bie zweite Hälfte 

bes dreißigjährigen Krieges, und ift zunächft eine eigentlich 

yrofanbiftorifche Monographie, befonderd reih an 

friegsgefhichtlihen Details, aber bafjelbe verdient 

dennoch auch die volle Aufmerkfjamfeit des Theologen, und 

hat mit Recht nicht geringes Auffehen in Deutfchland gemacht. 

Wir wollen hoffen, daß es zur Berichtigung ber öffentlichen 

Meinung und zur Vertilgung ftereotyp gewordener Gefchichts- 

fügen Bedeutendes beitrage, 

Dor Allem macht das vorliegende Werf auf jeden Deut- 

fchen nothwendig einen wohlthätigen Eindrud, denn es ift 

eine Ferngefunde beutfche Geſinnung, nicht ſchaale Deutfch- 

thümelei, und eine Fräftige Liebe für Die Ehre und das Wohl 

ber germanijchen Nation, was den ehrenwerthen Verfaſſer 

durchgängig geleitet und ftets fein Urtheil beftimmt hat. Es 

gibt Feine Bartie in der Gefchichte, die von Deutfchen- un— 

deutſcher behandelt worden wäre, ald gerade ber dreißigjäh— 

rige Krieg. Wie vor zweihundert Jahren in unfeliger Ber- 

irrung Deutfche ihr eigenes Baterland den Fremden zum 

Opfer brachten und über die Ströme deutfchen Blutes, über 

die Brandftätten beutfcher Ortfchaften, über dad Elend und 

die Schmach Deutfchlands jubelten; fo wiffen auch bis heute 

noch manche Afterhiftorifer nichts Beffered zu thun, als mit 

vollen Baden die Siege ber Fremden, die Verblendung der 

Deutfchen, die beftechlichen Minifter der Fürften, ihren Ver— 

rath am Baterlande und die Niederlage ber beutichen Sache 
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zu preiſen. Das Wort „Religionsfreiheit der Proteftanten“ 

fol all dieß zudeden, allen Hochverrath am deutfchen Reiche, 

alle Verwüftung und allen Jammer rechtfertigen. Wie nichtig 

aber dieſer Mantel fei, zeigt unfer Verfaſſer in unwibderleg- 

licher Weife, indem er neben ächtdeutſcher Gefinnung auch 

durch hiſtoriſche Redlichkeit und Wahrhaftigkeit, wie durch 

quellenmäßige Gelehrfamfeit ſich auszeichnet. 

Einige Hauptrefultate, auf welche Herr Barthold durch 

feine Studien geführt worden ift, mögen hier, um zugleich 

den Charakter feines Werks zu zeichnen, ihre Stelle finden. 

Für's Erfte ift ed dem Verfaſſer zur Gewißheit gewors 

den, daß den Schwedenfönig „nicht die Theilnahme für feine 

überwältigten Glaubensverwandten, fondern Waffenfreudig- 

feit und kaum klar bewußte, weitausjchauende Plane im 

Snterefje feiner Krone über die See geführt haben“ 

(I, 6.). Wäre Herr Barthold noch etwas weiter in ber 

Zeit bis vor den Anfang bed dreihigjährigen Krieges zurück— 

gegangen, fo würde er, wie Adolf Menzel, auch den weitern, 

hiemit zufammenhängenden Sag aufgeftellt haben, daß nicht 

einmal die beutfchen Proteftanten felbft, die f. g. evangelifche 

Union, aus religiöfen Gründen in Oppofition gegen ben 

Kaifer getreten feien. Sehr ſchön fagt nämlih Menzel 

(Neuere Gefchichte der Deutichen. Bd. VI. ©. 55.): „bie 

Geſchichte ift- ber Wahrheit dad Bekenntniß fchuldig, daß die 

Forderungen, welche die correfpondirende Fürften (wie fich 

bie Mitglieder der proteftantifchen Union nannten) auf ben 

Namen „NReligionsbefchwerden der Gvangelifchen * ftügten, 

nicht von den alten proteftantifchen Ständen im Intereſſe 

ihres Glaubens und ihrer Kirchenform, fondern lediglich von 

der Pfälzifch- Galvinifchen Partei, im Sinne ihrer mit dem 
6 * 
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Auslande zufammenhängenden politifchen Umtriebe, ge— 

macht wurden,” 

Gehen wir näher auf Guftav Adolf ein, fo fehen wir, 

daß er zum erftenmal im Jahre 1627 den deutfchen Boden 

betrat, als er burch das Gebiet feines Schwagers, des Chur- 

fürften Georg Wilhelm von Brandenburg, gegen Polen 309. 

Schon damals that er die Art und Weife fund, wie er 

Deutfchland Liebe, denn bitter Flagte der Brandenburger: 

„was helfen mir Freunde, wenn fie mir das thun, was ich 

nur von meinen ärgſten Feinden erwarten follte“, und be— 

fannt ift, daß Guftav die Unterthanen feines eigenen be— 

freundeten Schwagerd, namentlich die Königsberger, zur 

Untreue gegen ihren Herrn zu verleiten fuchte, Vgl. Mens 

jel, a. a. O. Bd. VII. ©. 202 f, 

Auf folhen Anfang mußte eine nicht minder unredliche 

Fortfegung folgen, Krieg fuchend mifchte ſich Guftav in ben 

Streit bes faiferlichen Feldherrn Wallenftein mit der Stadt 

Stralſund, und leiftete leßterer Hülfe, Als fofort im Jahre 

1629 der Kaifer den Frieden von Lübeck mit Dänemarf und 

ben andern Bertheidigern bed böhmifchen Winterfönigs 

(Shurfürft Friedrich V. von ber Pfalz) fchloß, erfpähte Guftav 

Adolf eine neue gute Veranlaffung zum Kriege gegen den 

Kaiſer. Gewöhnlich fagt man, die ſchmachvolle Zurüdweifung 

feiner Sefandten zu Zübed fei ein Hauptgrund gewefen, warum 

Guftav Adolf feine Waffen gegen ben Kaifer erhob. Aber 

Barthold zeigt (I, ©. 6.), daß ber Schwede beleidigt fein 

wollte, um ein jcheinbares Recht zum Kriege zu ger 

winnen, Deßhalb wurde ein Krämersjohn, Johann Les 

houtz, faum 20 Jahre alt, zur Verhandlung mit den hoch— 

vornehmen Gefandten des Kaiſers beorbert, in ber richtigen 
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Vorausſicht, daß fich Lestere mit ihm nicht einlaffen werden, 

Ueber ſolches Verfahren ein Urtheil abzugeben, können wir 

und für enthoben erachten. 

Bekannt ift, daß fi) Guftav Adolf während bes hierauf 

audgebrochenen Kriegs oft rühmte, „vom beutfchen Reiche 

nicht foviel zu haben, daß er fich ein paar Hofen anfchaffen 

fönne,” aber Barthold (I, M f.) zeigt, daß er troß Diefer 

fhönen Worte doch wacker zugegriffen, und werthvolle Dinge 

ber verfchiedenften Art, Gemälde, Kelche, Giborien, filberne 

Kreuze, ja fogar filberne Erd» und Himmelsgloben nad 

Schweden gefchleppt habe. 

Nicht mit Unrecht ift weiter unfer Derfaffer (I, 29) ber 

Anficht, der frühe Tod Guftavs fei für ihn felbft und feinen 

Namen das größte Glück gewefen, „ein günftiges Schidfal 

fei wohlthätig ind Mittel getreten, und habe den von einer 

halben Welt vergötterten, vor beiden: vor rüdhaltslöfer 

Euthüllung ber Plane eined gemeinen Groberes, wenn 

ihm fein Unternehmen glüdte, und andern Falld vor dem 

Haſſe und Hohne der Mitlebenden bewahrt, welche ihn, der 

die Lauterfeit des Willens erlog, ald Denfmantel ber. Selbft- 

fucht, zu ftrafen nicht gefäumt haben würden.“ 

Hiemit ftellen wir eine Fräftige Aeußerung im zweiten 

Bande, ©, 411 zufammen, weldje alfo lautet: „der Charafter 

bes Kampfes, kaum einige Jahre der frommen Befchränftheit 

als ein religiöfer erfchienen, hatte längft in feiner fcheußlichen 

Nadtheit ald Plünderungsfrieg ded vorher fo prangenden 

Deutfchlands ſich dargethanz längft war ben Wohlgefinnten 

und Klugen bie Binde von den Augen gefallen, die wahre 

Abſicht Schwedens und Frankreichs Far, nur ein erfaufter 

Keichäftand, welcher Machtvergrößerung und Bereicherung 
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hoffte, oder Straflofigfeit für früheren Bruch der Reiche: 

gefeße, hielt die Masfe des Kirchlichen Eifers, oder der alten 

deutfchen Libertät noch an ſich.“ 

Neben der Religionsfreiheit mußte nämlich auch die po— 

litiſche Freiheit den deutfchen Ständen und ihren fremden 

Freunden den Vorwand zum Kriege gegen den Kaifer ‚geben, 

Man bezüchtigte Ferdinand den zweiten, er habe die «alte 

Reichsordnung umftürzen, das Anfehen der Fürften vernich- 

ten und eine abfolute Monarchie in Deutfchland herftellen 

wollen, eine Anflage, deren Nichtigkeit fchon Adolf Menzel 

(VI, ©, 234 f.) dargethan hat, Noch vollftändiger ergibt 

fich die Grundlofigfeit diefes Vorwurfs bei Barthold, befon- 

ders Thl. I. ©. 13., und es zeigt fich deutlich, daß berfelbe 

nur zum Deckmantel für das Streben gedient habe, die kai— 

ferlide Gewalt zu vernichten und Die einzelnen Stände vom 

Kaiſer unabhängig, völlig felbftftändig zu machen, ein Stre- 

ben, welches die Fremden, beſonders Franfreich unterftügten, 

weil dadurch Deutjchland zerftüdelt, uneinig und fchwach 

werden mußte, Treffend fagt Barthold (I, 143): „die Feinde 

bes Kaifers führten die Erhaltung ber Freiheit des 

Reichs immer wie zum Hohne ihrer Thaten im Munde.“ 

Geläufig fprachen fie damals davon, daß Deutfchland in 

feiner Weife verfürzt werben, und nicht ein Dorf verlieren 

bürfe, aber fie waren ed, welche eine Feftung und Provinz 

nach der andern an bie Fremden verfchacherten, umd über- 

bieß dem Drenftjerna das Erzbisthum Mainz, feinem Schwie- 

gerfohne, dem ſchwediſchen Feldmarfchalle Horn aber bag 

Deutfchmeiftertfum Mergentheim zuwenden wollten, Weber 

die einzelnen fchmählichen Berkaufscontrafte, bei denen ber 

Wirtembergifche Kanzler Löffler, von Frankreich beftochen, 
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eine berufene Rolle fpielte, find befonders Thl. I. ©. 54. 

156. 196. 204. 214 zu vergleichen. Sa, deutſche Stände 

und Fürflen verkauften fich felbft und ihre Unterthanen an. 

bie Fremden zur Befämpfung Deutfchlands, und „die berz- 

lofefte Berechnung,” ſagt Barthold (II, 254), „vom Raube 

des gemeinfamen, gemißhandelten, zertretenen Waterlandes 

vermittelft des Bündnifjes mit den Fremden mehr zu ge— 

winnen, ald ihnen nach dem Rechte in einem Reichsfrie— 

den zuftand, trieb fte zu den brudermörderijchen Fäuflichen 

Waffen.“ So verkaufte fich insbefondere Bernhard von 

Weimar, ald die Religionsfreiheit bereitd ficher ftand, an 

Franfreih, um das Bittere feiner Sünde noch felber zu 

jchmeden, und es iſt ein großer Vorzug bes vorliegenden 

Werkes, daß es biefen feltenen, für Deutichland fo unheil— 

vollen Mann, in Wahrheit und ohne Parteihaß ung ab⸗ 

fchildert. „Ererbter Hab gegen Oeſtreich, und das Franfhafte 

Streben, ſich ein eigenes Fürftenthum zu gründen, führte den 

Herzog Bernharb in den Sold Frankreichs; aber hätte er 

geahnt, daß Frankreich ihn nur als Mittel gebrauchen wolle, 

um Deutichland zu mißhandeln und zu zerreißen, fo würde 

er, meint Barthold (II, 207), für Deutfchlands Nationalehre 

nicht ohne Wärme, feit dem Jahre 1634 feinen Lebensweg 

anders eingerichtet haben, So aber muß die Geſchichte,“ fährt 

unfer Verfaffer fort, „auf die Entwidlung ber Dinge und 

bie Folgezeit blidend, ihn mit Trauer einen Verderber 

Deutfchlands heißen, war Verrath am Höchften gleich nicht 

feine Abfiht; er ift der Nachwelt verantwortlich für 

feine Thaten, nicht für feinen geheimen Willen !” 

Noch fchmählicher verfauften Erlach, Bernhold und Ka— 

nowski fich felbit nebft dem Elſaß und Breisgau an Frankreich, 
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und „dennoch prunften fie, fo fchimpflic von bem Klange 

bes franzöfifchen Geldes gelodt, mit dem überfpannteften 

Ehreifer und mit unbefledter Ritterpflicht.“ II, 218 f. 

Sehr inftruftiv ift, wie Barthold die Lage Deutfchlands 

und die Abfichten der Parteien nach dem Tobe Guſtav Adolfs 

am bten oder (nach dem neuen Kalender) 16. November 

1632 fchildert. Dieſes Greigniß hätte allen Umftänden nach 

den Frieden bringen follen, und brachte ihn dennoch nicht. 

„Fragen wir nun,” fagt Barihold I, 43 f., „wer ernftlich 

ben Krieg wollte, fo wird die Antwort für beutfches Volls— 

gefühl betrübend lauten. Der Kaifer, gewarnt durch bie 

böfen Erfahrungen ber Ichten Jahre, ſchon mißtrauifch gegen 

feinen gebieterifchen Oberfeldherrn (Maldftein oder Wallen- 

ftein), im Berluft feines ſchönen Erblandes Schlefien, war 

den Friedenderbietungen nicht abgeneigt, deren Vermittlung 

der König von Dänemark übernommen hatte; felbft der ge- 

fürchtete Waldfein rieth, den Proteftanten ben Frieden unter 

Vergeſſung des Vergangenen anzubieten, und von der Rüd- 

nahme ded Reftitutiondebift8 war die Rede. — Sehen wir 

(fpäter) ben Kaifer fo nachgiebig im Glück nad) dem ver— 

nichtenden Siege bei Nördlingen (5. 6. Sept. 1634), fo 

war in feiner gegenwärtigen Bebrängniß um fo eher Mäßi— 

gung zu erwarten; bie Fatholifchen Fürften bis auf Bayern 

gaben durch ihre Neutralitätögefuche und ihren Aufruf. bes 

franzöfifchen Schutzes ihre Sehnfucht nah Ruhe hinlänglich 

zu erfennen; Kurfachien hatte nur gezwungen durch ben 

Nothitand im 3. 1631 fih den Fremden in die Arme ges 

worfen und wünfchte den Brieden, obgleich es für den Aus 

genblick den Kaifer noch fürchtete. Kurbrandenburg fchwanfte 

unb hörte, im Einverftändnig mit Sachfen, um fo geneigter 
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auf gütlihe Vermittelung, da faft alle feine Lande und feine 

Hoffnungen, Preußen, die Mark, das niederrheinifche Erb⸗ 

theil, in Feindes Gewalt fi befanden, Niederfachfen fon« 

derte fich ab und erftrebte Neutralität bis auf Herzog Georg 

von Lüneburg, der mehr Heerführer ald Landesfürft, in Hoff- 

nung auf befriedigende Löfung ber hildesheimifchen Stiftsfehde 

und auf verheißenen Länderbefts, die Waffen noch in Händen 

behielt. Wirtemberg, der Tummelplag ber Heere, hatte feinen 

freien Willen und fah auch zunächft den Beftand feiner Länder 

bedrohlich zerriffen, ba hier nach dem Religionsfrieden eine bes 

deutende Zahl geiftlicher Güter zurücdgefordert werben Fonnte, 

Die Reichsftädte, reich durch Handel und Gewerbe, blieben 

immer ihrer natürlichen frieblichen Bolitif getreu, fofern fie, 

außerhalb der Gewalt der SKriegsluftigen, ihren Willen zu 

erfennen geben durften, So fehen wir, daß ber größte Theil 

ber mächtigeren deutſchen Fürften und bes gemißhandelten 

Volks aufrichtig den Frieden wünfchte, der auch zu erlangen 

ſtand, fobald man proteftantiicher Seits die Quelle der Macht 

in Einmüthigfeit und nicht in Befig von Gütern erfannte, 

welche der Fatholifchen Partei wider ben Religionsfrieben 

entriffen oder durch Guſtav Adolf's Siege erobert waren. 

Krieg dagegen, mitleidslofen Krieg wollten die Aus— 
länder (Franzofen und Schweden), die heimathölofen beute- 

füchtigen Heere, bie Heinen Fürften, meift jüngere Söhne 

ihres Hauſes, welche nichts zu verlieren, wohl aber bie 

lockenden, betrüglichen Schenfungen bed Schwebenfönigs zu 

genießen hofften; Krieg wollten die Fleineren Stände in 

Franken, Schwaben und am Rhein, die Guftav Adolf durch 

urkundliche Verheißungen eines Theiles der Eroberungen über 

die katholiſche Partei geködert hattez am Kriege arbeitete 
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enblich eine Rotte von Baterlandöverräthern, die im franzö— 

fifchen und ſchwediſchen Solde fanden und denen ein Friede 

ben Genuß ihres ſchmachvollen Lohnes raubte, Der ſchwe— 

bifche Reichsrath, obwohl er Erjchöpfung bes Landes in Folge 

ber faft zwanzigjährigen Fehde des verftorbenen Königs em— 

yfand, hatte es dennoch leicht, jenfeitd des Meeres einen 

Krieg fortzufegen, zu welhem Branfreih bas Gelb, 

Deutfhhland bad Blut bergab; im fchwebifchen Heere 

war faum ber zehnte Mann ein Schwede, die übrigen, Offt- 

ciere, wie Soldaten, Deutfche oder Nicht-Schweden, Der 

fhwebifhe Ehrgeiz warb zufehr gefchmeichelt, durch bie 

gebieterifche Stellung, zu welcher ein bis dahin nur im Nor— 

ben beachterer Staat fich plößlich aufgefhwungen; bie Ver— 

wandten und Angehörigen ber Reichsräthe gewannen in 

Deutfchland fürftlihe NReichthümer, und ſchwediſche Prunk— 

fucht freute fih an ber Beute, welche die ärmlichen öden 

Häufer ihrer Städte, ihrer Schlöffer ſchmückte .... Sollten 

die ſchwediſchen Herren einen folchen Krieg nicht begierig 

fortfegen, der, bei geringer Unterftügung, ihnen, verloren 

fie auch den umnfichern Erwerb am Rhein und Main, bie 

beutjche Oftfeeküfte einbringen mußte?... Auch der maaßlos 

ehrgeigige Orenftjerna, abgefehen von ‚ber jeder großartigen 

Natur angeborenen Luft zu herrfchen und zu befehlen, und 

abgejehen von dem lockenden politifchen WBortheile feines ge— 

liebten Heimathlandes, wünfchte den Krieg; der Kanzler 

liebte über alles fürftlichen Prunf uub das edle, alte Kur— 

fürftenthHum mit dem goldenen Mainz, mit dem weinreichen 

Strome fol ihm ſchon durch feinen verftorbenen Herrn zuge- 

fichert fein... Krieg wünfchte ferner Richelien... (auch) 

Holland aus Sorge für die Seldfterhaltung; England des 
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vertriebenen pfälzifchen Verwandten (bes ſ. g. Winterkönigs) 

wegen..., Krieg, bid zur Sättigung feined vom Groß— 

vater ererbten Haffes gegen bad Kaiferhaus, wünfchte Land⸗ 

graf Wilhelm von Hefien, damit die Waffenentfcheidung ihm 

die zwiftige marburgijche Erbfchaft zumende und das Fatho- 

lifche Eichsfeld, die Abtei Fulda und Hirfchfeld, Paderborn 

und andere fetten Stiftöländer in Weftfalen, bie ihm ber 

Schwede zugefagt. Krieg gegen Oftreich predigte ber landloſe 

Prinz von Weimar (Bernhard), der Enfel bes geftraften 

Johann Friedrih, um Raum für Thatendurft, Ehrgeiz, und 

das fchöne verheißene Herzogthum Franken und noch mehr 

zu gewinnen; Krieg wünfchten alle Obriften und Haupt: 

leute des jchwebifch=beutfchen Heered, der Beute und bes 

lodern Kriegslebens gewohnt, vaterlandslos; in Feiner Zahl, 

wie bie vertriebenen Herren aus Böhmen und Mähren, 

Feinde des Kaiferhaufes, in noch geringerer, die bewußten 

Bertheidiger ihres Glaubens; bie drängenden Gläubiger für 

ausftehenden Sold, für die Entſchädigung ihrer auf eigene 

Koften aufgebrachten Regimenter. Bür ben Krieg ent— 

brannte der Anhang des geftraften Pfälzers, ferner alle 

die Fürftlein, Grafen und Herren der Städte. in Franfen, 

in ber Wetterau, am Rheinftrom, in Schwaben, welche ihren 

ohnmächtigen Beiftand den bebürftigen Schweden für einen 

Theil des eroberten Landbeſitzes verfauften, oder Güter von 

dem mit Fremden freigebigen (Schweden) erbettelt hatten... 

Das Kriegsfeuer fehürten vor Allen ehr-, pflichts- und 

vaterlandövergefjene Beamte der Stände in den oberen Kreifen, 

weltfundig im Solde Schwedens und von Franfreich beftochen, 

ber wirtembergifche Kanzler, Jakob Löffler, der pfalzszwei- 

brüdifche Geheimerath, Philipp Streiff, Graf Philipp Reinhard 
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von Solms, die badenfchen, pfälzifchen Minifter ꝛc.“ Alle 

diefe, fagt der Verfaſſer (I, 48) hätten bie Hand nicht nad) 

dem Delzweige ausgereft, wenn auch alle Jefuiten nad) 

Merifo ausgewandert wären, und ber Saifer bie höchften 

Zugeftändniffe gemacht hätte, 

Wäre Religionsfreiheit ber Proteftanten Grund 

des Krieges gewefen, fo müßte diefer burch den Prager Frieden 

im Jahr 1635 fein Ende gefunden haben, welchen der Kur— 

fürft von Sachfen fammt feinen Freunden mit dem Kaifer 

abgefchloffen hatte, und dem die meiften proteftantifchen Fürften 

beitraten, Diefer Friede, der zunächft den Lutheranern, aber 

implicite auch ben Galviniften Religionsfreiheit gab, „ging 

aus redlicher, deutſcher wohlthätiger Sefinnung 

hervor; daß er feine Wohlthat blieb, war nach göttlicher 

Zulaffung zunächft das Werk ber Bolitif Richelieu's und 

feines Dieners, des (franzöfiichen Gefandten) Grafen d'Avaur, 

— aber felbft in Folge ded neuen Krieges wäre das ftarfe 

Deutfchland nicht im weftfälifchen Frieden unterlegen, unges 

achtet der Macht Lubwig’s XIII. und XIV. und Chriftine's 

(von Schweden), ungeachtet der Lift Richelieu's und Maza- 

rin’d und Orenftjerna’d, ungeachtet Baner’d, Torftenfon’s, 

Wrangel’d, Guebriant’d3, Turenne'd und Condé's Feldherrn- 

tugenden, hätten nicht Die eigenen Söhne, in Wahn und 

Verblendbung, in verruchtem Soldateneigennuß, bie 

Hände gegen die eigene Mutter erhoben.” (Thl. J. ©. 259.) 

Weiterhin geht dieſelbe Wahrheit, daß nicht die prote— 

ftantifche Religiondfreiheit Fortführung des fchredlichen Krieges 

verlangte, auch daraus hervor, daß jetzt gerade bie eifrigft 

proteftantifchen Fürften auf Seite des Kaiferd gegen bie 

Reichöfeinde Frankreich und Schweden traten, und dieſe ihre 
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eigenen Glaubendgenofien, wenn fie Unterthanen von Fürften 

waren, bie auf ber entgegengefegten politifhen Seite 

ftanden, graufam mißhandelten. So ließ ber fchwebifche 

Seldmarfhall Baner durch fein deutſches Heer bie unſchul— 

digen proteftantifchen Unterthanen des Kurfürften von Sachſen, 

weil dieſer mit dem Kaiſer Frieden gefchloffen hatte, mit 

„ſcheußlicher Graufamfeit“ behandeln, während Iutberifche 

Prediger bie Miphandelten gegen ihren Landesherrn auf- 

wiegelten (Thl. I. ©. 344 und Thl, U. ©. 168). Nicht 

minder hauste das ſchwediſch-deutſche Heer „mit barbarifcher 

Muth im altproteftantifhen Lande” bed Landgrafen 

von Darmftadt (Thl. 1. ©, 353); „Meißen aber vergaß 

über den Greueln, welche die Glaubensgenoſſen ihm zufügten, 

das Andenken der Unmenſchlichkeit des Ziska und feiner 

Horden“ (Thl. II, ©. 11), Der Graufamfeiten, welche die 

Proteftanten gegen Katholiken ausübten, wollen wir dabei 

gar nicht gedenken. Vgl. Thl. I. S, 168. 170. 172, Thl. II. 

©, 170. 190, 192. 203. 245. 246, 316. Die Greuel waren 

jo groß, daß ber ſchwediſche Staatsmann Adler Salvius offen 

befannte, er fürchte Gottes Strafgericht hierüber: vereor, 

ne punitis aliis Deus tandem nos ipse punire decreverit 

ob enormia scelera et probra plus quam barbara, quae 

hoc bello impune committantar. Thl. U. ©. 316. 

Wäre ed ben Feinden des Kaifers wirflich ehrlich um 

Religionsfreiheit zu thun gewefen, fo hätten doch die Zuthe- 

raner fie auch ben Galviniften und Katholifen einräumen 

muͤſſen. Aber die Gefchichte zeigt, daß jene mit einer Engr 

herzigfeit, wie man fie nicht bei Ferdinand II., und feinen 

Sefuiten und Kapuzinern finden Fonnte, fowohl den Gliedern 
ber alten Kirche als ben Anhängern ber Schweizerreformation 
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bie Religionsfreiheit verweigerten. „Bon der Duldung ver= 

fhiedener Bekenntniſſe,“ fagt Barthold (I, 258), „waren 

damals die eifrigften Lutherifchen noch weiter entfernt als Die 

Kaiferlichen ; fie gingen von ber Neberzeugung aus, ihre Lehre 

fei die allein chriftliche; fie verabfcheuten die Duldung der 

Katholifen als ein Todesverbrechen, ... während fie, die Un— 

buldfamften, den Kaifer nöthigen wollten, Gewiſſensfreiheit 

für Millionen Unterthanen (in feinen GErbftaaten) zu 

geftatten, bie kurz vorher ihres Landesheren Krone und Frei— 

heit bedrohten.” Thl. I. ©. 258. 316 f. 

Bekannt ift, daß Guſtav Adolf erflärte, „er wolle lieber 

die Piken und Degen aller feiner Eoldaten fi ind Herz 

ſtoßen laffen, ald daß durch feine Waffen der calvinifchen Re— 

ligion ein Zuwachs entftände” Thl. IL ©, 244), und baß 

ber Furfächfifche Oberhofprediger Hoe, als der calvinifche 

Friedrih von der Pfalz zum König von Böhmen gewählt 

wurbe, an den Grafen Schlid fchrieb: „O wie Schad, o wie 

großer Schad um fo viele edle Länder, daß fie alle dem 

Calvinismo in den Rachen follen gefteft werben. Vom 

Occidentaliſchen Antichrift fich losreißen und den Orientalifchen 

bafür befommen, ift in Wahrheit ein fchlechter Vortheil.“ 

Menzel, Thl. VI. ©. 338. 

Gleiche evangelifch brüberliche Gefinnungen hegten 

die Galviniften ihrerfeitö gegen bie Lutheraner, wie 3.8. „die- 

Heſſen überall, wohin ihre Waffen drangen, wie im mainzi— 

ſchen Stifte Friglar, in Fulda, nicht allein bie römifche Kirche 

bebrängt, fondern als Galviniften auch das Tutherifche Bekennt⸗ 
niß beeinträchtigt haben.” Barthold, Thl. IL. ©. 135. 

Wir Fönnten noch vieles Andere, das zur Berichtigung 

ber jo ſchmählich entſtellten Gefchichte jener Zeit dient, aus 
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dem vorliegenden Werke ausheben, aber wir müffen ung, des 
Raumes wegen, mit dem Angeführten begnügen, und wollen 

nur noch folgende Stelle mittheilen: „Bemerfenswerth ift es, 

baß das Fatholifche Landvolk überall mit unüberwindlicher 

Ausdauer für die alte Herrichaft ftritt, und nicht durch bie 

furchtbarfte Graufamfeit ihrer Feinde fich dämpfen ließ, 

während die Bauern in proteftantifchen Ländern mit 

Ausnahme Oberöftreichs, faft überall dem Wechfel der 

Dinge fi) fügten, und ald Landaufgebot in Wirtemberg fo 

feige fich benahmen, daß fie von den Kanzeln namhaft ge— 

[holten wurden, und zur Schande mit einem gelben Ringe 

an ben Kleidern bezeichnet, umbergehen mußten.” Barthold, 

Thl. J. ©. 172 

Bei den genannten großen VBorzügen bed vorliegenden 

Werkes ift ed nur zu bedauern, daß Styl und Sprache un— 

gemein hart, eigenthümlich verfchraubt und manchmal faft 

bis zur Unverftänblichfeit verfchränft find, wodurch ber Lefer- 

freis des Buches zu feinem und der Wahrheit Schaden enger 

werden muß, 

Außer diefem Mangel find es aber nur einige minder 

bedeutende Dinge, die mir aufgefallen find. Thl. I. ©. 151 

ift von einer Nicoletta von Chantecroir die Rebe, während 

biefe berühmte Dame Beatrir hieß. Th. I. ©. 440 und 

565 wird einer wirtembergifchen Feſtung Aurach gedacht; 

ed muß aber Urach heißen, welches in Iateinifchen Urkunden 

allerdings Auracum, im Munde des Volkes Aurich lautet, 

Das Dorf in ber Nähe von Urach und Reutlingen aber, 

beffen II. S. 440 gedacht ift, heißt nicht Ramersbad), ſon— 

dern Rommelsbach. Weiterhin heißt das bei ber Belage- 

rung Rottweils ac. durch Guebriant im Jahr 1643 mehr: 
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mals erwähnte Städtchen nicht Mühlen, fondern Mühl- 

heim, und bie Feftung ©. 473 nit Homburg, fondern 

Honberg. Auch feheint dem H. Verfaſſer nicht befannt 

gewefen zu fein (Thl. II. ©. 512), daß Mergentheim und 

Marienthal eine und diefelbe Stadt bedeuten. Aufgefallen ift 

mir endlich, daß Barthold die beiden trefflichen Schriften bes 

Freiherrn von Aretin: „Bayerns auswärtige Verhältniſſe feit 

bem Anfange bes 16ten Jahrhunderts, Paffau 1839” und 

„Sefchichte des bayrifchen Herzogs und Churfürften Mari- 

milian I, nach urfundlichen Quellen. J. B. Paſſau 1842" 

nicht gekannt zu haben fcheint, 

Hefele, 

2. 

Aurelii Prudentii Clementis Carmina, Recensuit 

et explicavit Theodorus Obbarius, Philos, Dr, et. 

AA. LL. Mag. Reg. Societ. archaeol. historic. etc. etc. 

socius. Tubingae, 1845. In bibliopolio Henrici Laupp. 

XLVIII et 324 pp. 8. maj. 3fl. 

Den Theologen und Philologen zugleich find die Ge 

dichte ded Prudentius Clemens befannt und intereffant, denn 

fie nehmen wie in ber Gefchichte der ſpätern lateinischen 

Poefie, fo auch in ber alten Hriftlichen Literatur einen be- 

dDeutenden Pla ein, und bilden insbefondere eine reich- 

haltige Quelle für die Kirchen» und Dogmengefchichte und 

bie chriftliche Archäologie. Ja, bie Bebeutfamfeit des Pru—⸗ 

bentins Clemens ift fo fehr außer Zweifel, daß er allge 
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mein für den vorzüglichften und wichtigften unter den chri ſt⸗ 
lichen lateinifchen Dichtern alter Zeit anerkannt, von Manchen 
fogar mit Horaz verglichen, von dem großen Kritiker Bentley 
aber „der chriftliche Maro“ genannt wird, 

Während fich aber das Urtheil über den Werth unferes 
Dichters fo gleihförmig geftaltete, entftand eine fehr 
große Verſchiedenheit unter dem einzelnen Tertesrecen- 
fionen, eine Verfhiedenheit, wie fie fehwerlich bei irgend 
einem anderen Schriftfteller in gleich hohem Grade ftatthat, 
Die Urfache diefer Erſcheinung liegt nahe, Alle die jahl« 
reihen noch vorhandenen Codices ftammen höchft wahrs 
ſcheinlich aus einer einzigen Quelle, aus einem Urcoder ab, 
welchen fein Befiger, um das Verftändnig des Dichters zu 
erleichtern, glofjirte. Von ben Abfchreibern nun wurden 
viele diefer Gloſſen in den Tert felbft aufgenommen, befonders 
an ben Stellen, wo nach ihren geringen Kenntniffen des 
Metrums, ein Fuß des Verſes oder dergleichen zu fehlen 
Ihien. So fommt ed, daß fehr viele Codices des Prudentius 
Clemens interpolirt, und manche diefe Interpolationen auch 
in die gedrudten Ausgaben übergegangen find. 

Den Anfang einer tüchtigen und richtigen Tertescritif 
machte ſchon ums Jahr 1667 Nicolaus. Heinfius, der Sohn 
Danield, in der Elzevirfchen Ausgabe des Prudentius, indem 
er fechzehn alte, nicht interpolirte Hanbfchriften zur Grund- 

lage nahm. Sein Tert ging fofort in die Edition des Je— 

fuiten Chamillard, in usum Delphini (v. 3. 1687), fowie in 

mehrere andere über, aber ber von ihm eingefchlagene Weg 

"wurde in der großen, fhönen und gelehrten Ausgabe von 

Arevalus (Rom 1788) zum Theil wieder verlaffen, indem 

Lepterer das Alter mancher feiner Codices und 
Theol. Duartaljchrift 1845, I. Heft, 
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- fogar geringeren Handſchriften folgte, wenn ihre Lefeart ber 

gewöhnlichen Art, fich auszubrüden, näher kam. Bei aller 

Bortrefflichkeit und Gelehrfamfeit der hiftorifchen und erege- 

tiſchen Noten dieſer Ausgabe blieb demnach gerade für ben 

Tert ded Dichterd noch manches zu thun übrig, aber fechzig 

Jahre vergingen, ohne daß Jemand Hand an diefed Gefchäft 

legte. Endlih hat ſich Herr Dr. Obbarius d. j. zu einer 

neuen Ausgabe bed Prudentius entfchloffen, und dabei außer 

dem von ben frühern Ausgaben mitgetheilten Fritifchen 

Apparat noch fünf weitere Handfchriften, namentlich einen 

alten, fehr guten Wolfenbüttler Gober, von dem er auch ein 
Facſimile gibt, benügt. Ein zweites Bacfimile ift von einem 

zweiten, aber etwas jüngern Wolfenbüttler Coder mitgetheilt. 

Neben der Tertesberichtigung bilden die gelehrten unge: 

fähr 50 Seiten umfafjenden Prolegomena ein wahres Ver— 

bienft des Herausgebers, ber darin unter Anderm auch bie 

Lebensgefchichte bes Prudentius Clemens neu unterfucht hat. 

Die große, durch das ganze Buch fichtbare Genauigfeit und 

philologifche axgißzız, welche ſich felbft ad minutias erftredt, 

begegnet und auch bier, gleich bei ber Lnterfuchung, ob 

Prudentius Clemens nicht auch den Beinamen Marcus 

gehabt habe, Weiter zeigt Herr Obbarius eben fo richtig 

ald ausführli, daf die gewöhnliche Meinung, Zaragoza 

(Caesaraugusta) fei die Heimath unferes alten Dichters 

gewefen, eines ficheren Grundes entbehre. Allerdings nennt 

Prubentius (Peristeph. IV.) Cäfaraugufta „unfere Stadt”, 

oder deren Bewohner „unſer Volk“; allein diefe Bezeichnung 

durch „unfer” gebraucht er auch, wenn er von Calaguris 

(Galahorra) und Tarracon (Tarragona) fpricht (Peristeph. TI. 

116. IV, 31. VI, 143), worauf übrigens ſchon Tilfemont in 
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feinen Memoires Bd, X. p. 238 (Brüffler Ausg.) aufmerf- 

fam gemacht hat. Demnach) läßt fih aus folder Rebe: 

weije nichts Genaueres erjchließen, als daß Prudentius ein 

Spanier gewejen fei. Zuverläfjigeres wiſſen wir über bie 

Zeit feiner Geburt, denn in der metrifchen Präfatio zu feinen 

Gedichten deutet Prudentius felbft an, baß er unter bem 

Conſul Salia geboren fei, und Obbarius verfegt dieſes Gons 

fulat mit Petavius und Andern richtig ins Jahr 348 n. Ch, 

Nachdem er bie Toga virilis angelegt hatte, befuchte-Pruben- 

tius die Schulen der Rhetoren, ergab ſich, wie er felbft ge= 

fteht, der lasciva protervitas und dem luxus petulans (Praef. 

vv. 10, 11.), wurde dann Advofat, fpäter zweimal Statt 
halter einer fpanifchen Provinz, zulegt durch die Gnade des 

Kaiferd auf einen noch höheren Poften gehoben, Prudentius 

nennt in feiner Präfatio dieſen Boften einen gradus militiae, 

und fagt weiter darüber aus, ber Kaifer babe ihn propius 

stare, feiner Berfon näher ftehen lafien und zwar ordine 

proximo, Ueber den Sinn biefer Stelle find die Gelehrten 

uneinig, Obbarius aber erklärt fie dahin, Prudentius fei 

Batrizier geworben. Unter militia nämlich ift nach feiner 

Meinung nicht nothwendig Kriegsdienst zu verftchen, 

fondern biefer Ausbruf fol, wie Obbarius aus Plinius 

(Hist. nat. X, 33, 49) nadweifen will, auch andere hohe 

Aemter bedeuten. Der Beleg biefür ift jedoch lange nicht 

fräftig genug, benn bei Plinius wird mit dem Ausdrud 

militia nicht ein Amt, fondern eine Art Befeftigungsarbeit 

der Schwalben bezeichnet. Plinius erzählt nämlich, daß eine 

feine Iſisinſel im Nil jahrjährlich durch die Schwalben gegen 

Ueberſchwemmung gefhügt werde, indem diefe am Ufer eine 

Art Wall oder Damm aufführen. Dann fährt « fort: eaque 
7 | 
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militia illis cum anno redit semper. Es ift aber Har, baf 

ſolches Gefchäft der Schwalben leichtlich mit einer militia, 

militärifchen Befeftigungsarbeit, verglichen werden Fonnte, 

Daß aber militia auch bürgerliche Ehrenftellen bebeute, 

folgt aus diefer Stelle keineswegs. 

Das propius stare ordine proximo fol ſich fofort nad) 

der Anficht unfered Herausgebers nicht auf die räumliche Um— 

gebung des Kaifers, wofür es Tillemont z. B. nimmt, ſondern 

auf die Nähe der Dignität beziehen, fofern die Batrizierwürde 

die nächfte an ber Faiferlichen war. Als irrig weist hiebei 

Obbarius Altere Anfichten ab, denen zufolge Prudentius ein 

Militäramt und das Gonfulat befleidet haben fol. 

Ueber die Zeit, wann Prudentius auf biefe Würden 

verzichtete, um ausfchließlich der Frömmigkeit leben zu fönnen, 

äußert fich Herr Obbarius nicht genauer, ich aber füge bei, 

daß die gewöhnliche, auch von Bähr in feiner Gefhichte der 

Hriftlihen Dichter und Geſchichtſchreiber Roms ©. 41 reci⸗ 

pirte Behauptung, er habe im Jahre 405 ſich von der Welt 

zurückgezogen, irrig iſt. Als nämlich Prudentius 57 Jahre 

zählte, d. i. im Jahre 405 hatte er bereits ſeine frommen 
Lieder alle, oder nahezu alle gedichtet, wie aus der Präfatio 

erhellt. Diefe Lieder dichtete er aber in feiner frommen Zurück— 

gezogenheit, und darum muß er fich in diefe vor dem Jahre 

405 begeben haben. Das Jahr feined Todes ift ungewiß, 

aber wahrfcheinlich ift er vor 413, wie auch Obbarius zeigt, 

geſtorben. 

Die unbeſtritten ächten Schriften des Prudentius ſind 

a) 12 Lieder Kathemerinon (d, i. für den täglichen Ge— 
braudy), b) die Apotheofis zum Beweife der chriftlichen 



ed. Obbarius,. 101 

Trinitätdlehre den Häretifern gegenüber, c) die Hamarti« 

genia, vom Urfprung ber Sünde, d) die Pſychomachia, 

eine Schilderung des Kampfes zwifchen den Tugenden und 

Laftern, e) die zwei Bücher gegen Symmachus, ber 

den Paganismus vertheidigte und den Altar der Viktoria im 

Senatsſaale wieder hergeftellt wiffen wollte, und f) vierzehn 

Lieder zu Ehren mehrerer Martyrer, Peristephanon genannt, 

Bon diefen unbeftrittenen Werfen ift das Alter ber 

Bücher gegen Symmachus einigermaßen zweifelhaft, und H. 

Obbarius ftellt fih mit Recht auf Seite derjenigen, welche 

nicht in ben frühern befannten, fondern in einem fpäteren 

minder befannten Verfuche des Symmachus bie Veranlaffung 
zur Abfaffung diefer Bücher erbliden wollen, Hiernach und 

aus andern vom Herausgeber angegebenen Gründen gehören 

fie wohl ins Jahr A03, und ba er fie der Präfatio zufolge 

auch erft in feiner Zurücgezogenheit fehrieb, fo ift dieß ein 

neuer Beweis für unfere obige Behauptung, daß Prudentius 

fhon vor dem Jahre 405 die Welt verlaffen habe, 

Zweifelhaft war bisher bie Aechtheit der fogenannten 

Diptychen bed Prubdentius, mit welchem Worte er feine 

verfificirten biblifchen Erzählungen bezeichnet. Schon vor 

Herrn Obbarius haben die meiften Kritifer und Editoren biefe 

vertheidigt, aber er hat ber biöherigen Beweisführung neue 

Gründe hinzugefügt, und insbefondere p. XII, barauf’auf« 

merffam gemacht, daß einige dem Prudentius eigenthümliche 

Ausdrüde und Willführlichkeiten in der Quantität fich hier 

wie in den unbeftritten ächten Büchern unferes Dichters finden. 

Daß aber in einem alten Coder das Buch einent Amoeno 

zugefchrieben wird, bilbet Feinen Einwurf hiegegen, benn leicht» 
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lich Fonnte ja Prudentius von einem Abſchreiber ben ehrenben 

Beinamen Amoenus erhalten, 

Sehr beachtenswerth ift weiterhin die Unterfuchung bes 

H. Obbarius über das unferem Prubentius zugefchriebene 

Werk Invitatorium ad martyrium. Gennabius, meinte man 

bisher, ſchreibe dem Prubdentius ein Buch mit dieſer Auffchrift 

zu; aber unfer Herausgeber hat gezeigt, daß man bie Stelle 

bes Gennadius nur richtig interpunftiren bürfe, um zu fehen, 

baß bier die Schrift Peristephanon wegen’ihres Inhalts ein 

invitatorium ad martyrium genannt werde, und von feinem 

andern neuen Werke die Rebe fei, 

Haben wir bisher lauter Vorzüge ber vorliegenden Ans- 
gabe berührt, fo dürfen wir dagegen jegt auch einige tabelnde 

Bemerfungen nicht unterbrüden. In den Prolegomenen hat 

Herr Obbarius bei einzelnen Büchern des Prudentius eine 
Art Zufammenftellung ihres dogmenhiftorifchen Inhaltes ges 
geben, allein es ift bieß fürs Erfte nicht bei allen Büchern 

gefchehen; weiterhin aber ift da8 Gegebene zugleich ungenügend 

und aphoriftifch, nicht gründlich genug, zu viel und zu wenig, 

ja einigemal fogar auch unrichtig. Nach p. VI, z. B. hätte 

Prudentius in feiner Apotheofis gelehrt, daß Vater, Sohn 

und heil. Geiſt non ires diversae personae esse possunt. 

Hätte Prudentius eine folche Erklärung vorausgefehen, fo 

würbe er feinem Commentator eine Stelle neben Sabellius 

angewiefen haben, Die bezügliche Stelle unferes Dichters 

(Apoth. v. 243, sq.) lautet alfo: | 

Sic tamen haec constare tria, ut ne separe ductu 

Tres faciam, tribus his subsistat sed Deus unus, 

Es ift klar, baß zu ne tres faciam das Wort Deos, 
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nicht aber personas zu fubintelligiren iſt, was Herr Obbarius 
nicht hätte überjehen follen. 

Nicht minder unzufrieden bin ich mit p. VI. Note 19, 
Obbarius meint, da Prudentius von Sabellius nichts ande- 

res anführe, ald daß er ben Sohn geläugnet habe, fo habe 

er wohl deſſen weitere Irrthuͤmer über die drei Weltzeitalter und 

die rosig Evepyelaı (role rooowre) nicht gekannt, Allein 

bei einer genaueren Einficht in das Syftem bes Sabellius 

verſchwindet dieſe Vermuthung oder dieſer Verdacht; denn 

was Prudentius dem Sabellius vorwirft, iſt in der That 

gerade ein integrirender, für den Dichter eben wichtiger Theil 

der ganzen falſchen Trinitätslehre jenes Ketzers. 

Nicht einverſtanden bin ich weiter mit der Vermuthung 

(p- V. Note 14), als ob die Verſe ber Apotheoſe 1—176 

auch auf die Priszillianiften bezogen werden dürfen, denn fie 

gehen offenbar auf die Patripafftaner. 

Hat Herr Obbarius fchon bei feiner Ausgabe des Boe— 

thius das Lob ber Bilfigfeit und Mäfftgung im Urtheile über 

andere Anfichten erhalten; fo verdient er es auch in dieſer 

Schrift, nur gegen den verdienten römifchen Herausgeber bes 

Brudentius, Arevalus, fcheint er mir zu fehr eingenommen 

zu fein. Im fechsten Gedicht der Kathemerinen z. B. wird 

ber Chrift an die Taufe erinnert, und dann beigefügt: (me- 

. mento) te chrismate innovatum. Richtig bezieht dies Herr 

‚Obbarius auf die Firmung, aber er fügt bei: Arevalus leſe 

ftatt innovatum das Wort innotatum, und es fei darum nicht 

einzufehen, wie er die Stelle begungeachtet auch auf bie Fir— 

mung beziehen fönne. Allein meiner Meinung nad) ‚hat 

Arevalus nicht fo fehr Unrecht. Innovatus hat zwar mehr Friti- 

ſche Autoritäten für fich, als innotatus, allein man mag bie 
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eine ober bie andere Lefeart annehmen, „Durch das Chrisma 

erneuert” oder „mit dem Chrisma bezeichnet“ leſen, 

immerhin fann die Stelle mit gleichem Rechte auf die Fir— 

mung bezogen werden, 

Gin Mangel ift es endlich, daß fich der Inder nur über 

die Prolegomena und Anmerfungen, u auch über ben 

Tert felbft erftredt. 

Drud und Ausftattung find recht brav, und ber rüftige 

Fleiß des fchr gelehrten Herausgebers laffen und noch manche 

ähnliche Arbeiten hoffen. 

ö - Hefele 

3. 

Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Männer des Hft- 

zeihifhen Kaiſerſtaats, vom XVI. bis zum XIX, Jahr- 

hunderte. In treuen Abbildungen, mit biographifd- 

hiftorifchen Motizen von Joſeph Bergmann, erftem 

Euftos am k. k. Münz- und Antiken-Cabinete und der 

k. k. Ambrafer Sammlung ıc. Erxfter Band, Wien, bei 

Gendler. 1844. 304 S. in &nart nebft 14 Aupfertafeln, 

Pr. 12 fl, 15 fr. 

Der Name bed H. Bergmann hat in ber gelehrten 

Melt einen fo guten Klang, daß man von ihm nur ein 

dur umfaſſende Grubition und große Genauigfeit aus: 

gezeichneted Werk erwarten kann, und barım haben wir 

gleich beim Erfcheinen des vorliegenden Buches mit Begierde 

darnach gegriffen. Die Ausbeute, welche wir für die Dis— 

eiplin der Kirchengefchichte daraus zu ziehen vermochten, if 
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nicht unbeträchtlich, denn außer vielen berühmten und um 

Deftreich hochverdienten Laien find es auch ziemlich viele 

hohe und in weiten reifen einflußreiche Kirchenfürften, de— 

ren Biographie und Abbildung und hier mitgetheilt wird, 

Faft alle diefe Kirchenmänner gehörten ber fogenannten 

Reformationgzeit an, und die meiften von ihnen haben auf 

Erhaltung der alten, heiligen, Kirche in Oeſtreich großen 

Einfluß geübt. | 

Zu diefen Männern gehört vor Allen Bernhard von 

Cles, Gardinal und Bifchof von Trient, unftreitig ber 

größte Fürft, den bad ehemalige Hochſtift Trient gehabt hat, 

und einer ber audgezeichnetften Männer feiner Zeit. Vom 

Jahre 1518 an hatte er ald oberfter Kanzler Ferdinand’s 

und Präfident des geheimen Rathes faft an allen wegen ber 

Reformation gehaltenen Reichdtagen Antheil, namentlih an 

dem Augsburger vom Jahre 1530, und wirkte fehr thätig 

für Berufung eines allgemeinen Concils, ftarb jedoch ſchon 
1539, bevor ein folches zu Stande fommen Fonnte. 

Sein Nachfolger war ber berühmte Chriftoph Frei— 

herr von Madruzzo, feit 1543 Gardinal, eines der ener- 

gifcheften Mitglieder des Trienter Concils. Er eröffnete Die 

Reihe ber hohen Prälaten aus dem Haufe Madruzzo und 

war die hauptfächlichfte Urfache, daß das allgemeine Goncil 

gerabe in feiner Biſchofsſtadt Trient abgehalten wurde. Als 

aber daſſelbe nach Bologna verlegt worden war, ba wirfte 

Madruzzo als Faiferlicher Botjchafter in Rom wieder mit 

aller Energie für die Rüdverfegung der Synode nad) Trient, 

Segen die Spnobalbifchöfe zeigte er ſtets bie größte Gaſt— 

freundlichkeit und viele vorbereitende Sitzungen und außer: 

ordentliche Berfammlungen wurden in feinem Schloffe ges 
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halten. Dagegen beitand zwifchen ihm unb dem päbftlichen 

Legaten bel Monte nicht das befte Einvernehmen, unter 

Anderem deßhalb, weil Mabruggo den Laien das Bibellefen 
freigeben wollte. Deßwegen wiberfegte er fih aus allen 

Kräften, aber vergeblich, der Wahl des genannten Legaten zum 

Babfte (als Zulius IN), Später refignirte er auf fein Bis- 

thum Trient zu Gunſten feines Neffen und lebte meiftend zu 

Rom, Er war glaubendeifrig und wohlthätig, zuglei ehr 

fireng in feinen Anfichten über Kirchenzucht, und wurde 

darum der Gato des Garbinalcollegiums genannt, Starb 1578. 

Ihm folgten nach einander im fürftlichen Bisthum Trient 

zwei Verwandte, Johann Ludwig und Earl Gaudenz 

von Madruzzo, beide Cardinäle. Der Eritere war ein 

eifriger Bifchof, gründete ein Seminar, hielt Synoden und 

Bifitationen, und führte die vom Tribentinum verlangten 

Verbefferungen mit Eifer und Treue in feiner Diöcefe durch. 

Starb 1600. Der Andere war befonberd ein tüchtiger und 

erleuchteter Landesfuͤrſt, gab gute Gefege, die „Carolina“, 

befchränfte die Tortur und gründete eine gelehrte Akademie zu 

Trient. Starb 1629, 

Früher, als alle die Genannten, lebte und wirkte ber 

große Primasd und Kanzler von Ungarn, Thomas Bafärs 

von Erdöd, Eardinal Ezbifhof von Gran, und Titular- 

patriarh von Gonftantinopel, geft. 1521. Er war ber Sohn 

eined Bauern aus Erdöd, wurde als Briefter Sekretär bes 

Biſchofs Gabriel Rangonius von Erlau, zog durch feine 

Talente bald die Aufmerkfamkeit des großen Ungarnfönigs 

Matthias Corvinus auf fich, ward jetzt zu Stantägefchäften 

gebraucht und ftieg nun von Stelle zu Stelle. Er war ein 

Zeitgenoffe des Zimened und genoß wie dieſer das ‚befondere 
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Vertrauen ber Bäbfte Julius IL und Leo X., von benen 

Regterer ihn zum Legaten für Ungarn, Böhmen und Bolen 

ernannte Ueberdieß hat Bakacs dem fünften allgemeinen 

Zateranconcil beigewohnt und die Leichenfeierlichfeiten für den 

während beffelben verftorbenen Pabſt Zulius I. abgehalten. 
Um die Türken zu befriegen, brachte er nad) dem Wunſche 

bes Pabſtes Leo eine Armee von 40,000 Mann zufammen, 

die Kuruczen, aber ftatt gegen den Erbfeind bes chriftlichen 

Namens zu ziehen, plünderten und verwüfteten dieſe jet ihr 

eigened Vaterland und verurfachten fo einen ber fehredlichften 

und graufamften Bürgerfriege, welche die Welt je gefehen 

hat. Uebrigens hat Bakäcd große Verdienfte um Staat und 

Kirche, und mehrere Briefe Leo's X. find voll feines Lobes. 

Außer diefen Männern führt und H. Bergmann noch 

fehr viele andere vor Augen, welche aber, weil meiftens 

Staatdmänner, Feldherrn, 3. B. die Freundöberge, oder 

Künftler, mehr der politifchen ald der Kirchengefchichte an— 

gehören, und darum von und nicht einzeln erwähnt werben 

fönnen, 

Hefele, 
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4. 

Histoire de la vie, des écrits et des doctrines de Marlin 

Luther, par M. Audin, ed. Il. Paris 1841. 2 Vol. 

Geſchichte des Lebens, der Cehren und Schriften Dr. Mat- 

tin Suthers, von 9. M. Audin. Mad der zweiten 

Ausgabe des franzöfifhen Originals überfetzt, mit einer 

Vorrede von Dr. Aarl Egger, Domdechant und bifhöfl, 

Offizial in Augsburg. 2 Bde, Augsburg. Werlagder Math. 

Nieger'ſchen Buchhandlung, 1843. Preis 3 fl. 36 fr. — 

Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de 

Calvin par M. Audin, Auteur de T'histoire de Luther. 

Paris 1841. 2 Vol. Geſchichte des Lebens, der Schren 

und Schriften Calvin’s von I. M. Audin, Mad der 

zweiten Ausgabe des franzöfıfhen Originals überfetzt, mit 

einer Vorrede von Dr. Karl Egger. Pr. 3 fl. 36. 

Es ift ein erfreuliches Zeichen bes Geiftes unferer Zeit, 

baß berfelbe, nachdem er ſich lange auf dem Pfade bes Skep⸗ 

ticismus, Subjectivismus und Indifferentismus verirrt hatte, 

fih immer mehr und mehr wieder Dem Gebiete des Pofitiven 

zubewegt, um aus bemfelben, frei und ledig von den Banden 

eines unfruchtbaren Rihilismus, feine Triebfraft zu ziehen zu 

neuen großartigeren Schöpfungen in ber Wifjenfchaft und 

Kunft, fowie im Leben. Daher die Erfcheinung, daß gegen 

wärtig Die Bearbeitung ber Gefchichte, welche in den ver- 

floffenen 50 Jahren im Ganzen genommen auffallend ver- 

nachläßigt worden war, allmählig wieder mehr in den Vor— 

dergrund tritt und die ihr gebührende Stelle im Organismus 

der Wiffenfchaften wieder einzunehmen beginnt. Und in ber 
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That ift auch Fein wahrer Forifchritt fowohl überhaupt, als 

insbefondere für unfere Zeit denfbar ohne Zurüdgehen auf 

die alte Bahn der Tradition und Gefchichte, um ſo einer- 

ſeits den leichtfinnig und gewaltfam abgeriffenen Faden, durch 

welchen die Bergangenheit mit der Gegenwart zufammenhängt, 

wieder anzufnüpfen, andrerfeitd aber auch die reichhaltigen 

Schäge zu entheben,- welche der raftlos arbeitende Menfchen- 

geift in ihr als feiner großen Rüftfammer niedergelegt hat, 
Freilich ift das Buch der Gejchichte ein verfiegelted Buch, 

und nicht Jedem ift es geftattet, Die Siegel zu löſen und 

wenn ed auch einzelnen Glüdlichen vergönnt ift, mit gleichem 

Geifte den gleichen Geift zu erfaffen, fo wird doch erft nach 

längerem Ringen und Kämpfen ber fo vielfach in fich ger ° 
fpaltene und zerrifiene Geiſt in der Vergangenheit Ruhe und 

Derföhnung finden, und nur langfam wird das fchwere Werf 

der geiftigen Wiedergeburt vor fich gehen. Aus dieſem 

Grunde werden nun auch, wenn gleich unfere Zeit ſich un— 

zweifelhaft wieder zu dem Bofitiven hinzubewegt, die Folgen 

dieſes geiftigen Umſchwungs nicht fogleich fo unmitteldar und 

offen hervortreten, fondern es wird noch längere Zeit eine 

Fluctuation zwifchen Pofition und Negation bemerflich fein, 

Denn wenn gleich die Macht der Pofttion und Objectivität 

im Leben fich immer mehr Bahn bricht, und in der Wiffen- 

fchaft, welche der Refler des Lebens zu fein pflegt, in im— 

mer höherem Grade fich geltend macht, fo ift boch auch auf 

ber andern Seite vermöge bed innigen Verhältniſſes der Ob- 

jectivität zu dem in fie eindringenden Menfchengeifte die Auf- 

nahme der Gefchichte und des Vofitiven wieder von der Sub- 

jectivität, und zwar gegenwärtig von ber mehr oder weniger 

franfhaften und irregeleiteten abhängig. Es kann daher auch 
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gar nicht anders fein, als daß eine und biefelbe Perfönlich- 
feit, ein und baffelbe Factum, das der Gefchichte anheimge- 
fallen ift, noch immer eine fo verſchiedenartige Beurtheilung 
und Würdigung findet. Dieb findet befonderd Statt bei ber 
Auffafjung und Würdigung folder Vegebenheiten und Per⸗ 

fönlichfeiten, deren Folgen und deren Wirffamfeit bis in bie 

Gegenwart hineingreifen, infofern ber Standpunft ben Einer 

in der Gegenwart einnimmt, gewöhnlich auch der Maßſtab ift 

für jene Urfache, durch welche eben diefe Gegenwart herbei= 

geführt wurde. Bliden wir nun aber hin auf die Urfachen, 

burdy welche der Zuftand der gegenwärtigen Orbnung und 

Unordnung im Leben und aucd in der Wiflenjchaft herbei- 

geführt wurde, fo liegen diefelben hauptſächlich in ben Be— 

wegungen, Beftrebungen und GErrungenfchaften jener Zeit, 

welche man bie Zeit ber Reformation zu benennen beliebt 

hat. In jener Zeit nämlich wurden die Principien feftge- 

ftellt, welche fih nun in einem Verlaufe von drei Jahrhun- 
derten zu dem verfchiebenartigen Geftaltungen, die wir in ber 

Gegenwart bemerfen, herausentwidelten. Es ift baher auch 
eine Darftellung der Gefchichte jener Zeit von dem größten 

Sntereffe, und es fühlen fich ber Gefchichtsforfcher, fowie der 

Theologe zu ihr hingezogen und verfucht, berfelben ihre 

Kräfte zu weihen, um in ihr ben Schlüffel zu finden zu 

Löfung der Brobleme, welche bie göttliche Borfehung ber 

Gegenwart geftellt hat, Aber auch ber Laie, welcher an ben 

geiftigen Bewegungen unferer Zeit Theil nehmen will, fieht 

ſich veranlaßt, ſich mit jener Epoche ber Geſchichte, welche 

wir fo eben genannt haben, vertraut zu machen, und in dem 

Grade, ald unfere Zeit die Refultate der Wiflenfchaft zu 

einem Gemeingute ber Gebildeten zu machen beftrebt ift, auch 
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von den Grgebniffen der Biftorifchen Forſchung fi in Kennt 

niß zu feßen. " 
Aus diefem Grunde nun find die literarifchen Erſchei— 

nungen aus bem Gebiete der Gefchichte der fog. Reformation 

von großer Wichtigkeit für die Gegenwart und mag auch ber 

Grundton, ber in berfelben herrfcht, oft verfchieben fein, fo 

fönnen fie tennoch von großem Nutzen fein, infofern gerade 

die verfchiedene Auffaffungsweife ber verfchiedenen Schriftiteller, 

wenn nur die Forſchung nicht ben Stempel offenbarer Befangen- 

heit und unreblicher Bartheilichfeit an fich trägt, dazu beitragen 

fann, benfelben Gegenftand grünbdlicher und allfeitiger und 

nach immer mehreren Beziehungen zu erforfchen, barzuftellen 

und zu erfaffen. 

Zu den intereffanten literarifchen Erfcheinumgen nun aber 

auf dem genannten Gebiete gehören die oben angeführten 

Schriften des Herrn J. M. Audin, welche wir in den fol 

genden Blättern einer Beurtheilung unterwerfen wollen. 

Intereſſant nannten wir diefelben, fowohl wegen bes gefchicht- 
lichen bearbeiteten Stoffes, da gerade bie beiden Häupter und 

fräftigften Organe ber Firchlich-revolutionären Bewegungen 

jener Zeit der Gegenftand der Darftellung find, als aud) 

wegen ber Art und Weife der Bearbeitung. Diefed Intereffe 

aber wird noch erhöht, wenn wir berüsfichtigen, daß ein 

Franzoſe der Verfaſſer diefer Werke. ift, und wir find ge- 

fpannt, wie berjelbe von feinem nationalen Standpunfte aus 

das große Drama der fächfifchen Kirchenumwälzung, das auf 

deutfchem Boden vor fich geht, und deſſen Hauptheld ein, 

wie man fagt, fo beutfcher Charakter ift, beurtheilen und dar: 

ftellen werde, und wie er auf ber andern Seite das Bild 

ber firchlichen Revolution in Frankreich und Helvetien, vor 
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unſern Augen aufrollen werde. Auch haben wir Feine flüch- 

tige Arbeit eines leichtfertigen Franzofen zu erwarten, wie 

wir Deutfche uns die Gefchichtöwerfe unferer überrheinifchen 

Nachbarn gewöhnlich vorftellen, fondern das Refultat lang- 

wieriger, ernfter und grünblicher Studien, „ES gibt weder 

in unferer noch in Luthers Schule einen Schriftfteller, deſſen 

Arbeiten wir nicht forgfältig ftubirt haben, wenn auch fein 

Antheil an diefen Streitigkeiten noch fo gering gewefen fein 

follte. Um ein richtiges Urtheil über den Reformator zu 

fällen, befuchten wir nach einander all die großen Leichen« 

ftätten, in welchen die in Aſche zerfallenen Leiber der Refor- 

mirten und Satholifen nebeneinander fchlafen. Wir durch— 

fuchten die Bibliotheken in Mainz, Erfurt, Cöln, Straßburg 

yon, Florenz, und insbefondere jene des Vatikans, wo fo 

viele Schäße begraben liegen: Diamante, mit welchen brei 

gleichzeitige Schriftfteller, die alle der Reform angehören, ihre 

literarifchen Kronen ſchmückten. Ranfe in feiner Gefchichte 

der Päpſte, Raumer in feinen SJahrbüchern des Haufes 

Hohenjtaufen, und Adolph Menzel in feiner deutſchen Ge- 

fhichte von Luther bis auf unfere Tage: edle, aller Bewuns 

derung würdige Männer, welche glaubten, die Zeit fei-ges 

fommen, in welcher der Sectengeiftt der Wahrheit nicht zu 

widerftehen vermöge.“ Gefchichte Luther’d ©. VII cf. Geſch. 

Calvin's S. XIX. — 

Der Geichichte Luther's geht eine Einleitung voran, in 

deren eritem Theile der Schauplaß, auf welchen ber Xefer 

geführt werden fol, in kurzen Umrifjen gezeichnet wird, wäh» 

rend ber 2. Theil vom „Zweifel oder von dem Proteftantiss 
mus im Zeitalter Luther's“ Handelt, indem er und den reich» 

haltigen revolutionären Zündftoff aufdeckt, der in jener Zeit 
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aufgehäuft lag und nur noch ber fühnen Hand wartete, 
welche die Brandfadel in denfelben werfen follte, „Denn 
die Reform war,“ wie ber Herr Verfaffer mit Recht bemerkt, 
„nicht das Werf eines Zufalls, wie man geglaubt hat; fie 

war im ©egentheil das Ergebniß fortfchreitender Jahrhun— 
derte. Luther ſollte vollenden, was der Nationalismus fo 
lange vergeblich zu erreichen ſuchte. Gr hauchte, wie Eliſäus 
auf eine Leiche; wenn aber ber Lebensfunfe nicht vorhanden 
gewefen wäre, hätte er ed nicht vermocht, ihn wieder zu ent— 

zünden; ohne ein Wunder hätte er nicht zur Leiche fagen 

fönnen : Stehe auf und geh!” XI. 

Das erite Kapitel des erften Bandes gibt und eine an— 

jiehende Schilderung der Zugendjahre Luther’s, und führt 

uns bis an den Zeitpunkt, wo Luther im Kloöfter zu Erfurt 

dad Ordensgelübde ablegte und die BPriefterweihe empfing. 

Der Hr. Berfaffer macht und am Schluſſe des Kapiteld dar— 

auf aufmerkfam, daß Luther ſchon damals (wie während fei- 

ned ganzen Lebens) durch Zweifel und Schwermuth des 

Geiſtes fei beunruhigt und geplagt worden. Im zweiten Ka— 

pitel fehen wir den jungen Mönch nad Rom reifen, aber 

unbefriedigt durch die heitere Kunſt- und Lebensanfhauung 

der Italiener wieder nah Sachſen zurüdfehren. Im folgen« 

den Hauptſtück werden wir nach Wittenberg verfeßt, wo im 

Jahre 1502 von dem Churfürften von Sachfen eine Univer- 

fität gegründet worden war, und wohin Luther durch Ber: 

wendung bed Generalvifard Staupig als Lehrer der Philo- 

fophie berufen wurde. Diefe Berufung Luthers fällt in's 

Jahr 1508, feine Reife nach Rom in's Jahr 1510. Nach 

der Darftellung unſers Geſchichtſchreibers müßte man auf 

die Vermuthung geführt werden, die Berufung Luther's nach 
Theol. Quartalſchrift 1845, I, Heft. 8 
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Wittenberg habe erft nach feiner Nüdfehr aus Rom Statt 

gefunden. Auf jeden Fall läßt der Hr. Verfaſſer den Leſer 

hierüber fehr im Unflaren. Das 4. und 6. Hauptjtüd hats 

bein von dem Ablapverfaufe Tetzel's und von der Oppofition 

Luther's gegen benjelben. Ob Tetzels Gharafter fo unbes 

fholten geweſen fei, ald er hier dargeftellt wird, wollen wir 

dahin geftellt fein lafjen. Intereffant it das 8. Kapitel mit 

ber Ueberſchrift „Ulrich von Hutten.“ Hier wird der Kampf 

des Humanismus, beſonders Ulrich’ von Hutten und feiner 

Geiſtesgenoſſen, gegen bie alte Schule, welche in Ariftoteles, 

in der Scholaftif und in dem Mönchsthume repräfentirt 

war, auf eine anziehende Weiſe gefchildert., Wir fehen bier, 

wie die neueintretende antifirchliche Bewegung Alles aufbot, um 

das Mönchthum in den Augen ber Welt lächerlich und ver- 

ächtlih zu machen, und wie die Mönche, anftatt die ver« 

rofteten, jedenfalls aber fchwerfälligen und gegen eine fo 

muthwillige und leichtfertige Schaar von Plänflern nicht an— 

wendbaren Waffen abzulegen und durch Eingehen in bie 

geiftigen Bewegungen ihrer Zeit mit gleichen oder wenigitend 

ähnlichen Waffen zu Fämpfen, ihren Feinden großentheils 

bad Feld räumten und in ber öffentlichen Meinung ihrer 

Zeit immer tiefer herabfanfen, Der Hr. Verfafjer theilt" ung 

in demjelben Kapitel außerdem einige Bruchftüde aus den 

„epistolae obscurorum virorum“ von Ulrich von Hutten mit, 

und gibt und eine Kritik dieſes fchändlichen Machwerfs. Diefe 

Bruchſtücke felbit wagte der Herr Verfaſſer nicht zu über- 

fegen, „um keuſche Obren nicht zu beleidigen.” Und in ber 

That herrſcht in denſelben ein fo boshafter, unflätiger Cynis— 

mus, wie er fih nur irgend benfen läßt, Im 9, Kapitel 

erhalten wir eine Schilderung ber drei deutfchen Vorkämpfer 
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des Katholicismus jener Zeit: Ed; Emfer und Prierias, wür: 
Diger, ſehr gelehrter, ihrer Kirche treu anhängender Männer, 
beren Namen lange genug durch die Schmähungen der Feinde 
der Kirche find entehrt worden. In den zwei folgenden 
Hauptftüden werden bie erften Maaßregeln befchrieben, welche 
firchlicher Seits gegen Die Neuerung ergriffen wurben, als 
der Streit aus dem engen Kreife der damals gewöhnlichen 
Mönchszänfereien in die Deffentlichfeit herausgetreten war 
und vielfachen Anklang gefunden hatte. Der alte, Ruhe und 
Sriede lebende Kaifer Marimilian giebt dem Papſte zuerft 
Nachricht von den Bewegungen, welche von Wittenberg auss 
gehen, und macht ihn aufmerffam auf die Gefahren, welche 
unter den damaligen Umftänden für die Ruhe und Wohle 
fahrt der Kirche aus bdenfelben entfpringen Könnten. Luther 
wird nach Rom, dann aber auf Verwendung feines Gönners, 
bed Churfürften von Sachfen, nach Augsburg vor ben be- 

rühmten Gardinal und päpftlichen Legaten, Gajetan, geladen, 
um ſich dafelbft zu verantworten und zu widerrufen. Das 

Iite Kapitel trägt die Ueberfchrift: „das beutfche Wolf, 
Miltitz“, und der Herr Verfaſſer fehildert in demfelben den 
regen Antheil bed Volkes an ben neuen Meinungen, übrigens, 
wie uns feheint, mit allzu lebhaften Farben. 

Nicht ganz fönnen wir weiter mit dem Verfaffer in einem 

anderen Punkte übereinftimmen. Derfelbe fchildert und näm— 

lich die Kaiferwahl Karls V., und führt uns in die Reiche: 
tagsfigung zu Sranffurt (I, 119). „Die Kirche giebt ung,” 

fagt er dabei, „ein erhabenes Schaufpiel, indem fie ung zeigt, 

wie der Katholiciomus, wenn er die Dogmen des Glaubens 

unter den einen feiner Flügel nimmt, den andern über bie 

Freiheiten der Völker ausbreitet,” Nun werden bie Bors 
8 * 
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ſchläge des Churfürſten von Mainz zu Gunſten Karls V. und 

des Churfürſten von Trier zu Gunſten Franz J. von Frank— 

reich angeführt, Weiter unten aber (121 f.) wird der Schluß 

gezogen: „Hatten wir nicht vollfommen Recht, wenn wir 

fagten, es fei ein erhabenes Schanfpiel gewefen, welches eine 

Berfammlung Fatholifcher Kirchenfürften gab, die mit fo leb— 

hafter Thätigfeit die Rechte und Freiheiten einer Nation zur 

Bedingung fegen, ehe fie einem Fürften die Krone reichen, 

den fie erwählen follen? Wenn man daher behauptet, Die 

Reformation habe den erften Aufruf zu Gunften der bürgers 
lichen Freiheit erhoben, muß man bie Gefchichte nicht gelefen 

oder die Augen abfichtlich vor ihrem Zeugniß verfchloffen ha— 

ben, So oft die Menfchheit bedroht ift, Anfprüche zu ver- 

lieren, bie ihr vom Himmel gegeben find, fteht der Katholi- 

cismus auf, um zu Gunften ihrer Rechte zu kämpfen, fie 

zu vertheidigen gegen die Eingriffe der Gewalt, bie Rechts: 

anfprüche, welche in Vergefienheit gerathen find, wieder zu 

beleben, fie an’d Licht zu ziehen und im Falle der Noth fie 

zu vertheidigen, wenn man ed wagte, Hand anzulegen; es 

fei Fürft oder Volk.“ Alle diefe Räfonnements find fchön zu 

lefen; fie find auch im Allgemeinen vollfommen wahr, aber 

auf den gegebenen Fall find fie nicht in allweg anzuwenden, 

und erfreuen fi daher auch nicht durchaus ber hiftorifchen 

Wahrheit. Denn was die damaligen geiftlichen Churfürften 

betrifft, fo weiß man fehr wohl, daß die Flügel, welche fie 

über die Dogmen bed Glaubens und über die Freiheiten ber 
Völker ausgebreitet haben, nicht fehr ſtark gewefen find, und 
daß überhaupt die beutfche Kirche ben geiftlichen Churfürften 
im Ganzen genommen nicht gerade am meiften zu verdanken 
hatte, Es find daher auch bie Worte der Churfürften, welche 
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fie in ber Reichstagsfigung zu Frankfurt fprachen, nicht fo 
hoch anzufchlagen, wenn fie auch noch fo fchön lauten. Wenn 

ferner ber Herr Verfaffer bemerft (I, 119): „Die damals 

über einen der herrlichften Throne der Welt zu verfügen hat- 

ten, waren: Albrecht von Brandenburg, Erzbifchof von Mainz; 

Hermann von Wied, Erzbifchof von Cöln, und Richard von 

Greifenelau, Erzbifhof von Trier,” fo ift auch hier nicht zu 

vergefien, daß damals auch die weltlichen Churfürften, und 

zwar befonderd Ludwig von der Pfalz und Friedrich von 

Sachſen ein bedeutendes Gewicht hatten, und daß fie auch 

ihren Einfluß geltend zu machen ſuchten. — Was die Schil- 

derung ber Thätigfeit Luther’ betrifft, fo fcheint uns ber 

Herr Berfaffer fhon im Anfange zu viel Planmäßiges in 

biefelbe zu legen. Wir find der Anficht, daß man das Haupt- 

gewicht darauf legen müffe, daß Luther durch die Umftände 

und durch die damaligen Zeitverhälfniffe fortgeriffen wurde, 

obgleich er allerdings ein Geift war, der bei feiner überwie- 

gend ftarfen Subjectivität fich immer wieder bei allem Wech- 
fel der äußeren Verhältniffe und felbft in dem rafch fort- 

fließenden Strome der Bewegungen zu faffen wußte, und 

wir glauben, daß befonderd hierin der Grund ber vielen 

Widerfprüche in feiner Lehre und in feinem Benehmen zu 

fuchen fei. — Befonders gut gelungen ift übrigens in dieſem 

Hauptftürfe die Schilderung der Sendung, der Negotiation 

und des Characterd des päpftlichen Kammerherrn, Karl von 

Miltig. — Das zwölfte Kapitel fchildert die Disputation zu 

Leipzig. In den folgenden Hauptftüden werben bie immer 

weiter fortfchreitenden Neuerungen des Reformatord befchrie- 
ben, auch werden mehrere gut ausgewählte Bruchftüde aus 
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den damals erſchienenen Schriften Luther's mitgetheilt und 

in der Originalſprache gegeben. — 

Das ſechszehnte Kapitel handelt von dem Papſte Leo X., 

und es wird in demſelben der Einfluß geſchildert, „welchen 

dieſer Papſt auf Bildung, Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſinnung 

in Italien ausübte.” Die Reform rühmte ſich lange Zeit 

bes Verdienftes, bie Wiſſenſchaft aus dem Grabe, in welchem 

ſie während des Mittelalters geſchlummert, wieder herauf— 

beſchworen zu haben. Nach der Darſtellung ihrer Schrift⸗ 

ſteller lag zur Zeit Luther's die geiſtige Welt in Finſterniß 

und Todesſchatten, bis der Stern von Wittenberg am ſäch— 

ſiſchen Horizonte aufgieng und Licht in die Finſterniſſe brachte 

und das Chaos ordnete; während der Wahrheit gemäß ſelbſt 

nach dem Urtheile vorurtheilsfreier Broteftanten, wie A. Men« 

zels, behauptet werden muß, daß ber Fortfchritt der damals 

ſo ſchön aufblühenden Wiffenfchaften im Ganzen genommen 

durch bie revolutionären Bewegungen jener Zeit bedeutend 

aufgehalten und gehemmt worden fei. Der Herr Berfaffer 

giebt und num in dem genannten Hauptftüde eine glänzende 

Schilderung ber damaligen Blüthe der Künfte und Wiflen- 

haften in Rom, deren großartiger und liberaler Mäcen 

Leo X, war. In dieſer Beziehung bildet diefer Abſchnitt in 

dem Werfe bed Herrn Berfaflerd eine vortreffliche Wider 

legung ber Einwürfe und Vorwürfe jener Proteftanten, welche 

ber Kirche der damaligen Zeit Obscurantismus zur Laft le 

gen. Defien ungeachtet hat jedoch das Bild, das uns ber 

Herr Verfaſſer von Leo X. entworfen hat, eine bebeutenbe 

Schattenfeite; denn der genannte Papſt erfcheint hier als 

nichts anderes, denn als ein blofer Befchüger der Künfte 

und Wiffenfchaften, als ein echter Medicher, deſſen Thätigfeit 
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im perfönlichen Umgange und im fchriftlichen Verkehre mit 

ben berühmteften Künftlern und Gelehrten feiner Zeit und 

in ber Beſchäftigung mit den Wiſſenſchaften, ſowie mit der 

Anlegung von Bauwerken aufgeht. Der Herr Verfaſſer hat 

uns auch nicht einen Beweis von ſeiner Hirtenthätigkeit 

als Oberhaupt der Kirche gegeben. Freilich wäre es ihm 

unmöglich geweien, ben Papſt auch in dieſer Beziehung 

hochzuftellen, da berfelbe fich viel zu wenig um bie firdh- 

lichen Angelegenheiten befümmerte, Mit Unrecht tabelt der— 

felbe daher den Gefchichtfchreiber Pallavicini, wenn er von 

demfelben fagt (I, 190): „Laffen wir Pallavieini mit ſei— 
nem puritanifchen Eifer die Auklage äußern, Leo X. babe 

Schriftfteller in das Heiligthum eingeführt, denen die Mythen 
ber Griechen näher gelegen feien, als die Lehre der Väter, 

Er hat das Weſen dieſes Papſtes nicht gemug erforfcht.” 

Allein der ganze Abſchnitt über Leo X. ift eine Beftätigung 

des Urtheils des genannten Gardinals, 

Gelungen ift ferner die Schilderung des päpftlichen Le— 

gaten Meander und feiner Thätigfeit in Deutfchland auf 

dem Reichstage zu Worms (Rap. 17), und wir machen hier 

befonderd auf bie von bemfelben in Worms gehaltene herr- 

liche Rebe aufmerffam; welche Ballavicini in feine Gefchichte 

bes Trienter Concils aufgenommen hat, und von welcher 

uns ber Herr Verfaſſer einige Bruchſtücke mitgetheilt. hat. 

Wie trefflich widerlegt der Legat in derfelben z. B. nicht die— 

jenigen, welche behaupten, ber Papſt habe 5 ben Primat 

widerrechtlich angeeignet! (I, 227.) | 

Sehr anziehend find die folgenden Kapitel: „Luther in 

Worms,” (Kap. 19), „die Wartburg” (Kap. 20), „die Con⸗ 

ferenz mit dem Teufel,“ welcher eine fo dumme Rolle fpielte 
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(Kap. 21). Auch die reformatoriſche Thätigkeit der von 

Luther ſogenannten Schwarmgeiſter, welche während des Auf— 

enthalts des Hauptreformators auf ſeinem Pathmos, das 

Löſungswort ber freien Forſchung, welches Luther verfünbet 

hatte, begierig aufgefaßt und wohl in ihrem Herzen erwogen 

hatten, und nun auf eigene Fauft hin zu reformiren ans 

fiengen, wie fie gerade ber Geift Gottes trieb, ift in einigen 

der folgenden Kapitel gut dargeftellt. Das 25fte Kapitel be- 

foricht die Bibelüberfegung Luther's und die Kritif derfelben 

von Hieronymus Emſer. Der Herr Berfaffer erwähnt in 

bemfelben auch der gewöhnlichen Beichuldigungen der Pro— 

teftanten, die Bibel fei bis zur Ankunft Luther’d von den 

Katholiken verftekt gehalten worden, Er weist daher auf 

bie Ueberfegungen hin, welche lange Zeit vor Luther in den 

verjchiedenen Landesfprachen erjchienen waren; er unterläßt 

ed aber audy nicht, an die Gefahr zu erinnern, „in welche 

das Wort Gotted geräth, wenn man ed dem nächften beiten 

überläßt,” indem er und zum Beweiſe hiefür auf die ver: 

fhiedenen, im Sinne von einander abweichenden Auslegun- 

gen, welche oft einer und derſelben Bibelftelle zu Theil wur— 

ben, aufmerffam macht. In dem folgenden Kapitel wird 

berfelbe Gegenftand fortgefegt. Beſonders intereffant ift in - 

dieſem Hauptftüfe ein Bruchftüf aus ber Schrift: „bie 

große vita Christi” von Pater Ludolph, welche in Augsburg 

im Sahre 1476 herausgegeben wurde, und welche „eine 

Veberfegung und ein bewunderungswürdiger Commentar bes 

neuen Teſtaments“ ift, enthaltend eine Erflärung bed Anz 

fangs des erften Kapiteld vom Evangelium bes heil, Johannes, 

Das Aſte Kapitel mit der Auffchrift: „iter’ ad verifatem, 

ber Menfch im Auffuchen der Wahrheit,” enthält eine fehr 
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anziehende Epiſode, nämlich den Auszug einer im Jahre 

1793 in Augsburg verfaßten Schrift eines ehemaligen Pro— 

teftanten, welcher nach langem Umherirren auf den Pfaden 

bes Zweifeld und Irrglaubens endlich von einem Fatholifchen 

Priefter in die Wahrheit eingeführt wurde, — Außerdem ent- 

hält der 1fte Band noch vier Beilagen, nämlich: „Luther’s 

Sätze wider den Ablaß, Luther's Schreiben an Leo X., die 

Bulle Leo's X. und den Geleitöbrief Karls V. für Dr. M, 

Luther.” — 

Das Ifte Kapitel des 2ten Bandes trägt die Ueber— 

ſchrift: „Rüdkehr nah Wittenberg” und wir finden bier 

Luther im Kampfe mit den Echwarmgeiftern, und fehen, 

wie er von benfelben Wunder verlangt zur Beglaubigung 

ihrer Lehre. Das 2te Kapitel giebt und Auszüge aus ber 

fehr anftögigen Predigt Luther’d vom Cheftande. Das 3te 

macht uns mit der Schrift Luther's: „wider ben faljch- 

genannten geiftlichen Stand des Pabſtes und der Bijchöfe” 

befannt. 

Bon dem größten Gelehrten und Schöngeifte jener Zeit, 

von Grasmus, erhalten wir eine trefflihe Charafteriftif im 

folgenden Kapitel. Wir fehen bier, wie derjelbe längere 

Zeit mit Hutten und den Humaniften gegen das Mönche: 

thum und die Scholaftif Parthei nimmt, wie er fich aber 

fpäter von ber antifirchlichen Richtung immer mehr abjon- 

bert, jedoch wegen ber Feigheit und Unentfchiedenheit feines 

Charakters und bei feiner rationalifirenden Geiftesrichtung 

immer unfähiger wird, an dem geiftigen Kampfe feiner Zeit 

Antheil zu nehmen, und daher immer mehr und mehr in 

ber Achtung feiner Zeitgenofjen finft, bid er am Ende von 

Katholifen und Proteftanten geringgejchägt den Schauplag 

diefer Welt verläßt, auf welchem ihm von ber Vorfehung 
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eine ſo glänzende Rolle war angewieſen worden. — Die 

äußerlichen Umſtände waren der ſchnellen Ausbreitung der 

Neuerung ſehr günſtig. Die ehrliche Offenheit Hadrian's VI. 

die Unklugheit eines Cheregati, die Abweſenheit des Kaiſers 

aus Deutſchland, der ausbrechende Türfenfrieg, bie Unent— 

fchiedenheit der Reichsſtände und fo vieled Andere trug dazu 

bei, die Plane der Neuerer zu befördern, wie bieß auch im 

5ten und Gten Kapitel gut nachgewiefen wird. Das Tte 

Kapitel macht und mit einer andern wichtigen Perfönlichkeit 

jener Zeit befannt, mit dem Könige Heinrich VIII. von Eng— 

land, Wir erhalten hier eine Charafteriftif und den Ideen— 

gang der Schrift Heinrich's gegen Luther, fo wie ein Bruch» 

ſtück aus der Gegenfchrift Luthers, Auch erwähnt hier ber 

Hr. Berf., wie billig, der fpätern Umftimmung Luther’s 

gegenüber dem Könige (I, 107). So brutal und hochfah— 

rend er fich Anfangs gezeigt hatte, fo demüthig und krie— 
chend ift er jet, Allein der Herr Verf. erwähnt weder hier, 
noch fonft irgendwo, der Haupturfache, warum Luther fpäter 

eine fo devote Sprache gegen Heinrich annahm, welche darin 

beitand, daß er hoffte, dadurch denfelben nach feinem Bruche 

mit Rom zu Gunften der fächlifchen Reform zu ftimmen. 

Es ift aber befannt, daß Heinrich Luthern mit Verachtung 

von fich ftieß und alle Neuerung in feinem Lande, welche 

nicht von ihm ausgieng, ſchwer beftrafte.e — Das 8te Ka— 

‚ pitel befchreibt uns die fchmählichen Garricaturen über das 

Papſtthum, welche die Anhänger ber Reform verbreiteten. 

Das Ite Kapitel handelt von dem Bauernfriege, von ber 

Beranlaffung beffelben, fo. wie von dem Benehmen Luther’s 

gegen die Bauern vor, während und nad dem Aufftande 

berfelben, Mit Garlftabt, einem Reformator ganz eigener 
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Art, macht und dad 10te Hauptftüd befannt. Die folgen- 

ben Kapitel find wieder mehr. politifchen Inhalts, Sie tra- 

gen die Ueberſchrift: „Secularifation der Klöfter, Heirath 

ber Mönche (cap. 11.). Raub der geiftlichen Güter (cap, 12.). 

Widerrechtliche Anmaßungen ber weltlichen Gewalt (cap. 13.).“ 

Das 1dte Kapitel befpricht die Abfchaffung des Fatholifchen 

Eultus, Der Hr. Berfaffer führt hier mehrere herrliche Auss 

fprüche berühmter Proteftanten (Claufen, v. Löben, Leibnis, 

Fehler, Novalis ıc.) an, welche die Störungen beflagen, bie 

in dem Fatholifchen Eultus „veranlaßt wurden.” Luthers Hei: 

rath wird im 16ten Kapitel erzählt, auch werden uns in dem- 

felben die Urtheile ber Freunde und Feinde der Reformation 

über diefen Schritt mitgetheilt, während ber folgende Ab 
fehnitt eine Charafteriftif der Catharina von Bora und eine 

Schilderung der Cheftands-Freuden und Leiden des Refor: 

matord enthält. Sehr anzicehend und fehr in's Ginzelne 

gehend ift die Befchreibung des häuslichen Lebens Luther’s 

im 18ten Kapitel. Die drei folgenden Hauptftücde enthalten 

Auszüge aus Luthers Tifchreden: der Hr. Verfaſſer hat Hier 

das Verdienſt, die intereffanteften und Fräftigften Stellen aus 

benfelben ausgehoben zu haben. Da ber Teufel im Leben 

Luther’8 eine fo bedeutende Rolle fpielte, fo hat der Hr. Verf. 

bemfelben das 22te Kapitel gewidmet. Im 23ten Kapitel 

fehen wir Luther im Kampfe mit ben Sacramentiren, welcher 

Kampf ber Reform faft am meiften zur Unehre gereicht. 

Der Reichstag zu Augsburg, die Confeſſion Melanchihon’s, 

bie Widerlegung berfelben von Seite ber Fatholifchen Theo» 

logen und der Widerfpruch Luthers gegen bie friedliche Stim- 

mung feines Schülers bilden ben Inhalt des 24ten Haupt- 

ftüds, | 
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Sehr intereffant und wahr ift die Schilderung Melandh- 

thon’s im folgenden Abſchnitte. Wir fehen hier den gelehr- 

ten, fanften und ruhigen, aber auch unfelbftftändigen Mann, 

welchen dad gewöhnliche Schidjal foldyer Charaktere trifft, 

nämlich der Verbächtigung, ja Verachtung der Entjchiedenen 

anheimzufallen. Nur mit einer Aeußerung des Hrn. Verf. in 

Betreff Melanchthon's Fönnen wir nicht übereinftimmen. 

Derjelbe fagt nämlich (II, 349): „Die Seele Melanchthon's 

wußte allen Verfuchungen der Eitelkeit zu widerftehen. In 

Luther fegte er all feinen Ruhm, al feine Ehre, all feine 

Hochachtung; felbft Die Zeit Fonnte ihn hierin nicht ändern. 

Gr blieb immer ber bejcheidene Schüler, der aus Tübingen 

fam, um in Wittenberg bie griechifche Sprache zu lehren, 

und an ber Iutherifchen Lehre hieng, wie ber Vogel an 

ber Zeimruthe, Das Joch des berühmten Mannes war ihm 

nie läftig. Man muß geftehen, daß Luther nichts verfäumte, 

um ed ihm feicht zu machen. Mit Spalatin, Amsdorf, 

Jonas gab es Anſtöße, Verdrieplichkeiten und fogar Dro- 
hungen. Luther trogt ihnen: für Melanchthon hat er aber 

nur Liebfofungen, Lobeserhebungen, Honig und Weihrauch“ 

u. f f. Auch abgefehen davon, daß Melanchthon ber Lehre 

Luthers nicht fo treu und feft anhieng, als der Hr. Verf. 

barftellt, und daß er, fobalb er Luther nicht in feiner un— 

mittelbarften Umgebung hatte, von ber Etrenge und Härte 

berfelben abwich, wie Dieß befonberd aus ben Verhandlungen 

zu Augsburg und aus feinem Benehmen nach Luther’d Tode 

hervorgeht: ift die Behauptung Audin’s, das Joch des be— 

rühmten Mannes fei ihm nie läftig gewefen, fo wenig wahr, 

daß man aus ben unzweideutigften Aeußerungen Melanch— 

thon’8 gerade dad ©egentheil hievon nachweifen kann. — 
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Luther's Politif wird im 26ten, fein Verhältniß zu ben 

Rechtsgelehrten im 28ten Kapitel gefchilder. Cine nicht 

fehr heitere Scene im Drame der Reformation bildet das 

WiedertäuferthHum, welche der Hr. Verf. uns im 2’ten Haupts 

ftüde vorführt, Nun folgt die Darftellung ber legten Ver: 

ſuche des Pabftthums zur Wiederherftellung des Friedend 

und die Erzählung der Zufammenfunft Vergerio’8 mit Luther, 

Die von den Reformatoren fanctionirte Doppelehe des Land: 

grafen Philipp von Heffen erhält ihre Würdigung im 30ſten 

Hauptſtücke. In den Tegten Kapiteln endlich werden noch 

die legten Lebensjahre Luther's anziehend gefchildert. Luthers 

Lebensabend trübt ſich immer mehr, feine geiftige Kraft hat 

abgenommen, doch rafft er diefelbe noch einmal zufammen, 

um, da er fhon einen Fuß in das Grab gefegt hat, noch 

einmal al feine Galle gegen dad Bapftthum auszufchütten, 

in der Schrift: „das Papſtthum zu Rom vom Teufel geftift.” 

Intereffant ift dad 33te Kapitel mit der Ueberſchrift: „Gatha= 

rina Bora. Reliquien Luther’, Katharina war nach dem 

Tode ded Reformators dem Elende und faft dem Hungertode 

Preis gegeben : nachdem die proteftantifchen Fürften ſich mit 

den -Gütern ber Kirche bereichert hatten, vergaßen fie gar 

bald derjenigen, welche ihnen biefelben in ihre Hände gefpielt 

hatten. Ein merfwürdiges Seitenftüd zu ber f. g. Knochen 

anbeterei der Katholifen bildet die Verehrung der Reliquien 

Luther's. Intereſſant ift e8 zu lefen (II, 424 f.): „Lange 

nach Luther's Tode zeigte man in Eisleben das Bett, in 

welchem Luther lag, und den Tiſch, an dem er arbeitete. Von 

fernen Orten fam man, um feine Reliquien zu berühren; 

jeder Verehrer Luther's nahm ein Theilchen mit fih, um 

Zahn» und Kopfweh damit zu heilen, Arnold (der befannte 
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Verfaſſer der Kirchen- und Ketzerhiſtorie), der nach Eisleben 

wanderte, bemerkte: „Man weiß wol, was vor Abgötterei 

mit Lutheri hauß und andern ſolchen Dingen vor kurzer 

Zeit getrieben worden iſt, biß es Gott zu einem ſonderbaren 

zeugnüß verbrennen laſſen. Man hat ja ſonderlich von der 

fäule darinnen viel 1000 ſplitter abgeſchnitten, die vor zahn— 

weh und andere Gebrechen helffen ſollten, und alſo damit 

denen elenden Papiſten an Abgötterey nichts nachgegeben.“ 

Chriſt. Junker ſagt in feinem „Ehrengedächtniſſe Luther's“ 

mit dem größten Ernſte von der Welt, an einem Bildniſſe 
Luther's in Ober-⸗Roßla ſei die Stirne in dem Augenblicke, 

in dem ſich der Prädikant über den traurigen Zuſtand der 

Lehre in Deutſchland beklagt habe, mit Schweiß bedeckt wor— 

den.” — Das legte Kapitel ftelt uns Luther ald Schrift» 

fteller dar. Der Herr Berfaffer hat in diefer Beziehung an 

Luther gewürdigt, was nur immer zu würdigen war, und 
ed ift nicht leicht möglich, feinem Urtheile Partheilichfeit zur 

Laft zu legen. — — — — 

Wohl noch wichtiger und intereffanter, als die Gejchichte 

Luther’, ift die Gefchichte Calvin's, dba wir biöher Fein 

Werk befaßen, bad von Fatholifchem Standpunfte aus dieſen 

Gegenftand fo ausführlich behandelte Der Hr. Berfaffer 

ftellte ſich in dieſem Werfe befonders die Aufgabe, nachzus 

weijen, wie ber Katholicismus allein die wahre Freiheit 

pflege und möglich mache, und daß er ed war, ber die Werfe 

ber wahren Kunft und Wiffenfchaft herworbrachte und ben 

Geiſt der Geſelligkeit befruchtete. 

Die Anlage dieſes Werkes ift die nämliche, wie bie in 

ber Gefchichte Luther. Der Herr Verfaffer beginnt mit 

ber Schilderung der Jugenbjahre Calvin's. Wie in feinem 
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erften Werfe hat er auch in biefem ben reichhaltigen 

Stoff in einzelne Abjchnitte oder Kapitel gruppirt, welche 

wiederum mehr oder weniger felbftitändige Ganze bilden, 

Das 2. Hauptjtüd gibt und eine anziehende Befchreibung der 

Univerfitäten damaliger Zeit. Zu Bourges ftudirte Calvin 

die Rechtswiffenfchaft gleich feinem Freunde und Schüler 

Theodor Beza. Der Hr. Verfaffer gibt und hier fchon eine 

theilweife Schilderung und eine nicht unintereffante Ber: 

gleichung deſſelben mit Melanchthon, der eine ähnliche Stel: 

lung zu Luther einnahm Mit den erften literarifchen Ars 

beiten Galvin’d: einer Abhandlung über die Sanftmuth und 

ber Pſychopannychie, welche gegen die Wiedertäufer gerichtet 

war, werden wir in dem 4. und 5. Hauptftüde befannt, 

Das 6. und 7. Kapitel führen und an den Hof bes Königs 

Franz I. von Frankreich. Franz erjcheint hier al3 der Bes 

fchüger der Künfte und Wifjenfchaften und ald Gönner der 

Gelehrten, von denen er viele ber berühmteften um fich ver« 

fammelte, Schon frühe aber fuchte fich der Proteftantismug 

auch an dieſem Hofe Eingang zu verfchaffen, und zwar was 

ren ed vornämlich die Hofdamen, welche durch ihre Ränke 

die Reformation in Franfreich einführen wollten. Die Pläne 

berfelben waren jchon weit gediehen, als fie durch die Be- 

mühungen des Gardinald von Tournon vereitelt wurden, 

Das 8, Kapitel befpricht die "berühmtefte Schrift Calvin's, 

welhe den Titel: „chriftliche Unterweifung”* führt, Die 

drei folgenden Hauptitüde erzählen die NReformbewegungen 

in der Schweiz. Zwingli und Farel zerftören die alte Ord— 

nung in Zürih und Baſel; in ‚Genf aber erleichtern bie 

innern Zwiftigfeiten und Bartheifämpfe die Verbreitung ber 

Neuerung, welche die politiiden Bewegungen zu benügen 



128 Audin, 

und fih in den Befib ber Gewalt zu feßen wußte. Sehr 

ſchön ift das 12. Kapitel mit der Meberfährift: „Die Schwefter 

Johanna de Zuffie.” Wir fehen hier die rohe Gewaltthätig- 

feit und ben Vandalismus auf ber einen Eeite, auf der an— 

dern Seite aber die ruhige Starfmüthigfeit und Standhaf- 

tigkeit der Schweftern der heiligen Glara in Genf, welche 

gegen ale Drohungen ber brutalen Gewalt unerfchütterlich 
blieben und ihrem Glauben und Gelübde getreu die Etabt 

und das Klofter verließen, woraus fie vertrieben worden 

waren. — Im Jahre 1536 kommt Calvin nach Genf, wo 

derfelbe auf die Bitte Farel's und Viret’8 bleibt, um von 

jetzt an fih an die Spige der Bewegung zu ftellen. ‚In den 

folgenden Kapiteln wird die Gefchichte des Religionsgefprächd 

zu Laufanne, der Kampf Calvin's mit den Wiedertäufern, 

die Verbannung des Letztern aus Genf, feine Ankunft und 

Thätigkeit in Bern und Straßburg und feine Heirath erzählt. 

Das 20. Kapitel handelt von den Lehren Calvin's und zwar 

a) von der Prädeftination, b) von dem freien Willen. Wir 

müffen übrigens geftehen, daß wir anftatt des allerdings ſehr 

dramatifch gehaltenen Geſprächs ber Fatholifchen und prote= 

ſtantiſchen Theologafter, welches ber Hr. Verfaffer aus einer 

im Jahre 1743 in lateinifcher Sprache erfchienenen Schrift 

entnahm, lieber eine ruhige und gründliche dogmatiſche Wuͤrdi— 

gung ber Grundlehren Galvin’s gewünfcht hätten. Im 22. Ka- 

pitel werden die verfchiedenen Anfichten der Proteftanten über 

das Abendmahl auf eine intereffante Weiſe dargeftellt und 
zulegt noch mehrere Ausfprüche billiger Proteftanten zu Guns 

ften der Transfubftantiationslehre mitgetheilt. Das Wefen 

ber Galvinifhen Gregefe wird im 23. Kapitel beurtheilt, 

Im 25. Hauptftüde fommt der Hr. Verfaffer wieder auf den 
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Teufel und Antichrift im Leben Luther's und Galvin’s zu 
ſprechen. Das 26. Kapitel enthält unter der Aufjchrift 
„die Schrift” eine Bifion des Mönchs Heinrich Bensheim 
von Hagenau, welcher die Häretifer am jüngften Tage durch 
die Bofaunen ber Engel aus ihren Gräbern rufen und dem 

oberjten Nichter über ihre Lehre und befonders über ihre 

Bibelforfhung Rechenſchaft geben läßt. Das Wefen bes 

Fatholifchen, Lutherifchen und calviniſchen Katechismus wird 

im folgenden Kapitel beleuchtet, und zum Beweife der Wahr- 

heit, daß allein die Fatholifche Kirche einen Katechismus im 

eigentlichen Sinne befigen könne, die Meinungsverfchiedenheit 

ber proteftantifchen Theologen in Beziehung auf dad Dogma 

in Form eined Gefprächd dargeftellt. Mit der Zurüdberus 

fung Galvin’d nach Genf endet der 1. Band, Wuͤrdig wird 

derjelbe bejchloffen burch die fchöne Parallele zwijchen Gal- 

vin und dem heiligen Ignatius von Loyola. — 

Mährend dad 1. Kapitel des 2, Bandes und den Zuftand 

Genfs vor der Reformation noch einmal fchildert, zeigen 

und das 2, und 3, Kapitel die neue Ordnung, welche Galvin 

in denfelben einführte. Wir werden in den beiden genannten 

Hauptftücden mit dem hierarchifchen Syfteme des Reformators 

befannt und erhalten eine Prüfung defjelben. Die Abwege, 

auf welche bad Princip ber freien Forſchung führt, deckt ung 

der Herr Verfaſſer abermald auf an der Meinungsverjchies 

benheit ber proteftantifchen Gelehrten hinfichtlich der heiligen 

Schrift überhaupt und einzelner. Theile derfelben insbeſon— 

bere. Die Grofartigfeit der fatholijchen und die Magerfeit 

und Kraftlofigfeit der proteftantijchen Liturgie werben in bem 

4. Hanptftüde gefchildert. Der Herr Verfaſſer theilt und in 

bemfelben, wie er fchon zum Theile in der —— Luther’s 
Theol. Duartalichrift 1845. I. Heft. 
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gethan hatte, viele herrliche Zeugniſſe proteſtantiſcher Schrift⸗ 

ſteller zu Gunſten bes katholiſchen Cultus mit, Der Wider— 

ſpruch des Glaubensbekenntniſſes Calvin's mit feinem Prin—⸗ 

cipe der freien Forſchung wird in dem folgenden Kapitel 

nachgewieſen. Im 6. Kapitel erſcheint Calvin als Theokrat. 

Mit Recht ſagt der Hr. Verfaſſer, ſein Geſetzbuch ſei mit 

Blut und Feuer geſchrieben. Wer von der Humanität der 

Reformatoren und von der unerträglichen Härte und Un— 

menſchlichkeit der ältern Kirchenſtrafen reden will, den bitten 

wir, dieſes Kapitel mit Aufmerkſamkeit leſen zu wollen. Wie 

Calvin ſich nach und nach alle die verſchiedenen Partheien 

in Genf unterwarf und mit Anwendung der ſchmählichſten 

Denuntiationsmittel und der härteſten und grauſamſten Stra- 

fen jedes aufwachende Freiheitögefühl unterdrüdte, ift in ben 

folgenden zwei Kapiteln weitläufig biftorifch nachgewiefen. — 

Der erneuerte Abendmahlöftreit wird in dem 9. Kapitel ges 

fchildert. Calvin macht ben freilich vergeblichen Verſuch, Die 

helvetiſche und fächfifche Confeffion mit einander auszugleichen. 

In demfelben Hauptftüfe wird überdieß noch der Streit 

Calvin's mit Weftphal befchrieben. An der Verbannung des 

Proteftanten Gaftaliou (cap. 10), welcher die menfchliche 

Freiheit gegen Calvin vertheidigt hatte und fpäter den Hun— 

gertod ftarb, fehen wir ein deutliches Beifpiel der Toleranz 

bed Reformatord, Ein ähnliches Schickſal traf Bolſec, weil 

auch er fich mit ber Lehre von ber Präbeftination nicht be- 

freunden fonnte (cap. 11). 

Eine der intereffanteften und wichtigften Parthieen in 

dieſem Werfe bildet die Darftelung der Gefchichte des Spa— 

nierd Michael Servetug, welcher der Herr Verfaffer das 

12te und 13te Kapitel gewidmet hat, Man lefe dad Schrei- 
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ben des armen Spanierd, welcher auf Stroh lag, das von 

Würmern zernagt war, an den Rath; in Genf (II. 205 f.). 

„Ziberius wäre erweicht worden,” fagt der Herr Berfafler, 

„der Rath verlangte, man folle dem Servet ein Hemd und 

Weißzeug geben; aber Calvin war Dagegen, und man ge- 

horchte ihm. Died ward und von einem Schriftfteller be- 

richtet, ber fein Katholik iſt.“ Der Herr Verfaffer theilt ung 

auch den ganzen Brief Calvin's an Farel mit, welchen der— 

felbe im Jahre 1546 lange vor der Hinrichtung des Ser: 

vetus gefchrieben hatte. Er lautet unter Anderem alfo: 

„Servet hat mir neulich gejchrieben, und feinen Briefe ein 

großes Buch beigelegt, das voll ift von feinen Träumereien 

und anmaßenden Prahlereien, wie ich fie bisher nie gehört 

habe. Gr will hieher fommen, wenn ich ed genehmige, aber 

ih will mein Wort nicht verpfänden; denn wenn er fommt, 

und meine Autorität ift noch geachtet, jo kann ich verfichern, 

dag er nicht mehr fortgeht, ohne daß er fein Leben vers 

liert.” Diefer Brief, welchen Hugo Grotius zu Paris in 

einer Bibliothef gejehen Hatte, ift von Audin auf der König— 

lichen Bibliothek in Paris wieder gefunden worden, ) Das 

14te Kapitel fchildert ung Beza ald Theologen, Weitere 

Deweije der Härte und Graufamfeit Calvin's gibt und bad 

15te Kapitel, welches den Fall ber Libertiner 2) erzählt, 

Das 1bte Hauptftüd enthält eine anziehende Schilberung 

bes häuslichen Lebens Calvin's und eine Charakteriftif deſ— 

felben, welche jedoch durch das 2ifte und 22jte Kapitel vers 

4) Mebrigens iſt zu bemerfen, daß fchon früher die Griftenz deſſelben 

entjchieden war, 

2) Bal. die proteftantifchen Antitrinitarier vor Fauſtus Socinus von 

Trechiel. I, 119, 
g * 
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vollftändigt wird, Das ITte Kapitel trägt die Ueberfchrift: 

„Literarifche Freundſchaften.“ „Sch will,” fagt ber Herr 

Verfaſſer, „die größten Zierden der Reformation auswählen, 

um an ihnen den Abgrund zu zeigen, in welchen fich Die 

menfchliche Vernunft unabänderlich ftürzgen muß, wenn fie 

nicht nach der Leuchte ded Glaubens wandelt. Gentilis und 

Ochino, die eine Zeit lang freundichaftlich mit Calvin ver- 

bunden waren, lehnten fich gegen das Princip der Autorität 

auf, Beide waren, die Wahrheit fuchend, von einem und 

bemfelben Bunfte ausgegangen, von ber Bibel, Nach einem 

langen Umherſchweifen fam Ochino auf die Vergötterung der 

Polygamie, Gentili auf die Apotheofe des Deismusd. Wie 

fonnte nun die Reform dieſe in ihren Lehren fo verjchiede- 

nen Männer auf ein und bafjelbe Blatt fchreiben, auf dem 

gefchrieben fteht: den Bertheidigern der Wahrheit? Wenn 

fih Gott dem Ochino offenbarte, mußte er ſich dem Gentilig 

verbergen; oder Licht und Finfterniß find identiſch.“ — Bes 

fonders intereffant ift das 18te Kapitel, welched uns mit der 

Geiſtlichkeit Lvons befannt macht, die durch ihren Glaubens- 

eifer der Ausbreitung der Neuerung großen Einhalt that. 

Schön ift, was der Herr Berfafler (II, 286) von ber Auf: 

opferung derſelben gegenüber ber Feigheit der Proteftanten 

in Genf fchreibt. „Im Jahre 1543 war Genf von einer 
ſchrecklichen Belt heimgefucht worden, welche ben zehnten 

Theil der Einwohner hinwegraffte; einige Keime der Kranf: 

heit waren nach Lyon gebracht worden, fie hatten fich ſchnell 

entwidelt, und wir haben erzählt, was gefchah. In Genf 

hatten fich die Prediger vor dem Rathe geftellt und erklärt, 

„ed wäre ihre Pflicht, zu den Broteftanten zu gehen und fie 

zu tröften, aber Keiner von ihnen habe Muth genug, dieſes 
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zu thun, und fie bitten den Rath, er möge ihnen ihre Schwach- 

beit verzeihen, Gott habe ihnen die Gnade nicht ertheilt, der 

Gefahr mit der nöthigen Unerfchrodenheit in's Angeficht zu 

fehen und ihr zu begegnen.” Galvin hatte fich vor bem 

Tode noch feiger gezeigt; er hatte es dahin gebracht, baf 

man ein Verbot ergehen ließ, den Meifter Johann (d. i. 

Calvin) nicht für die Krankenpflege zu wählen, „in Ans 

fehung der großen Wichtigfeit, welche er für die Kirche und 

den Staat habe.” Diefes Alles ift wörtlich aufgefchrieben 

und in den Archiven der Republif aufbewahrt (cf. II, 10 ff.). 

In yon hingegen hatten fich beim erften Grfcheinen ber 

Peſt alle Priefter, fogar franfe und fhwächliche, vor den 

Biſchof geitellt, und fich erboten, ihren Brüdern Beiftand zu 

leiften und den Martertod zu fterben, wenn Gott fo gütig 

wäre, fie für ihre Hingebung zu frönen.“ — 

Das 1Ite Kapitel deckt und die Mittel auf, welche bie 

Reformation zur Verbreitung ihres Glaubensbefenntniffes 

anwandte. Die letten Kapitel find ber Bejchreibung bes 

Lebensendes Galvin’3 und feiner Charafteriftif gewidmet. — 

Faffen wir num unfer Urtheil über die beiden Werfe 

des Herrn Audin kurz zufammen, fo zeichnen fie ſich vor 

Allem durch ein reichhaltiges Quellenftudium aus, befonders 

aber iſt bie fleißige Benügung der zahlreichen deutjchen Litera- 

tur, fowie vieler ungedrudter deutſcher Quellen rühmend ans 

zuerfennen. Als einen großen Vorzug dieſer Schriften be— 

trachten wir es ferner, daß der Herr Verfaſſer die fatholifchen 
Stimmführer und Gelehrten jener Zeit, welche fo lange Zeit 

unbeachtet und theilweife fehon vergeffen in ihren Gräbern 

rubten, wieder aufgewedt und vor den Richterftuhl der Ger 

fhichte geführt hat. Was die Darftellung ber politichen 
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und nationalen Verhältniffe betrifft, fo zeigt fich der Herr 

Berfaffer hierin ruhig und unpartheiifch ; einige belifate Fras 

gen, 3. B. das Verhältniß Karls V. zu Franz I. hat er billig 

übergangen. Der Berfaffer beweist ferner eine allfeitige 

Bildung und große Gelehrſamkeit; nur ift zu bedauern, daß 

er biefelbe hie und ba zu deutlich und abfichtlich kervortreten 

läßt, fo daß er in einzelnen Fällen dem Lefer dadurch fogar 

läftig wird. Der Hauptvorzug beffelben aber befteht nicht 

fo faft in dem höheren Pragmatismus und in der vorzugs— 

weiſe objectiven Haltung, welche etwa in den beiden Schrif- 

ten berrfchen fönnten, als in den 'trefflichen Schilderungen 

ber verſchiedenen Perfönlichkeiten, Begebenheiten, Verhältniſſe 

und Zuftände, und in ber glänzenden, geift- und gefchmads 

vollen Darftellung und Anordnung. So anzichend übrigens 

diefe Schilderungen und fo geiftvoll die Raifonnements auch 

find, fo hätten wir doch gewünfcht, der Herr Verfaffer möchte 

mit benfelben etwas fparfamer und rüdhaltsvoller gewefen 

fein: der Weg, auf dem er ung führt, ift fo ſehr mit Blu— 

men beftreut, daß dem Wanderer das Meiterfommen oft 

fehwer anfommt. Uebrigens ift nicht zu vergefien, daß ber 

Herr Verfaffer gerade durch das Eingehen in fo viele, wenn 

auch oft unbedeutende Ginzelnheiten eine fühlbare Lüde aus— 

gefüllt hat, und daß bie Werfe beffelben fich ſowohl aus 

biefem Grunde, ald auch wegen ber übrigen Eigenfchaften 

befonders auch für gebildete Laien eignen, welche burch ben 

ruhigen Ernft einer objectiven Haltung von der Lektüre ders 

felben leicht abgefchredt würden. 

Was die Leberfegung betrifft, fo ift dieſelbe eine woh 

gelungene zu nennen. Ein beſonderes Verdienſt derſelben iſt, 

daß die Stellen Luthers in der Originalſprache gegeben ſind. 
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Einige Feine Verſtöße, welche zum Theil Druckfehler fein 

mögen, können leicht verbefiert werben. So findet fih 5.8. 

im Leben Luther's Thl. I., S. 200 ein Gallicismus. Ib. 

p- 201 wird Johannes Faber anftatt Bifchof von Wien, 

Bifhof von Vienne genannt, Vergl. auch Leb. Luth. I, 

310. Leb. Calv. II, 335. II, 333. 

Dr. Briſchar. 

5. 

Beiträge zur Vertheidigung und Begründung der Einheit des 

Pentateuhes. Bon Foh. Heinr. Anrtz, ®berlehrer der 

Religion, der griehifhen und hebräifhen Spradhe am 

Gymnafium zu Sitten, Erfter Beitrag. Mahmeis der 

Einheit von ,—IV. Pönigsberg 1844. Bei Oräfe und 

Unzer. 

BVorliegende Schrift ſucht mit großer Ausführlichkeit zu 

beweifen, daß bie erften vier Kapitel der Geneſis nicht von 

verfchiedenen, fondern von Einem Berfaffer herrühren, ber 

‚nach einem feften Plane und mit far gedachter Zweckbeziehung 
fein Buch gefchrieben habe. Ref. erwartete im Voraus, daß 

Hr. Kur, durch mehrere fchriftftellerifche Reiftungen bereits 

rühmlich befannt, feine Aufgabe befriedigend löfen werde und 

er glaubt fi) in biefer Erwartung auch nicht getäufcht zu 

haben. 

Zunächſt gibt Hr. 8. den Beweis, daß Genef. 2, 4., 

wodurch die erften vier Kapitel in zwei Abfchnitte zerlegt 

- werben, nicht ald Schlußformel zum erften, fondern als Ueber⸗ 

fchrift zum zweiten Abfchnitte gehöre. Dadurch wird ein 
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ficherer Weg gebahnt zur richtigen Würdigung jener Erfchei- 

nungen, die man für die Duplicität der bezeichneten Abjchnitte 

* gelten gemacht hat, und zur Beleuchtung der Anficht, daß der 

Abſchnitt Genef. 2, 4—4, 26. ohne Nachtheil für den Zu— 

fammenhang ausgefchieben werben fünne. Sofort wird bie 

Aufmerffamfeit vorzugsweife auf den fprachlichen Ausdruck 

und die Darftellungs- und Anfchauungsweife in beiden Ab— 

fehnitten gerichtet und nachgewiefen, daß gerade auch Diefe 

Punkte für Einen Berfaffer fprechen und die daraus gezogenen 

Folgerungen auf verfchiedene Berfaffer völlig unftatthaft feien. 

Endlich werden zum Echluffe noch die „pofitiven Beweisgründe“ 

für die Einheit beider Abjchnitte zufammengeftellt und nament— 

lih aus ben vielfachen MWechjelbeziehungen der lebtern die 

Einerleiheit des Verfaſſers gefolgert. 

Aus dieſer kurzen Inhaltsangabe erhellt ſchon, daß das 

vorliegende Heft, obwohl nur mit einem kleinen Theile der 

Geneſis ſich beſchäftigend, doch verhältnißmäßig ſehr reich— 

haltig iſt. Die einzelnen Erörterungen können im Durch— 

ſchnitt als gelungen bezeichnet werden, namentlich jene in 

Bezug auf Sprache und Darſtellungsweiſe. Auf dieſe legt 

auch Hr. K. mit Recht am meiſten Gewicht, weil er bei 

feiner genauen Bekanutſchaft mit ber einſchlägigen Literatur 

die Beobachtung gemacht hat, daß gerabe in dieſer Richtung 

die Angriffe gegen die Einheit und Aechtheit des Pentateuchs 

noh am wenigften gründlich und ausführlich gemürbigt 

worden find, Er zeigt hier zunächft das rein Außerliche, 

mechanifche, mitunter fogar unredliche Verfahren der Gegner 

in feinem wahren Lichte, und fucht dann an allen wichtigeren 

Sperialitäten, worauf fie Gewicht legen, nachzuweifen, daß 

fie entjchieden im Unrecht feien, Die wichtigern fprachlichen 
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Grfcheinungen werben ebenfo gründlich ald ausführlich be— 

fprochen und gelegentlih mande Bemerkungen mitgetheilt, 

die auch abgefehen von dem Zwede, welchem fie hier dienen, 

beachtenswerth find, Wir erinnern nur beifpielsweife an bie 

Grörterungen über nAP> 27 im Unterfchied von Wr und 

ner (©. 79-89), über die Verbindung der Worte 72) 

und TE (©, 89— 91), über den Sprachgebrauch rüdfichtlich 

ber Worte 872 und 3) (©, 94— 97). Auch die Folgerung, 

die man aus ben Wiederholungen und dem öfteren Etymolo— 

gifiren auf verfchiedene Verfaſſer gezogen hat, werden mit 

Geſchick befeitigt und ebenfo befriedigend die Falfchheit der 

Behauptung nachgewiefen, daß in ben zwei Berichten ganz 

verfchiedene theologifche, kosmologiſche und REN 

Anfchauungen zu Grunde liegen. 

Die Darftellung bürfte zuweilen etwas präcifer und 

forgfältiger fein. Einzelne Wörter und Ausdrüde z. B., 

welche die befprochenen Abfchnitte mit einander gemein haben, 

werben wiederholt „pofitive Zeugniffe” für ihre Einheit ges 

nannt, was jedenfall8 gegen ben üblichen Sprachgebrauch 

it. — Hebräifche Schriftterte werden nicht mit = 2% 
fondern mit 2° oder HM=MN) abbrevirt; erftere Abbreviatur 

pflegt nur bei Gitaten aus rabbinifhen Schriften gebraucht 

zu werben. | 

Möge dem Hrn. Verf. Zeit und Muth nicht fehlen, um 

die verfprochene Fortfegung dieſer Beiträge bald folgen laffen 

du können. 

Welte. 
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6. 

Lehrbuch der hatholifhen Weligion für höhere 

Schranftalten, zunähft für die obern Mlaffen der 

Gymnafien, von Aonrad Martin, Doktor der Theo— 

Iogie, Beligions- und ©berlchrer am königlichen ka— 

tholifhen Oymnafium in Aöln Mit Genehmigung 

des Hohmürdigften Erzbifhöflihen Generalvikariats im 

Köln. Mainz, Berlag von Kirchheim, Schott und 

Thielmann 1844. Erfter oder allgemeiner Theil X. 404, 

Zweiter oder befonderer Theil 366. gr. 8. Preis 4 fl, 

Es ift eine fehr erfreuliche Erfcheinung, daß in ben 

meiften Staaten unfers beutfchen Vaterlandes, in neuerer 

Zeit mehr, als es früher (feit den Stürmen ber franzöftfchen 

Revolution) ber Fall war, auf Hebung und Förderung bes 

fittlich-religiöfen Lebens hingewirft und in ben Glementar- 

fchulen und den höhern Lehr» und Bildungsanftalten ber 

Religion unter den Lehrgegenftänden ber Rang, ber ihr 

ihrer Natur nach gebührt, wieder eingeräumt wird. 

An mehreren beutfchen Gymnaften und Lehranftalten find 

eigene, tüchtig gebildete, glaubensfräftige Religionslehrer, bie 

den Religiondunterricht allein, oder nur noch das eine oder 

andere Fach, 3. B. Gefchichte dazu, zu lehren haben, ans 

geftellt. Diefe ſehr zweckmäßige Einrichtung, welche auch in 

unferer Diöcefe Nachahmung verdiente, hat fchon fehr ſegens— 

reiche Früchte getragen, indem dadurch ein gründlicher, um— 

faftender und ſyſtematiſcher Unterricht weit eher erzielt wird, 

ald wenn ein und berfelbe Lehrer viele ungleichartige Fächer 
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zu geben hat, wo, bei dem beſten Willen des Lehrers, feine 

Kräfte mehr zerfplittert, als concentrirt werden. 

Eine ſchön gereifte Frucht, die aus genannter Einrich- 

tung hervorgewachfen,, it das Lehrbuch ver Fatholifchen 

Religion von Dr. Martin, mit welchem wir unfere 

Lefer durch nachftehende kurze Beurtheilung etwas näher bes 

fannt machen wollen. : | 

Der gelehrte Hr. Verfafler war mehrere Jahre Religions 
lehrer an dem fatholifhen Gymnaftum in Köln. In neues 

fter Zeit folgte er einem ehrenvollen Ruf ald Profeſſor an 

die Fatholifchstheologifche Fakultät in Bonn, wo ihm auch 

die Leitung bed dortigen Gonviftorium’s übertragen 

wurde. 

Aufgefordert von geichägten Freunden, gibt er das, was 

er feit vielen Jahren zum eigenen Gebrauche ausgearbeitet, 

dem öffentlichen Gebrauche feiner Berufsgenofjen, für welche 

ſchöne und willfommene Gabe ihm freundlicher Danf gebührt. 

Im Borworte macht er die ganz richtige Bemerkung : 

„Es gab eine Zeit, und fie ift noch nicht gar lange vorüber, 

wo man auf Gymnaſien bie Anforderungen in der Religiong- 

wiſſenſchaft fo niedrig ftellte, ald ob bei der Maſſe bed Pros 

fanen für das Heilige Fein Bläschen übrig ſei. Daß ein 

Primaner mit den feandalöfen Gebräuchen und Myſterien 

der altheidnifchen Religionen vertrauter war, als mit ben 

Erfordernifien des ewigen Heils, ja daß er in. feinen religiöfen 

Kenntniffen und Begriffen oft unficherer und unflarer, und 

fomit unreifer war, ald da er in feinem Knabenalter feinen 

Katechismus auswendig wußte, war eine nicht feltene Er— 

iheinung. Wir danken Gott, daß ed damit beſſer geworden, 

und hoffen, daß es noch immer befjer werden wird,“ 
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Die Grundſätze, von denen fih Hr. Dr. Martin bei 

Ertheilung des Religiondunterrichtes leiten ließ, find folgende: 

Der chriftliche Glaube ift eine Gnade Gottes, eine Kraft 

von oben, um deren Erhaltung und Stärfung wir demüthig 

beten follen, indem wir fie durch Feine menfchliche Wiſſen— 

fchaft erringen und bewahren können. — Die menfhlidhe 

Mitwirkung wurzelt nicht minder in Neinerhaltung bes 

Herzens und Kräftigung des Willens, als in vernunftmäßi- 

ger willenfchenfchaftlicher Begründung. Deßhalb forge ber 

Religionslehrer vor allem für die Gittlichfeit der Zöglinge; 

al’ fein Unterricht, wenn er auch ber gelehrtefte und fcharf: 

finnigfte ift, verborret nutzlos, wenn ihm nicht ein reines 

Gemüth und ein ebler Wille den Boden bereitet. — Wer 

nur mit richtendem Berftande die Religionswahrheiten be— 

greifen will, der wird früher ober fpäter in Irrthümer und 

Hochmuth verfallen. 

In Beziehung auf die Methode gibt er diejenige als 

die richtige an, die den Schüler nicht erft aus dem Glauben 

herausreißt, um ihn fünftlermäßig in benfelben zurüdzus 

führen, Er fpricht ſich hier entichieden gegen das befannte 

unzeitige, geifteöftolze Philofophiren — den Hermefianis- 

mus x. aus. Das Chriftenthum ift kein Problem ber Phi: 

lofophie, es ift Gegenftand des Hiftorifchen Erkennnens, es 

erfcheint als eine große gefchichtliche Thatfache, die wir in 

ihrem Urfprunge, in ihren Vorbereitungen und Entwidlungen, 

ihrem gefammten Inhalte und Umfange nach Een und 

zu verftehen haben, 

Um fich eine tiefere, umfaffendere, — Kennt: 

niß besjenigen zu erwerben, was fich ald Mittel des ewigen 

Heil's ankündigt, wird erfordert : a) Kenntniß ber vorchriſt⸗ 
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lichen Offenbarungen, bes Inhalts des alten Teftaments, mit 

bejonderer Rüdficht auf den Meſſias; b) der Gefchichte und 

Lehre und des Werkes besjenigen, ber fich felbft für ben 

Meſſias ausgab und durch Wort und That fich als folchen 

beglaubigte; c) ber von ihm geftifteten Kirche und ihrer 

Gejchichte, indem Chriftus in feiner ewigen, bleibenden Ges 

ſandſchaft ſtets und ftets in ihr fortlebt, 

Deshalb zerlegt der Verfaſſer, nachdem er in ber Ein- 

leitung Giniges über den Begriff von Religion und Dffen- 

barung beigebracht den erſten — allgemeinen, hifto- 

rifhen — Theil feines Lehrbuches in folgende drei Haupt« 

abtheilungen: I. Bon den vorchriftlichen Offenbarungen. II. Bon 

der chriftlichen Offenbarung. II. Bon der Kirche Jeſu Chrifti. 

Es werden hier zuerft die Hauptmomente ber altteftament: 

lichen Heildanftalt, namentlich wie fie durch Moſes geworden 

it und nach ihm unter höherer Leitung fich forterhalten hat, 

in’s Licht geſetzt, und fofort die Lefer zum richtigen Berftehen 

der heiligen Schriften des alten Bundes, durch Nachweifung 

ihrer hiftorifchen Wahrheit und unzweifelhaften Göttlichfeit, 

vorbereitet. Sodann gefchieht ein Gleiches in Bezug auf bie 

chriftliche Offenbarung und die heiligen Bücher des neuen 

Bundes, Endlich wird das Weſen und bie Aufgabe ber 

chriftlichen Kirche befprochen, und ein ai Abriß ihrer Ges 

fchichte gegeben. 

Auf diefen erften Chiftorifchsapologetifchen) Theil gründet 

fih dann, ald auf ein guted Fundament, der zweite, welcher 

in zwei Hauptabiheilungen die Fatholiiche Glaubens» und 

Eittenlehre enthält, 

Die Glaubenslehre handelt zumächft von Gottes Dafein 

an fich, feinen Eigenfchaften und feiner Dreiperfönlichfeit, 
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dann von ber Schöpfung,. Erhaltung und Regierung Der 

Welt, fofort von der Sünde der Erlöſung und Heiligung, 

und endlid von ber Bollendung oder den fogenannten legten 

Dingen, 

Die Sittenlehre handelt in zwei Hauptabfchnitten vom 

gottgefälligen Leben des Chriften in feiner Stellung a) zu 

Gott, b) zu der Kirche, c) zu fich felbit, und d) zu feinen 

Mitmenfchen. 

Sollen wir nun in Kürze unfer Urtheil über Diefes 

Buch abgeben, fo können wir mit allem Rechte fagen, daß 

ed alle bisher erjchienenen Lehrbücher der Religion für Gym: 

nafien an Form und Inhalt übertreffe. 

Denn a) die Gintheilung deſſelben ift, wie fih aus 

der angegebenen kurzen Inhaltsüberficht ſchon einigermaßen 

erſehen läßt, natur» und fachgemäß. 

b) Die Sprache ift zwar nicht die populäre Katechismus 

fprache, fondern, wie es der Zweck des Lehrbuches erheifchte, 

mehr eine wiffenfchaftliche, doch nicht allzu abftrafte, fie ift 

durchweg Far, deutlich und verftändlich, oft kernig, präg— 

nant, dad Nachdenfen wedend, lebhaft und berzanfprechend, 

c) Die biblijch=Flaffifchen Beweisftellen find nicht blos citirt, 

oder verkürzt und verwäflert, fondern wörtlich nach der vom 

heiligen Stuhle approbitten Ueberfegung von Allioli und in 

nicht zu. großer Anzahl angegeben. Ref. weiß aus Erfahrung, 

wie wenig bei Studirenden das bloße Gitiren ber Bibelftellen 

hilft. Die Auswahl ift gut; auch ift öfters auf dad Sinn— 

und Vorbildliche bes alten Teſtaments, (das Typifche) 

hingewiefen, was in andern Lehrbüchern fehr vermißt wird, 

Bon den meffianifhen Weifjagungen find nicht blos 

die ber prophetifchen Bücher (im engeren Sinne), fondern 
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auch die der andern Büchern ziemlich vollftändig angegeben 

und die fehwierigern derjelben kurz erläutert. 

d) Die gegebenen Definitionen der Dogmatifchen 

Begriffe find meift richtig und präcid. An richtigen und 

bündigen Definitionen, Die möglichfi frei find von fchielenden, 

bildlichen Ausdrüden, fehlt es fonft in ſolchen Lehrbüchern 

fehr. Der Echüler fieht meift den Wald vor Bäumen nicht. 

e) Nichts, was wahre, Fatholifche Lehre ift (quod sem- 

per, quod ubique et ab omnibus creditum est), ift über- 

gangen, umredet oder verfleiftert; die Wahrheit und Halt 
barfeit der Fatholiichen Lehre ift aus Schrift und Tradition 

nachgewiefen. 

Die Beweisftellen aus den heiligen Vätern find zweck— 

mäßig ausgewählt und in guter beutfcher Ueberſetzung geges 

ben. Die Sanonen ber Goncilien, namentlich des Tri- 

bentinums, find im Texte oder in den Noten auch in-ber 

Urfprache beigefügt. 

Die Lehre von ber Erlöfung und Heiligung, welde 

in vielen dergleichen Lehrbüchern unflar und verwirrt Dargeftellt 

ift, ift Mar und richtig entwidelt und die Gegenfäge find 

nicht umgangen, 

Die Lehre von den Saframenten im Allgemeinen, Bes 

griff, Einfegung, Zwed, äußere Zeichen und die Firchlichen 

Geremonien, Wirkung, Spender und Empfänger, Siebenzahl, 

Die fonft meiftens vermipt wird, ift fchön, nach dem vortreffs 

lichen Catechismus romanus, entwidelt, 

- Die Sittenlehre ift natürlich und einfach, unter Die 

‚alten Gardinaltugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe ger 

bracht. 

Sehr gut find im erſten hiſtoriſch-⸗apologetiſchen Theile 
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die Zufammenfaffungen der wichtigften Beftandtheile ber 
Offenbarung. 

Der organifhe Zufammenhang ber göttlichen 
Offenbarungen, der goldene Faden, ber ſich durch die ganze 

Geſchichte des israelitiſchen Volkes durchzieht, ift seele 
fichtbar, 

In dieſem erften Theile trifft der Verfaffer mit einer 

andern faſt gleichzeitig erfchienenen Schrift zufammen, betitelt : 

Einleitung in die hriftlicde Religionslehre, ober 

die Schriften der göttlichen Dffenbarungen. Gin biblifches 

Lefebuh für Schullehrerfeminare, Real- und Gymnaftal- 

anftalten, von Karl Anton Huberich, Rektor am fönig- 

lichen Fatholifchen Schullehrerfeminar in Gmünd. Nebft ſechs 

Zeit und Gefchichtstabellen. Stuttgart, Verlag von: Ebner 

und Seubert. 1844, 

Der Unterfchied diefer Schrift von der des — Dr. 

Martin ergiebt ſich ſchon aus dem Titel: Einleitung in bie 

chriſtliche Religionslehre, während Letzterer fein Lehrbuch 

als ein Lehrbuch der Fatholifhen Religion bezeichnet. 

Zwar bemerft Herr Huberich in ber Vorrede: Die Auf— 

faffungsweife feines Gegenftandes fei Die Fatholifche, jedoch 

ohne Berüdfichtigung, ja ohne Berührung eines andern 

confeflionellen Standpunftes, Allein bei der Durchführung 

wird dieſer katholiſche Standpunft vermißt. In ber 

Einleitung ift blos der Begriff der Religion im Allge 

meinen, nicht einmal, was chriftliche, gefchweige denn, 

was chriftfatholifche Religion fei, angegeben, aud) 

vermißt man ben Begriff von Kirche. Herr Martin hat 

bem Begriff der hriftfatholifchen Religion einen eis 

genen Paragraphen, ber Kirche einen ganzen Abfchnitt 
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gewidmet. Herr Huberich fpricht in der Vorrede zwar bie 

löbliche Abficht aus: feinen Zöglingen ein Buch in Die Hände 

zu geben, welches fie in Kürze mit den heiligen Offenbarungs- 

urfunden und namentlich mit dem reichen und foftbaren In— 

halte derſelben näher befannt und vertraut machen, mit 

tiefer Achtung gegen diefelbe erfüllen und zu religiöfem Sinn 

und Geift entflammen fol, Allein im Buche finden fie leider 

meiftensd nur ein trodenes Inhaltsverzeihniß, man 

vermißt eine tiefe, lebendige Auffaffung der göttlichen Offen» 

barungenz; bei den allgemeinen Reflerionen wird zu 

viel, mit Rüdficht auf das beliebte Ueilitätsprincip mos 

ralifirt — bie Bibel ein VBolfsbuch! Es wird zwar allers 

dings auch darauf hingewiefen, daß aus der Kenntniß und 

Verehrung Jehova's das Bewußtfein der tiefften Abhängige 

feit von Gott, der fittlihen Mangelhaftigfeit und Schuld, des 

Bebürfnifjes einer Ausföhnung mit Gott, und einer fort- 

fchreitenden Befferung und Vervollkommnung hervorgegangen 

fei, aber daneben doch zu viel Gewicht auf den wohlthätigen 

Einfluß der mofaifchen VBerfaffung auf die intellektuelle 
Bolfsbildung, auf die weife Berehnung für bie 

Bedürfniffe des Volks, gelegt, und die hohe Bedeutung 

des jüdiſchen Priefterthbums, bed religiöfen Cul— 

tus, der Opfer, ber Fefte, tritt zu fehr in den Hinter- 

grund. Bei M, findet alP dieſes eine ſchöne Würdigung. 

Um zu zeigen, wie fchön und tief der Herr M, die Er- 
fheinungen auf dem Gebiete des Firchlichen Lebens auffaffe, 

wollen wir, um nicht zu weitläufig zu werden, nur Einiges 
aus dem Schluffe feiner Gefchichte der Kirche anführen : 

„Die chriftliche Religion,” fagt er, „reicht im Grunde 

bi8 auf den Urfprung ber Welt ſelbſt Die erſten 

Theol. Quartalſchrift 1845. L. Heft, 
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Keime berjelben wurden fchon im Paradicfe gepflanzt: auf- 

bämmernde, morgenröthliche Hoffnung auf Chriftum, der Der 

Schlange den Kopf zertreten würde, Durch die ſorgſam⸗pfle— 

gende Hand des göttlichen Pflanzerd fanden dieſe im Laufe 

der Jahrhunderte, insbefondere unter den Patriarchen, eine 

tiefere Ginwurzelung und feitere Geftaltung. 

Segen des Unfrauts wilden Andrang ward jene heilige 

Pflanze durch Moſes auf göttlichen Befehl forgfältig umbegt 

und umzäunt mit einer Menge von Sefegen, fo den Bedürfe 

niffen der Zeit angepaßt waren. 

Dann ift fie in dieſer Abgefchiedenheit von den Einflüffen 

jener widrig verderblihen Giftpflanze des Heidenthums fort- 

gewachjen unter den Propheten, und endlich in der Zeiten 

Fülle herangereift zum mächtig-berrlichen, weltbeichattenden 

Baume. Da aber die chriftliche Religion nur in ber chrift- 

fatholischen Kirche eine feite, lebendige Geftalt genommen, 

jo ift auch diefe fchon grundgelegt im Paradiefe, Chriftus hat 

die durch fein Blut fich zum Gigenthum erworbene und auf 

ben Felſen Petrus, ald gegen die höllifchen Mächte unbes 

fieglich gegründete zum Lebensbaume gemacht, woran Die 

gejanmte Menichheit durch alle Jahrhunderte hin des Lebens 

Srüchte brechen follte. Von Gott felber gepflanzt, hat dieſer 

Baum, feitgewurzelt im heiligen Boden, alle Etürme über: 

dauert, Die im Laufe der Zeiten über ihn dahingefahren find, 

Gene Pilangen aber, die nicht von Gott gepflanzt find, 

wurden aus dem Boden, in den fie fich eingefenft, wieder 

ausgeriſſen. Matth. 15, 13. "Der Baum ber Fatholifchen 

Kirche allein ift durch alle Jahrhunderte fortgewachfen. Die 

Kirche ift nicht nur auf Wunder gegründet, fondern fie felbft 

iſt ein fortgefegtes bauerndes Wunder, das zugleich die Wahr: 
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heit derjenigen verbürgt, wodurch fie begründet worden. Jetzt 

ruben einhundert und fünfzig Millionen unter ihrem 

fchattigen Baume. Wäre der heiligen Wahrheit nie wider- 

fprochen worben, fo würden wir das Wunder ihrer Erhal- 

tung mitten im Widerfpruche nicht gewahren fönnen, unb 

würden vergefien, daß wir errettet find aus Gnabe. 
So aber demüthigt und warnt der Unglaube ber Einen 

die Andern, und die Hartnädigen, bie fich den göttlichen 

Adfichten wiberfegen, rüden uns die Macht Gottes vor 

die Augen, wodburd er unabhängig von jeder menfchlichen 

Hülfe, ja im Widerfpruche mit den Mächten der Welt, fein 

Berfprechen erfüllt hat, feine Kirche unbefieglih, unverfehrt 

zu erhalten.“ 

Ich kann daher am Schlufje meiner Anzeige biefes 

Buches mit Recht fagen: „ubi plurima nitent, paueis non 

offendar maculis.‘* 

Sn der Einleitung hat der Verfaffer $. 1. zwar bie 

Momente des Begriffes von Religion, aber feine eigent- 

liche Definition gegeben, was man erwartet hätte, Er 

fcheint fih, wie aus der Note erhellt, zu der Erklärung des 

Laftantius hinzuneigen, daß die Religion bad Band 

zwifhen Gott und den Menſchen (durdhgängiged Ge- 

bundenfein an Gott), oder nad) Dr. Drey das burchgängige 

Beftimmtfein des Menſchen durch das urfprünglice 

Bewußtjein von Bott, fei. Der Begriff der Offen- 

barung ift etwas einfeitig, als bloße Belehrung, nicht 

zugleih ald Erwedung dargeftellt. Der gegebenen Ein- 

theilung der Bücher des alten Teftaments gemäß, follte der 
Abſchnitt von den religiös-didaftifhen Büchern vor 

dem ber prophetifchen ſtehen. Auch hätte Referent ben 
10* 
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fchnitt, welcher von ber Göttlichfeit der vorchriſtlichen 

und hriftlihen Offenbarungen handelt, vor den, der den 

Hauptinhalt derfelben angibt, gewünfcht, damit die Leer 

fhon mit der Meberzeugung von ihrer Göttlichfeit an das 

Lefen derfelben gehen. 

Im zweiten Theile hätten bei dem Abfchnitte vom 
Dafein Gottes auch die fogenannten Vernunftbeweife 

für das Dafein Gottes angegeben und furz gewürdigt 

werden follen. Defters ift die Lehre der Kirche und ber 

Trabitionsbeweis dem Schriftbeweis vorangeftellt. 

Es dürfte natürlicher fein, daß jedesmal zuerft ber Schrift 

beweis und dann erft der Traditionsbeweig, ber fich 

theild auf den Schriftbeweis gründet, theild denfelden näher 

begründet und ergänzt, und dann erft die abgefchloffene Kir- 

henlehre folgte, Auch hätte Ref. gewünfcht, daß, wie 

diefes von Bed in feinem Lehrbuch ber chriftlichen Religion 

gefchehen ift, namentlich in der Sittenlehre auch Stellen 

aus dem klaſſiſchen Alterthum, namentlich aus Cicero 

und Seneca, infoweit fie Wahres enthalten und bad 

Chriſtenthum, ‚vom Logos erleuchtet, anticipiren, in den Noten 

angeführt worden wären, Endlich hätte ber Berfaffer am 

Schluſſe der einzelnen Paragraphen der Glaubenslehre ftatt 

des gewöhnlichen Sages: Sittlihe Folgerungen? biefe 

wenigftend kurz andeuten follen, wie Diefed namentlich in der 

Lehre von ben Eigenfchaften Gottes in dem Katechismus von 

Hirfher und vom Verfaſſer felbft im $. 42 gefchehen ift. 

Mit der bloßen Frage ift weder dem Lehrer, noch dem Schü: 

ler gedient, und das Selbftnachdenfen und die Selbftthätig- 
feit kann fich bei einer Furzen Hindeutung immer noch zeigen. 

Weit weniger befriedigend und anfprechend, als bie 
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Glaubenslehre, ift die Sittenlehre, Die Darftellung ift 
oft etwas troden, abftraft, fchlolaftifch, bisweilen langweilig. 
Man fieht e8 dem Ganzen an, daß der Verfaffer auf diefem 

Gebiete weniger heimifch ift, als auf dem dogmatiſchen. 
Einzelne Abjchnitte find al’ zu aphoriftifch. Namentlich 

ift den Abfchnitten vom Gebete, und ber äußern Got- 

tesverehrung, ben verfhiedenen Andachten, Pro— 

cejfionen, dem Leben im Kirchenjahre viel zu wenig 

Beachtung gefchenft, und die Auffafjung und Darftellung ift 

zu oberflächlich. 

Sehr auffallend ift es, daß bie heiligen Schriften des 

alten Teſtaments, namentlich die religiös-didaktiſchen 

Schriften, die Pfalmen, das Buch Hiob, die Sprüch— 

wörter, die Weisheit Salomond und Jeſu des Sohnes 

Sirachs und die Schriften der heiligen Väter, dieſe 

herrliche Fundgrube für die Sittenlehre ganz ver: 

nachläßigt, und auch die Beweisftellen aus dem neuen Te- 

ftamente mehr eitirt, ald wörtlich angeführt find. Auch bie 

einzelnen Standespflichten find allzufurz abgehanbelt. 

Es ift daher jehr zu wuͤnſchen, daß ber Verfafier bei 

einer zweiten Auflage, die bei der fonftigen Bortrefflichfeit 

dieſes Werkes in Bälde zu erwarten ift, dieſem Theile eine 

größere Aufmerkfamfeit fchenfe, damit in das Ganze mehr 

Einheit und auch praftifche Braucdhbarfeit kommt. Diefe 

tadelnden Bemerfungen fommen übrigens aus freundlich ge— 

finntem Herzen und Ref. wünfcht, daß dieſes fchöne Lehrbuch 

recht viele Lefer unter ben Lehrern und Studirenden 

finden möge, namentlih auch unter ben Univerfitäts- 

Studirenden aus allen Fakultäten, da leider bie fehr 

zwedmäßige und wohlthätige Einrichtung, baß 
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eigene Religionsvorlefungen für alle Afabemifer 

gehalten werden, an den meiften Univerfitäten Deutſch— 

Sands in Abgang gefommen ift. Daher die Gleichgültigfeit 

Vieler gegen die Religion, der Jndifferentismus oder ein mo— 

dernes Heidenthum, die immer mehr über Hand nehmende 

Unfittlichkeit, die Mißfennung, Berachtung und Verſpottung 

ber katholiſchen Kirche, ihrer Lehren, Inftitutionen und Ge- 

bräuche von Seite ihrer eigenen Söhne; daher die Lauig— 

feit und Gleichgültigfeit vieler Beamten gegen 

den ®ottesdienft, die Mißachtung und Schmälerung der 

firchlihen Rechte, die Geringichägung und Verachtung der 

Diener der Kirche. 

Auch die Seelforger werden diefed Lehrbuch, namentlich 

bei Sonntagschriftenlehren mit vielem Nuten gebrauchen 

fönnen. 

Bon dem Verfaſſer fcheidet Ref. mit dem Gefühle der 

größten Verehrung und Hochachtung und mit dem Wunfche 

und ber Bitte zu Gott, daß er ihm auch in feinem neuen 

Berufe andauernde fefte Gefundheit und feinen Segen in 

allen feinen edlen Bemühungen ſchenke, auf daß er auch 

fortan der heiligen Mutter, der Kirche, Söhne erziehe, bie 

da Fräftig find im Erkennen und Wollen, um Zeugniß ab⸗ 

zulegen für die Wahrheit, und Ehre zu fuchen allein in ber 

Ehre des Herrn ! 

Domkaplan Longner. 



Vilsecker, Vesperae etc, 151 

7. 

Vesperae Breviarii romani cantu chorali auctae per F. J. Vil- 

secker, Chori regentem Eccelesiae Sancti Pauli Passaviae. 

Fascic. L.—XI. Auctorilale Reverendissimi Domini Do- 

mini Henrici, Episcopi Passaviensis. Landishuli 1843, 

J. G. Wölfle. Libraria Universitatis Krülliana. Brei 

6 fl. rhein. 

Die nächfte Veranlaffung zur befonderen Behandlung 

der Shoral:Befpern in einem eigenen Werfe nahm der Her: 

ausgeber durch die vielfache Wahrnehmung, wie fich in einer 

großen Anzahl der Fatholifchen Kirchen der vorfchriftmäßige 

und Fiturgifche Charakter der Veſpern theild ganz verloren 

hat, theild wie wenigftens ihr eigenthümlicher und urſprüng— 

licher Geſang einer anderen Weife hat weichen müffen. Die 

Zurüdführung der Veſper auf ihre alte beftimmte Form ent— 

hält num nicht bloß an und für fich ein wefentlich Firchliches 

Intereſſe, ſondern befriedigt namentlich in Ruͤckſicht auf die 

Gegenwart ein dringendes Bebürfnig, wo der Geift der 

modernen Kirchenmufif wie überall fo auch in den Veſper— 

gefängen feine innere religiöje Verkommenheit und Die Ar- 

muth feiner Empfindungen noch als einen Genuß aufdrin- 

gen will. 

Mir wollen noch ganz davon abfehen, baß die heutige 

firchliche Sompofitionsweife den Boden ihrer alten Herrlichkeit 

ſchon längft, ſchon über ein Jahrhundert, gänzlich verlaffen hat, 

und vollfommen in das verführeriiche Gebiet des modernen 

biatonifchschromatifchen Tonſyſtems ausgewandert ift. Sie 

hat aber, gleichfam zur Strafe dafür, zuleßt auch noch jene 
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Befeelung und ftille Tiefe der Empfindung verloren, Die 

3. B. die italienifchen Meifter, Pergolefe, Fabio, Menegali, 

Lotti von einem glüdlichen mufifalifchen Genius geleitet, 

ihren Tonfhöpfungen felbft noch auf den Grundlagen bes 

modernen Tonſyſtems einzuhauchen verftunden, und ift babei 

in eine doppelte Verfehrtheit gerathen. Entweder verfolgt fie 

rücfichtslos die Figurationen der heutigen weltlichen Muftk, 

um ben auf diefe neuen mufifalifchen Ausdrüde gegründeten 

Effekt in feiner ganzen Schärfe hervorzubringen ; dann ift 

fie leichtfertig, frivol. Oder fie macht zwar zuweilen Anz 

füge zu einem mächtigen und ftürmifchen Erguſſe ihrer Em— 

pfindung, bleibt aber dann plöglich ftehen und fragt zweifelnd, 

darf ih? Eie fühlt fich bei diefer Frage betroffen, wird de— 
müthig und Fleinlaut und will den begonnenen Fehler dadurch 

wieder gut machen, baß fie fidy bis oben die Schwingen be= 

fhneibet; dann wird fie platt, gewöhnlich, ohne Schwung 

und Gedanken, und fann, da fie bed religiöfen Elementes 

ohnehin entbehrt, nicht einmal vor dem rein Fünftlerifchen 

Richterftuhl Stand halten, Wir finden daher unfere Kirchen, 

um mit H. Vilſecker zu reden, nicht nur oft plöglich in welt- 

liche Goncertfäle verwandelt, fondern auch in Goncertfäle, 

wo man eben fo oft faum ben Abtrag ber weltlichen ober 

Opernmufif hören zu müſſen meint. 

Diefer Berdorbenheit gegenüber ift ed ein willfommenes 

Unternehmen, die Schäße der alten Kirchenmufif wieder an’s 

Licht zu ziehen, und durch deren Verbreitung ber Kirche wie 

ber jene geweihten Gefänge zurüdzugeben, womit fie bie 

Gläubigen in diejelbe fromme und ruhige Andacht hinein: 

zieht, aus ber diefe Gefänge felbft hervorgegangen find, und 

womit fie durch Fein ausgelafienes Lärmen und Toſen bie 
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Andacht auseinanderreißt, und durch fein Klagen und Seufzen 

einer zärtlihen Sopranftimme das Herz in eine Ähnliche uns 

zeitige Empfindelei hineinwiegt. 

Diefe alten ehrwürdigen Gefänge, die H. Vilſecker wies 

der zur Geltung bringen will, find der alte römifche Choral, 

von dem er und in dem obigen Werfe die Vefpergefänge 

ganz fo wie fie urfprünglich gefungen worden find, und wie 

fie überall wieder eingeführt werden follten, wo fich zu bef- 

fen Ausführung Mittel vorfinden, in die Hände gegeben 

hat. Ueber den Werth diefer alten Mufif an und für ſich 
fhon, über ihre religiöfe Tiefe und die oft fo wunderbar 

zum Herzen fprechenden Melodien wie 3. B. in den Hymnen, 

fodann aber auch über den oft meifterhaften mufifalifchen 

Bau dieſes Geſanges, der fich bei allem dem auch noch 

zehnfach leichter ausführen läßt, als die figurirten Meffen 
und Befpern, ift nun das Urtheil zu ficher geftellt, und na— 

mentlich auch in neuefter Zeit wieder fo allgemein geworben, 

daß es hier Feiner weiteren Worte mehr bedarf, um in 

diefer Rüdficht das Vilſeckerſche Werk nach Kräften zu em- 

pfehlen. Was bemfelben aber noch einen befonderen Vorzug 

gewährt, ift ber Umftand, daß ed gemäß einer früheren 

Grflärung des Herausgebers den römijchen Choral im engern 

inne, d. h. jene Geſangweiſe enthält, die fich unter ber 

Pflege der römifchen Kirche unter allen Choralweifen noch 

am meiften in Uebereinftimmung mit ber erften von Gregor 

M. herrührenden Choralform erhalten hat, fich in unfern 

Shoralbüchern aber meift mit fpäteren Zuſätzen und einzelnen 

Mobificationen vorfindet, und deßhalb ein um fo willfom- 

menerer Fund ift, wenn er fich irgendwo ergreifen läßt, wie 

er an fih if. Wenn wir nun biefer feiner urfprünglichen 
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Form mit H. Vilſecker unbedenflih den Vorzug geben, fo 

rechtfertigen wir dieß einmal damit, daß man den grego= 

rianifchen Geſang, fo wie er in Nom gefungen worden ift, 

in der ganzen abendländifchen Kirche ald Mufter und Bor: 

bild aller anderen Kirchengefänge anerfannt, denfelben wo 

er fih vorfand, nicht nur forgfältig bewahrt, fondern auch 

deffen Mobdificationen fehr oft wieder aufgehoben, und neu 

gebildete Gefangftüde (Antiphonen, Hymnen auf neue Feſt— 

tage ꝛc.) nach deſſen Geift und Negeln zu formiren verfucht 

hat (vgl. Gerbert, Mus. sacra, tom. I, p. 269, 275, 283.). 

Dazu fommt aber auch noch ein innerer Grund. Die fpäte- 

ren Ghoralgefänge, die fich befonders unter den religiöfen 

Orden, aber auch außerhalb derfelben in einzelnen Diözefen, 

vornämlich während des 10. und 14. Jahrhunderts gebildet 

hatten, fiengen an, den einfachen Fortgang der gregorianis 

fhen Melodie zu verlaffen und die Figuration des Tones zu 

verfchlungenen Gängen und langen Windungen auszudehnen. 

Aber gerade diefe Verjchlingungen des Tones waren es, bie 

dem Firchlichen Gefühle nie recht zufagen wollten. Notfer 

3. B. erzählt ſchon (in prolog. Sequent.) wie er von feinem 

Lehrer Iſo getadelt worden fei, quod in componendis Se- 

quentiis uni syllabae plures notas musicas attribuerit. Später 

aber bildete fich diefe neue Weife zu einem ſolchen Ertreme 

aus, daß Papſt Johannes XXI. fogar die Firchliche Aukto— 

rität in die Wagfchale legen mußte, um wieder Ordnung 

und Decenz in den Geſang zu bringen. Und auch ber 

gründliche Gerbert fpricht in tadelndem Sinne von foldhen 

Erweiterungen, wenn er einmal die Bemerfung macht, dum 

successu temporis amplior modulatio cantilatioque adhibita 

est — nimis comta et fucata maieslateın divini operis foe- 
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davit (Gerb. M. S. tom. I, p. 244). Daraus ergibt ſich 
nun jo viel, daß, je einfacher und natürlicher der Fortfchritt 

der Melodie, defto heimifcher das kirchliche Gefühl fich in 

ihr gefühlt hat. Wenn nun auch in den verfchiedenen 

Choralweijen das mittlere Maaß in Betreff der Figuration 

bed Tones wieder hergeftellt worden ift, fo hat fich in dieſem 

Punkte der eigentlich römifche Choral doch bisher als ein 

unerreichtes Mufter erwiefen. Seine Melodie tft von allen 

überflüffigen Tönen frei, daher klarer, beftimmter und durch— 

fichtiger al8d feine Nachahmungen und ald feine fpäteren 

Modificationen. Die verfchiedenen Tonarten webt er einfach 

und unmittelbar durcheinander, während der fpätere Choral 

von allmähligen Uebergängen und langfamen Fortfchreituns 

gen voll ift, und den Unterfchied von zwei Tonarten, in 

welche übergegangen wird, gerne durch Zwifchennoten ver— 

deckt, die aber nun gerade das Körnige verwifchen, Das in dem 

unmittelbaren Zufammenfhluß zweier felbftftändiger Ton- 

arten liegt. Gine Kleine Vergleichung foll das Gefagte Far 

machen. In ber Antiphon zum Magnificat in Sabb. a. Dom. 

J. Adv. fteigt die Melodie im Freiburger Diurnale Chori, a, 

1745, an einem Ort vom f in das c durch alle dazwiſchen— 

liegenden Intervalle herab, während die röm. Modulation 

f, d, c bat, ein Fall, der eine Fräftigere ungebrochenere 

Melodie gibt. Befonderd Har tritt dieſes Verhältniß im 

hymnus: iste confessor hervor. Die Melodie über o cle- 

mens, 0 pia im Salve Regina, dem Wefen nach diefelbe wie 

bei Bilfeder, geht im genannten Diurnale wieder burch 

Mitteltöne hindurch, während das Bittende und Flehende 

biefer fo fehönen Stelle im röm. Choral mit ein Paar 

Hauptnoten erreicht wird, und mindeftend Diefelbe hohe 
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pfindung zurüdläßt. Es ift wahr, es handelt fich hier, wie 

Herr Vilſecker fagt, oft nur um einen Ton, aber auch ein 

einziger Ton begründet oft einen merflichen Unterſchied. Und 
zwar entfcheidet dieſer Unterfchied in der Regel zu Gunften 

ber gregorianifchen Borm. Ihre Melodie hat den eigenen 

Borzug, daß fie fich die verfchiedenen biatonifchen Tonklafien, 

diefe nothiwendigen und wefentlihen Ausbrudsmittel ihres 

inneren reichen Lebens, fo zu fagen mit einem einzigen 

Hauch unterwirft, was eben biefen fraftvollen und majeftä- 

tifchen Gindruf auf das Gemüth macht, während ſich im 

fpäteren Choral die Tonmächte erft nad} einigem Zögern dem 

herrfchenden Tone unterwerfen, und eben darum biejed er- 

greifenden Eindrudes entbehren. 

Was nun noch die formelle Ausftattung des angezeigten 

Werkes betrifft, fo find die an jedem Pſalmvers angebeuteten 

Flerionen des Pſalmentones von fehr praftifchem Werthe. 

Selbſt auch die Ausführlichfeit, womit z. B. ein und der 
felbe Pjalmenton über verfchiedenen Pfalmen ftetd wieder in 

Noten ausgedrüdt vorkommt, müffen wir in fofern gutheißen, 

ald dadurch für die Ungeübtere das Nachſchlagen erfpart, 

und die Subfumtion bed Terted unter den Ton erleichtert wird. 

Dagegen hätten wir nicht ungern gejehen, wenn 9. 

Vilfeker die Pfalmentöne fammt ihren Differenzen auch in 

diefem Werke an einem eigenen Orte zufammengeftellt, und 

demjenigen, ber feine Chorallehre nicht befigt, eine Gefammt- 
anfchauung diefes fo bedeutenden Beftandtheiles im grego-- 

rianifchen Kirchengefange gewährt hätte. Denn es dürfte 

dem Laien boch zu verwidelt fein, fich das Ganze der Pfal- 

modie, aus deſſen zerftreut umberliegenden Gliedern zu ab- 

ftrabiren. 
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Die Ausftattung des Werfes ift trefflich. 

Mir ſchließen mit dem doppelten Wunfch, daß fich das 

Werk einer baldigen Verbreitung erfreuen, und daß der 
Herausgeber felbft die betreffende Orgelbegleitung feinem 

Berfprechen gemäß bald nachfolgen lafjen möge. 

Repetent Birfler, 

8, 

Gedichte des Mittelalters, Ein Sehrbnd für akademiſche 

Vorleſungen und die höheren Claſſen gelehrter Schulen, 

Von Dr. 3. Möller, Profeffor der Gefchichte an der 

hatholifchen Univerfität Cöwen in Belgien. Erfter Band. 

Die zwei erften Perioden bis anf Gregor VI. Mainz, 

Verlag von Kirchheim, Schott und Thielmann. 1844, 

Es läßt ſich nicht in Abrede ftellen, daß in neuerer 

Zeit allmählig ein befjerer Geiſt in der Gefchichrfchreibung 

bed Mittelalterd herrfchend geworden ift. Daffelbe fchlechthin 

unter die Rubrik Finfternig und Todesſchatten zu ftellen, 

gehört nicht mehr zum guten Ton, und wird höchitens noch 

bei dem literarijchen Pöbel für verzeihlich gefunden, wegen 

bed gırten Zwedes, den er damit verbindet, nämlich einen 

heilfamen Schrefen vor etwaigem NRüdfalle in dieſe Zeit. 

einzuflößen. Indeſſen find cd bisher doch mehr nur einzelne 

Parthien des Mittelalters, einzelne Völfer und Berfonen, die 

fi) einer aus jenem beſſern Beifte hervorgehenden Behand— 

lung zu erfreuen gehabt haben, und auch hierin bleibt vielfach 

noch Manches zu wünfchen übrig. Dieß liegt in der Natur 

ber Sache felbit: das bedeutendite Clement in ber Entwid- 
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lung des Mittelalters ift die Kirche; auf fie ftoßt der Ge— 

fchichtfchreiber mit jedem Schritte, welchen er in feiner 

Forfhung vorwärts thut,-und es kaun nicht fehlen, daß fie 

für Manchen zum Stein des Anftoßes wird, der ihn, wenn 

auch nicht zum Falle, doch zum Straucheln bringt, Nur gar 

zu gern wird die Kirche von der Stellung im Vordergrund, 

die ihr zufommt, in den Hintergrund gedrängt, und während 

man ed vernachläßigt, ihre wunderbaren Wirkungen im 

Großen und Ganzen in das gehörige Licht zu ftellen, werden 

Unvollfommenheiten, Mipftände und Werirrungen im Ein- 

zelnen mit aller Gründlichfeit und Weitläufigfeit behandelt. 

Segen diefe Halbheit und Inconfequenz in Auffafjung 

und Darftellung des Mittelalters bildet die vorliegende Ge— 
fchichte deffelben, von der bis jeßt der erfte Band vorliegt, 

einen erfreulichen Gegenſatz. Der Verſaſſer fteht der Kirche 

nicht blos Außerlich gegenüber, fondern ift ihr mit Herz und 

Seele zugethan, und darum befteht für ihn auch fein Hinder- 

niß, das ihn bewegen fünnte, in feiner Darftellung der Kirche 

ben Platz zu verfagen, ber ihr einmal durch die unabänder- 

lichen Thatfachen zugewiefen if. Daß er aber dadurch auch 
den Weg zum wahren Berftändnig bed Mittelalters ſich er— 

öffnet habe, zeigt fich fehon in ber gelungenen Definition, 

die er von dem Mittelalter gibt: „ed begreift, jagt der Ver— 

faffer p. 3, einerfeit8 die Gefchichte der Gründung, Entwid- 

lung, Blüte und des Sinfens jener ftaatlichen Ordnung, die 

auf chriftlich Fatholifchen Grundlagen beruhend das gefammte 

Abendland umfaßte, und andererjeitd ben focialen Kampf 

diefer Fatholifchen Republik gegen den im fiebenten Jahr 

hundert entftandenen Islam, der von Aſien anfangend, über 

einen großen Theil dieſes Welttheils ſich ausbreitete, über 
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den ganzen Norden Afrifa’s fich erftredte, und fogar in den 

Süden Europas eindrang, während er von Often her immer 

weiter eindringend und an dem finfenden griechifchen Reiche 

nur wenigen Widerftand findend, die ganze Fatholifche Givili- 

fation bedrohte." Damit ift denn aud das Mefen bes 

Mittelalters vollftändig charafterifirt, und der Verfaſſer hat 

die tiefiten und einfachiten Grundlagen aufgededt, auf denen 

Die ganze reiche Entwidlung defjelben beruht. Selbſt dem 

Islam hat er von feinem Standpunfte aus eine Stellung 

zu geben vermocht, daß er nicht mehr als eine bloß zufällige 

Gricheinung neben den andern Entwidlungsgliedern einher- 

geht, fondern fich, wenn auc) als widerftrebended Clement, 

in die große Kette derſelben einreihen laffen muß. 

Indem aber ber Verfaſſer jo das tiefite Wefen bes 

Mittelalterd erkannt hat, hat er auch die einfachen Bedin- 

gungen feiner Entwidlung gefunden. Daher bedarf er in 

feiner Gefcbichtödarftellung Feinerlei Art von Mafchinerie, wie 

3. B. Betrug und Politif der Päbfte, Herrfchfucht des Clerus, 

Dummheit ded Volkes und dgl., um einen Fortjchritt zu vers 

mitteln, oder das Hervortreten von Grfcheinungen zu erklären, 

die gerade am bezeichnendften für den Charakter des Mittels 

alterd find, wie die Stiftung des chriftlich- germanifchen 

Kaiſerthums, die Kreuzzüge u. f. fe Alles geht bei dem 

Verfaſſer natürlich zu, und nach ihm erjcheint die Menfchheit 

im Mittelalter weder ald von einem böjen Dämon bejefien, 

noch ald an zeitweifer Geiftesabwefenheit leidend, fondern als 

ringend und ftrcbend mit einem Haren Bewußtſein bed 

Zwedes, und einer Anftrengung aller geiftigen Kräfte, wie 

faum zu irgend einer andern Zeit. Im diefer Hinficht muß 

die hiſtoriſche Kunft des Verfaſſers wirflih Bewunderung 
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erregen. Alles Räfonniren ift ihm ferne; nur bie und da 

wird in einer Anmerfung eine traditionelle Lüge, wenn fie 

fogar bei einem anerkannten Schriftfteller noch Aufnahme 

gefunden, kurz berichtigt, oder gegenüber von einer ſcheinbar 

quellenmäßigen Darftellung bie geringe Glaubwürdigkeit 

irgend eined Quellenfchrififteller8 in Furzen Zügen dargelegt, 

wie dies 3. B. p. 324 mit Liutprand geſchieht. Sonft aber 

läßt der Berfaffer blos die Facta fprechen, weiß fie aber fo 

zu ordnen und zu ftellen, daß das natürliche Hervorgehen 

bes einen aus dem andern ohne weitere Nachhilfe dem Lefer 

in bie Augen fpringen muß. So wie ein Volk in ben 

Kreis feiner Darftelung hereintritt, zeichnet er in fcharfen 

Umriffen Die geiftigen Unterlagen feines Beftandes, wie fie 

in der Religion, der Staatsverfaffung, dem häuslichen und 

bürgerlichen Leben, ber intellektuellen Bildung beffelben zu 

Tage treten , und wie nun auch feine fernere Schidjale fich 

geftalten mögen, es braucht feiner weitern Fingerzeige mehr, 
fie verftehen fich von felbft. Wer z. B. die Schilderung des 

oftgothifchen Reiches unter Theodorich p. 55 ff., oder bes 

Vandalenreiches in Afrifa p. 59 ff., oder die Geſchichte der 

MWeftgothen in Spanien p. 111 ff. u. 175 ff. mit Aufmerf- 

famfeit gelefen, für den wird ber jcheinbar unmögliche Unter« 

gang dieſer Nationen, der durch den Verluſt der einen oder 

andern Schlacht herbeigeführt wurde, nichts Befrembliches 

mehr haben. 

Ueberhaupt find e8 die geiftigen Elemente im Bölfer- 

leben, weldye der Verfaſſer mit befonderer Liebe und audge- 

zeichneter Klarheit und Durchfichtigfeit darftellt. Bor Allem 

richtet er überall ein befonderes Augenmerf auf die Geftal- 

tung ber ftaatlihen und rechtlichen Verhältniffe, auf ihre 
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allmählige Bildung und die Umwandlungen, welche im Fort⸗ 
gang der Entwicklung mit benfelben vorgehen. So ftellt er 
gleih an den Anfang feiner Gefchichte eine ausführliche 

Darftellung der Berfafjungsformen zuerft des römifchen Reiches, 

wie fie namentlich durch Conftantin den Großen eingerichtet 

worden, ſodann ber Kirche und endlich der germanifchen Völfer, 

Im weitern Verlaufe bes Werkes zeigt er dann die mannig- 

faltigen Weifen auf, in welchen die verfchiedenen Völker diefe 

Grundformen in ihrer flaatlihen Ordnung zur Anwendung 

gebracht, indem fie diefelben bald gleich berechtigt neben ein- 

ander ftehen, bald eine über die andere mehr oder weniger 

prävaliren ließen, und in dieſer Beziehung ift ed höchft in- 

terefjant, zu fehen, in welchem Berhältniß bie jeweilige Ver— 

faffung zur Lebensfräftigkeit eined Volkes fteht. Die Heer: 

fönigreiche der Burgunder, der Banbalen, der Oftgothen, Zum 

Theil auch der Weftgothen und Longobarben, haben einen 

frühen Untergang gefunden, weil es ihnen nur mangelhaft 

gelungen ift, jene heterogenen Verfaffungsformen zur Einheit 

zu vermitteln. Die Löfung diefer Aufgabe blieb dem Franfen- 

volfe aufbehalten, dem auch nach diefer Seite hin fein un— 

mittelbarer Webergang vom Heidenthume in bie Eatholifche 

Kirche zum Vortheil ausgefallen if. Es war aber dies eine 

fchwere Arbeit für dafjelbe; ein Herrfchergefchlecht, die Mero- 

vinger, fand feinen Untergang, bis ſich aus dem Heerfönig- 

thum das Lehenfönigthum geftaltete, und wieder eines, bie 

Garolinger, bis fih dad Lehenfönigthum unter den Gapetin- 

gern zur Territorialherrfchaft umbildete. Wie diefe Verfaffungs- 

formen entftanden und in einander übergingen, aus welchen 

Elementen fie zufammengefegt waren, weist ber Berfafer am 
Theol. Duartalſchrift 1845, I, Heft. 11 
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betreffenden Orte jebesmal ebenfo Far, ald gründlich nach; 

als befonders gelungen darf feine Darftellung der Entftehung 

bed Lehenweſens bezeichnet werden. p. 130 ff. 

Als die eigentliche und fefte Grundlage, auf welcher 

fich jede mittelalterliche Staatsform aufbaute, betrachtet der 

Verfaſſer die Religion und deren Trägerin, die Kirche. Aber 

er bleibt keineswegs nur dabei ftehen, diefen Grundſatz aus- 

zufprechen,, fondern wie die Kirche das normirende Element 

in bem Leben bes Mittelalterd war, fo ift fie ed auch in 

feiner Darftellung. Daher nimmt er denn gar feinen Ans 

ftand, nachdem er die ftürmifchen Bewegungen ber Völfer- 

wanderung je bis zu dem Punkte dargeftellt hat, von wel- 

chem aus nad) eingetretener Ruhe neue Bildungen anfangen 

fonnten, an bie Spitze der nunmehr beginnenden Entwid- 

fung Gregor den Großen, und feine umfaffende Wirkfamfeit 

zu ftelen. Auch die Eintheilung des Mittelalterd in Perio- 

den Enüpft er an die bedeutenden Wendepunfte im Leben der 

Kirche an, fofern er bie erfte bis auf Karl M. oder vielmehr 

bis zur Stiftung des hriftlich-germanifchen Kaiſerthums, das 

ja ein Broduft der Kirche ift, die zweite bis auf Gregor VIE, 

die dritte bis auf Bonifaz VIII., und die vierte bis auf den 

Eintritt der Glaubensfpaltung fich erftreden laäͤßt. Es ver- 

fteht fich demnach von felbft, daß er großen Männern ber 
Kirche, und einflußreichen Anftalten derfelben ihr volles Recht 

widerfahren läßt. Die Bäpfte Gregor M., Nicolaus I., Leo IX., 

Nicolaus N. erhalten wie Benebift von Nurfia und feine 

Stiftung, bie ehrenvolle Anerkennung, bie ihnen gebührt. 

Dagegen verhehlt der Verfaſſer auch das Verderben nicht, 

bem zuweilen Die Geiftlichfeit verfallen, und unter den Ur— 

fachen ber Zerrüttung im fränfifchen Reiche unter den Meros 
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vingern ſtellt er Die Schlechtigfeit des damaligen Clerus oben 
an p. 123. 

Obwohl der Berfaffer fein Werk nur zu einem Lehr- 

buch beftimmt Hat, fo enthält e8 doch einen fehr großen 

Reichthum an Material, wie man ihn felbft in umfang- 

reichern Gefihtsdarftellungen kaum findet; felbft fcheinbar 

unbedeutende Ginzelnheiten haben in demfelben Platz gefun- 

den. Diefe Fülle von Stoff ift.aber fo bewältigt und vers 
arbeitet, daß dieſelbe nirgends läftig fällt, und das Buch fich 
faft wie ein förmliches Unterhaltungsbuch liest, Schon daran, 

wenn man auch nicht wüßte, Daß ber Verfaſſer benfelben Stoff 
ſchon in franzöfifcher Sprache bearbeitet hat, würde man mit 

Leichtigkeit erfennen, daß das Werk feine Erftlingsarbeit ift. 

Man fieht, der Verfaffer hat feinen Gegenftand bis auf bas 

Einzelnfte hinein wohl durchdacht, und ift dadurch in ben 

Stand verfegt worden, dad Wefentlihe von dem Unweſent⸗ 

lichen zu ſcheiden, und bafjelbe auf den einfachften Ausbrud 

zurüdzubringen. Nur das forgfältigfte Stubium fonnte es 

möglich; machen, bie einzelnen Fakta fo auszuwählen und zu 

ftellen, baß in natürlicher Entwidlung immer das eine das 

andere erklärt, und ber Verfafjer nie nöthig hat, durch fein 

Raifonnement biefelben zu deuten. Daß aber berfelbe, um 

dieſes zu erreichen, auf das Genauefte mit den Quellen felbft 

vertraut fein mußte, leuchtet von felbft ein, Wirflich ift es 

auch faft auf jeber Seite des ganzen Werkes fichtbar, daß 

ber Berfaffer feine Darftellung unmittelbar aus den Quellen 

geichöpft hat, fo felten es auch vorfommt, baß er biejelben 

nennt. Im biefer Hinficht hat ſich ber Verfaffer mit glüd- 

lichem. Takte yon jener ben Schein ber Grünbdlichfeit affekti- 

renden Weife fern gehalten, nach welcher Fe Compen⸗ 
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bien gewiffe Schlagwörter und eigenthümliche Ausdrüde ber 

Quellen herüber genommen werden. Dadurch eröffnet man 

mehr für die Phantafie einen weiten Spielraum, ald daß 

man ein gründliches Wiffen befördert; denn gar zu leicht 

knüpft fih an die Kenntniß folder Schlagwörter und eigen— 

thümlicher Ausdrüde die Meinung, ald habe man die Sache 

Har und ficher, während man in ber That doch nur ver— 

worrene Borftellungen von berfelben hat. Im Gegenſatz 

dazu gibt der Verfaffer ftetd nur den Sadinhalt der Quel— 

len in einfachem männlichen Ausdruck, wie es fich für den 

denfenden Gefchichtöforfcher geziemt. 

Mit diefer Grünblichfeit und Gediegenheit ber gorfung 

verbindet der Verfaſſer eine feltene Klarheit in der Anorb- 

nung bed Stoffes, und vielleicht dürfte gerade darin der 

Hauptvorzug feines Werkes beftehen. Bon Anfang bis Ende 

herrfcht eine folche Weberfichtlichkeit und ein fo ficheres In— 

einandergreifen ber einzelnen Momente, daß leicht für den 

Lefer, wüßte er nicht von anderwärts her, welch fpröder und 

verwidelter Stoff das Mittelalter für die Gefchichtödarftellung 

ift, die Täufchung entftehen könnte, als habe er die leichtefte 

und einfachfte hiſtoriſche Entwidlungsreihe vor ſich. Auch 

hierin hat es fih bewährt, daß ber Standpunft, ben ber 

Berfaffer eingenommen hat, der allein richtige if. Wie die 

einzelnen Völker bed Mittelalters, fobald fie hiftorifche Bebeu- 

tung zu erringen begannen, eines nach dem andern, ber 

Kirche fich zu Füßen gelegt haben, oder doch in bie beftimm- 

teften, wenn auch gegenfäglichen Verhältniffe zu berfelben 

getreten find, fo reiht fich auch bei ben Verfaſſer leicht und 

ungezwungen ein Abfchnitt um den andern an ben Mittels 

punft feiner Darftellung, der die Thätigfeit ber Kirche bes 
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handelt. Bon großem Nugen für klares fichered Verſtändniß 
find auch die überfichtlichen Darftelungen der Zuftänbe, 

welche ber BVerfaffer gleichfam ald das Refultat der Ents 

widlung der Darftellung einer- bedeutendern Periode anzu— 

fnüpfen pflegt. In diefer Beziehung ift die allgemeine Leber: 

ficht über die Weltlage beim Falle des abendbländifchen Rei— 

ches p. 41 ff. mufterhaft zu nennen ; ebenfo die Darftellung 

der innern Zuftände Franfreichd beim Ball ber Garolinger 

p. 313. Neben diefen weitläufigen Ausführungen zeichnet 

der Verſaſſer durchgängig bald am Anfang bald am Schluffe 

eines Abfchnittes, je nachdem es bad Bebürfniß erfordert, 

ben faftifchen Beitand, von dem bie Entwidlung entweder 

ausgeht, oder in welchen fie endigt. Dadurch erhält nicht 

nur die Darftellung eine feſte Gliederung, fondern auch das 

Verſtändniß wirb wefentlich erleichtert, fofern das Refultat 

einer abgelaufenen Entwidlung immer auch die Bafis für eine 

neue Bildung einfchließt, und biefe ſchon mehr als halb er: 

fannt ift, wenn man die Elemente erkennt, auf denen fie fich 

vollzieht. Ueberhaupt ift die Kunft des überfichtlichen Zu— 

ſammenfaſſens dem Berfaffer in hohem Grabe eigen. Durch 

diefe bringt er Licht felbft in ſolche Gricheinungen, deren 

regellofes, tumultuarifches Auftreten eine geordnete Darftel- 

lung unmöglich zu machen fcheint. So faßt er 3.3. p. 255 ff. 

die Normannenzüge, p. 261 bie Saracenenzüge in Italien 

und Südfrankreih, p. 293 die Raubzüge der Magyaren in 

ihrer jeweiligen chronologifchen Aufeinanderfolge zufammen, 

und es zeigt ſich damit ſchon von felbft, daß auch dieſen Er= 
fcheinungen ein feftes Princip und ein bewußter Zwed zu 

Grunde liegt, und welches fofort ihre Bedeutung im großen 

Ganzen ber Begebenheiten fei. 
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Auch durch die äußere Ausftattung des Werkes ift Sorge 

getragen, daß es für den Gebrauch fowohl beim Selbftftubium 

als bei Vorlefungen die möglichften Vortheile an die Hand 

biete. Am Anfang jedes Paragraphs find nicht nur bie 

Quellen, fondern audy bie beften Bearbeitungen berfelben 

Materie verzeichnet, jo daß wer zu genauerem Stubium fich 

angetrieben fühlt, dadurch bie ficherfte Anleitung erhält. 

Die bebeutendften Jahreszahlen finden fih im C ontertund 

am Rande, weniger bedeutende blos am Rande, aber mit 

großer Sorgfalt verzeichnet. 

Die Sprache ift Far, fließend, leicht verftänblich und 

fern von allem Gekünftelten und Affeftirten. Nur ganz 

felten macht fich eine Fleine Unbeholfenheit im deutfchen Aus- 

drude bemerkbar. In biefer Hinficht hat fich ber Verfaffer 

in der Borrede entfchuldigt, und wir müffen fagen, es hat 

und in Anbetracht ber ausgezeichneten Tüchtigfeit, bie er 

auch in biefem Werfe bewährt hat, fchmerzlich berührt, wenn 

er p. V. fagt: „Der Gebrauch ber franzöfifchen Sprache, 

deren ich in Wort und Schrift feit fo langen Jahren mich 
zu bedienen genöthigt bin, hat mich meiner Mutterfprache 

entfremdet.“ 

Abgeſehen davon bedarf das Werk keiner weitern Em— 
pfehlung; es wird ſich ſelbſt Bahn brechen, Möge der Ver— 

faſſer nur bald den zweiten Theil nachfolgen laſſen! 

Repetent Aberle. 



Herbft, geiftllihe Schriften, 167 

9. 

Ehriftlihde Schriften von Dr. Ferdinand Herbft. Erftes 

Bändchen, Abendftunden, zweites Bändchen, Feftpredigten 

(ein drittes Händchen fol Auffätze über Beitkragen ent- 

halten), Augsburg, Aollmann, 1844. 

Scbensgefhichte des heiligen Johannes Fransis- 

huo NUegis aus der Gefellfhaft Jeſu. In's deutſche 

überfetzt von D. Schelkle, mit einer Worrede von 

Dr. €. Egger (mit einem Stahlſtich). Augsburg, 

Balth. Schmid, 1843. 

Der Berfaffer von Nro. 1 ift ber rühmlich befannte 

Gonvertite, von dem die Schrift: die Kirche und ihre Gegner 

in ben drei legten Jahrhunderten, die Selbftbefenntniffe: aus 

bem Leben eines Priefters ıc. herrühren, Manche der bier zu— 

fammengeftellten Auffäge hat der Herr Verfaſſer anderwärts 

ſchon einzeln publicirt, ihre neue Herausgabe ift aber um fo 

mehr gerechtfertigt, ald die Abendftunden fowohl, als bie 

Predigten des Treffenden und Geiftreichen ſehr viel enthalten, 

fo wie fie fi auch durchgehende Durch eine lebendige geift« 

reiche Darftelung auszeichnen. Die 15 Abendftunden ent— 

halten Betrachtungen von Gegenftänden, die für das geift« 

liche Leben eines Briefterd und Geelforgerd fehr intereffant 

find, wie 3.8. das Stillleben, die Verkündigung bed Wortes 

Gottes, die Macht des Wortes Gottes, am Kirchweihfefte. 

Auch diefe Betrachtungen find häufig felbft Predigten, und 
bieten in ihrem Gebanfenreichthum mannigfaltigen Stoff zu 

Predigten, jo die „Studien für bie Weihnachtszeit,“ während 
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„am DOftermontag” ein vortreffliches Mufter einer Homilie 

über bie Tagesperifope if. Sie find fämmtlich entſchieden 

fatholifch dogmatifch gehalten, und gewähren darum einen 

fihern Gewinn an eigener Belehrung und Erbauung. Ihrer 

Form nad dürften fie aber für Geiftlihe auch ein Mufter 

fein, wie biefelben ihre Abendftunden am Beften ausfüllen 

fönnten, — Die Feftpredigten des zweiten Bändchen find 

ebenfalls geift- und gedankenreich, und bieten bem Fatholifchen 

Prediger neben eigener Erbauung eine Fülle von Stoff zu 

befonderen Arbeiten; daher e8 denn auch diefen Predigten 

nicht zum Nachtheil angerechnet werden darf, wenn fie etwas 

hoch gehalten find; jeder wird das aus ihnen Gefchöpfte in 

einer Darftellung wieder geben fönnen, wie fie den Beduͤrf— 

niffen feiner Gemeinde entfpricht. Befonders die Marienfeit- 

predigten find Fräftig apologetifch für die Fatholifche Vereh— 

rung Maria's gehalten, und ihre Gonfequenz aus unferm 

Glauben und ihre Vernünftigfeit tief und vielfeitig begründet. 

Darin zeichnen fich aus die Predigten auf Mariä Empfäng- 

ni und Verkündigung: „Die Verehrung Maria's und bie 

Anbetung Chrifti,” und „Maria unfer Schu und Schirm.” 

Unter ben übrigen Feftpredigten find namentlich hervorzu— 

heben: „der Weg bes Kreuzes,” „Fluch und Segen” (am 

Erndtedanffefte), „die Heiligung bed Familienlebens ;” welche 

fich felbft auch durch Popularität auszeichnen. Hiernach be- 

barf ed wohl Feines rühmenden Worte mehr, um Diefe 

Schriften befonders dem Seelforgklerus zu empfehlen. Bei . 
dieſer Gelegenheit macht Referent noch befonderd aufmerkſam 

auf die ſchon angeführte Schrift deffelben Verfaflers: aus 
bem Leben eines Priefters (Augsburg, Kollmann, 1842), 
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und empfiehlt fie alfen benen zum Studium, welche fich in 

ihrer Weberzeugung von ber Fatholifchen Kirche und ihrem 

Grunde und fehönen Baue noch nicht haben Far werben 

fönnen. — | 

Nr. 2 ift eine aus dem Franzöfifchen überfegte aus— 

führliche Biographie eines ber berühmteften, aber noch wer 

niger unter und befannten Heiligen ber neueren Zeit. Das 

Leben des hl. Franziskus Regis verlauft nämlich zwifchen 

1597 und 1640; er lebte und wirfte demnach gleichzeitig 

mit dem bi, Franz von Sales (+ 1622): der hl. Johanna 

Franzisfa von Chanta (+ 1641) und dem hl, Vinzenz von 

Paul (+ 1666). Aber obgleich Regis nicht weniger groß: 

artig gewirkt hat, ald bie drei hl. Zeitgenoffen, fo ift ihm 

bisher wenigftens in Deutfchland nicht das gleiche Loos ber 

Berühmtheit zu Theil geworben, Gleichwohl verdient der— 

felbe nicht nur als eine ausgezeichnete Verfönlichkeit, fondern 

auch als ein ergreifendes Mufter zur Nacheiferung für den 

Seelſorgklerus allgemeiner gefannt zu werden. Denn ob— 

gleich unfer „Mann Gottes” fein Leben nur auf 43 Jahre 

brachte, und nur ald einfacher Mifftonspriefter den Seel- 

forgern Aushülfsdienfte leiftete, fo hat er doch Erftaunliches 

für Ausbreitung des Reiches Gottes und Zerftörung bes 

Reiches des Böfen gewirkt, fo daß man es faum glauben 

fönnte, wenn es nicht aftenmäßig und in den einzelnften 

Thatfachen uns vorgeführt würde. Wie er fchon in frühefter 

Jugend und in feinen Stubienjahren ein höchft liebenswür— 

diges und anziehendes Muſter der Frömmigkeit und Tugend 

war, und dadurch viele Altersgenoſſen auf dem Wege des 

Lebens leitete und Abgeirrte darauf zurückbrachte; ſo iſt er 
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beſonders in ſeinen zehn Miſſionsjahren das leuchtendſte und 

anſpornendſte Muſterbild für jeden Seelſorger. Und wenn 

wir allerdings den Heiligen auch bei den ernſtlichſten Be— 

mühungen nicht zu erreichen hoffen dürfen, ſo mögen wir 

doch aus feinem Bilde zu unferer heilfamen Beſchämung ent= 

nehmen, twie wenig wir gewöhnlich leiten, und wie wir 

offenbar, wenn wir der Berufögnabe treuer mitwirften, auch 

weit mehr leiften fönnten. Da die vorliegende Biographie 
bes Heiligen fehr viele einzelne Thatfachen aus feinem Leben 

anführt und aftenmäßig genau erzählt ‘(denn fie ruht größten- 

theils auf den Aften feiner Ganonifation); fo fann in der 

That jeder Priefter und Seelforger ſehr viele Belehrung und 

Ermunterung aus ihr ſchöpfen. Namentlich dünft dem Re- 

ferenten Nichts klarer aus dem ganzen Leben bes hl. Fran- 

ziskus Regis hervorzugehen, als dieß: wie viel der Chrift, 

und um fo mehr der Priefter, vermag, wenn er ganz und 

entjchieden in ber Wahrheit fteht, und im Geiſte ber aus 

ihr quellenden Liebe fie predigt und zur Anerfennung zu 

bringen fucht. Auch die ftrengfte Wahrheit wird da liebens- 

würdig und darum fiegreich, und kann nur von denen, Die 

ganz verblendet oder böfen Willens find, abgewiefen oder 

angefeindet werben, Anbdrerfeits freilich fieht man hier auch 

beutlich , wie gewiß es ift, daß bie Wahrheit immer bei ge- 

wiffen Leuten Haß gebiert, und der wahre Eifer Anfeindung 

zu gewärtigen hat; aber auch zugleich, daß ber wahre Eifer 

Nichts zu fürchten braucht, indem, Anderes nicht zu erwäh- 

nen, unfer Heiliger, trotz den mannichfaltigften Nachftellun- 

gen nach feinem Leben, ruhig eines natürlichen Todes ftirbt. 

Richt minder anfchaulih wird und ba, was wir freilich im 
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Leben vieler Heiligen wieder finden, daß die größte An— 

ftrengung im feelforgerlichen Berufe, wenn fie nur von einem 

reinen Eifer für Gottes Ehre und das Heil der Seelen ges 

geleitet ift, die Erſchöpfung nicht fo Leicht zu fürchten hat, 

indem ihr auch außerordentliche Kräfte zufließen. 

Die Darftellung in vorliegender Schrift ift ſchön und 

die Lleberfegung im Ganzen fließend, obwohl einige Härten 

vorfommen; die Ausftattung ift fehr hübfeh, und das bei- 

gegebene Porträt des Heiligen ift geeignet, befonders den 

Zug bed unerfchütterlichen Muthes in dem Bilde befjelben 

uns zur Anfchauung zu bringen. 

Da für Geiftliche Nichts mehr unterrichtend und er- 

munternd ift, ald folche Vorbilder im geiftlichen und priefter- 

lichen Leben zum Gegenſtand der Lectüre zu machen, fie fich 

öfter zu vergegenwärtigen und eigentlich zu ftubiren, fo er 

laubt Referent fih, Biographien von noch zwei für und 

ebenfalls höchft intereffanten Männern Gottes hier anzu— 

führen. Es ift die von bdemfelben D. Schelffe überjegte 

Lebensgefchichte des ehrwürdigen Vaterd Beter Caniſius — 

Wien, bei den Mechitariften, 1837, 2 Bde. — ein Bud, 

das zugleich viele Aufichlüffe gibt über die Verhältniffe zur 

Zeit der fog. Reformation, und eine fehr treffliche Anleitung 

ertheilt, wie fich ber Fatholifche Priefter, ohne der Wahrheit 

- Etwas zu vergeben, auf eine die Liebe nicht verlegende und 

den Frieden nicht ftörende Weife gegen feinen irrenden Bru— 

der proteftantifcher Gonfeffion verhalten folle. Die andere 

Biographie ift dad Leben bes hl. Sranzisfus von Sa— 

les — bargeftellt von D. B. Karg, Regensburg 1843, 



172 Lebendgefhihte des Hl. I. F. Regis. 

Manz — worin biefer liebenswürbige HI. Bifchof in Ieben- 

diger Darftelung nach den wichtigften Momenten feined Le— 

bens, zugleich mit Einflechtung eines Theils bes Lebens ber 

ht. Johanne von Chantal, gefchildert wird. 

Pfarrer Mennel. 



Im Zahre 1843 erſchien im Verlage ber H. Laupp'⸗ 

ſchen Buchhandlung in Tübingen: 

Die Einheit in der Kirche, 
oder 

das Prinzip des Katholizismus, 

dargeſtellt im Geiſte der Kirchenväter der drei erſten 

Jahrhunderte. 

Bon Dr. Ich. Ad. Möhler. 

Zweite Auflage- 

U, Bog. gr. 8. Velinpap. Preis fl. 2. 12 Er. Thlr. 1. 8 gr. 

Die heilige Melle, 
oder 

das Opfer des neuen Bundes. 
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Mit einem feinen Stahlſtich. 
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Stände und Anliegen, Beicht- und Sommuniongebete (mit vorange: 

hendem af io el), die Bußpfalmen, die Stationen, mehrere Lifa⸗ 

neien, die Erwedung der drei göttlichen Tugenden fammt mehreren 

fleinen Gebeten jo daß es mit Recht vollftändig genannt werden 
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rg finden werde, als wir auch den Preis im Berhältniß zur Bogen: 

zahl und der hübſchen Austattung fehr nieder geftellt haben. 

Jede Buchhandlung ift von uns in den Stand gefetzt, bei 

Abnahme von 12 Eremplaren 1 frei zu geben. 

— — — — 
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* 
— 

Da uns die Jahrgaͤnge 1828 und 1829 unſerer 

Cheologiſchen Guartalſchriſt 

gänzlich fehlen, fo erſuchen wir Beſitzer derſelben, 

uns ſolche gegen einen angemeſſenen Preis abzutreten. 

Anerbietungen wolle man gefälligſt an die näch ſtge— 

legenen Buchhandlungen oder direet an und, aber 

dann franco, ergehen laſſen. | 

ie Januar 1845. 

H. — ſche VBuchhaudlumg. 
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I. 

Abhandlungen, 

’ 1. 

Der Proteflantismus und das Urchriſtenthum. 

Bon Anfang an trat ber Proteftantismus, wie befannt, 

mit der Brätenfion auf, das Urchriftenthum, welches im 

Papismus bis zur Unfenntlichkeit entftellt worden, ja eigent- 

lih verloren gegangen fei, wieder zurüdgebradht und wieder: 

hergeftellt zu haben. Ja, biefer ftolge Gedanke war bei ben 

Reformatoren bis zu der Stärfe vorgebrungen, daß fie den 

Altgläubigen geradezu den chriftlichen Namen verweigerten, 

und fie dagegen ald „Schlangenfamen”, als eine „Grund⸗ 

fuppe von Sophiften”, und ald „Heiden“ bezeichneten, wie 
folche8 auf dem Regensburger Religionsgefpräche im Jahre 

1546 geſchah. 

Uebrigens ift die fragliche Behauptung, welche unwill 

führlih an die Novatianer, Katharer u, dgl. erinnert und fich 

ſchon bei den älteften Sekten findet, nicht auch mit ben Refor— 

matoren und erjten Eiferern felbft wieder erftorben, fondern hat 

ſich als ein gehäfftges Erbtheil durch die drei Jahrhunderte 

forterhalten und muß heute noch da und dort auf Kanzeln 
12” 
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und Kathedern bei bejonderd feierlichen Veranlaffungen zur 

Hervorbringung eines Knalleffeftes dienen. Ja, in neueften 

Zeiten fcheinen die Proteftanten dieſen hochmüthigen Ans 

ſpruch auf das Urchriftenthum um fo mehr zu fteigern, je 

mehr fie gerade in Zerftörung des urchriftlichen Erbes, der 

Bibel und Schriften der apoftolifchen Bäter, Fortſchritte 

machen. 

Es fcheint darum nicht überflüffig, Ddiefen Gegenſtand 

aufs Neue in Unterfuchung zu ziehen, und feiner Erörte— 

rung einige Blätter zu widmen, nachdem unter den Prote⸗ 

ftanten chemald Matthias Flacius und Gonforten ganze 

Bände darüber vollgefchrieben und fich vergeblih bemüht 

haben, das Unnachweisbare zu beweifen. 

Schon von vornherein ift ed nicht glaubwürdig, daß 

bie Kirche Chrifti zwölf volle Jahrhunderte hindurch in Fin— 

fterniß und Todesfchatten gefeffen fei, vom heiligen Geiſte 

gänzlich verlaffen, bis in Sachſen der Stern aufgieng, ber 

die Wolfen durchbrach, das Dunkel beftegte, und aus dem 

Labyrinche der Fatholifchen Kirche heraus an dem Faden 

einer neuen Ariadne den Rüdweg in das Urchriſtenthum 

wieder entdeckte. Ich fage, es ift dieß von vornherein uns 

glaubwürdig, denn was wäre fonft aus der Verheißung des 

Herrn geworden, daß die Pforten der Hölle: feine Kirche 

nicht überwältigen follen? Diefe Bedenken fteigern fich noch, 

wenn wir und erinnern, wie mancher andere damit zufanı- 

menhängende Selbftruhm Luthers und feiner Verehrer vor 

dem Lichte der Gefchichte verfchwindet. Ich meine z. B. all 

Das Gerede von Wiederauffindung der ganz verloren gegan— 

genen Bibel, "wie fie früher „unter der Bank“ gelegen und 
erſt durch Luther wieder hervorgezogen worben ſei. Wir 



und das Urchriſtenthum. 177 

wiſſen ja, daß es fchon vor der Iutheriichen wenigftend 

dreißig deutſche Bibelüberfegungen gab, und daß Luthers Ein: 

ficht in die Bibel keineswegs unvermittelt wie eine Dafe in 

der Wüfte dafteht, baß vielmehr ſchon das befannte Sprüch— 

wort: Si Lyra non Iyrasset, Lulherus non sallasset, Die 

Duelle, bezeichnet, aus der jener manche feiner eregetifchen 

Kenntniffe fchöpfte. 

Alfo hat es ſchon vor Luther deutiche Bibelüberfegungen 

und tüchtige Eregeten gegeben, und zu feiner Zeit der Kirche 

waren die Bibel und ihr Verſtändniß verloren gegangen. 

Doch wir wollen den Borwurf, ald ob die Kirche zwölf 

volle Jahrhunderte hindurch des heiligen Geiſtes beraubt 

gewefen, für jegt auf fich beruhen laffen und ung lieber mit 

unferer Hauptfrage befhäftigen, ob ber ‘Proteftantismug fich 

feiner Aehnlichfeit mit dem Urchriſtenthum zu rühmen bes 

fugt fei? 

Statt aller ausführlichen Antwort fönnten wir freilich 

auf Apoftelgefchichte 2, 42 verweilen, wo bie alten Ghriften 

mit den Worten gefchildert werden: „treu beharreten fie in 

ber Lehre der Apoftel.“ Wir Fönnten im Gegenfag hievon 

auf die Leipziger Disputation hinweifen, wo Luther bereits 

ben Brief Jakobi, als „itroherne Epiftel“ verwerfend in die 

urchriftliche „Treue gegen Die Lehre der Apoftel” eine Brefche 

geſchoſſen hat, durch welche von nun an die Kritifer feiner 

Genofienfchaft einbrechend ein Bollwerk der apoftolifchen Lehre 

nach dem andern zerftörten, bis endlich der neue David die 

ganze riefenhafte Feftung in die Luft fprengte und die Geis 

nen von allen Banden der „Treue gegen die Lehre ber 

Apoftel“ befreite. 

Man wird und biegegen freilich auf die die andere 
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Seite des Proteftantismus einnehmende Schaar ber Bibel- 

gläubigen verweifen, und und zeigen, wie fie mit andächtiger 

Miene dem heiligen Buche ihre Verehrung bezeugen, Diefe, 

wird man mir fagen, ja fie fagen es ſelbſt oft und laut 

genug, — bilden die eigentlichen Nachfommen ber älteften 

Kirche, die wahre Gemeinde des Herrn, ber wieberauflebens 

den Söhne und Töchter des Urchriſtenthums. Ich will an— 

nehmen, baß alle ihre Devotion gegen die Bibel wahrhaft 

und ungeheuchelt fei, auch nicht auf blindem Köhlerglauben 

berube, vielmehr das Licht der Unterfuhung nicht ſcheue. 

Sch will hierin noch billiger fein, als ihre eigenen Glaubens- 

genofien, deren Einer ihnen jüngfthin en bloc „Unges 

fhichtlichfeit”, d. i., wenn wir ben feltfamen Ausdruck 

deuten, hartnädigen Widerftand gegen biftorifch - Fritifche 

Unterfuchungen vorgeworfen bat. Doc wir unferer Seits 

wollen troß dieſer Geftändniffe aus dem eigenen Feldlager 

immerhin annehmen, daß ed auch unter ben geiftig regfamen 

Proteftanten noch viele aufrichtige Bibelgläubige gebe; aber 

gerade biefen gegenüber, welche noch nicht durch Berwerfung 

ber Bibel ihr Verhältniß zum Urchriftenthum offen an ben 

Tag gethan haben, — ihnen gerade gegenüber möchten wir 

zeigen, wie wenig auch fie zu jener —* Prätenfion Bes 

rechtigung haben. 

Daß ber proteftantifche Lehrbegriff ſolche Anfprüche 

nicht unterftüge, ja daß er vielmehr von dem Glauben ber 

alten Kirche fehr merklich und in fehr wichtigen Bunften 

verfchieden fei, die im Ganzen wie im Ginzelnen nachzuwei- 

fen ift Aufgabe der Symbolif und Polemik, und erftere hat 

ſich auch in neuer Zeit wieder dieſem Gefchäfte mit unläug- 

barem Ruhme und nachhaltiger Wirfung unterzogen. Ihre 
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Leiſtungen überheben uns daher in dieſem Punkte einer neuen 

Unterfuchung, und wir wollen darum unferen Blid, ftatt 

auf dad Dogma, lieber auf dad Leben, ben Eult, bie 

Disciplin und Berfaffung ber älteften Kirche richten, 

um mit den gewonnenen Refultaten fofort die analogen Ge- 

ftaltungen im Leben ber proteftantifchen Religionsgefellichaft 

vergleichen zu können. So bildet denn unfere Abhandlung 

eine Art Anhang zu einer jeden Symbolif, und eine Er: 

gänzung biefer auch in unfern Zeiten fo wichtigen theologi- 

fhen Disciplin. 

Um gleich mit einem bebeutenden Punfte zu beginnen, 

fo gehört das eifrigfte Fefthalten an ber kirchlichen 

Einheit zu ben hervorragenden Erfcheinungen bed Ur: 

chriſtenthums. Schon ber Apoftel Paulus hat bie Gläubi— 

gen ben Einen, ungetheilten Leib Chrifti genannt, 

und auf diefe Einheit einen befondern Nachdrud gelegt. ) 

Sanz in feinem Geifte fprachen fich die apoftolifchen Väter 

and, „Warum“, fchreibt der römifche Clemens, „warum 

find Spaltungen unter Euch? Haben wir nicht einen Gott 

und einen Chriftus? Iſt nicht ein Geift der Gnade über 

und ausgegoffen? Iſt nicht die gleiche Berufung durch 

Chriſtus und Allen zu Theil geworden? Warum trennen 

und zerreißen wir bie Glieder Chrifti, und warum empören 

wir und gegen unferen eigenen Leib?” 2) 

So beutlich fordert alfo Clemens bie firchliche Einheit, 

ja fein ganzer herrlicher Brief hat nur den einen Haupte 

zwed, bie geftörte Einheit ber Kirche wieder herzuftellen; fein 

— 

1) 1. Eor. 12, 12—27. 

2) I. Clem. ad Cor. c. 46. 
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Zeitgenoffe aber, ber heilige Ignatius von Antiochien wird 

nicht müde, das Gleiche zu predigen. Wie Johannes ber 

Gvangelift bis an feinen Tod die Worte: „Kindlein, liebet 

einander“ beftändig wiederholte, fo rief auch fein großer 

Cchüler Ignatius bis an fein Ende ben ©läubigen zu: 

„Bewahret bie Einheit.” „Es ift euer Gewinn“, fchreibt er 

„. B. an bie Ephefer, „in vollfommener Ginheit zu verhar- 

ren, auf daß ihr Gottes theilhaftig werdet.“ ') 

Diefe kirchliche Einheit manifeftirte ſich aber in ber 

Urfirche in zweierlei Richtungen, einerſeits als Ginheit des 

Glaubens, und andererfeits ald Ginheit des organifchen Zu— 

fammenhangs in ber kirchlichen Berfaffung. 

Bon biefer doppelten Einheit ſpricht Ignatius, wenn er 

die Magnefier ermahnt: „es foll bei euch ein Gebet, ein 

Slehen, ein Sinn, eine Hoffnung berrfchen, in Liebe und 

vollfommener Freude; denn es gibt ja auch nur einen 

Ehriftus, über ben nichts geht. Kommet darum Alle zu- 

fammen, wie in einen. Tempel Gottes, wie an einen 

Altar, wie zu einem Jeſus Chriftus, der von dem einen 

Bater andgegangen, und zu dem einen zurüdgefehrt mit 

ihm vereinigt iſt.“ ) Faſt noch deutlicher weist er auf 

dieſe Doppelte Einheit hin, wenn er den Gläubigen zu Phila- 

delphia in Kleinaſien zuruft: „fliehet ale Spaltung und 

Irrlehre,” 3) und: „wer ſich dem Urheber einer Spaltung 

anjchließt, Fann das Reich Gottes nicht erben.“ +) Es fpringt 

von felbft in die Augen, daß Irrlehre und Spaltung 

1) Ign. ad Ephes. c. 4. 

2) Ignat. ad Magnes. c. 7. 

3) Ignat. ad Philad. c. 2, 

4) Ibid. c. 3. 
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gerade die Gegenfäße jener beiden Richtungen der Firchlichen 

Einheit find, und daß Ignatius vor der Negation warnt, 

um bie Bofition zu empfehlen. Und richtig erfennt biefer 

große apoftolifche Vater auch den nothwendigen Zuſammen⸗ 

hang zwifchen beiden Richtungen der Firchlichen Einheit, denn 

er verlangt in feinem Briefe überall die Einheit in ber 

Kirhenverfaffung zu dem Zwede, bamit die Einheit 

bed Glaubens bewahrt werde. Buchftäblich fpricht er dieß 

felbft in feinem Briefe an die PBhiladelphener aus, mit den 

Worten: „ed gibt viele Wölfe (er meint die Häretifer), welche 

die zu Gott Wandelnden fangen möchten; aber wenn ihr 

einig feid, fo können fie euch wicht beifommen.“ ) Darum 

haben unter feinen fieben Briefen ſechs zu ihrem Haupt- 

inhalte den Cab: „ſeid einig mit dem Bifchof, den Prie— 

ftern und Diafonen, damit das Unkraut Satans, die Irr⸗ 
lehre, nicht unter euch aufkommen kann.“ 

Welches große Gewicht Ignatius auf die Einheit bes 

Glaubens lege, davon gibt jedes Blatt feiner Briefe uns 

verfennbared Zeugniß. „Wer den göttlichen Glauben,“ fagt er, 

„durch falſche Lehre verberbt, der ift befledt, und dem ewigen 

Feuer verfallen; ebenſo derjenige, welcher einen folchen an— 

hört.” ) Ga, Ignatius will, daß man die Häretifer „wie 

böfe Thiere fliehe, weil fie wüthende Hunde feien,“ 3) und 

„daß man nicht den geringften Umgang mit ihnen haben, 

weber öffentlich, noch privatim mit ihnen reden, fondern nur 

für fie beten ſolle.“ % 

1) Ignat, ad Philad. ce. 2. 
2) Ignat. ad Ephes. c. 16. 

3) Ibid. c. 7. 

4) Ign. ad Smyrn. c. 4. u. 7. 
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Mit nicht geringerem Nachdrude fpricht er auch von 
ber Ginheit des Firhlichen Organismus. „Ahr müßt 
alleſammt,“ fchreibt er den Smyrnäern, „ben Biſchof ges 
horchen, wie Jefus Chriftus dem Vater; und dem Presby⸗ 
terium, wie den Apoſteln; die Diakonen aber müßt ihr ehren, 
wie das Gebot Gottes. Ohne den Biſchof darf Niemand 
irgend eine kirchliche Handlung vornehmen. Jenes Abend— 
mahl ſoll fuͤr kräftig gehalten werden, welches unter dem 
Biſchofe oder dem, dem er es aufgetragen hat, gehalten 
wird. Wo der Biſchof iſt, da ſoll auch die Gemeinde ſein, 
wie bie katholiſche ) Kirche da iſt, wo Chriſtus iſt. Ohne 
ben Biſchof ift es nicht erlaubt, zu taufen, oder das Abend; 
mahl zu feiern, fondern nur das, was er billigt, ift auch 
Gott gefällig.” 2) 

Die Einheit des Firchlichen Organismus befchränfte fich 
aber ſchon im Urchriftenthum nicht auf die einzelne Gemeinde 
oder Diöcefe, ſondern verband fie alle zu einem großen, ge— 
meinfamen, heiligen Ganzen, zu dem einen, untheilbaren 
Leibe Chrifti, wie der Apoftel fagt. Schon der Ausdrud 
»adolırn Exxinola bei Ignatius ift aus diefer Anfchauung 
hervorgegangen; noch beutlicher aber ſprechen fuͤr uns einige 
Stellen aus dem Martyrium des heiligen Polykarpus. Die 

Gemeinde von Smyrna nämlich meldete in einem uns noch 

erhaltenen Schreiben den Tod dieſes ihres ehriwürdigen Bi— 

ſchofs, der Gemeinde von Philomelium in Phrygien, „und 

allen Baroifien ber heiligen und fatholifchen 

Kirche an allen Orten“ (xal ravaus raig xara narra 

1) Diefer Ausprud kommt hier zum erftenmal vor. 

2) Ignat. ad Smyrn. c. 8. 
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Tortov ng arlag xal nadolırng Erninolas rapoıxlars). ") 
Der heilige Bolyfarp felbft aber betete vor feinem Tode noch) 

„für bie ganze Fatholifche Kirche des Erdkreiſes“ 

(enaorg 175 zara nv olxaueınv xadolıng Enxiroiag).?) 

Um biefelbe Zeit mit Bolyfarp, db. i. in der erften Hälfte 

des zweiten Jahrhunderts, lebte der Verfaffer ded eigenthüm- 

lichen Werkes: „Der Hirte des Hermas”, wahrfcheinlich von 

Hermas, einem Bruder bes römifchen Bifchofs Pius I. ge- 

fehrieben. I) Wie deutlich aber diefem Schriftfteller des Ur- 

chriftenthums die genannte doppelte Einheit der Kirche in’s 

Berwußtfein getreten fei, mag fih aus Folgendem zeigen. 

Hermas ftellt die Kirche unter dem Bilde eines Thurmes 

vor, beffen Steine fo feft aneinander gefügt find, Daß er aus 

einem einzigen Steine gebaut zu fein fcheint (tanquam ex 

uno lapide aedificata). ?) Dieß rühre, heißt es weiter unten, 

Daher, weil die in den Bau der Kirche aufgenommenen Gläus 

bigen in ber vollfommenften Ginheit lebten und leben, 9) 

In ähnlicher Weife wird dem Hermas auch im dritten Buche 

wieder die Kirche unter dem Bilde eines Thurmes gezeigt, 

der aus einem einzigen Steine gebaut zu fein fcheine, weil, 

wie das Bild gedeutet wird, auch die Kirche ein Leib fei, 

mit einem G®eifte, einem Sinne, einem Glauben, einer 

Liebe (unum corpus ejus, unus intellectus, unus sensus, 

1) S. meine Ausgabe ber Patres Apostolici p. 203. 

2) Martyrium S. Polycarpi c. 8. Ebendaſelbſt p. 209. 

3) Diefe von uns fchon öfter vertheidigte Anfiht (Quartalſchrift, 

Jahrg. 1839, ©. 170 ff. und Patres Apost. Proleg. p. LXV. haben 
auch die gelehrten DBenediktiner von Solesmes in Franfreih in 

ihren Origines de l’eglise romaine T. I. p. 145. ausgefprochen. 

4) Pastor Hermae, Lib. I. Visio Ill. c. 2. 

5) Ibid. c. 5. 
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una fides eademque charitas. ?) Und um die Einheit im 

Glauben gleichſam noch deutlicher auszufprechen, fagt er: 

Die in den Thurm eingefügten Steine glänzen alle auf gleiche 

Meife, weil bei ihnen una fides atque charilas ftatt 

habe. ?) 

Zu den Schriftftellern des Urchriſtenthums gehört auch) 

ber heilige Juftinus, welcher in feinem Dialogen mit dem 

Juden Trypho fi alfo Außert: „die Gläubigen jeien eine 

Seele, eine Bemeinde, eine Kirche (Tofs... 8oı uc Yoyn 

xai ud Ovrayoyn), zul zur ExrAmoig). 3) Denfelben Ges 

danfen fprach Zuftin auch fonft in diefem berühmten Dialo- 

gen aus, 3. B. 8. 42: „Wie man beim menfchlichen Körper 

fehen fann, daß fich zwar viele Glieder zählen und unter: 

fcheiden lafjen, aber zufammen doch nur einen Leib bilden; 

fo werben die Gläubigen, obgleich ihrer Viele find, doch da 

fie nur Eines find, mit dem einen Namen, Kirche, be: 

zeichnet.” 

Einen majeftätifch kräftigen Ausdrud hat die Firchliche 

Einheit bei dem heiligen Irenäus gefunden, der ein Schüler 

bes heiligen Polyfarp, im zweiten Jahrhunderte bie Kirche 

von Gallien leitete. Er aber fchrieb alſo: „Die von ben 

Apofteln und ihren Schülern empfangene Xehre und den 

Glauben bewahret die Kirche, obgleich über die ganze Erde 

zerftreut, mit folcher Eorgfalt, als ob fie nur ein einziges 

Haus bewohnte. And fie glaubt an diefe apoftolifche Weber: 

lieferung gleichmäßig, als ob fie nur eine Eeele und ein 

— —— — — 

1) Pastor Hermae, lib. III. Similitudo IX. capp. 13 et 18. 

2) Ibid. c. 17. 

3) Justin, Dial. c. Tryphone. $. 63. 
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Herz hätte; und verfünbet, predigt und überliefert diefe Lehre 

jo einftimmig, als ob fie nur einen Mund hätte. Wohl 

find die Sprachen in ber Welt verjchieden, aber die Kraft 

der Ueberlieferung ift eine und biefelbe; und weder die Kir— 

chen in Germanien, noch die in Sberien, noch die im Lande 

der Gelten, noch die im Morgenlande, noch bie in Aegypten 

und Libyen, noch die in den mittäglichen Ländern gelegenen 

Kirchen haben einen andern Glauben oder eine andere Leber: 

lieferung; fondern wie die Sonne für die ganze Welt eine 

und bdiejelbe ift, fo leuchtet auch überall gleichmäßig die 

eine Predigt der Wahrheit,” und: „da ed nur einen eins 

zigen chriftlichen Glauben gibt, jo Fann der Gelehrte ihn nicht 

erweitern, der Ungelehrte ihn nicht ſchmälern.“ ) Achn- 

lich ſagt derjelbe Kirchenvater etwas fpäter: „die gefammte 

Kirhe hat einen und bdenfelben Glauben in der ganzen 

Welt.’ 2) 

Ein befondered Werf über die firchliche Einheit hat un— 

gefähr zwei Menfchenalter fpäter ber heilige Cyprian, Bifchof 

von Garthago gefchrieben, wobei er von dem Gebdanfen 

ausgeht: „die Härefien und Schismen habe der Satan ver: 

anlaßt, um ben Glauben zu zerftören, und die Einheit zu 

zerreißen, die Kirche aber fei nur eine, welche fich durch 

zunehmendes Wachsthum ausdehnt und vermehrt. Auch die 

Sonne habe viele Strahlen, aber doch nur ein Kicht, der 

Baum viele Zweige, aber doch nur einen Stamm; fo fei 

auch die Kirche ein Licht, welches feine Strahlen in bie 

ganze Welt ausdehne, ein Licht, das fich überall verbreite, 

{) Iren. adv. Haereses. Lib. I. c. 10. $. 2. 

2) Ibid. $. 4. 
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ohne daß ein Theil von dem Ganzen fich trennen könnte. 

Sie fei ein Baum, ber in reichlicher Fülle feine Aefte über 

die ganze Erde audftredt, eine Quelle, welche ihre Gewäfler 

weit und breit entfendet.” ) „Wer diefe Einheit nicht feft- 

hält, ber hält auch das Geſetz Gottes nicht feft, hält ben 

Glauben nicht feft, hält das Leben und das Heil nicht feft. 

Die Kirche ift der ungenähte, untheilbare Rod Chrifti.“ 2) 

„Ss ift nur ein Gott, und ein Chriftus, und eine Kirche, 

und ein Glaube, und die ganze Schaar der Gläubigen 

ift durch Eintracht zur Einheit eines Körpers vereint.“ 3) 

Aehnliche Fräftige Aeußerungen über die Einheit ber Kirche 

finden fich wohl noch an hundert anderen Stellen in ben 

Werken defielben Kirchenvaterd; und einer wichtigen Davon wer⸗ 

ben wir felbit in Bälde begegnen; das Bisherige aber ge— 

nügt ficherlich zur Erhärtung des Satzes, daß die Firchliche 

Einheit, fowohl des Glaubens ald des organifchen Zuſam— 

menhanges in der Kirchenverfaffung, eine der hervorragend= 

ften Erfcheinungen im Urchriftenthum gewefen fei, eine 

Erjcheinung, worauf fhon die allerälteften Kirchenväter den 

größten Nachbrud gelegt haben. 

Mit dieſem Refultate wenden wir und jetzt zur pro= 

teftantifchen Religionsgefellichaft, um fie mit der Kirche der 

Urzeit in diefem Punfte zu vergleichen. Aber eigentlich kann 

man von Vergleihung da nicht reden, wo das terlium com- 

parationis nicht vorhanden ift. Während nämlich das Urchriſten⸗ 

thum fich durch die innigfte Firchliche Einheit auszeichnet, macht 

1) Cyprian, de unitate. Opp. ed. B. B. Parıs 1726. pp. 194. 195. 

2) Ibid. p. 196. 

3) Ibid. p. 202. 
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fi) der Proteſtantismus andererſeits burch die größte Zer— 

riffenheit und Gefpaltenheit bemerklich. Und an die— 

fem Krebsichaben leidet er feit feiner Entftehung. Bon An— 

fang an nämlich fehen wir den Proteftantismus in zahlreiche 

Selten zerfpalten., Da find es zuerft die Zwidauer Pro— 

pheten in Verbindung. mit Garlftabt, bie von ber Iutherifchen 

Form ber Neuerung fich trennend, eine zweite fogenannte 

Rirchenverbefierung herbeiführten. Wieder eine weitere Form 

des BProteftantismus ging um die gleiche Zeit Durch Zwingli 

von Zürich aus; eine andere führte Thomas Münzer in 

Thüringen durch; in ber Schweiz verbrängte Calvin ben 

Zwinglianismus aus einem großen Theile feines Gebietes ; 

eine ganz eigenthümliche Geftaltung des Proteſtantismus 

wurde durch die Sleifchesiuft eines Tyrannen nach England 

verpflanztz; neue Formen und Lehren fuchte und verbreitete 

in feinem abenteuerreichen Leben Schwenffeld, Edler von 

Oſſing; zum größten Aerger Luthers wurde felbft feine nächte 

Umgebung durch den Eryptocalvinismus zerfpalten; in ben 

Niederlanden Ffonnten Beil und Blut den Arminianismus 

nicht verdrängen; in Süd und Nord, im Often und Weften 

festen ſich Antitrinitarier an; und mit fchredlichen Zügen 

find die Streitigkeiten zwifchen Episcopaliften und Buritanern 

in die Jahrbücher der englifchen Gefchichte gefchrieben. Ja, 

hören wir Luthern felbft, wie er über ben totalen Mangel 

an Einheit im Proteftantismus klagt. So lange der Pabſt 

regierte, fagt er, fei es ftille geiwefen von Rotien, denn ber 

Starfe habe feinen Hof mit Frieden inne gehabt. Jetzt aber 

fei ein Stärferer über ihn gefommen, und da nun ber leidige 

Teufel fehe, daß es mit feinem bisher im Pabſtthum praf- 

tizirten Boltern und Rumpeln nicht mehr gehe, greife er ein 
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neued an, und poltere heraus mit mancherlei wilden Düne 

feln, Glauben und Lehren. „Diefer will feine Taufe haben, 

jener läugnet das Saframent, ein Anderer fegt noch eine 

Melt zwifchen dieſer und dem jüngften Tage, Etliche lehren, 

Chriſtus fei nicht Gott, Etliche fagen dieß, Etliche das, und 

find fhierfovielSeften und Glauben, als Köpfe. 

Kein Rültze ift jezt fogrob, wenn ibm was träumet 

ober Dünft, fo muß ber heilige Geiſt ihm ein: 

gegeben haben, und will ein Prophet fein.“ Y) 

‚Aber, wird man fragen, ift nicht viell.icht fpäter Die 

Einheit in den Proteftantismus zurüdgeführt worden? — 

Keineswegs, im Gegentheil, der Spaltungen und Selten 

wurden es immer mehrere, Quäfer, Herrnhuter, Methodiſten, 

Mennoniten, Collegianten, Latitubinarier, Levellers, Irvin— 

gianer, Momierd, Swedenborgianer, Rofenkreuzer ıc. ſchoſſen 

wie Pilze auf, fo daß ihre Zahl in Bälde Region war. 

Jede Bartei zerfiel wieder in kleinere Parteilein, jede Sefte 

in Seftlein, bis in einzelnen Ländern, wie in Amerika, 

Luthers Wort faft wörtlich in Erfüllung ging: „fo viel 

Köpfe, fo viel - Sekten” Mehr ald taufend pro— 

teftantifche Seften nämlich) wurden ſchon vor Jahren in 

den vereinigten Staaten gezählt, und es ift fein Zweifel, 

daß die fruchtbare Mutter ihre Zahl feither wieder beträcht 

lich vermehrt habe. An einem gefunden Stamme aber wachen 

feine ſolchen Schwämme. 

Doch nicht blos in Sekten im eigentlichen Sinne iſt 

der Proteſtantismus auf wirklich ungeheure Weiſe zerriſſen, 

1) Brief an die Chriſten zu Antwerpen, v. 3. 1525. De Wette, 

Luthers Briefe, Br. IL ©. 61. 
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faft noch mehr ift jede feiner Parteien in ihrem eigenen Be- 

reiche zerfahren. Nehmen wir eine proteftantiiche Stadts 

gemeinde; fie befennt fich äußerlich zu der gleichen Form des 

Proteftantismus, aber in Wahrheit gehören ihre Mitglieder 

zu ben unverföhnlichften Gegenfägen, und von einer wahren, 

lebendigen Einheit kann nicht im Geringften die Rede fein. 

Oder betrachtet irgend eine ber proteftantijch=theologifchen 

Facultäten von Deutfchland, Wer wagt eine zu nennen, 

deren Mitglieder auch nur in den Hauptdogmen des Chris 

ſtenthums übereinfämen? Oder ftellt euch irgend eine 

Eynode proteftantifcher Prediger vor Augen. Wo ift je in 

neuer Zeit eine folche gehalten worden, beren Mitglieder auf 

die drei erften Fragen bes Chriſtenthums: „gibt e8 einen . 
perfönlichen Gott,” und „drei Perſonen in diefer einen Gott— 

heit” und „ift Chriftus der wahre Gottmenſch“ — die gleiche 

Antwort gehabt hätten? Sehen wir nur, wie Fläglich in 

neuefter Zeit die Provinzialfyunode von Berlin im November 

1844 Die Frage wegen ber Einheit des Glauben zu 

umgehen für Noth fand, „Eine budhftäblihe Ver— 

pflidtung auf bie Symbole” warb abgelehnt, und 

der Willführ des Einzelnen in Auffaffung der heil. Schrift 

Thür und Thor weit geöffnet, Oder fol ich an die im Jahre 

1842 zu Paris gehaltene Gonferenz ber proteftantifchen Pre: 

diger Frankreichs erinnern, wo der Gegenfag und die Pole: 

mif zwifchen NRationaliften und Altgläubigen bis zum Spek— 

tafel fich fteigerte? Giner der heftigften Vertreter des Ra— 

tionalismus, Goquerel, Pfarrer in Paris, rief hier den ſo— 

genannten Rechtgläubigen zu: „Glauben Cie fogar an bie 

Trinität?” Und Keiner antwortete „Ja!“ Nur in dem. 

Antrage auf Erhöhung ihrer Befoldungen find alle dieſe 

Theol. Duartalfcgrift 1845, II. Heft. 13 
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Herren einig geworden, Iſt dieß vielleicht die Ginheit der 

apoftolifchen Kirche? 

Ich könnte von der innern Zerriffenheit des Proteftan- 

tismus noch mehrere fchlagende Beweife aus nächſter Nähe 

anführen, aber da fie bereitd landfundig geworden, darf ich 

mich ihrer Beſprechung um fo leichter überheben. 

Der Proteftantismus ift alfo zerriffen und in zahllofe 

Sekten gefpalten; und dieß muß fo fein, weil er das Prin- 

zip der Autorität verworfen, und fein ganzes Gebäude 

von Anfang an auf Subjeftivität gegründet hat; aber 

eben dadurch legt er in einem wichtigen Bunfte feinen großen 

Unterfchied vom Urchriftenthbum an den Tag, welches auf 

die Firchliche Ginheit einen folhen Nachdrud gelegt hat, daß 

fchon die Älteften Kirchenväter den Saß extra ecclesiam nulla 

salus mit der größten Beftimmtheit ausgefprochen haben, 

Ignatius von Antiochien ſagte: „verharret in der Einheit, 

damit ihr Gottes theilhaftig werdet,“ und: „wer nicht inner- 

halb des Altares ift, geht des göttlichen Brodes verluftig.” ') 

Und an einem anderen Plage: „wer fich einem Geftirer 

anfchließt, wird das Reich Gottes nicht erben;“ Dagegen: 

„jeder, der mit Gott und Chriſtus verbunden ift, ber ift 

auch mit dem Bifchof verbunden,” ) . Cyprian aber fagt: 

„wer die Kirche Chrifti verläßt, fan auch der Gnadengaben 

Chrifti nicht theilhaft werden,” und: „wer die Kirche nicht 

zur Mutter hat, fann auch Gott nicht zum Vater haben,“ 3) 

1) Ignat, ad Ephes. c, 4 u. 5. 
2) Ignat. ad Philad. c. 3, 
3) Cyprian, de unitate ecclesiae. Opp. ed, B. B, Paris 1726. 

p- 195. 
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Ad den Mittelpunkt und fichtbaren Ausdrud dieſer 

Einheit betrachtete ſchon bie urchriftliche Kirche den Bi- 

hof von Rom, ald ben Nachfolger Petri. Ich will 

nicht darauf hinweifen, daß ſchon in früheften Zeiten, 

als der Apoftel Johannes noch lebte, die von Spaltungen 

beimgejuchte Gemeinde von Korinth nicht bei dem großen 

Apoftel in dem nahen Ephejus, fondern bei Glemend, dem 

Nachfolger Petri, in dem entfernteren Rom Abhülfe fuchte 

und fand. ) Etwas fpäter jchrieb Ignatius von Antiochien 

wegen feines bevorftehenden Martyrthums an die Kirche von 

Rom, und gibt diefer den ausgezeichneten Ehrentitel: „Vor— 

fteherin des Liebebundes,“ db. i. ber Ghriftenheit, 

Wir haben von ihm noch ſechs andere Briefe an andere 

riftlihe Gemeinden, aber Feine von biefen, obgleih z. B. 

auch Ephefus die Metropole einer großen Provinz war, wird 

mit einem ähnlichen Präbdifate beehrt. In demfelben zweiten 

Jahrhundert Iegte auch ber heilige Irenäus, ein Kleinafiate 

von Geburt Calfo zunächft der griechifchen Kirche angehörig), 

Priefter und fpäter Bifchof von Lyon, feine Achtung gegen 

Rom, ald den Einheitspunft der Kirche, in einer klaſ— 

ſiſchen Stelle an den Tag. „Den Häretifern,“ fagt er, 

„halte er nur den Glauben ber römijchen Kirche entgegen, 

und überführe fie fo ber Neuerung, denn mit der römifchen 

Kirche müffe, wegen ihres ausgezeichneten Vorrangs, 

jede Kirche übereinftimmen. ?) 

1) gl. I Clem. ad Corinthios c. 1. 

2) Iren. adv. Haer. Lib. III. c. 3. $. 2. Die nur mehr lateinifch 

erhaltene Stelle lautet: ad hanc enim ecclesiam propter potio- 

rem principalitatem necesse est omnem convenire ecce- 

siam, hoc cst, eos, qui sunt undique fideles, Den Ausbrud 

13* 
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Diefen ausgezeichneten Vorrang anerfannten felbft Die 

Häretifer der alten Zeit, 3. B. die Montaniften, darum ber 

mühten fie fih, gerade in Rom Aufnahme zu finden, wohl 

wiffend, daß bie Firchliche Verbindung mit Rom zugleich die 

mit der ganzen Kirche in fich fchließe. Ueberdieß begegnet 

und noch ein Faktum des zweiten Jahrhunderts, welches 
von dem ausgezeichneten Vorrang und dem großen Anfehen 

der römifchen Kirche zeugt; ich meine ben Ofterfeierftreit, in 

welchem Rom anerfannt die erfte Rolle fpielte, und eine ihm * 

zuftehende Ueberwachung der ganzen Kirche anſprach und aus— 

übte. Weitere Anerfennungen biefes ehriwürdigen Vorrangs ber 

römifchen Kirche treffen wir in gehäufter Zahl namentlich im 

dritten Jahrhundert, und hier ift befonders ber heilige Cyprian 

reich an Flaffifchen Ausfprüchen. „Ueber ihn, den Betrug allein,“ 

fagt er, „bauete Chriftus feine Kirche, und ihm übergab er 

feine Schafe. Und obgleich er nach feiner Auferftehung allen 

Apofteln diefelbe Gewalt gegeben hat, fo hat er doch, um 

die Einheit auszudrüden, durch fein Anfehen fie von Einem 

—— 0. 

convenire Z ovwfaiver, vom leiblihen Zufammenfommen 

zu verfiehen, wie Neander (K.G. Thl. I. S. 210) gethan hat, 
weil nah Rom Leute aus allen Gegenden fümen, it lächerlidy, 

wie ſchon bie Jenaer Literaturzeitung (1827. Nr. 212) anerfannt 

hat. Gbenfo Roskoväny, de primatu rom. pontificis, 1834. p. 30. 

Richtig erklärte Möhler (Einheit S. 268 f.) diefe berühmte 

Stelle. Convenire bedeutet die Uebereinftimmung in der 

Lehre, denn bievon ift ja in der ganzen Stelle die Rede, und 

nur die größte confefjtonelle Befchränftheit und pietiftifirende Blind— 

heit fonnte dieß verfennen. Potior principalitas aber — ixarwregor 

xöpos bedeutet ausgezeichnetes Anfehen, Vorrang, Macht. Ueber 

andere Deutungen diefer legten Worte vgl, Rothenfee, ber Pri— 

mat, herausg. v. D. Räß u. D. Weis, Bd, I. ©, 55. Not, 1. 
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ausgehen lafien... und obgleich die Apoftel gleich waren, 

fo wurde doch dem Petrus der Primat übergeben, um die 

Einheit der Kirche Ehrifti und die Einheit des Stuhles erfen- 

pen zu laſſen“ (primatus Petro datus, utuna Christi ecclesia 

et calhedra una monstretur). ) Wenige Zeilen fpäter aber 

fagt er: „wer den Stuhl Betri, auf den die Kirche gegrüns 

bet ift, verläßt, wie fann ber glauben, noch in der Kirche 

zu fein?“ (qui Cathedram Petri, super quem fundata est 

Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit ?) ?) 

Auch die Briefe Cyprians find reich an den refpeft- 

vollften Ausbrüden über Rom, „Dieß ift,” fagt er, „ber 

Stuhl Petri und die Hauptfirche, von wo bie Einheit bes 

Prieſterthums ausgeht." 3) Don ber Erhebung des Cornelius 

zum römifchen Bifchofe, nach dem Tode Fabian’s, fchreibt 

fofort Cyprian: factus est autem Cornelius episcopus — cum 

Fabiani locus, id est, cum locus Petri et gradus ca- 

thedrae sacerdotalis vacaret. %) In bemfelben Briefe 

fagt er zu dem Bifchof Antonian: „ich habe, wie Du woll- 

teft, Dein Schreiben an (Babft) Cornelius überfchicdt, da— 

mit er daraus erfenne, te secum, hoc est, cum catholica 

ecclesia communicare.‘“?) Die Uebereinftimmung mit Rom 

erklärt aljo Eyprian ausdrüdlich für ibdentifch mit der com- 

munio cum catholica ecclesia, und hat fomit den Gedanfen, 

1) Cyprian, de unitate. p. 195. 

2). c. 

3) Epist 55. Navigare audent ad Petri cathedram atque ad 

ecclesiam principalem, unde unitas sacerdotalis ex- 

oria est. p. 86. 

4) Epist. 52. p. 68. 

5) 1. c. p. 66. 
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Rom ſei der Ginheitspunft der ganzen Kirche, aufs Ent- 

fchiedenfte ausgefprochen, 

Sch weiß, daß man mitunter behauptet, Cyprian habe 

einige Jahre fpäter im Kegertaufftreite ganz andere Anſich- 

ten geäußert und den Primat der römifchen Kirche geradezu 

beftritten. Aber in Wahrheit hat er nur, wie fehon Pru— 

dentius Maran nachwied, 1) einen Mißbrauch ded Primats 

von Seite B. Stephan’d zu erfennen geglaubt, und biefen ver- 

meintlihen Mißbrauch befämpft, wie er denn unter Anderem 

fagt, felbft Petrus habe einen folchen Umfang ber Herrichaft 

und Gewalt ſich nicht zugefchrieben. ) 

Gleichfalls der Cyprianiſchen Zeit gehören noch einige 

Fafta an, welche den hohen Rang und die allgemeine Ach— 

tung Roms, als des Hauptes und Einheitöpunftes in ber 

Kirche, thatfächlich ausfprechen. Selbft der berühmte Galli— 

faner Betrus de Marca anerfannte, daß damals fchon in 

wichtigen Angelegenheiten Bifchöfe den Recurd nah Rom 

ergriffen und Appellationen dafelbft eingelegt haben; 3) ber 

heilige Athanafius aber erzählt und, daß einer feiner Vor— 

gänger auf dem Patriarchalftuhle von Alerandrien, Dionys 

db. Gr., wegen ungenauer Yeußerungen im fabellianifchen 

Kampfe in Rom angeklagt worden, und ſich gegen ben 

römifchen Bifchof, der auch Dionys hieß, gerechtfertiget habe. *) 

1) In f. Ausgabe der W. MW, Cyprians. Praef. p. IX sqq. 

2) Epist. 71. Bol. auch Möhler, Patrologie. Bd. I. S. 870. 

3) Marca, de concordia sacerdotii et imperii, lib. I. c. X. $. 8 

Dol. Rothenſee, a. a. O. S. 78 fi. 

4) Athanasius, de sententia Dionysii. Opp. ed.B.B. Paris 1698. 

T. 1, P. I. p. 243 sgg. 3. 
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Iſt uns fo das hohe Anfehen außer Zweifel gefebt, wel— 

ches der römifche Stuhl im Urchriftenthum genof, fo müflen 

jebt andererſeits auch die auf benjelben Punkt bezüglichen 

Aeußerungen Luthers und feiner Freunde und Verehrer auf: 

gefucht werden, um bie etwaige Aehnlichfeit des Proteſtan— 

tismus mit dem UÜrchriftenthume zu entdecken. Wir fönnen 

und hiebei der größten Kürze befleißen, denn e8 liegen hier 

fo klaſſiſche Ausfprüche vor, daß ein einziger berfelben für 

taufende gelten könnte. Die befannte Schrift: „wider das 

Pabſtthum zu Rom, vom Teufel geftift” v. 3. 1545 beginnt 

fchon mit dem Ausdrud; „der allerhöllifchte Vater, Paul III.” 

und im Goncepte wird bie Anrebeformel „Euere Höllifchheit” 

vielleicht hundertmal gebraucht. Daneben heißt der Babft zur 

Abwechslung mitunter auch der „verfluchte Antichrift”, der 

„römifche Spigbube” und „der Pabſteſel.“ Das Babftthum, 

orafelt bier Luther, fei von dem Ufurpator Kaiſer Phokas 

geftiftet, und die Päbfte feien von jeher „durchtriebene Erz— 

fpigbuben, Mörder, Verräther, Lügner, und die rechte Grunb- 

fuppe aller böjeften Menfchen auf Erben“ gewefen, ber Babft 

fei „Botted- und Menfchen:Feind, der Chriftenheit Verſtörer 

und des Satans leibhaftige Wohnung“, und nach den Teu— 

feln felbft gebe es „fein ärger Volk, denn ber Pabſt mit ben 

Seinen.” Den Pabft Baul IN, redet dann Luther im Ver: 

laufe dieſer Schrift alfo an: „Fahr fchön, liebes Paulichen! 

lieber Ejel, lede nicht! ach liebes Pabſteſelchen, lede nicht! 

alferliebftes Efelein, thu ed micht.“2) Und wiederum: „Du 

1) Walch'ſche Ausg. der Werke Luthers, Bd. XVII. ©. 1278. ' 

2) A. a. O. ©. 1299 f. die Fortjeßung dieſer Stelle verbietet ber 

Anftand mitzutheilen. 
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bift doch ein grober Efel, bu Pabſteſel, und bleibft ein Eſel.“) 

Bon diefer Komik erhebt fich der „Mann Gottes” bald zum 

tragischen Ernſte und kämpft wider den „verzweifelten Spig- 

buben und Böfewicht Paulus (IM), diefen unfättigen, grund 

ofen Geizwanft.“2) Aber bald Fehrt er wieder zu feiner 

Komik zurüd, ruft dem Pabfte zu: „ihr ſeyd epicurifche Säu, 

beösgleichen alle Päbſte, deine Vorfahren,” 3) und gibt das 

Veriprechen, fo ihm Kraft bleibe, wolle er fih an die päbft- 

lichen Bullen machen und verfuchen: „ob ich dem großen, 

groben Gfel feine lange, ungefämmete Ohren kämmen möge.“ %) 

Daran fchließt ſich der allgemeine Aufruf an die Ghriften- 

heit, daß jeder Chrift, „wo er bed Babftd Wappen fiehet, 

baran fpeyen und Dred werfen fol, nicht anderd, denn fo 

man einen Abgott anfpeyen und mit Dred werfen fol, Gott 

zu Ehren.“ 5) 

Wir enthalten und weiterer Auszüge umfomehr, ald ein 

nur einigermaßen vollftändiges Florilegium Diefer Art min- 

deſtens zwei Bände füllen mühte, das Mitgetheilte aber mehr 

als hinreichend ift, eine Vergleihung zwifchen Luther und 

ben Vätern ber Urfirche anzuftellen. Aber nicht nur Luther 

allein, der „mit einem abfonderlichen Geifte begabt war,“ 

wie fein Befchüger, der Churfürft von Sachen aus Berans 

lafjung der Schrift wider das Pabſtthum x. euphemiftifch 

ſich auszubrüden beliebte, hat in ber gefchilderten Weife über 

I) A. a. O. S 1301. 

2) A. a. O. ©. 1302. 

3) A. a. O. S. 1307. 

) A. a. O. ©, 1311. 
5) A. a. O. ©. 1331. Das Schmutzigſte, was vielleicht je ge⸗ 

druckt worden iſt, ſteht ©. 1381. 
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Rom und den heiligen Stuhl ſich ergoſſen; auch der fanfte 

Melanchthon hat von feinem Eifer „Zeugniß gegeben“ und 

uns die „greuliche Figur des Pabſteſels“ gedeutet. Wie wer 

nig auch er bemüht gewefen fei, die Aeußerungen des Ur— 

chriftenthbums über Rom nachzuahmen, zeigt fchon der Beginn 

feiner fraglichen Deutung, mit den Worten: „Aufs erfte 

bebeutet der Eſelskopf den Babit.” ') 

Und diefe Manier, über Rom zu fprechen, ift im Pro— 

teftantismus bis heute noch nicht außer Uebung gekommen, 

vielmehr pflegen auch jest noch -gar Manche alles Schred- 

liche, was fich denfen läßt, unter den Begriff des Pabſtthums 

zufammenzufaflen, und von hochgeftellten Theologen wie Röhr 

und Marheinefe herab bis auf die Bygmäen der Literatur, 

find taufend Federn in Bereitfhaft dasjenige zu befprigen, 

was bie heiligen Väter des Urchriftenthums in fo hoben 

Ehren gehalten haben, und abgefehen von ber göttlichen Ein— 

fegung fchon darum mit Recht hochverehrt haben, weil nur 

durch den Brimat firchliche Einheit erhalten und das Zerfallen 

und Zerjplittern des einen Leibes Chrifti in taufend Seften 

und Seftlein verhütet werben Fann. 

Hat fih uns fo in Beziehung auf Firchliche Einheit der 

größte Unterſchied zwifchen dem Proteftantismus und dem 
Urchriſtenthum ergeben, fo wollen wir nun weiterhin unfere 

Dlide dem Cultus zuwenden. ?) 

Bon den Älteften Chriften fagt die Apoftelgefchichte (2, 46), 

baß fie fich täglich einmüthig in Tempel zufammenfanden, 

1) Anhgng zu Luthers Werfen, Walch'ſche Ausg. Bd. XIX, ©. 2403, 
2) Die Kirhenverfaffung böte zwar noch viele, ja fehr viele 

Punfte der Bergleihung, allein die nöthige Rüdficht auf ven Raum 

geftattet deren Ausführung nicht, | 
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und das Brod auch zu Haufe brachen. Nun war zwar in 

den Zeiten ber blutigen Berfolgungen ein regelmäßiger, 

täglicher, gemeinfamer Gottesdienft der Gläubigen nicht mög— 

lich, aber doch wurde, fo oft es gefchehen fonnte, ein ſolcher, 

bald in Privathäufern, bald in Grabgewölben gehalten. Mit 

dem Siege des Chriftenthbums aber fehen wir ben regel- 

mäßigen täglichen Cultus in allen Gegenden fobald ald mög- 

lich entftehen, und bis heute zeigt fich in ber Fatholifchen 

Kirche Lebendigkeit und religiöfes Intereffe genug, um über: 

all dem öffentlichen Gottesdienfte zahlreiche Theilnehmer zu 

verfchaffen. Ganz anderd dagegen ift es in ber proteftan- 

tifchen Kirche, Nachdem die Lehre von der Transfubftantia- 

tion und dem Meßopfer verworfen waren, mußte natürlich 

auch der Canon der Meſſe fammt feinem Mittelpunfte, ber 

Gonfefration, von felbft wegfallen, und fo blieben vom bis- 

herigen Gultus nur Trümmer übrig, welche in deutfche Sprache 

umgefebt, trog bed Reizes der Neuheit nicht lange zu fefleln 

vermochten. Nur noch kurze Zeit fonnte barum ber tägliche 

Ghottesdienft fortdauern, und bald mußte aus Mangel an 

Theilnahme von Seite des Volkes der Cultus an ben Werf- 

tagen eingeftellt werden, Höchftens Fonnten die Prädifanten 

noch einmal in der Woche die Ohren geneigter Zuhörer er- 

obern; und bie Abnahme des Eiferd für den öffentlichen 

Gottesdienſt unter den Proteftanten wurde und ift bis heute 

eine fo weltfundige Thatfache, daß darüber irgend mehr zu 

fprechen überflüffig wäre. Bor Kurzem wurde 3. DB. öffent: 

lich berichtet, in der Stadt Mariboe fomme der Prediger zu— 

weilen in ben Falſ, den Hauptgottesdienft ſelbſt Sonntags 
Morgens nicht halten zu können, weil er ein total leeres 

Gotteshaus finde, Der Berichterftatter fügt ganz ruhig bei: 
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Mariboe werbe bald in Dänemarf und in anderen Ländern 

viele Echwefterftäbte finden. *) — Wer je längere Zeit unter 

Proteftanten wohnte, weiß, wie fehr fich namentlich die mitt- 

leren und höheren Stände ber Theilnahme am öffentlichen 

Gottesdienfte enthalten; und wir können uns über dieſe eigen- 

thümliche Enthaltfamfeit nicht wundern, wenn wir die Leere 

und Armuth bes yproteftantifchen Gultus erwägen, ber im 

Falfe einer fchlechten Predigt (und folche Fälle follen auch 

mitunter vorfommen), ganz auf den Gefrierpunft herabfinft. 

Nicht blos Kindern, fondern auch Erwachſenen geht es fo, 

wie Hurter fügt, 2) daß fie oft an der ganzen Predigt nur 

das Wort „Amen“ allein intereffirt. 

Noch ftärfer tritt der große Unterſchied zwifchen bem 

Proteftantismus und dem Urchriftentbum hervor, wenn wir 

den Gult der alten Kirche felbft näher betrachten. Eine 

ausführliche Befchreibung deffelben liefern uns die ſogenann— 

ten apoftolifchen Gonftitutionen, in ihrem zweiten und achten 

Buche. 3) Hiernach begann der Gottesdienft ber alten Chri— 

ften mit Refungen aus dem Alten und Neuen Teftamente, 

entfprechend ber Lektion und dem Evangelium unfered gegen 

wärtigen Mefferitus. Daran fchloß ſich die Predigt, nach 

deren Beendigung Die Katechumenen der unterften Klaffe und 

die Büßer ber zweiten Stufe entlaffen, für alle Klaſſen ber 
— — — 

1) S. Hurter, Geburt und Wiedergeburt. Th. J. S. 193. 
2) Surter, a. a. O. ©. 57. 

3) Zuſammengetragen iſt dieß nicht von den Apoſteln ſelbſt herrüh— 

rende Werk, um's Jahr 250. Sein Inhalt jedoch iſt großentheils 
viel älter. Die beſte kritiſche Unterſuchung darüber gab D. v. Drey, 
Unterſuchungen über die Conſtitutionen und Canones der Apoſtel. 

Tübingen 1832. Der griechiſche Text dieſer uralten Liturgie aber 
iſt abgedruckt bei Coteler., Patres Apost. T. I. p. 396—411. 
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Anweſenden aber verfchiedene Gebete verrichtet wurden, Die 

mit dem Segen bed Bifchofd endeten. Unverfennbar ftamınt 

alſo unfer heutiged allgemeined Gebet nach der Predigt, 

fammt dem Segen, von biefer Praris der Urfirche ber. 

Sofort grüßte der Bifchof die Gemeinde mit den Wor— 

ten: „der Friede fei mit Euch”; worauf die Antwort: „und 

mit Deinem Geifte” erfolgte. Die Antwort hat fich in un— 

ferer Meſſe noch ganz, der Gruß nur im Anfange einer 

biichöflichen Meſſe erhalten, 

Als Vorbereitung auf die Darbringung ber Opfer er— 

fcheint jegt der Briedendfuß, Uebrigens hatte er nur in ber 

morgenländifchen Kirche an dieſem Plage feine Stelle, wäh: 

rend er im Abendlande erft vor der Communion eintrat, wie 

man aus Auguftin fehen kann.!) uch diefe finnvolle Ge- 

remonie ift in den feierlichen Hochämtern der Fatholifchen 

Kirche bis auf den heutigen Tag noch gebräuchlich, und es 

ſoll dieſes Yilnrux durch den gefammten im Chore ange: 

henden Clerus hindurchgehen, nicht aber auf die beiden Le— 

viten allein befchränft werden, wie dieß in einigen Diöcefen 

per abbreviaturam. gefchieht. 

An diefer Stelle der Liturgie reichte ein Subdiafon den 

Prieftern Waffer zum Händewafchen und auch dieß ift in 

unferem Ritus nicht verloren gegangen. 

Nun erfolgte die Opferung. Die Gläubigen brachten 

ihre Gaben an den Altar, wo fie ihnen ein Diafon abnahın. 

Anfangs beftanden dieſe Gaben aus Brod und Wein, wos 

von ein Theil ausgefondert, confekrirt und zum heiligen Abend⸗ 

mahl gebraucht wurde, während der andere Theil den Cle— 

1) Köffing, liturgifche Vorlefungen über die Heil, Meſſe. ©. 523. 
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rifern und Armen zum Unterhalte diente. Mit der Zeit wur— 

den nicht mehr Brod und Wein in natura, fondern dafür 

ein Geldftüd (für Priefter und Arme) geopfert, und fo ent— 

ftand das Mepftipendium und das in manchen Gegenden 

jest noch übliche zu Opfergehen, welches, wo es vorfommt, 

noch immer gerade an diefem Plate der Liturgie einzutreten hat, 

Der Opferung folgt ein Lob» oder Preisgebet, welches 

zum Theil bis auf das Mort unferer Präfation entfpricht. 

Der Biſchof intonirte nämlich: avo zor va», d. i. „aufwärts 
ben Geift“, womit das Wolf mit Exouer rrgog Tov xUgLov 
antwortete. Es ift dieß unverfennbar unfer sursum corda — 

habemus ad Dominum. Darauf fang wieder ber Bifchof: 

„dem Herrn wollen wir Danf fagen“ (evUxagiorrowuer rip 

xvolo) und die Antwort lautete: „es ift billig und recht“ 

(aSıov zal dixarov). Ein Blick in unfer Miffale zeigt, daß 

unfer Gratias agamus Domino Deo nostro mit der Antwort 

Dignum et justum est nur eine Ueberſetzung dieſer urchrift- 

lichen Liturgie if. Wie dann bei uns fofort die Präfatio 

mit den Worten: Vere dignum et justum est ſich anfchließt, 

fo fang an ber gleichen Stelle fchon die ältefte Kirche in 

gleicher Weife: „Wahrlich es ift billig und recht, vor Allem 

Dich zu loben, den wahren Gott“ ꝛc. (aSıov wg aAnFug 

xcl dixaıov, 7700 rıavıomw avvuveiv GE x. 7.4.) Und wie 

noch heute unfere Präfation, fo fchloß dieſer Lobgefang 

ihon in ber alten Kirche mit den Worten: „Dich beten an 

die Thronen und Herrfchaften, die Engel und Erzengel, Se: 

raphim und Cherubim, unaufhörlich rufend: Heilig, heilig, 

heilig ift der Herr Gott Sabaoth, Himmel und Erde find 

voll feiner Herrlichkeit, gepriefen fei er in Ewigfeit, Amen !“ 

Uebrigens ift diefe alte Bräfation viel länger, als die gegen- 
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wärtigen, denen fie unverfennbar zum Vorbilde gedient hat, 

wie überhaupt die alte Meßliturgie viel länger war, als bie 

jegt in der lateinifchen Kirche gebräuchliche. 
Nach dem Trisagion (Sanctus) enthält weiterhin bie 

Liturgie der apoftoliihen Gonftitutionen ein ziemlich langes 

Gebet, in welchem zuerft die Menfchwerdung und die Wirk: 

famfeit Chrifti, hierauf aber fein Leiden und die Einfegung 

des Abendmahls erzählt wird, Letzteres gefchieht mit ben 

Morten: „in ber Nacht, wo er verrathen wurde, nahm er 

Drod in feine heiligen und unbefledten Hände, blidte zu 

Dir, feinem Gott und Vater empor, brach ed und gab es 

feinen Jüngern, fprechend: dieß ift das Geheimniß des neuen 

- Bundes, nehmet und efjet Davon, denn bieß ift mein Leib, 

ber für Viele gebrochen wird, zur Vergebung ber Sünden, 

— Gbenfo, fährt die Liturgie weiter fort, mifchte er ben 

Kelch mit Wein und Waſſer, heiligte ihn und reichte ihn 

dar mit den Morten: trinfet Alle daraus, denn bieß ift mein 

Blut, das für Viele - vergoffen wird zur Vergebung ber 

Sünden. Thut dieß zu meinem Andenken.” 

So wurde bie Gonfefration in die Erzählung der Ein— 

fegung bes heiligen Abendmahls eingeflochten, und gerade fo 

gefchieht ed noch heute in unferer Meffe, ja ber Priefter des 

19ten Jahrhunderts betet in dieſem heiligften Augenblide faft 

wörtlich- übereinftinmend mit dem bed Urchriftenthums in 

folgender Weife: Qui pridie quam paterelur, accepit panem 

in sanctas et venerabiles manus suas, et elevalis oculis in 

coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias 

agens, benedixit, fregit, dedilque discipulis suis, dicens: 

accipite et manducale ex hoc omnes elc. 

Iſt die Wandlung vorüber, fo beginnt in unferer Meſſe 
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ein Gebet mit ben Worten; Unde et memores, Domine, 

... tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrec- 

tionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis, oflerimus 

praeclarae majeslali luae etc.; und gerade ebenfo ſchließt fich 

an die Gonfefration der uralten Zeit dad Gebet an: ern 

utvor Tolvvd 18 nasag avıd, xal Tö Yavara, xul 17g 

Ex vexrgWv avautadewg, xal 175 E&g Bgarag Eriavods.,. 
TTOOOpEROUEV 0oL ri) Bacıkei xai Oep x. 1... Die ges 

naue Webereinftimmung biefer Gebete ift unverfennbar, Uns 

mittelbar nach dem Borausgehenden flehte ber Briefter ber 

alten Kirche: „wir bitten Dich, daß Du gnädig herabfeheft 
auf die vor Dir liegenden Gaben,“ und gegenwärtig heißt 

ed in der Mefje an dem gleichen Plage: Supra quae pro- 

pitio ac sereno vultu respicere digneris. 

In der alten Liturgie ftopen wir fofort auf eine fchwierige 

Stelle. Gott wird gebeten, feinen heiligen Geiſt herabzu— 

fenden auf diefe Opfer, „damit er das Brod erfcheinen laffe 

(erognvn) ald den Leib Chrifti, den Kelch aber ald das 

Blut Chriſti.“ Hieraus hat man gefchloffen, daß in ber alten 

Kirche, nicht wie jet, bei ben Worten: hoc est corpus meum 

-etc., fondern erft bei anoyryvn die Wandlung eintretend er: 

achtet worden fei, Wäre diefe Bemerkung richtig, fo würbe 

allerdings in einem fehr wichtigen Punfte unfere Meſſe von 

ber Liturgie der Urkirche differiren, Allein fürs Erſte hat 

man den Ausdrud arzoyrrn falfch aufgefaßt, denn er bes 
deutet nicht eine Verwandlung, Umgeftaltung und dergleichen, 

fondern ein Borzeigen, Kundthun, Erfennenlafien, Demnach 

fol der heilige Geift in diefer Stelle nicht das Brod in ben 

Leib Chrifti verwandeln, fondern das Brod als ben Leib 

Chrifti und erfennen laflen, zu unferer Ueberzeugung 
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bringen. Daß aber biefe Deutung, obgleich die fpätere 

griechifche Liturgie ihr zu widerfprechen ſcheint, Die richtige 

fei, geht aus Folgendem hervor. Chryfoftomug, welcher in 

diefen Dingen eine entfcheidende Stimme hat, fagt ausdrück— 

ih, daß die Worte: „dieß ift mein Leib‘ ꝛc. die Elemente 

umwanbeln. „Nicht ein Menſch ift es,“ fagt er, „der Leib 

und Blut Ghrifti bereitet, fondern Chriftus, der für ung ge- 

freuzigt worden, thut dieß ſelbſt. Seine Perſon barftellend 

fteht der Priefter da und fpricht jene Worte; die Kraft aber 

und bie Gnade fommt von Gott. Gr fpricht: dieß ift mein 

Leib; und dieß Wort verwandelt das vorliegende (Brod). ') 

Achnlih wie Chrofoftomus erflärten fich auch die auf 

dem Goncilium von Florenz anmwefenden Griechen ausdrüdlich 

dahin, daß nach ihrem Glauben ſchon mit den Worten: 

„dieß ift mein Leib’ ꝛc. die Wandlung eintrete, 2) 

In der Liturgie der alten Kirche folgte jegt eine Rihee 

von Gebeten für die Kirche, für alle Klaſſen des Glerus, für 

alle Verſtorbenen und Lebendigen. Diefe Fürbitten find jet 

in ber Iateinifchen Meffe getheilt, fo daß bie für die Leben- 

digen vor ber Gonfefration verrichtet werden, während bie 

1) Chrysost, de proditione Judae, homil. I. Opp. ed. B. B. T. II, 

p- 384. b.: räro 70 $yjua nerußpudulfe: ra mooxelueva. Wörtlic) 

ebenfo heißt es in ber zweiten Homilie über den Verrath Judä, 

l. c. p. 394. b, Die Liturgie der fatholifchen Armenier fegt die 

Gonfefration mit aller Beftinmmtheit in die Worte: „dieß ift mein 

Leib“ u. f. w. Bol, Sted, Liturgie der Fatholifchen Armenier. 
©. 61, vgl. mit ©. 64 u, 65, 

2) Bgl. Goar, Euchologium Graec. p. 140. 141. Harduin, Collect. 
Coneil. T. IX. pp. 613. 965. Binterim, Denfwürbigfeiten, 
Bd. IV. Thl. IL ©. 443. Köffing, Fiturgifche Vorleſungen. 
©. 440 f. 
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für den BVerftorbenen denjenigen Platz beibehielten, welchen 

fie fhon in der uralten Liturgie inne hatten, Auch die Er- 

innerung an die Martyrer findet fich in legterer, wie bei uns 

noch mit beinahe gleichlautenden Worten: zwv aylwv uap- 

TUIMY UMUOVEUCWUEV, OrTWg xovwWvol yeveodar TÄg 

@YIn08W5 avıwv xarasıwduuer. 

Daran ſchloß fich die heilige Communion, auf welche 

wieder einige Gebete folgten, bis der Diafon endlich bie 

Berfammlung mit den Worten: „gehet im Frieden‘ entließ. 

Es unterliegt feinem Zweifel, baß biefer Cultus bes 

Urchriſtenthums in eben dem Grade vom proteftantifchen 

Gottesdienſte abweicht, ald er mit dent Fatholifchen überein- 

ftimmt, und es ift nur ein einziger Bunft im Gultus, wo 

der BProteftantismus auf eine ber Fatholifchen Kirche ab— 

gehende Aehnlichfeit mit dem Urchriſtenthum Anfprüche er: 

heben kann; ich meine den Empfang bed Abendmahld unter 

beiden Geſtalten. 

Es ift wahr, gewöhnlich wurde in der alten Kirche das 

Abendmahl unter beiden Geftalten gefpendet, aber Feineswegs 

war die alte Kirche der Anficht, daß nicht fchon unter einer 

Geſtalt allein die volle Abendmahlsgnade und MWirfung em: 

pfangen werben fünne. Vielmehr von ber Anficht, daß auch 

ber Empfang unter einer Geſtalt ſchon den vollen Segen 

vermittle, ausgehend, fpendete die Kirche des Urchriften- 

thums bereitd alfen denen, die nicht während ber Meſſe felbft 

communicirten, nur bie ©eftalt bed Brodes, 3. B. den Ge: 

fangenen, den Kranfen, bie nicht zur Kirche fommen konnten 

und dergl. Ueberdieß war es fchon um das Jahr zweis 

hundert Sitte, daß fromme Ghriften das confekrirte Brob 

mit nach Haufe nahmen, und zu Haufe vor aller andern 

Theol. Ouartaljchrift 1845, II, Heft. 14 
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Speiſe genoffen, wie wir aus der berühmten Stelle Tertullians 

an feine Frau deutlich erfehen. ) Auch Diejenigen, welche 

eine Ecefahrt unternahmen, erhielten das confefrirte Brod 

als eigentliched Biaticum, und empfingen fo das Abendmahl 

nur unter einer Geſtalt.“) Bald begegnen und auch folche 

Fälle, wo das Abendmahl nicht während, fondern nach der 

Meſſe ertheilt wurde, und dann nur unter einer ®eftalt. 

Diefe Prarid hing damit zufammen, daß wohl das 

confefrirte Brod nach der Liturgie noch aufbewahrt werben 

durfte, nicht aber der confefrirte Wein, aus Furcht, er möchte 

verjchüttet und Dadurch verunehret werden, oder auch in 

Gährung übergehen u. dgl. 

Demnach war ed in der alten Kirche Praris, daß die, 

welche während der Mefje communicirten, beide Geftalten, 

die aber, welche außerhalb der Meſſe communieirten, nur 

eine Geſtalt empfiengen. 

Aber es finden ſich auch in der alten Kirche ſchon zwei 

Fälle, wo jelbft während der Meffe nur eine Geftalt mit: 

getheilt wurde, wie bei und. Der eine diefer Fälle fand je 

während der vierzigtägigen Faftenzeit tagtäglich, mit Ausnahme 

des Samftaged und Sonntages ftatt. An den andern Wochen 

tagen nämlich wurde nur eine Missa praesanclificata gefeiert, 

wie bei und am Gharfreitage. Es wurde alfo an.diefen 

Tagen gar fein Wein confefrirt, und Priefter und Laien zus 

ſammen empfiengen nur das heilige Brod, und fo ift es auch 

jegt noch in der griechiichen Kirche. 

1) Tertull. ad uxorem Lib. II. c. 5: „non sciet maritus, quid 
secrelo ante omnem cıbum gustes.‘“* 

2) Ambros, Orat. de obitu fratris, 
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Der andere Fall trat bei der Kindercommunion ein, denn 
den Kindern wurde das Abendmahl nur unter der Geftalt 
bes Meines gereicht, weil für fie der Genuß der Hoflie ſchwie— 

riger, eine Verfchleuderung und Verunehrung des heiligen 
Brodes aber leicht möglich gewefen wäre. !) 

Es war demnach in allweg die Kommunion unter einer 
Geftalt ſchon in ber Urfirche nicht felten, wenn fie gleich 
nicht die Regel war, und niemald war der Wahnglaube 
vorhanden, daß bie volle Kraft des Abendmahls an die beiden 

Geſtalten gebunden fei. 2) 

Diefer Behauptung widerfpricht ed nicht, wenn Babft 

Leo ber Große ausdrüdlich den Empfang unter beiden 

Geftalten den Gläubigen anbefahl. Zu feiner Zeit nämlich 

wollten manichäiſch Gefinnte den Genuß des confefrirten 

Weines ald unerlaubt hinftellen, weil der Wein an fich et⸗ 

was Sündhaftes fei, und dieſer ketzeriſchen Anficht gegenüber 

drang ber große Pabſt darauf, dag im Abendmahl auch der 

Kelch genofien werbe. 

Derfelbe Grund aber, ber in ber älteften Kirche fchon 

die längere Aufbewahrung bes confefrirten Weines verhinderte, 

berjelbe Grund war es auch, der fpäter die Communion unter 

einer ©eftalt in bie Praxis rief. 

Um nämlich das Verfchütten des confefrirten Weines zu 

verhüten, ward es feit dem fechdten Jahrhundert in manchen 

Kirchen gebräuchlih, und im neunten fehr häufig, Röhren 

(fistulas) an die Kelche zu befeftigen und aus biefen ben 

eonfefrirten Wein zu faugen, In anderen Gegenden wurbe 
— 

1) Bgl. Liebermann, institutiones theol. T. IV. p. 411 et 368, 

2) ®gl. Trident. Sess. XXI. cap. 3 u. can. 3, 

14 * 
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die Hoftie in den hf. Wein eingetaucht und fo angefeuchtet in 

einem Löffel dem Gommunifanten gereicht, wie dieß jeßt noch 

bei den Griechen gefchieht. Wieder in anderen Kirchen aber 

fam die Gewohnheit auf, nur das heilige Brod den Gläubi- 

gen zu reichen, ) und dieſe Gewohnheit fand an den gro- 

Ben Echolaftifern und ihrer Concomitanztheorie, 2) Fräftigere 

Vertheidiger, lange bevor fie durch kirchliche Vorfchrift all— 

gemein eingeführt wurde. Erſt ald im vierzehnten und fünf- 

zehnten Jahrhundert häretiihe Parteien den Empfang bed 

heiligen Bluted für abfolut nöthig erachteten, trat die Kirche 

auf dem Goneil von Gonftanz mit der Beitimmung hervor, 

dag außer dem Meſſe Iefenden Priefter jelbjt Niemand das 

heilige Abendmahl unter einer. andern Geftalt ald der des 

Broded empfangen follte. 3) Alſo nicht blos ben Laien, 

1) Nur die Geftalt des Brodes wurde 3. B. gereicht bei Kreuzheeren, 

wenn nicht für die vielen Taufende von Gommunifanten Wein 

vorhanden war, oder in foldyden Gegenden, wo gar Fein Wein zu be: 

fommen war, Bol. Buhmann, Bopularfombolif. I. Aufl. ©. 595. 

2) Diefe Thevrie it aud vom Tridentinum angenommen worden, 
Sess. XII. cap. 3. Cine gute Vertheidigung derjelben findet ſich 

bei Bellarmin, Disput. de Sacram. Eucharistiae, Lib. IV. c. 21. 

3) Die Gründe, warum die Kirche den Kelch entzug, hat ſchon der 

Catechismus romanus, Pars Il. cap. IV. quaest. 64 ſehr guf an- 

gegeben. Liebermann (}. c. p. 412) hat diefe Gründe mit Ber: 

Rärfung wiederholt: „Primum maxime cavendum erat, ne sanguis 

Domini in terram funderetur, quod quidem facile vitari posse 

non videbatur, si in magna populi multitudine eum ministrare 

oportuisset. (Adde, quod major sit irreverentia in eflusione san- 
guinis, qui rursus colligi nequit, quam si consecratus panis de- 
cideret.) 2) Cum sacra Eucharistia aegrotis praesto esse debeat, 
magnopere timendum erat, ne, si diutius vini species asservare- 
tur, coacesceret. 3) Permulti sunt, qui vini saporem ac ne odo- 
rem quidem perferre ullo modo possint. Accedit 4) quod in 
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fondern auch den Prieftern, wenn fie außerhalb ihrer eigenen 

Meſſe communiciren, ift der Kelch verfag.. Mit andern 

Worten: nur wenn das Abendmahl zugleih Opfer ift, wer: 

ben beide Geftalten von dem Briefter empfangen. Iſt es 

aber nicht Opfer, fondern Saframent, fo wird ed nur 

unter einer Geſtalt genofjen. ) 

Dabei behielt fich übrigens die Kirche vor, in einzelnen 

Ländern auch den Genuß bed Kelches zu geftatten, wie 3. B. 

derfelbe den Galirtinern gewährt wurde, jedoch unter ber 

ausdrüdlihen Bedingung, daß fie die Communion unter 

beiden Geftalten nicht für abfolut nöthig erachteten. 

Sofort fam bie Frage, ob den Laien ber Kelch wieder 

geftattet werden folle, auch auf dem Concil von Trient vor, 

und diefes iberließ Die Entfcheidung dem Babfte. ) Da nun 

Kaifer Ferdinand I. von der Gewährung des Kelched große 

Erwartungen in Beziehung auf Wiedergewinnung der Prote- 

ftanten hegte, jo gab Pius IV. die Communion unter beiden 

Beftalten in den Erblanden des Kaifers, in Baiern, und in 

den Erzbisthiimern Mainz und Trier zu; da aber ber ge- 

hoffte Erfolg gar nicht eintrat, erlofch dieſe Praris bald wies 

— — 

pluribus provinciis summä vini penuriä laboratur. 5) Quod ma- 

xime ad rem 'pertinet, convellenda erat eorum haeresis, qui ne- 

gabant, sub utraque specie totum Christum esse.“ 

Davon, daß das Blut hauptfächlich zum Opfer des neuen Bun— 

des gehöre, für das Saframent aber vorzüglich der Leib fei, 

davon handelt ausführlihd Binterim, Denkwürdigfeiten Bd. IV. 

Th. U. S. 48. Auch auf dem Tridentinum (d. 5. in den Vers 

handlungen) Fam diefe Anficht zur Sprache. ©. Harduin, Collect. 

Cone. T. X. p. 337 sq. Bol. auch Augnfti, Denfwürdigfeiten, 
Vorrede zu Band VII. 

2) Sessio XXI. am Scluffe. 

— 
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der, und im Jahre 1623 wurde fie felbft in Böhmen wieder 

aufgehoben. Nur der König von Böhmen empfängt noch 

jest bei feiner Krönung beide Geftalten, und ebenfo ber 

Diakon und Subdiafon beim päbftlihen Hochamt. !) 

Es ift nicht unfere Aufgabe, die hier einfchlägigen dog— 
matifchen Fragen zu erörtern, was jchon Bellarmin in treff: 

licher und ausführlicher Weile gethan hat; ?) wir wollten 

vielmehr nur zeigen, daß auch im Urchriſtenthum bie Com— 

munion unter einer einzigen Geftalt Feine Seltenbeit, und 

baß es ftetd Ehrfurcht vor dem heiligen Blute war, was 

zur Nichtreihung des Kelches Veranlafjung gab. 

In der That ift auch durch dieſes Vorenthalten des 

Kelches den Gläubigen Feineswegs irgend eine Gnade vor: 

enthalten, denn’ diefe Fann, wie felbft einfichtige Proteftanten, 

z. B. Claufen in feiner Symbolif, 3) zugeben, nicht von 

ber Bluralität oder Quantität ber Materie abhängig fein. 

Ya, Luther felbft muß der Anficht gewejen fein, daß unter 

einer ©eftalt fehon der ganze Chriftus und bie volle Gnabe 

genoffen werde; fonft hätte er nicht fagen fünnen: „wenn 

ein Concil und beide Geftalten geböte oder erlaubte, fo würs 

den wir dem Goneil zum Trog nur eine nehmen.” %) Gr 

fonnte dieß nur in der rafendften Leidenfchaft, oder er mußte 

es in ber Ueberzeugung fagen, daß unter einer Geftalt nicht 

weniger Segen als unter beiden empfangen werde. 

1) Röffing, liturg. Vorleſungen ©. 545. 
2) Bellarmin, Disput. de Sacram. Eucharistiae. Lib. IV. c. 21 sqgq. 

3) Claufen, Symbolik. ©. 634. Vergl. Brifhar, Gontroverjen 

Sarpi’s und Pallavicini's, Thl. U. S. 130. 

4) Meßordnung dv. I. 1526 in Luthers Werfen, Jenaer deutſche 

Ausgabe, Thl. II. ©. 338 a. 
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Es wäre auch in der That eine höchft mechaniiche Anz 

fiht, wenn man die Gnade des Saframents in zwei Theile 

fpalten wollte, wovon der eine an die Geſtalt des Brodes, 

der andere an die des Weined gebunden fein follte; eine 

Anficht, die an den Wahn anftreift, als ob mit der größeren 

Hoftie mehr Gnade empfangen werde al& bei ber fleinen. 

Es ift darum Feineswegs zuftändig, daß und die Prote- 

ftanten der Verſtuͤmmelung des heiligen Abendmahls anflagen; 

im Gegentheile find wir berechtigt, die ſymboliſch-gläubigen 

Lutheraner einer Entftellung der urchriftlichen Abendmahlslehre, 

die unfymbolijchen aber, fo wie die Zwinglianer ıc. einer 

eigentlichen Vernichtung des Abendmahls zu befchuldigen, und 

auf fie die Worte anzuwenden, welche Ignatius von Ans 

tiochien über die Dofeten feiner Zeit geäußert hat, nämlich: 

„se enthalten fich ded Abendmahls, weil fie nicht anerkennen, 

daß die Guchariftie der Leib unferes Herrn Jeſu Chrifti iſt“. ) 

Beide Theile der Proteftanten aber fönnten nur dann auf 

die Aehnlichkeit ihrer Abendmahlsform mit der der alten Kirche 

und gegenüber ein Gewicht legen, wenn bie Form höher 

ftünde, ald das Wefen, die Geremonie bes Urchriſtenthums 

mehr werth wäre, ald ber urchriftliche Glaube, und das Plus 

ber Geremionie das Minus des Andern aufzuwiegen vermöchte. 

Aber nicht einmal die Bollftändigfeit der Geremonie ift 

ed, deren fi) die Proteftanten rühmen dürfen; denn auch 

fie weichen in manchen Bunften von der Form bed eriten 

Abendmahles ab. Bei diefem warb das Brod gebrochen, bei 

ihnen nicht; dort wurde bie Feier Abends begangen, bei ihnen 

am Morgen; bort in einem Brivathaufe, bei ihnen in ber 

1) Ad Smyrn. c. 7. 
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Kirche; dort war die Fußwafhung damit verbunden, bei 

ihnen ift dieſe weggefallen. 

Ya, die Proteftanten dürfen fo wenig Anſpruch darauf 

machen, bie heiligen Geremonien des Urchriftentbums bewahrt 

zu haben, daß fie vielmehr gerade eine der fchönften und 

finnigften diefer Geremonien auf unverantwortliche Weife ab» 

gethan haben, ich meine den Gebrauch des heiligen Kreuzes 

zeichens, welches zu einer weiteren Vergleihung zwifchen 

dem Proteftantismus und dem Urchriftenthume Veranlaffung 

gibt. Ich gebe zu, daß in der Bibel von dem Gebrauche 
bes heiligen Kreuzeszeichens Feine Rede ift, dagegen führen 

alte Kirchenfchriftfteller, wie 3. B. Tertullian, ) jenen Ge— 

brauch doch auf eine apoftolifhe Tradition zurüf, und die 

allgemeine Anwendung dieſes Zeichens im zweiten Fahr: 

hunderte fchon, fpricht für die Richtigfeit diefer Behauptung. 

Um dieſe Zeit nämlich bezeichnete der Chriſt ſowohl fich felbft 

als die Gegenftände feiner Umgebung häufig mit dem heili— 

gen Kreuze. Wenn Tertullian feine Frau abmahnt, nad) 

feinem Tode einen Heiden zu heirathen, fo fagt er unter 

Anderm: „diefem wird es nicht entgehen, wenn bu dein Bett 

ober deinen Leib mit dem Kreuze bezeichneft“. 2) Noch ausführ- 

licher fpricht Tertullian von diefem Gegenftande in feinem Buche 

vom Soldatenfranze: Ad omnem progressum atque promotum, 

ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calceatum, ad la- 

vacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque 

nos conversatio exercet, frontem crucis signaculo terimus. ?) 

1) De corona c. 4. 

2) Latebisne tu, cum lectulum, cum corpusculum tuum signas. Ad 

uxor. Lib. II. c. 5. 

3) De corona c. 3. 
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Alfo bei jedem Schritte und Tritte gleichfam, beim Ein- und 

Ausgange, beim Anziehen der Kleider und Schuhe, wenn 

man ein Bad nahm, fich zu Tifche feste, wenn man bie 

Lichter anzuͤndete, fich zu Bette legte, auf einen Seſſel ſaß, 

überall bezeichnete man fich mit dem Kreuze. 

Um ein Menfchenalter fpäter ald Tertullian, äußerte 

ber heilige Cyprian über das Kreuzeszeichen folgende Fräftige 

Worte: quod in hoc signo crucis salus sit omnibus, qui in 

frontibus notentur. I Und an einer andern Stelle fagt 

derſelbe Kirchenvater: König Ozias fei mit einem Ausſatz 
an der Stirne geftraft worden, gerade an bem Theile des 

Leibs, ubi signantur, qui Dominum promerentur. ?) Aber 

nicht blos die Stirne, auch Augen, Mund und Bruft wurden 

mit dem heiligen Kreuze ‚bezeichnet, wie Ephräm ber Syrer 

in einer Charfreitagspredigt jagt. 3) Derfelbe gibt ung zu— 

gleich die Nachricht, daß auch an den Thüren der chriftlichen 

Mohnungen dad Kreuzeszeichen angebracht worden fei, und 

Cyrill von Jerufalem erzählt, man habe fein Gefhäft ans 

gefangen, ohne ſich zuvor mit dem Kreuzeszeichen barauf 

gleichfam vorzubereiten, und aus feinem Becher getrunfen, 

ohne diefen durch jenes Zeichen zuvor geheiligt zu haben. *) 

Auch Hausgeräthe aller Art, Leuchter, Trinkgefäße, Hand- 

werfsinftrumente, felbft Kleider und Bücher wurden mit dem 

heiligen Kreuze verfehen. Gonftantin d. Gr. aber ließ, wie 

Eufebius andentet, an den Wegen ftatt der Hermesfäulen 

Kreuze errichten. °) 

1) Testimoniorum lib. II. c. 22. 
2) Cyprian, de unitate. p. 200 sq. 

3) Opp. graec. T. II. ed. Rom. p. 247 sq. 
4) Catech. IV, $. 14 u, XIII. $. 36. 
5) Binterim, Denkw. Br. IV. Th. J. ©. 511 u ©. 531. 
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Und feitbem finden wir bei Chriften aller Gegenden unb 

Zeiten den häufigften Gebrauch des heiligen Zeichens. Es 

ift aufgerichtet ald die Fahne des neuen Bundes in Kirche, 

auf Feld und Flur, es ift an der Straße ber Wegweijer zum 

Pfade nah Oben, ift im eigenen Haufe das Erinnerungs- 

zeichen an ben Grlöjer, ift auf dem Gottedader das Hoff: 

nungspanier der Auferftehung, und wir felbft bezeichnen ung 

wiederholt mit dem Kreuze, um und dadurch an das große 

Werk der Verſöhnung, an den Segen ber vom Kreuze floß, 

und an ben ganzen Inhalt des Chriftenthums zu erinnern, 

Gewiß, billige und frommgefinnte Proteftanten werden 

bedauern, baß bie Reformatoren in der Leidenjchaft ihrer 

Dppofition auch diefes finnvolle Zeichen außer Curs geſetzt 

und dadurch die Fhrigen fo mancher frommen Regung und 

fo mancher heiligen Gefühle, die fih an den Anblif und 

Gebrauch des Kreuzeszeichens fnüpfen, beraubt haben. Gie 

werden bedauern, daB Luther das Küffen des Kreuzes für 

„abgöttifche Andacht” erklärt hat, „bieweil fie ohne Wort und 

Befehl Chrifti geſchieht“, ) und die Verehrung des Kreuzed- 

zeichens für eine Erfindung Satans ausgab, ber und bier 

ein großes „Seplerr” gemacht habe.2) Daß aber bie Re— 

formirten hierin fich noch weiter ald die Lutheraner vom 

urchriftlichen Gebrauche abgefehrt haben, ift befannt. 

Um zu einem weiteren Bunfte vorzufchreiten, wollen 

wir jest darauf hinweifen, wie laut und lärmend ber Pro— 

teftantismus die Urkirche dadurch reftituirt zu haben behaup- 

tet, daß er die Berehrung der Heiligen und Reli— 

quien verwarf, Wir Fönnten dagegen anführen, baß bie 

1) Walch'ſche Ausg. Thl. XI. ©, 2989. 

2) A. a. D. ©. 3155. 
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Verehrung der Heiligen und die Hochachtung ihrer Reliquien 

fhon in dem Begriffe der über biefjeitd und jenfeits zugleich 

fi ausdehnenden Kirche, fo wie in dem natürlichen Gefühle 

ber Ehrfurcht vor fittlicher Größe und in der pſychologiſchen 

Thatfache der Wertbichägung alles defien, was geliebten Per— 

fonen einft angehörte, die Grundlage ihrer Berechtigung 

habe; fönnten darauf aufmerffam machen, daß fehon im A. 

und N. T. Anfnüpfungspunfte für die Heiligenverehrung ſich 
finden u. dgl.;) doch unfere eigentliche Abficht ift nur, bie 

dießfallſige Praris der urchriftlichen Kirche zum Behuf weis 
terer Bergleichung zu verzeichnen. Da begegnen wir zuerft 

ben uralten Martyraften über den h. Ignatius von Antio- 

chien, von ben Zeugen feines Todes felbft im Jahre 107 

verfaßt.) Sie erzählen uns, die wilden Thiere hätten ben 

Leib des h. Martyrs bis auf die dickeren Knochen aufge: 

freffen, dieſe Ueberrefte aber feien nach Antiochien gebracht, 
in Linnen gelegt und als unvergleichliher Schag der Kirche 

zurüdgelaflen worden, Kap. 6. Im folgenden Kapitel geben 

fie fofort den Todestag des h. Ignatius ganz genau an, 

damit die Antiochener im Stande feien, je an dieſem Tage 

zum Gottesdienfte (zur Feier der yeveHAıa) zufammen zu 

fommen und mit dem edlen Martyrer und Kämpfer Chrifti 
in geiftige Gemeinjchaft zu treten. Kap, 7. Daß aber in 

Antiochien jahrjährlih am Todestage des hl. Ignatius eine 

firchliche Feier ihm zu Ehren veranftaltet wurde, wiflen wir 

1) Dal. Lüft, Liturgik.“ Th. I. S. 265 fi. 

2) Ueber Berfafler und Aechtheit dieſer Akten habe ich in ben Pro: 

legomenen zu meiner Ausgabe der Patrcs Apostolici geſprochen 

(p- XLVII sq.), und die Akten felbit dort abdruden laſſen. 
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von Chryſoſtomus, beffen Feftpredigt auf diefen Tag und 
noch erhalten ift.') 

Das zweite Beifpiel, daß fchon in ber älteften Kirche 

die Heiligen und ihre Reliquien verehrt worden feien, geben 

und bie Martyraften bes h. Polyfarp. Auch diefe find ohne 

Zweifel Acht und von ber Kirche zu Smyrna bald nad 

bem Tode dieſes ihres großen Bijchofs felbft ausgegangen 

(160 — 170), und darum ift ihr Zeugniß gewiß aud von 

hohem Gewichte. Nun aber haben bdiefen Aften zufolge 

(8. 18) die Smyrnäer die Gebeine und Afche ihres heiligen 

Bifhofs als einen bie edelften Perlen übertreffenden Schatz 

gefammelt und an einem würdigen Plage niedergelegt, um 

fünftig am Tobestage des hi. Martyrs das yevesAıov deſſel- 

ben feierlich zu begehen. — Ja, die Heiligenverehrung war 

in der chriftlichen Urzeit nicht nur befannt, fondern bereits 

bei den Heiden denſelben Mißdeutungen ausgeſetzt, Die fie 

gegenwärtig noch von den Proteftanten erfährt. Die Hei— 

den wollten nämlich den Smyrnäern ben Leib Polykarps 

nicht geben, damit fie nicht etwa ihn ftatt des Gekreuzigten 

anbeten möchten (8. 17). 

Don Polyfarp wenden wir und zu dem Befannten römi⸗ 

ſchen Presbyter Cajus am Ende des zweiten Jahrhunderts, 

der ſchon von Trophäen ſpricht, welche den beiden Apoſteln 

Petrus und Paulus zu Rom errichtet worden feien. ?) 

Um biefelbe Zeit redete auch Tertullian von einer feier 

lichen Begehung ber natalitia martyrum,3) und ungefähr 

fünfzig Jahre fpäter fehrieb Gyprian, ‚daß man die Leiden 

1) Chrysost. Opp. ed. B. B. T. II. p. 592 sq. 
2) Euseb., Hist, Eccl. Lib. II. c. 25. 

3) Tertull., de corona, c. 3, 
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und die Tage der Martyrer durch jährliche Erinnerungsfeite 

feier.) Don ben gleichen Feierlichkeiten ift auch in feinem 

3Tften Briefe (p. 50) die Nebe. 

Diefe Belege genügen und, um die Prarid bes Ur— 

hriftenthums zu bezeichnen, weitere Aeußerungen fpäterer 

Kirchenväter aber find bei Bellarmin und Lüft?) verzeichnet. 

Wenn das chriftliche Altertum fo deutlich fprach, fo 

ift nicht zu wundern, daß Luther längere Zeit in biefem 

Punkte gefhwanft, und fich bald auf die eine, bald auf bie 

andere Seite geneigt hat, bis endlich der Oppofitionggeift 

die Oberhand erhielt, und er in den Schmalfaldifchen Artis 

fein 3. B. die Anrufung der Heiligen für einen antichrift- 

lichen Mißbrauch erflärte,3) in einer Predigt aber fagte: 

„ein Stüd von St. Peter oder Paul fei nicht befier, als ein 

Stück von einem Dieb oder Galgen.“?) Doc die Schüler 

find dem Meifter nicht völlig treu geblieben. Oder find nicht 

die Tifchreden Luthers, auch Reliquien, von feiner Umgebung 

und feinen Freunden für. fromme Seelen zur nachträglichen 

Verehrung gefammelt? Daß fie nicht, wie die Legende von 

einigen anderen Reliquien behauptet, wohlriechend find, geben 

wir gerne zu und finden es auch fehr begreiflich, 

Aber auch noch in einer anderen Weife haben die Pro— 

teftanten Reliquien gefammelt, und bie fowohl in Älterer 
als neuerer Zeit. Schon frühzeitig hat man von den Haus— 

geräthen, insbejondere der Ehebettſtatt Luthers Splitter ab- 
-— — — —— 

1) Ep. 34. p. 47. 

2) Bellarmin, Disp. de sanct. beatif. Lib. I. c. 13. und de reli- 

quüs sanct. Lib. II, c. 3. Luft, Liturgif, Thl. I. ©. 272 fi. 

3) Artic. Smalc. P. II, Art. II. in fine, b. Hase, libri symbol, p. 310, 

4) Walch'ſche Ausg. Thl. All, ©. 1504, 
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gefchnitten, und fie als Heilmittel gegen Zahnfchmerzen und 

andere Gebrechen gebraucht, wie und der Pietiſt Arnold kla— 

gend berichtet. !) Derfelbe fagt und, daß man ben Katheber 

Luthers mit Gold überzogen und ihm allerlei Beneration und 

Superftition erwiefen habe.) Noch mehrere andere Fälle 

folcher Iutherifcher Reliquienverehrung führt Herr Buchmann 

in feiner verbienftvollen Bopularfymbolif (I. Aufl. ©. 679) 

an, und es verdient alle Beachtung, daß erft kuͤrzlich, nach— 

dem ein Sturmwind die Quthersbuche bei Altenftein und Stein- 

bach (in Sachen: Meiningen) umgerifien hat, der Pfarrer 

bes letztern Ortes „allen Verehrern des heiligen Mannes“ 

Stückchen zum Andenken öffentlich anbot, wenn fie fih in 

franfirten Briefen an ihn wenden würden. Gntgangen 

find aber Herrn Buchmann einige andere wichtige Fälle pro— 

teftantifcher Reliquienverehrung, Die wir nachtragen wollen. 

Man ging hierin im vorigen Jahrhunderte fo weit, daß an 

einigen Bortraiten Luthers fogar Wunderzeichen verfpürt wers 

den wollten: fo foll ein Bildniß Lutheri zu Ober-Roßla bei 

Weimar zu drei verfchiedenen Malen ftarf gefchwigt haben, 

eben, ald ber Pfarrer über den fchlechten Zuftand der Schu— 

len und Kirchen fprach; ein anderes Portrait Luthers aber, 

zu Artern, in der Graffchaft Mangfeld, fol vom Feuer un- 

verfehrt geblieben fein, obgleich die Thüre, woran es befeitigt 

war, zu Afche brannte. >) 

1) Arnold, Kirchen: und Kegerhiftorie Thl. II. Buch XVI. Kap. 5. - 

$. 22. (Auch H. Buchmann citirt (S. 679) diefe Stelle, aber 

falſch.) 
2) A. a. O. K. 15. 7. 

3) Reformationsalmanach für Luthers Verehrer, auf das evang. Ju- 

beljahr 1817. Herausg. v. Fried. Kayfer. Erfurt. p. LXXVI. 
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Nicht ganz fo grell, aber deſto häufiger und allgemei- 

ner zeigte fich die luther'ſche Reliquienmanie bei Beranlaffung 

des Reformationsfeftes im Jahre 1817. Der Reformations- 

almanach felbft, zu welchem Notabilitäten wie de Wette, Bret- 

fchrteider, Joh. Voigt, Schuderoff w. A. Beiträge lieferten, 

enthält einen befondern Artifel mit ber Ueberfchrift: „Reli- 

quien von Luther”, und gibt feingeftochene Abbildungen einer 

ziemlichen Anzahl diefer — freilich etwas feltfamen — Reli- 

quien. Manche andere, fo Luthers Löffel, haben in anderen 

Büchern ihre Abbildungen gefunden, und wie von ber Diana 

von Ephefus, fo hat man von Lutherd Ehering Nachbildun— 

gen in Silber nicht ohne guten Nugen gefertigt. 

Alfo nicht die Reliquien überhaupt, wohl aber die der Het- 

ligen, bat der Proteftantismus verworfen; er hat einen from 

men Gebrauch, den die Urfirche übte, abgethan, und einen 

andern an deſſen Etelle gefegt, zu welchem bie älteſte Kir- 

chengeſchichte Fein Analogon bietet, 

Nicht zu den gottesdienftlichen, wohl aber zu den from— 

men Gebräuchen des Urchriſtenthums, welche von den Bros 

teftanten verworfen wurden, gehören auch die Faften. Von , 

Anfang an nämlich hat der chriftliche Geift nicht nur einen 

durch Mäßigfeit ausgezeichneten Gebrauh von Epeife und 

Trank bewirkt, fondern er hat die Gläubigen auch angetrie— 

ben, um höherer Zwede willen und zur Erhaltung ber Herr- 

fchaft des Geiftes über das Fleifh auch von Zeit zu Zeit 

gänzlich oder theilweife der leiblichen Nahrung zu entfagen. 
Es war dieß übrigens nicht eine von ben Juden herüberges 

nommene Gewohnheit; vielmehr erflärten die alten Chriften 

ausdrüdlich das alte jüdifhe Faften für aufgehoben, und 
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durch ein wahres erjeßt, das ſchon ber Prophet Elia be- 

fchrieben habe.) 
Ein Vorbild des Faftend durften die Gläubigen nicht 

in der Ferne fuchen. Sie hatten es ja ſchon an ihrem Herrn 

und Meifter felbft (Matth. 4, 2); überdieß ift in ber beili- 

gen Schrift wiederholt billigend von dem Faften die Rebe, 
und Beten und Faften erfcheinen bafelbft öfter mit einander 

verbunden (Matth. 6, 17, 17,21), Unter Faften und Ge— 

bet legten bie Kirchenvorfteher von Antiochien dem Paulus 

und Barnabas die Hände auf, um fie zu ihrer Miſſion un- 

ter ben Heiden einzuweihen (A. ©. 13, 3); baß er unter 

Faften fein Leben zugebracht habe, erzählt Paulus von fid) 

felber (II. Cor. 11, 27); zu anhaltendem Faften ermahnte 

St. Polykarp, der Schüler des hl. Zohannes,?) und aud 

im Baftor des Hermas?) erfennen wir die Faftenpraris ber 

alten Kirche. Zum erftenmal begegnet und bier für das 

Faften der Ausdruck statio, gleichfam um und deutlich zu 

zeigen, was die Alten mit dem Faſten gewollt haben. Wie 

zur militärischen Beihüsung und Sicherung die Wachtpoften 

 (stationes), fo follten zur eıhifchen Wahrung und Sicherung 

die Faften dienen. 

Nach dem Zeugniffe des bi. Juftin fofort wurden ben 

Katechumenen vor ihrer Taufe Baften auferlegt, und bie 

Bläubigen fafteten felbft mit.%) Webereinftimmend hiemit er— 

zählt Tertullian von den Täuflingen, daß fie durch öfteres 

1) Barnabas c. Q und 3. Hermas, Lib. III. Simil. V, ec. 1. Ju- 
stin, Dial. c. Tryph. n. 15 et 40. Clem, Alex., Strom. VI, 12. 

2) Epist. ad Philipp. ce. 7. 

3) Lib. III. Sim. 5. 

4) Justin., Apol. I. n, 61. 
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Beten, Faften, Kniebeugen und Wachen fich zum Empfang 

ber bl. Taufe vorbereitet haben. !) 

Obgleich die alten Chriften gewohnt waren, häufig zu 

faften, fo waren body gewiffe Zeitpunfte beftimmt, an wel- 

chen fie mit befonderem Eifer und Fleiße diefer frommen 

Vebung oblagen. Daß bieß 3. B. zur Zeit der Taufe ftatt- 

gefunden, haben wir eben gefehen. Ueberdem lag es nahe, 

gerade bie Leidenstage des Herrn mit Faften zu begehen, 
und fo find die legten Tage ber Charwoche ficherlich Die er- 

ften firirten Faſttage geweſen. Dieb fehen wir aus Ters 

tullian, welcher ald Montanift darüber unzufrieden war, daß 

die Fatholifche Kirche zu wenige Faften vorfchreibe. Als von 

ber Fatholifchen Kirche Coder, wie er fagt, den Pfychifern) 

gebotene Fafttage aber erjcheinen jene Tage, in quibus ab- 

latus est sponsus, aljo die Leidenstage Chrifti.?) 

Mann die vierzigtägigen Faſten eingeführt worben feien, 

it zweifelhaft. Nach einer fchwierigen Stelle bed Irenäus, 

bie und Euſebius (H. E. V. 24) aufbewahrt hat, waren zu 

feiner Zeit, d. h. gegen Ende bed zweiten Jahrhunderts, bie 

Duadragefimalfaften noch nicht firirt, und mit Diefer Angabe, 

tefpektive dieſer Auffaffung jener Stelle des Irenäus, ſtimmt 

das, was wir eben and Tertullian anführten, völlig überein. 

Beide wiffen nämlich wohl von dem Faften an ben Leidens— 

tagen, nicht aber von einem vierzigtägigen Faſten. Uebri— 

gend begegnet uns biefes doch fchon bei Drigenes.?) 

1) Tertull., de baptismo c, 20. &s ift zu beachten, daß Tertullian 

dieſe Schrift vor feinem Uebertritt zum Montanismus verfaßt hat. 

2) Tertull., de jejun. c. 2 et 3. 

3) Hom. X. in Levit,: „habemus quadragesimae dies jejuniis conse- 

eratos.* Dieß Werk des Drigenes ift nur mehr in lateinifcher 

Ueberſetzung vorhanden. 

Theol. Duartalſchrift 1845, II. Heft. 15 
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Uralt war der Gebrauh, am Mittwoche und Freitage 

zu faften. Schon Clemens von Alerandrien fpricht hievon 

und meint in feiner Allegorifir-Manier, das Faſten am 

Mittwoch (die Mercurii) fei vorgefchrieben, damit fich ber 

Gläubige vom Geize ıc. enthalte, am Freitage aber (die 

Veneris) fafte man, um die Beftiegung der Wolluft anzu— 

deuten.) Ja ſchon Tertullian nennt die Mittwoche und 

Freitage stationes. ?) Später wurde in der abendländijchen 

Kirche auch am Samftage gefaftet. Daß zur Zeit öffentlicher 

Galamitäten von den Bifchöfen Faften vorgefchrieben wurden, 

wiffen wir von Tertullian, und er unterfcheidet die pflich ti— 

gen Faften ausbrüdlich von den freiwilligen. ?) 

Daß aber das Faften nicht in bie leibliche Enthaltung 

allein gefegt worden fei, fagt nicht blos fehr fehön ber Paftor 

des Hermas; 9) fondern ed zeigt dieß gerade auch derjenige 
Kirchenvater, der nach der Meinung Luthers auf das Außer: 

liche Werk des Faftens den meiften Werth gelegt hat, näm- 

lich Hieronymus. Er aber fchreibt: „was hilft ed, daß man 

den Leib durch Enthaltung abmattet, wenn das Herz von 

Hoffahrt nur mehr auffchwillt? Welches Lob verdienen wir 

wegen ber Bläffe durch Faften, wenn wir vor Neid grün und 

1) Clem. Alex., Strom. VII. p. 877. 

2) Tertull., de jejun. c. 14. 

3) De jejun. c. 2 et 13. 

4) Nihil in vita tua nequiter facias; sed mente pura servi Deo, 

custodiens mandata ejus, et in praecepta ejus ingrediaris, neque 

admiseris desiderium nocens in anime tuo, — Haec si feceris, 

jejunium magnum consummabis acceptumque Domino. Lib. II. 

Simil.5.c.1. Und: Ilo die, quo jejunabis, nihilomnino gustabis, nisi 

panem et aquam ; ei computata quantitate cibi, quem ceteris diebus 

comesturus eras, sumptum diei illius, quem facturus eras, repones, 

et dabis viduae, pupillo aut inopi. Lib. HI. Simil, 5. c. 3, 
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gelb find? Was ift das für eine Tugend, feinen Wein zu 
trinfen, aber von Zorn und Haß trunfen fein 9“ ı) 

Obgleich Hieronymus fo ſchön und geiftig vom Faften 
fpricht, fo fagt dennoch Luther von ihm: „Ich weiß feinen 

unter den Lehrern, dem ich fo feind bin, als Hieronymo, 

denn er fchreibet nur von Faften, Speifen, Jungfrau: 

haft.” ?) Damit zeigt Luther fehon, wie fehr er dem Faften 

gram gewejen ſei; dieß erhellet aber auch aus anderen Stellen, 

Wenn man mit dem Faften Sünde büßen und Gott verfüh- 

nen wolle, fagt er, jo heiße dieß „gar in aller Teufel Na— 

men gefaftet, und GChriftum ind Maul gefchlagen und mit 

Füßen getreten,“ und er wolle lieber erlauben, „daß man 

fih ja voll und toll ſöffe,“ als daß man fo fafte.3) Da- 

gegen würde er es fich gefallen laſſen, ja er würde fehr 

gerne dazu helfen, „daß Kaifer und Fürften folche Gebot 

macheten, daß man einen Tag oder zween in der Wochen 

nicht Fleifch fpeifete, noch feil hätte, als eine gute, nüßliche 

Ordnung für das Land, damit man nicht fogar Alles aufs 
freffe — bis zulegt theure Zeit muß werden.” %) 

Der „Mann ber Freiheit” gab hier der Polizei einen 

Rath, wie fie ihn fehwerlich je von irgend einer andern Seite 

gehört hat, wie fie denn auch meines Wiſſens nirgends ben 

Verſuch machte, durch derartige privilegirte ftaatöpolizeiliche 

und nationalsöconomifche Faſttage das Heil der lieben Unter: 

thanen zu erwirfen. | 
In einigem Widerfpruche mit biefer Empfehlung ber 

1) Epist. 14 ad Celantiam p. 818. 
2) Tifhreden, Wald’fche Ausg. Bd. XXII. ©. 2070. 
3) Luther’s Werke, Walch'ſche Ausg. Bd. VH., ©. 764. 

4) Thl. VO. ©. 765. Thl. XXI. ©. 1501. 
15 * 
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Faften aus finanziellzpolizeilichen Gründen fiehen andere 

Aeußerungen Luthers, welche über die Faften aus ſanitäts— 

polizeilichen Rüdfichten den Stab brechen. Der Bhilantrop 

ift nämlich fehr beforgt, die Faften möchten der Gefundheit 

bes Leibes fchaden, darum fagt er: „durch die Faften wird 

die Luft des Fleifches nicht curirt, ) fondern vielmehr die 

Gejundheit des Leibes gefchwächt,“ ) und darum nennt er 

„das papiftifche Baften eine rechte Mörbdergrube,” weil 

fhon viele junge Leute dadurch ihre natürlichen Kräfte ver- 

berbt hätten. 3) 

Insbeſondere ift er dem Verbote der Fleifchfpeifen ab- 

hold, und fagt darum, „bie Lehre von Speifeverbieten ift 

teufelifch und unchriftlich,* „eine greuliche Menfchenlehre,” 

„ein abtrünnig Ding vom Glauben, irrig, falſch gleiß⸗ 

neriſch.“ ) 

Neben den Sanitätsgründen iſt es aber endlich auch 

eine ethiſche Urfache, warum Luther gegen das Faften 

eifert. Er gefteht nämlich in feinen Tifchreden, bie Erfah— 

rung gemacht zu haben, daß er um fo mehr vor Begierde 

„brannte,” wie er fagt, jemehr er fich „cafteiete und zuma= 

cerirte.“s) Zur Unterftügung diefer Anficht, daß durch das 

Faften die DE verftärft werden, erzählte er eine gar an— 

1) Das Recept zu einer ganz anderen Kur ber Fleifchesluft gibt 

Luther in den Tifchreden an, mit den Morten: „diefer Tentation 

von böfen Lüften ift noch wohl zu rathen, wenn nur Jungfrauen 

und Weiber vorhanden find.” Walch'ſche Ausg. Thl. XXI. 

©. 1774. 

2) Thl. IX., ©. 927. 

3) Thl. XXI, ©. 1501. 

4) Thl. XIX, ©. 721. 

5) Thl. XXIL, ©, 1684. 
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muthige Hiftorie, die wir unfern Lefern nicht vorenthalten 

- wollen. „Gin Bifchof hatte eine Schwefter in einem Klofter, 

die vom Geiſt der Traurigkeit und von böjen Träumen und 

Anfechtungen übel geängftiget ward, und ſich gar nicht wollte 

tröften lafjen. Nun zog fie zum Bruder und Flagete es ihm. 

Der Bruder ließ ein Eöftlich Abendmahl zurichten, und bat die 

Schwefter zu Gafte, und vermahnete fie, daß fie flugs efjen und 

trinfen follte. Das thut nun Die Nonne. Des Morgens fragte fie 

der Bijchof, wie fie gefchlafen hätte, ob ihr auch Träume und 

Anfechtungen des Nachts wären vorfommen? Nein, fagte fie, ich 

hab gar wohl gefchlafen und Feine Anfechtung gehabt. Da fprad) 

der Bifchof: Liebe Schwefter, zeuch wieder heim, und warte 

beines Leibes wohl mit Effen und Trinfen, dem 

Teufel zum Verdruß, fo wirftduder böfen Träume 

und Anfehtung wohl los werden.“) — Ich erins 

nere mich nicht, bei einem Kirchenvater Aehnliches gelefen zu 

haben. | 

Schließlich wollen wir noch auf den Punkt über Vir- 

ginität und Eheftand eingehen, um auch hier Parallelen 
zwifchen Luther und den Kirchenvätern zu ziehen. 

Schon im N. T, wird der Stand ber Virgined beider 

Geſchlechter hochbelobt, Der Herr felbft (Matth. 9, 12) er- 

wähnt rühmend berer, bie um bes Himmelreiches willen 

fi der Ehe enthielten, und der Apoftel Paulus zieht ben 

Stand ber Birginität dem der Che entfchieden vor, weil er 
fähiger mache, ungetheilt dem Herrn und feiner Sache ſich 

zu widmen. I. Gor. 7, 1. 8. 34. 38. Seiner Empfehlung 

ber Birginität folgten Viele der erften Gläubigen. So ſchreibt 

1) Thl. XXU., ©. 1252. 
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der h. Juſtin um's Jahr 138: „unter den Ghriften find Viele 

männlichen und weiblichen Gefchlechted aus allen Ständen, 

in einem Alter von 60—70 Jahren, welche von Kindheit 

an jungfräulich geblieben find, derer gar nicht zu gedenfen, 

welche von ber Unzucht fich befehrt haben.“ ') 

Etwa breifig Jahre fpäter äußerte Athenagoras : „bei 

uns fann man Viele finden, fowohl Männer ald Frauen, 

welche unverheirathet bleiben, in ber Hoffnung, dadurch 

enger mit Gott verbunden zu werben.” 2) 

Wie im dritten Jahrhundert diefelbe Sitte bewahrt wor= 

ben fei, zeigt Minucius Felir in den Worten: „wir find 

feufch in unferen Reden und unbeflekt an unferem Leibe. 

Sehr Biele unter und genießen einer immerwährenden Jungs 

fraufchaft in einem unverlegten Leibe, obgleich fie fich derſelben 

nicht rühmen.“ 3) 

Belege für die Hochſchätzung der Virginität in den fol- 

genden Jahrhunderten find ebenfo überflüffig, als die Be— 

merfung, daß man niemals die förperliche Reinheit allein, 

fondern auch die des Geiftes verlangt habe, wie z. B. Pros: 

per (Epigr. 86) fagt: „auch ein Heuchler kann Reinheit bes 

Leibes, aber nur ein Chrift Reinheit des Geiftes haben.“ 

In ſchroffem Gegenfage zum chriftlichen Alterthbume be= 

hauptet nun Luther, daß Fungfräulichkeit dem Menfchen nicht 

möglich fei. „So wenig man bes Eſſens und Trinfens ent- 

behren und gerathen kann,“ fagt er, „aljo möglich ift es 

auch, fich von Weibern zu enthalten.” %) Und in einer Pre- 

1) Justin., Apolog. I. n. 15. 
2) Athenag., Legatio n. 33. 

3) Minuc. Felicis Octavius 31, 6. 

4) Thl. XXU., ©. 1700. 
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bigt, fage in einer Predigt, vom J. 1522 äußerte Luther, 

der Gefchlehtsumgang fei für den Mann ebenfo noth, ala 

daßer ein Mann fei, und „nöthiger, denn effen und trinfen, 

fegen und auswerfen , fehlafen umd wachen.” ) Gonfequent 
"meint darum Luther, die Keufchheit geloben fei „ein greu— 

licher Greuel,“2) und „man fönne bieß eben fo wenig, als 

geloben, Fein Manns» oder MWeibsbild fein zu wollen.“ 3) 

Darum hat Luther gleich den Ebioniten es zu feinem Wahl: 

foruche gemacht: „Früh aufftehen und freyen, wirb Niemand 

gereuen,“ %) und andererjeitd den frommen Wunfch aus- 

gefprochen, daß die Gölibateure „Schlangen und Bafllisfen 

würden und mit ihnen leicheten.‘‘ 5) 

Darum ift er auch mit denjenigen Kirchenvätern fehr un— 

zufrieden, welche der Virginität Lobreden hielten. So fagt 

er von Hieronymus: „St. Hieronymus fchreibt viel von der 

Anfechtung bes Fleiſches. Ach, es ift eine geringe Sache! 

Das Weiblein im Haufe kann diefer Krankheit helfen. Die 

Euſtochia hätte Hieronymo können helfen und rathen.” 6) 

Daß Luther bei folchen Anfichten den Gölibat der Geift- 

lichen im höchften Grabe verwerfen mußte, liegt am Tage; 

und in ber That konnte er nicht Worte und grelle Farben 

1) Luthers Werke, Jenaer deutfche Ausg. 1555. Bd. II. ©. 150 b. 
2) Walch'ſche Ausg. Thl. XXI. ©. 1804, 
3) Jenaer deutfche Ausg. Bd. II. ©. 1514. 

4) Die Ebioniten verlangten, man folle "fo frühe als möglich heis 

rathen. Vgl. Epist. Clementis ad Jacobum bei Coteler. Patr. 

Apost. T. I. p. 613. n. 7. Luther's Ausspruch aber findet fich in 

feinen Werken, Walch'ſche Ausg. Thl. II. ©. 848. Thl. X. 

©. 736. 737. 

5) Walch'ſche Ausg. Thl. XXU. ©. 1777. 

6) A. a. O. ©. 1713. 
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genug finden, feinen Unwillen darüber auszudrüden. Mit 

Emphaſe fpricht er von „ber gottlofen Tyrannei des Cöli— 

bats,“ ’) vom „unflätigen Gölibat, daraus viel ungeheures 

Dinges fommen ift,“2) von ber „ſchändlichen und ſchäbdlichen 
Superftition bes Cölibats“ 3) u. dgl. Die Proteftanten legen 

ein Gewicht darauf, daß Luther die Ehe der Geiftlichen wie- 

ber eingeführt und fo die PBraris der Urfirche reftituirt habe. 

Es ift wahr, in ber älteften Zeit gab es fein Gebot bed 

Gölibates für den Priefter, aber ed kennt die ganze alte Ge- 

fhichte nicht einen einzigen Ball, wo ein bereits Orbinirter 

nach Empfang der heiligen Weihen noch in bie Ehe getreten 

wäre, vielmehr wurde es überall, wie noch heute in ber 

griechifchen Kirche, gehalten, daß ein bereits Verehlichter Prie- 

fter werden fonnte, ohne in feinem neuen Stande den Um— 

gang mit feiner Frau aufgeben zu müffen. Was demnach 

bei den Proteftanten tagtäglich ftatt hat, erft nad Empfang 

des geiftlichen Amtes in die Che zu treten, das war dem 

Urchriſtenthum völlig unbekannt, und ebenfo wenig ift in ber 

alten Zeit fchon die Fruchtbarkeit der Predigerfamilien zum 

Sprüchworte gewerden. Am wenigften aber wurde es für 
erlaubt gehalten, ja, ed würde geradezu für eine Verlegung 

bes biblifchen Gebotes (1. Tim. 3, 2) 9 und für ein Zeichen 

unwürdiger Unenthaltfamfeit erachtet worden fein, wenn ein 

Geiftlicher nach dem Tode feiner Frau eine zweite, oder gar 

eine dritte und vierte fich hätte beilegen wollen; wie dieß im 

1) Thl. XXI, ©. 1802 f. 

2) Thl. XXII., ©. 1804. 
2) Thl. XXU., ©. 1807. 

4) Diefes Gebot fuchte Luther in einer befondern Schrift (Thl. XIX. 

5. 2176 ff.) zu entfernen. 
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Proteftantismus fehr häufig und ohne irgend eine gefegliche 

Befchränfung gefchieht. Luther meint, wenn Salomo mehr 

denn hundert, ja taufend Weiber auf einmal gehabt, unb 

doch fo herrliche Bücher gefchrieben hat, warum follten denn 

dann nicht auch die Beiftlichen mehrere Weiber, wenigftens nach 

einander haben fünnen.') Wie bündig diefe Argumentation 

fei, bedarf feiner weiteren Beleuchtung. Am meiften aber 

wird wohl dem Geifte der älteften Kirche ber gute Rath und 

Troft widerfprechen, welchen Luther den im Goncubinate 

lebenden Geiftlihen gab. „Da einer bei ihm ein Kebsweib 

oder Goncubine hätte, und fie fagten eines dem andern Treue 

und Glauben zu, und hielten fich in ihrem Gewiſſen für 

rechte Eheleute, das ift vor Gott eine rechte Che, und ob 

ed wohl ärgerlich ift, doch fchadete folch Aergerniß nicht.“ 2) 

Dieß führet und auf eine weitere Bemerfung. So hoch 

nämlich Luther einerfeitS die Ehe ftellte, daß er fie den wahren 

geiftlichen Stand, ja den „allerheiligften und geiftlichften Stand“ 

nannte 3) und über die Birginität emporhob; *) fo drüdte er 

fie doch andererfeits wieder dadurch herab, daß er ihr vor- 

herrſchend nur einen weltlichen und bürgerlichen Charakter 

zufchrieb. „Die Ehe,” fagt er, „gehet die Kirche nichts an, ift 

außer berfelben, ein zeitlich, weltlich Ding, darum gehören 

fie vor die Obrigkeit” 5) und: „Ehefachen gehen die Gewiſſen 

nicht an, fondern gehören für die weltliche Obrigkeit“ 6), und 

1) Thl. XXIL, S. 1715. 
2) Thl. XXIL, S. 1763. 
3) Thl. XI, S. 25%. 3542. Thl. XIM., S. 370. 371. Thl. L, 

©. 2486 f. Thl. VII, ©. 1085 f. 
4) hl. XL, ©. 714. 715. Thl. XXIL, ©. 1709. 
5) Thl. XXIL, ©. 1749. 
6) Thl, XXI, ©. 1721. 
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wiederum: „wie jet bei uns in Eheſachen und mit dem 

Scheiden zu handeln fei, habe ich gefant, daß man's den 
Juriften foll befehlen und unter das weltliche Regiment ge= 

worfen, weil der Eheftand gar ein weltlic äußerlich Ding 

iſt.“) a, in der Predigt vom ehelichen Leben fagt Luther: 

„darumb wife, daß die Ehe ein äußerlich leiblich Ding ift, 

wie andere weltliche Hanthierung, Wie ih nun mag mit 

einem Heiden, Süden, Türken, Keger, efien, trinfen, ſchla— 

fen, gehen, reiten, faufen, reden-und handeln, alfo mag 
ich auch mit ihm ehelich werden und bleiben, und fehre dich 

an der Narren Gefepe, die folches verbieten, nichts.“ 2) 
Durch ſolche Aeußerungen hat Luther die Ehe ebenfo 

fehr heruntergefegt, als er fonft die Virginität erniedrigte, 

und hat ihr jenen heiligen und religiöfen Charafter genom= 

men, ber ihr in der Kirche von Anfang an bis heute zuer- 

fannt wurde. Cine natürliche . Folge hievon war es, daß 

Luther wiederum im Gegenfage zur Urfirche die Scheidung 

a vinculo und die Wiederverheirathung der Gefchiedenen ohne 

große Schwierigfeit zugab. 

Ich weiß, es ift ftrittig, ob dad Neue Teftament nicht 

wenigitend im Falle des Ehebruchs eine Scheidung mit Wie: 

berverheirathung geftatte, aber ich will in dieſe eregetifche 

Frage nicht eintreten. Uebrigens geftehen felbft Proteftanten, 

daß die Farholifche Auffaffung im Rechte fei, und Chriftus in 

feinem Falle die Wiederverheirathung erlaubt habe. 3) Daß 

die alte Kirche die Worte Chrifti fo verftand, erkennen wir 

aus dem Baltor des Hermas. „Wenn ein Mann,” fagt 

1) Thl. VII, ©. 668. 
2) Jenaer beutfche Ausg. Thl. I., ©. 153 a. 

3) Bol. Olshaufen, Biblifher Commentar. Bd. I. ©. 211. 
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diefer, „eine ehebrecherifche Frau hat, welche nicht Buße thun 

will, fo foll er fie entlaffen, und für fich allein bleiben. Ent— 

läßt er aber die Frau und nimmt eine andere, fo ift er 

jelbft ein Ehebrecher.“ Und etwas fpäter: „will die (ehe— 

brecherifche oder in Götzendienſt rüdfällige) Frau nicht Buße 

thun, fo lebe nicht mehr mit ihr, fonft nimmft du Theil an 

ihrer Sünde. Darum ift es Gebot, daß ihr nicht weiter 

heirathet; und es gilt dieß fowohl vom Manne ald von 

der Frau.” ) 

Das Gleiche treffen wir bei Juſtin und Tertullian. 

Erfterer fagt ganz allgemein, wer eine gefchiedene Frau hei- 

rathet, ift eim Ehebrecher;?) Tertullian aber macht ed als 

Montanift den Orthodoren zum Vorwurf, daß fie nach dem Tode 

eined Gatten Wiederverheirathung erlauben. 3) Wie würde 
er bei feinem Rigorismus geeifert haben, wenn die Kirche 

fogar noch bei Lebzeiten des einen Theild dem andern eine 

neue Ehe erlaubt hätte? Auch in dem vierten Buch gegen 

Marcion, Kap. 34 fpricht er fih dahin aus, daß Chriftus 

im Balle des Ehebruchs zwar die Scheidung, aber nicht Die 

Wiederverheirathung geftattet habe. 

Daß einzelne Bifchöfe des Alterthums Gefchiedene wieder 

heirathen ließen, ift richtig; aber ſchon Origenes erflärt dieß 

für einen Mißbrauch und für eine Verlegung des göttlichen 

Gebotes, 3) und auch Cyprian fagt ausdrüdlich: uxorem 

a viro non recedere, aut si recesserit, innuptam manere, °) 

Auch die apoftolifchen Canonen (San. 40) gebieten, denjenigen - 
— 

1) Pastor Hermae, Lib. II. Mandat. 4. c. 1. 

2) Justin., Apol. I. n. 15. 

3) De Monogamia c., 9. 

4) Tract. 7 in Matth. n. 3. Opp. ed. B. B. T. II. p. 647. 

5) Testim. Lib. III. c. 90. 
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aus der Kirche auszufchließen, der feine Frau entlaffen und 

eine andere geheirathet hat. ') 

So bleibt denn fein Zweifel, daß in ber älteften Kirche 

die Wiederverheirathung Gefchiedener nicht erlaubt geweſen 

fei. Diefe Praxis aber mißbilligte Luther. Da er nämlich 

die Ehe nicht für ein Saframent, fondern für ein äußerlich 

Ding und eine Hanthierung anfab, wie Efjen, Kaufen und 

dergleichen, fo fiel auch ber innere Grund ber Unauf— 

löslichfeit hinweg. Sa, bei feinen Anfichten von der Unmög— 

lichkeit, die Fleifchestuft zu befiegen, mußte er fofort die Wie- 

derverheirathung Gefchiedener geradezu fordern, weil ja ber 

Naturtrieb des Gefchlechtes befriedigt werden müſſe. Voll 

Mitleid gegen die Wünfche des Fleifches ging er hierin fo 

weit, als es immer nur möglich fchien. Zunächft wurden 

nur Ehebruch und bösliches Verlaffen des Gatten, nicht aber 

eine Krankheit, welche eheliche Beimohnung unmöglich) macht, 

von Luther ald Scheidungsgründe anerkannt. 2) Doch bald 

ward er auch hierin milder, und wollte in bem Falle, wenn 

die kranke Frau damit zufrieden fei, dem Manne die Ver— 

heirathung mit einer Andern geftattet wiffen..?) Auch mit 

denen, Die über Impotenz des Gatten Hagen, Hatte Luther 

weit größeres Mitleid, ald das canonifche Recht. „Wenn 

ein tüchtig Weib zur Ehe,” fagt er, „einen untüchtigen Mann 

zur Ehe überfäme, und fönnte doch feinen Andern öffegtlich 

1) Ausführlicher handeln von diefem Gegenftande Moy, Gefchichte 

des Gherechts und Bellarmin, Disp. de matrim. sacram. c, 16 sq. 

2) Walch' ſche Ausg, Thl. VII. ©. 672. 673. Thl. XXII. ©. 1732 f. 

S. 1743. u. ©. 1746. 
3) Thl. XXII. ©. 1756. Im Jahre 1522, in der Predigt von ehelichem 

Leben geftattete er in diefem Falle die Wiederverheirathung noch 

nicht. Jenaer Ausg. Thl 11. ©. 156 b. 
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nehmen, und wollt auch nicht gerne wider Ehre thun, fintes 

mal der Babft hie viel Zeugen und Weſens ohn Urſach 

fordert, folle fie zu ihrem Mann alfo fagen: ſiehe, lieber 

Mann, du fannft mein nicht fchuldig werden, und haft mich 

um meinen jungen Leib betrogen, bazu in Fahr ber Ehre 

und Seelen» Seligfeit bracht, und ifl für Gott Feine Che 

zwifchen uns beiden. Bergönne mir, daß ich mit deinem 

Bruder oder nächften Freund eine heimlich Che habe, und 

bu den Namen habſt, auf daß bein Gut nicht an fremde 

Erben fomme, und laß dich wiederum williglich betrügen 

durch mich, wie du mich ohn meinen Willen betrogen haft. 

Ich hab weiter gefagt, daß der Mann fchuldig ift, folches zu 

verwilligen, und ihr die eheliche Pflicht und Kinder zu ver- 

ſchaffen. Will er das nicht thun, fo foll fie heimlich von 

ihm laufen in ein ander Land, und felber freyen.“ ') 

Solchen Rath gab Luther auf öffentlicher Kanzel, und 

redete einer bisher feit Gründung ber Kirche unbekannten 

Larheit das Wort. Ja er geht darin noch weiter, und er- 

faubt -fogar in dem Falle, wenn eine Frau längere Zeit dem 

Manne die eheliche Pflicht weigert, dem Letzteren fich ein 

anderes Weib, oder ftatt der Frau die Magd zunehmen, „Als 

man wohl findet,” fagt er, „fo ein halsitarrig Weib, das 

feinen Kopf aufjegt, und follt ber Mann zehnmal in Unfeufch- 
heit fallen, fo fragte fie nicht darnach. Hie iſt's Zeit, daß 

der Mann fage, willjt du nicht, fo will eine Andere, will bie 

Frau nicht, fo fomme die Magd. So doch, daß der Mann 

ihr zuvor zwei: oder dreimal fage und warne fie”. ®) 

1) Predigt vom ehelichen Leben, Jenaer Ausg. Thl. II. ©. 151. 

A. a. O. S. 156 a. 
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Daß Luthers Larheit in Chefachen Fürften gegenüber ”) 

mitunter noch weiter ging, wollen wir bier nicht näher be- 

rühren, und und mit der Bemerfung begnügen, daß feine 

Schüler in noch mehr Fällen, als ihr Meifter, bis auf den 

heutigen Tag die Scheidung mit Wieberverheirathung erlauben, 
und daß jeder gefeßliche Verfuch zu Verminderung der Ehe- 

fcheidungen, wie Die neueften Grfahrungen in Breußen 

zeigen, auf fehr große Hindernifje ftößt. 

Es fteht demnach die gegenwärtige Eheſcheidungspraxis 

ber Proteftanten entfchieden im Widerfpruche gegen die Braris 

der urchriftlichen Kirche, und es ift dieß, wie wir fehen, fo 

wenig eine vereinzelte Erfcheinung, baß vielmehr eine noch 

weit größere Zahl von Punften hätte aufgeführt werben 

fönnen, in welchen die Abweichung des Proteftantismus vom 

Urchriftenthume offen zu Tage tritt. Mögen fie darum jahr: 

jährlich den Stiftung stag ihrer Gefellfchaft feftlich begehen ; 

wir unferer Seit wiffen für unfere Kirche feinen andern 

Stiftungstag, ald den der Geburt Chrifti auf Erben, ?) denn 

mit dem xal 6 Aoyog oaps Eyerero ward die heilige. Kirche 

gegründet, welche in unmittelbar rechtmäßiger Abfolge ihrer 

Hirten, ohne einen durch Menfchen gemachten Querjchnitt 

bis auf ung gefommen, und, durch feinen Sturm befiegt, 

bauern wird bis and Enbe ber Zeiten. 

1) Auch die Maitreffenwirtbfchaft findet ihre Entfchuldigung in den 

Tifchreden, Wald, Thl. XXI. ©. 1726. 

2) Bol. Hurter, Geburt und Wiedergeburt. Bd. I. ©. 242. 

Hefele. 
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Einwirkungsredte der Stantsgewalt auf das 
Airchenvermögen. 

Es liegt Viel daran, daß große Fragen, die an der 

Tagesordnung ſind, von vielen, wo möglich allen Seiten 

ber beleuchtet und erörtert werden. So eine Frage ift gegen- 

wärtig die nach bem Verhältniß bed Staates zur Kirche. 

Licht aber muß auf diefelbe wie von andern Seiten her, fo 

auch durch Beantwortung ber Frage fallen: „Zn welchen 

Beziehungen und in weldem Umfang fteht ber 

Staatsgewalt ein Einwirfungsredt auf das 

Kirhenvermögen zu.” Gine Erörterung hierüber dürfte 

fomit nicht unzeitig fein. Sch will eine folche in dem Um— 

fange berfuchen, den eine Zeitfchrift geftattet. 

Die Frage ift natürlich nach dem Rechen: Wie muß 

das fragliche Verhältniß bejchaffen fein, um als das rechte 

zu gelten? Ueberall iſt's nicht Das, was ich ober ein andrer 

Ginzelner oder auch Viele dafür halten möchten, fondern 

Das iſt's, was es zur Wirflichfeit gebracht und ald Wirk— 

lichfeit in der Gefchichte und vorliegt. Dieß ift nicht fo 

gemeint, daß, was irgend ein Mal gegolten oder was jept 

gilt, dad Vernünftige und Rechte jei, — ed ließe fich bei 

der Mannigfaltigfeit und Verſchiedenheit des Seltenden auch 

fhon gar feine Einheit ald Geltenfollendes herftellen —; 
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noch viel weniger barf es mir erlaubt fein, aus den in Der 

Geſchichte liegenden Grfcheinungen biejenige als dad Eein- 

follende zu bezeichnen, die mir etwa am meiften gefällt — 

dad wäre nur eine andere Form von Subjeftivität; fondern 

was fih bei dem mannigfachen Wechfel in der Gefchichte 
und an ben verjchiedenen Orten ald das Bleibende erwiefen 

bat, dieß wird ald das Vernünftige und Rechte bezeichnet 

werden müſſen. Es wird zugleich Dasjenige fein, was ber 

Natur der Kirche wefentlich entfpricht, fich ald aus derfelben 

folgend erweist, denn nur hiedurch kann es das Bleibende 

fein. Hiernach haben wir die Gefchichte zu Nathe zu ziehen, 

haben zu fehen, wie die römifche, dann bie fränfifche unb 

mittelalterliche Staatsgewalt ſich dem Kirchengute gegenüber 

geftellt, und wie zulegt in Folge der Reformation und 

feit derfelben fich das fragliche Verhältniß geftaltet hat. An 

der Hand biefer Gefchichte wird ung leicht. fein, Die aufge- 

worfene Frage befriedigend, ohne alle fubjeftive Ginmifchung, 

zu beantworten. 

1. Zeit bed römifchen Rechtes. 

Bor Sonfantin dem Großen kann von- einem Verhalten 

der Staatdgewalt binfichtlich des Kirchengutes nicht Die Rebe 

fein. Die Kirche hatte fich frei gebildet aus. dem Geifte 

heraus, deſſen Bermittlerin zu fein fie beftimmt ift, und 

hatte fich für die Beftimmung, die ihr geworden, organifirt. 

Diefe Organifation führte die Bildung eined gemeinfamen 

Beſitzes, alfo Kirchenvermögend, in Bälde von felbft und 

nothiwendig herbei. Die erfte Art folchen Gemeinbefiges gab 

die zum Bortheil der ärmern Gemeindeglieder gefchaffene 

Gütergemeinfchaft, wovon die Apoftelgefchichte erzählt, Bei 



auf das Kirchenvermögen. 237 

weiterer Verbreitung des Chriftenthums konnte nicht fehlen, 

daß ebenjo die Unterhaltung der Apoftel und ihrer Gehilfen, 

dann auch die Kultfoften (Firchliche Gebäude u. dgl.) Bei: 

träge von ben Ginzelnen erheifchten. Dem wurde genügt 

durch beliebige Gaben, welche die Gläubigen „an bejtimmten 

Tagen oder auch wann fie wollten” Theils auf den Altar 

niederlegten, Theild dem Bifchof unmittelbar zur Dispofttion 

ftellten (Tertull. Apolog. c. 39. Can. Ap. 4. 5. Constitut. 

Ap. 8, 11.). Betrugen dieſe Oblationen Mehr, als Die 

laufenden Bebürfniffe erheifchten, jo fonnte fih ein Fonds 

bilden, wie e8 z. B. bei ber römifchen Kirche der Fall war, 

die fchon frühe ein nicht unbeträchtliches Gemeingut befaß 
(Euseb. H. E. 4, 23; 7, 5.). ®rundbefig — bie zum Got— 

tesdienft beftinmten Gebäude ausgenommen — ſcheint bie 

Kirche nirgends gehabt zu haben. (Thomasim P. II. 1. J. 

c. 3. n. 3 bat offenbar Euseb. vita Constant. 2, 37 — 41 

mißverftanden). Die Berfaffung der Kirche brachte von 

felbft und nothwendig mit fih, daß die Verwaltung dieſes 

Gemeingutes, Aufbewahrung, Berwendung befelben ⁊c. in 

den Händen ber Kirchenvorfteher oder ihrer Etellvertreter 

war (vgl. mit Act. 6, 4 f. Cypr. epist. 1. I. epist. 7; Euseb. 

H. E. 7, 11.). Da ber Staat die neue Religion nicht dul— 

dete, und lediglich deren Ausrottung durch Unterdrüdung 

ber Kirche anftrebte: fo kann von einem Berhalten ber 

Staatögewalt dem Kirchengute gegenüber im Befondern nicht 

die Rede fein. Anders geftaltete fich die Sache unter Con— 

ftantin vom Jahre 312 an. Die hriftlihe Religion ift 

. geduldet, bald zur herrfchenden erklärt, und fomit tritt bie 

Staatögewalt in ein pofitives Verhältniß zur Kirche, denn 

fie hat fih um Alles anzunehmen, was im Staatögebiete 

Theol. Duartalfchrift 1845. I. Heft. 16 
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vorgeht; am wenigften darf bie Religion ihr gleichgültig 

bleiben. Es fragt fich fofort: wie wird fich jenes pofitive 

Verhältniß geftalten? Zunähft muß ſchon bei der An— 

nahme die chriftliche Religion gerade als diejenige aner- 

fannt und gehalten werden, die fie ift. Alſo nicht blos die 

Lehre, dieſes nur Innerliche muß als zu Glaubendes erlaubt, 

fondern ebenjo, oder eben damit die Griften; der Kirche 

ald der fichtbaren Bewahrerin der Lehre und Bermittlerin 

des Slaubend und der darauf gebauten Heilsordnung muß 

berechtigt und garantirt werden, denn Dieje Form bat fich 

nun Ein Mal die chriftlihe Religion, nad) ihrem Wefen, 

gebildet; und fie ald Staatsreligion annehmen, heißt fie 

ganz fo annehmen, wie fie ift;z Etwas an ihr ändern, hiefe 

fie gar nicht annehmen, vielmehr verbieten. So hat denn 

auch Gonftantin bei Annahme der chriftlichen Religion als 

Etaatöreligion die Kirche in derjenigen Verfaſſung anerfannt 

und gelten lafjen, welche fie fich felbft, nad ihrem Wefen, 

gegeben hatte. 

Hiemit wäre vorerft noch ein gleichgültiges Verhältniß 

der Staatögewalt zum Beftehen ber Kirche geſetzt. Allein 

dabei kann es, wie man leicht ficht, nicht bleiben. Hat die 

Staatsgewalt ein Mal zugegeben, daß die Unterthanen ihre 

religiöfen Bedürfniffe auf eine beftimmte Weife befriedigen, 

jo muß fie fofort auch wünfcen und forgen, daß es auf 

die beftmögliche Weife gefchehe, d. h. für den vorliegenden 

Fall: Gonftantin mußte als feine Pflicht erfeunen, der be- 

rechtigten Kirche ein derartiges Beftehen zu fichern, wie für 

das religiöfe Beſte feiner Unterthanen fich ald erforderlich 

erwied, Auf der andern Seite aber ift ebenfo Sache ber 

Staatögewalt, darüber zu wachen, daß, wie von Feiner Seite 
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her, fo auch nicht durch Religion und Kirche das allgemeine 

Staatsleben irgendwie benachtheiligt werde. Es ift nun zu 

fehben, wie in den genannten Beziehungen Gonftantin und 

feine Nachfolger ſich gegen die Kirche, nach der Seite ihres 

Vermögens, verhalten haben. 

a) Das Gifte, was in Betracht fommt, ift die Ent: 

ftehung des Kirchenvermögens. Es war leicht zu fehen, 
daß die bisherige Art, die materiellen Bedürfniffe der Kirche 

zu befriedigen, die Oblationen, etwas Unficheres, Unbeſtän— 

diges haben, und daß, wenn die Möglichkeit diefer Befriedi- 

gung Beitand erhalten follte, auf andre Weiſe geforgt wer: 

den müſſe. Dies gefchah denn auch durch Konftantin und 

feine Nachfolger. 

Fürs Erfte waren die Gefchenfe, welche die Kirche theils 

überhaupt, theil® in einzelnen Ländern unmittelbar von den 

Kaijern erhielt, und welche befonders unter Konftantin fehr 

bedeutend waren, fehon geeignet, da und dort einen ordent— 

lichen Fonds zu geben. Viel wichtiger aber war die folgende 

Geſetzgebung, welde der Kirche die Fähigfeit verlieh, auf 

die gemeinrechtlihe Weife, alfo durch Annahme von Ge: 

fchenfen, durch Teftamente u. dal. Befig zu erwerben (L. 1. 

19. C. de sacros. Eccles. 1. 2.), und feitfeßte, nicht nur, 

daß dasjenige Vermögen Firchlicher Perſonen, welches fie im 

Amt erworben, fondern auch ihr PBatrimonium der Kirche, 

an welcher fie gedient, zufallen folle, wenn nicht Inteſtat— 

erben da wären. Den Mönchen wurde Dispofition über 

ihr Vermögen nur vor dem Eintritt in's Klofter geftattet, 

nach demfelben hingegen fiel alles mitgebrachte Vermögen 

ohne Meiteres dem Klofter anheim. Damit die legtern Ver— 

ordnungen in volle Wirkfamfeit treten können, wurde das 
16 * 
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Zulio-Bapifche Geſetz aufgehoben, welches feftgefegt hatte, daß 

die Unverheiratheten und Kinderlofen vom 25. Jahre an 

erftend nur, wenn fie die allernächften Verwandten waren, 

in Teftamente eingejegt werden, aber auch fo zweitens nur 

die Hälfte des teftirten Vermögens follen erhalten können 

(L. 1. C. Th. de infirm. poen. 8. 16). 

Hiemit war der Kirche möglich gemacht, binlänglichen 

Befig zur Befriedigung ihrer äußern Bebürfniffe zu erwers- 

ben; und es ijt Thatfache, daß fie im Allgemeinen nicht nur 

fo viel, fondern jelbft mehr erwarb, Indeſſen, Möglichkeit 

ift immerhin noch nicht Wirklichkeit: bie berührte Ge— 

feßgebung ficherte den Befisitand nicht für alle Zufunft. 

Dieß fah Juftinian ein, und fehte zur Ergänzung alles Bis— 

herigen feft, daß, „wer eine Kirche bauen wolle, vorher mit 

dem Bifchofe zu reden und die Summe zu beftimmen habe, 

welche er für die Lichter und den heiligen Dienft, für Unter: 

haltung der Gebäude und Ernährung der Geiftlihen zu ver: 

wenden gedenfe. Scheine er im Stande zu fein, den hiezu 

erforderlichen Aufwand zu machen, fo habe er eine Schenfungs- 

urfunde auszuftellen, und dann möge zum Bau der Kirche 

geichritten werden” (Nov. 67. c. 2.). Ebendaſelbſt c. 12. 

wird noch das Verbot gegeben, eine Kirche mit unfrucht- 

barem oder belaftetem Befige zu befchenfen. 

Hiemit war alfo hinlängliche Dotirung jeder einzelnen 

Kirche angeordnet, und fomit der Befisftand der Kirche über- 

haupt für immer fichergeftelt. (Die Verabreichung des Zehen- 

ten fam wohl da und dort vor, aber als freiwillige Gabe; 

vorgefchrieben war hierüber Nichte.) 

Mit diefer Gefeßgebung hat die römifhe Staatögewalt 

faktisch die Kirche als felbftändige Corporation anerkannt, 
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welche eigene Zwede habe, d. h. folche, die mit den Staats- 

zweden, einzeln oder in's Gefammt genommen, nicht zuſam— 

men "fallen; denn in biefem Falle hätten. ihr nicht eigene 

Mittel gegeben werben bürfen, fondern ber Staat hätte, 

wenn die Religion einfach als eines der vielen Glemente bes 

Lebens und von berfelben Art wie bie übrigen wäre ange: 

fehen worden, für Befriedigung ber religiöjen Bedürfniffe der 

Unterthanen eben fo forgen müffen, wie für die ber übrigen, 

d. h. es wäre nicht zu einer Kirche, alfo auch nicht zu einem 

Kirchengut gefommen. 

b) Liegt fo in ber von der Staatsgewalt autorifirten 

Entjtehung des Kirchengutes die Anerfennnng der Kirche 

als folcher, fo liegt in dem Folgenden, nämlich bem Verhalten 

ber Staatögewalt zum vorhandenen Kirchengut nicht nur 

dieß, fondern näher auch die Anerkennung ber Autonomie 

der Kirche. 

Das Nächfte ift, daß die Kirche mit ihrem Vermögen 

ganz ebenfo gehalten wird, wie jeder Befiger im Gebiete des 

Staates, d. h. dem Kirchengut find die gemeinrechtlichen 

Präftationen zum allgemeinen Beften des Staates auferlegt 

(L. 11. c. de sacros. Eccl.). Ausnahmen bievon find eben 

nur Ausnahmen vom ftehenden Recht. So erfcheint bie 

Immunität des Kirchengutes rein ald Privilegium, weßhalb 

fie auch von Gonftantin an, ber fie im weiteften Umfange 

geftattet, verfchiedene Formen und Grade annimmt, bis es 

zulegt bei der Beftimmung bleibt, daß das Kirchengut nur 

von den für den Klerus unfchiclichen und unbilligen Lei— 

ftungen (munera sordida und extraordinaria) frei fein folle. 

Ebenfo im entgegengefegten Hal, wenn an die Kirche außer: 

ordentliche Anfprüche gemacht, oder das Kirchengut geradezu 
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angegriffen wurde — wozu fich bie Kaifer, 3. B. Theodoftus 

der Jüngere, Anaftafius, Juftinian für den Fall außerordent- 

licher Noth des Staates das Recht vindicirten — war bie 

restitutio in integrum als rechtliche Berpflichtung ausge 

fprochen (Nov. 7. c. 2. cf. Thomassin Nov. et Vet. etc. P. III. 

1. 1. c. 34. n. 8). 
War hiernach das Kirchengut ald ein vom allgemeinen 

Staatsvermögen durchaus gefchiedenes gehalten, als das 

Eigenthum einer freien Berfon garantirt, fo erfcheint da— 

gegen dieſer Gefichtspunft verrüdt, wenn die Kaifer über 

Kirhen und deren Vermögen zu Gunften einer chriftlichen 

Sefte bisponirten. Hiegegen verwahrten ſich die Kirchen- 

vorjteher auf's Nachdrüdlichite und Kräftigfte. „Steuren,“ 

jagt Ambrofius, ald Juſtinian der Jüngere, oder vielmehr 

Juftina den Arianern zu Mailand eine Kirche wollte ein- 

geräumt wiffen, „Steuren mögen fie nehmen, ja die Güter 

felbft, dann aber auch felbft für die Armen forgen; aber die 

Kirche ift Sache Gottes, und fteht dem Kaifer nicht zur 

Verfügung; ich darf dem Tempel Gottes, den ich zum Ber 

wahren, nicht zum Berrathen empfangen babe, Nichts ent- 

ziehen‘ (c. 21. C. 23. qu. 8. cf. Baron. Vita Ambros. p. 34). 

Trotz alles Widerjpruches übten die Kaiſer dieſes Recht aus, 

die orthodoren zu Gunften der Kirche, die häretifchen zu 

Gunſten der Arianer, aber bie lettern natürlich ebenfalls 

unter dem Borgeben, für die wahre Kirche zu forgen — es 

hat nie Häretifer gegeben, bie fich als folche anerkannt hät- 

ten. Für die rechte Kirche hat die Staatsgewalt zu forgen, 

fie zu fohügen gegen Beeinträchtigung, woher immer folche 

fommen möge, denn diefe wahre Kirche ift ja zugleich mit 

ber Religion angenommen worden. Das Widerrechtliche des 
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eben erwähnten Berfahrens mehrerer Kaifer liegt alfo zu— 

nächſt nur darin, dab die Kaifer fi erlaubten, zu beftim- 

men, welches die rechtmäßige Kirche fei, oder was baffelbe 

ift, diejenige als die rechtmäßige behandelten, welcher fie 

zugethan waren, denn hievon war nur eine Folge, daß oder 

wenn bie Kirche wohlerworbenen Befiges auf befagte Weife 

beraubt wurde, Mit Unterdrüdung der arianifchen Härefte 

fiel diefe Mißhelligkeit weg. 

Was die eigentlihe Berwaltung des Kirchengutes 

betrifft, fo war diefelbe, wie von den Zeiten der Apoftel her, 
in den Händen der Kirchenvorfteher, der Bifchöfe und ihrer 

Stellvertreter; ed war in biefem Bunfte Feine Aenderung 

eingetreten unter den chriftlichen Kaifern (Cone. Antioch. a. 

341. can. 24 u. 25. Hard. T. I. p. 604 f. cf. Thomass. 

P. 1. 1.2. ce. 14). Mein ganz gleichgültig durfte fich 

bie Staasgewalt nicht verhalten; fie hatte ja Religion und 

Kirche zu ſchützen, und fomit auch die Verwaltung des 

Kirchenguted zu überwachen, Diefe Thätigfeit äußerte ſich 

auf verfchiedene Weiſe. : 

Fürs Erfte hatten die Bifchöfe oder die unter ihnen 

ftehenden Oeconomi (Verwalter) jährlich den Präfeften der 

Provinzen Rechenſchaft abzulegen, eine Beftimmung, welche 

manchmal Täftig fein mochte und zu Klagen Anlaß gab 

(Riffel, Staat und Kirche 1. B. ©. 145). Hieher gehört 

ferner die Verordnung Juſtinians, baß an jeder Kirche 

nur fo viele Geiftliche follen angeftellt werden, als die vor: 

handene Fundation ernähren könne (Nov. 3. c. 1 u, 2). 

Im entgegengefegten Falle nämlich müßten offenbar die be= 

treffenden Kirchen Schaden leiden. Cbenfalld zum Beften 

ber Kirche hatte Honorius verordnet, daß nicht Klerifer, 
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fondern Rechtsgelehrte zu Verwaltern des Kirchenguted be— 

ftellt werden (L. 38. C. Th. de episc. 16. 2); was übrigens 

durch das Concil von Chalcedon J. 451 abgeändert wurde, 

da diefes vielmehr feitfegte, dah die Verwalter des Kirchen 

gutes aus dem Klerus einer jeden Kirche zu wählen jeien 

nach dem Dafürhalten des Biſchofes — &x tod Idlov xInoov 
xara yrauımv vov ldlov Eroxorov. Juſtinian begnügt 

fich in dieſer Hinficht, den Deconomen der Kirche überhaupt 

Treue und Rechtlichfeit zu infinuiren (L. 25. C. de sacros. 

eccl. 1. 2). ine wichtige Beitimmung iſt das wiederholt 

von den Kaifern ausgegangene Verbot jeder Veräußerung 

von Kirchengütern; nur Tauſch war in dem Fall erlaubt, 

wenn ein Bortheil der Kirche Dabei erzielt würde (Nov. 7. 

46. 120). 
Hiemit find die verfchiedenen Arten, wie die römifchen 

Kaifer an der Verwaltung des Kirchenguts Theil genommen 

haben, befchloffen. Es erweist ſich ſomit dieſer Antheil als 

Veberwachung jener Berwaltung zu dem Ende, daß die 

Kirche keinen Schaden leide. Das war natürlicher Weife 

vor Allem der Wille der Kirche felbft, und was fomit Die 

Kaifer thaten, war nichts Anderes, als Unterftügung ber 

canonifchen Vorfchriften. Diefen Sinn hat e8, wenn Ju— 

ftinian fagts das Kirchenvermögen foll verwaltet werden 

secundum sacros canones et secundum nostras leges (Nov. 

137. c. 4. cf. Nov. 3. praef. et Nov. 6. praef.) 

Faffen wir alles Bisherige zufammen, fo ift es furz 

bieß: die chriftliche Religion wurde im römifchen Reiche als 

Staatöreligion aufgenommen in berjelben Form, welche fie 

fih von Chriftus an in den erſten drei Jahrhunderten frei 

gebildet hatte, aljo in der Form der Kirche, deren Wefen 
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it, eigene freie Verfaffung und Verwaltung zu haben. Das 

her bildete fih unter der Auftorität der Staatsgewalt ein 

Kirchenvermögen, von derfelben Natur, wie bas Gigenthum 

einer freien Berfon ift. Wie jede Perfon über ihr Eigen 

thum freie Verfügung und Berwaltung bat, fo nun auch 

die Kirche. Aber ebenfo auf der andern Seite: Wie jeder 

Befig im Gebiete des Staates dem Allgemeinen verpflichtet 

it, fo auch das Kirchenvermögen. Hieraus bildet fih für 

die Staatsgewalt daffelbe Recht auf das SKirchenvermögen, 

wie auf jeden andern Befi im Gebiete ded Staates — 

Abgaben zu erbeben ꝛc. Dieſes Recht erftredt fih aber nur 

fo weit, ald die Griftenz des verfafjungsmäßig oder gejeglich, 

überhaupt wohl erworbenen Kirchenvermögens gefichert bleibt. 

Aber zweitens hat die Staatsgewalt von felbjt auch Die 

Pflicht, Religion und Kirche zu fchügen. Daraus erwächft 

ihr weiteres Recht der Einwirkung, einer Ginwirfung, Die 

fih nicht nur negativ, fondern auch poſitiv auf die Verwal— 

tung des Kirchenguted erftreden fannz aber immerhin nur 

fo weit, als die rechtlich garantirte Verfafjung und Autono- 
mie der Kirche nicht verlegt wird. So hat fich das in Frage 

ftehende Rechtöverhältniß unter den römiſchen Kaifern 

ausgebildet. 

2. Die Zeit des fränfifchen Rechts. 

Das römifhe Recht, welches durch Juſtinian Voll: 

endung und Abfchluß erhielt, war auch für den Decident, 

fo weit er unter römifcher Oberberrfchaft ftand, berechnet, 

und galt 3. B. in Italien bis in die Mitte des Sten Jahr: 

hunderts. In den übrigen Ländern bildete fich eine gemijchte 

Verfaffung: fie ruhte nämlich zum Theil auf dem römifchen 
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Rechte, zum Theil erhielt fie neue eigenthümliche Kormen, 

wobei jedoch die Gegenden beftimmt bezeichnet waren, mo 

römisches Recht gelten follte (Eichhorn, deutfche St. u. R.- 

Geſchichte $. 157). Hierin bildeten die Firchlichen Verhält- 

niffe eine Ausnahme, indem die Kirche überhaupt von Anfang 

an und fo lange, bis das eigenthümliche Recht fih überall 

eonfolidirt hatte, nach römiſchem echte behandelt wurde 

(Lex Ripuar. tit. 58. c. 1. Bei Baluz. 1, 41). Die Ber 

hältniß ift wichtig binfichtlich de8 Gütererwerbs ber 
Kirche; es erzeugte fih daraus eine umfafjendere Erwerbs— 

fähigkeit für die Kirche, als fie im römifchen Staate gehabt 

hatte, denn fie war hiemit befähigt, fowohl nach römifchem 

als nad) eigenthümlich fränkiſchem Rechte Güter zu erwerben. 

Für das Verhalten der Staatsgewalt zum vorhandenen 

Kirchengut bildete dieſe zweifache Grwerböfähigfeit feinen 

Unterſchied; dagegen ift ein Unterfchied im befagten Verhals 

ten darin gegründet, daß zu diefer doppelten Erwerbsfähige. 

Feit der Kirche noch von Seite der Staatsgewalt pofitive 

Geſetzgebung fam, die der Kirche wirklichen bleibenden Beſitz 

verichaffte. So haben wir auch hier wieder die Entftehung 
bes Kirchengutes in's Auge zu faffen, um das Verhalten der 

Staatögewalt zu dem vorhandenen würdigen zu fönnen, 

a) Zur Zeit, wo mit Chlodwig eine eigenthümlic) 

oceidentalifch = germanifche Gefchichte beginnt im Gegenſatz 

zur orientalifch=römifchen, gegen Ende des Hten oder Anfang 

des Gten Jahrhunderts, findet ſich in Gallien, wie die chrift- 

liche Kirche, fo auch Kirchenvermögen, und zwar nad) be— 

ftimmten gefchichtlichen Zeugniffen ziemlich bedeutendes (Aimon 

de gest. Franc. 1, 12; Greg. Turon, hist. Franc. 4, 46). 

Die Beftandtheile dieſes Vermögens waren Firchliche Gebäude, 
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Geräthſchaften, Viktualien, liegende Güter, und waren ber 

Kirche zu Theil geworden meiſtens durch Anweijungen von 

den Fürften und Großen des Reichs, durch regelmäßige 

Oblationen der Gläubigen, Legate von Sterbenden und fons 

ftige Schenfungen. Man fieht, daß hiebei das römijche 

Recht Anwendung fand. Chlotar beftätigte im Jahr 560 

dieſe Anwendung bes römijchen Rechts (Capit. ann. 560. 

c. 10—13. Pertz Leg.T. 1. p. 2.) und dieß ift denn bie 

erfte Eeite ber Gntftehung des Kirchenguts ‚unter bloßer 

Auftorität der Staatögewalt. Im der angeführten Verords 

nung wird die Kirche zunächſt berechtigt, durch 30jährige 

Verjährung, fowie buch Teftamente Güter zu erwers 

ben. Dieje beiden Erwerbsarten waren dem germanijchen 

Recht unbekannt (Tacit. German. c. 20. cf. Phillip's beutjche 

Geſchichte. B. 1. ©. 174 ff. Eichhorn l. c. $& 19.59 a. 

200); und binfichtlich der Teftamente wurden fogar die im 

römifchen Rechte vorgefchriebenen Förmlichfeiten erft durch 

Karlden Großen eingeführt (Capit. Carol. M. ann. 789. 

III, append. Pertz Leg. I. 69). Binfichtlih der Hinter: 

laffenfhaft kirchlicher Berfonen, ber Biſchöfe und 

Preöbyter ıc, enthalten die Gapitularien ganz dasfelbe Recht, 

als, die römischen Nechtsbücher, mit Dem einzigen Unterfchiebe, 

daß fie hinfichtlich des feit Ginfegung in das Firchliche Amt 

erworbenen Bermögend ber Klerifer nicht unterfcheiden zwi— 

ſchen ſolchem, welches unabhängig vom Amt, und folchem, 

welches vermittelt des Amtes erworben war; die Geiftlichen 

waren gehalten, alle nad ihrer Ordination erwor— 

benen Güter der Kirche zu vermachen (Capit. inc. ann. ce. 11. 

Baluz T. 1. p. 154. Capit. an. 794 c. 41. Pertz leg. 

T.1. p. 74u a) Was Schenfungen an die Kirche 
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inter vivos betrifft, fo enthält bie citirte Gonftitution Ehlo— 

tars c. 12 einfach die Beftätigung der durch feine Vorfahren 

gemachten, und damit eine indirekte Beftätigung von Schen— 

fungen überhaupt an bie Kirche. Ebenfo erlauben die lex 

Alemannica und Bajuvariorum, dann die fpätern Geſetze 

von Karl dem Großen und feinen Nachfolgern Schen- 

fungen an die Kirche, mit dem einzigen Vorbehalt, daß dem 

Staate dadurch Fein Schaden erwachſe. Während Verjäh— 

rung und Teftamente dem gemeinen Recht unbekannt waren, 

und die diesfallfigen angeführten Beftimmungen lediglich auf 

römifhem Rechte ruhten, fo kamen dagegen Schenkungen 

auch nach dem gemeinen Rechte vor, und die der Kirche con- 

cedirte Gefchenfannahme weicht nur in einzelnen Beftint- 

mungen von den gemeinrechtlichen Prinzipien ab. — 

Ganz und rein gemeinrechtlicher Natur dagegen ift ber 

auf das Prekarien- undLehenwefen gegründete Güter: 

erwerb der Kirche. Es war nach öffentlichem fränfifchem 

Recht in der Kriegsverfaffung begründet, daß mindermäch- 

tige Freie fi) in den Schu von mächtigeren begaben, 

Dieß Fonnte auf verfchiedene Weife gejchehen, und nur die 

Art war ausgefchloffen, wornach aus einem Freien ein Un— 

freier, folglih zum Kriegsdienſt Untauglicher, geworben 

wäre. Gin Modus diefes Aftes war ed nun, wenn Jemand 

fein Eigenthum an einen Andern übergab unter ber allge 

meinen Bedingung, von bemfelben gefchügt zu werden (Eich- 

born 1. c. $. 169 und 194). Geſchah dieſe Lebergabe fo, 

daß der Uebergebende fein Gut auf beftimmte oder unbe: 

ftimmte Zeit zum Nießbrauch zurüd erhielt unter der Ber 

dingung zugleich, einen gewiffen Zins zu entrichten, fo hieß 
dieß eine Brefarie (Form. Marculf. 1. 2. F. 41. Baluz 2, 
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428); wurde damit zugleich das Verhältnig ber Treue ver- 

bunden (wo dann die Entrichtung eined Zinfes wegfiel), 

fo war e8 ein Zehen, feudum oblatum (Päz, Lehenrecht 

8. 9 u. 12, cf. Sommentar zu ©. L. Böhmer’s jur. feud. 

prince. Wien 1792. $. 36). Wurde die Prefarie mit der 

Verpflichtung der Zindentrichtung erblich, fo war das be- 

treffende Gut ein Erbzindgut; dagegen ein Erblehen, 

wenn an die Stelle bed Zinfed die Treue trat. Diefe Ver: 

hältnifje nun in’d Gefammt waren fchlechthin in der Ver— 

fafjung gegründet, und konnten fomit für Jeden, ber über: 

haupt die MWohlthat des allgemeinen Rechte genoß, eine 

Quelle des Erwerbes fein. Diefe Wohlthat aber genoß die 

Kirche in gegenwärtiger Periode ohne Einſchränkung, folglich 

fonnte fie in Folge der BPrefariens und Lehenverhältniffe 

ohne alle8 weitere Zuthun der Staatsgewalt unbefchränft 

Befig erwerben; und die Gejchichte Ichrt, daß dieß in ums 

faffendem Mabe gefchehen ift. 

Hat hiernach die IThätigfeit der Staatögewalt in Bezug 

auf die Entftehung des Kirchengutes fih darauf befchränft, 

daß die Kirche ald Gorporation anerfannt, und fofort eo 

ipso befähigt war, zunächft nach dem gemeinen, dann aber 

auch nach römiſchem Rechte Güter zu erwerben: fo erhielt 

zweitens bie Kirche wirklichen bleibenden Befig durch 

pofitive Anordnung der Staatsgewalt. Das Erfte ift 

die Verordnung Karls des Großen, daß ber Erbauer einer 

Kirche derfelben zugleich hinreichendes Vermögen anzuweifen 

habe (der Dos ecclesiae des Juftinian entiprechend Capit. 

Ticin. a. 801. c. 21. Pertz Leg. 1. 86), welches fpäter, als 

unus mansus cum duodecim Bunuarüs de terra arabili 

und duo mancipia, fomit ald ein zur Ernäherung einer 
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Familie hinreichendes Gut (Dufresne) beftimnt wurde (Con- 

stit. Papiens I. c. 1. Pertz Leg. 1. 360). 

Hiemit war die fränkische Kirche hinfichtlich des wirf- 

lichen und bleibenden Befikftandes der römifchen gleich geftellt; 

aber nun fam ald Zweites noch der Zehnte hinzu, den bie 

römische Kirche nicht erlangt hatte. Wohl fam die Verab— 

reichung des Zehnten vor, fowohl im Orient als im Occi— 

dent, aber als freiwillige Gabe, Oblation; zur Ver— 

pflichtung wurde fie erft durch Karl den Großen gemacht. 

Das erfte Zehntgefeg ift vom Jahr 779 und heißt: unus- 

quisque suam decimam donet alque per jussionem episcopi 

dispensentur (Perlz 1. c. 1, 36). Hiebei ift e8 geblieben ; 

die fo oftmalige Wiederholung des Zehntgefeged in den 

Gapitularien unter Karl, Ludwig und ihren Nachfolgern 

fchreibt fich theild davon her, daß bei allen überwundenen 

Bölfern die Zehntabgabe eingeführt wurde, theils ift fie ein 

Beweis von der Echwierigfeit, die bei diefer Sache zu über: 

winden war, theild endlich intendirt fie nur nähere Beſtim— 

mungen tiber den Zehnten, die verzehntbaren Objefte dal, 

Der Zehnte ift ſomit eine von der Staatsgewalt zum Beften 

der Kirche, zu ihrer Unterhaltung angeordnete Abgabe, Aller 

dings haben fich die Kirchenvorfteher für das Zchntrecht auf 

dad alte Teſtament berufen; allein es ift offenbar, daß der 

Staat fi nur zur Suftentation der Kirche überhaupt, nicht 

aber in biefer beftimmten Form verpflichtet halten mußte, 

Daß es aber wohlbebacht und vernünftig gehandelt war, 

gerade diefe Art von Steuer für die Suftentation der Kirche 

zu wählen, wird man vielfeicht erft dann recht einfehen, 

wenn bie Zehnten überall vollends abgelöst fein werden. 

b) Es ift leicht zu ſehen, daß bie eben befchriebene 
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Entftehung des Kirchenguts unter der Auftorität und durch 

beftimmte Anordnung der Staatsgewalt ebenfo von Seite 

des fränfifchen Staates die faftiiche Anerkennung der Kirche 

als felbftändiger Korporation enthält, wie dieß unter den 

römijchen Kaifern der Fall war. Dafjelbe findet Statt bei 

dem Verhalten der fränfifchen Könige dem vorhandenen 

Kirchengute gegenüber, 

Zunächft fommt hier wiederum das Kirchengut als ein 

im ©ebiete des Staates liegender Befit überhaupt in 

Betracht; als folcher wird es auch hier behandelt, doch nicht 

jo ganz ohne Unterfchled, wie im römifchen Staate. Der 

jeder Kirche angewiefene Manfus fowie der Zehnte (bie 

Dotation der Kirche) find von allen Laften frei, haben fchlech- 

terdings Nichts an den Staat zu präftirenz; die übrigen Güter 

Dagegen, welche die Kirche befigen mag, haben die gewöhnz 

lichen Laften ohne Unterfchied zu tragen, Die gemeinrecht- 

lichen Bräftationen des Grundbeſitzes in dieſer Zeit find 

1) die einer etwa anſäßigen Herrfchaft fehuldigen Dienfte, 

2) der census regius, der auf beftimmten Gütern laftete, 

3) die dona annualia, Gefchenfe, welche bei den jährlichen 

Verſammluugen die großen Gutsbefiter den Königen darzu— 

bringen hatten, 4) Beherbergung und Bewirthung bes Hofes 

und der föniglichen Beamten auf ihren Reifen, 5) endlich) 

die Stellung kriegsfähiger Mannichaft. Zu all diefen Präfta- 

tionen war die Kirche in Folge ihres Befiges, wenn er mehr 

war ald Manfus und Zehnten, fchlechthin und ohne alle 

Ausnahme verpflichtet. Wenn in den Gapitularien der fräns 

fifhen Könige häufig von Smmunitätsprivilegien 

und Privilegien überhaupt die Rebe ift, welche der Kirche 

zuftehen, fo beziehen fich die erftern eben auf den Manfus 
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und Zehnten,, bie legtern aber darauf, daß bie Kirchengüter 

eines ausgezeichneten Schuges genoffen, nämlich in Betreff 

ber Sicherheit gegen fremde Gewalt den fisfalifchen Gütern 

gleich geftellt waren. Abweichungen von den angeführten 

Deftimmungen nach der einen oder andern Eeite find nicht 

rechtlicher Natur. War nämlich je die Kirche oder eine be- 

ftimmte Kirche nicht zu all den genannten Bräftationen ver— 

pflichtet, jo war dieß nur in Folge eines vorübergehenden, 

jeden Augenblick widerruflichen, Brivilegiums; größere An— 

fprüche dagegen und vollends Angriff des Kirchengutes felbft 

waren als Gewaltthat oder wenigftend außerordentlihe Maß— 

regeln anerfannt, worauf fo viel möglich Reftitution erfolgen 

müfle. Karl Martell hatte fo ber Kirche viele Güter 

genommen, um Soldaten damit zu bejchenfen. Schon Pip— 

pin aber fah fich zu der Verordnung genöthigt, dab von 

folhen Gütern der Kirche ein jährlicher Tribut bezahlt wer 

den und die Güter felbit nach dem Tod ber jeweiligen Ins 

haber an die Kirche zurüdfallen ſollen; fo daß aljo berlei 

Befigungen in Prefarien umgewandelt waren. Später wurde, 

ähnlich wie von den römijchen Kaifern, der Grundſatz feſt— 

gehalten, daß bei dringender Noth des Staates die Kirche 

zu außerordentlichen PBräftationen foll verpflichtet werden 

fönnen, aber nicht willführlich, fondern nur mit Einwilli— 

gung der Bifchöfe (Cap. a. 803. VII. bet Baluz I, 41 ck. 

Pertz Leg. 1. 377.). Als allgemeine Norm für dieſes immer: 

bin außerordentliche Verhaͤltniß kann man anfehen auf der 

einen Seite die Forderung, daß der Staat auf feine Weife 

Schaden leide, auf der andern, daß die Exiſtenz der Kirche 

gefichert bleibe (ediet. Pistin. a. 864. c. 28; Cap. Lipt. a. 

743. c. 2. Periz Leg. 1. 495. 18.). | 
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In der Garolingifchen Zeit zeigen fich ſchon auch die 

eriten Anfänge des jus spolü et regaliarum, welches in ber 

nächften Periode eine fo wichtige Rolle ſpielt. Karl ber 

Kahle nämlich fieht fih gegen Ende feines Lebens (im 

Jahr 877) veranlaßt, ernftlich zu verbieten, die Kirchengüter 

nad dem Tode ihrer Inhaber anzugreifen; er thut es in 

einer Weife, daß erfichtlich ift, er habe die Hinterlaffenfchaft 

ber Bijchöfe, Aebte ꝛc. je der betreffenden Kirche zuerfannt 

(Baluz T. 2. p. 270). 

Dieß war die Äußere Seite bed in Frage ftehenden 

Verhältniſſes. Was nun zweitens die Verwaltung bes 

Kirchenguts betrifft, fo vindicirt das fränfifche Recht ber 

Staatdgewalt ungefähr bie gleiche Theilnahme daran, wie 

das römiſche. Zuerft die den Oeconomi in ber römijchen 

Kirche entfprechenden Schirmvögte (advocati) betreffend, 

fo gieng die Beftellung berfelben von den Kirchenvorftehern 

aus, unter ber Gontrole übrigens ber betreffenden Diftrifts- 

grafen, jo daß den Königen die Oberaufficht über dad Ganze 

zuerfannt war (Capit. ad Olonnam a. 823 c. 9. Pertz Leg. 

1. 235). Diefe Oberaufficht äußert fi dann näher in ver- 

fchiedenen Beftimmungen über die Verwaltung felbft, 

welche Theil die Beſchützung und Erhaltung bed Kirchen: 

vermögens überhaupt zum Zwede haben, wie dad Ver— 

bot der Veräußerung, Verfhenfung dgl. von Rir- 

chengütern, Theils die Befhügung einzelner Kirchen 

gegen andre, wie dad Verbot, bei Gründung einer Kirche 

Etwas von Zehnten oder fonftigem Befig einer ſchon vor> 

handenen zu entziehen; Theild auch überhaupt die rechte 

Verwendung, wie z. B. die Anordnung Karls bes 

Großen, daß der Zehnte in drei Theile —— und einer 

Theol. TEN 1845, II. Heft, * 
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für die Fabrik und den Gottesbienft, der zweite für 

die Armen, ber dritte für die Klerifer beftinmt fein 

foll, im Gegenſatz gegen die damalige canonifche Beftim- 

mung, wornah vier Theile gemacht, und der vierte dem 

Biſchof zugefprochen war (Capit. a. 801 Novemb. c. 7. 

Pertz 1, 87. cf. c. 17. C. 12. qu. 2.). — Als umfaffendfte 

Ginwirfung der Staatögewalt auf dad Kirchengut in diefer 

Zeit kann angefehen werden ihre Theilnahme an der Ein— 

fegung beftimmter Subjefte in den Genuß dieſer 

Güter, vornehmlich an der Befegung der bifchöflichen Stühle 

und der höhern Kirchenämter überhaupt. Bon Chlodwig 

an übten in diefer Hinficht die Könige den entichiedeniten 

Einfluß, zeitenweife fand bloße Ernennung der Bijchöfe durch 

die Könige Statt; im Tten und Bten Jahrhundert übten fie 

wenigftens die Initiale und erft Karl der Große und feine 

Nachfolger geftatteten wieder canonifhe Wahl, behielten 

ſich aber die Beftätigung der Art vor, daß ohne biefelbe bie 

Conſekration nicht Statt finden burfte. 

Die rehtliche Würdigung der bisher befchriebenen 
faftiichen Berhältniffe unterliegt Feiner Schwierigfeit. Zuerft 

fällt der Unterſchied auf, welcher hinfichtlich der Präftationen 

an den Staat zwifhen dem Manfus und Zehnten 

einerfeit8 und dem übrigen Kirchengut andererfeits 

befteht. Diefer Unterfchied ift weientlih. Manfus und Zehnte, 

d. h. die Dos ecclesiae ift fchlechthin frei von jeder Laft; 

damit ift als rechtliche Natur dieſes Befiges bezeichnet, zur 

Integrität ber Kirche zu gehören ober der Staats— 

beitrag zur äußern Eriftenz der Kirche zu feim, 

Daffelbe liegt auch fchon in der Art, wie biefer Befiß ber 

Kirche zugewiefen worden, nämlich durch unmittelbare 
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pofitive Anordnung der Staatögewalt; wobei befonders 
das inftruftiv ift, daß 3. B. den Sachfen, nachdem fie unter- 
joht waren, Feine andere Steuer, als der Zehnte für die 
Kirche, auferlegt wurde. Diefem Theile des Kirchengutes 
gegenüber hat fomit von felbft die Staatsgewalt das doppelte 
Amt: 1) bdenfelben zu befchügen, über feine Integrität im 
Ganzen und Einzelnen zu wachen, und 2) dafür zu forgen, 
baß das jo der Kirche anvertraute Gut recht verwaltet und 
verwendet werde, daß namentlich die Armen ihren Theil 
erhalten. Die volle Ausübung diefes doppelten Amtes war 
nur möglih durch Handhabung der Aufficht über die 
Berwaltung. So wird denn biefe Aufficht gehandhabt; 
aber nur dieß; es ift nur Aufficht, nicht Selbfiver- 
waltung. 

Ale andern Güter, welche die Kirche befigt, befigt fie 
nicht ald Kirche, fondern nur in Folge davon, daß fie als 
Corporation anerkannt, und fomit, wie jede freie Berfon im 
Staate, befähigt ift, Güter zu erwerben und zu befigen. 

Somit haben diefe Befigungen nicht eigentlich die Natur von 

Kirchengütern, und werden auch, an fich genommen, nicht 
als ſolche behandelt, fondern wie alle übrigen Befigungen 

im Gebiete ded Staates. Nun aber fteht vom 6ten Zahr- 
hundert an aller Befig im Lehennexus; auch derjenige, 

den bie Kirche inne hat, macht feine Ausnahme. Und dieß 

it nun ber Bunft, von wo aus die in Frage ftehenden 

Berhältniffe in gegenwärtiger Beriode zu beurtheilen find. 

Der König ift ber oberfte Lehensherr, er allein hat 

bad Dominium directum; alle Andern haben blo8 das Do- 

minium utile; fo auch die Kirche. (ES gab fehr wenige 

Güter, welche nicht im Lehensverbande hauptſaͤchlich 
7 
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gehören Diejenigen hieher, an denen der census regius s. 

fiscalis haftete.) Aus diefem Verhältniß nun ergeben fich 

alle Arten von Ginwirfung der Staatögewalt auf befagtes 

Kirchengut, wie die Forderung der Heerfolge, Verbot der 

Veräußerung 20.5 e8 find lauter gemeingültige Beitimmungen 

des Lehenrechts (vgl. Päz Handbuch des Lehenrecht8). 

Faflen wir, um die Cache an einem Beifpiele klar zu 

machen, nur Eins ind Auge, die Stellung der Könige zu 

ben Bifchöfen oder bifhöflihen Stühlen, Die Art 

wie die Bifchöfe durch die Könige eingefegt (und oft auch 

abgefegt) wurden, läßt fih nur daraus erflären, daß fie 

föniglihe Bafallen waren; oder vielmehr weil fie dieß 

waren, haben jene Afte der Könige rechtlichen. Charafter; 

denn wenn ein Lehen durch den Tod des Lehenträgerd oder 

wie immer eröffnet wurde, mußte der Rehensherr, wenn das 

Lehen nicht wollte confolidirt werden, einen neuen Lehens— 

mann inveftiren. Und dieß ijt denn einfach die Inveſti— 

tur ber Bifchöfe durch die Könige. Zwar auch die 

römifchen Kaifer haben in bie Bifchofswahlen eingegriffen; - 

aber auch nur dieß, es waren nur vereinzelte Eingriffe, 

nicht nach feftgefeßtem Rechte, fondern mit Gewaltthätigfeit 

(Staudenmaier, Gefchichte der Bifchofswahlen ©. 29—51). 

Solches Recht, wie es die fränfifchen Könige übten, lag 

nur im 2ehenwefen, aber hierin wefentlih. Belonie 309 

nach der Strenge bed Rechts Verluft des Lehen, alfo 

bei Bifchöfen und andern kirchlichen Obern, ob fie ald Lehens— 

männer oder Lehensträger galten, Entfegung vom Amt 

nah fih (Päz a. a. O. $. 184 und 190), 

Hatten fo die Könige ald oberite Lehensherren auf bie 

Kirche als Lehensträgerin das im Lehenwefen gegründete 
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Einwirfungsrecht eben fo, wie jedem andern Vafallen gegen- 

über, fo fanden fie Dagegen an der Kirchenverfaffung, 

in wie weit fie wefentlich und umverleglich ift, eine Schranfe, 

denn mit der Kirche hatten fie zugleich die Kirchenverfaf: 
fung, die Hierarchie, angenommen, und waren fomit 
verbunden, Diefelbe zu reſpektiren. So erklärt ſich das vor: 
bin Angeführte, wie die Thätigfeit der Könige bei Belegung 
ber bijchöflihen Stühle auf die bloße Betätigung re: 

ducirt worden, und wie überhaupt die Theilnahme ber 

Staatögewalt an ber Verwaltung des Kirchenguts bloße, 

und zwar fecundäre, Mitwirfung war. Es galt im All: 

gemeinen ber oft ausgefprochene Grundfag, daß den Bis 

fhöfen freie Berfügung über die kirchlichen Saden 

nach den hl. canones zuftehen foll (vgl. 3. B. Capit. a. 

789. 23. März c. 47. Pertz Leg. I. 61. Harduin T. 1. 

p. 535. Baluz I. 525 u. v. 4.). 

Wir haben alfo folgendes Verhältnig von Gegenfeitig- 
feit: Die plena potestas der Bifchöfe ift bejchränft burch ben 

Zehennerus, in welchem der Mehr als die Dos ecclesiae 

enthaltende Beſitz der Kirche fteht; ebenfo aber ijt die aus 

ben Lehensverhältniffen folgende Ginwirfung der Gtaatd- 

gewalt befchränft durch die recipirte und garantirte Firchliche 

Berfaffung, welche Autonomie für die Kirche heifcht. 

Faſſen wir das ganze KRechtöverhältnig, wie ed in ben 

Gapitularien der fränfifchen Könige ausgebildet vorliegt, 

furz zufammen, fo ift es dieß: Die Kirche wurde im fräns 

fifchen Reiche ganz in bderfelben Form aufgenommen, die fie 

fi von Anfang an gebildet, und dann unter ben römifchen 

Kaifern ungeftört erhalten hatte... Sollte ihre Grijtenz in 

diefer Form und Verfaſſung gefichert fein, fo mußte fie 
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eigenen Beſitz zur Subſiſtenz haben. Diefer wurde ihr 

durch die Staatögewalt gefchaffen im Zehnten und Manfus 

für jede einzelne Kirche. Die Verwaltung diejed Theils des 

Kirchenguts, der als zur Integrität der Kirche gehörig an— 

gefehen wird, fteht Iediglich den Kirchenvorftehern zu; die 

Thätigfeit der Staatsgewalt befteht in der aus dem Schuß- 

recht oder der Schußpflicht von felbft folgenden Ueberwachung. 

Zweitens die Anerkennung der Kirche als Corporation gab 

ihr die Fähigfeit, außer dem ihr wefentlichen Beſitz auch 

noch andern zu erwerben. Hiemit aber trat fie zum Staat 

in baffelbe Verhältniß, wie alle andern Befigenden, d. h. in 

das Bafallen-Berhältnif, und die Staatdgewalt hat nach 

diefer Seite ihr gegenüber diejenigen Rechte, welche aus dem 

Lehenverhältniß gemeinrechtlich folgen, mit der einzigen Be— 

fchränfung, daß die Firchliche VBerfaffung in ihrem Wefen 

nicht geftört werde. Die Anerkennung biefer Schranfe bei 

Ausübung jener Rechte ift der Grundton bes fränfifchen 

Rechts hinfichtlih der Einwirkung der Staatögewalt auf 

dasjenige Vermögen der Kirche, welches fie außer dem zur 

Dotation gehörigen beſitzt. 

3. Zeit des canonifhen Rechtes. 

Man müßte fih wundern, wenn das zuleßt genannte 

Verhältniß in diefer Reinheit lange beftanden hätte. Se 

mehr Güter die hohen Kirchenbeamten, Bifchöfe und Aebte ıc. 
zu 2ehen erhielten, je entfchiedener fie, in Folge bavon, 

hauptfächlich in Deutfchland, in die Reihe der Reichsfürften 

eintraten, um fo mehr waren die Könige angerwiefen, fie 

wie die übrigen Vafallen, die weltlichen Reichöfürften, anzu—⸗ 

ſehen und zu behandeln, und zu vergefien, baß fie Kirchen- 
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vorſteher, Glieder der kirchlichen Hierarchie ſeien; womit 

dann von ſelbſt gegeben war, daß auch hinſichtlich des in 

ihren Händen befindlichen Beſitzes der Unterſchied zwiſchen 

Lehen und eigentlichem Kirchengut nicht feſtgehalten wurde. 

Umgekehrt mußte von Seite der oberſten Kirchenbehörde die 

gerade entgegengeſetzte Anſicht — nämlich daß alle Güter, 

welche kirchliche Perſonen inne haben, als kirchliche, und 

dieſe Perſonen ſelbſt nur als Glieder der kirchlichen Hierarchie 

anzuſehen und zu behandeln ſeien — in dem Grade erſtar—⸗ 

fen und fich geltend machen, als die Kirche die weltumbil- 

bende Macht geworden war, und fich als dieſe Macht be— 

griffen hatte. Hiemit waren fchroffe Gegenfäge und damit 

Widerfpruh und Kampf gefegt. Die Zeit diefed Kampfes 

ift Die Zeit des Mebergangs zu einer neuen Ordnung ber 

Dinge. Sie umfaßt das 10te und 11te Jahrhundert. Im 

Anfang des 12ten wurde der Streit beigelegt durch die ebenjo 

einfache als richtige Beftimmung, wornach der weltliche und 

geiftliche Theil des in Händen Firchlicher Perfonen befind- 
lichen Befiged auseinander gehalten, und darnach das Ver— 

halten der Staatögewalt geregelt wurde. Das Concorbat, 

welches Heinrich V. im Jahr 1111 mit Paſchaſius I. 

abgefchloffen hatte, welches aber nicht zur Ausführung fam, 

gibt den ficherften Mapftab zur Beurtheilung der wirklichen 

Ausgleihung dieſer Angelegenheit, wie fie zuerft in Eng— 

land und Franfreich, dann im Jahr 1122 in Deutfch- 

fand zu Stande fam. In jenem Goncordate war nemlich 

beftimmt, die Kleriker follten alle Regalien, d. h. Herzog: 

thümer, Fürftenthümer, Grafichaften, Landeshoheit, Muͤn— 

zen, Zölle, Märkte ıc., an das Reich abgeben, und bie Kir- 

hen und Firchlichen Anftalten follten Nichts behalten, als 



260 Einwirkungsrechte ver Staatsgewalt 

die Oblationen und Erbgüter, welche nicht zum Reiche ge— 

hörten, dann werde ber Kaifer fich der Inveftitur enthalten 

(Pertz Leg. II. pag. 66). Diefes Goncorbat ift, wie ge= 

fagt, nicht in Ausführung gekommen, aber fein Grunb- 

gebanfe ift in bie zu Stande gefommenen, z. B. in bas 

MWormfer Concordat vom Jahr 1122, übergegangen. 

Die Bifchöfe und Aebte werden mit dem Scepter belehnt, 

d. h. in den Beſitz der Regalien eingefegt vom Kaiſer; 

mit Ring und Stab dagegen werden fie belehnt, db. h. in 

dad geiftliche Amt eingeführt von ber Kirche (E. Muͤnch, 

vollfiändige Sammlung der Goncordate B. J. p. 15 f.). 

Hiemit ift nun die nöthige Scheidung gemacht zwifchen 

den rein weltlichen und rein geiftlichen Gütern der Kirche, 

ober vielmehr der Klerifer, und damit die Grundlage ges 

wonnen für bie weitere Entwidlung ded in Frage ftehenden 

Rechtöverhältniffes. Mit den rein weltlichen Befigungen, 

db. h. den Regalien ftehen fortan die Bifchöfe und Aebte in 

demfelben Berhältniffe zum Staatsoberhaupt, wie bisher — 

es find verliehene Güter, und ihre Beſitzer fomit Vafallen ; 

derjenige Befig dagegen, welcher der Kirche zur Guften- 

tation angewiefen ift, alfo Die eigentlich geiftlichen Güter, 

find den res sacrae oder spirituales beigezählt, und damit 

jeder innerliden Ginwirfung von Laien entzogen (Coneil. 

Later. a. 1123 c. 4 et 18. Harduin T. VI. P. IR. p. 1111 £.), 

Die Einwirfung der Staatögewalt bejchränft fich daher 

auf das rein Aeußere, und ift erftens Befhügung 

ber Kirche in ihrem Befige gegen Beeinträchtigung von 

Außen — die Kaifer find Schugherren ber Kirche; zwei— 

tens Anfprühe an das Kirchengut, Befteuerung 

deſſelben. Sehen wir bavon ab, daß bie Präftationen, 
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wozu bie firchlichen Würbdeträger ald Reichövafallen verpflichtet 

waren, immer zugleich auch das rein Firchliche Vermögen 

trafen (was befonderd bei Ausübung bes freilich nie als 

rechtlich anerfannten jus regaliarum und spolü deutlich und 

brüdend war), fo wurden folche Anfprüche auch an dasjenige 

Kirhengut gemacht, welches anerfannter Maßen reines 

Kirchengut, res spiritualis sive sacra war, Allerdings hatte 

man Immunität diefes firchlichen Beſitzes fefthalten wollen; 

allein es ging nicht. Das allgemeine Kirchengut hatte ſich 

um dieſe Zeit jhon in abgefonderte Benefizien, 

unabhängiges Beſitzthum der einzelnen Parochien vertheilt, 

und dieß traf gerade damit zuſammen, ald, hauptjächlich in 

Deutſchland, das Stäbtewefen fich feft geftaltete, und bie 

Fürften mit mehr oder weniger Unabhängigkeit Landesherren 

wurden. So ftanden jeßt die einzelnen Firchlichen Benefizien 

zu den Landesherren und Städten in ähnlichem Berhältnifie, 

wie die Bifchöfe und Aebte mit ihren Regalien zu Kaifer 

und Reih. Darum mußte die Kirche nach kurzem Wider— 

ftand geſchehen laffen, dab ihr Vermögen in allweg bejteuert 

wurde; und feit dem Ende des 12ten Jahrhunderts findet ſich 

fein Widerfpruch mehr dagegen. Das dritte Lateranconeil unter 

Alerander II. im Jahr 1179 unterfagt nur die Auferlegung 

ungebührlicher und willführlicher Laſten, hat aber gegen bie 

Forderung ordentlicher Beiträge zu den Staatsbedürfnifien 

Nichts einzuwenden. Auch außerordentliche Beiträge werden 

nicht verſagt; nur foll das Bebürfniß folcher erwiefen fein; 

bie vierte Lateranſynode vom Jahr 1215 ftellt Die Beur- 

theilung hierüber dem Pabft anheim. Diefe Beftimmungen 

erhielten den Beifall ber Fürften (Plank, Gefchichte ber 

chriſtlichen Gefellfchaftsverfaffung. B. 4. Abthl. 2. S. 203 ff.), 
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und damit war denn das Befteurungsrecht hinfichtlih des 

Kirchenvermögend geregelt, Endlich drittens äußert fich 

eine fehr durchgreifende Einwirkung der Staatdgewalt auf 

das Kirchenvermögen in Amortifationsgefegen, welche 

vom 13ten Jahrhundert an faft in allen Staaten erlaffen 
wurden (PBlanf a. a.O. ©. 219 ff.). Zwed derfelben war, Die 

Vermehrung des Kirchengutes zu verhindern. Dazu hat die 

Kirche felbft Veranlaffung gegeben durch das ftrenge Verbot 

jeder Veräußerung Firchlihen Befiges, ber unterbefien 

durch Schenfungen, Bermächtniffe ꝛc. ungeheuer gewachfen 

war, Die Amortifationsgefege find fomit nur außerordent- 

liche Maßregeln, eine Reaktion zur Verhinderung etwaigen 

Schadens, der dem allgemeinen Staatswohl durch das Kir: 

chengut erwachfen fünnte. — 

Wenn auch von Jurisdiktion gefprochen wird, bie 

ber Staatsgewalt hinfichtlich des Kirchenguts in dieſer Zeit 

zugeftanden fei, fo ift das im dieſer allgemeinen Faſſung 

falih. Nach dem Grundfaß ut actor forum rei sequatur, 

den das canonifche Recht acceptirt (c. 5. 8. X. de foro 

camp. 2. 2), mußte allerdingd das forum saeculare aner⸗ 

fannt werden, fo oft durch die Güterverhältniffe von Kirchen 

oder Klerifern weltliche Interefien nach dem öffentlichen oder 

Privatrecht betheiligt waren (c. 5. 6. 7 X. eod. tit.); aber 

wo Kirchen und Klerifer allein betheiligt waren, ohne daß 

ber Staat oder weltliche Mitglieder des Staates berührt 

wurden, fiel die Entſcheidung lediglich den geiftlichen Ge— 

richten zu (c. 11. X. eod.). 

Das canonifche Recht, fo weit ed bad Kirchenvermögen 

betrifft, bat alfo zur Vorausſetzung die Scheidung bes 

eigentlihen Kirchengutes von demjenigen Befige, 
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welcher, ohne zur Suftentation der Kirche zu gehören, nur 

eben in den Händen Firchlicher Perſonen if. Diefer letzte 

Befig mit al feinen Berhältniffen ift zunächſt ſtaatsrecht— 

licher, und nur mittelbar firchenrechtlicher Natur. Das eigent— 

liche Kirchengut aber ift in Hinficht auf Verwaltung und 

alles damit Zufammenhängende lediglih in die Hand ber 

Kirchengewalt gelegt. Somit hat das in Frage ftehende 

Verhaͤltniß ſich nach dem canonijchen Rechte fo geftaltet, daß 

der Staatögewalt ein Einwirkungsrecht auf das Kirchen: 

vermögen nur infofern zufteht, als daffelbe ein Befiß 

im Gebiete des Staates ift, und als foldher Beiträge 

zum allgemeinen Beften zu leiften bat, oder all: 

gemeiner, als durch daſſelbe die materiellen” Intereffen bed 

Staates berührt werden. Die Forderung diefer Beiträge hat 

1) inwiefern fie ordentliche find, an der allgemeinen Norm, 

2) inwiefern fie außerordentliche find, an der dem Pabſt zu— 

ftehenden Prüfung ihrer Nothwendigfeit ihre Schranfen. 

4) Bon ber Reformation bis in die neuefte Zeit. 

Das canonifche Recht und die darauf gegründeten 

Rechtözuftände verlieren die ausjchließliche Geltung, welche 

fie bisher gehabt, in dem Augenblide, wo dad Corpus juris 

canonici dem "Feuer übergeben wird, und dieſes Autodafe 

Anerfennung findet. Nach der Seite des materiellen 

Befiges der Kirche angejehen, erfcheint der von Deutſch— 

land ausgegangene Abfall von der Kirche zunächft nur als 

Reformation bed Kirhengutes, inwiefern dieſes für 

‚einen andern Gottesdienft, für ein anderes Firchliches Leben 

beftimmt wird, als dem es bisher gedient hatte (Eichhorn, 

Kirchenrecht. B.2. S. 792). Allein fo, wie die Sache ftcht, 
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muß Diefes reformirte Kirchengut auch andre Rechtsver— 

hältniffe eingehen, ald in denen es vor feiner Reformation 

geftanden hatte, denn Die fich von der Kirche getrennt, kön— 

nen unmöglich das canonijche Recht, das bisher alle Firch- 

lichen Berhältniffe normirt hatte, ald auch die ihrigen normi— 

rend anerfennen. Somit wird auch das bier beiprochene 

Verhältniß, nämlich das Verhältniß der Staatsgewalt zum 

Kirchengut, bei den Proteftanten ein anderes werden, als 

bisher gewefen iftz es müßte denn nur fein, baß man das 

im erften Anlauf verbrannte Corpus juris nachher zurüds 

gerufen hätte. Hierüber haben wir die Gefchichte zu fragen; 

über die Thunlichfeit aber eines folchen retrograden Schrittes 

überhaupt, aus den Prinzipien der Reformation zu urtheilen. 

Ehe wir aber diefe Verhältniffe betrachten, haben wir zu 
fehen, welche Schidjale das alte, Fatholifche Kirchengut in 

Folge der Reformation oder feit dberfelben gehabt, und wie 

fofort deſſen Rechtsverhältniſſe fich gegenüber der Staats: 

gewalt gebildet haben. Im Bordergrund fteht die beutfche 

Geſchichte; dann ift die fFranzöfifche zu betrachten; und 

zulegt ein Blid auch auf die übrigen Länder zu werfen. 

I. Das hatholifhe Airchengut. 

A. Deutfchland, 

a) Zuvörderft fommt das einfache Faftum der Re- 

formation in Betracht Das aus alten Zeiten herüber 

gebrachte Kirchengut wird für andern Gotteödienft, zur Be— 

friedigung andrer religiöfer Bebürfniffe beftimmt, als wozu 

ed gefchaffen und bisher verwendet war; oder wenn ed auch 

nicht wirklich für religiöfe Bebürfniffe verwendet wird, fo 

wird ed doch auf ben Titel der Reformation hin der Kirche 
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entzogen, furz, mit den Berfonen, Gemeinden zc., die von ber 

Kirche fich trennen, geht auch das Kirchengut fort, welches 

in ihren Händen war, oder auch umgefehrt, Katholiken, 

welche treu an der Kirche halten, werben aus ihrem Beſitze 

von Proteftanten vertrieben auf denfelben Titel hin. Wie 

ift nun dieſes Faltum zu beurtheilen? In diefer Allgemein- 

beit geht uns die Frage bier nicht an; wir haben nur zu 

erörtern, welches genannten Faktum gegenüber das Ver— 

halten der Staatögewalt fein müſſe; umd zwar ift biefe Frage 

an der Hand der Gefchichte zu beantworten, 

Wenn ganze Pfarrgemeinden zum Proteftantismus über: 

traten, jo kam zunächft das Kirchengut, welches fie zugleich 

mit hinüber nahmen, nicht in Frage, foweit nicht irgend ein 

Dritter wohlgegründete Rechte daran hatte, welche natürlich 

unter allen Umftänden von der Staategewalt, ald der ober- 

ften Rechtöbewahrerin, zu ſchützen wären. Solch einen all 

gemeinen Uebertritt einer Gemeinde fönnte nur die Kirchen— 

behörde zu verhindern fuchen, aber nicht wegen bed Kirchengutes, 

fondern nur in Betracht des Abfall von der Kirche an fich. 

Ganz anderd verhält fich die Sache, wenn ein Theil einer 

folchen Gemeinde, und wenn auch ber Fleinfte, ber Kirche 

treu blieb. Dann nämlich war diefer Theil der rechtmäßige 

Befiger des hergebrachten Kirchenvermögens, weil und in 

wiefern dieſes ja eben dafür, woran jener ber Kirche treu 

bleibende Theil der Gemeinde feithielt, gefchaffen und von 

Anfang an beftimmt war, Wenn die Wittenberger Theolo: 

gen in ihrem Gutachten vom Jahr 1540 fagen: „fo bie 

Obrigkeiten die unrechten Gottesdienft abthun, bleiben Die 

Güter der rechten Kirche,” fo Fonnten und mußten die Fatho- 

lifch gebliebenen Glieder einer Gemeinde vielmehr fagen; 
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„10 die Obrigfeit oder wer immer unrechten Gottesdienft 

einführt, bleiben die Güter der rechten Kirche.” Indeſſen 

diefe Frage wurde nicht theoretiich behandelt, oder wenn 

auch, fo wurde dennoch ihre Entjcheidung fo hingenommen, 

wie fie fich faktiſch gemacht hatte. 

Nicht fo einfach gieng ed, wenn etwa Mönche, Stifts- 

herren u, dgl. wohl den Glauben in den alten Mauern 

zurüdließen, die Güter aber mit hinaus zu nehmen verſuch— 

ten, oder wenn im Interefie des Evangeliums Inhaber firch- 

licher Benefizien, wie 3. B. Biſchof Julius Pflug, gegen 

ihren Willen removirt werben follten, um Proteftanten Plaß 

zu machen. Denn folche Inftitute, wie Bisthümer, Stifter, 

Klöfter, mit fammt ihren Gütern und Gerechtjamen, können 

auf Feine Weife als Gigenthum der jeweiligen Befiger an— 

gejehen werden, fie gehören offenbar der Kirche; und eben 

fo offenbar fteht Niemanden ald der rechtmäßigen Kirchen- 

behörde die Beurtheilung zu, ob der Befiger einer Pfründe 

wegen Glauben und Gefinnung zu entfernen fei, denn 
nur dieſe überträgt dad Amt und mit dem Amt die Pfründe 

auf den Grund der nur ihr zuftehenden Prüfung ber für 

folches Amt erforderlichen Eigenfchaften. So mußte in die- 

fer doppelten Hinficht der Kaifer, als oberfter Echugherr der 

Kirche, für feine Pflicht erfennen, die Kirche gegen derartigen 

Verluſt ihrer Güter zu ſchützen. Karl V. begriff und an— 

erkannte diefe Pflicht, hatte aber hauptfächlich bei Befchügung 

reihsmittelbarer Befigungen ber Kirche wider große 

Schwierigfeiten zu kämpfen; ja er richtete größtentheild Nichts 

aus gegen die proteftantifchen Stände, welche lieber die dem 

Kaifer jchuldige Treue brechen, als der Berfuchung wider: 

ftehen wollten, fich mit reformirten und dann fäfularifirten 
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Stifts- und Kloftergütern, Bisthümern xc. zu bereichern, 

Bom Wormfer Reihstag an, im Jahr 1521, war bed 

Kaiſers Renitenz gegen die Reformation entſchieden; aber 

biefe hatte unter Schuß und Beihülfe einiger Stände unbe- 

fchränften Fortgang; und der Reihstagsabfhieb von 

1530 hatte umfonft den Artikel aufgenommen, daß die ſpo— 

liirten Klöfter und Güter der Fatholifchen Kirche follten zu— 

rüdgegeben werben; und umfonft war im Vergleich zu 

Nürnberg im Jahr 1532 die Entſcheidung hinfichtlich ber 

Kirhengüter dem Kaifer überlafien worden (während 

im Allgemeinen das Verbleiben bei den bis dahin geftalteten 

Berhältniffen bis zur Entfcheidung eines allgemeinen Goncild 

ober Reichstags geftattet wurde): denn ber Kaifer war nicht 

im Stand, etwas an den faktifchen Zuftänden zu ändern, 

und im Religionsfrieden vom Jahr 1555 erlangten 

die Proteftanten, was fie im Jahr 1532 und von Anfang 

an verlangt hatten, nämlich Belaffung in dem Befige, den 

fie durch Anfichziehen Fatholifcher Güter bis dahin erworben 

hatten. Nur bie einzige Beftinnmung feßte der Kaifer Durch, 

daß geiftliche Etände, wenn fie überträten, die inne gehabten 

Benefizien verlieren und dieſe an neu zu wählenbe. fatho- 

liſche Benefiziaten übergeben werden follten — Reservatum 

ecclesiasticum. Go einfah und natürlich dieſe Beftint- 

mung war, bie Proteftanten erhoben heftigen Wiberfprud) 

dagegen, und achteten ihrer nicht (Eichhorn, deutſche St. u. 

R.G. B. 4. ©. 139, 4. A.), denn die Fortfchritte der Res 

formation waren dadurch allerdings fehr gehemmt; und das 

Reservalum ecclesiastieum ift eine nicht unbedeutende Mit- 

urjache ded 3Ojährigen Krieges gewefen. 

Nach faft hundertjährigem Kampfe feit dem Religiond- 
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frieden wurde diefe Angelegenheit endlich geordnet durch ben 

Weftphälifchen Frieden. Für's Erfte beftätigt der zu Osna- 

brück abgefchloffene Friede den Baffauer Vertrag und 

den darauf gefolgten Religionsfrieden, und alle von 

ba an bis 1648 gefchloffenen Verträge und lebereinfünfte, 

in welchen der genannte Religionsfriede war beftätigt wor- 

den; ſodann über bie bis dahin ftreitig gebliebenen Punkte 

beftimmte er felbft, und dieß follte dann für immer Geltung 

haben. 

Hieher gehörten hauptjächlih die Kirchengüter; aber 

über fie war eine einfach rechtliche Entfcheidung nicht mög— 

lich. Ginerfeit8 nämlich hatten, troß des vom Kaifer an- 
geordneten geiftlichen Vorbehalts, die Broteftanten eine. Menge 

Bisthümer, Abteien, Stifter ꝛc. an ſich gebracht, andererjeitd 

hatten, befonderd feit dem fogenannten Reftitutionsedift 

Ferdinands I. von Jahr 1629, die Katholifen vielfach 

Segenreformation geübt; und dieß zufammen brachte folche 

Verwirrung in ben Beligftand, daß nur durch Feftfegung 

eines Normaljahres die Parteien gegenfeitig zu befriebi- 

gen waren. Dem gemäß wurde für den Befisftand ber bei- 

ben Religionsparteien im Allgemeinen der 1. Januar des 

Zahres 1624 ald Normaltag erflärt- und dieß im Be— 

fondern angewendet fowohl auf die reichsunmittelbaren als 
die reichsmittelbaren Befigungen, in der Art, daß für welche 

ber beiden Religionsübungen ein Beſitz an dieſem Tage be- 

ftimmt gewefen, er dieß fortan bleiben fol, fo daß eine Re— 

formation einerfeitd der reichöunmittelbaren Benefizien durch 

Die geiftlichen Fürften, anbererfeits der reichömittelbaren burch 

die Landesherren einfeitig, für immer abgefihnitten war. 

Wenn daher ben Landesherrn das fogenannte Reformations- 
⁊* 
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recht zuerfannt ift, fo hat dieß den Sinn, daß fie daffelbe 

in Uebereinftimmung mit der Landfchaft follen üben können 

(3. P. O. Art. 5. $. 30, vgl. hiezu Vütter, Geift bes 

Weftphälifchen Friedens, ©. 370 und 3. P. O. 1. c. $. 33). 

Hiemit hat der Weftphälifche Friede zweierlei gethan, 

1) die bis zu einem beftimmten Zeitpunft hin einfach ges 

fchehene Reformation eines Theiled des Kirchengutes legiti- 

mirt; dieß mußte um bes Friedens willen gefchehen; und 

biefe Legitimation ift fomit nichts Anderes, als die Erflärung, 

das fo Geſchehene fol ald rechtlich gelten. Hiemit übers 

einftimmenb ift 2) fo ein einfaches Gefchehen nicht weiter 

geftattet, fondern für die Reformation bes Kirchenguts durch 

Landesherrn oder unter deren Auftorität die beftimmte Norm 

gegeben, daß fie nur dann ftatthaft fein foll, wenn die je- 

weiligen Inhaber deſſelben mit einverftanden find, d. 5. 

felbft und freiwillig zu ber einen oder andern Confeſſion 

übertreten. Näher: die Güter reichdunmittelbarer Inftitute 

fönnen jest nicht mehr ber Kirche entzogen werden; Die je— 

weiligen Inhaber berfelben können die Kirche verlaffen, das 

darf ihnen nicht verwehrt werben, aber fie haben alsdann 

bie Güter zurüdzulaffen; dafür hat der Kaifer, ald ober- 

fter Schugherr der Kirche, zu forgen. Reichömittelbare 

Snftitute fönnen mitfammt ihren Befigungen reformirt wer- 

den, aber nicht willführlich durch die Landesherren, fondern 

nur fo, daß ber Landesherr folche Reformation, wenn fie 

durch den Uebertritt der betreffenden Inhaber herbeigeführt 

wird, gegen jede Einfprache eines Dritten zu befchügen be— 

rechtigt ift. 

Segen biefe Beftimmungen des Weftphäliichen Friedens, 

wie gegen befien ganzen Inhalt, mußte die oberſte Kirchen- 

Theol. Duartalſchrift 1845. II. Heft. 18 
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behörbe proteftiren und darf dieſe Proteftation nie zurück— 

nehmen, denn bie Kirche Fann die ganze Reformation nur 

unter dem Gefichtspunfte betrachten, wornach fie Abfall von 

ihr ift, und darf ihr daher, fo lang -fie fich felbft aner- 

fennt, rechtliche Eriftenz nicht zugeftehen. Aber fie ift faf- 

tifch, und der Proteſtantismus, ihr Produkt, beſteht heute 

noch. Um bes Friedens willen muß man dem faktifch Be— 

ftehenden rechtliche Geltung leihen. Bon dieſem Gefichts- 

punft aus ift praftiih der Weftphälifche Friede fchlechthin 

bindend. Und ed läßt fih nur wünfchen, daß man dieſe 

Verbindlichkeit überall in Deutfchland immer anerfennen 

möge; ein Wunfch, ber neuerdings mit Recht wieder laut 

geworden ift in Folge der eben im Gang begriffenen Pro— 

cebur mit ben befannten 123 fchlefifchen Kirchen. 

b. Für das der Kirche gebliebene Vermögen war durch 

bie Reformation feine Nothwendigfeit neuer Berhältnifie 

gefegt, vielmehr konnte ed, wie die Kirche überhaupt, bie 

Lehre und alles Andre, nach wie vorher in ben burch bas 

canonifche Recht feftgeftellten Verhältniffen bleiben, So ge 

(hab es auch in der That; und die Kirchenverfammlung zu. 

Trient ſchuf mit ihren Reformen erft in allweg bie volle 

Ausbildung des ranonifchen Rechts. Was eine Aenderung 

in die Güterverhältniffe der Kirche brachte, ift die eigen- 

thümliche geiftige Richtung in der legten Hälfte des vorigen 

Zahrhunderts, die freilich mit ber Reformation zufammens 

hängt, wie Wirkung mit Urfache, Der Geift ift zum_puren 

Berftande geworden, und alle geiftige Thätigfeit zu verftäns 

digem Galculiren und Räfonniren zufammengefchrumpft, 

Grfenntnißobjeft ift Das, was die Sinne bieten, ein 

den Sculfnaben zugänglicher Syllogiemus bezeichnet bie. 
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Methode, Zielift das unmittelbar Nüplihe. Was hinaus: 

liegt über diefen Kreis, wird ald Tranfcendentes liegen ges 

lafien. Auf dem Gebiete der Religion insbefondere ift das 

Höchſte, wohin man es bringt, die Erfenntniß einer gött- 

lihen Brovidenz im Allgemeinen; und darauf thut 

man fi dann viel zu Gute. Diefer Armfeligfeit des erfen- 

nenden Geiſtes foll die Kraft des Willens zu Hilfe fommen; 

ein paar Dutzend luftige Phrafen über Rechtthun, Schön- 
handeln dgl. follen die gewordenen Lüden füllen und als 

Entihädigung hingenommen werden. Und dieſes Fraft- und 

faftloje Wefen, dieſe VBerfteinerung des Geiſtes erhält den 

Titel „Aufklärung,“ und ben Beruf, ber Anfang einer 

neuen Weltordnung zu fein. Die Kantiſche Philofophie 

hat das Verdienſt — und das iſt's, was fie unfterblich 

macht —, dieſe Entjeelung des Geiftes durch wiflenfchaftliche 

Begründung und Vollendung in's rechte Licht geftellt, d. h. 

ald Das, was fie ift, erfenntlich gemacht, und eben baburdh 

beendigt zu haben. Der denkende Geift brauchte nur einfach 

zu erfennen, was ihm in ber Aufflärungsperiode wie in 

einer unbewachten, unglüdlichen Stunde begegnet war, und 

er wendete fih mit Schamröthe von diefer zum Glück nur 

kurzen Zeit feiner Gefchichte ab, um in neuem, Fräftigem 

Anlaufe fein von Alters her gewohntes wahres Leben wies 

ber zu beginnen. Aber alled Thun bes Geiſtes verfällt ber 

Gefchichte, das fchlechte wie das gute; und bereuen kann er 

wohl und corrigiren, was er in einer Zeit von Gelbftver- 

geffenheit gethan, aber nicht ungefchehen machen. 

Auch die Kirche ift in einzelnen ihrer Glieder berührt 
worden von dem Thun bed Geiftes in diefer fo fchlimmen 

Beriode feiner Gefchichte. Bor Allem und —— iſt 
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ed die Kirche Defterreichs, bie betroffen warb von dieſem 

Scidfal. In Defterreich hatte der Geift der eben berührten 

Aufklärung Eingang gefunden; wo aber dieß ber Fall, ba 

wird die Fatholifche Kirche nicht mehr begriffen: dieſe Dimen= 

fionen find zu groß, dieſe Erfcheinungen zu erhaben, dieſes 

Leben zu reich, biefer Geift zu tief für jene fchwimmenbe 

und ebenfo einbildnerifche als bornirte Oberflächlichkeit; für 

wen ber Begriff der Kirche fahbar, ihr Weſen zugänglich 

ift, ift nur entweder ein kindlich Gemüth oder ein tief ein— 

dringender, denfender Geiſt. Beides hat Denen gefehlt, 

welche damals Defterreich regierten. So wurden Hunderte 

von Inftituten der Kirche, Klöfter, Stifter, ohnehin Bruder: 

fchaften dal. für entbehrlich geachtet, d. h. für nicht noth— 

wendig zur Pflegung und Erhaltung der Religion, und ſo— 

mit ohne Weiteres aufgehoben, nicht nur ohne Rüdfprache 

mit der Kirche, fondern gegen die ausbrüdliche Proteftation 

derſelben. 

Das hiedurch gewonnene Gut wurde zuſammengeworfen 

und in ſogenannte Religionsfonds verwandelt, welche 

ſofort je den Landesſtellen der Provinzen zur Verwaltung, 

unter Aufſicht der Biſchöfe, übergeben wurden. Wir haben 

ſomit hier einen doppelten Aft dem canoniſchen Rechte zu— 

wider; erſtens wird beftimmtem SKirchengute einfeitig und 

willführlih eine andere Beftimmung gegeben, als bie es 

vorher hatte, eine Mutation, die nach canonifchem Rechte 

nur von der Kirchengewalt ausgehen und nur unter Mit 

wirkung der Staatögewalt ausgeführt werden fann, Zwei⸗ 
tend das auf folche Weiſe einer andern Beftimmung gegebene 
Kirhengut — denn Kirchengut ift es doch nach wie vorher 
geblieben — wird von ber Staatögewalt adminiftrirt und 
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darüber den Biſchöfen bloße Aufſicht geſtattet, während nach 

dem canoniſchen Rechte gerade das Umgekehrte ftattfinden 

müßte. 

Freilich ift nur zu wahr: der Geift, ber den Kaifer und 

feine Minifter beberrfchte, war auch. in bie Klöfter und 

Stifter gedrungen, weßhalb, wenn fie nicht Firchlich refor— 

mirt werden fonnten, ihre Aufhebung ald ein Gluͤck zu be— 

trachten ift; es hätten noch mehrere dürfen aufgehoben wer— 

den. Aber Hebung bes Firchlich religiöfen Lebens war eben 

nicht Zwed ihrer Aufhebung gewefen; es ging auch in ben 

neuerfchaffenen Generalfeminarien um gar Nichts befier 

zu. Wie dem aber immer fein möchte: was Damals gefche- 

hen ift, ift bloßesd Faktum, bem zu biefer Stunde noch 

ber rechtliche Charakter fehlt; und wenn nicht alle Zeichen 
trügen, ift ein Concordat mit ber Kirche nicht mehr ferne, 

das jenes Faktum desavouiren wird. Die wird geichehen, 

fobald Defterreich vollends befreit fein wird von jenem Auf: 

klärungsgeiſte, der die Jofephinifche Zeit regiert hat; und 

gar zu lange kann nie ein Einzelner !hinter den Andern 

zurückbleiben. 

c. In ben übrigen deutſchen Staaten dauerten die durch 

das canonifche Recht gefchaffenen Verhältniſſe mehr ober 

weniger ungeftört fort bi zur Säfularifation anno 1803, 

Diefe, ein Kind der Revolution, bat mit ihren Beigaben 

völlige Umwälzung der deutſchen Kirchenverhältniffe gebracht. 

In den Revolutiondfriegen waren alle deutſchen Beligungen 

jenfeits bed Rheins an Franfreich verloren gegangen. Da 

beftimmte nun einer ber, dem Frieden zu Campo Formio, 

angehängten Articles secrets vom Oftober 1797 (Art. 12), 

baß die durch biefen Verluſt betroffenen beutfchen weltlichen 
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Fürften in Deutſchland Entfchädigung erhalten follen 

(quils obliennent en Allemagne des indemnites qui seront 

regl&es de commun accord avec la Republique frangaise). 

Der noch in bdemfelben Jahr zu Raftatt gehaltene Kongreß 

feßte für dieſes Gefchäft die Grundſätze feft, und der Friede zu 

Lüneville vom Jahr, 1801 verorbnete dann (Art. 7), 

daß gemäß bdiefen Grundfägen befagte Angelegenheit vom 

Reich in’d Reine zu bringen ſei. Dieß gefchab fofort in 

dem am 25. Februar 1803 zu Stande gefommenen Reich 8- 

beyutationshbauptfchluß von Regensburg. 

Die hier verfammelte Reichsbeputation, unter fran— 

zöfifher und ruffifher Vermittlung, machte fich 

das Geſchäft fehr leicht; e8 handelte fi nur um gehörige 

Vertheilung der Entfchädigungsmaffen an die zu entſchädi— 

genden Fürften; als Entfchädigungsmaffe felbft wurde ohne 

Weitered neben faft allen Reichöftädten alles geiftliche Gut, 

welches zu befigen ber Mühe werth fchien, bezeichnet, mit 

alleiniger und einftweiliger Ausnahme der für den Fürften 

Primas beftimmten und ber den beiden Ritterorden ge 

hörigen Befigungen. Diefe kirchlichen Güter nun, welche 

zur Entſchädigungsmaſſe geworfen waren, d. h. alle Bis— 

thümer, Stifter, Klöfter, geiftliche Inftitute und 

Orden, wurden fäfnlarifirt, Theild geradezu und namentlich 

weltlichen Fürften zur Entfchädigung angewiefen (R.D.H.©. 

$. 1— 24), Theild der freien und vollen Dispofition der 

refpeftiven Landesherrn überlaffen -($. 35 cf. 42), Beides 

mit Uebertragung aller Güter, Rechte, Kapitalien und Ein- 

fünfte ($. 36). Ueber bie Güter der Domcapitel und ihrer 

Dignitarien wurde die Berfügung getroffen, daß fie ben 

Domänen der Bifchöfe einverleibt, und fo mit den Bisthü- 
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mern auf die Fürften übergehen follen ($. 34. 61). — Die 

Kirche als folhe und in ihr die Religionsübung fol 

gegen Aufhebung und Kränfung aller Art geſchützt fein, da— 

her fürs Erſte „jeder Religion der Beſitz und ungeftörte 

Genuß ihres eigenthümlichen Kirhenguts auh Schul— 

fonds, nad) Vorfchrift des Weftphälifchen Friedens, uns 

geftört verbleiben” ($. 63), und bie „frommen und 

milden Stiftungen zu conferviren find, wie jedes Privat: 

eigenthum, doch fo, daß fie ber landesherrlichen Aufficht 

und Leitung untergeben bleiben“ ($. 65), und fürd Zweite 

die „erz- unb bijchöflichen Diöcefen in ihrem bisherigen Zus 

ftande verbleiben, bis eine andre Diöcefaneinrichtung auf 

reichögefegliche Art getroffen fein wird“ ($. 62), mit ber 

nähern Beftimmung, daß die beibehaltenen Domfirchen feft 

und bleibend ausgeftattet werben ($. 35). 

Suden wir das Faktum der Säfularifation zu würs 

digen, fo ift fürs Erfte erfichtlich, daß ein Rechtstitel dafür 

nicht vorhanden ift., Das Erleiden eined Berluftes gibt 

überall fein Recht, durch Befigergreifung vom Eigenthum 

eines Andern fich fchablos zu halten. Sagt man, bie zur 

Entfchädigungsmafje geworfenen Güter feien Reichslehen ges 

wefen, und haben fomit vom Reich eingezogen und will 

führlich wieder vergeben werden fönnen: fo ift fchon das 

Erfte, wie Jedermann weiß, nur halb wahr und jedenfalls 

iſt der Nachfag falſch. Allerdings können Reichslehen vom 

Reih, dem das Dominium directum zufteht, eingezogen 

werden, aber nicht willführlich, denn auch die Lehenverhält- 

niffe haben ihre Rechtsformen, in welchen fie fich bewegen 

müffen; die Einziehung eines Lehens muß begründet fein; und 

daß ein Kleriler, ein lirchliches Inftitut, eine Reichsſtadt 
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Lehenträger ift, bildet überall zu folder Einziehung eines 

Lehens feinen Titel. 

Laſſen wir ab, einen NRechtstitel für das fo Gefchehene 

fuchen zu wollen; ed wäre verfchwendete Mühe. Ohnebin 

gibt es eine andre Seite ber Betradhtung, wornach wir ed 

nur beglüdwünfchen können. Dem Himmel fei es gebanft, 

daß die Kirche befreit ift von weltlichem Gute, das fie nicht 

zur Subfiftenz gebraucht, das aber über furz oder lang ihr 

Berderben geworden wäre; Gottlob, daß wir von Canonicis 

befreit find, die nachgerade nicht mehr wußten, wofür der 

Menſch geſchaffen iſt; ein Glüd iſt's, daß jene Kloftermauern 

gefallen find, die einen ſchlimmen Geift in fi) aufgenommen 

hatten, ber in furzer Zeit der Kirche wirklich, weil von Innen 

heraus, gejchabet haben würde, während der Verluſt ber 

Güter ihr nicht den mindeften Nachtheil brachte. Oder hätten 

wenigftend die alten fürftlichen Bifchöfe bleiben follen? Die 
Emfer Bunftation liefert den Beweis, wie auch in den Epis— 

eopat ber fchlimme Geift der Zeit gedrungen war. Freilich 

was ich hier genannt, ift nicht die Meinung Aller, und es 

fann und fol diefe Betrachtungsweife Keinem aufgebrungen 

werben; und davon auch abgefehen, fo ift immer noch genug 

zu tadeln an dem fraglichen Faktum oder der Art, wie es 

gefchehen., Es gieng wie es oft geht; mit dem Unkraut 

wurde auch der Waizen ausgeriffen, mit ben franfen, faulen 

Gliedern, die dad wohlverbiente Gericht Gottes traf, wurden ' 

auch bie gefunden, frifchen weggefchnitten. Das läßt fich 
nun Gin Mal nicht vermeiden. 

Sehen wir alfo davon völlig ab, wie die Säfularifation 

nad) ber einen oder andern Seite beurtheilt werden möge, 

lafien wir fie als einfaches Faltum ber Gefchichte, welcher 
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ſie verfallen iſt, und faſſen nur Das in's Auge, welchen 

Rechtszuſtand der Reichsdeputationshauptſchluß geſchaffen habe. 

Auf den kuͤrzeſten Ausdruck gebracht iſt ed derſelbe, den das 

früher befprochene Concordat vom Jahr 1111 intendirt hatte, 

Die weltlichen, db. b. der Kirche ald folcher entbehrlichen 

Güter find der Kirche abgenommen und der Welt, welcher 

fie gehören, zurüdgegeben; das wefentliche ober, wie ber 

R. D. H. S. fagt, eigenthümliche Kirchengut, d. h. das— 

jenige, welches die Kirche haben muß, wenn ſie als Kirche 

nicht nur beſtehen, ſondern ruhig und frei leben ſoll, iſt 

unverändert und ungeſchmälert gelaſſen. Denn 1) die ein— 

zelnen Parochial-Benefizien, die frommen und milden Stif— 

tungen und andre Fonds ſollen unangetaſtet bleiben wie ſie 

ſind, und 2) dasjenige geiſtliche Gut, welches zugleich mit 

dem weltlichen der Kirche entzogen wird (was unvermeidlich 

war), foll ausgefchieden und dann zurüderftattet werden — 

die entſchädigten Fürften erhalten den verbindenden Auftrag, 

Bisthümer und Domkapitel, wie fie nöthig find, aus ben 

eingezogenen Gütern zu dotiren. Nur Eins fehlt zur vollen 

Reftitution: Wiederherftellung von Klöftern, nicht gefürs 

fterter Abteien und BProbfteien (die braucht man nicht), 

fondern einfacher Klöfter, wie fie ebenfo Beförderungsmittel, 

wie Früchte des Acht Firchlichen Lebens find. Indeſſen hat 

ber R. D. H. ©. dieſe Inftitute nicht ein Mal durchweg 

aufgehoben, . denn diejenigen, über welche nicht beftimmt ver- 

fügt ift, find nur der Dispofition der betreffenden Landes— 

herrn überlafien ($. 35), welchen frei fteht „fie aufzuheben 

oder beizubehalten“ ($. 42). Die Säfularifation der ge: 

fchloffenen Frauenflöfter fann ausdrüdlich „nur im Einver- 

ſtändniß mit dem Diöcefanbifchof gefchehen“ Cibid.). Somit 
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hätten fich die Landesherren gar nicht gegen ben Reichs— 

deputationsreceß verfehlt, wenn fie FHöfterliche Anftalten hätten 

beftehen laſſen. 

Aber nicht nur ber äußerliche Beftand des eigenthün- 

lichen Kirchenguts ift von ber Reichsdeputation garantirt, 

fondern ebenfo auch deſſen weitere Stellung, Verhältniß zur 

Staatsgewalt, canonifche Verwaltung ꝛc. Denn abgejeben 

davon, daß nicht Ein Wort zur Befchränfung des canoni= 

fhen Rechtes vorkommt, fo ift dieſe Belaffung bed alten 

Rechts ausdrüdlich ausgefprochen in $. 63, wo gefagt ift, 

daß „jeder Religion der Befig und ungeftörte Genuß ihres 

eigenthümlichen Kirchenguts auch Schulfonds nach der Vor— 

Ihrift des Weftphälifchen Friedens ungeftört verbleiben“ 

fol, und in $. 65, wo binfichtlich der frommen und milden 

Stiftungen angeordnet ift, daß fie zu „conferviren feien wie 

jedes Privateigenthum,“ und beftimmt, daß fie ber „Landes: 

herrlichen Auffiht und Leitung untergeben bleiben,“ aljo 

nicht, der Iandesherrlichen Adminiftration übergeben werden 

follen. 

Deßhalb muß überall in Deutfchland, wenn nicht etwa 

unterbeffen andre Rechtöverhältniffe eingetreten und anbre 

Beftimmungen rechtlich gegeben find, das canonijche Recht 

ald Norm für bie Behandlung des Kirchenguts in allweg 

angefehen werden, mit ber einzigen nähern Beftimmung, 

daß jetzt bie einzelnen Landesherrn, an die Stelle bed ches 

maligen Kaiſers getreten, bie Beichügung ber Kirche und 

die daraus folgenden Pflichten und Rechte übernommen haben, 

alfo namentlich die Oberaufficht über die Verwaltung bes 

Kirchenguts. 

Das (einzige) Concordat, das einſtweilen zu Stande 
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gefommen ift, das baier’fche, beftimmt die Sache auch 

genau auf diefe Weiſe. Die Kirche genieht bie Rechte einer 

öffentlichen Corporation, fann daher Güter erwerben umd 

befigen. Zweitens: dieſe Güter ftehen unter befonderm Schuß 

und Garantie des Staated. Drittens: in ihren äußeren 

Berhältniffen — Gerichtsbarkeit, Steuerpflichtigkeit dgl. — 
ftehen fie unter den allgemeinen Gefegen. Wiertend: bie 

Verwaltung ift in den Händen ber Bifchöfe unter der Ober: 

aufficht der Staatsgewalt (Goncordat vom 5. Juni 1817. 

Religiondedict vom 26. Mai 1818). 

In den übrigen deutfchen Staaten ift bis jet ein Con— 

cordat noch nicht zu Stande gefommen; und die an, Statt der: 

felben erlaffenen und geltenden Bullen handeln nur von Errich- 

tung, Dotirung und Einrichtung der Bisthümer und Domkapitel, 

Aber fowohl nach den in Diefen Bullen niedergelegten Be- 

ftimmungen über Dotation der Bisthümer und deren Verwal: 

tung, als nach Dem, was die Staatsgrundgefege enthalten 

(vgl. 3. B. das Preußifche Landrecht, Th. I. T. 11. $. 17. 

27. 98. Würtemberg. V. 1. $. 71. 78., dann $. 82 vgl. 

mit 77) fteht das Kirchengut durchaus, alfo auch ber Staats: 

gewalt gegenüber in dem nämlichen Rechtöverhältniß, wie 

in Baiern, und fomit in demfelben, welches unter den römi- 

fhen Kaifern ſich ausgebildet, dann mit geringen und uns 

wejentlihen Modificationen im fränfifchen Reiche und durchs 

Mittelalter herab gegolten hat. Es ift das, baf das Kirchen- 

gut nach feiner äußern Seite der Staatsgewalt zugänglich 

ift, wie jeder andere vom Staatsgut gefchiedene Beſitz, baf 

Dagegen bie Verwaltung ſich in den Händen ber Bifchöfe 

befindet, und ber Staatsgewalt bloße Aufficht darüber zu— 

fteht, und zwar in einer Ausdehnung, daß dadurch die ver: 
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faffungsmäßige Autonomie der Kirche, wie fie zum Weſen 

ber Kirche gehört, nicht verlegt wird. 

Dieß ift das rechtliche Verhältniß durch ganz Deutich- 

land; und wenn dennoch da und dort Klagen von Seite ber 

Kirche gehört werden, jo kommt dieß, wie ed fcheint, nur 

daher, daß man nicht die Geduld hat, abzuwarten, bis bie 

im Anfang bed Jahrhunderts geborene und alfo leicht auf 

anderm als rechtlihem Boden erwachfene und darnach ge= 

wöhnte Praris fich vollends in die, immerhin etwas befchrän- 

fenden, Rechtsformen wird eingefügt haben. 

B. Frankreich. In Franfreih ift das canonifche 

Recht im Wefentlichen unverändert in Geltung geblieben bis 

zur Revolution Anno 1789. Diefe hat dann ben alten 

Rechtszuſtand aufgehoben. Das Kirchenvermögen wird nicht, 

wie in Deutjchland, reformirt oder theilweife fäfularifirt, 

fondern mit Einem Schlage vernichtet. Schnell nach— 

einander bob die Nationalverfammlung den Zehnten auf, 

erflärte alles SKirchengut für Nationaleigenthum, beftellte 

dafür Abminiftratoren und verkaufte fogleich für 200 Mil: 

lionen, fchaffte die chriftliche Religion per decreium ab, und 
bot in Einer Maſſe feil, was vom Kirchengut noch übrig 

geblieben war. So hatte Frankreich Feine Religion, Feine 

Kirche, Fein Kirchengut. Napoleon führte die-Religion, weil 

er fie für nothwendig hielt, wieder ein. Das hierauf bezüg- 

lihe Goncordat vom Jahr 1801 und die darauf gefolgten 

Articles organiques, foweit fie dem Concorbat nicht wiber: 

fprechen, bilden die Grundlage ber jegigen Rechtöverhältnifie 

ber franzöfifchen Kirche, 

Die noch nicht veräußerten Kirchen werben ber Dispo— 

fition der Bifchöfe überlaffen (Concordat Art. 12); alle 
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veräußerten Sirchengüter bleiben, weil es nicht anders fein. 

fann, in den Händen der Käufer und jegigen Befiger (Art. 13); 

dafür fichert das Gouvernement der Beiftlichfeit angemefjenen 

Unterhalt zu (Art. 14). Ferner wird die Regierung Maß— 

regeln treffen, daß den Katholifen in Franfreich möglich werde, 

für die Kirchen Bundationen zu machen, wenn fie wollten 

(Art. 15). Für die Kapitel an den Kathebralen und die 

Didcefan-Seminare haben die Bifchöfe zu forgen, das Gouver- 

nement verpflichtet fich nicht, diefelben zu botiren (Art. 11). 

Die Fundationen für den Unterhalt der Geiftlichen und bie 

Religionsübung ftehen unter der Verwaltung ber Diöcefans 

bijchöfe, welche aber der Autorifation der Regierung bedarf 

(Art. org. Tit. II. Sect. 3). 

Demgemäß ift die frangöfifche Kirche durch das Concordat 

reftituirt worden, und hat durch diefe Reftitution zwar nicht. 

wirklichen Beſitz als Eigenthum, am allerwenigften ihre alten 

Güter zurüderhalten, aber die Fähigkeit erhalten, wieder 

Beſitz erwerben, befigen und nach canonifchem Rechte ver: 

walten zu fönnen. So, wie die Sache gegenwärtig fteht, 

genießt die franzöfiiche Kirche volle Autonomie, alfo auch 

hinfichtlich ihres Vermögens, wenn fie folches befigt. 

C. Werfen wir noch einen Blick auf die übrigen Staas 

ten, fo kämen zuerft diejenigen in Betracht, in welchen bie 

Reformation Eingang gefunden hat. Es ift im Allgemeinen 

gegangen, wie in Deutichland, d. h. mit den Gläubigen hat 

die Kirche auch dad Vermögen verloren. Nur in Irland ift 

gefchehen und gilt noch heute, was auch nicht den Schein 

des Rechtes hat; das Land ift Fatholifch geblieben, dennoch 

wird fänmtliches Kirdhenvermögen von proteftantifchen Pres 
digern verzehrt (vgl, Gobbet, welcher die blutige Gefchichte 
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der Reformation in England rüdfichtelos aufgebedt hat). 

Das Fatholifch gebliebene Kirchengut fteht gegenwärtig in ben 

verfchiedenen Ländern entweder in ben canonifchen oder in 

gar feinen Rechtöverhältnifien. In Belgien ift im Jahre 

1827 das franzöflfche Concordat neu beftätigt und befonders 
für Artikel 15 die Frömmigkeit des Volkes und bie Gunft 

bed Königs aufgerufen worden. Seit der Revolution Anno 

1830 erfreut fich die belgifche Kirche voller Autonomie. In 

Polen find die Verhältniſſe der Kirche überhaupt und ins- 

befondre ihre Güterverhältniffe durch Faiferliche Verordnung 

vom März 1817 und die Bulle Ex imposita vom 2, Juli 

18183 befriedigend geordnet worden. So aber, wie gegen=- 

wärtig die Sachen ftehen, läßt. ſich befanntlih von feſtem 

Rechtöverfahren nicht fprechen. In der Schweiz hat die 

Kirche Theild die in ihrem Weſen liegende Freiheit, Theils 

befindet fie fih, hauptfächlih mit ihren Güterverhältnifien, 

in proviforifhem Zuftande, In Italien, fo weit ed nicht 

unter öfterreichifcher Oberherrfchaft fteht, gilt das reine cano= 

nifche Recht, wie es z. B. in bem Goncordat des Königs 

beider Sizilien vom Jahr 1818 (E. Mündh Bd. II. 

©. 708) beftätigt if. In Spanien war es eben fo bis 

zum Einbruch der wilden Anarchie in unferer Zeit; es ift 

abzuwarten, was die endliche Entfcheidung bringen wird. 

Somit hat fih da, wo wirklich ein Nechtöverhältniß 

befteht, das Recht ber Einwirfung der Staatsgewalt auf das 

Kirchenvermögen fo gebildet, daß fürs Erfte diefe Einwirkung 

eine zweifache ift, eine äußere und innere, Die äußere 

geht hervor aus bem Bebürfniffe des Staates, von allem 

Befige Beiträge zum Allgemeinen zu erhalten, und äußert 

ich als Befteurungsrecht; die innere hat ihren Grund 
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darin, daß der Staatsgewalt das Schub und Auffichtsrecht 

über die Kirche zufommt, und Außert fi als Ueber— 

wachung der Adbminiftration bed Kirchenvermögens. 

Zweitens biefe doppelte Einwirkung hat beftimmte Schran- 

fen. Diefe Schranfen find a) bei der genannten äußern 

Einwirkung, bad Berbleiben der Kirche in demjenigen Be— 

ftlande, ber ihr als ber rechtliche garantirt worden, 

Diefer Beftand darf aber nicht bloß auf das Aeußerliche, 

bie Subfiftenz bezugen werden, fondern gilt auch vom Ins 

nern, ber innern Berfaffung und Verwaltung ber Kirche, 

Daher hat b) die oben bezeichnete innere Einwirfung ber 

Staatsgewalt auf dad Kirchengut ihre rechtliche und noth— 

wendige Schranfe an der der Kirche wefentlihen Ber: 

faffung, wornah ihr im Innern Autonomie zufommt, 

Es ift fomit, wie fchon bemerkt, daſſelbe Rechtöverhältniß, 

welches fi von Anfang an gebildet und dann burch alle 

Zeiten herab gegolten- hat. Das rein canonifche unter- 

ſcheidet fich wefentlich nicht Davon; was ed in einer etwas 

mobdiftcirten Form erfcheinen läßt, ift die Eigenthümlichkeit 

ber damaligen Staatenverfaffung. 

I. Das proteftantifche Kirchengut. 

Es wurde fihon bemerkt, daß das Beftimmtwerben eines 

Theil des Kirchenguts für proteftantifchen Gottesdienft an 

fich die Rechtöverhältniffe deffelben nicht zu ändern brauchte, 

Allein ſchon die allererften Grundfäge, welche auch zur ver- 

meintlichen Kirchenverbefierung veranlaßten, mußten. dem 

Kirchengut eine andere Bedeutung und Stellung geben, als 

ed bisher gehabt. Nach dieſen Grundfägen nämlich muß ber; 

Gottesdienſt vereinfacht, und alle Firchlichen Auftalten, welche, 
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mehr als das einfache Predigtamt find, für unnöthig erachtet 

werden. So ward ein fehr großer Theil bes Kirchenguts 

entbehrlich; und das fo entbehrliche „mögen auch die Obrig- 

feiten als Patroni mitgenießen” (Gutachten von 1540) d. h. 

ed ift der Säfularifation verfallen. Diefer Bunft ift es, was 

mehrere beutfche Fürften fo günftig für das Evangelium 

flimmte. In kurzer Zeit war größtentheild alles Kirchen— 

vermögen auf bie Barochial-Pfründen und etwaige Localfonds 

zufammengefchmolgen, und die taufend Klagen der Theologen 
wegen bes übertriebenen Reformationseiferd der Fürften hal- 

fen Nichts; die Fürften hatten Recht. In den nordifchen 

Staaten wurden faft alle Kirchengüter fäfularifirt. Nur in 

England blieben fie unverfehrt; England hat's aber auch bis 

auf den heutigen Tag nicht zur vollen confequenten Reforma- 

tion gebracht. 

Diefer Punkt indefien, fo bedeutend er am fich ift, bildet 

body nur ein vorübergehendes Moment, und bie bleibende 

Geſtaltung bed Berhältniffed der Etaatsgewalt zum Kirchen- 

gut wird fih nach dem Verhältniß richten, in welches Die 

Kirche überhaupt zum Staate fommt. 

Nah der Lehre, wozu die Reformatoren bald nach 

ihrem Auftreten ftufenweife getrieben wurden, in bem Maße, 

als ihr Beginnen fi zum Abfall von der Kirche geftaltete, 

ich fage nach dieſer Lehre könnte eigentlich ein ſolches Ver⸗ 

hältniß (zwifchen Kirche und Staat) gar nicht entftehen, 

denn mit jedem Tage, ber fie weiter von ber Kirche entfernte, 

läugneten fie entfchiedener, daß die hergebrachte Form und 

Berfaffung der Kirche die wahre, d. h. der Inftitution Chrifti 

entjprechenbe fei, biß fie am Ende auf ben Begriff einer 

unfihtbaren b. 5. zur Annahme gar feiner Kirche 
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gelangten. Allein hier war nun fogleich Umkehr geboten; 
unfichtbare Kirche ift eine Chimäre, und der Begriff einer 
ſolchen Fein Begriff, fondern eine Bifion. Sollte die Refor⸗ 
mation nicht umſonſt begonnen, und der Eifer für das 
Evangelium nicht ein lächerlicher fein, fo mußte zu einer 
Verfaffung zurüdgefehrt werden, welche allerwenigftens ber 
Verwaltung des Wortes entfpräche und genügte. Die 
Reformatoren giengen fogar weiter, fie fahen die Nothwen— 
digkeit einer Firchlichen Verfaſſung überhaupt, ähnlich der 
alten, ein. (Eichhorn Kirchenrecht B. I. S. 239. Deutfche 
Staatd- und Rechtsgefchichte B. IV. $. 552 f) Aber woher 
folde nehmen? Die alte war verworfen und Wiederannahme 
berjelben wäre Rüdfehr zur Kirche gewefen; und wenn bie 
Theologen im ©utachten von 1545 Nr. 32 fagen: „wir 
wünfhen fehr, daß die Bifchöfe das Amt ihrer Berufung 
erfüllen, und verfprechen ihnen in biefem Falle Gehorſam. 
Berharren fie aber auf ber feindlichen Lehre, dann kann 
feine Eintracht entftehen;“ fo ift hiemit bie Unmöglichkeit 
einer folhen Rüdfehr nur recht far an den Tag gelegt, 
benn Nichts iſt der Fatholifchen Kirchenverfaffung weniger 
convenirend, mehr entgegen, ald Das, daß die Vorgefegten 
fih von ben Untergebenen follen fagen laffen, was fie zu 
thun haben. 

Unter biefen Umftänden war nur Eins möglich, und 
dieß gefhah denn auch: die proteftantifhen Fürften 

ergriffen dad Ruder, um ald summi episcopi bie Kirche zu 

regieren; und zwar thun fie dieß ald Landesherren, fo 

baß fie ald Inhaber der Staatögewalt und ber Kirchengewalt 

nicht zwei Berfonen repräfentiren, vielmehr Beides in Einem 

find (Eifenlohr, Einleitung zu den protefl. Kirchengeſetzen 
Theol. QOuartalſchriſt 1845. I. Heft. 19 
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MWürttembergd S. 59 u. 60. Reyſchers Geſetzesſammlung 

B. IX). Was ift aber hievon die natürliche Folge? Daß 

die Kirche im Staat aufgeht, fomit ald Kirche zu eriftiren 

aufhört. So haben auch da und dort die Fürften die Sache 

begriffen, und darnach einrichten, alfo namentlich das noch 

dafeiende Kirchengut ohne Weiteres einziehen wollen, um 

dann für die religiöfen Bebürfnifie fo, wie für bie übrigen 

Bebürfniffe ded Staates zu forgen. Dad war confequent, 

dem proteftantifchen Prinzip entfprechend; allein die Theolo— 

gen fträubten fich dagegen (Weihe, Geſchichte Churfachiens 

Br. II. ©. 246), und erreichten auch, daß überall mehr 

oder weniger eine Kirche oder bie Kirche ald Corporation 

im Staat anerfannt wurde. So wird fie denn auch in den 

zwei Haupturfunden für Deutfchland, im Weftphälifchen Frie— 

densfchluß und im Reichsdeputationshauptichluß, aufgeführt, 

und insbefondere das Kirchenvermögen als ſolches, d. h. 

als abgefonderter Befig und freies Eigenthum ber „evange⸗ 

lifchen Kirche” behandelt, ganz jo, wie bas Fatholifche als 

Gigenthum ber Fatholifchen Kirche. 

Wo die Proteftanten es fo zu einer Art Kirche und 

Kirchenverfafjung gebracht, und dafür die gefeßliche Garantie 

erlangt haben, da ift biejelbe auch zu refpeftiren wie jebe 

gejegliche verfaffungsmäßige Ordnung. Bon dieſem Gefichts- 

punft aus kann 3. B. die Einziehung aller proteftantifchen 

Kirchengüter durch den König von Württemberg im 

Jahr 1806 als Gewaltthat bezeichnet werden (Mohl, Würt- 
tembergifches Staatsrecht B. II. S. 523 f. 1. A.). Allein 
recht angeſehen war König Friedrich dennoch im Rechte, 

Gewaltthat war nur ber erfte abfolute Akt, die Aufbe- 
bung der Berfafjung. War aber nach) diefer Aufhebung 
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der König abfoluter Herr, fo fonnte er ald summus episcopus 
ohne alle Rüdfprache mit Dritten über die Kirchen-Güter 
verfügen. Wem foll denn Verwaltung und freie Verfügung 

> über das allgemeine Kirchengut zuftehen, wenn nicht dem 

Biſchofe? König Friedrich hat nach canonifchen Grundfägen 
gehandelt. (Freilich in folchen paritätifchen Staaten, wo die 
Katholifen ein wirkliches Kirchengut befigen, muß auch für 
die Broteftanten ein ſolches ausgefchieben fein, denn e8 wäre 
unbillig, die religiöfen Bebürfniffe der leßtern aus der Staats— 
kaſſe, wohin Alle beifteuern, zu beftreiten, bie ber erftern 
aber nicht. Im umgekehrten Fall verhält es fich natürlich 
ebenfo.) 

Borausgefegt nun, die Proteftanten haben es irgendwo 
zu Kirhe und Kirchengut gebracht, und dieſes fei garantirt 
und refpektirt, fo daß aljo in Wahrheit von einem Ber: 
hältniß der Staatdgewalt zum Kirchengut die Rebe fein kann, 

fo ift diefes Verhältniß einfach folgendes: Erftens in wie: 
fern fragliches Kirchengut einfach als ein im Gebiet des 
Staates liegender Beſitz betrachtet wird, dem die Griftenz 
zu garantiren ift, der Beiträge zum allgemeinen Beften bes 

Staates zu liefern hat u. f. f., ift das Einwirfungsrecht 
der Staatsgewalt auf baffelbe das nämliche, wie dasjenige 
auf das Fatholifche Kirchenvermögen, denn ob ein Beſitz für 

Fatholifchen oder proteftantifchen Gottesdienft beftimmt fei, 

ändert an feiner Eigenjchaft ald eines äußern Gutes Lediglich 

Nihte, Was Zweitens die Verwaltung und Annexa 

berfelben betrifft, fo ift die Frage nach dem Recht der Staats— 

gewalt daran ſchon von felbft durch den Umſtand entfchieden, 

baß ber proteftantijche Landesherr die höchſte Kirchengewalt 

befigt: es ift daſſelbe Recht, als bie — Diſchoͤfe nach 
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canoniſchem Rechte haben, Iſt aber der Inhaber der Staats— 

gewalt katholiſch, ſo daß er nicht Inhaber der proteſtantiſchen 

Kirchengewalt ſein kann, ſo iſt offenbar das in Frage ſtehende 

Recht daſſelbe, als jeder Staatsgewalt hinſichtlich des ka— 

tholiſchen Kirchenvermögens zuſteht, ein Ausfluß des ober- 

ſten Schutz- und Aufſichtsrechts. Beiſpiele dieſes Verhält— 

niſſes liefern Preußen (allgem. Landrecht Th. II. Tit. 20) 

und Baiern (Religionsedikt v. 1818). 

Allein dieſes Verhältniß als ſolches, d. b. ber Um— 

ftand überhaupt, daß oder wenn eine Kirche ald vom Staat 

unterfchiedene Corporation, gleichviel, ob mit mehr oder 

weniger Selbftändigfeit befteht oder beftehen will, iſt eine 

Inconſequenz, ein Beweis, daß die Reformation noch nicht 

vollendet ift. Der confequente, nach feiner Wahrheit erfaßte 

und vollendete Proteftantismus hat feine Kirche. Wenn irgend 

Etwas, fo ift dieß in unfern Tagen von der neuen, mit 

Unrecht angefeindeten, Schule gründlich erwiefen worden. 

Im Allgemeinen fann man fomit binfichtlich des pro— 

teftantischen Kirchenguted jagen: wo ber BProteftantismus 

feine Wahrheit und Vollendung ‚erreicht hat, findet unfre 

Frage, welche das Ginwirfungsredht der Staatögewalt auf 

das Kirchengut betrifft, gar Feine Anwendung; wo aber 

dieſe Vollendung noch nicht erreicht ift, fondern noch eine 

Art Kirche beſteht, da richtet fich fragliches Einwirkungsrecht 

einfach nach der von ben competenten Regierungsgewalten 

ausgehenden Staatöverfaffung und Gefeßgebung. 

Werfen wir nun zum Schluß einen Blick auf die Ge— 
fhichte des fraglichen Verhältniffes zurück, wie es fich auf 

die katholiſche Kirche bezieht, fo haben wir Folgendes: 
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1) Das Kirhengut ift etwas rein Meußerliches, 
irdifcher Befig. Im diefer Hinficht fteht e8 a) zu dem 

Staat in demfelben Verhältnig, wie jedes andere Beſitzthum: 
Die Staatögewalt hat das Recht, daſſelbe zu befteuern, Bei: 

träge zum Allgemeinen davon zu nehmen ıc. Aber b) dieſes 

Recht der Staatsgewalt hat nicht nur an ben allgemein ver- 

bindenden Gefegen eine fefte Norm, wornach alfo 3. B. wohl 

erworbene Rechte oder Befigungen der Kirche eben fo wenig 

entzogen werden bürfen ald irgend Jemanden, fondern auch 

eine fchlechthinige Gränze an ber Verpflichtung, bie Kirche 

in ihrer garantirten Eriftenz zu erhalten, fo daß alfo 3. B., 

wenn der Kirche eine beftimmte Art von Einfommen, wie 

Zehnten, oder was immer fie vom Staat zur Subfiftenz er: 

halten hat, entzogen wird, ein Surrogat bafür eintreten 

muß, foweit ed zur Griftenz der Kirche erforderlich ift. 

2) Das Kirchengut ift nicht bloß fo ein Aeußerliches, 

fondern näher das Gigenthum der Kirche als Trägerin 

ber Religion. Die macht, daß die Staatögewalt nicht 

bloß äußerlich und negativ, fondern pofitiv dabei intereffirt ift. 

Sie hat nämlich a) die Kirche zu beſchützen und die Kirchen: 

verwaltung zu beauffichtigen. Daraus folgt für fie das 

Recht der Oberaufficht über die Verwaltung bes Kirchen: 

guted. Aber die Ausübung dieſes Rechtes hat b) eine 

fchlechthinige Gränze an der der Kirche wefentlichen Berfaf- 

fung: diefe Berfaffung darf nie verlegt werben. 

Die Verhältniß ift, wie es immer gewefen, fo bas 

wefentliche, aus der Sache felbft folgende. Die chrift- 

liche Religion bat fich die Kirche ald Form gebildet, in 

der fie erfcheint und lebt. ‚Ihre Annahme war daher 

zugleih Annahme der Kirche, und die Annahme ber 
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Kirche zugleih Annahme der Kirchenverfaffung Und 

wie dieß von Anfang an war, fo ift es zu allen Zeiten 

und in allen Staaten gewefen und ift noch heute fo, 

und muß fo fein. Die Gefchichte der franzöfifchen Revo— 

lution zeigt, daß Religion und Kirche abgejchafft werben 

fönnen, zeigt aber auch eben fo, daß es denn doch nicht 

angeht. Die Religion lebt in den Völkern, und wo und 
weil fie lebt, fchafft fie fih immer wieder die alten Formen 

ber Kirche, fie find ihr weſentlich, fie kann nicht ohne die- 

felben leben. Es wäre daher vergebliche® Unternehmen, bie 

Kirche zerftören zu wollen, denn die Religion läßt fih aus 

dem Geifte nicht ausmerzen, fie ift fein Innerftes, fein 

ganzes Leben, und fo lang fie da ift, erzeugt fie die Formen 

ber Kirche, wie gefagt, immer wieder, wie die in der Erbe 

verborgene Kraft unmiderftehlich zeugt, fobald die Eisfrufte 

der Oberfläche durch Die Sonnenwärme gefchmolzen ift. Es 

fteht den Staatögewalten frei, Geſetze zu geben, wie fie 

wollen, und Geber, der im Gebiete des Staates leben will, 

ift fchlechthin gebunden fie zu achten; fo fann das Ein- 

wirfungsrecht der Staatsgewalt auf das Kirchengut verfchie- 

bene Formen annehmen; nur Das ift ausgefchlofien, daß 

Griftenz oder Berfaffung ber Kirche wie immer- vernichtet, 

alfjo der Religion als folcher Gewalt angethan werde, 

Dieß ift nicht bloß 1500jähriges Recht — ſolch hiſtori— 

fhe8 Recht wäre Wenig —, fondern in ber Natur ber 

Sache, im Wefen bed Geiftes und feines wahrften Le— 

bens, ber Religion, gegründetes, alfo fchlechthin nothwendi- 

ges Recht. 

Nur in Rufland, und wo man etwa bas ruffifche. Res 

giment nachahmt, wirb diefes hl. Recht nicht geachtet, fonft 
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überall. Selbſt in Irland, wo doch die Katholiken fo gräß— 

lich gebrüdt find, ift der Kirche nicht nur geftattet zu exi- 

ftiren — die Bifchöfe und BPriefter dürfen Almofen fammeln 

und Oblationen annehmen, damit fie leben, fönnen —, fon= 

dern auch geftattet, fich nach ihrer eigenen freien Verfaſſung 

zu bewegen, 

Repet. Mattes. 



II. 

Recenſionen. 

1. 

Dante und die katholiſche Philofophie des drei- 

zehnten Jahrhunderts von A. 4. Ozanam, 

Dr. der Kechte und der Philofophie, Aus dem Frans 

zöfifchen. Münfter, 1844. Berlag von 9. 9 Deiters. 

S. XXII und 379. 

Den weniger Kundigen wird es befremden, in biefem 

Buche dem Dichter Dante die Bhilofophie feiner Zeit an 

die Seite geftellt und am Leitfaden ber „göttlichen Comödie“ 

die fpeculativen Beftrebungen ber Scholaftif befprochen zu 

fehen. Diefe Zufammenftellung ift aber in ber That eine 

ganz natürliche, und man fann ohne Mühe die Blüthen der 

ſcholaſtiſchen Wiſſenſchaft in der Theologie und Philofophie 

aus den Werfen biefes Dichter herausfinden. Deßhalb ver: 

dient das vorliegende Buch auch in bdiefen Blättern die ihm 

gebührende Beachtung. 

Dante Alighieri muß zu jenen univerfellen Geiftern 

gezählt werben, welche, nicht zufrieden mit irgend einer Fach: 
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wiffenfchaft, dem Studium einer einzelnen Disciplin, ihrer 

Wifbegierde nur in der Zufammenfaffung einer ganzen Glafie 

von Erfenntniffen genügen. So hat er, was man zu 

feiner Zeit in den Naturwiffenfchaften, in der Philofophie 

und Theologie zu erlernen vermiochte, fich angeeignet, und 

von dieſer erftaunenswerthen Maſſe des Willens in feiner 

göttlichen Comödie nicht blos Zeugniß abgelegt, fondern fie 

zum eigentlichen Stoff feiner dichterifchen Conception gemacht. 

Der unmittelbare Ausdruck feiner Ideen, wie der ganze Tenor 

feines Gedichts, ifl zwar theologiich, aber nur jo, wie das 

Theologifche das Bhilofophifche und diefed das Naturwifien- 

fchaftliche in fich begreift ald Moment, und diefe beiden in 

jenem ihre vollendete Wahrheit finden, 

„Wenn Dante,“ fagt der Verfaſſer (S. 236 f.), „ſich durch 

zahlioje Beziehungen mit den Syſtemen des Orients, mit dem 

griechifchen Senfualismus und Sdealismus, und mit dem Empi- 

rismus und Rationalismus ber jüngften Zeit verbindet, jo gehört 

er doch vorzüglich den zwei großen Schulen bed 13ten Jahr: 

hunderts, der myftifchen (Bonaventura) und dogmatifchen 

(Thomas) an, von denen er nicht nur die wefentlichiten 

Dogmen, fondern auch noch Nebenfachen und fogar deren 

Lieblingsausdrüdfe angenommen hat. Man hat gefagt, Homer 

jei ber Theologe des heidniſchen Alterthums, und andrerfeits 

hat man Dante ald den Homer der chriftlichen Zeiten dar- 

geftellt. Diefer Vergleich, der feinem Genie Ehre macht, 

thut feiner Religion Abbruch. Mit Recht befchuldigt man 

ben blinden Sänger von Smyrna, daß er die Götter zu tief 

zu ben Menfchen berabfteigen ließ, wohingegen Keiner es 

befjer verftand, den Menfchen zu erheben und ihn zur Gott 

heit auffteigen zu laffen, ald der Dichter von Florenz. Dies 
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durch, durch die Lauterkeit und Immaterialität ſeines Sym— 

bolismus, wie durch die unendliche Ausdehnung ſeiner Be— 

griffe, ließ er alle alten und neuen Dichter weit hinter ſich, 

und beſonders Milton und Klopſtock. Will man aber einen 

jener Vergleiche feſtſtellen, die im Gedächtniß zwei zuſammen— 

geſtellte Namen verbinden, damit einer an den andern er- 

innere und ihn erkläre, fo kann man fagen: daß die Divina 

Comödia die literarifche und philoſophiſche Summe des Mittel: 

alters fei und Dante der heilige Thomas der Boefie. 

Gegen den Vergleich bed florentinifchen Dichters mit 

Homer fpricht noch mehr als das, was der Verfaffer ihm 

entgegenhält; aber man muß bedenfen, daß wenn man 

Dante ald den Homer bes Chriftenthums bezeichnet hat, 

damit nicht blos die fortgefchrittene Zeit, fondern auch die 

Erhabenheit des Chriftenthums ald der abfoluten Religion 

über den alten Aberglauben ber Griechen in die Wagfchale 

bes erftern gelegt, und fo bad Uebergewicht beffelben über 

ben griechifchen Volksdichter ftarf genug hervorgehoben: ift. 

Beftimmter und genauer aber als in diefer allgemeinen Ber: 

gleihung, ift das Eigenthümliche ded Dante in dem zulegt 

angeführten Ausdrud zufammengefaßt, ben dephalb auch ber 

Derfaffer mit Recht als den „Inbegriff“ feiner und vor: 

liegenden Arbeit bezeichnet. 

Ein Gedicht von der Art ber göttlichen Comödie hat 

einen unendlichen und gleichfam unerfchöpflichen Inhalt. Nichts 

fommt infofern infpirirten, heiligen Schriften näher, als eine 
folhe Schöpfung der religiöfen Phantafte. Daher zeigte fich 

auch bald das Bedürfniß einer gelehrien, technifchen Aus- 

legung derſelben. Das Ute Jahrhundert war von der Fülle 

ber Weisheit in menfchlichen und göttlichen Dingen, bie in 
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diefem Gedichte niedergelegt ift, fo fehr überzeugt, daß man 

in Florenz, in Bifa, PBiacenza, Benedig und Bologna öffent- 

liche Lehrftühle errichtete, die fich eigens mit der Erflärung 

deſſelben zu bejchäftigen hatten, und bie bedeutendften Män— 

ner, wie Visconti, Erzbifchof von Mailand, der Bifchof Jo— 

hannes von Serravalle und andere mit Commentaren über 

daſſelbe fich befaßten (Borr. ©. X f.). Die einftimmige 

Meinung, fagt der Verfaffer (Vorr. ©. IX), welche fich zu 

einem Vers bildete und fprichwörtlich wurde, erflärte ihn zu 

einem Doctor ber göttlichen Wahrheiten, und zu einem Ge— 

lehrten, dem von menfchlichen Dingen nichts entgangen fei: 

Theologus Dantes, nullius dogmalis expers. 

Gr ift auch in diefem Vers vorzugsweife als Theologe 

bezeichnet, aber der Sinn ift fein andrer, ald der von dem 

Berfaffer angegebene und Furz zuvor von uns näher be 
ftimmte. | 

Der Berfafer hat es fich zur Aufgabe gemacht, bie 

Philofophie Dante's, welche gleichfam dad Ferment feiner 

bichterifchen Gonceptionen, fowie feiner dogmatifchen Ans 

ſchauungen ift, vollftändig zu analyfiren und die zerftreuten 

Strahlen wieder in ihrem Brennpunfte zu fammeln, Nächft: 

dem fucht er die Beziehungen nachzuweifen, in welchen fie 

zu ben religiöfen Ideen des Orients, zu ben griechifchen 

Philoſophemen, namentlich des Plato und Ariftoteled, und 

hauptſächlich zu den ſchon genannten philofophifch:theologi- 

fhen Schulen des 13ten Jahrhunderts fteht. Die göttliche 

Comödie ijt, wie er fagt, gewiffermaßen das Ergebniß aller 

GConceptionen des Mittelalterd, jede von bdiefen aber wies 

berum das Ergebniß einer langen und mühevollen Forfchung, 

welche fich durch die chriftliche, arabifche, aleranbrinifche 
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lateinifhe und griechifhe Schule hinzieht und im Heilig- 

thume des Drients ihren Anfang genommen hat. Diefer 

Genealogie forfcht er nach, und wenn es auch zu mühevoll 

und weitläufig war, fie in allen ihren Verzweigungen genau 

zu verzeichnen, fo fucht er doch die Hauptäfte derfelben nach» 

zuweifen. Dann wollen wir uns, bemerft er felbit (Vorr. 

©. XVIIL), mit ihr (der Dante’fchen Philofophie) über die 

(Philoſ.) Syfteme erheben, welche wandelbar find, und ihr 

an den Fuß eined unwanbelbaren Richterftuhls, den ber 

Religion, folgen, und indem wir alte, aber jüngft erneute 

Gontroverfen aufnehmen, wollen wir fehen, ob wir ben 

italienifchen Dichter unter die unruhige Menge der Hedro- 

boren verweifen, ober ihn unter die Zahl der edelften Män— 

ner ber ewigen Orthodorie verfeßen müflen. Die logijche 

Ordnung diefer Unterfuchung ſetzt die Löfung mehrerer bifto- 

rifcher Probleme voraus, deren gründliche Prüfung weit- 

läufige Abjchweife erfordern werden. Sie werden den Ge— 

genftand eined Nachtrags bilden und das Buch wird mit 

Auszügen aus den Schriften des heiligen Bonaventura, bes 

heiligen Thomas, Albert des Großen und Roger Bacon 

fchließen. Sie werden, in einem befchränften Rahmen bie 

Hauptpunfte ihrer Lehre faffend, vielleicht die Lehte bed 

Dante durch die feiner Lehrer erflären und dazu beitragen, 

die Fatholifche Philofophie des 13ten Jahrhunderts Fennen 

zu lernen. 

Dieb ift bie Idee des Buches. Darnach zerfällt es in 

4 Theile. Der erfte handelt in 4 Kapiteln von dem reli- 

giöfen, politifhen und intellectuellen Zuftand ber Chriſten⸗ 

heit vom 13ten bis zum 14ten Jahrhundert, und von den 

Urfachen, welche die Entwidlung der Philofophie in biejer 
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Zeit begünftigten; von ber feholaftifhen Bhilofophie des 

13ten Jahrhunderts; von den befondern Eigenthümlichfeiten 

ber italienifchen Philofophie; von Dante's Leben, feinen 

Studien und Naturanlagen, worauf eine allgemeine Skizze 

der göttlichen Gomödie gegeben und bie Stelle bezeichnet 

wird, welche das philofophifche Element darin einnimmt. 

Der zweite Theil enthält die Darftellung der philofophifchen 

Lehren Dante aus dem ethifchen Gefichtspunft, von dem 

aus fie urfprünglich aufgefaßt find (vgl. ©. 59) und hans 

belt von dem Böfen (Hölle), von dem Böfen und Guten in 

ihrer Annäherung und in ihrem Kampfe (Burgatorium) 

und von dem Guten (Paradies). Der dritte gibt die Ber 

ziehungen Dante's zu frühern und gleichzeitigen Beftrebungen 

an, und zwar die Analogien mit den Spftemen bes Orients, 

bie Verwandtſchaft mit den Schulen des griechifchen Alters 

thums (Plato und Ariftoteles, Idealismus und Senfualis- 

mus), die Beziehungen zu den Schulen ded Mittelalters 

(Bonaventura und Thomas, Myftif und Dogmatismus) 

die Aehnlichkeiten mit der modernen Philofophie (Gmpiris- 

mud und Rationalismus); zulegt wird die Orthodorie 

Dante's unterfucht. Der vierte Theil enthält nachträgliche 

Unterfuchungen und Documente zur nähern Grflärung ber 

Geſchichte ded Dante und der göttlichen Comödie, nämlich: 

1) Grläuterungen über das politiſche Leben Dante's (war 

er Guelfe oder Gibelline?). 2) Beatrir. Weber den Ein- 

fluß der Frauen in der chriftlichen Societät. Bon. der Fathos 

Lifchen Symbolif in den Künften. Die heilige Lucia und 

die heilige Jungfrau. 3) Dante’d erfte philofophifche Stus 

bien. (Wie er auf bie moralifchen und politifchen Fragen 

gerieth. Seine Hochachtung gegen dad Anfehen des Arifto- 
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teled. Auszüge aus dem Gonvito). 4) Von dem Boeften- 

und Legenden» Cyflus, welchem die göttliche Comödie an— 

gehört. 5) Vision de Saint Paul. (Zum erftenmal abges 

drudt.) — Die Documente beziehen ſich auf die Geſchichte 

ber Philoſophie des 13ten Jahrhunderts, und find: 1) Bulle 

Snnocenz IV, für die Wiedereinführung der philoſophiſchen 

Studien. 2) Allgemeine Eintheilung ber menfchlichen Kennt: 

niffe; Lehre von Gott, dem Menfchen, der Societät, ber 

° Natur (nach Bonaventura, Thomas, Albertus M. und Roger 

Baco). 

Der Berfaffer gibt eine glänzende Darftellung von dem 

tiefen und reichen Inhalte der göttlichen Comödie, die fich 

nicht ſtizziren läßt und von ber auch ber mäßigfte Auszug 

die Grenzen dieſer Anzeige weit überfteigen würde. Gbenfo 

leitet er auf biefelbe durch eine umfajjende, geiftreih und 

mit großer Sachkenntniß gefchriebene Schilderung der Zeit, 

ber fie angehört, und ihrer Wiſſenſchaft ein. Bejonderd 

verbienftlich find die Beiträge, welche er zur Geſchichte ber 

fcholaftifchen Philofophie liefert. Hier ift noch ein weites 

Feld der Forfhung fo gut wie ganz unangebaut; ja wir 

werden noch lange zu thun haben, bis nur einmal die Vor: 

urtheile verfcheucht find, die in den Köpfen fo Vieler gegen 

diefe angeblich finftere, aller ächten Wiffenfchaft baare Zeit 

rumoren. Es iſt feit der Reformation ein ftarked Vorurtheil 

bei und gegen fie herrichend. Dieſes fommt theild von foldhen 

Theologen her, welche einen fanatifhen Glauben lehren, 

oder von ſolchen, beren Wahlfpruch ift: pectus heologum 

facit, theild von oberflächlichen Köpfen überhaupt, bie nur 

deßhalb jene Zeit für fo dunkel halten, weil fie gar Feine, 

ober doch nur die unklarfte, verworrenfte Kenntniß von ihr 
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haben. Doch hat es Feinedwegs ganz an folchen gefehlt, 

die ihre Bedeutung zu fchägen wußten, und ed muß ein 

günftiged Vorurtheil für fie erweden, daß biefe gerade zu 

den gelehrteften Männern und zu ben tiefften Denfern ges 

hören. 

Da in unfern Tagen eine nur erft im Zeitalter der Re— 

formation aufgetauchte Barbarei ſich wieder Bahn brechen 

möchte, jene Stürmerei gegen die Bhilofophie von Seiten 

einer Gläubigfeit und Chriftlichfeit, die das Licht der Ber: 

nunft zu fcheuen bat; fo ift e8 von MWichtigfeit, dieſen Zus 

ftand der Dinge mit demjenigen zu vergleichen, ber in den 

„finftern“ Zeiten des Mittelalterd herrichend geweſen ift, 

und ed würde auch von Nutzen feyn, wenn biefe Verglei- 

hung jenen Zeloten eine beilfame Scham einflößte. Der 

Berfafter hat in feiner Schrift ein Document niedergelegt, 

das zu diefem Zwed für ſich allein fchon zureichend iſt. 

Er hat eine Ueberfegung der Bulle in baffelbe eingerüdt, ) 

in welcher Papſt Innocenz IV. gegen das vernachläffigte 

Studium der Philofophie von Seiten ber Theologen fehr 

fräftig fich ausfpricht. Wir wollen nur einige Stellen an— 

führen. „Ein beflagenswerthed Gerücht hat fich verbreitet, 

und von Mund zu Mund gehend ift es gefommen, -unfre 

Ohren zu betrüben. Man fagt, daß die Schaar, welche 

ſich um dad Prieſterthum bewirbt, die philofophifchen Stu— 

dien verläßt, fie fogar verwirft, folglih auch die (herge— 

brachte philofophiiche) Xehrweife der Theologie, und ganz 

und gar zu den Schulen übergeht, wo das bürgerliche Recht 

gelehrt wird... Wir haben diefer ungewohnten Unordnung 

1) Aus Duboulay hist, de l’Univers. de Paris à l’annde 1254. 
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ſteuern, wir haben die Geiſter zu der Lehrweiſe der Theo— 

logie, welche die Wiſſenſchaft des Heiles iſt, zurüdführen 

wollen, oder wenigſtens zu den philoſophiſchen Studien, 

worin man zwar die ſüße Erregung zur Frömmigkeit nicht 

antrifft, wo man aber das erfte Leuchten der ewigen Wahr: 

heit entdedt, wo die Seele fich von ber elenden Befangen- 

heit der böfen Luft befreit, welche die Wurzel aller Uebel 

und gleichjam der Gögendienft iſt.“ Man wird zwar fagen: 

bie Philofophie, in der das erfte Leuchten der ewigen Wahrs 

heit dem Auge des Forſchers fich darftellt, wollen wir nicht 

verwerfen, fondern nur Die, welche das helle Licht der Of- 

fenbarung als ein Irrlicht ausjchreit. Aber wie die Zeiten 

und die Männer fchon da waren, die euch fo befreundet find, 

von welchen alle Philofophie geächtet warb, fo ift von einer 

Bekämpfung was immer für einer Philofophie, durch andere 

Waffen als bie ber Bhilofophie felbft, bis zu jener Barbarei 

nur ein Schritt. Und biefen Schritt habt ihr ſchon halb 

gethan, im Innern vielleicht ſchon ganz. Denn ihr feid 

der Meinung, daß Philofophie und Chriftentbum diame- 

tral einander entgegengejeßt feien, daß fie auf wefent- 

lich verſchiedenen Principien beruhen und ganz divergirende 

Wege gehen, und ber Zweifel, ob fich je einmal wieder 

bie Bhilofophie der Grundanfhauung bes Chriftenthums 

nähere, grenzt bei euch, das ficht man wohl, an Ber: 

zweiflung. 

Es ift fchon bemerkt, daß die Orthodorie Dante’s in 
Zweifel gezogen worden und einer Gontroverfe unterworfen 

it. Hören wir hierüber den Berfaffer! — Der Proteftans 

tismus, fagt er (S. 227), fühlte gleich bei feinem Ent: 

ftehen das Bebürfniß, fih einen Stammbaum zu fchaffen, 
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ber ihn auf die apoftolifchen Zeiten zurüdführen und bie 
vom Erlöfer feiner Kirche verheißene Unfehlbarfeit in ihm 
beweijen. follte.e Gr durchwühlte die Steine aller Ruinen 
und aller Gräber, er bildete fich ein Gefchlecht von Häreſien 
aller Zeiten umd fuchte die freieften und Fühnften Geifter 
bed Mittelalterd auf, um fich unter ihre VBaterfchaft zu 
flellen. Gewiß war er in der Wahl feiner Beweife nicht 
fehr bedenklich; ein paar bittere Worte aus der Feder eines 
berühmten Mannes über die Mißbräuche feiner Zeit genüge 
ten ſchon, ihn fogleich auf das Verzeichniß der angeblichen 
Zeugen der Wahrheit zu fegen. Dante fonnte dieſer nach— 
träglichen Ehre nicht entgehen, Seine fatirifche Begeifterung 
hatte fi mehr ald einmal gegen die Sitten des Clerus und 
gegen bie Politif der Päpſte ausgelaffen. Mehre Stellen 
feines Gedichtes. fünftlich verdreht, fchienen, fagte man, 
fpöttifhe Anfpielungen auf die heiligften Geheimniffe ber 
alten Liturgie zu enthalten. Vorzüglich citirte man den 
legten Gefang des Purgatoriums, wo ein Gefandter bes 
Himmels verheißen wird, die Buhlerin zu züchtigen, die auf 

bem Thiere mit fieben Hörnern figt, und der mit ber Zahl, 
welche das Iateinifche Wort DVX bildet, bezeichnet wird, 
und vielleicht einen Hauptmann ber Lombardei oder Tos— 
kanas bedeutet. Diefer Gefandte, fagt man, ift Fein andrer 
als Luther; denn diefe Buchftaben geben die Zahl 515, fo 

daß, wenn man 1000 Jahre von einer Seite und 2 von 

der andern hinzufügt, man die Jahrzahl 1517 erhält, welche 

die Hegira der Reformation ift. Diefer Art waren bie 

Hauptbeweife jener, welche fich feit dem fechzehnten Jahr⸗ 

Hundert abmüheten, die neue Lehre unter dem Schuge eines 

hochgefeierten Mannes in Stalien zu verbreiten. Stalieng 
Theol. Ouartalfgrift 1845. IL. Heft, 20 
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Vaterlandsliebe antwortete ehrenhaft durch den Cardinal 

Bellarmin, und biefer berühmte Gontroverfift, der Die Laft 

aller Religionsftreitigfeiten trug, ber das Papſtthum zum 

Glienten und Könige, wie Jacob I., zu Gegnern hatte, ver 

fchmähte es nicht, feine Feder der Vertheidigung des Na- 

tional=Dichterd zu widmen“ (in ber Responsio ad librum 

quemdam anonymum, angehängt ben Büchern de Summo 

Pontifice). Den pofitiven Beweis für die Orthoborie Dans 

tes, den ber Berfaffer S. 231 ff. führt, müffen bie Leſer 

bei ihm felbft nachfehen. 

Im Uebrigen iſt zu wünfchen, baß das gelehrte, mit 

Sachkenntniß, Geift und Wärme gefchriebene Werf, das, 

wie der Ueberſetzer bemerft (Vorr. S. V), in Frankreich bie 

größte Anerkennung gefunden und in Italien durch brei 

verfchiedene Weberfegungen verbreitet ift, auch in Deuſſch— 

land die verdiente Beachtung erlangen möchte. 

Kuhn. 

2. 

Johannes Scotus Erigena und feine Irrthümer, 

Don Dr. Mic. Möller, Profeffor der Philofophie an 

der hatholifhen Univerfität Löwen in Belgien. Mainz, 

bei Kirchheim, Schott und Thielmann. 1844. ©, VII 

u. 136. 

Vorliegendes Schriftchen ift eine ganz zeitgemäße und 

verdienftliche Arbeit. 

Bor nicht gar zu langer Zeit, bemerkt der Hr. Verfaſſer 
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im Eingange bdeffelben, hat man angefangen !), den Scotug 

Erigena ald einen der größten und tiefiinnigften Philoſophen 

des Mittelalters, ald den wahren Vater und Begründer der 

ganzen fcholaftifchen Philofophie, als ein hellleuchtendes Ge- 

ftirn in der Nacht des Iten Jahrhunderts anzupreifen. Die 

ſei gefchehen felbft von Fatholifhen Gelehrten, und fogar von 

Männern, die wegen Geift und Fatholifcher Gefinnung all- 

gemeine Achtung verdienten. Gr bezieht ſich hiebei zunächft 

auf den neuen Herausgeber der Hauptichrift des Grigena: 

de divisione nalturae, den Hrn. Schlüter in Münfter, nad) 

welchem Grigena, wenn man den ganzen Inhalt feines 

Werkes in's Auge faſſe, ftetd innerhalb der Gränzſcheide ber 

Wahrheit geblieben, und der Tadel, ber auf ihn geworfen 

worden, der Unfähigkeit der Meiften, den tiefen Sinn feiner 

Lehre zu erfaflen, zugufchreiben wäre. Hr. Möller mißbilligt 
— — — 

1) Man kann dieſen Anfang genauer beſtimmen. Hjort (J. Scotus 

Erigena, oder von dem Urſprung einer chriſtl. Philoſophie ꝛc. 

Kopenhagen 1823) war der erſte, der den Erigena für ben eigent- 
lichen Begründer der chriftlichen Philofophie erklärte und in dem, 

was man bis dahin als pantheiftifhe Philvfophie bezeichnet hat, 

nichts als eine philofophifche Erklärung des chriſtlichen Glaubens 

erblickte. Hierauf fprah Kreuzhage (Mittheilungen über ben 

Einfluß der PHilofophie auf die Entwicklung des innern Lebens. 

Müniter 1831) in ganz ungemeffenen Ausdrücken zum Lobe diejes 

Philoſophen; und machte befonders bemerflih, daß das Bedeu: 

tendfte, was auf dem Gebiete der Speculation und ber chriftlichen 

Philofophie insbefondere in neuerer Zeit geleiftet worden, den 

Hauptgedanten nach bei Grigena zu finden fei. Diefe Berwandt: 

fchaft Hat die Fatholifchen Gelehrten um fo mehr erfreut, je wer 

niger fie auf den eigentlichen Werth der neuern Speculation 

achteten und je mehr fie nur darauf bedacht waren, auch der Fatho- 

liichen Seite ihren Antheil daran zu vindiciren. 

20 * 
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biefe Sprache, da ja hinlänglich befannt fei, daß eben dieſes 

Werk des Grigena zuerft in Branfreih auf dem Goncil zu 

Send und hernach in Rom unter Honorius II. wegen der 

darin enthaltenen Irrthümer verworfen worden, und glaubt, 

diejenigen eben feien es, bie ben Erigena nicht: verftanden 

hätten, bie fein Werf unbedingt gelobt haben. 

Sodann weift er auf Staudenmaierds Schrift über Eri- 

gena (Erſter Theil. 1834) und auf die Begeifterung bin, 

mit ber darin von Grigena gefprodhen wird, führt jedoch 

auch an, daß biefer Gelehrte in feiner zehn Jahre fpätern 

Schrift das Lob dieſes Mannes bereits mit vielen Reftric- 

tionen verfündigt, die Irrthuͤmer befjelben namentlich auf- 

gezählt und als ſolche bezeichnet habe: einige Barthien in ber 

Lehre von der Natur bes Böfen, von ber PBräbdeftination, 

vom Urmenfchen ald Androgyn und vom Abendmahle Auf 

der anderen Seite erwähnt er auch, daß felbft nach dieſem 

fpätern Urtheil Staudenmaierd Erigena den Pantheismus 
nicht gelehrt, fondern nur in den Ausdrüden fehlgegriffen 

habe, Diefe Tauteten zwar häufig pantheiftifh, aber fie 

feien nicht fo gemeint, fondern metaphorifch zu verftehen. 

Außer diefen berüdfichtigt der Hr. Verfafler noch den 

neueften Monographen bes Grigina, den Franzoſen Taillan- 

dier (Scot. Erigena, Strasb. et Paris 1843), einen Philo— 
fophen aus der Schule Goufin’s, der gleichfalls ben Grigena 
nicht genug zu loben weiß, was nicht auffallen kann, wenn 

man bie Unflarheit der Philofophie diefer Schule und ihr 
Hin- und Hertappen zwifchen theiftifchen und pantheiftifchen 

Prinzipien kennt. 

Referent gehört zu denen, welche über den pantheiftifchen 
Charakter ber Philofophie des Grigena feinen Zweifel hegen, 
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und bie fich durch einzelne Ausbrüde und Wendungen eben 
jo wenig, ald burch das überall fichtbare Beftreben bes 
Erigena, von ber pantheiftiichen Weltanficht aus der chriftlich 
theiftiihen ſich zu bemächtigen, verleiten laſſen, jene als 

bie eigentliche Grundlage und Seele feiner Philofophie an— 

zuerfennen. Nicht ber Pantheismus, fondern ber 

Theismus ift das Metaphorifche, nur uneigent— 

lih Gemeinte in dem Werf de divisione naturae: dieß 

ift unfre Anficht von ihm. Wir unterfchreiben volftändig, 

was ber neuefte Gefchichtfchreiber der Philofophie H. Ritter 

über ihn fagt I: „Wir find nicht gemeint, den Zohannes 

Scotus davon freizufprechen, daß fich Lehrweifen bei ihm 

finden, welche den Pantheismus begünftigen; wir finden 

fogar, baß er eine vorherrfchende Neigung in fich nährt biefe 

Richtung einzufchlagen; aber die entgegengefegte Richtung 

ber Lehre findet fich bei ihm auch, und einem unpartheiifchen 

Urtheil drängt fich oft die Bemerfung auf, daß eine Lehr: 

weife, welche man auf den erften Bli für pantheiftifch 

halten möchte, doch noch einen andern Sinn bei ihm zu— 

läßt;“ aber wir fönnen nicht zugeben, baß Grigena unent— 

ſchieden zwifchen biefen beiden Richtungen hin- und hergehe, 

wir finden ihn nicht bloß vorherrfchend für die pantheiftifche 

Richtung eingenommen, fondern halten dieſe für den Aus— 

gangspunft und das Ziel feines philoſophiſchen Denkens, 

Zu dem Theiftifchen, dem Chriftlichen in der hergebrachten 

Auffaffung verhält er fih nur wie die aus Aegypten aus: 

gezogenen Juden zu den Fleifchtöpfen deſſelben. Wir ftimmen 

deßhalb dem Hrn. DVerfaffer vollfommen bei, wenn er in 

1) Geſchichte ver chriſtl. Philofoppie. 3. Thl. ©. 242. 
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Grigena nur den Pantheiften ficht. Auch er beftreitet übri- 

gend nicht, daß Grigena „hin und wieder feinen Worten 

ſolche Wendungen gegeben, Die eine Fatholifche Ctheiftiiche) 

Auslegung derfelben nicht ganz unmöglich machen,“ aber 

diefer ſchwache Faden, mittelft defien er mit dem Fatholifchen 

Glauben (chriftlichen Theismus) zufammenzuhängen fcheine, 

fei nicht hinreichend, ihn von dem Vorwurfe des Bantheig- 

mus freizufprechen (©. 54). Nur jeheint er und biefe andre 

Seite zu wenig beachtet und zu gering angefchlagen zu haben, 

obwohl dieß, um jene Behauptung zu fichern, gar nicht 

nothwendig war. 

Der Inhalt des Schriftchens ift nun folgender. Nach— 

dem im erften Paragraphen die Anficht der Neuern über bie 

Verdienfte des Erigena angeführt und im zweiten der Ur— 

fprung feines Syftemd unterfucht worden, geht ber Hr. Ber- 

faffer $. 3—5 auf die Gottfchalffchen Etreitigfeiten über bie 
Snadenwahl, den Antheil Erigena's an benfelben und den 

Werth feiner Lehre hierüber ein. Diefer Abſchnitt (S. 18—35) 

ift am wenigften gelungen. Bei aller Kürze, ber fich der 

Hr. Berf, hier mit Recht bedient, hätte doch vor allem be— 

merft werden ſollen, Daß man orthodorerfeits über die Lehre 

bes Gottſchalk ganz verfchiedener Anficht war, daß wenn ihn 

Rabanus Maurus und Hinfmar des Bräbdeftinatianismus 

befchuldigten, Prudentius, Remigius und Florus Magifter 

im Weſentlichen nur die auguftinifche Lehre bei ihm finden 

konnten; daß Erigena von jener Seite zur Bekämpfung des 

Gottſchalk aufgefordert, auch die Anficht diefer, wornach es 

nur Eine Prädeftination, bie zum Guten und zur Seligfeit 

gibt, verfechten wollte und verfochten hat. Diefe hiftorifchen 

Verhältniffe fcheinen ihm ganz unbekannt geblieben, und 
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daher die mancherlei unrichtigen oder nur halb wahren und 
ſchiefen Behauptungen entſtanden zu ſein, die wir in dieſem 
kurzen Abſchnitt finden. Wir wollen nur Einiges berühren. 
Der Hr. Verf. meint, wenn Gottſchalk außer der Prädeſti— 
nation zum Guten und zur Seligfeit noch eine andre und 

zwar zum Tod ald Strafe ber (bloß vorhergefehenen) 
Sünde angenommen, und nicht zugleich eine Prädeftination 
zur Sünde felbft gelehrt hätte; fo hätte er ja nur eine wahr: 
haft Fatholiiche, ſchon von Auguftin aufgeftellte Behauptung 

vorgetragen. Daraus nun, baf feine Lehre eine fo tiefe 

Aufregung in der Kirche verurfacht habe, fchließt er, Gott⸗ 
ſchall müfje die prädeftinatianifche Anficht zu der feinigen ge- 
macht haben, Allein die große Aufregung kam hauptfächlich 

bavon her, daß von Prudentius, Nemigius u. a, dem Ra— 

banus, Hinfmar u. a. vorgeworfen wurde, fie hätten eine 

firhliche, die ftreng auguftinifche Lehre in Gottſchalk ver- 

urtheilt. Gottjchalf war nur die zufällige Perfönlichkeit, die 

ben Kampf zweier Lehrweifen über die Gnabenwahl in ber 

damaligen Zeit entzündete und nährte, eine Berfönlichkeit, 

um bie es fich zulegt gar nicht mehr eigentlich handelte, fon: 

bern um Auguftin und feine Lehre, Es ift nicht weniger 

ungenau und unrichtig, wenn der Hr. Verf, weiterhin fagt: 

Erigina habe weder von ber einen, noch von der andern 

Präbeftination etwas wiffen wollen, — aljo weder von 

einer einfachen (wie Hinfmar), noch von einer boppelten 

(wie Gottfchalf, Remigius) — weil (nach ihm) Alles außer 

ber (Einen) Subftanz Nichts, Sünde, Tod, Strafe ein 

Non-ens fei (S. 27.) Dieß ift allerdings ein Argument, 

womit er gegen bie andere Präbdeftination auftritt, gleich 

dem, das er gegen bie gemina praedestinatio geltend macht, 
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daß nämlich alles, was von Gott prädicirt werde, Eins fei: 

aber der nächfte und eigentliche Zwed aller diefer Demon: 

ftrationen war doch der, die Anficht und Lehrweife des Hink- 

mar gegen Goitfchalf zu rechtfertigen. Auf der andern 

Seite ift ed unverfennbar, daß aus den Prämiſſen bed Eri— 

gena, aus der geforderten abfoluten Erfenntniß Gottes, die 

er fchon hier ganz entjchieden darlegt, eine Anficht über die 

Streitfrage fich ergeben mußte, die weit über die von beiden 

Eeiten aufgeftellten hinausging und beide ald untergeordnet, 

als bloße Borftellungsweifen, wie man jest fagt, unter fich 

erblidte. Aber diefe Conſequenzen zu ziehen, war feine 

Abficht nicht, und Fonnte es nicht fein, wenn er den Ab: 

fihten des Hinfmar und Pardulus, in deren Auftrag er 

gegen Gottfchalf fchrieb, irgend wie entgegenfommen wollte. 

Freilih ift ed nur zu wahr, was Guizot (den ber Verf. 

S. 19 anführt) hierüber bemerft: der mächtige Hinfmar 

wußte damals nicht, weß Geiſtes Kind ber Mann war, ben 

er zum Gehülfen berufen hatte; denn Erigena, ein Philos 

foph und freier Denfer, verwidelte die Streitfrage noch 

mehr, anftatt fie beizulegen. Aber das Fam nicht daher, 

daß Grigena ein Philofoph und freier Denfer war, fondern 

daher, daß er ein „abfoluter Geift,“ ein Bantheift war: 

dieß wußte Hinfmar nicht, jenes wohl, Der Hr. Verf. be- 

merft: die Behanptung Erigena's, Borherwiffen und Bor: 

berbeftimmen feien in Gott Eins, führe ihn geradewegs zu 

den Behauptungen des Gottfchalf, die er doch widerlegen 

wolle (S. 22). Sehr ungenau! Die Aufhebung jenes 

Unterfchieds gefchieht von Erigena im Geifte der (pantheiftis 

ſchen) abjoluten Gotteserfenntniß, welcher Gottfchalf fo ferne 

ftand, als z. B. Remigius oder Prudentius oder Florus; 
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und wenn ed auch ausgemacht wäre, wie ed dem Hrn. Verf, 

dafür gilt, obgleich es nicht der Fall ift, daß Gottfchalf prä- 

beftinatianifch gelehrt habe, wie vier Jahrhunderte früher 

Lucidus und fieben fpäter Calvin; fo fünnte man doch nur 

von ihm fagen, daß wenn er fich ſelbſt verftanden und feinen 

Präbdeftinatianismus auf eine Hare Anschauung zurüdzuführen 

vermocht hätte, er die pantheiftifche für die feinige würde 

erklärt haben. Grigena aber hob jenen Unterfchied auf zu— 

nächft in feiner andern Abficht, ald um bie doppelte Präde— 

ftination, die darauf, wenigftens bei Auguftin, gebaut war, 

zu untergraben, Man unterfchied fie nämlich fo, daß bie 

erfte, die zum Guten, als bloße, unbedingte Präbdeftination 

gefaßt, bie andre aber.ald durch das Vorherwiſſen der Sünde 
bedingt beftimmt wurde. Gr neigte mit jener Negation, bie 

er im Intereſſe der Hinfmarfchen Lehrweife aufftellte, viel 

mehr zum Semipelagianismus als zum Prädeftinatianismus, 

wie ihm denn auch dieſes gleich Dazumal vorgeworfen wurde; 

denn er bob fo auch die erfte Präbdeftination. ald eine un— 

bedingte auf. Dahin weit Prudentius gleich im Cingange 

feiner Widerlegung (welchen der Hr. Verf, ©. 31 felbft an- 

führt), wenn er fagt, Erigena lehne fich in feinem verkehrten 

Buche gegen bie freie (unbedingte) Gnade Gottes auf; 

daraus ift unter anderm auch die Schärfe Diefer und ber 

Entgegnung des Florus Magifter zu erflären, daraus nämlich, 

daß er fih auf die Seite des Hinfmar fchlug, der weder 

eine Prädeftination zum Tode, noch eine freie, unbedingte 

PVrädeftination zum ewigen Leben zuließ, nicht aber, wenig- 

ſtens nicht vorherrfchend aus feinem Pantheismus, ben feine 

Zeitgenoffen gar nicht zu faffen vermochten, 

Die Härefie des Erigena in ber Abendmahlslehre behandelt 
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ber Hr. Berf. $. 6 ganz furz; und mit Recht, denn fein Haupt- 

zwed ift Die Hervorhebung des Bantheismus, wie er befonders 

in der Schrift de divisione naturae hervortritt. Zu Diefer geht er, 

nachdem im $.7 der Rationalismus bes Erigena behandelt iſt, 

fort, und befpricht die Lehre des Grigena von der wejentlichen 

Einheit aller Dinge ($. 8), die Emanationglehre ($. 9), die 

legten Gründe feined Syſtems ($. 10. 11), die vier Formen 

ber einen und einfachen Natur ($. 12), die Rüdfehr aller Dinge 

in Gott ($. 13); endlich gibt er die Früchte an, welche dieſe 

Lehre hervorgebradht ($. 14), nämlich die Anfichten des 

Amalrih von Chartres und ded David von Dinanto, und 

beftreitet die gewöhnliche Behauptung, als fei er der Vater 

der Scholafti. Ganz mit Recht. Die Entwidlung Diefer 

Gegenftände am Leitfaden der Schrift de divisione nalurae 

ift ziemlich vollftändig und aufammenhängend, wogegen bie 

Beurtheilung weniger treffend, weil zu vereinzelt, atomiftifch 

gehalten ift. Deſſen ungeachtet dürfte der Zwed erreicht und 

für alle, welche dem Hrn. Verf. uneingenommen folgen, die 

Anficht feitgeftellt fein, daß Grigena ein ganz andrer als 

derjenige ift, für welche ihn eine unklare Philofophie und 

eine unphilofophifche Begeifterung in der neuern Zeit aus- 

gegeben hat. Wir wünfchen darum dieſem Schriften bie 

weitefte Verbreitung. 

Kuhn. 
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3. 

Origines de l’eglise Romaine, par les membres de la 

communaute de Solesmes. Tome I. Paris, Debecourt, 

MDCCCXXVI. 550 pp. Quart. 

In einer Zeit, welche in fo hohem Grabe geneigt ift, 

ehrwürdige fchriftliche Denfmäler des chriftlichen Alterthums 

für falfh und unglaubwürdig zu erflären und damit um 

Ehre und Anſehen zu bringen; in einer folchen Zeit gehört 

ein gewiffer Muth dazu, einer von der Kritif längft allge- 

mein aufgegebenen Urkunde des Altertbums dennoch das 

Wort fprechen und für ihre Nechtheit auftreten zu wollen, 

Se feltener aber natürlich folche Fälle find, defto mehr ver- 

dienen fie unfere Beachtung, und fie zu ignoriren wäre eine 

Berfündigung an der Entwiklung der Wiſſenſchaft. Schon 

feit längerer Zeit war es darum mein Plan, tiber einen 

derartigen, fehr beachtenswerthen, in Franfreich gemachten 

Berfuh dem deutſchen theologifchen Publifum Bericht zu 

eritatten, und ed wird dieß um fo mehr gerechtfertigt er— 

fcheinen, als meines Wiſſens in neuerer Zeit Niemand unter 

unferen Landsleuten ſich mit biefem Gegenftande ausführs 

licher befchäftiget hat. 

Die neuen Benediftiner zu Solesmes bei Gambrai in 

Franfreih, welche den edlen Plan gefaßt haben, in bie 

Fußtapfen der Mauriner zu treten, veröffentlichten nämlich 

vor mehreren Fahren als ihre erfte größere Arbeit den vor: 

liegenden Quartband, welcher bie Fritifchen Prolegomena 

zu einer neuen, auf allen Quellenreihthum geftüßten Ge— 

fchichte der Älteften Bäpfte, und-bamit großentheild ber 

älteften chriftlichen Kirche, enthält, Ohne nun wumbebingt 



312 Origines de l’eglise Romaine. 

den Refultaten dieſes Werkes beipflichten zu wollen, halten 

wir ed für zwedmäßig, den Hauptinhalt der hier mit vielem 

CS charffinn und großer Gelehrſamkeit, aber auch mit vieler 

Redfeligfeit niedergelegten Unterfuchungen in kurzer Form 

unferen Leſern vorzulegen. | 

Die älteſten fchriftlichen Dofumente der römiſchen Kirche, 

ihre Chronifen und Alles, was ihr Archiv vor Gonftantin 

d. Gr. an Manuferipten befaß, ift durch die Unbill der 

Zeiten verloren gegangen. Dagegen veröffentlichte der Je— 

fuite Aegidius Bucher zu Antwerpen im Jahre 1634 eine 

nach Gonftantin verfaßte alte Chronik der römifchen Kirche, 

welche die Bäpfte bis auf Liberius aufählt, aber den Tod 

biefes Bifchofs (+ 366) nicht mehr erwähnt. Es ift dieß 

der fogenannte Catalogus Liberii, den ſchon hundert Fahre 

vorher der gelehrte Gufpinian (Spießhammer) in feinem 

Commentar über die Chronif des Caſſiodor benügt und 
theilweife aufgenommen hatte, 

Einige Dezennien nad) Bucher gaben Henſchen und 

Schelſtrate den Catalogus Liberii zum 2ten und äten 

Male, jener nach einem Coder der Bollanbiften, letzterer 

nach einer Wiener Handfchrift, heraus. Die Abweichungen 

find nicht von großer Bedeutung, wie man leichtlih fehen 

fann, wenn man bie brei, von unferen frangöfifchen Bene- 

biftinern nebeneinander geftellten Terte mit einander ver- 

gleicht. | 

Es fragt fih nun vor Allem, wie alt biefer Catalogus, 

ober diefe ältefte, auf und gefommene römifche Chronik fei? 

— 

1) Er war Raths-Präfident und Gefchichtfchreiber zu Wien unter 

K. Marimilian 1. 
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Daraus, daß die Stuhlbefteigung, nicht aber, wie bei ben 

andern Päpften, der Tod des Liberius in biefem Gataloge 

angegeben ift, darf man unbedenklich mit Tillemont fchließen, 

berjelbe fei fchon vor dem Tode des Liberius, alfo vor dem 

Sabre 366, abgefaßt worden. Zwar hat Dodwel behauptet, 

unfer Catalogus fei nur ein Auszug aus dem im fechsten 

Jahrhundert entftandenen Cataloge Felir IV.; allein eine 

Vergleihung beider widerlegt dieſe Vermuthung. So weit 

nämlich der Catalog Liber's geht, jo weit hat auch der des ' 

Felir die genauen Angaben der römifchen Conſules. Aber 

biefe hören im Gataloge bes Felir fogleih auf, wo er über 

Liberius hinausfommt. Es ift fomit Far, daß der Verfaſſer 

bes zweiten Catalogs den bes Liberius vor fich liegen hatte, 

und defien Inhalt in den feinigen hinüberfchrieb, daß alfo 

ber bes Liberius ber ältere ift. 

Schwieriger ift die Frage nach dem ‚MWerfafler biefes 

Gatalogs, worüber Henfchen, Papebroch und Schelftrate ge- 

lehrte Unterfuchungen geführt haben, ohne ein feſtes Re 

fultat gewinnen zu fönnen. Die Berfchiedenheit in Form 

und Styl in den verfchiedenen Theilen des Catalogs weift 

darauf hin, daß hier Bemerkungen und Aufzeichnungen 

Mehrerer in ein Ganzes gefammelt worden find, ohne daß 

ber Redakteur bed Ganzen fich Aenderungen .erlaubt hätte, 

Für diefen Redakteur halten Tillemont und Pagi den Nach— 

folger des Liberius, den Papft Damafus, und die Benebik- 

tiner von Solesmes pflichten diefer Anftcht bei, indem man 

fchon im fiebenten und achten Jahrhundert jenen Papft für 

ben Berfafler einer Chronif ber Päpfte ausgegeben habe. 

Der gelehrte Patrolog Remi Geilier wendet zwar gegen bieje 
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Annahme ein, daß Hieronymus in jeinem Werfe über die 

chriftlichen Schriftiteller, wo er auch von Damafus fpricht, 

boch mit feiner Silbe davon eine Erwähnung macht, baf 

biefer fein Freund auch einen Papalcatalog verfaßt habe. 

Allein Hieronymus Fonnte, jo meinen unfere Benebiftiner, 

dieß einfache Verzeichniß leichtlich nicht für ein Buch ober 

fchriftitellerifches Werk im eigentlichen Sinne erachten, ober 

auch es ift ihm bdiefe Arbeit des Damafus nicht befannt 

geworden; denn ald Hieronymus fein Werf über die Kir- 

chenfchriftfteller verfaßte, lebte er feit geraumer Zeit in Pa— 

läftina. 

Diefe leßtere Bemerkung der Benediftiner beweist aber 

offenbar nichts, denn wenn Damajus den Bapalcatalog 

rebigirte, fo muß er bieß noch bei Lebzeiten feines Vorgängers, 

als er felbft noch Diafon war, vor dem Jahre 352 gethan 

haben, wie der Mangel einer Nachricht von dem Tode des 

Liberius beweist. Hat aber Damafus den Catalog fo frühe 

fehon redigirt, fo kann er bem heiligen Hieronymus nicht 

unbefannt geblieben fein, denn Hieronymus lebte ja von 

382 — 385 felber zu Rom in enger Berbindung mit Da— 

maſus. 

Fragen wir weiter nach der Glaubwürdigkeit des Cata- 

logus Liberii, fo erfcheint e8 vor Allem ald durchaus mög. 

ih und wahrfcheinlich, daß die römifchen Chriften noch 

im vierten Jahrhunderte die Reihenfolge ihrer alten Bifchöfe 

fannten. In den Archiven der römijchen Kirche felbft wer- 

ben Aufzeichnungen hierüber niedergelegt gewejen fein, aber 

fogar wenn auch folche gefehlt hätten, jo gab es doch wohl 

in einzelnen Familien furze, chronikartige Notizen, Die in den 

Verfolgungen ebenfo gut gerettet werden fonnten, als bie 
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Schriften mancher Kirchenväter und manche Martyraften. 

Die Achtung aber, welche die alten Chriften zu Rom gegen 

ihre Bifchöfe hegten, läßt gar nicht daran zweifeln, daß eins 

zelne Familien folche Aufzeichnungen befaßen, welche fofort 

von dem Verfaſſer bed Catalogus Liberii benügt werden 

fonnten. Man wundere fich babei nicht, daß in&befondere 

ber Todestag jeded Papftes fo genau in diefem Verzeichniſſe 

angegeben ift. Die meiſten ber alten Päpfte nämlich waren 

Martyrer; es ift aber befannt, daß bie Todestage der Mar: 

tyrer, ihre Natalitia, von den Nachfommen jahrjährlich feier- 

lich begangen worden find, wodurch aljo bie Erinnerung an 

den Todestag eines Papftes von felbft ganz genau in ber 

Kirche aufbewahrt wurde. Die Todestage hatten in ber 

Liturgie ihre chronologifche Firirung erhalten. 

Es war natürlich, daß fowohl in den Urfunden des Kirchen⸗ 

archivs, ald in den Familienchronifen die Jahreszahlen durch 

die (jonft überall üblichen) anni consulum beftimmt und an— 

gegeben worden, gerade wie wir es im Catalogus Liberii 

finden. Eine heilige Zeitrechnung neben ber profanen gab 

es ja nicht, und wie die profane in den Martyreraften ans 

gewendet wurde, fo gewiß auch in den Chronifen jener Zeit, 

und darum auch in den Papalcatalogen, 

Dodwel und Pearfon haben die genauen chronologis 

fhen Angaben des Catalogus Liberii dadurch verdächtig zu 

machen gefucht, daß fie auf die Papalcataloge bei Irenäus, 

Epiphanius, Eufebius, Optatus, Auguftin 2. hinwiefen, 

welche feine fo bis in’s Kleine gehenden Daten enthielten. 

Hätte man, meinen fie, Wahltag und Todestag der Päpfte 

fo genau gewußt, fo würden auch jene Kirchenfchriftiteller 

eben fo fpecielle und accurate Angaben beigebracht haben, 
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Allein wenn fich diefe Väter den Häretifern gegenüber auf 

bie successio episcoporum beriefen, fo war ed doch wahr- 

haftig nicht nöthig, die Wahl: und Todestage der einzelnen 

Biichöfe eben fo minutiös zu verzeichnen, wie bieß in einer 

Chronif gebräuchlich ift. Zudem fommt, da Gpiphanius 

und die andern griechifchen Kirchenfchriftfteller über die latei— 

nifche Kirche nicht jo in's Kleine hinein orientirt waren, wie 

bieß ja bei Eufebius gar feinem Zweifel unterliegt. 

Wir haben noch einen alten römischen Kalender aus bem 

Aten Jahrhundert (abgedruckt in unferen Origines p. 135 sqq.), 
worin die jährlichen Gedächtnißtage des Todes mehrerer Päpfte 

verzeichnet find, Auf diefen Kalender geftügt behauptet Pear- 

fon, es habe der Verfaſſer unſeres Papalcatalogd nur von 

12 in diefem Kalender angeführten Päpften den Todestag 

wiffen können, bei allen andern aber habe er feine Angabe 

fingirt, Doch der gelehrte Anglifaner irrt für's Erfte darin, 

daß im Kalender nicht blos von 12, fondern von 16 Päp- 

ften der Gedächtnißtag angegeben ift (von vieren nämlich in 

ber zweiten Rubrif: deposilio martyrum), und überdieß müßte 

er, um feine Behauptung zu vertheidigen, beweifen fönnen, 

bad ber Berfaffer unfered Catalogs außer dem fraglichen 

Kalender durchaus Feine andere fchriftliche Aufzeichnung vor 

ſich gehabt haben fönne; was Niemand beweifen kann, und 

was auch keineswegs wahrfcheinlich iſt. 

Bearfon bemerkt weiter, erft Bapft Fabian um die Mitte 

bes britten Jahrhunderts habe Notarien für die römifche 

Kirche beftellt, aljo fei auch erft von ba an bie successio 

episcoporum aufgejchrieben worden, Allein biefer Einwurf 

ift offenbar ohne alle Kraft, denn um fo einfache Dinge, 

wie fie der Catalogus Liberii enthält, zu notiren, braucht 
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man wahrlich Fein Notar zu fein, das fann ja Seber« 
mann. 

Endlich ift nicht zu überfehen, daß gerade die Verſchie— 

benheit der Form und des Styls im Catalogus Liberii auch 

für deſſen Aechtheit ſpricht. Ein Betrüger hätte Alles aus 

einem Guffe gemacht, ed wäre Alles aus einer Feder, 

nämlich der feinigen allein, gefloffen. Damafus dagegen hat 

nur zufammengeftellt, was Andere fucceffiv verzeichnet hatten, 

und daher die Verjchiedenheiten im Cataloge ſelbſt. 

Damit ift aber nicht gefagt, daß alle Angaben im frag- 

lichen Catalog vollfommen richtig und evident feien, Nein, 

fchon durch Schreiber und Abfchreiber können Irrthümer ein- 

geihlichen fein, andere rühren von der mangelhaften Sach— 

fenntniß der urfprünglichen Aufzeichner und der Lüdenhaftigfeit 

ihrer Notizen ber, manches ift vieleicht nur eine Gonjeftur 

bes Rebakteurs, der da und dort eine Lüde auszufüllen hatte, 

Zudem hat ſchon Henfchen die Quellen mander faljchen Ans 

gaben ded Catalogs darin entdeckt, daß mehrere Päpfte vor 

ihrer eigenen Stuhlbefteigung Gehülfen ihrer Vorgänger 

waren, und ber Catalog nun auch die Jahre ihrer Coab- 

jutorie, um fo zu fagen, zu den Jahren ihres Bontififats 

irrthümlich hinzurechnet. 

Der zweite berühmte Papalcatalog ift derjenige, welcher 
von Felir IV. den Namen hat, weil er bis zum Tode dieſes 

Papſtes (+ 530) geht. Zum erſtenmal hat ihn Henſchen 

fammt dem Catalogus Liberii im erften Aprilbande der Acta 

Sanctorum nach einem ber Königin Chriftine von Schweden 

gehörigen Codex abbruden laſſen 1675. ine verbefierte 

Ausgabe beforgte Schelftrate, und dieſe ift auch in den vor— 

liegenden Origines etc. p. 212 sqq. abgedrudt, 

Theol. Quartalſchrift 1845, II. Heft, 21 
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Daß Diefer Gatnlog ohne Zweifel gerade um bie Zeit 

des Papftes Felix IV. verfaßt fei, geht aus Folgendem her— 

vor, So weit ber Gatalog des Liberius reicht, hat auch ber 

bes Felir die Gonfules angegeben. Bon da an fehlt aber 

diefe Angabe bei den folgenden Päpften während 160 Jah— 

ren, und erft bei ben zwei legten PBäpften, Johann I. und 

Felix IV. find die Confules wieder notirt. Natürlih, unter 

diefen beiden Päpften lebte der Verfaſſer felbft, und darum 

war ihm hier die Gonfularreibenfolge befannt, 

Für den Verfaffer unferes Catalogs halten die gelehrten 

Benediktiner einen römifchen Archivar oder Kirchenbeauten. 

Daß die zwei noch vorhandenen Codices ded Catalog in 

Frankreich gefunden wurden, fpricht nicht hiegegen, denn fie 

find aus einer Quelle geflofien, und dieſe fann ja eine 

römifche gewefen fein. Für Rom ald Abfaffungsort fpricht 

aber die genaue Detailfenntniß römifcher Lokalitäten ꝛc. Eins 

zelne Aeußerungen deuten überdieß an, daß ber Berfafler 

Zugang zu ben Archiven der römijchen Kirche hatte, 3. B. 

wenn er fagt: „das Original ift noch in ben Archiven ber 

Kirche aufbewahrt.” Daß aber nur mehr zwei Handichriften 

des Gatalogs vorhanden find, erflärt fih daraus, daß nad) 

Erſcheinung des Liber Pontificalis, Niemand mehr auf den 

Catalog des Felix, am wenigften in Stalien, Gewicht 

legte, — 

Wie die oben angeführte Auslaffung der Confuln, fo 

fpriht noch ein anderer Umftand dafür, daß ber Verfaffer 

des Gatalogs nur ſolches geben wollte, was ihm ficher ſchien. 

Wo er nämlich Nachrichten hatte, wie viele Briefter ein 

Papft geweiht habe, wie ber Vater des Papſtes geheißen 

habe, woher er gewefen u, dgl., dba nahm er fie auf; hatte 
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er aber feine Nachrichten, fo übergieng er dieſe Punkte. 

Gr wollte alfo nicht lügen, und feine bloßen Gonjefturen 

geben. — 

Daß aber in Rom Priefter oder auch Laien Aufzeich- 

nungen gemacht und Die merfwürdigern Greigniffe notirt ha— 

ben werben, ift um fo weniger zu zweifeln, da ja 3. B. auch 

die Kirche von Smyrna die Martyrgefchichte des heiligen 

Polykarp, und zwar ziemlich ausführlich notirte, dem Bifchof 

Hippolyt von Portus aber eine jegt noch vorhandene Bild- 

fäule mit wichtigen Infchriften gefegt wurde. Während e8 aber 

in allen chriftlichen Gegenden fo viele Schriftfteller und fo 

viele Aufzeichnungen gab, follte es dann in dem großen 

Rom nicht einen einzigen chriftlichen Chroniften gegeben ha= 

ben? Das ift nicht glaublich. 

Daß aber dieſe römifchen Aufzeichnungen, auf welchen 

die Sataloge des Liberius und Felir ruhen, jet nicht mehr 

vorhanden find, bildet Feine Einrede gegen ihre ehemalige 

Griftenz, denn es find ja auch fonft fehr viele Dofumente 

des chriftlichen Alterthums verloren gegangen. 

Weiterhin ift nicht zu zweifeln, daß die römische Kirche 

felbft in alter Zeit ſchon ein eigenes Archiv gehabt habe. 
Im vierten Jahrhundert fpricht Papſt Damafus ja ſchon 

ausdrüflih von biefem Archive, wenn er fagt: quorum 

(episcoporum) subscriptio in authenticum hodie in archivis 

Romanae ecclesiae tenetur (Coustant, Epist. Rom. Pont, 

T.1. p. 500). Ebenſo fpricht Hieronymus von einem charta- 

rius, d. i. Archivar oder Notar der römifchen Kirche (adv. 

Rufin. Lib. I1.). 93a, um dieſelbe Zeit beriefen fich Die 

Päpſte felbft wiederholt auf Akten, die fich in ihrem Archive 

befänden (f. Origines etc. p. 312); und in biefem Archive 
si 
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war gewiß auch dasjenige aufbewahrt, was aus ber vor- 

conftantinifchen Zeit der Zerftörung entgangen war. 

War aber ein Archiv der römifchen Kirche vorhanden; 

fo mußte e8 nothiwendig auch einen Archivar oder Bibliothefar 

geben, und er gehörte wohl zu den Notarien ber Kirche, 

deren fich die Päpfte wiederholt als ihrer Legaten bei Con— 

eilien u. dgl. bedienten. Der erfte, namentlich befannte, rö- 

mifche Bibliothekar ift Laurentius zu den Zeiten Pelagii IL, 

d. i. um’8 9. 578, und unfere Benediftiner geben (p. 317) 

von ihm an die Reihe der römifchen Bibliothefare bis zu 

dem befannten Anaftafius, der Diefes Amt gegen Ende des 

neunten Jahrhunderts verwaltete, 

Die dritte, wichtigfte und inhaltreichfte alte römifche 

Kirchenchronif ift ber berühmte Liber pontificalis, der bis 

auf Stephan VI. (feit 885) binabreicht, befien Tob nicht 

mehr darin angegeben ift. 

Gewöhnlich wird der eben genannte Bibliothefar Ana- 

ftafius für den Verfaſſer diefes Liber pontificalis gehalten; 

unfere Benediftiner aber haben, geftügt auf Die Vorarbeiten 

Anderer, beſonders bed Schelftrate, Giampini und Bianchini, 

nachgewiefen, daß Anaftafius höchftens die Lebensbefchreibung 

einiger fpäterer Päpfte verfaßt habe, baß aber ber ganze übrige 

Inhalt des Pontififalbuchs viel älter fei. ) 

Ein unwiderfprechlicher Beleg für diefe Behauptung Fiegt 

in Bolgendem, a) Das Pontififalbuch wurde fchon von 

Schriftitelern citirt, die viel Älter find, ald Anaftafius; alfo 

4) Auch Bähr in feiner Gefchichte der römifchen Literatur in Faro: 
lingifcher Zeit, S.%66—270, hat eine gute Unterfuchung über den 

Liber Pontificalis gegeben, in ber Hauptfache mit unferen Bene 
biffinern, bie er nicht kannte, zufammenftimmend. 
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muß dieß Werf (die Biographien der legten Päbſte abgerech- 
net) fchon viel früher vorhanden gewefen fein. Insbefondere 
wurde ed — unter verfchiedenen Titeln — ſchon benüßt und 
eitirt von Rabanus Maurus (+ 857), Walafrid Strabo 
(+ 849), ja fhon von Beda dem Ehrwürdigen (+ 735). 
Alfo ift der Liber Pontificalis über hundert Jahre älter, als 
Anaftafius. 

Zu demfelben Refultate gelangen wir, wenn wir b) die 
noch vorhandenen Godiced des Pontififalbuchs betrachten, 
Labbeus (De script. eccles. u. d. A. Damasus) fah einen 
Goder hievon, der in bie Zeit Carls des Großen gehört, 
alfo mindeftend ein halbes Zahrhundert Älter ift, als Ana— 
ftafius, Einen anderen Goder, der nur bis zum Pontififat 
Stephan IN. geht (+ 757), fah Lambecius zu Wien. Einen 
dritten, ebenfalls voranaftafianifchen Coder fand Holftenius in 
ber farnefifchen Bibliothek zu Rom. Gin Vatifanifcher Coder 
(5269), von dem Schelftrate fpricht, geht nur bis zum Jahre 
714, ober bis Papft Gregor II., ber zu gleicher Zeit mit 

Beda dem Ehrwürdigen lebte; Muratori aber gab ein Spe— 

cimen von einem Mailänder Goder, der wie einer der vorhin 

genannten auch nur bis Stephan III. reicht. 

Es ergiebt ſich alfo auch aus der Betrachtung der Codices, 
daß das Bontififalbuch mindeftens Hundert Sahre älter % 
als Anaftafius. 

Endlich gewinnen wir baffelbe Refultat c) auch aus * 

Betrachtung einiger einzelnen Stellen des Liber Pontificalis 

ſelbſt. In dem Paffus über Bapft Leo II. (682—684) heißt 

ed: hic suscepit sanctam sextam synodum (b. i. das 6te 

allg. Concil), quae per Dei providentiam nuper in regia 

urbe celebrata est. Aus dem Worte nuper fehen wir, daß 



322 Origines de l’eglise Romaine. 

ber Schreiber jener Zeilen nicht lange nach Leo IL. gelebt 

haben könne, alfo am Ende des Tten Jahrhunderts. Weiters 

bin ift im Leben bes Pabſtes Gonon von einem Eparchen 

von Ravenna, ald noch vorhanden, die Rede; Died 

Eparchat aber wurde im Jahr 752 von den Longobarden 

vernichtet, alfo muß jene Stelle vor 752 gefchrieben worden 

fein, d. i. über ein Jahrhundert vor Anaftafius. 

- Den erften Theil des Pontifikalbuchs wollten Einige 

dem Bapfte Damafus zufchreiben, der, wie wir gejehen ha= 

ben, wahrfcheinlich den Catalogus Liberii verfaßte; allein ber 

Styl des Pontifikalbuchs ift von dem des Damafus wejent- 

lich verfchieden, und darum jene Vermuthung unbaltbar. 

Entfchieden liegt dem Pontifikalbuche der Catalogus 

Felicis IV. zu Grunde, ber wahrfcheinlid von römifchen 

Bibliothefaren vervollftändigt und fortgeführt wurde, fo daß 

ber Liber Pontificalis wur eine vervollftändigte Ueberarbei— 

tung und Fortführung dieſes Catalogs ift. 

So erflärt fih auch, wie dad Pontificalbuch in ben 

verfchiebenen Codices mit verfchiedenen Päpften ſchließt. Der 

eine Fortfeger hörte an diefem, der andere an jenem Punkte 

auf. Wen aber jede einzelne Vita zum Urheber habe, ift 

unficher, und für Vermuthungen bier weiter Spielraum 

gegeben. Anaftafius hat wahrfcheinlih, wie gefagt, nur 

bie Lebensbefchreibungen einiger der legtern Päpſte, nicht 

aber die der beiden allerlegten, Hadrians IL und Stephans VI. 

gegeben, welche den Bibliothefaren Zacharias oder Wilhelm 

zugefchrieben werden müflen. Sn nähere Erörterungen über 

bie einzelnen Berfaffer gehen die Benebiktiner nicht ein. 

Es ift nun noch die Glaubwürbigfeit des Pontifikalbuchs 

zu betrachten. Was zunächft den Theil anlangt, ben ber 
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Liber Pontificalis mit den Gatalogen des Liberius und Felix 
gemein hat; fo hat er natürlich hier die Glaubwürdigkeit 

biefer. Da aber hierüber ſchon oben gehandelt iftz fo haben 

wir nur noch von ber Glaubwürbigfeit feiner Zufäge zu 

fprechen. Diefe Zufäße find theild die vitae ber fpätern 

Papſte, theild Erweiterungen der Lebensbeſchreibungen älterer 

Päpfte. Die vitae der ſpätern Päpſte nun find, wie wir 

z. B. bei Leo M., bei Conon und in den verfchieden endigen- 

den Codices fahen, von Zeitgenoffen gefchrieben, daher nicht 

zu beanftanden. 

Was aber die Zufäge zu ben Vitis älterer Päpfte ans 

langt; fo find viele dieſer Zufäge auch bei Eufebius und 

andern alten Kirchenfchriftftellern zu finden, und darum feines 

weiteren Beweifes bebürftig. Aber auch bie dem Pontififal- 

buch völlig eigenen Zufäge find unverdächtig, Denn ber Ueber— 

arbeiter des Gatalogs von Felir kann manche Notizen gehabt 

haben, welche dem WBerfaffer des Gatalags entgangen 

waren. Daß dieß fehr wohl möglich fei, zeigen die Bene⸗ 

biftiner dadurch, daß fie p. 340 f. felber uralte Notizen bei— 

bringen, welche nicht. nur ber Catalogus Felicis, jondern 

auch das Pontififalbuch vergefien hat. 

Manche Zuſätze des Pontifikalbuchs beziehen fich auf Die 

Beſitzungen ber römifchen Kirche. Sind diefe glaubwürdig? 

Sicherlih! denn ſchon im vierten Jahrhunderte mußten, wie 

Papſt Julius !ybefahl, Verzeichniffe über die Beſitzungen der rö⸗ 

mifchen Kirche geführt werden. Aehnliche Borfchriften über ge: 

orbnete Berwaltung des Kirchenguts haben Goncilien gegeben. ?) 

1) Ev erzählt das Pontifikalbuch von ihm. 

2) Bgl. Conc, Gangrense c. 7. Antioch. v. 3, 341. c. 24. Chalce- 
don. Act. 15. can. 26. 
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Darum mußten dem Redakteure bes Bontififalbuchs Urfunden 

hierüber vorliegen. Bei den älteften Päpften Dagegen macht 

er feine Zufäge dieſer Art; natürlich, weil ihm aus fo alter 

Zeit Feine Urkunden über das Kirchenvermögen vorlagen, 

und er lieber fehweigen, als Unſicheres berichten wollte. 

Was endli die Nachrichten des Pontifikalbuchs über 

Schenfungen, bie ber Kirche gemacht wurden, anlangt, 

fo haben unfere Benediftiner in einem trefflihen Paſſus, 

p. 352 — 363, deren ©laubwürdigfeit dadurch erhärtet, 

daß fie aus einer Reihe jetzt noch erhaltener oder befannter 

öffentlicher Infchriften von Rom die Richtigkeit einer be= 

trächtlichen Anzahl derartiger Angaben im Bontififalbuche 

nachgewiefen haben. Sie fchließen dabei völlig richtig: wenn 

wir jetzt noch viele folche Schenfungen aus den Infchriften, 

die zu ihrem Andenfen gefegt wurden, erweifen fünnen, fo 

müffen die Redakteure des Bontififalbuchs, die 1100 Jahre 

früher lebten, in noch viel mehreren Fällen Schenkungen 

aus Infchriften u. dgl. haben ableiten und in Erfahrung 

bringen fönnen. 

Nah al’ dem muß man zugeben, daß bie Benebdiktiner 

das nachgewiefen haben, daß die drei alten römijchen Kir: 

chenchronifen, der Catalogus Liberii, der Felicis IV., und 

ber Liber Pontificalis gegründete Anfprüche auf Glaubwür: 

digkeit im Allgemeinen machen können, wenn gleich einer: 

feit6 die Wahrheit ihrer Angaben nicht direkt bewielen 

werden kann, und anbdererfeitd einzelne ihrer Angaben fich 

fogar als unrichtig nachweifen laffen. - 

Schließlich wollen wir zwei biftorifche Verftöße nicht 

verfchweigen, die im vorliegenden Werke uns befonders aufs. 

gefallen find, Der erfte betrifft das armenifch = lateinifche 
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Chronicon Eusebii. Unſere Benediftiner führen bievon in 

langer lobesvoller Rede (p. 70— 73) die von Zohrab und 

N. Mai zu Mailand im Zahre 1818 veranftaltete Ausgabe 

an. Allein diefe Ausgabe ift nach einer interpolirten Hands 

fchrift gefertigt und gänzlich zurüdgebrängt worden durch 

eine in bemfelben Jahre 1818 von Joh. Bapt. Aucher be— 

forgte, zu Venedig erjchienene Ausgabe. Letztere ift die 

ächte, und es ift kaum begreiflich, wie fie unferen gelehrten 

Benediktinern unbefannt bleiben fonnte. 

Der zweite größere Verftoß findet fi auf p. 273. Um 

zu beweijen, daß ſchon Die Chriften des zweiten Jahrhun— 

derts anfehnliche Kirchen gehabt haben, berufen fich Die 

Benebiftiner auf eine Stelle im Dialoge Philopatrid. Sie 

find nämlich noch in dem Irrthume befangen, diefes Büchlein 

gehöre dem Spötter Lucian von Samofata an. Allein dem 

ift nicht im Geringften alfo. Schon vor mehr ald hundert 

Jahren hat Gesner gezeigt, daß Lucian nicht der Berfaffer 

fein fönne (Gesner, de aelate et auctore dialogi Lucianei, 

qui Philopatris inscribitur), Konnte auch diefe Unterfuchung 

eines Deutjchen den Franzofen entgehen, fo hätte ihnen doch 

die Bemerfung des berühmten Carl Benedift Hafe, welcher 

Mitglied des franzöftfchen Inſtituts und ber Akademie ber 

Snfchriften zu Paris, ja einer der größten Philologen in 

Frankreich ift, nicht entgehen follen. Er aber hat in dem 

großen Werfe Notices et extraits des Manuscrits de la biblio- 

theque du roi, T. IX., in feiner Abhandlung über Ti— 

marion, bemerkt, der Bhilopatris fei im Mittelalter ver: 

faßt worden. Diefe Bemerkung endlich veranlapte den be— 

rühmten preußifchen Staatsrath Niebuhr zu einer weitern 

Unterfuchung der Sache, deren Refultat er in ber Vorrede 
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zum XI. Bande der Byzantiner veröffentlichte. Er aber hat 

gefunden, daß ber Philopatrid erft furz vor dem Tode bes 

Kaiſers Nicephorus Phofas, im Jahre 968 oder 969 

gefchrieben worden fei. Die Beweife hiefür liegen im Dialog 

felbft, welcher Anfpielungen auf Kriege jenes Kaifers enthält. ) 

— — 

1) Der Dialog iſt demnach aus dem zehnten Jahrhundert, und 
nichts anders, als eine der vielen Nachahmungen Lucians, die 

damals als Schulübungen verſucht wurden (auch der genannte 

Timarion iſt eine ſolche Nachahmung); und es iſt kaum begreif— 

lich, wie man den Philopatris je für eine Polemik gegen das 

Chriſtenthum halten Fonnte, Eher wäre er eine Polemik gegen 

das Heidenthum zu nennen gewefen. Er hat nämlich folgen 

den Inhalt: Zwei Freunde, Triepho (ein Chriſt) und Kritias 

(ein Heide) treffen einander. Lebterer Fommt wie rafend aus 

einer Chriftenverfammlung, der er aus Neugier angewohnt hatte, 

und will nun feinem Freunde die Thorheiten melden, die er hier 

mit angehört habe. Seine Erzählung beginnt er mit einem Schwure 

bei Jupiter. Dieß benugt Triepho, um die Schändlichfeiten Ju— 

piters aufjzuzählen. Nun will Kritias bei Apollo fchwören, aber 

der Chriſt macht es ebenfo, und fo der Reihe nach bei allen Göt- 

tern, bei denen Kritias fchwören will. Diefer Theil des Philos 

patris iſt alfo nichts, als eine Polemif gegen die heidnifche 

Bötterlehre. Am Schluffe diefer Polemik lehrt Triepho den drei— 

einigen Gott. — Im zweiten Theile des Geſprächs veferirt nun 

Kritias über das, was er bei den Chriſten geſehen und gehört 

habe, Seine Beichreibung ift höchſt abentheuerlihd. So hat er 

3. B. vom Weltuntergange reden hören, die Worte aber gänzlich 

mißverftanden umd auf andere bevorftehende Calamitäten bezogen. 

(Einzelne glaubten, er ſchildere montaniftifche Schwärmer, aber 

die Abfaffungszeit, im 10ten Jahrhundert, fpricht gegen diefe Ver: 

muthung). Endlich wird das Gefpräh durch die Dazmwifchenfunft 

eines Dritten unterbrochen, welcher Kriegsneuigkeiten bringt. — 

Abgedruckt ift der Philopatris in XL Band der Niebuhr'ſchen 

Ausgabe der Byzantiner. 
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Unfere Benebiftiner fonnten barum nicht im Geringften ein 

Zeugniß für das chriftliche Altertum aus Diefem Dialoge 

ziehen. 

Im Intereffe der Kirchengefchichte wünfchen wir, daß 

die folgenden Bände der Origines de Peglise Romaine nicht 

zu lange auf fich warten laflen. 

Hefele. 

4. 

Geburt und Wiedergeburt. Erinnerungen aus 

meinem Seben. Bon Friedrich Hurter. Grites 

Bändchen. Schaffhaufen, Verlag der Hurter'ſchen Buch— 

handlung, 1845. XVII und 351 ©. Br. 2 fl. 42 fr. 

Der Berfaffer der Gefchichte Innocenz bed Dritten ift, 

wie faft ganz Europa weiß, am 16. Juni 1844 zu Rom 

in den Schoos ber Kirche zurüdgefehrt, von welcher ſich 

vor bdreihundert Jahren feine Ahnen fammt ihren Lands— 

leuten entfernt hatten. Tauſende haben dieſen Schritt ges 

wünfcht, gehofft und erfleht, auch wohl theilmeije voraus⸗ 

gejehen, aber nicht Menfchen und menſchliche Rüdfichten 

waren es, welche ben D. Hurter gewannen, fondern Die 

Gnade hat ihm gezogen, wie er fhon in dem Motto bes 

vorliegenden Buches: „Nolentem - traxit‘“ felber befennt, 

Diefen Zug der Gnade nun, vom Augenblide der Geburt 

bis zur Stunde ber Wiedergeburt zu befchreiben, und eben 

damit öffentlich feinen Danf der göttlichen Leitung zu er— 

ftatten, ift der Zweck diefer Schrift, deren Erſcheinen alle 

Verehrer und Freunde Hurterd ſchon lange gewünjcht haben. 

Einige Mittheilungen daraus, hoffen wir, werden unfern 
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Lefern nicht mipfällig fein. Bon väterlicher und mütterlicher 

Seite ftammt Hurter von angefehenen fchweizerifhen Ge— 

fchlechtern ab, welche feit mehreren Jahrhunderten in Schaff- 

haufen ftets Würden und Aemter befleidet haben, ) Er 

wurde ben 19. März 1787 geboren und fog feine eminent 

conferpativen Gefinnungen gleichfam ſchon mit der Mutter- 
milch ein. Die franzöfifche Revolution, die er fammt ihren 

Folgen für die Schweiz erlebte, ftärfte und befeftigte ihn 

in dieſer Geiftesrichtung. 

Bereitd in der Schule entwidelte fich bei Hurter eine 

Vorliebe für Gefchichte, und ein natürliches Gefühl ließ ihn 

bald bemerfen, wie fein Brofeffor auf der höheren Lehran— 

ftalt zu Schaffhaufen aus Befangenheit und Intoleranz Die 

Geſchichte verfälfche. Die vom Lehrer verläfterten hiftorifchen 
Berjonen und Inftitute waren aber, wie der Züngling leicht 

bemerfte, gerade bie conjervativften Erfcheinungen der Ge: 

fchichte, und fo vereinigten fi nun zwei Gründe, um bie 

Geichmähten dem jungen Hurter recht lieb zu machen. Aus 

Haß nämlich gegen Unrecht und Lüge einerfeits, wie aus 

Neigung zu den confervativen Tendenzen andererfeits fühlte 

ſich Hurter zu Gregor VII, dem heiligen Bernhard, ben 

Klöftern u. dgl. hingezogen. 

Im Herbfte 1804 bezog er fofort die Univerſität Göt- 

tingen, um Theologie zu ſtudiren; aber die bort herrfchende 

rationaliftifhe Richtung fagte ihm, dem poſitiv gläubigen _ 

SZünglinge, fo wenig zu, daß er faft ausfchließlich Gefchichte 

1) Sein Bater war früher fchweizerifcher Landvogt zu Lugano, 308 
fih aber fpäter nah Schaffhaufen zurüd, wo er eine Vuchdruckerei 

beſaß und Mitglied des großen Rathes wurde, 
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betrieb, bie theologifchen Vorlefungen Dagegen nur wenig 

und ohne viel Intereffe befuchte. Hier in Göttingen Faufte 

er in einer Auftion faft zufällig die Baluz’fche Ausgabe ber 

Briefe Innocenzend, — ein Buch, das nachher fo entfchies 

denen Einfluß auf die Echidfale feined Befigerd gehabt hat. 

Als Hurter dieß Buch erfteigerte, Fannte er den großen 

Papſt faum mehr ald dem Namen nach, und dachte nicht 

im Geringften daran, ein Werf über ihn je fchreiben zu 

wollen. Es war mehr Bücherliebhaberei als fonft eine Abs 

fiht, was ihn zu diefem Kaufe veranlaßte. Jahre ver- 

gingen, und das Buch fand ungelefen in Hurters Biblio- 
thef. Aber einmal, im Jahre 1814, fchlug er es zufällig 

wieder auf, las einige Stellen, fand fie interefiant, Tas 

weiter und weiter, bis der Entfchluß auftauchte, eine Ge— 

ſchichte Innocenzens verfafien zu wollen, 

In Böttingen ſchon bearbeitete der junge Hurter feine 
Geſchichte ded großen oftgothifchen Königs Theodorich, ein 

Werkchen, das er unmittelbar nach Vollendung feiner Uni— 

verfitätsftudien druden ließ. Ein Exemplar davon fchidte er 

an feinen Landsmann, Joh. v. Müller, damald Minifter 

in Gaffel, und fam fo in Verbindung mit diefem großen 

‚Hiftorifer. Müller billigte den Plan Hurters, eine Gefchichte 

ber Hohenftaufen zu fchreiben, und noch jetzt befigen wir 

ben Brief, den er deßhalb an Hurter im Jahre 1809 rich- 

tete, Er ift der lebte, den Müller überhaupt gefchrieben 

hat, und blieb unvollendet; Raumer aber hat eine Stelle 

daraus feinem Werfe über die Hohenftaufen (Vorrede zum 

1. Bd.) vorangeftellt. Hurterd diepfallfiger Plan jedoch uns 

terbliebd um fo mehr, da bereitd Raumer im Jahre 1807 

Hand an das Werk gelegt hatte, 
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Nach zweijährigem Aufenthalte in Göttingen und einem 
fürgern in Amfterdam und dem Klofter St. Blafien im 

Schwarzwalde, kehrte Hurter in feine Vaterſtadt zurüd, be= 

ftand trog feiner geringen Bekaunntſchaft mit ber eigentlichen 

Theologie, dad Eramen mit Ruhm und Glück, und wurbe 

ald ein junger Menfch von 201. Jahren Pfarrer einer 

Dorfgemeinde. Auch in diefer Stellung ſprach ihn die theo— 

logische Literatur wenig an, dagegen wurde er in feinen 

chriſtlichen Ueberzeugungen immer feiter und in feinen Pre— 

digten immer wärmer und pofitiver. Mit biefer Geiftes- 

richtung trat er im Jahre 1812 für Die alte Liturgie gegen 

rationaliftifche Verflahung auf, und rettete die alten Ge— 

bete gegen den damaligen rationaliftifchen Antiftes. Cinige 

Zeit fpäter vertheidigte er die Geiftlichfeit feined Cantons 

gegen den Verfuch zu großer Beſteuerugg, und nahm bald 

in allen geiftlichen Angelegenheiten eine wichtige, durch feinen 

Takt und Verftand erworbene Stellung ein, fo daß er im 

Jahre 1824 ald zweiter Vorfteher der Geiftlichfeit (Trium— 

pir) in die Stadt Schaffhaufen verfegt wurde. Diefe höhere 

Stellung gab ihm Hundert Veranlaffungen, das Wohl feiner 

Kirche zu fördern, und er benüßte fie redlich, eifrig auf Er— 

haltung des alten reformirten Glaubens bedacht, aber von 

jeher aller Gehäſſigkeit gegen bie Fatholifche Kirche gänzlich 

ferne. 

Ald der Antifted im Jahre 1833 ftarb, hätte Hurter 

ald Triumvir, nach einer feit unfürdenflichen Zeit beftehens 

den Praris, zu deffen Nachfolger gewählt werben ſollen. 
Allein fein entfchiedened Auftreten gegen Die politifche Res 

polution Schaffhaufend vom Jahre 1831 hatte ihn bei ben 

Gewalthabern und Xiberalen 2, in Unguade geftürzt, und 
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fo wurde er dießmal übergangen — zur offenbaren Schande 
feiner Gegner. 

In demfelben Jahre 1833 gab Hurter bag Manufeript 
zum erften Bande Innocenzens in Drud, und es erichien 
biefer im Anfange des Jahres 1834. Die Senfation, welche 
bieß Werf machte, ift befannt, Hurter ſchrieb es voll Ach- 
fung gegen ben großartigen Bau ber Fatholifchen Kirche, — 
aber felbft Kutholif zu werden, Fam ihm damals noch nicht 
in ben Einn. Am wenigften war er Kryptofatholif, denn 
niemals hat fich Friedrich Hurter gefheut, das öffentlich 
zu fheinen, was er innerlich war. Gr gehörte aber zu 
jenen Proftetanten, welche ber hiftorifchen Wahrheit und 
ker Fatholifchen Kirche volles Recht widerfahren laffen, aber 
im Dogma nicht mit ihr einig find, ja wohl auch fih um 
bie Unterfheidungslehren wenig befümmern oder einen über 
ben Gonfeffionen ftehenden Standpunft einnehmen wollen, 

Die beiden erften Bände von Innocenz waren fchon ers 
fhienen, da wurde Hurter im Srühjahre 1835 bei einer 
neuen Erledigung ohnerachtet mancher Gegner doch zum Anz 
tiftes erwählt, und wie fehr er damals noch für feine refor« 
mirte Kirche bedacht gewefen fei, dafür mögen die burch ihn 
aufgefegten Einfchränfungen fprechen, unter denen 1836 bie 
Errichtung einer Fatholifchen Kirche in Schaffhauſen geftattet 
wurde, Daß er die Errichtung ganz hätte hintertreiben follen, 
das fonnte nur pietiftifche Intoleranz von ihm fordern. 

Dis zu bdiefem Jahre 1836 reicht das erfte Bändchen 
bes vorliegenden Werkes, Grgängend fügen wir von fonft 
Befanntem noch Folgendes bei '). 

1) Eine furze Geſchichte feiner Belehrung, wie es fcheint von 
Hurters eigener Hand, findet ſich im zweiten Bande bes Werk: 



332 Hurter, 

Hurter hatte die Pietiften im Gantone begünftigt, und 

fie dDankten ihm durch Verfolgung Am 19, März 1840 

(Iofephsfeiertage) war Hurter auf Beſuch im Klofter St. 

Katharinenthal (1Y, St. von Schaffhaufen). Er wohnte 

auch dem Fatholifchen Gottesdienfte bei, aber nur ald Zus 

ſchauer. Zufälliger Weite erblickte ihn hier ein Schaffhauſer 
Bauer, und num wurde das Gerücht, der Antiftes fei Krypto- 

Fatholif aus frommem Eifer fehr angelegentlih mit Ver— 

größerungen verbreitet I, Die Folge war, daß der Gonvent 

ber ‘reformirten ®eiftlichfeit von Schaffhaufen an den An— 

tifteö die Frage ftellte: „ob er BProteftant von Herzen ſei.“ 

Hätte die Frage dahin gelautet, ob er Katholif fei, fo würde 

Hurter entichieden mit Nein geantwortet haben, jene Frage 

aber wies er zurüd, und berief fich dagegen auf feine mehr 

als breißigjährige Amtsführung. Doch -die Chifanen nahmen 

fein Ende, und ald bald darauf die härteften Schläge bie 

Familie Hurterd trafen (zwei Töchter ftarben fchnell nach 

einander am Nervenfieber, Hurter felbft war dem Tode nahe), 

fo zeigten die „Frommen“ einen folchen Grab von Bösar- 

tigfeit und Lieblofigfeit, daß Hurter, jede Verftändigung mit 

feinen Gegnern für unmöglich haltend, am 13. März 1841 

auf feine Stelle ald Antifted reftgnirte, und gänzlich in den 

Privatftand zurüdtrat, Diefe Muße benügte er zum ges 

naueren Studium der Dogmatif und Symbolif, fowie zur 

umfafjenderen Erwägung der innern Haltlofigfeit des Prote— 
— — — — 

chens: „Ueberſichtliche Darſtellung der wichtigſten Bekehrungen 

zur katholiſchen Kirche, ſeit dem Anfange bes 19ten Jahrhunderts. 

Scaffhaufen, Verlag der Hurter'fchen Buchhandlung. 1844.* 
1) Bol. darüber Hurter's Schrift: „der Antiftes Hurter“ x. umd 

meine Anzeige diefer Schrift in der Q. Sch. 1840. ©. 685 ff. 
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ftantismus, Beinebens erwog er, durch welche Mittel ber 

Proteftantismus feine Verbreitung in Europa gefunden habe, 

wie er da und dort ben rabdifalen Tendenzen brüberlich 

die Hand reiche, wie dagegen das hiftorifhe Recht der Fatho- 

lifchen Kirche in einer Reihe von Staaten verlegt werbe, 

wie nichtig das Vorgeben fei, der Proteftantismus habe das 

Urchriftenthum zurüdgeführt u. dgl. Alles dieß brachte ihn 

der fatholifchen Kirche näher. Zugleich trat er in vielfacdhe 

freundliche Beziehungen zu Mitgliedern der Fathotifchen Kirche, 
die wohl um feine Befehrung beteten, aber, wie er öffentlich 

bezeugt, von aller Brofelytenmacherei fih ferne hielten, 

Nachdem endlich feine innere Meberzeugung gereift war, trat 

Hurter am 29. Februar 1844 feine Reife nach Italien mit 

dem Borfage an, in Rom zur Fatholifchen Kirche zurückzu— 

treten. Gr that dieß auch wirklich am 16. Juni 1844 im 

Haufe bed Cardinals Oftini, und erhielt bald darauf am 

Tage des heiligen Aloyfius, in der Kapelle dieſes Heiligen 

burch benfelben Gardinal die Saframente der Communion 

und Firmung, wobei der berühmte Künftler Overbed ale 

Firmpathe auftrat, er — ber dreißig Jahre vorher an bers 

felben Stelle durch den nämlichen Gardinal in den Schooß 

ber Fatholifchen Kirche aufgenommen worden war, 

Hefele. 

Theol. Duartalſchrift 1845. II. Heft. 22 
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5. 

Sessio quarla Coneilii Tridentini vindicata, seu introductio 

in Scripturas Deutero-Canonicas veteris Testamenti, 

in tres partes divisa, per sacerdotem Aloisium Vincenzi 

Sammaurensem, in Romano Archigymnasio litterarum 

Hebraicarum professorem, Pars I. Romae, typis S. C. 

de propaganda fide 1842. Pars II et III. Romae, 1844, 
2 Bde. Preis: Bd. 1.3 fl. 12 fr. Bd. I. 3 fl. 36 Er. 

Die deuterofanonifchen Bücher des alten Teftamentes 

find befanntlich in neuerer Zeit von ber gläubigen und une 
gläubigen Bibelfritif mit großem Eifer mißhandelt und fo 
viel als möglich der öffentlichen Verachtung Preis gegeben 

worden. Und der Erfolg diefer Bemühungen war fo geſeg— 
net, daß ſelbſt katholiſche Schriftforfcher, ftatt der Zerftörung 
ihres Heiligthums zu wehren, diefelbe vielmehr fogar zu fördern 
ſich verleiten tießen, und die Anficht ziemlich allgemein wurde, 
dag an eine wahrhafte Kanonicität diefer Bücher und an 
eine ſolche Göttlichfeit ihres Inhaltes, wie fie den übrigen 
Theilen ber heil. Schrift zufomme, weit und breit nicht zu 
denken fei, Daß jedoch eine Abwehr der feindlichen Angriffe 
hier nicht nur nicht unmöglich, fondern fogar meiftens nicht 
einmal fehr fehwer fei, dafür liefert dag vorliegende Werk 
einen unmiberfprechlichen Beweis, ber zugleich um fo er— 
freulicher ift, je länger die deftructive Arbeit bereits fortge⸗ 
ſetzt werden konnte, ohne irgend einem bedeutenden Wider— 
ſtande zu begegnen. 

Die Hauptaufgabe, die ſich Hr. V. geſtellt hat, iſt, die 
Kanonicität dieſer Bücher gegen alle die zahlreichen und ver: 
jhiedenartigen Gründe, womit fie von den Gegnern ber 
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Kirche feit langer Zeit befämpft worden, zu rechtfertigen. 

Eine Hauptflaffe jener Gründe: bildet zunächft die in eine 

reihe Beräftelung auslaufende Behauptung, daß die frag: 

lihen Bücher erft durch eine willführliche, aller Gefchichte 

Trog bietende Beftimmung ber Trienter Synode zu fanoni- 
ſchem Anfehen gelangt feien, und folches in der alten Kirche 

nie gehabt haben; eine zweite Klaffe jener Gründe fucht ſo— 

dann, auf hiſtoriſche Zeugniffe und Thatfachen bes jühifchen 

und chriftlichen Alterthums fich berufend, im Allgemeinen 

den Beweis zu liefern, daß ber Charafter der Kanonicität 

jenen Büchern auch in der That und Mahrheit gar nicht 

zukommez eine dritte endlich fucht aus der Befchaffenheit und 

dem Inhalte jedes einzelnen Buches zu zeigen, daß bafjelbe 

unmöglich ein infpirirtes und göttliches fern könne. So zer— 

fällt diefe Rechtfertigung des Trienter Beſchluſſes rückfichtlich 

des altteftamentlichen Bibelfanons von felbft in drei Theile, 

Der erfte Theil nimmt den ganzen erften Band ein 

und befchäftigt ſich mit Befeitigung der erftgenannten Gründe 

und Nachweiſung ihres geraden Gegentheild. Hr. DB. unter: 

fucht hier zuerft, welche Schriften ſchon die Apoftel im ihrem 

altteftamentlichen Kanon gehabt und als heilige benügt haben, 

und es zeigt fih, daß unter Diefen auch die deuterofanoni- 

fchen Bücher fich fanden. Sodann wird bie Lehre und Praris 

ber römijchen, afrifanifchen, alerandrinifchen, fyrifchen, jeru— 

ſalemiſchen und griechifchen Kirche hinfichtlich der beutero- 

fanonifchen Bücher vom erften bis zum fechöten Jahrhundert 

fehr ausführlich befprochen, und es ergibt fih auch hier fo- 

wohl aus den Schriften einzelner Kirchenväter und Kirchens 

fchriftftelfer al8 aus zahlreichen Concilienſchluſſen, Synodal⸗ 

erlaſſen und päpftlichen Rundfchreiben, die fraglichen 
%* 
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Bücher in biefem ganzen Zeitraume als heilige und kanoniſche 

betrachtet und behandelt wurden. Eofort wird die Firchliche 

Geltung berfelben in dem Zeitraume vom fechsten Jahrhun- 

bert bis zur Eynode von Trient in's Licht gefegt, und das 

Ergebniß ift, wie es fich nicht anders erwarten und faum 

anders benfen ließ, das nämliche wie vorhin. Endlich wird 

das Trienter Decret rüdfichtlich der heil. Schriften beſprochen 

und, was nun nicht mehr fchwer fein fonnte, Die Grund- 

lofigfeit der Behauptung dargethan, daß die Synode fich 

dabei eine Neuerung erlaubt habe, auch einzelne Nebenfragen, 

3. B. nad) den Urfachen eines ſolchen Decrets, dad ald un 

nöthig hätte erjcheinen können, u. dergl. beantwortet. | 

Die wichtigfte und am meiften Schwierigfeit darbietende 

Periode war die vom erjten bis zum jechsten Jahrhundert. 

Denn die vielen einander gegenüberftehenden Zeugniffe aus 

Diefer Zeit werden fowohl für als gegen die Kanonicität 

benügt, Die Gegner berjelben berufen fich befanntlich theils 

auf die älteften Kanonverzeichniffe des Melito und Origenes, 

theild auf die jpätern von Hieronymus und einigen andern 

Vätern bed vierten Jahrhunderts, die Vertheidiger der Ka— 

nonicität aber ftügen fich auf die Schriften ber apoftolifchen 

Väter, die Ausfagen bed Drigened und die Benugung ber 

deuterokanoniſchen Bücher bei allen nachherigen Kirchenfchrift- 

ftellern ohne Ausnahme. Hinfichtlih jener erftgenannten 

Berzeichniffe bemerft nun Hr. B. ganz richtig, daß ihr Schwei- 

gen von den beuterofanonijchen Büchern feinen Grund darin 
habe, bag Melito und Drigened eben nur den jüdifchen, 

nicht aber den chriftlichen Kanon des A. T. verzeichnen woll= 

ten; und ed wäre nur vielleicht eine etwas nähere Begrün- 

bung biejer Bemerfung zu wuͤnſchen gewefen, da biefelbe 

* 
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gar leicht beanftandet werben könnte. Die Verzeichniffe aus 
bem vierten Jahrhundert werden zum Theil befeitigt, zum 

Theil durch entgegenftehende Ausfagen ihrer Urheber ober 

auf andere Art entfräftet. Erſteres iſt ber Fall, wenn das 

Verzeichniß des Ruffinus dem Hieronymus zugetheilt und 

ber 60fte laodicenifche Kanon und die Epistola festalis des 

Arhanaftus für unächt erflärt werben. Lebtered ift der Ball, 

wenn das BVerzeichniß bes Hilarius für ein Verzeichniß des 

jüdifchen Kanons ausgegeben, bem des Gyrillus von Jeru— 
falem Rüdfiht auf paläftinenfifche Verhältniffe zu Grunde 

gelegt und daraus das Fehlen der deuterofanonifchen Bücher 

erflärt, und über das Verzeichniß des Gregor von Nazianz 

bemerkt wird, er habe nur jene Bücher verzeichnen wollen, 

deren Kanonicität nirgends und von Niemand bezweifelt 

worden fei. Es bedarf jedoch kaum der Bemerfung, baß 

dieſe Entfcheidungen mitunter große Wagniffe find, bie 

auf andern Gebieten leichtlich zu unangenehmen Folgen füh— 

ren fönnten. Aber davon auch abgeſehen feheinen fie weder 

nöthig noch zur völligen Befeitigung der obwaltenden Schwies 

rigfeiten ausreichend zu fein. Für die Aechtheit der Epistola 

festalis fpricht doch ziemlich, ftarf das Zeugniß des heil. Hie= 

ronymus, daß ihm aber die Auctorfchaft des Ruffin’fchen 

Berzeichniffes gebühre, unterliegt immer noch großer Bebenklich- 

feit, jo fehr auch die ingeniöfe Vermuthung des Herrn Berf. 

Anerfennung verdient. Was dagegen über die Unächtheit 

bes 6Often Kanons der Laodicener Synode gejagt wird, läßt 

fich nicht wohl beanftanden und ift theilmeife auch ſchon 

anberwärts behauptet und zu zeigen verfucht worden. Auf 

ber andern Seite läßt fich aber auch nicht wohl läugnen, 

daß 3. DB. Cyrillus von Jeruſalem, Gregorius von Nazianz 
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u. 4. eben ben Kanon ber chriftlichen Kirche verzeichnen 

wollen. Der ausweichende Beſcheid, den Hr. V. in Betreff 
des Gregorius von Nazianz giebt, beweist dieß am beften, 

während die Worte Gregors felbft: Ovzog aweudsorarog 
xavav av £in ww Heonveigrew ygapav (Carm. 33) 
augenfällig feine Unentfchiedenheit in dieſem Punkte, die ohne 

Zweifel durch Melito und Origenes veranlaßt wurde, an 

den Tag legen. — Wir fönnen und jedoch in eine weitere 

Erörterung der Gründe und Gegengründe bier nicht wohl 

einlaffen und erlauben und nur unfere Anficht in möglichiter 

Kürze auszufprechen. Die beim erften Anbli etwas bebenf- 

lihe Sache hat offenbar darin ihren Grund, baß die Ur- 

heber jener Verzeichniſſe zunächft den Unterſchied zwifchen 

jüdifchem und firdhlichem Kanon fich nicht Far und beftimmt 

genug zum Bewußtfein brachten, jodann daß fie durch Melito 

und Origenes fi irre leiten ließen, fofern fie deren ®er- 

zeichniffe nicht bloß auf den jüdiſchen, fondern ohne Weiteres 

auch auf den chriftlichen Kanon bezogen, und enblich daß 

fie die firchliche Praris, wonach die fraglichen Bücher zur 
Unterweifung der Katechumenen ‚gebraucht wurden, mit Rüds 

ficht auf die fogenannte Diseiplina arcani unrichtig beurtheils 

ten unb für einen Beweis geringerer Dignität anfahen, ba 

boch diefe Braris nur in der befonderen Brauchbarfeit jener 

Bücher zum angegebenen Zwede ihren Grund hatte. Am 

merfwürdigften ift dabei, baß die genannten Väter im ihrer 

Praris als Lehrer der Kirche mit ihrer Theorie durchweg 

in Widerſpruch kommen und dadurch. am beften die Unhelt⸗ 

barkeit derſelben beweiſen. 

Während Ref. hier eine Stelle aus der unächten Schrift 
de vitis Prophetarum als Ausſpruch bes heil. Epiphanius 
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weggewünfcht hätte, zumal fie ohne alfen Nachtheil der Be- 

weisführung fehlen könnte; haben ihn dagegen andere auch 

weniger eng mit der Hauptfache zufammenhängende Grörte- 

rungen fehr angefprochen; wie 3. B. die über das Anfehen 

ber Peſchito in der ſyriſchen Kirche, über den afrifanifchen 

Urfprung und die Entftehungszeit der alten lateinifchen Kir- 

chenverfion, beſonders aber die gelehrte Nachweifung, daß 

die Nicäner Synode ein Kanonverzeihniß abgefaßt habe, 

welches mit jenem der Synode von Hippo im I. 393 einer- 

lei gewefen, aber nicht mehr auf und gefommen fei. So 

fehr jedoch gerade hier die Gelehrfamkeit des Hrn. Verf; fich 

erprobt hat, fo fcheint die Sache doch noch ſchweren Bebenf- 

lichkeiten zu unterliegen. Nach einem folchen Synodalfchluffe 

hätte z. B. die im vierten Jahrhundert erft recht um fich grei— 

fende Anficht, daß die fraglichen Bücher nicht in den Kanon 

gehören, kaum recht auffommen fönnen. 

Die Periode vom fechsten Jahrhundert bis zur Synode von 

Trient bot weniger Schwierigkeit bar, als die vorhergehende, 

Es handelte fich nicht mehr in dem Grabe wie früher um Aus- 

gleihung divergenter oder widerjprechender Ausfagen, und 

wo etwa noch folche vorfamen, erhalten fie eine leichte Lö— 

fung aus ber Geſchichte des Kanons in den frühern Jahr: 

hunderten. Im Allgemeinen erfcheint in dieſer Zeit bie kirch— 

liche Geltung der beuterofanonifchen Bücher als heiliger und 

göttlicher überall als unbeftreitbare Thatfache; und wenn . 

zuweilen einzelne fcholaftifche Theologen biefelben in eine 

eigene Klaſſe zufammenftellen und fich über ihre Kanonicität 

zweifelhaft ausiprechen, fo hat dieß nur darin feinen Grund, 

baß fie fih in ihren theoretifchen Beftimmungen zu unbe: 

dingt nach Hieronymus oder einem andern Kirchenvater des 
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vierten Jahrhunderts richten, ber feine Meinung in Betreff 

unferer Bücher theilte. Dafür widerlegen fie aber dann auch 

felbft ihre eigene Theorie thatfächlich durch ihre Praris, in— 

dem fie biefe Bücher als heilige und göttliche überall ge— 

brauchen. Daß übrigens unter den Theologen, die für bie 

Kanonicität derfelben in diefer Periode Zeugniß geben, ge— 

rade einer ber bebeutendften, nämlich Alkuin, mit Still» 

fehweigen übergangen wurde, ift ein Fehler. Alkuin hat 

zwar nicht, wie Rhabanus Maurus, ein eigenes Kanonver- 

zeichniß hinterlafien, aus dem fich feine Anficht von den 

beuterofanonifchen Büchern unmittelbar erfehen ließe, aber 

er giebt diefelbe doch beftimmt genug dadurch zu erfennen, daß 

er biefe Bücher fehr oft als heilige und göttliche gleich ben 

protofanonifhen anführt. Bloß in dem einzigen, gar 

nicht großen Buche De virfutibus et vitiis z. B. citirt er mehr 

als fünfzehn Stellen aus dem Buche Sirach und zwar häufig 

mit den Worten: Scriptura, Scriplura sancta dicit, admonet; 

in literis divinitus inspiralis legitur u. dergl. Und baf 

bie von ihm verbefierte Vulgata auch die Deuterofanonifchen 

Bücher enthielt, ift ohnehin befannt, Auch von ben beiden 

Victorianern Hugo und Richard hätte nicht ganz gefchwiegen 

werden ſollen. Erfterer hat dreimal, letzterer einmal bie 

kanoniſchen Bücher der Kirche verzeichnet, und ihre Vers 

zeichniffe hätten um fo mehr erwähnt und erläutert werden 

follen, als fie wider Erwarten die Kanonicität unferer Bücher 

zu läugnen fcheinen. 

Das Trienter Decret endlich über die Fanonifchen Schrif- 

ten wird zwar verhältnigmäßig kurz, großentheild mit ben 

Worten Palavicino’8 befprochen, übrigens feine Bedeutung 

doch gehörig in’s Licht gefegt und über feinen wahren Sinn 
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fein Zweifel gelaffen. Die oft aufgeworfene und verfchieben- 

artig beantwortete Frage, ob dad Decret für bie deutero— 

kanoniſchen Bücher nicht vielleicht einen niedrigeren Grab 

von Dignität in Anfpruch nehme als für die protofanonifchen, 

wird zwar nicht ausbrüdlich berüdfichtigt, aber indirect das 

bin beantwortet, daß die Synode einen Unterſchied der 

heiligen Bücher in Abficht auf kanoniſche Dignität nicht 

fenne! 

Der zweite Theil befchäftigt fich mit der zweiten Klaſſe 

der obgenannten Gründe Hr. V. zeigt zunächft, daß bie 

Ausfprüche des Joſephus Flavius, Philo Judäus und ber 

alten Rabbinen über den altteftamentlichen Bibelfanon nicht 

zu ber Behauptung berechtigen, daß bie beuterofanonifchen 

Bücher bei den Juden beftändig ohne Fanonifches Anfehen 

gewejen feien. So gründlich und befriedigend diefe Beweis- 

führung im Ganzen erfcheint, fo wollen doch ein Baar Punkte 

nicht recht einleuchten. Es wird nämlich die Angabe bes 

Fofephus, daß die Juden Feine feit dem Tode des Artarerres 

entftandene Schrift für heilig halten, als eine bloße phari- 

fäifche Sectenanficht behandelt und angenommen, daß außer: 

halb des pharifäifchen Kreifes unfere Bücher auch bei den Juden 

allgemein für Fanonifch gegolten haben. Dagegen ift aber doch 

zu erinnern, daß Joſephus fich zwar in feiner Jugend allerdings 

an die Pharifäer anfchloß, in feinen fpäteren Jahren aber nicht 

mehr ald wahrer Pharifäer betrachtet werden Fann, und daß 

er überdieß, wo er gegen Apion von ben heiligen Schriften 

feiner Nation redet, überhaupt nicht eine bloße Meinung 

ausfpricht, fondern ald Hiftorifer eine Thatſache berichtet, 

und zwar eine folche, die er wohl fennen, die er aber nicht 

wohl feinen Gegnern gegenüber nur fingiren konnte. Zus 
* 
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bem fprechen für die Nichtigfeit feiner Angabe die Verzeich- 

niſſe des Melito und Origenes, die den Kanon ber Hebräer 

ganz in Mebereinftimmung mit Joſephus enthalten. Eben 

fo fcheint Die Behauptung nicht begründet, daß es felbft zur 

Zeit der Mifchna unter den Juden zweifelhaft gewefen fei, 

welche Bücher in den altteftamentlichen Kanon gehören, 

wenn gleih neulich aus dieſem Umſtande fogar die Folge» 

rung gezogen worden ift, daß der jüdifche Kanon bes alten 

Zeftamentes weit jünger fei, ald ber chriftlihe. Hr. 2. 

zieht zwar mit Recht diefe Folgerung nicht, fondern betrach— 

tet jene in der Mifchna geäußerten Zweifel nur ald einen 

Beweis, daß die Juden nach ihrer Reprobation auch hin— 

fichtlich der heiligen Schriften zu irren anfingen, und daß 

fomit, was fich bei ihnen nun als Obfervanz und Ueber— 

zeugung finde, für Niemand maaßgebende Bedeutung habe. 

Dagegen fucht er aber um fo augelegentlicher zu zeigen, daß 

zur Zeit Chrifti und der Apoftel die deuterofanonifchen Bücher 

wirflich im jüdiſchen Kanon gewefen feien, nämlich in ber 

griechifchen Meberfegung ber LXX , welche damals allerwärts 

bei den Juden auch in Baläftina üblih war und von ben 

Apofteln jelbft gebraucht wurde. Und diefer Beweis ift auch 

fehr gut gelungen und bildet eine Hauptftüge für Das kano⸗ 

nifche Anfehen unferer Bücher. Dagegen mit den Bebenk- 

lichkeiten von ein paar mifchnifchen Doctoren gegen bas eine 

und andere biblifche Buch fcheint es fich ziemlich ähnlich zu 
verhalten, wie wenn etwa Afrifanus einzelne beuterofanijche 

Abſchnitte in Zweifel zieht. Ihn verweist Drigened mit 

großer Entichiedenheit an Die maaßgebende Weberlieferung; 

und ganz ähnlich, wenn Rabbi Joſe behauptet, es laſſe 

fich ftreiten, ob das hohe Lieb Fanonifch fei, entgegnet Rabbi 
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Aliba, fein Sfraelit habe noch deſſen Kanonicität geläugnet, 

und die ganze Welt fei nicht fo viel werth ald der Tag, an 

bem daſſelbe entitanden. 

Als ein weiterer allgemeiner Beweisgrund für die Ka— 

nonicität unferer Bücher wirb fofort geltend gemacht, daß 

diefelben größtentheild hebräiſch gefchrieben, wenn gleich nicht 

mehr in hebräifcher Sprache erhalten feiern. Der Beweis 

eines hebräifchen Urtextes wird für jedes einzelne Buch be- 

fonderd geführt (dad Buch der Weisheit und das zweite ber 

Maccabäer ausgenommen), und ed werben bald mehr bald 

weniger Redensarten nambaft gemacht, die theild ald aufs 

fallende Hebraismen theild als Weberjegungsfehler auf einen 

hebräifchen Urtert zurückweiſen. Begreiflih handelt es ſich 

aber hier nur um einen untergeordneten Beweisgrund, wie 

ſchon daraus erhellt, daß zwei beuterofanonifche Bücher eben 

doch urſpruͤnglich griechifch gefchrieben wurden, ohne in ihrem 

fanonifchen Anfehen dadurch beeinträchtigt zu fein, und daß 

nicht gerade jeded Buch aus jener Zeit, wo noch infpirirte 

Bücher in Iſrael entftunden, auch ein infpirirtes Buch fein 

muß. Wir brauchen daher bei diefem Punkte, obwohl fich 

einige Berichtigungen und Ergänzungen geben ließen, nicht 

länger zu verweilen, 

Wichtiger ift die Berufung auf die alten Bibelüber- 

fegungen in Aegypten und Nethiopien, Armenien und Syrien, 

welche durchweg die deuterofanonifchen Bücher enthalten, fo 

wie auch die fpäteren Ueberjegungen in verfchiedene euros 

päiſche Landesfprachen noch vor dem Ausbruch ded Prote⸗ 

ftantismud, Diefe GErfcheinung, im Ganzen und Großen 

betrachtet, müßte hier fchon an fich ald ein genügender Tra«- 

bitionsbeweid für die Kanonicität gelten, wenn fich auch 
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weiter nichts mehr zu ihren Gunften fagen ließe, Denn 

jene Meberfegungen legen ein Zeugniß ab aus faft "allen 

Theilen und Zeiten ber Kirche, das fi im Mefentlichen 

überall gleich bleibt und um fo wichtiger ift, als Diefelben 

einen öffentlichen Charafter zum Theil gehabt haben, zum 

‚Theil noch haben, und daher die Firchliche Ueberzeugung und 

Praris auf die ungweifelhaftefte Weife darthun. Daß fich 

in benfelben ein Baar Differenzen zeigen und 3. B. in ber 

aͤthiopiſchen Bibel ein Buch Henoch fich findet, während in 

ber armenifchen das Bud Sirach fehlt, ift hier nicht von 

großem Belange und kann die Beweisfraft der berührten 

Thatfache nicht fehwächen, weßwegen es auch nicht gerade 

Tadel verdient, daß Hr. V. darauf feine befondere Rüdficht 

nahm. — Beachtenswerth ift was hier gelegenheitlich über 

eine alte aud dem fechöten Sahrhundert herrührende Hand— 

fhrift (die ältefte, die man kennt) der bieronymianifchen 

Meberfegung gefagt wird, die von Servandus einem Zeitges 

noffen und Schüler des heil, Benediftus gefchrieben wurde 

(I. 105 f.). 

Endlich werden noch alte Gemälde, Bildwerfe und Mün— 

zen, welche auf den Inhalt der beuterofanonifchen Bücher’ 

Bezug haben, befprochen und daraus theild für die hiftorifche 

Richtigkeit der bezüglichen Thatfachen theild geradezu für Die 

Kanonicität ber betreffenden Bücher Folgerungen gezogen, 

gegen welche fich nichts Erhebliched wird einwenden laffen. 

Die Richtigkeit der hiftorifchen Angaben der Bücher der Macs 

cabäer bat ohnehin fchon vor 100 Jahren der Jeſuit Gras: 

mus Frölich mit Hilfe alter Münzen fo überzeugend darge: 

than, daß er wohl zu zornvollen Gegenfchriften von Seite 

ber Broteftanten, nicht aber zu wirklichen Widerlegungen An 
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laß gab, und daß fomit Hrn. B. dießfalls nicht mehr viel zu 

thun übrig blieb, Was aber die alten Kunftwerfe betrifft, 

fo ift 3. B. Har, daß die Bücher Tobia und Judith als hei— 

lige Gefchhichte galten, wenn in den Hallen der Baftlifa bed 

heil. Selir, erbaut vom heil, Baulinus, neben Job und Efther, 

Tobia und Judith abgebildet waren CI. 115). 

Der dritte Theil befchäftigt fi mit den einzelnen deu— 

terofanonifchen Büchern insbefondere und läßt fich fo ziem- 

lich ald eine fpecielle Einleitung in diefelben betrachten, ſo— 

fern er nicht bloß die Punfte berührt, die mit der Frage 

nach der Kanonieität unmittelbar zufammenhängen, fondern 

auch andere Fragen, wie 3. B. nach dem Berfaffer und Zeit: 

alter der einzelnen Bücher mehr oder weniger ausführlich 

beſpricht. 

Beim Buch Tobia werden hauptſächlich die Folgerungen 

beſeitigt, die man aus der Wirkſamkeit des Asmodäus und 

des Erzengels Raphael gegen deſſen Kanonicität gezogen hat, 

und zunächſt im Allgemeinen gezeigt, daß nachtheilige Ein— 

wirkungen böſer Geiſter auf die Menſchen ebenſowohl als 

hilfreiche Engelerſcheinungen auch in den protokanoniſchen Bü— 

chern berichtet werden. Im Einzelnen fobann wird bemerft, 

daß bei ber Vertreibung bes Dämons nicht das Räuchern, 

fondern das Beten die Hauptfache gewefen fei und jenes 

nur fombolifche Bedeutung gehabt habe, und mit der Heilung 

ber Blindheit es fich ähnlich verhalte, wiewohl hier auch bie 

natürlihe Heilkraft der Fifchgalle in Betracht fomme. Die 

angebliche Lüge aber des Erzengels fei in der That feine 

gewejen, denn wenn er bie Geftalt Azaria's angenoms 

men habe, fo habe er ſich auch für benfelben ausgeben kön— 

nen. Ueber Verfaſſer und Zeitalter wird nur gefagt, daß 
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bas Buch während des babylonifchen Erild entftanden und 

unter den Btolemäern in Aegypten in's Griechifche überfegt 

worden fei. 

Die ausführliche Erörterung über das Buch Judith dreht 

fich faft nur um die Frage, zu welcher Zeit das darin er» 

zählte Ereigniß vorgefallen ſei. Hr. V. läugnet zunächft, 

daß es die vorerilifche Zeit fei, und ſtützt ſich bauptjächlich 

barauf, daß das nacheriliihe Sanhebrin, mit dem Hohen 

priefter an der Spitze, bie oberfte Behörde der Juden fei, und 

entfcheidet fich fofort für die Anficht derjenigen, die den Nas 

buchodonoſor ded Buches Judith für Artarerres Ochus halten. 

Wir fünnen bei dieſer ausgedehnten Unterfuchung dem Hrn, 

Verf. nicht in die Einzelnheiten folgen und müffen uns auf 

einige allgemeine Bemerkungen befchränfen. Der Hauptgrund 

gegen eine vorerilifche Zeit des Ereigniffes feheint nicht bewei- 

fend zu fein, denn eine Regierungsform, wie fie uns im Buch 

Zudith begegnet, muß wohl auch beftanden haben zur Zeit, 

wo Manaffe in babylonifcher Gefangenfchaft fich befand. 

Die Annahme aber, daß Artarerres Ochus der Nabuchodo- 
nofor unferes Buches fei, fo fehr auch die große Gelehr- 

famfeit und ſcharfſinnige Sombination des Hrn. Verf. fie zu 

empfehlen gewußt hat, ift deßungeachtet noch großen Bedenk⸗ 

lichfeiten unterworfen. Zuvörberft wird durch die Stelle 

5, 22 f., welche Hr. V. auf das babylonifche Eril bezieht, 

und nicht anders Fann, bafjelbe ald jüngft vergangen bes 

zeichnet (ante hos annos elc. nuper autem reversi etc.);5 

bas aber hätte von Achior, der ohnehin fo von der Sache 

rebet, ald ob er fie felbft erlebt habe, zur Zeit bed Artarer- 

red Ochus nicht gefchehen können, denn damals war das 

Eril nicht mehr ein nuper und ante hos annos geſchehenes 
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Greigniß. Sodann dem Arpharad, gegen welchen Nabucho— 

donofor Krieg führt, wird die Erbauung Ekbatana's (Vulg.) 

oder wenigftend der Ningmauern um Die Stadt (LXX.) zus 

gefchrieben. Sollten nun diefe wirklich erft zur Zeit bes 

Artarerres Ochus erbaut worden fein, und nicht vielmehr 

ſchon einer der erften mebifchen Könige die Nothwendigfeit 

einer folchen Befeftigung eingefehen und fie auch ausgeführt 

haben? Ferner die Annahme, dat Babel per antonomasiam 

Ninive genannt werde, gefällt Hrn. DB, felbft nicht recht, 

und er entfcheidet fich für die Annahme, daß Ninive in der 

nacherilifchen Zeit wieder hergeftellt und zur Zeit des Arta— 

xerres Ochus Fönigliche Reſidenz gewefen fei. Allein es ließe 

fich leicht zeigen, baß die Stellen aus lateinifchen und grie— 

chiſchen Klaffifern, die Hr. B. für folche Wiederherftellung 

anführt, fie nicht beweijen, fondern zum Theil fogar gegen 

fie fprechen, fowie auch die Weifjagungen Nahum’s und Zes 

phanja’s fie nicht recht annehmen lafien. Endlich eriftirte 

zur Zeit des fraglichen Greigniffes ein medifches Reich gegen- 

über einem perfifchen; aber es ift befannt, daß das mebifche 

Reich ſchon durch Cyrus feiner Selbftändigfeit beraubt und 

mit dem perfifchen Reiche vereinigt worden ift, und von 

einer nachherigen Wiederherftellung defjelben wiſſen die Nach: 

richten der Alten nichts. 

Beim Buch der Weisheit wird hauptfächlich zu zeigen 

gefucht, daß es von Ginem Verfaſſer herrühre, der aber 

keineswegs Philo, fondern ein älterer Hebräer fei, und daß 

ed nicht etwa heidnifche Bhilofopheme, fondern mit den übri- 

gen Schriften des A. T. harmonirende Offenbarungslehre 

enthalte. Die Frage aber, ob die Weisheit eine wirkliche 

Perfon oder nur eine Perfonification fei, wird nicht berührt 
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und überhaupt nicht fonderlich tief auf den Lehrgehalt des 

Buches und deſſen Verhältniß zur platonifchen und alexan— 

drinifchen Philofophie eingegangen. Die Entftehung wird 

ungefähr 100 Jahre vor Chriſtus angefeßt. 

Verhältnigmäßig fehr kurz wird das Buch Sirach be- 

fprochen, und außer ber Erklärung von ein paar angefoch- 

tenen Stellen weiter nichts zur Rechtfertigung feiner Kano— 

nicität vorgebracht. Die ganze Erörterung bejchäftigt fich 

faft nur damit, den Verfaffer, und Zeit und Ort ber Ent- 

ftehung zu beftimmen. Hr. V. hält fi biepfalld an ben 

Prolog und bie befannte Stelle 50, 29 ded Buches jelbft, 

und erflärt den Verf. für einen Zeitgenoffen Simons II., 

fpricht fich aber mit Recht gegen die Meinung aus, dap 

berfelbe ein Aegyptier gewefen fei, und zeigt, daß er vielmehr 

in Paläftina gelebt und bort fein Buch gefchrieben habe, 

Da Hr. V. fonft gern auf die Rabbinen und den Talmud 

NRüdficht nimmt, fo hat fih Ref. gewundert, daß er gerade 

bei diefem Buche, das am meiften Anlaß dazu geboten hätte, 

ſolches nicht gethan hat, Es fommen nämlich ziemlich viele 

Sprüche ded Buches Sirach auch im Talmud an verjchiede: 

nen Stellen vor, und eine forgfältige Berüdfichtigung ber- 

felben würde nicht nur auf weitere Gründe für die hebräifche 

Urfprache des Buches und die paläftinenfiiche Heimath ſei— 

ned Verfaſſers geführt, fondern auch zur Erklärung bed Ver: 

häftnifjes zwifchen dem lateinifchen und griechifchen Terte 

beachtenswerthe Anhaltspunkte geboten haben. Nachdem ſchon 

früher auf derartige Sprüche aufmerkffam gemacht worben, 

find diefelben neulichft von einem ifraelitifchen Privatgelehrten, 

Hrn. Leopold Dukes, ziemlich vollftändig zufammengeftellt 

worden in feiner „Rabbinijchen Blumenlefe ꝛc., Leipzig 1844, 



Sessio quarta Conc. Trid. 349 

welche auch fouft für die nähere Kenntniß der alten rabbis 

nifchen Literatur, namentlich ded Talmud, fehr wichtig und 
empfehlenswerth ift, 

Da aus bem Gefagten fich hinlänglich abnehmen läßt, 

was ‚Hr. DB. geleiftet, fo fcheint ein weiteres Verfolgen 

feiner fpeciellen Grörterungen über bie übrigen deuterokano⸗ 

nifchen Bücher nicht mehr nöthig zu fein. Die Rechtfertigung 

ber Sessio quarta und Die Bertheibigung der Kanonicität 

diefer Bücher ift ihm im Ganzen wohl gelungen und fteht 

feft, fo fehr auch an diefer und jener Einzelnheit fich noch mag 

rütteln laſſen. Beſonders rühmliche Anerkennung verdient 

die umfaffende und erjchöpfende Zufammenftellung und Wür: 

Digung ber Firchlichen Zeugniffe aller Art für das göttliche 

Anfehen ber fraglihen Bücher. So vollftändig wie hier 

findet man dieſe Zeugniffe nirgends gefammelt und wohl 

auch nirgends bei fchwierigen Punkten und fcheinbaren Wider⸗ 

fprüchen fo eingänglich beurtheilt und gegen einander aus— 

geglichen. Namentlich find nicht bloß die Ausfprüche ein- 

jelner Väter und Lehrer der Kirche hinfichtlich der fraglichen 

Bücher, fondern auch, was bei derartigen Arbeiten fonft nur 
in fehr bürftiger Welfe gefchieht, die Goncilienfchlüffe und 
päpftlichen Erlaſſe angeführt und nöthigen Hals auch erläu- 

tert, Weber bie einzelnen, namentlich Die weniger befannten, 

Zeugen werben jebed Mal bie wichtigften biograpbifchen Ro= 

tigen mitgefheilt, aus benen fich der Leſer meiftens zugleich 

ein felbftänbiges Urtheil über die Wichtigkeit bed gegebenen 

Zeugnifies bilden kann. 

In Betreff ber gegnerifhen Einwendungen wird zwar 

nur bad Horne'ſche Werk; An introduction Io the erilical 

study and knowledge of. the holy scriptures berüdfichtigt; 
Theol. Duartalſchrift 1845. IL Heft. 23 
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weil jedoch Hartwell Horne auch. die Anfichten anderer, na— 

mentlich beutfcher, Gelehrten theilmeife gefannt und aboptirt 

hat, fo find die einfchlägigen Hauptpunfte doch großentheils 

berührt worden, wiewohl fich nicht verfennen läßt, daß durch 

eine umfaffendere Berüdfichtigung der ziemlich zahlreichen 

EStreitfchriften gegen die deuterofanonifchen Bücher die vors 

liegenden Grörterungen jedenfalls an Tiefe und Grünblichkeit 

gewonnen haben würden. Immerhin find fie aber auch nach 

biefer Beziehung ein ſchätzbarer Beitrag zur Drientirung über 

eines ber fchwierigern Gebiete der altteftamentlichen Eregetif, 

Welte. 

6. 

Die Liturgie der hatholifchen Armenier. Sum erſten Male 

aus dem Armenifchen in’s Deutſche überfetzt und mit 

ältern Siturgien, namentlid jenen des Bafılius und 

Chryfoftomus verglichen von Franz Kaver Steh, katho- 

lifhem Stadtpfarrer in WMentlingen,. Tübingen, 1845. 

Verlag der H. Laupp’fhen Buchhandlung. Br. 1 fl. 

So bedeutend die Stellung ift, welche die Armenifche 

Kirche im großen Ganzen der chriftlidhen Gemeinfchaft ein— 

nimmt, fo ift boch bisher in Deutfchland verhältnipmäßig 

nur Wenig für die Kenntniß der innern Zuftände derfelben 

geſchehen. Es gereicht daher dem durch feinen Fleiß und 

feine literarifche Thätigfeit rühmlich befannten Ueberſetzer der 

vorliegenden Armenifchen Liturgie fchon das zum Lobe, daß 

er fih auf einem fo felten ‚betretenen Felde verfucht bat, 

Bon Vorarbeiten Fonnte er nur die fehr frei gehaltene und 
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über die Schwierigkeiten leicht hinwegſchlüpfende italiänifche 

Ueberfegung des Mechitariften P. Avedichean benügen, Rech- 

net man dazu noch, daß ed mit der Armenifchen Lerico- 

graphie, troß ber voluminöfen Werfe darüber, gerade noch 

nicht am beften beftellt ift, fo wird man bie Schwierigfeiten 

leicht ermeſſen können, die der Ueberfeger überwinden mußte, 

bis es ihm gelang, eine den Anforderungen der Gegenwart 
entfprechende Webertragung herzuftelen. So viel Referent 

zu beurtheilen vermag, ift dieſelbe möglichft genau und wort- 

getreu, und es bürften ſich nur wenige Stellen finden, in 

Bezug auf welche fich Die Bermuthung nahe legt, daß fie bei 

genauerer Sprachfenntniß, als ſich aus Wörterbüchern fchöpfen 

läßt, vielleicht anders überfegt werden müßten. Im Uebrigen 

liest fich die Uebertragung leicht und angenehm, und obwohl 

fie den eigenthümlichen Charakter des Armenifchen Originals 

keineswegs verwifcht, fo thut fie Doch auch dem Genius un- 

ferer Mutterfprache Feine Gewalt an. 

Einen befondern Werth verleihen dem Buche auch bie 

zahlreichen Anmerkungen, welche der Ueberfeger beigefügt hat. 

In denfelben werden zum Theil Eigenthümlichkeiten der Ar» 

menijchen Liturgie erflärt, die für und unverfländlich wären, 

z. B. der Heiligenfatalog im Canon der Meffe, befondere 

Rubrifenvorfchriften u. dgl. Zum größern Theile aber be- 

fhäftigen fie ſich mit der Bergleichung der Armenifchen einer- 

feitd und der Griechifchen und Römifchen Liturgie andererfeits, 

Wie die Bildung der Armenier überhaupt auf Griechifcher 

Grundlage beruht, fo ift auch ihre Liturgie unverfennbar aus 

ber Griechifchen entftanden, ja fie bat fogar einzelne Aus⸗ 

brüde wie Broschume (Teooxwuer) und Orthi (oeYol) uns 

verändert aus: ihr herübergenommen, “Der Ueberſetzer hat 
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daher in den Anmerkungen die entfprechenben Stellen ber 

Liturgie des heiligen Bafilius und des heiligen Chryjoftomus 

in der Regel ausführlih im Urtert angeführt und dadurch 

einen nicht unbebeutenden Beitrag für das wiffenjchaftliche 

Studium ber Liturgie überhaupt geliefert. In Betreff ber 

Römifchen Liturgie: begnügt er fih, Die parallelen Barthien 

nur kurz mit den Anfangsworten anzugeben, ba er bei dem 

Leferfreis, den er für fein Buch erwarten durfte, eine genaue 

Kenntniß derfelben vorausfegen fonnte, 

Wir bemerken noch, daß das Wort Liturgie auf dem 

Titel in engerer Bedeutung genommen ift, ald wir ed zu 

verftehen pflegen, Nach älterm Sprachgebrauche bezeichnet 

dafjelbe zunächft nur das Meßopfer, und bieß ift auch Bier 

der. Fall, 

Was den praftiichen Nugen anbelangt, den bie vor- 

liegende Arbeit haben kann, fo glauben wir, daß derfelbe Fein 

geringer fein dürfte. Wir-wollen fein Gewicht darauf legen, 

baß durch biefelbe bie Fatholifche Lehre vom Meßopfer und 

. von der Transfubftantiation eine glänzende Beftätigung findet, 

fo wichtig und bedeutfam auch Diefed Ergebniß fein mag, indem 

‚ Die Entftehung der Armenifchen Liturgie in eine Zeit hinauf: 

reicht, wo-biefe Dinge noch unbefannt gewefen fein follen. Wir 

wollen. lieber auf ein paar andere Bunfte aufmerffam machen, 

die uns in ber geiftigen Bewegung gerade der Gegenwart 

von größerer Wichtigkeit zu fein. fcheinen. Man hört kaum 

- Etwas häufiger, als die Behauptung, bas Eine Wefen bes 

Chriſtenthums habe in verfchiebenen Formen fich feinen Aus⸗ 

druck ſchaffen müflen, aber biefe Berfchiedenheit könne und 

bürfe dad Band ber Einheit nicht ſtören. Was daran wahr 

ift, beftätigt die Armenifche Liturgie vollfommen, So fremds 
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artig ung biefelbe auch entgegentritt, fo finden wir ung doch 

in berfelben heimifch: man fühlt augenblidlich, es ift derfelbe 

Boden, auf dem wir ftehen, und aus dem auch fie erwach— 

fen ift. Hat allerdings der Wortreichthum ber Armenifchen 

Sprache die Beranlaffung gegeben, daß fo zu fagen bas 

Gewächs der Liturgie in weitläufigen Redensarten und brei- 

ten WBortzufammenfegungen zu einem üppigen Blätterſchmuck 

fih entfaltete, fo fieht man doch bald, daß unter dieſem ber- 

felbe Stamm, bdiefelben Aefte und Zweige fich bergen, bie 

z. B. in ber wortfargern Römifchen Liturgie viel offener zu 

Tage treten. Hier findet in der That rein nur eine Ver: 

fchiedenheit der Form flatt, während der Glaubendgrund ein 

und derfelbe geblieben ift, und dieſelbe kann auch lediglich 

nichts Verfängliches haben, vielmehr ift fie als etwas Er- 

freuliches anzuerkennen, da fie die lebendige unerfchöpfliche 

Triebfraft des Glaubens felbft augenfällig beurfundet. Aber 

auch gegen das Unmwahre an obiger Behauptung dürfte Die 

Armenifche Liturgie eine nicht unbedeutende Inſtanz bilden. 

Wer die Dogmen felbft nur für gleichgültige Formen aus 

fehen will, der möchte wohl in nicht geringer Verlegenheit 

fein, zu erflären, wie die genannte Liturgie ald Form einer 

Form, als Schatten eined Schattens durch fo viele Jahr: 

hunderte habe beftehen und von dem Armenifchen Wolfe in 

den bitterften Kämpfen als theures Heiligthum habe gewahrt 

werden können. Wird wohl einer gewiffen modernen Agende 

eine gleiche Dauer zu prophezeien fein? — Sodann aber 

glauben wir, daß ein genaues Studium ber Armenifchen wie 

überhaupt jeder altfirchlichen Liturgie nur zu immer größerer 

Liebe und Hochſchätzung unferer Römifhen Liturgie führen 

und den Dilettantengelüften in biefer Hinficht ein Enbe 
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machen muß. Grft durch eine folche Vergleichung tritt die 

wunderbare Tiefe und reiche innere Durchbildung dieſer letz⸗ 

tern, ihre Einfachheit bei der größten Mannigfaltigfeit klar 

vor die Anfchauung, und ift diefes einmal gefchehen, fo wirb 

Jedem auch bald die Luft verfchwinden, etwas Beſſeres leis 

ften zu wollen. 

Wir wünfhen daher dem von der Berlagshandlung 

ſchön ausgeftatteten Büchlein möglichft große Verbreitung. 

Repetent Aberle. 

7 

Der Feind kommt, wenn die Seute [dhlafen. Predigt, 

gehalten am vier und zwanzigften Sonntage nad Pfing- 

ften von Förſter, Domherrn, Domprediger, fürſtbiſchöl- 

lichem Bicarintamts- und Eonfiftorialrathe. Auf viel- 

feitiges und dringendes Begehren. Neunte Auflage. 

Breslau und Ratibor. Verlag von Ferdinand Hirt. 

1844. 

Obwohl die Duartalfchrift mit einzelnen Predigten fonft 

ſich nicht. zu befaffen pflegt, fo hat doch bie vorliegende zu 

viel Werth und Bedeutung, um nicht mit ihr eine Ausnahme 

zu machen. Diefelbe ift hervorgerufen durch ben blinb- 

wüthenden Lärm, ben bie deutſche Preffe über die Trierer 

Wallfahrt erhoben, nachdem ein apoftafirter Priefter fich ges 
funden, ber als Chorage vorgefchoben werden fonnte, Ins 

beffen ift die Polemik des beredten Breslauer Dompredigers 
keineswegs geradezu gegen biefen Lärm gerichtet. Das wäre 
ein ebenfo unnüges als thörichtes Unterfangen gewefen, 
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Bielmehr wendet fich dieſelbe mit all ihrer Schärfe gegen 

das eigene Haus, und deckt fchonungslos die Schäden auf, 

welche es möglich gemacht, baß eine ſolche Suͤndfluth von 

Entftelungen, Lügen, Berläumdungen und Berhöhnungen in 

baffelbe eindringen konnte. Dies ift offenbar die heilfamfte 

und darum auch befte Weife der Bolemif, Als Grund: 

gebrechen, nicht der Fatholifchen Kirche, fondern vieler Ka— 

tholiken der Gegenwart bezeichnet der Berfaffer mit Recht 

die Schlaffucht, welche dem Feinde die günftige Zeit gewähre, 

im guten Aderlande das Werk der Verheerung zu vollbringen. 

Doch laſſen wir in biefer Hinficht, wie es billig iſt, ben 

Redner felbft fprechen! „Ach, meine Geliebten,“ heißt es 

p- 9, „daß wir es geftehen müffen, ganz befonders giebt 

biefe Schlaffucht noch unter ung fich fund; die Beweife liegen 

offen da, und ich darf mich auf einen einzigen befchränfen, 

auf die Wirkſamkeit der Preſſe, ganz befonders auch in un— 

ferer Provinz. Unfere Zeitungen und Localblätter und Flug— 

fhriften, hört fie doch und achtet darauf, wohin ihr Streben 

geht: fehet Ihr in diefen Blättern nicht Alles, was in Deutfch- 

land, ja, was fage ich, was in Europa, was in der ganzen 

Welt zum Nachtheile der Kirche und zu ihrer Herabwürdigung 

nur immer gejchrieben und gedrudt wird, mit unermüdlichem 

Eifer zufammengetragen und Euch zur täglichen Geiftesfpeife 

aufgetifcht? Sind wir nicht fo weit, daß Ehrfurdht und 

Gehorſam gegen das Oberhaupt ber Kirche, gegen ben hei- 

ligen Bater, zur Sünde geftempelt und Jeder ald ein Ultra> 

montaner und römifcher Finfterling verfegert wird, ber aus 

feiner Ehrfurcht und feinem Gehorfam gegen denſelben fein 

Seheimnig madıt?...... Sind wir nicht fo weit, daß jeder 

leichtfinnige Priefter, ben fein Bifchof oder deſſen Amt zur 
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Verantwortung zieht, das Anfehen feiner Vorgefegten nur 

verwerfen, gegen bie Kirche und ihre Lehren nur fi auf- 

lehnen, dem Heere ber Läfterer und Spötter nur fih an- 

fchließen darf, um fi als ein Mann bed Lichtes und ber 

Freiheit, als ein Mann feiner Zeit, laut und öffentlich ge— 

priefen und unterftügt zu fehen? Fehlt noch etwas zur Auf- 

löfung aller firdlichen Zucht und Ordnung, als der Auf- 

ruf? Jagt die Briefter fort und fchließt die Kirchen zul Wohl 

vernehmen wir allenfalld unter diefem Lärmen auch ein Wort, 

wie wohl es bei und um ben confefltonellen Frieden beſtellt 

fei; und in ber That ſcheint ed damit recht wohl beftellt zu 

fein, fo lange feine Stimme zur Vertretung der Kirche laut 

wird; läßt ſich aber nur ein Fatholifches Wort, und wäre es 

das ruhigſte und befcheidenfte, vernehmen; dann hören wir 

und von allen Seiten mit dem Zurufe: Fanatismus, Jefuitis- 

mus, Finfterniß, wüthiger Ingrimm — und wer weiß was 

Alles — faft erftidt. Und das gefchieht vor mehr als einer 

Million fchlefifher Katholifen! Das geichieht vor einem 

zahlreichen Fatholifchen Adel, der es fonft wohl als eine 

ſchöne Aufgabe feines Standes betrachtete, ſich als der Kirche 

Schirm zu erweifen! Das geſchieht vor den zahlreichen Fa- 

tholifchen Lehranftalten der Provinz, deren Stolz es fein 

follte, vor Allem der Kirche heilige Wirkſamkeit aufrecht er- 

halten und pflegen zu helfen! Das gefchieht vor dem höhern 

und niedern Bürgerftande, in befien gefundem Keruboden 

firchliche Ehrfurcht umd Firchlicher Gehorſam früher ihre fefte- 

ften Wurzeln fchlugen! Es gefchieht vor uns Allen, und 
warum? Das Evangelium giebt und Antwort darauf: 

Der Feind fommt, wenn die Leute fchlafen.“ 

Man fieht wohl, der Prediger weiß bie Dinge bei bem 
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rechten Namen zu nennen, und fcheut fih auch nicht es zu 

thun. Ebenſo weiß er bie rechten Mittel in der Noth und 

ſcheut fich wieder nicht, fie anzurathen, Vor Allem mahnt 

er zum Vertrauen auf den König und auf fein am Huldi— 

gungstage gegebened Wort: „Sollten Unbilden gegen 

bie Kirche gefhehen, fo erfläre ich es für meine 

thbeure Bfliht, fie augenblidlih abzuftellen.“ 

Dann aber fährt er fort: „Sodann bitte ich Euch, hört 

enblih auf, durch Eure Beiträge Zeitfchriften und Blätter 

zu fördern, welche faft unausgefegt die Kirche und ihre Die- 

ner befehden, Feder Pfennig, den Ihr dafür ausgebt, ift ein 

Verrat an Eurem Glauben und eine DVerfündigung gegen 

Euere Kirhe. Wehe denen, die Yergerniß geben! 

fagt der Meifter: dieſes Wehe aber gilt auch denen, Die 

Aergerniffe unterftügen und fördern helfen.” 

Doch, wir müßten die ganze Predigt ausfchreiben, woll- 

ten wir jede vortrefflihe und beherzigenswerthe Stelle unfern 

Lefern vorlegen. Die ausgehobenen können indeß vollkom— 

men genügen, um das Urtheil zu begründen, daß nach Form 

und Inhalt diefe Predigt zu dem Beften gehört, was wir in 

biefer Gattung haben, und ganz geeignet ift, den guten Ruf 

noch zu vermehren, ben fich der Herr Verfaſſer ſchon durch 

fein früher erfchienened Predigtwerf auch in unfern Gegen 

ben erworben hat, 
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I. 

Abhandlungen. 

4. 

Der Wunderbegriff des h. Thomas von Aquino. 

Ein Beitrag zur Apologetik des Chriſtenthums. 

Das Wunder galt von jeher als eines der bedeutendſten 

apologetiſchen Momente des Chriſtenthums. Der Stifter 

unſerer heil, Religion ſelbſt nimmt die Beweiskraft dieſes 

Momentes in Anſpruch, wenn er den ungläubigen Juden 

antwortet: „Die Werke die ich im Namen meines Vaters 

thue, dieſe geben Zeugniß von mir. — Wenn ich die Werke 

meines Vaters nicht thue, fo dürft ihr mir nicht glauben, 

Wenn ich fie aber thue, und wenn ihr mir nicht glauben 

wollt, jo glaubt doch meinen Werfen.” Joh. 10, 25. 37 f. 

Deſſelben Beweiſes bedienten fich auch die Apoftel. So führt 

ber heil, Petrus ſchon am BPfingfifefte die Wunder und 

Zeichen des Herrn ald Zeugniffe der göttlichen Sendung 

befielben an in den bebeutungsvollen Worten: „Jeſum von 

Nazaret, den Mann der von Gott felbft unter euch beglaubigt 

wurde durch Thaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch 

ihn, wie ihr auch felber wifjet, unter euch wirkte, dieſen habet 

24 * 
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ihr, da er nad) Gottes beftimmtem Nathichluffe und Vor— 

fehung in eure Gewalt gegeben wurde, durch der Gottlofen 

Hände an's Kreuz geheftet und getödtet.“ Act, 2,.22 f. 

Aber ſchon die Apologeten der erften hriftlichen Jahrhunderte 

hatten die Aufgabe, die Ginwürfe der Gegner bes Ghriften- 

thums zu widerlegen, welche die Wunderthaten unfers Heilands 

theild Täugneten, theild ihnen ihre Beweisfraft dadurch ab— 

fprachen, daß fie auf die Wunderthaten aufmerffam machten, 

welche außerhalb des chriftlichen Gebietes gewirkt worden feien. 

(Apollonius von Tyana u. ſ. f.) 

Wie aber die Angriffs- und Vertheidigungswaffen des Geiſtes, 

befonders wenn es fich um ſ. g. unveränderliche, 3. B. religiöfe 

Wahrheiten handelt, fich im Ganzen immer fo ziemlich gleich 

bleiben, fo fuchten auch die Gegner der chriftlichen Offenbarung, 

welche in neuerer Zeit mit ihren Angriffen gegen biefelben 

offen hervorzutreten wagten, die Beweisfraft der Wunder, deren 

objertive Möglichkeit und pofitive MWirklichfeit fie beftritten, 

wiederum zu untergraben und zu vernichten. Der erfte, 

welcher feinen Angriff in eine beftimmte, wifjenfchaftliche Form 

faßte, war ber Vater bed modernen Bantheismus, Benedict 

von Spinoza. In gleichem negativen, nur mehr ffeptifchen 

©eifte kämpfte die Freifchaar der englifchen Deiften und ber 

frangöfifchen Encyflopäbiften, welcher fich bald eine Menge 

Nachzügler aus Deutfchland anfchlogen, Hatten nun: in ber 

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Le ffing mit feinen 

MWolfenbüttler Fragmenten und Baulus und feine Geiftes- 

genofjen den theiftifchen Gott in Ruheftand-verfegt, fo trugen 

ihn die Schöpfer der neueften Philofophie zu Grabe, hoben 

damit die bisherige Weltanfchauung auf und fegten die bis— 

herigen veligiöfen Borftellungen außer Curs, bis endlich ber 
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hierüber — daß es rein auf politifche Umwälzung abgefehen 

ift — Jemand im Zweifel fein, nachdem man gefehen, welche 

politifhe Männer, was für Volksabgeordnete ſich den rei— 

fenden Declamateurs in die Arme geworfen; da man täglich 

fieht,, welcherlei Literaten fich der Sache mit Wärme anneh: 

men (ein Beifpiel find Die zwei Gingangs erwähnten und 

furz beurtheilten). Bon den Ronge, Gersfi, Würmle, Kerb: 

ler, und wie fie alle heißen, die ald Präbdifanten figuriren, 

hat man politifche Umwälzung, überhaupt etwas Bedeuten: 

bes, Gefährliches nicht zu fürchten; bie find benn doch gar 

zu fehr „auf der Stufe der untern Volksklaſſe“; aber daß 

ihre Rumoren und Declamiren, das in andern Zeiten ald 

Wahnfinn wäre verlacht worden, Wieberhall findet durch 

ganz Deutihland, daß dem Weltgefchichtemachen beim Wein— 

und Bierglas, welches beim Herrjchen eines andern Zeit- 

geiftes in ein Irrenhaus verwiefen worden wäre, gerade 

Diejenigen fich anfchließen, die durch ganz Deutfchland ſich 

als Volfsbeglüder unaufhörlic geltend machen, und daß all 

dies gefchehen durfte, daß, vom Haß gegen die Kirche ge— 

blendet, felbft Solche ruhig zufahen, vielleicht fogar begün— 

ftigend, die im Uebrigen fich berufen fühlen, es auch find, 
dad Beftehende, Gefeg und Ordnung, Religion, Staat und 

Kirche zu erhalten; daß man dem Ronge Anlaß gegeben hat, 

fih mit Königen zu brüften, dem Volk zu fagen, „haltet 

euch nur zu mir, fallet ab von euerm Glauben; euer König 
— 

Staatsformen und vorhandenen Verfaſſungen als dem 

Begriffe der allgemeinen Freiheit nicht entfprechend barftellten; 

durften wir auch nicht Direct mit dem Atheiemus hervor« 

treten, jo konnten wir doch den Verſuch machen, die einzelnen 

Stufen des religiöfen Bewußtfeins in fih zu zer: 

fegen.* 
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hat nichts dagegen“ — das giebt der Sache Bedeutung, ſehr 

ernſte Bedeutung; es iſt dieß ein Zeichen der Zeit, das auf 

eine nichts weniger als wuͤnſchenswerthe Zukunft deutet. 

Hievon wird ſich lebendig überzeugen, wer die von und an— 

gezeigten Schriften liest; und gut, wenn Diejenigen fich da— 

von überzeugten, welchen Beruf und Macht geworben ift, 

auf den Lauf ber Zeiten beftimmend einzuwirfen ! 

Wir Fonnten, im Raum befchränft, nur andeuten, 

was genannte Schriften enthalten, nur die Refultate 

nambhaft machen. Daß aber diefe Refultate nicht einfach aus— 

gefprochene Behauptungen ,,. fondern wirkliche: Refultate, aus 

ernften, grümblichen Erörterungen feien, brauchen wir “Den: 

jenigen, welche Herrn v. Linde kennen, nicht erft zu fagen. 

Wir fchließen daher mit dem Wunfche, beide erörterten Schriften 

mögen recht. viele Lefer finden, und mit ber Verſicherung, 

Seder, der fie liedt, werde daraus nicht blos vorübergehende 

Drientirung, fondern bleibende Belehrung und Nugen fchöpfen, 

Mattes, 

2, 

Die morgenländifhe orthodore Kirche Wuflands und das 

europaifche Abendland. Won Johann Sriedrid Hein- 

rich Schloffer. Heidelberg, in Commifjion bei 3. €. 8. 
Mohr. 1845. VII u. 132 ©. gr. 8. Pr. 1 fl. 

Die vorliegende Schrift ift ein Eräftiges Wort zur 

rechten Zeit. Wir haben es erlebt, wie Rußland die unir- 

ten Griechen Anno 1839 und in den folgenden Jahren durch 
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Lift und unerhörte Gewaltthat von Rom losriß und mit der 

fchismatifchen ruffifchegriechifchen Kirche, die fich felber die 

morgenländifche orthodore nennt, verſchmolz. Der offizielle 

Ausdruf Hierfür Tautete: „durch Liebe vereinigt,” 

aber der Jammerruf der Mißhandelten drang burch die 

ganze Welt und preßte felbft dem bl. Vater in zwei berühmten 

Altofutionen rührende Worte aus (den 22. Nov. 1839 umd 
22. Juli 1842), fo daß Jedermann erfannte, bei biefer 

„liebevollen Bereinigung“ fei die Knute das instrumen- 

tum pacis gewefen. 

Aber die ruffifche Politif blieb hiebei nicht ftehen. Sie . 

will offenbar alle Bewohner des großen Reichs zu einer 

lirchlichen Genoſſenſchaft zufammenfchmelgen, und zwar zu 

berjenigen, deren oberftes geiftliches Haupt der Czar felber 

it. Sie will, um es furz zu fagen, einen Cäfareopapismus 

aufrichten, wie die Welt noch feinen gleichen gefehen hat, 

Der Gar foll weltlicher und geiftlicher Regent von 63 Mil- 

lionen Unterthanen fein. Darum werden jet, nachdem man 

mit den unirten Griechen fertig geworden ift, alle Mittel 

verfuht, um auch bie lateiniſchen Chriften und bie 

PBroteftanten mit der ruffifchen Kirche zu amalgamiren, 

Wer aber nach fo ungeheurer abnormer Gewalt ftrebt, 

der hat noch Weiteres im Auge. Es ift wohl zu beachten, 

daß die fchismatifch-griechifchen Unterthanen anderer Fürften 

bis auf den heutigen Tag die Kirchengebete für den ruffi- 

fhen Kaifer verrichten, und fchon im Jahre 1619 hat ſich 

ber Patriarch Theophanes von Jerufalem verbindlich gemacht, 

„am Grabe des Grlöfers unabläffige Gebete zu dem All: 

mächtigen hinaufzufenden, daß er dem Czar feine Feinde zu 
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Füßen lege, auf daß er der einzige Herrſcher werde 

auf der ganzen Erde.“ 

Man muß geſtehen, das war offen geſprochen. Aber 

auch in unferen Tagen fehlte es an ähnlichen offenen Aeuße— 

rungen nicht, und namentlich ift wiederholt von Ruſſomanen 

eine große welterobernde Bewegung ber Elaven prophezeit 

worden, wobei die Türkei und Deutfchland die erfte Beute 

fein würden. Man braucht auch in der That fein großer 

Bolitifer zu fein, um bie Gefahr zu ahnen, welche ung, 

unferer kirchlichen und bürgerlichen Freiheit brobt, 

wenn der ruſſiſchen Politif ihr Plan gelingen follte, alle 

ihre Unterthanen in eine von einem einzigen Willen ganz 

und gar abhängige Maſſe zu verfchmelzen, 

Mag fie dieß nun erreichen oder nicht, wir Deutſche 

müſſen auf jeden Fall auf diefe Gefahr gefaßt fein, und 

darum hat der verehrungswürdige Verfafler der vorliegenden 

Schrift es fich zur Aufgabe gemacht, einige ernfte Worte 

hierüber an ganz Deutfchland zu richten, Unter Anderm 

fagt er: „Was unferm Baterlande, allen und jeden ihm von 

außen möglicher Weife drohenden Gefahren gegenüber, vor 

allem Noth thut, und worin fich mit der Ueberzeugung ber 

ebelften und weifeften Staatsmänner bie einftimmigen Wünjche 

aller einfichtigen und aufrichtigen WBaterlandsfreunde ver- 

einigen, ift unverfennbar dieß, daß mit ber Gutwidlung ber 

von außenher Bedenken erregenden und mögliche Gonflifte 

bereitenden fremben Zuftände, im Innern von Deutichland 

die Beftrebungen immer innigerer Ginigung, die Mehrung 

ächter Eintracht und edlen Gemeinfinns, die glüdliche, fried- 
liche, allein dauerndes Heil bringende und die Nationalkraft 

befeftigende Verſöhnung und Löfung aller noch unter und 
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befanntefte neue Kritifer es auf fich nahm, die Errungenfchaft 

ber modernen Wifjenfchaft und die Weisheit der Schule zu 

einem emeingute der Menfchheit zu machen und bag 

fhon fo vielfältig erfchütterte Syftem der Pofttivität burch 

ben Geift der Negation zu zerfegen und aus ben Fugen zu 

treiben. 

So vielfach nun aber auch in neuefter Zeit, um wieder 

zu dem Wunderbegriff zurüdzufehren, von pofltiver Seite ber 

Verſuch gemacht worden ift, theils dieſen angegriffenen Wun— 

berbegriff wieder zu ftügen und zu begründen, theild Die 

Wirklichkeit der beftrittenen Wunder zu beweifen, fo möchte 

es fich doch immerhin noch der Mühe lohnen auch einmal 

die Wifjenfchaft der frühern Zeit zu Rathe zu ziehen und bei 

den Meiftern vergangener Jahrhunderte auf einige Zeit in bie 

Schule zu gehen. Wer wäre aber wohl Diefer Auszeichnung 

wiürdiger, als der heil, Thomas von Aquino, welcher 

zwar, wie man vielfältig zu fagen pflegt, einem der finfterften 

Zahrhunderte der Gefchichte angehört, der aber dennoch nach 

dem Urtheile der Kirche nächſt dem heiligen Auguftinus 

die höchfte Stufe chriftlicher Wiſſenſchaft erftiegen hat, welcher 

aber, obgleich er immer des größten Firchlichen Anfehens 

genoß, dennoch in unferer Zeit großentheild nur noch dem 

Namen nad) befannt iſt. Wir haben und daher die Aufgabe 

geftellt, den Wunderbegriff des heil, Thomas barzuftellen, 

wie er in feinen Schriften, befonders aber in feiner „Summa 

theologica® niedergelegt ift, Wir werden es verfuchen, alle mit 

biefem wichtigen Gegenftande in Berührung ftehenden Punkte 

zu befprechen, fo weit es der Raum biefer Blätter gejtattet, 

indem wir mit der apologetifchen Tendenz diefer Abhandlung 

zugleich die Nebenabficht verbinden, auf das Syſtem des heil, 
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Thomas wieder mehr aufmerkffam zu machen und eine 

vielfeitigere Bearbeitung der Scholaftif anzuregen. 

I. Begriff. des Wunders. 

Gin Wunder im eigentlihen Sinne wird 

biejenige Wirkung genannt, weldhe außerhalb 

der Ordnung der gefammten gefhaffenen Natur 

hervorgebracht wird, ') 

Das Wort „miraculum* ftammt von „miror* (fich wundern). 

Der Begriff der Berwunderung fchließt aber zwei Mo— 

mente in fich: einmal, daß die Urfache der Erſcheinung, 

welche Verwunderung erregt, unbefannt fei; dann aber, daß 

ber Gegenftand felbft, an welchem dieſe Ericheinung vor fich 

geht, eine Eigenfhaft an fi trage, welcher gemäß das 

gerade Gegentheil von der Grfcheinung, worüber wir uns 

wundern, zum VBorfcheine fommen follte. So fönnte fih z. B. 

Jemand dem die Kraft des Magnets unbefannt wäre wundern 

wenn er Gifen zu biefem Magnete aufiteigen fähe, da das 

Gifen vermöge feiner natürlichen Bewegung eigentlich nach 

unten ftreben follte, Diefe Verwunderung ſelbſt aber kann 

wiederum entweder einen bloß fubjectiven oder einen objectiven 

Grund haben, Subjectiv ift berfelbe, wenn bie Urfache 

der Wirkung, worüber wir und verwundern, nicht abfolut, 

fondern nur biefem oder jenem unbekannt ift;z und auch der 

Gegenftand unferer Berwunderung feine folche Gigenfchaft 

an ſich trägt, welche mit der Wirkung, über welche wir ung 

wundern, in einem wirflichen, fondern nur in einem ver= 

meintlihen Widerfpruche ſteht. Daher die Erfcheinung, 

1) Summa theol, p. 1. q. 110 a. 4. C. 
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baß eine Wirkung dem Einen wunderbar vorfommt, welche 

ein Anderer für ganz natürlich hält, So wundert fich ber, 

welcher die Eigenfchaft des Magnetd aus ber Theorie oder 

Erfahrung fennt, nicht über Die zuvor genannte Wirfung, 

wohl aber der, welchem biefelbe unbefannt if. Objectiv 

ift der Grund ber Verwunderung, wenn bie Urfache einer 

Wirkung, worüber wir und wundern, abfolut unbefannt ift, 

und wenn der Gegenftand, an welchem eine unfere Verwun— 

derung erregende Erfcheinung vor fich geht, eine ſolche Eigen- 

fehaft oder Dispofition an fich trägt, welche mit der hervor- 

gebrachten Wirkung in reellem,wefentlichem Widerſpruche 

ſteht. Die umerforfchlichfte Urfache aber ift Die göttliche 

Macht, welche in allen Dingen auf die verborgenfte Weiſe 

wirkt; un deßhalbwerden nur diejenigen Wirfungen, 

welche durch die Macht Gottes an ſolchen Dingen 

hervorgebracht werden, welche ihrer Natur nach 

zu entgegengeſetzten Wirkungen oder wenigſtens 

zu einer entgegengeſetzten Wirkungsweiſe dispo— 

nirtfind, Wunder imeigentlichen Sinne genannt; 

Diejenigen Wirfungen aber, welche die Natur 

edoch auf eine uns, oder wenigftend dem Einen 

oberAndern von uns unbefannte Weife, ja fogar 

biejenigen, welde Gott hervorbringt, die aber 

ihrem Wefen nah nur von Gott hervorgebradt 

werden fünnen, können nicht Wunder, ſondern 

nur Berwunderung erregend oder wunberlich 

genannt werben. !) 

1) Quaest. 6 de pot. a. 1. cf. Roselli „Summa philosophica ad 

mentem Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis, p. III. Metaphy- 

sicam Complectens. Romae 1782. p. 695 f. Kürzer fpricht fi 
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Die Wunder theilt nun der heil. Thomas, je nachdem 

fie dem Wirfungsfreife der natürlichen Macht näher oder 

entfernter liegen, in brei Klafien ein. 

3u der erften Klaſſe gehören diejenigen Wirkungen ber 

göttlichen Macht, wozu die Macht der Natur in feiner Weife 

zureicht, fo 3. B. daß zwei Körper zu gleicher Zeit denfelben 

Raum einnehmen, daß die Sonne in ihrem Laufe rüdwärts 

gehe ober ftehen bleibe, daß das Meer fich theile und zum 

Durchgange durch daffelbe Plab made. Die Wunder biefer 

Klafie find wiederum ihrem Range nad) untereinander ver— 

fehieden; denn je mehr fie die Macht der Natur überfteigen, 

befto größer find fie. So ift 3. V. das Rüdwärtsgehen ber 

Sonne ein größeres Wunder, als das Sichtheilen bes Meeres, 

Den zweiten Rang unter den Wundern nehmen dieje— 

nigen Wirfungen der göttlichen Macht ein, welche auch die 

Natur hervorbringen kann, aber nicht in ber nämlichen Ord— 

nung. So ift ed 3. B. ein Werf ber Natur, daß ein ani- 

Thomas in der Summa theol. p. 1. q. 105 a. 7. C. über ven 
Unterfchied zwifchen dem „miraculum“ und „mirum“ ans, Gine 

Verwunderung entfteht, wenn die Wirkung offenfundig, die Urſache 

aber verborgen if. So wundert ſich 3. B. Jemand der eine Son- 

nenfinfterniß fieht, ohne die Urfache derfelben zu wiſſen. Es kann 

nun aber die Urfache einer Erſcheinung dem Ginen befannt fein, 

während fie einem Andern unbekannt ift; deßhalb fommt dem Einen 

Etwas wunderbar vor, was dem Andern nit. So wundert ſich 

3. B. über eine Sonnenfinfterniß ein ungebildeter Landmann, nicht 

aber ein Aftronom, Gin miraculum wird aber genannt etwas 

Wundervolles (admiratione plenum), d. 5. eine Wirkung, 

deren Urfache ſchlechthin und allgemein unbefannt ift. Eine folche 

Urſache aber it Gott. Daher werden jene Werfe, welche von 

Gott außerhalb der uns bekannten Urfachen hervorgebracht wer: 

ben, Wunder oder Mirafel genannt, — 
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malifches Wefen lebe, fehe und fich frei beivege, daß es aber 

aus dem Zuftand des Todes, der Blindheit und Lahmheit 

wieder zum Leben, zum Gefichte und zur Bewegung gelange, 

diefe Wirkung kann die Natur nicht hervorbringen, wohl aber 

bringt fie Gott zuweilen vermöge eines Wunders hervor, 

Auch die Wunder diefer Klafie find wiederum ebenfo, wie 

die ber erften Klaffe nach demfelben Berhältniffe dem Range 

nach unter fich verfihieden, 

Zu ber dritten Klaffe werden Diejenigen Wunder gerech- 

net, durch welche Gott eine fonft im Bereiche der natürlichen 

Kräfte liegende Wirfung bervorbringt, ohne fich jedoch Diefer 

Kräfte zu bedienen; fo 3. B. wenn Jemand von einem durch 

bie Naturfräfte heilbaren Fieber durch die Kraft Gottes befreit 

wird, oder wenn es regnet, ohne daß die Elemente der Natur 

babei thätig find. ') 

Der heil. Thomas wirft nun auch an einem andern 

Drte ?) die Frage auf, ob ein Wunder größer fei, als 

ein anderes? 

Vom Standpunkte der göttlichen Allmacht aus betrachtet, 

fo lautet Die Antwort im MWefentlichen, gibt es feinen Unter— 

fchied zwifchen den Wundern; denn es erfordert ein Werk 

bei Gott nicht mehr Kraftanftrengung als ein anderes, viel- 

mehr ift jedes Werk im Vergleiche mit ber göttlichen Allmacht 

1) L. 3. con. Gen. c. 101. cf. Rosellil. c. p. 698. — Es ift von 

diefer Gintheilung ber Wunder in drei Klaffen zu bemerfen, 

daß diefelbe in der Kirche recipirt worden ift, und daß biefelbe in 

ber Congregatio Rituum bei der Ganonifation der Heiligen beob— 

achtet wird ; wie dieß beſonders Benedict XIV. in feinem Werfe: 

„de Can. Sanct. Lib. 4. p. 1. c. 1 bemerft, 

2) Summa theol. p. 1, q. 105. a. 8. 
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ein Fleinfted (minimum), Ja von biefem Standbpunfte aus 

betrachtet, fann von einem Wunder nicht einmal die Rebe 

fein. Ein Wunder wird ein Werf nur genannt mit Rüdficht 

auf die Macht der Natur, welche zu einem folchen Werke 

nicht zureicht, Und bephalb wird nach dem Mape, als ein 

Merk die Macht der Natur überfchreitet, auch die Größe eines 

Wunbers beftimmt. Es werden nun von Thomas hier eben- 

falls die Wunder in die genannten drei Klaffen eingetheilt. 

„Es kann nämlich eine Wirfung der Macht der Natur in 

breifacher Weife unerreichbar fein: erftens in Beziehung auf 

die Wirkung an fich, zweitens in Beziehung auf den Ge— 

genftand, an welchem diefe Wirfung vor fich gebt 

(3. B. Todtenwedungen), drittens in Beziehung auf die Art 

und Weife und bie Ordnung, in der die Wirfung 

hbervorgebradt wird (3. B. wunderbare Krankenhei— 

lungen).“ 

Gine andere Frage, welche von den Theologen und 
Vhilofophen neuerer und neuefter Zeit vielfach befprochen 

worden it, ob nämlich die Wunder übernatürliche 

oder widernatürliche oder außernatürlide Wir- 

fungen feien, findet gleichfalls fchon bei dem b. Thomas 

ihre Löfung. Im Beziehung auf die Wunderwerfe Gottes, 

fagt derfelbe, pflegt man fich der Unterfcheidung zu bedienen, 
daß man einige übernatürliche, andere widernatür= 

liche, wieder andere außernatürliche Wirkungen nennt. 

Uebernatürlich werden fie genannt, infofern zu jenen 

Wirkungen, welche Gott hervorbringt, die Macht der Natur 

auf feine Weife zureicht, und zwar kann biefes einen zweifachen 

Grund haben, einmal, weil die Form felbft, mit welcher Gott 

eine Materie geftaltet, von der Natur in Feiner Weife einem 
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Stoffe aufgeprägt werden fann, wie 3. B. die Form ber 

Glorie, welche Gott den Leibern ber Auserwählten anziehen 

wird, und fo auch hie Menfchwerbung bes MWorted; oder 

zweitens, weil die Natur eine folche Form zwar diefer oder jener, 

aber nicht gerade der gegebenen Materie anziehen kann, Co 

hat 3. B. die Natur die Macht, Leben hervorzubringen, daß 

fie aber in dieſem Tobten das Leben wieberherftelle, Das ver— 

mag fie nicht. MWidernatürlich wird ein Wunder genannt, 

wenn in der Natur eine Difpofition zurüdbleibt, welche mit 

der von Gott hervorgebrachten Wirfung im Miderfpruche 

fteht; fo z. B., wenn Gott die Zünglinge im Feuerofen un 

verlegt erhält, während Das Feuer die Kraft zu brennen bei⸗ 

behält, oder wenn dad Waſſer des Jordans ftehen bleibt, ohne 

die Schwerkraft zu verlieren, oder wenn eine Jungfrau gebiert. 

Außernatürlich find ſolche Werke Gottes, welche auch) 

die Natur hervorbringen kann, aber nicht auf die nämliche 

Weiſe, weil nämlich entweder Gott fich nicht der Mittel bes 

dient, zu welden die Natur ihre Zuflucht nehmen muß 

(3. B. wenn Chriftus zu Ganaan Wafler in Wein verwan— 

delt, Joh. 2: eine Wirkung, welche auch bie Natur gewiſſer⸗ 

maßen hervorbringen kann; infofern das Waſſer, welches ber 

Weinſtock ald Nahrung an fi) zieht, zu feiner Zeit in ben 

Saft der Traube umgewandelt wird), oder aber, weil das 

Werk in folcher Quantität auftritt, wie bie Natur fie nicht 

bervorbringen kann (ein Beifpiel hiefür find die Fröfche, we
lche in 

Aegypten plöglich in, unzähliger Menge zum Borfchein famen), 

oder endlich weil das Werk Gottes Feined langen Zeitver⸗ 

faufes bedarf, wie z. B., wenn in einem Augenblicke auf die 

Anrufung eines Heiligen hin eine Heilung erfolgt. !) 

1) Qu. 6. de pot. a.2. Rosellil. c. 705. 
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I. Möglichkeit des Wunders. 

Fragen wir nun nach dem Fundamente, auf welchen: 

ber thomiftifche oder überhaupt der theiftifche Wunbderbegriff 

ruht, fo werden wir auf die Lehre von ber göttlichen Pro— 

videnz und Weltregierung, welche wiederum in der Lehre von 

ber Berfönlichfeit Gotted wurzelt, hingewiefen. Gott fteht, 

wenn auch fubftantiell von der Welt verfchieden, dennoch der— 

felben nicht gleichgültig gegenüber, fondern er hält feit ber 

Schöpfung die Zügel der Weltregierung in den Händen, 

Welches ift nun aber die Wirkung der göttlidhen 

Weltregierung? fragen wir mit Thomas, Die Ant- 

wort lautet: Die Wirfung einer jeden Thätigfeit -fann aus 

dem Ziele berfelben ermefien werden. Denn durch eine jebe 

Thätigfeit will man bewirken, daß dadurch ein gewifjes Ziel 

erreicht werde, Das Ziel der göttlichen Weltregierung ift 

aber das wefentlihe Gute, oder das Urgute, und 

Alles ftrebt dahin, an ihm zu participiren und mit ihm fich 

zu verähnlichen, Die Wirkung der göttlichen Weltregierung 

fann nun von drei Seiten aus betrachtet werden: einmal 

von Seite des Zieles felbft,. und infofern giebt ed nur 

eine Wirfung, nämlich die Verähnlichung mit Gott; oder 

aber fie fann zweitens betrachtet werben von Seite ber 

Art und Weife, wie die Greatur zu dem höchſten 

Gute geführt wird. In dieſer Hinficht giebt es im Allge- 

meinen zwei Wirkungen der Weltregierung ; denn die Greatur 

verähnlicht fich in zweifacher Beziehung mit Gott: in Beziehung 

darauf nämlich, daß Gott gut ift, verähnlicht fich die Grea- 

tur mit Gott infoweit, ald auch fie gut iftz in Beziehung 

"Darauf aber, daß Gott für das Enbliche die Urſache oder der 

Urquell des Guten ift, (verähnlicht fie fi) infofern, als 
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eine Greatur der andern die Bewegung zum Guten giebt, 

In diefer Beziehung giebt e8 alfo zwei Wirfungen,, nämlich 

die Erhaltung der Greaturen im Guten, und die Bewe— 

gung berjelben zum Guten, Endlich fann die Wirfung der 

göttlichen Weltregierung noch betrachtet werden im Einzelnen, 

und infofern giebt es unzählige Effecte '), 

Der göttlichen Weltregierung ift nun alles Greatürliche 

unterworfen ?). Fragt man nun aber, ob Alles von Gott 

unmittelbar regiert werde: fo muß man auf den Begriff 

der göttlichen Weltregierung etwas genauer eingehen, Der 

Begriff derfelben fchließt nämlich zwei Momente in fich, nämlich) 

die Regierung an fich (als vorherrfchend intelleftuelle Thä— 

tigkeit betrachtet oder die Providenz und ben Vollzug oder 

die Ausführung derfelben („ratio 'gubernationis,* von Tho— 

mas an einem andern Drte auch „cognitio praclica* genannt, 

„quae est ipsa providentia, et executio*). Was bie erfte 

anbelangt , fo regiert Gott Alles unmittelbar, was bie 

letztere betrifft, fo regiert Gott Einiges vermittelft anderer 

Greaturen 3). Da nun bie göttliche Brovidenz die allgemeine 

Urfache des Seins nicht blos theilweife, fondern fchlechthin 

(„universaliter totius entis*) ift, fo kann auch Nichts außer 

der Ordnung ber göttlichen Weltregierung vor fich gehen *). 

Nun aber werben wir zu ber wichtigen Frage geführt, 

welche mit dem Wunberbegriffe in der engften Berbin- 

bung fteht, 06 Gott Etwas außer der natürliden 

Ordnung der Dinge wirken fünne? 

1) Summa theol. p. 1. q. 103 a. 4. C. 

2) Ibid. p. 1. q. 103 a. 5. C. 

3) Ibid. p. 1. q. 103 a. 6. C. 
4) Ibid. p. 1. q. 103 a. 7. C. 
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Iufofern die natürliche Ordnung der Dinge, antwortet 

Thomas, von ber eriten Urfache abhängt, kann Gott Nichts 

gegen bie natürliche Ordnung der Dinge wirfen, wohl aber 

infofern, als fie von jeder ber creatürlichen Urſachen abhän— 

gig if, Denn: | 
von jeder Urfache leitet fich eine gewiſſe Ordnung ab, 

in der fih die Wirfungen abwideln, ba jede Urfache das 

Weſen eines Princips in fich trägt. Deßhalb vervielfältigen 

fich auch mit den Urfachen die Ordnungen, von denen eine 

unter der andern enthalten ift, wie eine Urfache unter ber 

andern; und deßhalb ift auch die höhere Urfache nicht unter 

der Ordnung einer niebern enthalten, wohl aber umgekehrt. 

Der heil. Thomas macht nun diefes Verhältniß an einem 

Beijpiele aus dem gewöhnlichen Leben anfchaulich. So hängt, 

fagt derfelbe, von dem Familienvater die Ordnung des Haus 

ſes ab, diefe aber fteht unter der Orbnung ber Gemeinde, 

diefe wiederum unter ber Orbnung bed Gemeinbevorftehers, 

und dieſe enblich unter der des Königs, in defien Händen alle 

Fäden des Neiches zufammenlaufen. — Wenn man nun, 

fährt der heil. Thomas fort, die Orbnung der Dinge be- 

trachtet, wie fie von ber erften Urſache abhängen, fo 

fann Gott gegen die Ordnung der Dinge Nichts wirken ; 

denn in biefem Falle würde er im Miderfpruche mit feinem 

eigenen Vorherwiſſen und Willen oder mit feiner eigenen 

Büte handeln. Betrachtet man aber die Ordnung ber Dinge, 

wie fie von jeder der gefchaffenen Urfachen abhängt, fo ift 

fein Grund vorhanden, warum Gott nicht außerhalb der na= 

türlichen Ordnung diefer Dinge wirken könnte; denn er ift 

der Ordnung der gefchaffenen Urſachen nicht unterworfen, 

fondern diefe Ordnung ift vielmehr ihm unterworfen , ba fie 
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von ihm ausgeht, und zivar nicht vermöge der Nothwen- 

bDigfeit feiner Natur, fondern vermöge feines freien , 

Willens; denn er hätte auch eine andere Orbnung ber 

Dinge feſtſetzen können. Er kann daher auch außerhalb die— 

fer von ihm feftgefegten Ordnung beliebige Werfe in's Dafein 

rufen, indem er nämlich die Wirfungen ber. gefchaffenen Ur— 

fachen ohne diefe hervorbringen, oder auch ſolche Werfe wir- 

fen fann, die über die Sphäre der gefchaffenen Urfachen hin— 

ausreichen. . Daher fagt der heil, Auguftin: „Gott wirft 

gegen den gewöhnlichen Lauf der Natur, niemals aber wirft 

er gegen das höchite Gefeg, weil er nicht im Widerfpruche 

mit fich felbft wirft.“ 

Wenn nun aber in der Welt Etwas gegen die gewöhns 

liche Ordnung ber Dinge gefchieht, fo fann dieß auf zwei— 

fahe Weife fich zutragen,, einmal durch die Thätigfeit eines 

folchen Agens, welches einem Dinge feine natürliche Richtung 

oder Neigung nicht gegeben hat, fo 3. B. wenn ein Menfch 

einen ſchweren Körper in bie Höhe treibt, welcher die Neigung 

ober den Zug,„fich nach unten hin zu bewegen, von dem 

Menfchen nicht erhalten hat, und dieß ift gegen die Natur, 

Es kann ſich aber auch Etwas zutragen, in Folge der Thä— 

tigfeit eines folchen Agens, von dem bie natürliche Thä- 

tigfeit abhängt, und dieß ift nicht gegen die Natur, Ein 

Beiſpiel hiefür ift die Ebbe und Fluth des Meeres, welche 

nicht gegen die Natur ift, obgleich fte nicht nach der natürli- 

chen Bewegung bes Waflers, welches abwärts fließt, vor fich 

geht. Denn fie ift eine Folge. der Einwirkung eines Him- 

melöförpers, von welchem wiederum bie natürliche Neigung 

untergeorbneter Körper abhängt. Da nun die natürliche Ord— 

nung von Gott in die Dinge gelegt worden ift, fo it es nicht 
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gegen die Natur, wenn Gott auch Etwas gegen biefe Ord— 

nung wirft. Daher fagt ber heil. Auguftin: „Das ift 

jedem Dinge natürlich, was derjenige thut, von dem jegliche 

Art, Zahl und Ordnung der Dinge herrührt. ) 
Noch mehr wird fich die Möglichkeit der Wunder, welche 

burch das bisher Gefagte ſchon genügend erwiefen ift, uns 

herausftellen, wenn wir die wichtigften Einwürfe gegen 

diefelbe beleuchten, 

Spinoza argumentirt gegen die Möglichkeit der Wun- 
ber folgendermaßen: 

Alles, was Gott will oder determinirt, fchließt eine ewige 

Nothwendigfeit oder Wahrheit in fi. Denn weil das Wif- 

fen und der Wille Gottes nicht von einander verfchieden find, 

fo macht es feinen Unterſchied, ob ich fage, Gott wolle Etwas, 

oder er wifle baffelbe. Deßhalb folgt mit berfelben Nothwen⸗ 

bigfeit, mit der aus ber göttlichen Natur und Bolllommen- 

beit folgt, daß Gott ein Ding wifje, wie es ift, zugleich auch, 

baß Gott daffelbe Ding auch wolle, wie es if. Da aber 

Alles, was gejchieht, feine Wahrheit nur in ginem nothwen⸗ 

digen Willendacte Gottes hat, fo ift es bie einleuchtenbfte 

Folge, daß bie allgemeinen Naturgefege lauter Willensacte 

Gottes find, die aus der Nothwendigkeit und Volllommenheit 

Gotted hervorgehen. Wenn alfo in der Natur eine 

Erfheinung fi zeigte, weldhe ben allgemeinen 

Geſetzen derfelben widerfpräde, ober wenn Je— 

mand behauptete, Gott bringe eine Wirfung ge— 

gen bie Sefege der Natur hervor, fo müßte er 

zugleich aud behaupten, Gott wirfe gegen feine 

1) Summ, theol. p. 1. q. 105. a. 6. 
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Natur, welches der größte Widerfpruh wäre, 

Diefe Wahrheit fönnte auch leicht aus ber Identität ber 

Macht der Natur und der Macht Gottes, in welcher Macht ' 

deſſen eigentliche Wefenheit befteht, nachgewiefen werden. Es 
geſchieht alfo Nichts in der Natur, was den allgemeinen 
Geſetzen derſelben widerfpricht, ja fogar Nichts, was mit den— 

felben nicht in Mebereinftimmung ift oder aus benfelben nicht 
folgt. Denn Alles, was gefchicht, gefchieht in Folge eines 

ewigen Willens und Entfchluffes, oder mit andern Worten, 

nach Gefegen und Regeln, die eine ewige Nothwendigfeit und 

Wahrheit in fich fchließen; und daher beobachtet auch bie 

Natur die Gefege und Regeln, welche eine ewige Nothwen- 

Digfeit und Wahrheit in fich fchließen, wenn fie auch uns 

fänmtlih unbekannt find, doch jederzeit und damit zugleich 

auch eine beftimmte und unveränderlihe Ordnung. Auch ift 

fein Grund vorhanden, der Natur eine befchränfte Macht und 

Kraft beizulegen und ihre Gefeße nur als auf beftimmte, nicht 

aber als auf alle Fälle anwendbar zu erklären; denn da bie 

Kraft und Macht der Natur zugleich die Macht und Kraft 

Gottes ift, und die Gefege und Normen ber Natur zugleich 

Willensacte Gottes find, fo muß man nothwendiger Weife 

annehmen, daß die Macht der Natur unendlich fei, und daß 

bie Geſetze derfelben in der Art feftgeftellt feien, daß fie auf 

alle Wirfungen, die von dem göttlichen Denken felbft gedacht 

werden, fich erftrefen. Wäre dieß nicht der Fall, fo würde 

man annehmen, Gott habe die Natur fo unmächtig gefchaf- 

fen und berfelben fo unfruchtbare und unwirkſame Geſetze 

und Normen gegeben, daß er ihr öfters wieder nachhelfen 

müfle, wenn er fie erhalten wiflen wolle, und daß die Dinge 

nicht nach einem nothwendigen Geſetze fich abwideln, wie 

Theol. Duartalfcgrift 1845. III. Heft. 25 
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bieß doch ber Vernunft allein angemeffen ift. Aus den an- 

gegebenen Prämifien nun, daß in der Natur nichts gefchieht, 

- was nicht eine Folge ihrer Gefege ift, und daß ihre Geſetze 

fich auch auf alle Acte des göttlichen Denkens erftreden, und 

daß endlich die Natur eine fefte und unveränderliche Ordnung 

fefthalte: aus dieſen Prämiffen folgt aufs einleuchtendfte, daß 

der Ausdruck Wunder nur mit Beziehung auf die Meinun— 

gen ber Menfchen zu verftehen fei, und daß er nichts Ande- 

res bezeichne, als eine Erſcheinung, deren natürliche Urfache 

wir durch das Beifpiel einer andern gewöhnlichen Erſcheinung 

nicht erflären fönnen, ober bie wenigftens der nicht erflären 

kann, welcher ein Wunder befchreibt oder erzählt, Ich Fönnte 

nun ein Wunder eine folche Erfcheinung nennen, deren Ur— 

fache aus ben durch das natürliche Licht befannten Princi— 

pien ber natürlichen Dinge nicht erklärt werben kann; weil 

aber die Wunder als folche nur mit Rüdficht auf die Faſ— 

fungstraft der Menge, welche mit den Principien der natür- 

lichen Dinge ganz unbefannt war, gewirft wurden, fo kann 

man vielmehr behaupten, daß die Alten diejenige Erſcheinung 

für ein Wunder hielten, welche fie nicht auf die Weiſe er— 

Hären fonnten, wie die Menge die natürlichen Dinge zu er— 

flären pflegt, welche in folchen Fällen auf das Gedächtniß 

recurrirt, um fich einer andern ähnlichen Erfcheinung, welche 

fie ohne Verwunderung ſich vorftellen kann, zu erinnern; 

benn die Menge glaubt alsdann eine Sache vecht einzufehen, 

wenn fie fich nicht mehr darüber wundert. !) 

Es ift nun, wenn wir zur Würdigung ber Ein- 

1) Benedicti de Spinoza Opera philosophica omnuia ed. A. Gfrö- 
rer. Stuttg. 1830. p. 134 fl. 
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würfe Spinoza’s übergehen, leicht einzufehen, daß bdiefel- 
ben ihren Grund in ber pantheiftifchen Vorausſetzung ber 
Identität Gottes und der Natur, fowie der Identität des 

Denkens und Seins haben. Aus dieſem Grundfage, durch 
welchen der Begriff ber abfoluten Perſönlichkeit Gottes zu 
einer logiichen Kategorie herabgewürdigt wird, folgt alsdann 
auch die einfeitige Behauptung, daß alle Willensacte Gottes 
nothwendige Acte fein, Wenn num gleich das göttliche 
Denken und das göttliche Wollen nicht reell von einander 
verſchieden find, jo folgt doch hieraus fo lange nicht, daß 

Gott mit derjelben Nothwendigfeit die Dinge will, mit wel- 

cher er biefelben benft oder weiß, ald man, auf theiftifchem 

Standpunfte ftehend, fich bewußt ift, daß alle unfere Gottes- 

erfenntniß eine unvollfommene und daher auch inadäquate fei, 

Uebrigens machte fich fchon der h. Thomas nebft 

mehreren Andern den Einwurf, deſſen ih Spinoza bediente: 

Alles, was Gott weiß, weiß er mit Nothwendigkeit; wie 
aber das Wiffen Gott wefentlich ift, fo ift ed auch das Wol- 

len; alfo will Gott auch Alles das, was er will, mit Noth- 

wenbdigfeit. !) 

In der darauf folgenden Gonclufion ftellt er alsdann 

die Thefe auf: ba die göttliche Güte das eigentliche Object 

bes göttlichen Willens ift, auf das die andern Objecte ſich 

als auf ihr Ziel beziehen,. ſo will Gott feine Güte felbft mit 

abfoluter Nothwendigkeit, die. andern Objecte außer fich aber 

(alia a se, das Endliche, Greatürliche) will er nur mit vor= 

“ ausfegungsweifer Nothiwendigfeit (mon necessario nisi ex 

1) Quidquid Deus scit, ex nccessitate scit, sed sicut scientia divina 

est ejus essentia, ita voluntas divina: Ergo quidquid Deus vult: 

ex necessitate vult.‘“ Summa .theol. p. 1. q. 19. a. 3. $. 6. 
* 
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suppositione tantum), unter der Vorausfegung nämlich, daß 

er das, was er will, nicht nicht wollen kann. Diefe Thefe 

beweist er nun auf folgende Weife: 

Der Ausdrud nothwendig kann auf zweifache Weiſe 

verftanden werben: nämlich im abfoluten Einn und zweitens 

vorausfegungsweife oder im relativen Sinne. Ab- 

folut nothwendig wird Etwas genannt, wenn es ſchon in 

ber Begriffsbeftimmung mitgefegt ift oder in der Natur ber 

Sache liegt, infofern 3. B. ein Prädicat in der Definition 

bes Subjertes enthalten ift, fo ift 3. B. der Menfch noth— 

wendiger Weife ein animalifches Wefen, oder infofern ein 

Eubject von einem Prädicat abhängt, fo ift eine Zahl noth= 

wendiger Weife entweder gerade oder ungerade ; fo ift ed aber 

nicht nothwendig, daß Sofrates fige; daher ift es z. B. nicht ab = 

-folut nothwendig, fondern e8 fann nur vorausſetzungs— 

weife nothiwendig genannt werden, unter der Borausfegung 

nämlih, daß er figt, ift es nothwendig, daß er 

fit, fo lange er figt. In Beziehung auf bie Objecte 
des göttlihen Willens nun muß man erwägen, daß 

es nicht abfolut nothwendig ift, daß Gott Etwas 

wolle; allein dieß kann nicht gefagt werden von Allem, 

wasser will, Denn der göttliche Wille hat eine nothwen— 

dige Tendenz auf feine Güte, welche deſſen eigentliches 

Dbject iſt; daher will Gott feine Güte mit Noth— 

wendigfeit, wie auch unfer Wille nothwendiger Weife 

die Glüdfeligfeit will, So hat überhaupt jede andere Potenz 

eine nothwendige Richtung hin aufein Haupt: 

object (wie 3. B. das Geficht auf die Farbe), weil es in 
ihrem Wefen liegt, daß fie auf jenes fich beziehe. Diejenigen 
Objecte aber, welche fih auf das Ziel hin beziehen, 
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wollen wir nur dann mit Nothwenbdigfeit, wenn fie von ber 

Art find, daß ohne fie das Zıel nicht erreicht werben kann: 

fo wollen wir Speife, wenn wir die Erhaltung des Lebens 

wollen und ein Schiff, wenn -wir über ein großes Waffer 

fegen wollen. Nicht auf diefelbe Weife aber wollen wir folche 

Dbjecte, ohne welche das Ziel erreicht werden fann, z. B. ein 

Pferd, um und in's Freie zu begeben; denn dieſes fönnen wir 

ohne jenes. So verhält es ſich nun auch mit dem Enblichen, 

Da die Güte Gotted nämlich vollfommen ift und ohne bie 

andern Objecte fein kann, weil ihre Vollkommenheit durch 

biefelben feinen Zuwachs erhält, fo folgt hieraus, daß es nicht 

abfolut nothwendig ift, daß Gott andere Objecte außer 

ſich wolle; doch ift ed nothwendig, daßer diefelben voraus- 

fegungsweife wolle, unter ber Vorausfegung nämlich, 

dag er Etwas will, kann er daffelbe nicht nicht wollen; 

weil fein Wille jich nicht ändern fan. !) Wenn daher auch 

alle Willensacte Gotted ewige Acte find, fo folgt doch hier- 

aus nicht, daß er dad, was Gott will, anders, ald voraus- 

fegungsweife nothwendig - wolle. Nicht weniger folgt aus 

dem Gefagten, daß, wenn gleich Gott von Ewigfeit her feine 

Güte will, er dennoch nicht mit derfelben Nothwendigkeit 

basjenige will, was er feiner Güte willen will; da feine 

Güte auch ohne die andern Objecte beftehen fann. ?) 

Was nun aber den oben angeführten Ginwurf betrifft, 

mit dberfelben Nothwendigfeit, mit welder Gott 

bie Objecte wiffe, müffe derfelbe fie aud wollen, 

fo erwiebert Thomas auf benfelben: 

1) Summa theol. p. 1, q. 19. a. 3. C, 
2) 1. c. 2m, 
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Wie das göttlihe Sein in fi) nothwendig ift, fo auch 

das göttliche Wollen und das göttlihe Wiffen; allein 

das göttliche Wiffen hat eine nothwendige Beziehung auf 

bie Objerte des Wiſſens, während das göttlihe Wollen 

diefe nothiwendige Beziehung auf die Objecte des Willens 

nicht hat. Der Grund hievon ift, weil man die Dinge (mur) 
infofern weiß, als fie in dem wiffenden Subjecte find, 

während der Wille auf die Objecte infofern gerichtet ift, als 

fie in fich felbft find. Weil nun alles Greätürliche ein 

nothwendiges Sein hat, infofern es in Gott ift, 

nicht aber, infofern es in fich felbft iſt, fo hat baffelbe eine 

abfolnte Nothwendigfeit, wie wenn es and fich felbft noth- 

wendig wäre: und deßhalb weiß Gott Alles, was er weiß, 

mit Nothwendigkeit, nicht aber will er Alles, was er will, 

mit Nothwendigkeit.!) 

Da nun allerdings das Wollen überhaupt Gott natür= 
lich ift, nicht aber das Diefes oder Jened Wollen, fo handelt 

Gott nicht gegen feine Natur, wenn et Etwas nicht nach 

den gewöhnlichen Naturgefegen wirft; denn wenn er in bie 

fem Falle auch gegen die befondern Gefege der Natur han— 

beit, fo Handelt er doch nicht gegen das höchfte Gefes, 

durch welches er Alles auf feine Güte, ald auf deffen End— 

ziel hin orditet, und durch welches er alten Greatüuren eine 

ſolche Stellung in feiner Weltordnung gegeben Hat, daß fie 
ihm dienen. Daß Bott nicht gegen die Natur in die— 

fem Sinne, d. 5. nicht gegen die Natur im Ganzen und 

gegen feine eigene Weltördnung handle, ivenn er außerhalb 

ber gewöhnlichen Naturordnung eine Wirkung hervorbringt, 

I1) L. ec. 6m, 
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bieß beweist ber heilige Thoma 8 durch mehrere Argu— 
mente. !) 

Ueberall alfo werden wir auf den Begriff ber göttlichen 

Perfönlichkeit hingewiefen, welche die Greaturen aus freier 

Liebe in's Dafein gerufen hat, und welche biefe Greaturen 

fortwährend mit Freiheit, die freilich Feine Willkühr ift, ſon— 

dern deren Gefeg wiederum die göttliche Liebe ift, erhält und 

leitet. Auf diefen Begriff der göttlichen Freiheit weist auch 

Thomas ausdrüdlich hin, wenn er auf den Gimwurf, 

was Gott natürlich fei, fei nothwendig; natürlich fei ihm 

aber zu wollen, was er immer wolle, erwiebert: es ift Gott 

nicht natürlich etwas von dem Greatürlichen, das er nicht 

mit Rothwendigfeit will, zu wollen; es ift aber auch nicht 

gegen feine Natur, fondern es ift für ihn frei— 

willig. ?) 

Nun kann man aber noch einwenden: nicht nothwen- 

dig fein, und möglicher Weife nicht fein, ift gleich- 

bedeutend. Wenn ed nun nicht nothwendig ift, daß Gott 

Etwas von dem will, was er will, fo ift ed möglich, daß er 

jenes nicht will, wie e8 möglich ift, daß er das will, was 

er nicht will: alfo verhält fich der Wille Gottes zufällig in 

Beziehung auf jedes von Beiden, auf das Wollen fowohl als 

auf dad Nichtwollen, und er ift daher unvollfommen, weil 

alles Zufällige unvollfommen und unveränberlich ift. 

Hierauf ift zu erwiedern, fagt Thomas, daß bisweilen 

eine nothwendige Urfache doch Feine nothwendige Beziehung 

auf eine gewiſſe Wirfung hat, was aber nicht fowohl einem 

1) ef. Roselli l. c. p. 705. 
2) I. c. 3m, 
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Defecte der Urfache, ald vielmehr einem Gebrechen der Wir- 

fung beizumefien ift. So hat die Kraft der Sonne nicht 

eine nothwendige Beziehung auf folche Erfcheinungen auf 

Erden, die nur zufällig vorkommen und zwar nicht in Folge 

eined Gebrechens der Kraft der Sonne, fondern in Folge 

eines Defectes der Wirkung, welche nicht nothiwendig aus 

ihrer Urfache hervorgeht. Aehnlich verhält es fich mit dem 

göttlichen Willen. Daß Gott nicht mit Nothwendigfeit Etwas 

von Demjenigen will, was er will, bieß hat feinen Grund 

nicht in einem Defecte des göttlichen Willens, fondern in 

einem Gebrechen, welches dem Objecte des göttlichen Willens 

feiner Natur nad) anbaftet; weil dieſes Object nämlich fo 

beichaffen ift, daß ohne daffelbe die Güte Gottes in ihrer 

Bollfommenheit beftehen kann. Dieſer Defect hängt nun 

aber jedem gefchaffenen Gute an, — N) 

Wenn fchon in dem Bisherigen deutlich ausgefprochen 

und beftimmt nachgewiefen ift, daß durch Die Wunder keine Aen⸗ 

derung in den göttlichen Willensacten eintreten kann, fo äußert 

fih Thomas hierüber noch viel beftimmter an einer andern 

Stelle, wo er fagt: Gott handelt nicht gegen die natürlichen 
Berhältniffe und Gefege mit veränderlihem Willen: benn 

Gott hat von Ewigfeit her vorausgefehen und fich zu thun 

vorgenommen, was er in ber Zeit thut. Gr hat alfo den 

Lauf der Natur fo eingerichtet, daß in feinem ewigen Willen 

zugleich zum voraus fchon angeordnet wurde, was er außer 

halb jenes Laufes zuweilen wirken würde. — 2) Die Wun- 

ber find alfo ebenfo ewige Willensacte Gottes, wie die übrigen 
4 

1) l. c. 4m, 

2) Q. 6. de pot, a. 1. cf. Roselli l.c, 706. 
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Wirkungen, welche er durch ben gthalichen Naturproceß 

hervorbringt. 

Die weitere Bemerkung Spinoza's, die Geſetze und 

Normen der Natur ſeien Willensacte Gottes, iſt zweideutig, 

ſie kann wahr, oder falſch ſein, je nachdem ſie gefaßt wird. 

Falſch iſt dieſelbe, wenn auf pantheiſtiſchem Stand- 

punkte die Identität Gottes und der Natur damit bezeichnet 

werden ſoll; wahr iſt ſie auf theiſtiſchem Standpunkte, aber 

auch auf dieſem nur in gewiſſem Sinne. Sprechen wir 

nämlich von den Geſetzen der Natur, wie ſie in Gemäßheit 

ber Rathſchluſſe und Anordnungen Gottes gegeben worden 

ſind, ſo ſind ſie allerdings Willensacte Gottes, durch welche 

derſelbe die Ordnung der creatürlichen Dinge feſtgeſetzt hat, 

Betrachtet man hingegen die Geſetze und Normen, wie ſie in 

den ereatürlichen Dingen ſelbſt exiſtiren, fo find fie Wirkun— 

gen ber göttlichen Willensacte, und find als foldye ebenfo 

wenig umenblich, als die creatürlichen Dinge überhaupt un— 

endlich find, Wenn auch der Nerus der creatürlichen Dinge, 

wie er durch die Naturgefeße gegeben ift, einen ungemein 

weiten Umfang hat, fo ift er doch von, wenn auch bem 

menfchlihen Berftande umerreihbaren, Grenzen umfchloffen, 

und daher find die Gefege der Natur nicht umfafiend genug, 

daß durch diefelben alle Ideen des göttlichen Verſtandes rea- 

lifirt werden Fönnten. Daher fagt der h. Thomas: bie 

göttliche Kunft entfaltet fich nicht ganz in der Schöpfung ber 

Greaturen, und deßhalb fann Gott auch auf eine andere 

Weife eine Wirfung hervorbringen, ald durch den gewöhnli- 

den Naturproceß, !) Aus demfelben Grunde nun, weil bie 

1) Q. 6. de pot. a, {. of. Rosellil. e. 706. 
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Naturgefege nicht unendlich find, kann man ebenfo wenig 

fagen, die Natur fei unmächtig, ſolche Wirkungen hervorzu— 

bringen, welche nach der Beftimmung des Schöpfers in ihrem 

Bereiche liegen, ald man mit Wahrheit behaupten Fann , fie 

fei fo mächtig, daß fte in jeder Art unzählige Wirkungen her— 

vorbringen könne: fo weit die Natur der creatürlichen Dinge 

befchränft ift, fo weit ift auch ihre Macht befchränft. 
Die Nachhülfe Gottes, damit das Werk feiner Schöpfung 

nicht im fich zerfalle, wovon Spinoza und viele Neuere 

fo verächtlich fprechen, verliert auf dem Standpunfte ber 

theiftifchen Speeulation alles Anftößige: braucht ja doch bie 

Natur jeden Augenblid die Nachhülfe Gottes durch die Er— 

haltung, welche daher oft auch eine fortgefegte Schöpfung, 
genannt wird. Und zwar hängt, wie ber 5. Thomas jagt, 

bie Eriftenz der ganzen Natur in ber Weife von Gott ab, 

bag, wenn Gott nicht jeden Augenblick das Sein gleichfam 

in biefelbe einfließen ließe, fie alsbald in das Nichts zurüd- 

finfen würde. So wird die Luft, fo lange es Tag ift, jeden 

Augenblid von der Sonne erhellt, und fobald die Sonne 

aufhört, zu leuchten, fo verfinftert fich jene fogleich. Jede 

Greatur verhält fih aber gerade fo zu Gott, wie bie Luft zu 

der Sonne und ihren: Lichte, Wie nämlich die Sonne ver- 

möge ihrer Natur leuchtet, die Luft aber dadurch licht wird; 

baß fie an bem aus ber Sonne fließenden Lichte participirt, 

nicht aber dadurch, daß fie an der Natur ber Sonne Theil 

nimmt, fo ift Gott allein ein Wefen durch feine Wefenheit, weil 

feine Wefenheit fein Sein ift; jede Greatur aber ift ein Weſen 

durch Barticipation, weil fie ihr Sein nicht in fich felbft hat, —!) 

1) Summa th, P. 1, q · 104. a. 1, 

e 
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Wir erlauben uns hier noch einige andere vom Stand» 
punkte des reflectirenden Berftandes und der ungläubigen 
Vernunft aus befonders von Voltaire und den Encyklo— 
päbiften vorgebrachte Einwürfe anzuführen und int Geifte 

ber Thomiftifchen Speculation zu beleuchten, 

1) Das Wunder ift eine Verlegung der unveränderli- 
hen und. ewigen Geſetze; es fchließt alſo eine eontradichio in 

adjecto in ſich; denn ein Gefeg kann nicht zugleich unver- 
änderlich und verlegbre fein. Auch kann der unendlich weife 

©ott feine ſolche Geſetze feftftellen, welche er wieder verlept, 
Edenfowenig Fann er der Weltmafchine eine andere Richtung 
geben, damit fie in einen beſſern Gang fomme; denn ba er 
fie jo gut fhuf, als er fonnte, fo traf er ſchon von Anfang 

an Vorkehrungen für jede Unvollkommenheit, welche aus ber 

Natur der Materie entfpringen fonnte ; und deshalb wird er 

auch nie Etwas ändern, — Allein Gott hat den Dingen 

feine folche beftimmte und unabänderliche Ordnung gegeben, 

daß er fi) nicht vorbehalten hätte, zuweilen aus Grimden 
auf eine andere Weife zu wirken; er verlegt daher auch nicht 
durch die Wunder die ewigen und unveränderlichen Geſetze.!) 

Ebenfowenig fehrt Gott durch die Wunder die Ordnung des 

Univerfums um, damit daffelbe wieder in beffern Gang komme, 

Denn durch das, Wunder wird nicht die ganze Ordnung des 

Univerfums aufgehoben, fondern nur die Ordnung eines be— 

fondern Dinges in Beziehung auf ein anderes, Denn, fagt 
ber 5, Thomas, wenn Gott gegen ben Gang der Natur 

1) Einen ähnlichen Einwurf Hatte fih auch Thomas geftellt: Gott 

bat die Ordnung der Natur eingerichtet. Menn nun Gott Etwas 
gegen diefe Ordnung wirkt, fo ift er veraͤnderlich: was ſich nicht 
mit bem Wefen Gottes verträgt. Sunma th. p. 1. q. 105...6. $. 3 
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wirft, fo wird nicht die ganze Orbnung des Univerfums auf- 

gehoben, fondern nur der Proceß —, welcher feiner natürli= 

hen Ordnung gemäß von einem Dinge in das andere ver- 
läuft. Es ift daher auch nichts mit dem Wefen Gottes 

Unvereinbared, wenn Gott zuweilen gegen den Gang ber 

Natur Etwas wirft zum Heile der Menfchen, welches in 

feiner Hinordnung auf das höchfte Ziel des Univerfums (das 
höchfte Gut) befteht. ) Ja fogar, wenn durch das Wunder 
ber Gang ber ganzen Natur umgefehrt würde, wäre es dem 
Wefen Gottes nicht widerfprechend, da bas Univerfum von 

Gott ſchlechthin abhängig ift, und Gott in jedem Momente 

zu jedem Zwede, ben fein freier Wille erreichen will, bienft- 
bar fein muß. 

Was endli die Behauptung betrifft, Gott habe bie 
Weltmaſchine fo gut eingerichtet, als er gefonnt habe, fo liegt 
in berfelben, wenn bie innere Einrichtung des Univerfums 

Damit gemeint fein fol, Gott fei nicht mächtig genug gewefen, 
bie möglichft befte Welt zu fchaffen. Allerdings hat Gott 
gegen die Unvollfommenbeiten, welche aus ber Natur. der 
Materie entfpringen, Vorforge getragen, indem bie Dinge in 
ber Natur ſich immer gegenfeitig ergänzen müffen; fo hat er 
3. D. auch die Anordnung getroffen, daß, da die Individuen 

in dem Naturprocefie, wie entftehen, fo auch vergehen, bie 

Gattungen fortleben und fortbeftehen u. ſ. f. Allein wie 

1) „Quando Deus agit contra cursum naturae, non tollitur totus ordo 
Universi, sed cursus, qui est ex ordine unius parlicularis rei. 

ad aliam. Unde non est inconveniens, si aliquando contra cursum 
naturae aliquid fiat ad salutem hominis, quae consistit in ordi- 
natione ipsius ad ultimum finem Universi.*. Q. 6. de pot. a. 1. 
ad 21. Rosellil. c. 707. 
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biedurch das Werk Gottes nicht corrumpirt wird und Gottes 

Vollkommenheit dadurch feinen Eintrag erleidet; ebenfowenig 

fällt Gott der Zeitlichfeit und Weränderlichkeit anheim, wenn 

er eine Aenderung in feiner Naturordnung trifft, da aud) 

biefe ebenfo wie jede Thätigfeit Gottes in Beziehung auf die 

Welt von Ewigfeit her in den göttlihen Weltplan aufge- 

nommen worden ift. 

2) Gott thut nichts ohne Grund, Was für ein Grumb 

ift aber dafür vorhanden, daß Gott fein Werk durch Wunder 

wieder aufbebe? Wenn 5. B. ein Todter nach etlichen Ta— 

gen wieder vom Grabe auferftänte, fo müßten diejenigen 

Körpertheile, welche in der Luft ausgebünftet haben und von 

den Winden fehr weit fortgeführt worden find, wieder in ihre 

alte Lage zurüdfehren. Die Würmer, Vögel und ambere 

Thiere, die ſich von der Subftanz bes Körpers nährten, müf- 
fen das Genommene wieder zurückgeben, fonft wäre ber Auf- 

erjtandene nicht mehr diefelbe Berfon. 

Allerdings thut Gott vermöge feiner Allweisheit Nichts 

ohne Grund, allein fein Werf, wie es von Anbeginn burch 

bie göttliche Borfehung ift geordnet worden, wird burch bie 

Wunder nicht aufgehoben. Denn, fagt der h. Thomas, es 

ift dem göttlichen Wefen angemeffen, daß der Gang der Na— 

tur eingehalten werde, wie er von ber göttlichen Vorſehung 

feftgefegt worden ift, und es ift daher fein Widerſpruch, wenn, 

fobald die Ordnung ber göttlichen Vorſehung es verlangt, 

eine Wirfung auf eine andere Weife hervorgebracht wird, 

Der Beweis aus dem angeführten Beifpiele von der Aufer- 

ftehung eines Todten aber fällt fogleich in Nichts zufammen, 

fobald man auf die Sache näher eingeht. Abgefehen nämlich 

davon, daß es in ber göttlichen Weisheit und Allmacht 
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gelegen fein konnte, einen Leichnam, ber nach einiger Zeit 

wieder von den Todten auferweckt werden follte, nicht fogleich 

ber Berwefung anheim fallen zu laffen, wie dieß ber Ge— 

fhichte gemäß bei mehreren Leibern der Fall war, kann Gott 

bie abgegangenen Theile wieder erfegen. _ Uebrigens berubt 

das ganze Argument auf einer völlig verfehrten Anſchauung 

von ber Berfönlichfeit des Menſchen. Daß eine Berfon 

biefelbe bleibe, dazu ift nicht nothiwendig, daß materiell 

biefelben Theile fich wieder mit ihrem Leibe vereinigen, ſon— 

bern es ift hinlänglich, wenn alle Theile des Leibes wieder 

diefelbe Lage einnehmen, welche fie früher eingenommen hat- 

ten. So ändern fich die Theile unferd Leibes öfters. Im 

dem Jugendalter befommt derfelbe neuen Zuwachs, in dem 

Greifenalter nimmt er ab; in jedem Körper aber treten neue 

Theile an die Stelle der alten; wir nähren und nämlich) 
von fremden Körpern und verwandeln bie Nahrung in un— 

fere Subftanz. Deffenungeachtet aber iſt Geber von und im— 

mer daſſelbe Individuum, als Jüngling, wie als Greis, 

heute, wie geftern. Die Theile ändern fich zwar, wie Tho— 

mas fagt, aber die Dimenfionen berfelben in Beziehung auf 

ihre Lage bleibt dieſelbe. Ein Füngling wuchs ich auf mit 

ben Jahren, ein. Greis nehme ich ab mit den Jahren, da— 

mals dehnten fich das Haupt, Die Füße, die Hände, bie 

Hüfte ꝛtc. aus, jest fchrumpfen fie zuſammen: die Ausdehnung 

aber geſchah damals und bie Contraction geht jetzt an ber- 

felben Form des ‚Körpers vor ſich und an denſelben Glie— 
bern.) So wird z. B. Alles, was : zur MWefenheit der 

menfrhlichen Natur ‚gehört, ‚an dem -jüngften Tage mit dem 

:1) BeisRoselli.l. c. p. 258. 
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Menfchen wieder auferftehen; allein nicht. alle Materie, welche 

an ben Gliedern bed Leibes war, wird mit auferftehen. Al— 

lerdings gehört auch die Materie zu der Wahrheit der menfcd)- 

lichen Natur, weil fie das Subftrat ber vernünftigen Seele 

des Menfchen iſt; allein nur infoweit, als fie mit der Spe- 

cied bdefielben nothwendig zufammenhängt, nicht aber ‚in 

ihrem ganzen Umfange, wenn man bie Totalität der Materie 

in's Auge faßt; denn die ganze Materie, ‚welche vom Be- 

ginn bis zum Ende bed Lebens an dem Menfchen war, 

würde die feiner Speried entfprechende Quantität weit über- 

fehreiten; und deßhalb wird Alles an dem Menfchen aufer- 

ftehen, wenn man die Totalität feiner Specieg, 

welche in der Quantität, Geftalt, Lage und Orbnung ber 

Theile zu fuchen it, in's Auge fabt, nicht aber, wenn man 

bie Totalität der Materie betrachtet.) Wie nun am 

jüngften Tage die Berfönlichkeit des Menfchen bleiben 

wird, wenn ibm Gott auch einen neuen, feiner Inbividuali- 

tät entfprechenden Leib fchöpft, fo würbe auch die BPerfönlich- 

feit eines vom Grabe Auferwedten bleiben, wenn: Gott auch 

an die Stelle der durch Verweſung verlorenen, neue, feinem 

frühern Leibe entfprechende Körpertheile ſetzte. 

Ein weiterer Einwurf, den die menfchliche WBernunft, 

jene ſtolze Bettlerin, die fich ‘fo oft in das Kleid der Demuth 

hüllt, nebenbei aber von dem unerträglichften Hochmuth ſtrotzt, 

vorzubringen pflegt, lautet: Wenn Gott Wunder wirft, fo 

wirft er biefelben um der Menfchen willen. Man kann aber 

nicht begreifen, warum Gott für fie wirfe und nicht für das 

ganze Univerfum, da doch das ganze Menfchengefchlecht im 

1) Summa theol,-Suppl. p. 3. a. 80. 2,5. C. 
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Vergleiche mit dem ganzen Univerfum Feiner ift, ald eine 

Ameife gegenüber allen Thieren. Wäre ed nun nicht Thor- 

heit, anzunehmen, das unendliche Weſen fehre um einiger 

Ameifen willen die Ordnung bes ganzen Univerfums um? 

Allein abgefehen davon, daß, wie ſchon bemerkt worden, 

durch das Wunder die Orbnung bed Univerfums nicht um— 

gekehrt wird, ift der Menſch nach chriftlicher Anſchauung 

nicht nur nicht ein fogenanntes Sandforn gegenüber den un— 

ermeßlichen Weltförpern ꝛc., wie Biele zu fagen pflegen, fon= 

dern es ift ihm in der göttlichen Weltordnung eine foldye 

Würde gegeben und ein fo hoher Rang angewiefen, daß 

Gott vielmehr um feinetwillen die Welt erfchaffen hat. Ja! 

alle förperlichen Naturen haben gleichfam, wie der 5. Tho— 

mas fich äußert, eine Beziehung auf bie intellectuelle Natur, 

ald auf ihr Ziel. Das Ziel der intellectuellen Natur aber 

ift die Erfenntniß Gottes, Deßhalb ift ed auch nicht zu ver— 

wundern, wenn bisweilen eine Aenderung in der Förperlichen 

Natur vor fi) geht, um ber intellectuellen Natur dadurch 

eine Grfenntniß des Göttlichen zu verfchaffen. *) Der Menfch 

ift der Mittelpunkt der Schöpfung. In ihm ift das Räthfel 

der Schöpfung gelöst, alle übrigen Greaturen find ihm 

untertban, ber Zwed der Erfchaffung des Menſchen aber 

ift die Erkenntniß und Xiebe Gottes, Darauf zielen auch 

alle Wunder ab, welche Gott der Menfchen willen wirkt, 

und welche wiederum in bem größten Wunder ber Incar— 

nation zufammenlaufen. Denn die Menfchwerbung des 

Wortes ift, wie der b. Thomas fehr fchön fagt, das Wun— 

ber der Wunder, weil e8 größer ift, als alle übrigen Wunder 

1) L. 3. contra Gort. c. 17. cf. Roselli l, c. 720. 
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zuweilen durch ein vorangegangenes Gebet, wie 3. B. wenn 

Petrus die Tabitha wieder zum Leben auferwedt, Act, 9, 40; 

bisweilen auch ohne vorangegangenes ausdrädliches Gebet, 

indem Gott nach dem bloßen Willen des Menfchen wirft, 

wie 3. B. wenn Petrus den Ananias und die Sapphira durch 

einen bloßen Verweis dem Tode übergibt, Act. 5. Daher 

fagt der heil, Gregor, daß die Heiligen bisweilen aus Macht 

Wunder wirfen, bisweilen auf Verlangen (durch Gebet). 

Sn beiden Fällen aber wirft Gott in erfter Inftanz, indem er 

fih entweder der innern Bewegung des Menfchen, oder feiner 

Rede, oder auch eines äußern Actes, ja fogar zuweilen der kör— 

perlichen Berührung eines Leichnams als feiner Organe bedient, 

Die Wunder werden nun bald Kräfte, bald Zeichen ge— 

nannt. Betrachtet man fie nach der Seite, wornach fie Wir- 

fungen find, welche die Kraft ber Natur überfchreiten, fo 

heißen fie Kräfte; betrachtet man fie aber nach dem Zwede, 

wegen befien fie gewirft werden, und welcher in der Offen- 

barung eines übernatürlichen Objects liegt, fo werden fie ge- 

wöhnlih Zeichen genannt, 

Menn nun aber die wunderbaren Kranfenheilungen ebenfo 

durch göttlihe Macht gefchehen, wie die Wirkungen ber 

MWunderfraft, fo ift nicht einzufehen, warum beide Gaben 

von einander getrennt werden? Allein die Gabe der Kranfen- 

heilungen wird deßhalb befonders erwähnt, weil durch die— 

felbe dem Menfchen eine befondere Wohlthat eriwiefen wird, 

nämlich die leibliche Heilung, abgefehen von der allen 

Wundern gemeinfamen Wohlthat, daß nämlich die Men- 

fchen durch diefelben zur Erkenntniß Gottes geführt werden, !) 

1) Summa theol. p. 2, 28, q. 178. a. 1. 
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b) Jene Wunder, welde fih auf die Bekräf— 

tigung des verfündeten Glaubens beziehen, kön— 

nen auch von fhlehtenMenfhen gewirft werden, 

nicht aber jene, welde darauf abzielten, bie 

Heiligkeit des Wunderthäterd darzuthun. 

Unter den fogenannten Wundern gibt ed einige, welche 

feine wahren, fondern blos phantaftifche Werfe find, durch 

welche nämlich der Menfch geäfft wird, fo daß er den Schein 

für etwas Wahres hält: einige aber unter benfelben find 

wahre Werfe, aber fie haben nicht das Wefen eined Wun— 

ders an fich, indem fie durch die Kraft natürlicher Urfachen 

hervorgebracht werden. Die wahren Wunder aber können 

nur durch göttliche Kraft gewirkt werben, Gott wirft fie näm- 

lich zur Wohlfahrt der Menfchen, und zwar in boppelter 

Hinficht: einmal zur Bekräftigung der verfündeten Wahrheit, 

dann aber auch, um bie Heiligkeit einer Perfon, welche. Gott 

ald Tugendbeifpiel vorftellen will, darzuthun. Die Wunder 

ber erften Art können burch Jeden, der den’ wahren Glauben 

predigt und den Namen Chrifti anruft, gewirkt werden, wie 

biep auch zuweilen durch fehlechte Menfchen gefchieht. Daher 

fagt der heil, Hieronymus zujener Stelle bei Matth. 7, 22: 

„Haben wir nicht in deinem Namen geweiffagt ꝛc.“ Weiſſagen 

oder Wunderwirfen und Dämone austreiben, ift bisweilen 

nicht dem zum Werdienfte anzurechnen, der biefe Wirkungen 

hervorbringt, fondern die Anrufung des Namens Chrifti be= 

wirft diefes, damit die Menfchen Gott, auf deſſen Anrufung 

hin ſolche Wunder gefchehen, die Ehre geben. Die Wunder 

ber zweiten Art aber werden durch Heilige gewirkt zum Be— 

weife ihrer Heiligkeit und zwar fowohl bei ihren Xebzeiten, 

ald nach ihrem Tode, fowohl durch fie felbft, als durch 
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IV. Die Lehre von den Wunbergaben 

zufammen, die wir kurz zuvor berührt haben. 

Nachdem der heil. Thomas von den übrigen Gnaden— 

gaben gefprochen, geht er endlich auf die Grörterung der Lehre 

der Wundergabe über, Wie bei der Unterfuchung über die 

andern Gnadengaben, ftellt er auch hier zuerft ein Ariom auf 

folgenden Inhalte: 

Die Wundergabe gehört zu jenen Gaben, welche dem 

Einen von Gott zur Beförderung der Wohlfahrt Anderer ge- 

geben werden, und die von den Theologen Gnadengaben 

(gratiae gralis datae) genannt werden, und zwar ift dieſe 

Gabe, infofern fie die Befräftigung ber verfündigten Wahr- 

heit zum Ziele hat, den guten und fchlechten Menfchen, welche 

den wahren Glauben verfünden und den Namen Ghrifti an— 

‚rufen, gemeinfchaftlich, infofern fie aber auf die Beftätigung 

und Darlegung der Heiligkeit des Wunderthäters fich beziehen, 

ift ‚fie nur dem gerechten und heiligen Menfchen, deren tugend— 

haften 2ebenswandel Gott Andern als Beifpiel aufgeftellt 

wiffen will, eigen. 

Diefed Ariom wird num im Folgenden näher befeuchtet 

und begründet, 

a) Außer der Gabe der Sprachen und der Rebe, 

welche einigen Menfchen zur Erbauungber Gläu- 

bigen durch die Freigebigfeit des heil. Geifted 

als Gnade verliehen wird (gratis data), muß aud) 

noch zur Befräftigung der Rede die Gabe der 

Wunder hbinzufommen. 

Der heil, Geift forgt nämlich hinlänglich für die Kirche 

in Allem, was zum Heile dienen fann, Darauf beziehen ſich 
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die Gnadengaben. So wie num aber die Erkenntniß, welche 

Jemand in Folge göttlicher Grleuchtung erhalten hat, zur 

Kenntnig Anderer durch bie Gabe der Sprachen und bie 

Gabe der Rebe weiter fortgeleitet werden muß, fo muß 

auch die vorgetragene Rede, wenn fie gläublich werben foll, 

befräftigt werden. Dieß gefchieht aber durch die Wunderwir- 

fungen (Marf. 16, 20). Und dieß aus guten Gründen, 

Denn es ift dem Menfchen natürlich, daß er die intelligible 

Wahrheit an fichtbaren Wirkungen erfaſſe. Wie daher ver- 

möge ded Zuges der natürlichen Bernunft der Menfh zu 

einiger Kenntniß Gottes durch die natürlichen Wirkungen ge— 

langen kann, fo wird bderfelbe durch einige übernatürliche 

Wirkungen, welhe Wunder heißen, zu einer übernatürlichen 

Grfenntnig der Glaubenswahrheiten geführt. Und befhalb 

gehört die Wundergabe zu den fogenannten Gnadengaben. 

Wie verhält fih nun aber Die Wundergabe 

zudem Wunder wirfenden Subjerte? Wie die Bro- 

phetie fih auf alle Wahrheiten bezieht, welche auf übernatürs 

liche Weife erfannt werden fönnen, fo erftredt fich die Wun- 
berfraft auf alle Werke, die auf übernatürliche Weife hervor=- 

gebracht werden Fünnen: ihre Urſache aber ift bie göttliche 

Allmacht, die feiner Greatur mitgetheilt werden fann. Und 

deßhalb ift es auch unmöglich, daß das Princip der Wunbder- 

wirkung eine der Seele habituell inwohnende Eigenfchaft oder 

Dualität ſei. Es kann fich jedoch zutragen, daß, fowie der 

Geiſt des Propheten durch göttliche Infpiration zu einer über« 

natürlichen Erkenntniß fortgeriffen wird, eben fo auch der Geift 

bes Wunder wirkenden Subjects beftimmt wird, Etwas zu 

thun, das die Wirfung eines Wunders, welche Gott durch 

feine Kraft hervorbringt , zur Folge bat, Dieß gefchieht 
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Wunder, fondern nur ein Wunder in Beziehung auf uns ge— 

nannt werden. > Und zwar fagt man, biefe Wirkungen wer- 

den durch PBrivatcontracte hervorgebracht, weil jede Kraft 

einer Greatur im Univerfum bdiefelbe Wirffamfeit und Bedeu- 

tung bat, wie die Kraft einer Privatperfon in einem Staate, 

Wenn daher ein Zauberer durch einen Vertrag, ben er mit 

bem Teufel eingegangen hat, eine Wirfung hervorbringt, fo 

gefchieht dieß gleichfam durch einen Privatcontract. Die gött- 

liche Gerechtigkeit aber hat gerade biefelbe Geltung und Kraft 

in dem ganzen Univerfum , wie das öffentliche Gefeg in dem 

Staate: und deßhalb fagt man von guten Chriſten, infofern 

fie durch die göttliche Gerechtigkeit Wunder wirfen, fie brin- 

gen biefelben durch die öffentliche Gerechtigkeit hervor, 

von den fehlechten Chriften aber, fie wirfen biefelben durch 

bie Zeichen der göttlichen Gerechtigkeit, indem fie 3. B. den 

Kamen Chrifti anrufen, !) 

Aber auch gute Engel und Menfhen können 

zweitens Wunder wirfen, als Wirkungen der gött« 

lihen Macht. ; 
Gott bebient fih nämlich, fagt ber b. Thomas, ber 

förperlihen Greatur ald eined Organs feiner Macht zur 

Rechtfertigung der Geifter in den Sacramenten. Auf Ahn- 

liche Weife kann er fi) nun auch der geiftigen Natur bedies 

nen als eines Werkzeugs zu wunderbaren Wirkungen im 

Gebiete ber Förperlichen Natur. . Da aber die Werkzeuge 

nicht anders thätig find, als wenn eine Kraft vorübergehend 

in fie gelegt wird, die ihnen nur folange permanent iſt, als 

die erfte wirfende Kraft in ihnen gegenwärtig ift, wie z. B. 

1) Summa theol. p. 1. q. 110. a. 4. 

26 * 
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das Licht in der Luft; ſo wird auch die Kraft, Gott in den 

Wundern mitzuwirken, den Heiligen nicht bleibend, ſondern 

nur vorübergehend mitgetheilt, ähnlich, wie es ſich mit ber 

Gabe der Weiffagung verhält, vermöge beren der Prophet 

nicht zu jeder beliebigen Zeit weiſſagen Fann, fondern nur, 

wenn ber Geift der Prophetie ihn berührt. Dieſe vorüber- 

gehende Kraft aber ift .eine f. g. Gnadengabe (gratia 

gratis data) und wird die Gabe der Heilungen- und Wun- 

der genannt, ) 

Niemals wird drittens die Wunderkraft den 

Dämonen verliehen. 

Die Wunderwirkung iſt nämlich ein göttliches Zeugniß, 

welches eine göttliche Kraft anzeigt. Der Wille der böſen 

Geiſter aber iſt total auf das Böſe gerichtet. Wenn alſo Gott 

denſelben die Macht verleihen würde, wahre Wunder zu wir— 

fen, fo würde Gott ein Zeuge ihrer Unwahrheit werden : was 

ſich mit der göttlichen Güte nicht vereinbaren läßt. Die wun- 

berbaren Wirfungen alfo, welche von den Dämonen unter 

Zulaffung Gottes hervorgebracht werden, find Feine wahren 

Wunder, weil fie nicht die natürliche Macht derfelben über- 

fehreiten, vermöge deren fie entweder durch eine wahre Trans- 

mutation vermittelft der natürlichen Körperkräfte, welche ihnen 

in Beziehung auf die örtliche Bewegung zu Gebote ftehen, 

oder durch die Jmmutation der Phantafie und eine Illuſion 

der Sinne gewiſſe wunderbare Wirkungen hervorbringen, ober 

wenigftens hervorzubringen fcheinen. ?) — 

Enge hängt mit der fo eben erörterten Frage 

1) Q. 6. de pot. a. 4. Roselli l, c. 712. 
2) I. c. cf. Summa theol. p. {. q. 114. a. 4, wo dieſe Frage weit: 

läufig erörtert ift. 
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ber, und weil auf dieſes Wunder fich alle übrigen Wunder 

beziehen; und bephalb leitet e8 nicht nur den Glauben an 

Die andern Wunder ein, fondern die andern Wunder leiten 

auch auf daffelbe hin, damit es geglaubt werde, !) 

I. Wer fann Wunder wirfen? 

Diefe Frage ift nach den bisherigen Erörterungen leicht 

zu beantworten. Die Antwort lautet aber: 

1) Gott allein fann aus eigener Kraft wahre 

Wunder wirfen; 

2) aber fünnen auch gute Engel un Menſchen 

Wunder, als Wirfungen der göttlichen Macht 

hbervorbringen; 

3) niemals aber wird die Wunbderfraft von Gott 

den Dämonen verliehen. 

1) Sott allein fann Wunder wirfen. Denn, 

fagt der 5. Thomas, ein Wunder ift eine ſolche Wirfung, 

die außerhalb der Ordnung der Natur hervorgebracht wird, 

68 reicht jedoch nicht hin zum Begriffe eines Wunders, daß 

ein Wunder bloß außerhalb der Ordnung der particulären 

Natur hervorgebracht werde, denn fonft würde Geber ein 

Wunder wirken, der einen Stein in die Höhe wirft, ba bie- 

fer Wurf nicht gemäß der Natur des Steines gefchieht. Deß— 

halb alfo ift nur das ein Wunder, was außerhalb der 

Ordnung der gefammten creatürlichen Natur gefchieht. ine 

1) Q. 6. de pot. a. 2. ad 9. Roselli 720. Hinſichtlich der oben ans 

gegebenen Einwürfe, die in den meilten ältern apologetifchen und 

dogmatifchen Werken dem Inhalte nach veferirt werden, vgl. eben: 

falls Roselli l. e. 702. 707 ff. 

Theol. Duartalſchrift. 1845. III. Heft. 26 
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folche Wirkung fann aber Gott allein hervorbringen, weil 

jede Wirfung, welche ein Engel oder fonft eine. Greatur aus 

eigener Kraft hervorbringt, nur in Gemäßheit der Orbnung 

der gefchaffenen Natur hervorgebracht werden kann; eine 

folche Wirfung aber ift fein Wunder. Es bleibt daher nichts 

Anders übrig, als daß Gott allein Wunder wirfen kann. 

Wenn man nun fagt, daß einige Engel Wunder wirken, 

fo fann dieß nur infofern gefchehen, als Gott auf ihren 

Wunſch Wunder wirft, wie man auch heiligen Menfchen 

MWunderwirfungen zufchreibt, oder aber, infofern fie bei den 

Wundern, welche gewirkt werden, einen Dienft leiften, wie 

z. B. bei der allgemeinen Auferftehung, wo fie den Staub 

fammeln werben. 

Wenn ferner der h. Auguftin fagt, die Zauberer wir- 

fen die Wunder durch Privatcontracte: die guten Chriſten 

burch die öffentliche Gerechtigfeit, die fchlechten Ghriften durch 

die Zeichen der öffentlichen Gerechtigkeit, und an einem 

andern Orte: die Zauberer aber wirfen die Wunder dadurch, 

daß fie von den böfen Geiftern erhört werben; fo fann hier— 

aus nicht ſogleich der Schluß gezogen werden, daß Die böfen, 

alfo noch viel mehr die guten Engel Wunder wirfen fönnen, 

Denn die Wunder an fich find folche Wirfungen, welche 

nicht gemäß der Ordmung der geſammten creatürlichen Na— 

tur hervorgebracht werden, Weil nun aber nicht jede Kraft 

der gefchaffenen Natur uns befannt ift, fo ift eine folche 

Wirkung, welche nicht nach der Ordnung der uns befannten 

Natur durch eine uns unbekannte creatürliche' Kraft gewirkt 

wird, nur ein Wunder in Beziehung auf und Wem 

baher die Dämone eine MWirfung aus eigener natürlicher 

Kraft hervorbringen, fo fann dieſe Wirkung Fein eigentliches 
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nicht wohl in feinem früheften Alter Wunder wirfen, denn 

fonft hätten die Juden geglaubt, feine Incarnation fei nur 

ein Scheinwerf, und fie hätten ihn vor der angemeffenen 
Zeit an's Kreuz gefchlagen.“ Der Einwurf, Chriftus habe 

die Wunder vermöge feiner göttlichen Macht gewirkt; biefe 

habe aber von dem Momente feiner Empfängnis an in ihm 

gewirkt, da er fchon damals Gott und Menfch gewefen fei; 

er hätte alfo fchon von Anfang an Wunder wirken follen, 

it unbegründet; denn die göttliche Macht wirkte in Chrifto 

nur infoweit, als diefes zum Heile der Menfchheit nothiwendig 

war, um bdefientwillen er Fleifh angenommen hatte: und 

beshalb wirkte er die Wunder durch die göttliche Macht auf 

ſolche Weife, daß dadurch dem Glauben an die Wahrheit 

feines Fleifches Fein Eintrag gethan werben fonnte. 

Wenn ferner eingewendet wird, Chriftus habe nad 

feiner Taufe und Verfuchung angefangen, Schüler um ſich 

zu verfammeln (ck. Matth. 4. Joh, 1), feine Schüler aber 

hätten fich hauptfächlich der Wunder willen an ihn ange- 

fchlofien, wie e8 3. B. von Petrus heißt, Luc, 5, 10, ber 

Herr habe ihn berufen, als er ob bes Wunders bes Fifch- 

fangs erftaumt fei: alfo werbe er auch fehon vor ber Hochzeit 

zu Gana, auf der ſich ſchon mehrere Fünger, befanden, 

Wunder gewirkt haben; fo ift hierauf zu erwiedern, daß es 

zum Ruhme der Zünger gereicht, daß fie Jeſu auch folgten, 

ehe fie ihn Wunder wirken fahen, wie ber heil. Chryfofto- 

mus fagt: „Damals waren die Wunder am nothiwendigften, 

ald bie Jünger fih um den Herrn verfammelt hatten, und 

ehrfurchtsvoll aufmerften auf das, was gefchah.” Deshalb 

heißt es auch: „Seine Jünger glaubten an ihn,” nicht als 

ob fie damals das erftemal geglaubt hätten, fondern weil fie 
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jegt aufmerffamer und vollfommener glaubten. Auch fonnte 

ber Gvangelift ſchon diejenigen „feine Jünger“ nennen, welche 

es erſt fünftig wurden, wie ber heil, Auguſtin jene Stelle 

erklärt, ') | 

Da die Wunder Ghrifi die menfhliden 

Kräfte überfteigen, und durch die eigene Macht 

Chriftigewirft wurden, fo beweifen fie feine 

Gottheit hinlänglic. 

Die Wunder, welche Chriftus wirkte, reichten zur Offen 

barung feiner Gottheit hin in dreifacher Beziehung: 1) in 

Beziehung auf die Befchaffenheit der Werke, welche 

jede Macht der crentürlichen Kräfte überfteigen, weßhalb fie 

auch nur durch göttliche Macht gewirft werben konnten. 

Deshalb fagt auch der ſehend gewordene Blindgeborne bei 

Joh. 9, 32 f: „Seit Menfchengedenten ift es nicht erhört, 

baß Jemand einen Blindgebornen fehend machte; wäre Diefer 

nicht von Gott, fo könnte er Dergleichen nicht thun.“ 

2) in Beziehung auf die Artund Weife, wie bieWunber 

gewirft wurden; weil er nämlich wie aus eigener Macht 

Wunder wirkte, und nicht immer burch Gebet, wie andere 

Wunderthäter. Daher fagt der Evangelift Luk. 6, 19: „Es 

ging von ihm eine Kraft aus, welche Alle heilte.” Diefes 

aber dient zum Beweife, wie der heil, Eyrill fagt, daß er 

feine fremde Kraft erhielt, fondern daß er, da er feiner 

Natur nach Gott war, eine eigene Macht über die Kranken 

zeigte und deßhalb unzählige Wunder wirkte. Hieher find 

auch zu beziehen die Stellen Joh, 5, 17, 19, 21, welche 

beweifen, daß Chriſtus diefelbe Macht hatte, wie ber. Bater. 

1) 5. th. p. 3. q. 43.3. 
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Alle Wunder, welche Ehriftus wirkte, brachte 

er nur aus göttliher Macht hervor. 

Die Wahrheit diefes Satzes geht ſchon aus dem früher 

aufgeftellten Begriffe ded Wunders hervor. Daher fagt Papſt 

Leo in feinem Briefe an Flavian: „Da in Chrifto zwei 

Naturen find, fo ift eine derſelben die göttliche, welche durch 

die Wunder hervorleuchtet, die andere die menfchliche, welche 

den Unbilden unterliegt.“ Dieſe zwei Naturen handeln jedoch 

in Gemeinfchaft mit einander, infofern nämlich die menfch- 

liche Natur das Organ der göttlichen Thätigfeit ift, und bie 

menfchliche Thätigfeit von der göttlichen Natur ihre Macht 

erhält. ') . 

Wenn nun von Chriftus Mark; 6, 5 gefagt wird, er 

habe in feiner Heimath feine Wunder wirfen Fönnen, fo ift 

dieß nicht im abfoluten Sinne zu verftehen, ald ob er 

nicht allmächtig geweſen wäre, fondern er Fonnte feine Wun— 

der wirfen wegen bes ungläubigen Geiftes feiner Landsleute: 

ein Grund, welcher felbft gleich nachher beigefügt wird in den 

Worten: „und er wunderte fidh wegen ihres Unglaubens,” — ?) 

Chriftus begann aber nun feine Wunderthä- 

1) Die Seele Chriſti, weil vollfommener als jedes andere Geſchöpf, 

obgleich fie als Geſchöpf und Theil des Menfchen Jefu nicht all: 

mächtig war, hatte wie die übrigen Onabengaben, fo auch die 
Wundergabe im höchften Maße und Grabe in fidy, jo daß Chriſtus 

nicht blos ſelbſt Wunder wirkte, ſondern auch die Wundergabe auf 

Andere überleiten Eonnte, wie es Matth, 10, 1 Heißt: „Er rief feine 

Jünger zu fih und gab ihnen Gewalt über die unreinen Geifter, 

fie auszutreiben und alle Krankheiten und alle Gebrechen zu heis 

len.“ 5. th. p. 3. q. 13. a. 2. 3m. 
2) 5. th. p. 3. q. 43. a. 2. 
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tigfeit mit dem Wunder der Berwanblung bes 

Waffers in Wein auf der Hochzeit zu Sana 

und nicht früher. 

Denn er wirkte Wunder zur Beftätigung feiner Lehre 

und zum Beweife, daß in ihm bie göttliche Macht wohne. 

Deßwegen durfte er, was bie Beftätigung feiner Lehre 

betrifft, nicht früher Wunder wirken, ald er zu lehren anfteng, 

ehe er nämlich in's Vollalter eingetreten war. !) Was aber 

ben Beweis feiner Einigung mit Gott betrifft, fo 

muß er durch die Wunder feine Gottheit zu erfennen geben, 

damit man an bie Wahrheit feiner Niedrigkeit glaube. Deß— 

‚halb fagt auch der h. Chryfoftomus: „Chriſtus konnte 

— — — — — 

1) Der hl. Thomas gibt hiefür 8. th. p. 3. q. 39. a. B. C. folgende 

Gründe an: 1) Weil Chriſtus ſich durch die Taufe zum Lehramte 
gleihfam befähigen ließ; vor dem breißigften Jahre durfte aber fein 

Jude als Lehrer öffentlich auftreten. 2) Weil nach der Taufe Ehrifti 

bie Aufhebung des alten Gefeges begann. Chriftus Fam nun aber 

befwegen erſt in dieſem Alter, welches alle Sünden auf ſich neh⸗ 

men Ffonnte, zur. Taufe, damit, da das Geſetz beobachtet wurde, 

Niemand fagen könne, er habe daſſelbe deßwegen aufgehoben, weil 
er es nicht habe erfüllen fünnen, 3) Weil dadurch, daß er fid 

erft im vollfommenen Alter taufen ließ, zu verftehen gegeben wird, 

baß die Taufe vollfommene Männer fchaffe, nach dem Ausfpruche 

Pauli, Eph. 4, 13: „Bis wir gelangen zur Ginheit im Glauben 
und in der Erfenntniß des Sohnes Gottes, zur männlichen Reife 

und zum vollen erwachfenen Alter Chriſti.“ Dieß ift au fchon 

buch die Zahl „dreißig“ ausgebrüdt.. Denn diefe Zahl entfteht 

ans einer Bermehrung der Dreizahl mit der Zehnzahl. Unter der 

Dreizahl aber wird der Glaube an die Trinität, unter der Zehn: 

zahl dagegen die Erfüllung der Gebote des Geſetzes verftanden. 
In diefen beiden Stüden aber befteht die Vollkommenheit des 

chriſtlichen Lebens. 
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und alle für unfere Zeit noch ein Interefie barbietenden Ars 

gumente und Gedanken in unfere Darftellung aufnehmen 

werden, | | 

V. Die Wunder Chriſti. 

A. Zweck dverfelben. 

Da den Menfhen geoffenbart werben mußte, 

daß Gott in Chrifto nicht dur die Gnade ber 

Adoption, fondern der. Einigung (unio) wohne, 

und daß feine Lehre von Gott fei, fo mußte er 

auf Erden Wunder wirken. 

Gott theilt dem Menfchen die Wundergabe aus . zwei 

Gründen mit, einmal und vornehmlich deßhalb, um die Wahr: 

heit, die Jemand lehrt zu beftätigen. Denn da die Glau— 

benswahrheiten die menfchliche Vernunft überfteigen, fo können 

fie nicht durch menfchliche Vernunftgründe beiviefen werben, 

fondern fie müffen durch Zeugniffe der göttlichen Macht beftä- 

tigt werden, damit man fo, wenn Jemand Werfe hervorbringt, 

die Gott allein wirken kann, glaube, die vorgetragenen Wahr- 

heiten feien von Gott, wie manz. B., wenn Jemand einen mit 

dem Ringe des Königs verfiegelten Brief bringt, glaubt, der In— 

halt deffelben fei aus Dem Willen des Königs gefloffen. Zweitens 

aber theilt Gott die Wundermacht auch mit, um dadurch die 

Gegenwart des durch Die Gnade des heil. Geiftesin dem Menſchen 

wohnenden Gottes anzuzeigen, damit man nämlich, wenn ein 

Menfc Werke Gotteshervorbringt, glaube, Gott wohne in ihm 

durch die Gnade, wieder h. Apoftel Paulus fagt: „welcher euch 

den Geiftverleiht und Wunder unter euch wirft“ Gal. 3,4. Beides 

aber mußte den Menfchen Hinfichtlich Chrifti geoffenbart werben, 

nämlich daß Gott in ihm nicht durch Die Gabe der Adoption, fonts 
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bern der Ilnion wohne, und dann, daß feine übernatürliche Lehre 

von Gott herſtamme. Deßhalb war ed auch ganz angemeffen, 

daß ee Wunder wirfte, wie er denn felbft bei Joh. (10,25) 

fagt: „Wenn ihr mir nicht glauben wollt, fo glaubet meinen 

Werfen, denn die Werke, die mein Vater mir aufgetragen 

hat, geben Zeugniß von mir. !) 

Allerdings Fam Chriftus, um die Menfchen durch dem 

Glauben felig zu machen, fo daß gefagt werben fann, bie 

Wunder vermindern den Glauben, allein fie ver- 

mindern den Glauben nur in fo weit, als dadurch die Hart- 

nädigfeit derer, welche die Wahrheiten, bie durch die heilige 

Schrift beftätigt werden, nicht anders glauben wollen, als in 

Folge von Wundern, zum Vorſchein kommt. Immerhin aber 

ift es für folche befier, daß fie durch Wunder zum Glauben 

befehrt werden, als daß fie in ihrem Unglauben gänzlich 

verharren, wie ber Apoftel fagt: „die Zeichen find für die 

Ungläubigen gegeben“ 1. Korinth, 14, 22, damit fie fich 

nämlich zum Glauben befehren. ?) 

1) Hier ift auch der Drt, wo die Frage ihre Erledigung finden muß, 

warum Johannes der Täufer, der doch der größte unter den Pro: 

pheten war, fein Wunder wirkte. Die ganze Lehre und Wirffam: 

feit bes Johannes, fagt Thomas, zielte auf Chriſtus bin, wel: 

cher durdy eine Menge von Beichen feine und des Johannes Yehre 

bekräftigte, Wenn nun aber Johannes ebenfalls Zeichen gethan 

hätte, fo wären die Menjchen ebenfv auf Johannes, wie auf Chri— 

flus aufmerffam geworben. Damit nun die Menfhen Chriftus 

als ihrem Erlöfer anhingen, bewegen wurde Johannes die Wun— 

dergabe nicht verliehen. Als aber die Juden ihn fragten, aus 

weſſen Auftrage er taufe, fo beflätigte er fein Amt durch bie 

Auctorität der heil. Schrift, indem er fagte: „Ich bin die Stimme 
des Rufenden ıc.“ Joh. 1, 23. S. th. p. 3. q. 38. a. 2. 2m. 

2) Summa theol. p. 3. q. 43. a. 1. 
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Andere, Denn es heißt Act. 19, 12: Gott wirfte ungewöhnliche 

Wunder durch die Hände Pauli, fo daß man nur Tücher 

und Gürtel von feinem Körper auf die Kranken legen durfte, 

fo wichen die Krankheiten von ihnen und bie böfen Beifter 

verliegen fie.“ Und fo fönnten auch durch einen Sünder 

Wunder auf die Anrufung eines Heiligen hin gewirkt werden, 

Doc fünnte man nicht fagen, daß Jener dieß Wunder wirfe, 

fondern vielmehr derjenige, zum Beweife deſſen Heiligfeit das— 

felbe gefchähe. | 

Nım wirft aber der heil. Thomas hiegegen ein: 

Die Wunderwirfungen werden erlangt durch das Gebet. 

Allein das Gebet des Sünderd wird nicht erhört nad) den 

Stellen Joh. 9, 31: „Wir wiffen, daß Gott die Sünder 

nicht erhört,” und Sprüchw. 28, 9: „Wer feine Ohren hin- 

wegwendet, um das Gefeß nicht zu hören, defien Gebet wird 

verflucht fein.” Der Sünder fann daher feine Wunder wir— 

fen. Allein die Grhörung des Gebetes ſtützt fich nicht auf 

Verdienſt, foridern auf die göttliche Barmherzigkeit, welche ſich 

auch auf die Sünder ausdehnt. Und deßhalb wird auch zu= 
weilen dad Gebet des Siünderd von Gott erhört. Daher 

fagt der. heil. Auguftin zu jener angeführten Stelle bei Joh. : 

„Jene Worte ſprach der Blinde ald noch befalbt, das 

heißt als noch nicht vollfommen erleuchtet. Denn den Sünder 

erhört Gott." Wenn ed aber heißt: „Das Gebet befien, 

ber das Geſetz nicht hört, wird verflucht fein,“ fo ift dieß hin— 

fichtlich des Verdienſtes des Suͤnders zu verftehen; bisweilen 

aber findet der Sünder eine Grhörung bei der göttlichen Barın= 

herzigfeit, entweder feiner eigenen Mohlfahrt willen, wie der 

Publikan (Luc, 8), oder um der Wohlfahrt Anderer und ber 

Ehre Gottes willen, Aber die Wundergabe wird dem Glauben 
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verliehen nach jenen Worten des Heilands bei Matth, 17, 19: 

„Wenn ihr Glauben habet gleih einem Eenfforn 10. — 

Der-Slauben ohne Werfe aber ift tobt Taf, 2,26, und er 

fann daher auch feine eigentliche Wirkfamfeit haben, Wie 

fönnen nun die Sünder, welche Feine guten Werke thun, 

Wunder wirfen? Allein wenn gefagt wird, der Glaube ohne 
die Werke fei tobt, fo iſt dieß mit Beziehung auf das glau— 
bende Subject felbft gefagt, welches durch denfelben nicht im 

Leben der Gnade lebt. Allein es ift fein Grund vorhanden, 

warum nicht ein lebendiges Wefen durch ein todtes Organ 

wirfen fünnte, wie 3. B. der Menfch vermittelft eines Stabes 

Etwas thun kann. Und fo wirft auch Gott durch den Glau— 

ben- eined Eünderd auf inftrumentale Weife. Auf den Ein« 

wurf endlich, die Gerechten feien enger verbunden mit Gott, 

ald die Sünder; allein nicht alle Gerechten wirfen Wunder, 

um fo weniger alfo kann der Sünder ein Wunder wirfen, 

erwiedert Thomas mit dem heil, Auguftin: bewegen 

wird nicht allen Heiligen die Wundergabe verlichen, damit 

nicht die Schwachen in den höchft verberblichen Irrthum fal- 

len, als liege in den Wunderwerfen eine größere Gabe, als 
in den Werfen der Gerechtigkeit, durch welche Das ewige 

Leben erworben wird, '). 
Haben wir bisher von dem Wunder nur mehr in ab- 

stracto gefprochen, fo geben wir im Folgenden zur Unter 

fuchung über die Wunder Jeſu Chrifti über, in welcer 

all’ das bisher Gefagte feine concrete Anwendung fin- 

det; wobei wir und ebenfalls, wie bisher, fo viel ald mög- 

lich wörtlich an die Lehrfäge des heil, Thomas halten 

1) Summa theol, p. 2, 2°. q. 178, a, 2. 
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3) endlich in Beziehung auf die Lehre felbft, wornach er 

ih Gott nannte, und welche, wenn fie nicht wahr wäre, 

gewiß nicht durch mit göttlicher Kraft gewirkte Wunder 

beftätigt worden wäre, weßhalb es auch bei Mark. 1, 27 

heißt: „Was ift das? welche neue Lehre ift das! - Sogar 

den unreinen Geiftern befiehlt er mit Macht, und fie gehorchen 

ihm. *— !) 

B. Berfhiedene Arten der Wunder Chriſti. 

a) Bon ben Wundern, welche Chriftus in Be- 

ziehung auf die geiftigen Subftanzen wirfte, 

Es war dem Zwede EChrifti angemeffen, daß 

Chriftus alle Befeffene von der Gewalt bes 

Dämons durch feine göttlihe Macht befreite, 

Der Grund hievon ift einleuchtend. Die Wunder, 

welche Ghriftus wirkte, waren nämlich Beweismittel für ben 

Glauben, den er lehrte. Er mußte daher nothwendiger 

Weife durch feine göttliche Macht diejenigen von der Gewalt 

ber Dämone befreien, welche an ihn glauben würden, nad) 

jenen Worten Joh. 12, 31: „est wird ber Fürft biefer 

Welt- hinausgeftoßen werden. * 

Wie nun aber die Menfchen durch Chriftus von ber 

Gewalt des Dämons befreit werden mußten, fo mußten fie 

auch durch ihn mit den Engeln wieder in Verbindung gebracht 

werden; und befhalb befchränften fi) die Wunder, bie er 

hinfichtlich der Engel den Menſchen zeigte, darauf, daß bie 

‚Engel den Menfchen erfchienen, z. B. bei feiner Geburt, 

Auferftehung und Himmelfahrt, 

1) 8. th. p. 3. q. 43.0.4. C. 

Theol. Duartalſchrift. 1845, III. Heft, 27 
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Alleın, fann man einwenden: 

1) Die Wunder Ghrifti hatten ihren Zwed in ber Offen- 

barung feiner Gottheit. Die Gottheit: Chrifti durfte 

aber den Dämonen nicht geoffenbart werben, weil dadurch 

das Geheimnig des Leidens Chrifti verhindert worden wäre 

nach dem Ausfpruche des Apofteld 1 Korinth. 2, 8: „Denn 

hätten fie diefe gefannt, fo würden fie den Herrn der Herr— 

lichkeit nicht gefreuzigt haben. * 

2) Hatten die Wunder ihren Zweck in dem Lobe 

Gottes. ch, Matth. 9, 8. Allein es ift nicht Sache der 

Dämonen, Gott zu loben nach den Worten; „Lob in bes 

Sünders Mund ift nicht ſchön.“ Eccl. 15, 9. Daher geftattete 

ber Heiland auch den Dämonen nicht, Etwas zu reden, bas 

auf feinen Ruhm Bezug haben konnte Marf, 1, 27. 

Luc, 4, 41. 

3) Endlich haben die Wunder Chrifti ihren Zwed in ber 

Wohlfahrt des Menfhen. Ginige böfe Geifter wurden 

aber aus den Menfchen zu ihrem Nachtheile ausgetrieben; 

und zwar zuweilen zum leiblichen Nachteile, wie z. B. 

Mark, 9, 16 ff. von einem Dämon erzählt wird, welcher 

auf Befehl Chrifti fchrie, und fich fchredlich vergerrte, und 

fo aus dem Befeffenen fuhr, während Diefer wie tobt war, 

fo daß Viele fagten, er fei tobt. Bisweilen aber auch zu 

dem zeitlichen Nachtheile der Menfchen, wie wenn Chriftus 

bie Dämone in eine Schweinsheerde fahren ließ. !) Matth. 8, 

Auf den erften Einwurf erwiedert Thomas mit 

Auguftin: „Chriftus wurde den Dämonen nur infoweit . 

.— 

1) Denfelben Einwurf machte pefaunttig auch — in an 
Leben Jeſu. | 
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befannt; als er wollte; er wollte aber infoweit, als er mußte: 
er offenbarte fich ihmen aber nicht, wie ben heil. Engeln, 
baburch, daß er das ewige Leben ift, fondern durch einige 

Wirfungen feiner zeitlichen Macht." Und zwar glaubten fie 
zuerft, da fie ihn nach dem Faften hungrig fahen, er fei 

nicht der Sohn Gottes; nachher aber, da fie feine Wunder 

bemertten,, fchlofien fie vermuthungsweife er fei ber Sohn 

Gottes. 

Zweitens ift zu erwiedern, daß Chriftus die Wunder bei 

ber Austreibung der böfen Geifter nicht um des Vortheils 

ber Dämone, fondern um ber Wohlfahrt der Menfchen willen 

wirfte, damit diefe ihm bie Ehre gäben ; und deshalb verbot 

er ihnen Etwas zu reden, was zu feinem Lobe gereichen 

fönnte. 

Was endlich den dritten Einwurf betrifft, fo war Chriftus 

auf die Welt gefommen in ber fpeciellen Abficht, zu lehren 

und Wunder zu wirfen um der Wohlfahrt der Menfchen 

willen, befonders foweit diefe das Seelenheil derſelben betrifft. 

Gr geftattete daher auch ven Dämonen, die er austrieb, den 

Menfchen an ihrem Leibe oder zeitlichen Gute einen Schaden 

zuzufügen, um bes Heiles ber Seele des Menfchen willen, 

nämlich zu feiner Befchrung. Daher fagt der heil, Chry- 

foftomus: „Chriftus erlaubte den Dämonen, in die Schweine 

zu fahren, nicht als hätte er fih von den Dämonen über: 

reden lafien, fondern einestheils, um die Menfchen über bie 

Größe ded Schadens der ben Menfchen nachitellenden Dämo— 

nen zu belehren, anberntheild aber, um ihnen dadurch zu 

erfennen zu geben, daß fie nicht einmal gegen die Schweine 

Etwas anhaben fünnten gegen feinen Willen; dann aber 

auch noch um ihnen zu zeigen, baß jene a noch 
2 * 
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übler von denſelben behandelt worden wären, als die Schweine, 

wenn ihnen, nicht die göttliche Vorſehung zu Hülfe gekommen 

wäre,” 

b) Bon den Wundern, welde Chriftus an 

ben Körpern wirfte 

Es ziemte fih, daß Chriftus nit bloß an 

ben der Erbe angehörigen Greaturen, fondern 

aub an ben Himmelsförpern Wunder wirfte, 

um baburd feine Gottheit mehr zu manifeftiren. 

Die Wunder Chrifti mußten fo befchaffen fein, daß fie 

feine Gottheit hinlänglich beweifen. Diefer Beweis kann 

aber nicht fo augenfcheinlich geführt werden an ber Berän- 

derung ber irbifchen Körper, welche auch von andern Urfachen 

herrühren fann, als an der Veränderung bes Laufes der 

Himmelsförper, welcher von Gott allein unbeweglich geordnet ift. 

Man wirft num biegegen ein, die Himmelsförper feien 

ihrer Natur nach feiner Gorruption und Veränderung unter- 

worfen. Allein wie es den Körpern ber niedern Ordnung 

natürlich ift, von den Himmeldförpern, welche. einer höhern 

Ordnung angehören, influenzirt und in Bewegung gefegt zu 

werben, fo ift e8 auch jeder Greatur natürlich, von Gott nach 

feinem Willen verändert zu werben. Daher. fagt. auch ber 

heil, Auguftin: „Gott der Schöpfer und Urheber aller 

Naturen thut Nichts gegen die Natur, weil das_ für jebes 

Ding feine Natur ift, was er thut.“ Deshalb wirb bie 

Natur der. Himmelsförper nicht corrumpirt, wenn ihr Lauf 

von Gott verändert wird, fondern . bieß wäre nur dann ber 

Gall, wenn fie von. einer andern Urfache verändert würde, - 

i) 8. . p. 8. q. 4m 1. 
.-— 
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Nach der Bewegung der Himmelsförper, fagt man fer- 
ner, werben bie Zeitläufe bezeichnet in Gemäßheit der Stelle 
Genef. 1, 14: „Es werden Lichter an dem Firmamente des 
Himmels“ ꝛc. Durch die Veränderung des Laufes ber Him- 
melsförper wird daher auch die Gintheilung und Ordnung 
der Zeit verändert, Da man aber nirgend findet, daß bie 
Aftrologen, welche die Geftirne betrachten und die Monate 
meſſen (Jeſ. 47, 13), von diefer Aenderung eine Entdefung 
und Anwendung gemacht hätten, fo hat es nicht den An- 
fhein, als ob Chriftus an dem Laufe ber Himmeldförper 
eine Aenderung bewirkt habe, 

Allein, erwiedert Thomas, durch das von Chriftus 

gewirkte Wunder wurde die Orbnung ber Zeit nicht umge: 
ftoßen. Denn nach der Anficht Giniger rührte jene Sonnen 
finfterniß, welche am Sterbetage Ghrifti eintrat, daher, daß 

die Sonne ihre Strahlen zurüdhielt, ohne daß eine Verän— 
derung an der Bewegung der Himmelsförper, nach welcher 
die Zeit gemeſſen wird vor ſich ging. Daher fagt der heit, 
Hieronymu 8 in feinem Commentare über das 27ite Kapitel 

Matthäi: „Die Leuchte der Sonne fcheint ihre Strahlen zu— 

rüdgehalten zu haben, damit fie nicht den Herrn da hangen 

fähe, oder damit nicht die frevelhaften Gottesläfterer ihres 

Lichtes gemöffen.” ine ſolche Zurüdhaltung der Strahlen 

ift aber nicht fo zu verftehen, ald ob die Sonne es in 

ihrer Gewalt hätte, ihre Strahlen auszufenden 

oderzurüdzubalten, denn nicht aus freier Macht, 

ſondern aus Naturnothwendigkeit ſendet ſie 

ihre Strahlen aus, ſondern man ſagt, die Sonne habe 

die Strahlen inſofern zuruͤckgehalten, als es durch die 

götthiche Macht bewirkt wurde, daß die Strahlen 
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nicht bis zur Erde gelangten. Nach Origenes 

aber ging die Sonnenfinſterniß vor ſich in Folge einer Ver⸗ 

huͤllung der Sonne durch die Wolfen, Daher bemerfte der⸗ 

felbe über bie befannte Stelle bei Matth. 27, 45: „Am 

natürlichften nimmt man an, daß viele große und fehr dichte 

Wolken ſich über Jeruſalem und das Land Judäa gelagert 

haben, weßhalb alsdann von ber fecheten bis zur neunten 

Stunde eine ftarfe Finſterniß Statt fand. Denn ich glaube, 

daß diefe Erfcheinung ebenfo, wie die übrigen Zeichen, welche 

bei dem Leiden Ghrifti gefchahen, als: das Zerreißen bed 

Borhangs im Tempel, das Ertbeben x, nur in Jerufalem 

fich ereignete.“ Oder man könnte die Finfternig auch weiter 

ausdehnen, nämlich über das ganze Land Judäa, weil es 

heißt; „Es war eine Finfterniß im ganzen Lande, * worunter 

Judäa zu verftehen ift. Allein ich glaube, daß man in biefem 

Bunfte der Anficht des Dionyfius beiftimmen follte, welcher 

mit feinem vom Lichte des Glaubens erleuchteten Auge ſchaute 

(qui oculata fide inspexit), daß die Erfheinung ihren Grund 

in einem Dazwifchentreten bed Mondes zwifchen uns und 

die Sonne hatte, Er fagt nämlich in feinem Briefe an 

Bolykarp: ) „Wider unfer Vermuthen fahen wit ben 

Mond vor die Sonne treten, ald wir uns in Aegypten befan- 

den.“ Auch wird dafelbft bemerkt, daß jene Sonnenfinfterniß 

ein vierfaches Wunder gewefen fei. 

Der heil. Thomas weift alsdann genau und umftändlich 

nach, worin biefes vierfache Wunder beftanden habe. Warum 

fchrieb aber Keiner der Griechen oder Barbaren über bieje 

1) Wir glauben faum bemerfen zu dürfen, daß bdiefer Brief des 
Dionyfius Areopagita unterfhoben fei. 
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wunderbare Begebenheit? fragt Thomas mit Origenes, 

und er antwortet, berfelbe Origenes berichte, ein gewiſſer 

Phlegon fehreibe in feiner Chronif, diefe Erſcheinung habe 

fih unter dem Kaifer Tiberius ereignet, er habe aber 

nicht angegeben, daß fie zur Zeit des Vollmondes gefche- 

hen fei. Der Grund hievon liegt vielleicht darin, daß bie 

verſchiedenen Ajtrologen der damaligen Zeit ſich um die Auf- 

zeichnung der Finiterniß nicht befümmerten, weil fie außer 

ber gewöhnlichen Zeit vorfiel, indem fie jene Dumfelheit einer 

unregelmäßigen Befchaffenheit der Luft zufchrieben. In Aegypten 

aber, wo wegen ber Helle und Klarheit der Luft felten Wolfen 

fich zeigen, wurde Dionyſius mit feinen Genoffen bewogen, 

das Gefagte in Betreff jener Finfterniß aufzufchreiben, — 

Mer man follte glauben, Chriftus hätte die Wunder 
ald Lehrer und bei feinen Lebzeiten wirfen follen, nicht aber 

zur Zeit feined Sterbens; denn er wurde, wie der Apoftel 

Paulus bemerft, „in feiner Schwachheit gefreuzigt, lebt 

aber in der Kraft Gottes,” 2 Korinth. 13, 4; auch waren 

bie Wunder Beftätigungsmittel feiner Lehre, und doch fteht 

nirgends gefchrieben, daß er in feinem Leben Wunder an ben 

Himmeldförpern gewirkt habe? Allein gerade in den Momenten 

mußte fih an Ghriftus feine Herrlichkeit dur Wunder 

hauptfächlich offenbaren, wo feine menfchliche Natur ſich am 

meiften in ihrer Schwachheit und Gebrechlichfeit zeigte. Daher 

erfchien bei der Geburt Chrifti ein neuer Stern am Himmel, 

und deßhalb fagt auh Marimus in feiner Rede auf bie 

Geburt Chrifti: „Wenn bu die Krippe verachteft, fo erhebe 

deine Augen ein wenig und fchaue den neuen Stern am 

Himmel, welcher die Geburt des Herrn bezeugt.” Bei feinem 

Leiden aber zeigte fich Chriftus feiner Menfchheit nah in noch 
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größerer Schwachheit, und deßhalb mußten auch größere 

Wunder, welche an den Urlichtern der Welt (principalia 

mundi luminaria) vor ſich gingen, zum Vorſcheine kommen. ) — 

ce) Bon den Wundern, welche Chriſtus an 

ben Menfhen wirkte, 

Damit Chriftus fih als Gottmenſch unb 

Heiland erweife, deßhalb mußte er an den 

Menfhen Wunder wirken, 

Denn die Mittel zum Zwede müffen legterem auch an— 

gemeſſen fein. Chriſtus war aber dazu in die Welt gefommen 

und lehrte in der Abficht, um die Menfchen zu erlöfen, nach 

dem Ausfpruche der heil, Schrift: „Gott hat feinen Sohn 

nicht in die Welt gefandt, daß er die Welt verurtheile, jondern 

daß die Welt durch ihn gerettet werde,“ Joh. 3, 17. Deßhalb 

war cd auch ganz angemefjen, daß Ghriftus befonders bie 

Menichen auf wunderbare Weife heilte, um fich dadurch als 

ben allgemeinen und geiftigen Heiland ber Menfchen zu 

offenbaren. 

Man kann nun hiegegen einwenben ,. Chriftus hätte 

vielmehr an ber Seele, ald an dem Leibe des Menfchen 

Wunder wirken follen, da die Seele der vorzüglichfte. Theil 
des Menfchen ſei. Bon Wundern leßterer Befchaffenheit finde 

fich jeboch nirgends eine Nachricht; denn er habe bie. Un— 

gläubigen zum Glauben nicht durch feine göttliche Macht, 

fondern nur durch Grmahnungen und in Folge äußerer 
Wunder befehrt, fo wie auch nirgends in ber heil. Schrift 

ein Beifpiel vorfomme, baß er tölpelhafte Leute zu Weifen 

gemacht habe, 

1)S.t.p. 3. q. M a. 1. 
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Allein die Mittel zum Zwede find von dem Zwede felbft 

wohl zu unterfcheiden. Die Wunder nun, welche Chriſtus 

wirkte, waren nur Mittel zum Zwede, nämlich zur Grlöfung 

der menjchlichen Seele; diefe aber befteht in der Grleuchtung 

ber Weisheit und in der Rechtfertigung des Menfchen, von 

welchen beiden Zweden ber erfte den zweiten vorausfegt, wie 

es heißt: „Die Weisheit geht nicht in eine boshafte Seele 

ein, und wohnet nicht in einem Leibe, der Sünd und Laftern 

dient,“ Weish. 1, 3. Die Rechtfertigung des Menfchen aber 

fonnte nicht wider feinen Willen gejchehen. Denn dieß ftünde 

im Widerfpruche mit dem Begriffe der Gerechtigkeit, welcher 

die Gerabheit (rectitudo) des Willens in ſich fchließt, fowie 

mit dem Wefen der menfchlichen Natur, welche freiwillig, 

nicht aber durh Zwang zum Guten geführt werden muß. 

Chriſtus hat alfo durch feine göttliche Macht die Menfchen 
innerlich gerechtfertigt, aber nicht gegen ihren Willen: uͤbrigens 

ift dieſe Rechtfertigung felbft kein Wunder, fondern ber Zweck 

der Wunder. !) 

= An einem andern Orte (S. th. 120. q. 113. a. 10) ſpricht ſich 

Thomas über die Rechtfertigung des Sünders alſo aus: 

Die Rechtfertigung des Sünders fann infofern, als fie durch 

Gott allein bewirkt werden kann, und bisweilen außerhalb bes 

allgemeinen Naturlaufes vor fich geht, indem nämlich die Gnade 

dem Menjchen ſo zuvorfommt, daß bderfelbe fogleich eine gewiſſe 

Vollkommenheit in der Gerechtigkeit erlangt, ein Wunder genannt 

werden, Die Wunberwerke fünnen nämlich, wie ſchon früher ge— 

fagt worden, nad drei verfchiedenen Seiten betrachtet, werben: 

1) nad der Macht des fie wirkenden Subjects, welches bei dem 

wahren Wunder nur Gott fein fann. In diefer Beziehung 
faun bie Rechtfertigung des Günders wie die Schöpfung, und 

wie überhaupt jedes Wort, das von Gott allein hervorgebracht 

werden kann, wunderbar genannt werden. 2) Wirb durch einige 
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Auf Ähnliche Weife goß much Chriftus feinen ungebilbeten 

Füngern mit göttlicher Macht die göttliche Weisheit ein, 

weßhalb er auch von fich felbit fagt: „Ich werbe euch Be- 

redfamfeit und Weisheit geben, welcher Alle, Die gegen euch 

arftreten werden, nicht werden widerftehen, noch wider: 

fprechen können,“ Luk. 21, 15. Diefe Wirfung wird nun, 

infoweit fie die innere Erleuchtung betrifft, nicht unter bie 

fichtbaren Wunder gerechnet, fondern nur infoweit, als fie 

die äußere Gricheinung anbelangt, infofern nämlich die Men— 

ſchen diejenigen, die zuvor für fchlicht und unftubirt galten, 

auf einmal fo weife und ftandhaft reden hörten, wie wir 

dieß zum Beifpiel am Pfingftfefte an ben Apofteln fehen. 

Ch. Act, 4, 13, 

Wunder der Materie eine übernatürliche Form angezogen. Im 
biefer Beziehung ift die Rechtfertigung des Sünders nicht wun+ 
berbar, weil bie Seele von Natur aus der Gnade fähig 

it; denn eben damit, daß fie nad dem Gbenbilde Gottes ge— 

fchaffen if, iſt fie audy Gottes durch die Gnade fähig, wie ber heil. 

Auguftin fagt. 3) Können die Wunder betrachtet werben nach 

ber außergewöhnlichen Weife, auf die fie gewirkt werden. In biefer 

- Beziehung ift die Rechtfertigung bald wunderbar, bald nicht. Der 
gewöhnliche Proceß der Rechtfertigung ift nämlich der, daß wäh: 

rend Gott die Seele innerlich bewegt, der Menſch fi zu Gott 

befehrt und zwar anfänglich auf eine umvolltommene Weife, bis 

er nach und nach zu einer vollfommenen Bekehrung fortfchreitet, 

weil, wie der heil. Auguftin fagt, die begonnene Liebe verbient, 

vermehrt zu werben, damit bie vermehrte verdiene vollendet zu 

werden. Bisweilen aber bewegt Gott die Seele fo heftig, daß 

diefelde fogleich eine gewiſſe Vollkommenheit in der Gerechtigkeit 

erlangt, (tie dieß bei der Belehrung Pauli der Ball war), 

indem Gott zugleich auch einer gewiffen wunderbaren Bezeugung 

fich bedient. Und deßhalb wirb auch die Belehrung Pauli in ber 

Kirche als ein Wunder feierlih erwähnt, 
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Jedoch find dieſe geiftigen Wirkungen, obgleich fie fich 

von den fichtbaren Wundern unterfcheiden,, allerdings gewiſſe 

Zeugniffe der Lehre und Macht Chrifti. ch. Hebr, 2, 4. 

Uebrigens wirfte Chriftus- doch auch an der Seele des Men— 

fchen, befonders was die Umänderumg ihrer niedern Kräfte 

betrifft, einige Wunder. Daher fagt der heil, Hieronymus 

über die Berufung des Matthäus zum Apdftolate, Math.9, 9: 

„Der Glanz felbft und die Majeftät der verborgenen Gottheit, 

welche fogar aus feinem menfchlichen Antlige keuchtete, konnte 

bie Geifter beim erften Anblide an fich fefleln.“ Derſelbe 

Kirchenlehrer bemerkt zu der Stelle bei Matth, 21, 12: „Er 

trieb alle Käufer und Verfäufer hinaus ꝛc.“ „Unter allen 

Zeichen, welche der Herr that, halte ich feines für wun—⸗ 
derbarer, ald daß ein Menfch und zwar ein in jener Zeit 

nicht angefehener Menfch vermittelft eines einzigen Strickes 

eine fo ‚große Menfchenmenge, hinaustreiben fonnte, Etwas 

Aetherifches und Himmlifches ſtrahlte aus feinen Augen 

und die Majeftät ber Gottheit Teuchtete aus feinem Ans 

geſichte.“ 

In ähnlichem Sinne fprechen ſich auch andere Kirchen- 
väter und Schriftfteller aus, z. B. Drigenes, Auguftin, Chry⸗ 

foftomus, Theophylaft, aus deren Schriften Thomas Be- 

weisftellen anführt. Aus all dem Gefagten aber erhellt, daß 

Chriftus, fo oft er wollte, mit göttlicher Macht die Seelen 
ber Menfchen umänderte, nicht bloß dadurch, daß er fie recht- 
fertigte und ihnen Weisheit eingoß, worin der Zwed feiner 

Wunder lag, fondern auch dadurch, daß er fie an fich 309, 
ober aber ihnen Furcht, Schreden und Erſtaunen einflößte; 

lauter Wirkungen, welche unter die Wunder felbft gerechnet 

werben muͤſſen. 
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Chriſtus wirkte aber, wirft ſich der heil. Thomas wei- 

terhin ein, feine Wunder aus göttlicher Macht, der es eigen 

ift, in einem Momente und ohne fremde Hilfe eine volllom— 

mene Wirkung hervorzubringen. Allein Chriſtus heilte bie 

Menfchen nicht immer in einem Momente, fo nahm er z. B. 

einen Blinden bei der Hand, führte ihn aus bem Fleden 

heraus, benegte mit Speichel feine Augen, legte ihın die Hände 

auf und fragte ihn, ob er Etwas fühe? Erfah auf und fprach : 

ich fehe die Menfchen wandeln, wie wenn ed Bäume wären, 

Hierauf legte er bie Hände noch einmal auf defien Augen, 

und berfelbe fing an fehend zu werben, unb wurde fo berge- 

ftellt, daß er Alles deutlich fah., Mark. 8,.23 fi. Diefe 

Heilung vollbrachte er alfo nicht in einem Augenblide,. fon- 

bern zuerft auf eine unvollfommene Weife und vermittelft des 

Speichels. 

Hierauf ıft nun aber zu erwiebern, daß Chriftus die 

Welt nicht bloß durch feine göttliche Macht, fondern auch 

burch das Myfterium der Menfchwerbung felbft erlöfen follte, 

Und deßhalb bediente er ſich bei Kranfenheilungen nicht bloß 

ber göttlichen Macht, wornach er auf befehlende Weife heilte, 

fondern er nahm auch zuweilen etwas Anderes hinzu, was 

bloß feiner Menfchheit angehörte, Daher bemerft zu ber 

Stelle Luk. A, 46 Chryfoftomus: „Er legte Jedem bie 

Hände auf und heilte fie, obgleich er ald Gott, alle Kranf- 

heiten durch ein Wort hätte vertreiben fönnen, fo berührte er 
fie doch, um dadurch zu zeigen, daß fein eigenes Fleifch wirk- 

fam fei, Heilmittel zu gewähren,” Und zu jener genannten 

Stelle bei Markus: „Er benegte die Augen bed Blinden mit 

Speichel und legte ihm bie Hände auf,” bemerkt berjelbe 

Kirchenvater: Er that dieß bewegen, um dadurch anzuzeigen, 
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daß das göttliche Wort in Verbindung mit einer (andern) 
Thätigfeit Wunder wirfe. Denn die Hand bedeutet die Thä- 

tigkeit, der Speichel aber das aus dem Munde hervorgehende 

Wort. Man muß aber hHinfichtlih der Wunder Chrifti 

bemerken, daß fie im Allgemeinen -fehr vollfommene Werke 

waren. Daher fagt der heil, Chryfoftomus, an jene 

Stelle bei Joh. 2, 10: „Jeder gibt zuerft den beften Wein 

ber,“ anfnüpfend: „Die Werfe Chrifti find: fo befchaffen, daß 

fie viel fchöner und nüglicher find, al8 die Werke der Natur.“ 

Ebenſo gab er den Kranken fogleich die vollflommene Gefund- 

heit wieder. Allerdings fand bei jenem Blinden. das Gegen- 

theil hievon Statt, dieß gefchah aber bloß feines Unglaubens 

wegen wie der heilige Chryfoftomus bemerkt, während 

Beda fagt: „Obgleich er ihn durch ein Wort fogleich heilen 

fonnte, fo heilte er ihn doch nur allmählig, um die Größe 

ber menfchlichen Blindheit zu zeigen, welche nur mit Mühe 

und gleichfam ftufenweife wieder zum Lichte zurüdfehrt, und 

nm uns anderfeits feine Gnade zu erfennen zu geben, durch 

welche er uns allmählig von einem Stadium der Bollfommen- 

heit bis zum andern führt.“ ') 

d) Bon den Wundern, welche Chriftusan den 

unvernünftigen Greaturen wirkte, 

Nicht bloß an den Menſchen, fondern auch an 

den unvernünftigen Gefchöpfen mußte Chriftus - 

Wunder wirfen, damit feine Gottheit, der Alles 

unterworfen ift, fih mehr offenbare. 

Die Wahrheit diefes Sapes ift aus allem Bisherigen ein- 

leuchtend, 

1) Summ. theol. p. 3. q. 44. a. 3. 
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Warum wirkte aber Chriftus keine Wunber an den Bru- 
ten (animalia bruta), da fie doch in ber natürlichen Ordnung 

höher ftehen, als bie Pflanzen, an welchen ber Herr Wunder 

wirkte? Allein die Thiere genannter Art find ihrem Geſchlechte 

(genus) nad; mit dem Menfchen- verivandt, weßhalb fie auch 

an demſelben Tage mit dem Menjchen erichaffen wurden, 

Weil nun der Herr an den menfchlichen Leibern viele Wun- 

der gewirft hatte, jo brauchte er nicht auch noch an ben 

Körpern der Thiere Wunder zu wirken; hauptfächlich fchon 

deßhalb, weil in Beziehung auf die fenfible und körperliche 

Natur die Menfchen und die übrigen, befonders die auf dem 

Lande lebenden Animalien, einander gleich ftehen. Die Fijche 

aber weichen mehr von ber körperlichen Natur des Menfchen 

ab, ba fie im Waffer leben, weßhalb fie auch an einem ans 

bern Tage erfchaffen wurden. Aus diefem Grunde wirfte nun 

auch Chriftus Wunder an denfelben bei dem reichen. Fifch- 

fange (Luk. 5. Joh. 21.), fowie an dem Fifche mit dem Stater, 

den Petrus fing. Daß aber bie Schweine in das Meer 

ftürzten, dieß gefchah nicht in Folge eines göttlichen Wunders, 

fondern es war eine Wirfung der Dämonen in Folge gött- 

licher Zulaffung, 

Was aber die Austrodnung des Feigenbaumes 

betrifft, fo hat. man fie ſchon mit Unrecht für eine ungerechte 

Strafe (und in neuefter Zeit für ein Chrifti unwürdiges 

Wunder) erklärt, Denn, fagt ber heil. Chryſoſtomus zu 

der Stelle Matth. 21, 18: „Wenn der Herr an den Bilanzen 

und Thieren ſolche Wirkungen hervorbringt, jo darf man nicht 

fragen in wiefern z.B. der Feigenbaum mit Recht ausgetrod- 

net wurde, ba es boch für ihm nicht Zeit zum Fruchttragen 

war, Denn eine ſolche Frage iſt höchft thöricht, weil nämlich 
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bei ſolchen Greaturen von feiner Schuld und Strafe die Rede 

fein kann; daher ſchaue die Wunder an und bewundere ben 

Wunderthäter ?“ Chen fo wenig fügte der Herr dem Eigen— 

thuͤmer ein Unrecht zu, wenn er feine Greatur zur Wohlfahrt 

Anderer benügte, foudern im Gegentheil finden wir gerade 

hierin, wie Hilarius zu jener Stelle bei Matth. bemerkt, 

einen Beweis ber Güte des Herrn. Denn wenn er ein Bei- 

fpiel des durch ihm bereiteten Heiles geben will, fo übt er 

feine Macht an menfchlichen Leibern aus; wenn er aber gegen 

bie Hartnädigen ein Erempel der Strenge ftatuiren will, fo 

gibt er das Schickſal des Zufünftigen durch die Vernichtung 

eines Baumes zu erkennen, und zwar gejchieht biefes, wie 

Chryfoftomus bemerkt, an einem Feigenbaum, welcher am 

meiften Feuchtigkeit in ſich enthält, damit das Wunder um fo 

augenjcheinlicher ſei. 

Man könnte nun ferner fragen, warum Ghriftus feine 

Wunder an dem Wafler und am ber Luft gewirkt habe, ba 

doch beide Elemente in ber Mitte zwifchen Himmel und Erde 

find. Hat er doch an dem Himmel und an der Erbe bei 

feinem Leiden Wunder gewirft, warum hätte er nicht auch, 

wie Mofes, das Meer, ober wie Joſua und Elias, einen 

Fluß theilen, oder bewirken follen, daß ein Gewitter in ber 

Luft zum Vorſchein komme, wie aufdem Berge Sinai. Allein 

Chriftus wirfte auch an dem Waſſer und an der Luft folche 

Wunder, wie fte feiner MWirffamfeit und feinem Zwede ange- 

meffen waren. Denn er gebot ben Winden und dem Meere, 

und es erfolgte eine große Stille. Matth. 8, 28. Es ges 

ziemte fi aber nicht für ihn, der gefommen war, 

Alles in den Stand der Ruhe und des Friedens 

zu verfegen, eine Störung in ber Luft oder eine 
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Theilung des Meeres zubewirken. CA. Hebr. 12, 18 f. 

Nach ſeinem Tode reißt allerdings der Vorhang des Tempels 

entzwei, um anzuzeigen, daß die Geheimniſſe des Geſetzes 
aufgeſchloſſen ſeien, und die Gräber öffnen ſich zum deutlichen 
Zeichen, daß durch ſeinen Tod den Todten das Leben gege— 

ben wurde. Die Erde bebt und die Felſen ſpalten, um an— 

zudeuten, daß die ſteinernen Herzen der Menſchen durch ſein 

Leiden erweicht wurden und daß die ganze Welt durch die 

Kraft ſeines Leidens wieder in einen beſſern Stand ſei ver— 

ſetzt worden. 

Endlich beſpricht der heil. Thomas noch das Wunder 
ber Brodvermehrung Gr macht fich den Einwurf: bie 

Wunderwerke beziehen fih auf die Weltregierung durch bie 

göttliche Vorſehung. Diefe aber ſetzt die Schöpfung vor- 
aus. Wie läßt fich aber hiemit das Wunder ber Brodver- 

mehrung vereinigen, bei welchem Chriſtus einen fchöpferifchen 

Act vollzog? Allein die Brodvermehrung gefhah nicht in 

Folge einer Creation, fondern durch die Zugabe einer fremden 
in Brod verwandelten Materie. Daher fagt der h. Auguſtin: 

„Mit denfelben Mitteln, mit welchen Gott durch wenige Sa— 

menförner die Saaten vermehrt, vermehrt er auch in feinem 

Händen bie fünf Brode.“ Es ift aber offenbar, daß durch 

Verwandlung die Körner in Saaten fi vermehren. ) 

VI Apologetifhes Moment der Wunben 

Der heil. Thomas betrachtet die Wunder als die Haupt⸗ 

ftügen ber chriftlichen Offenbarung. Da die wahren Wunder. 

von Gott allein gewirkt werben Fönnen,. und ba fie zur 

3) Summa theol. p. 3. q. 4 a. 4 
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Befräftigung der göttlichen Wahrheit gewirkt werden, fo muß, 

infofern dieſe Wunder wahr find, auch die Religion, um wel— 

cher willen fie hervorgebracht werden, die wahre fein. Denn, 

fagt Thomas, Gott zeigt zur Belräftigung ber Wahrhei- 

ten, welche die natürliche Erfenntniß überfteigen, auf fichtbare 

Weile Werfe, welche über die Macht der gefammten Natur 

hinausreichen, durch wunderbare Kranfenheilungen, Todten- 

erwedungen ıc. Gin noch größered Wunder aber, ald die ge— 

nannten find, liegt in der Infpiration der menfchlichen Geifter, 

welcher gemäß ungebildete fchlichte Männer mit der Gabe des 

hl. Geiftes erfüllt in einem Augenblide die höchfte Weisheit 

und Berediamfeit erlangen. Diefe wunderbaren Wirkungen 

find nun die fprechendften Beweife für die Wahrheit der ge- 

offenbarten Religion. Wenn ein König irgendwohin einen 

Brief fendete, der mit feinem Siegel verfiegelt wäre, fo würde 

Niemand zu behaupten wagen, jener Brief fei nicht aus dem 

Willen des Königs hervorgegangen. Es ift nun aber befannt, 

daß Alles, was bie Heiligen in Beziehung auf den chriftlichen 

Glauben geglaubt und uns überliefert haben, mit dem Giegel 

Gottes bezeichnet ift, welches jene Werfe aufweifen, die von 

feiner puren Greatur gewirft werben fönnen, Solche Werfe 

aber find die Wunder, durch welche Chrijtus die Werke feiner 

Apoftel und Heiligen befräftigt hat. 

Allein, fagt man, ich habe noch Feine Wunder wirfen 

fehen, und ich fann fie daher überhaupt auch nicht glauben. 

Wenn du fagft, Keiner hat Wunder wirken fehen, fo erwie- 
dern wir mit Thomas und Auguftin: Es iſt allbe- 

fannt, daß auf der ganzen Erde die Götzen verehrt wurden, 

und daß ber chriftliche Glaube verfolgt ward, wie fogar 

heidnifche Schriftfteller erzählen, und es ift ebenfo befannt, 
Theol. Ouartalfgrift 1845. II. Heft. 28 

— 
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daß nach und nad) Alle ſich zu Chriftus befehrten, Weife, 

Reihe, Mächtige und Große, und zwar auf bie Predigt 

fhlichter , armer weniger Männer hin, die Chriſtum ver- 

fündeten, Dieſe Wirkung ift nun entweder eine wunderbare 

oder nicht. In jenem Falle haft du, was du verlangt haft. 

Im andern Falle aber jagen wir, es habe fein größeres Wunder 

geben können, ald die Befehrung der ganzen Welt ohne Wun— 

ber; wir brauchen alfo nach feinem andern Wunder mehr 

zu fuchen. Dieje jo wunderbare Belchrung der Welt zum 

chriftlichen Glauben ift nun aber, wie der heil. Thomas 

an einem andern Orte fagt, das ficherfte Zeichen vorausge- 

gangener Zeichen. 

Aber auch die heidnifchen Religionen, befonders bie Lehre 

Mohammeds wurden in fehr Furzer Zeit fehr weit verbreitet, 

Da nun aber dieſe Religionen deſſen ungeachtet anerfannter- 

maßen irrig find, fo Fann auch für die Wahrheit der chrift- 

lichen Religion aus ihrer fchnellen Verbreitung fein Beweis 

geliefert werden. Allein, fagt der heil, Thomas, diejenigen 

welche einige Secten ftifteten, verfuhren hiebei auf eine ber 

Einführung des Chriftenthums geradezu entgegengefegte Weife, 

wie wir dieß an Mohammed jehen, welcher burch Verheißung 

fleifchlicher Lüfte, zu welchen der Menfch ſchon durch feine 

fleijchliche Begierlichfeit aufgeftachelt wird, die Völfer an fich 

309. Auch gab er Gebote, die feinen Verheißungen entfpre- 

hen, indem er ben fleifchlichen Neigungen die Zügel ſchie— 

Ben ließ, Ueberdieß that er Feine übernatürliche Zeichen, fon- 

bern er fagte, er fei mit Waffengewalt gefenbet worden: ein 

Zeihen, das er mit ben Räubern und Tyrannen gemein 

hat, Beim Chriftenthum aber findet, wie gejagt, das ge— 

rade Gegentheil von all diefem Statt. Die Wirkfamfeit der 
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Predigt ging nicht von der Waffengeivalt, nicht von der Ver- 
heißung finnlicher Vergnügungen aus; ja, was das größte 
Wunder ift, gerade-unter der Tyrannei der Verfolger nahm 
in der fürzeften Zeit eine unzählige Menge nicht bloß fchlich- 
ter und einfacher, fondern auch fehr weifer Menfchen den 
hriftlichen Glauben an, defien Wahrheiten allen menfchlichen 
Verſtand überfteigen, befien Gebote die fleifchliche Luft im 
Zaume halten, befien Lehre gemäß alles Irdiſche für Aus- 
fehricht erachtet wird; daß dieſem Glauben die Geifter ber 
Menfchen fich, unterwerfen, ift das größte Wunder, fo wie es 
auch ein offenbares Werk ter göttlichen Infpiration ift, daß 
das Sichtbare verachtet und bloß das Unfichtbare gefucht 
wird, ) — 

Schluß. 

Hiemit ſind wir am Schluſſe unſerer Abhandlung ange— 
kommen. Wir haben es nicht für nöthig erachtet, auf die 
Menge apologetiſcher Momente, welche in der Lehre des 

Aquinaten niedergelegt find, jedesmal ausdrücklich auf- 

merkſam zu machen, da wir dieſelben ſo geordnet und geſtellt 
haben, daß ſie dem aufmerkſamen Leſer ſogleich in die Augen 
fallen. Wie ſcharf der heil. Thomas feinen Gegenſtand 
erfaßt, wie allfeitig er ihn erörtert, wie gründlich er überall 
dem pofttiven, concret vorliegenden Stoffe nachgeforfcht habe, 

mit welchem Tieffinne er in den Plan der göttlichen Weltre- 

gierung und in das Werk der Grlöfung eingedrungen fei, wie 

wahr und treffend ihm baher ſchon in früherer Zeit der bes 

deutungsvolle Name eines „Interpreten des göttlichen Willens“ 

1) Bei Roselli Summa philos. Thom. Aquin. Ethicam com- 
plectens, p. 452 fl. 

23 * 
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beigelegt worden ſei, dieß nachzuweiſen, halten wir gleichfalls 

für überflüſſig. Am meiſten tritt die Höhe ſeiner Wiſſenſchaft 

zum Vorſchein, wenn man ſeinen Wunderbegriff mit den 

neueren Theologen und Philoſophen vergleicht. Dieſe Ver— 

gleichung führt nämlich zu dem Reſultate, daß die neuere 

Wiſſenſchaft, foweit fie orthodox iſt, über die Lehre des heil. 

Thomas im Wefentlichen nicht hinausgefommen ift, und 

daß die zum Theile oder ganz irrigen Vorftellungen und Leh— 

ren anderer Gelehrten in den Grundzügen ber hie 

Spekulation leicht ihre Widerlegung finden. 

Nah Clarke ift das Wunder „etwas Eeltened und 

Außerordentliches, *“ Allein hiemit ift der Begriff des Wun- 

ders noch lange nicht erfchöpft; denn es giebt viel Seltenes 

und Außerordentliche, z. B. Mißgeburten 2c., das fein Wunber 

ift. Daher ſagt Leibnig mit Recht in einem Schreiben an 

Glarfe: „Si le miracle ne differe du naturel que dans l’ap- 

parence et par rapport änous, en sorte que nous appellions 

seulement miracle ce que nous observons rarement, il n’y 

aura point de difference interne reelle enire le miracle 

et le naturel; et dans le fond des choses, tout sera egale- 

‘ment naturel, ou tout sera egalement miraculeux. Les 

Theologiens auront - ils raison de s’accomoder du premier, 

et les Philosophes du second?“ !) 

Uebrigens fönnen wir auch dem Leibnig’fchen Wunder: 

begriffe nicht beiftimmen. „Quant aux miracles,“ fagt derfelbe, 

„ils ne sont pas tout peut-Etre d’une même sorte: il y en 

a beaucoup apparemment que Dieu procure par le mini- 

stere de quelques substances invisibles, telles que les 

1) Leibnitii opera philosophica ed, Erdmann. Berol. 1840. p. 776. 
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Anges, comme le R.P. Mallebranche le tient aussi; et ces 

Anges ou ces substances agissent selon les lois ordinaires 

de leur nalure, etant jointes à des corps plus subtils et plus 

vigoureux que ceux que nous pouvons manier. Et de tels 

miracles ne le sont que comparalivement, et par rapport à 

nous; comme nos Ouvrages passeroient pour miraculeux 

aupres des animaux, s’ils eloient capables de faire les re- 

marques, lä-dessus. Le changement de l’eau en vin pour- 
roit ötre un miracle de celte espece. Mais la creation, 

lincarnation , et quelques autres aclions de Dieu passent 

toute la force de cr&atures, et sont veritablement des mi- 

racles, ou meme des mysteres. ) Allein ein Wunder kann 

nur ein folches Werk genannt werden, das in einer gewiſſen 

Beziehung zu der ſchon beftehenden Naturorbnung fteht. Da— 

ber jagt auch der heil. Thomas: Die Schöpfung und Recht⸗ 

fertigung können, obgleich fie Werke Gottes find, nicht Wun- 

der im eigentlihen Sinne genannt werden. Denn diefe 

Werke werden ihrer Natur nach nicht durch andere d.h. endliche 

Urfachen hervorgebracht, und deßhalb werden fie auch nicht außer⸗ 

halb der Naturordnung gewirft ; denn fie ftehen ganz außerhalb 

berfelben, oder in gar feiner Beziehung zu berfelben. 2) 

Bonnet fagt in Gemäßheit feiner Präformationstheorie ?) 

zu welcher ſich auch Leibnig hinneigt, ) die Wunder feien 

in dem Nerus der Naturgefege enthalten und nur Mobdifica- 

tionen dieſer Gefege, fo daß alfo der Keim, wie aller natür- 

lichen, fo auch der wunderbaren Erſcheinungen ſchon in den, 

1) ]. c. p. 579. 

2) Summa th. p. 1. q. 105. a. 7. 

4) cf. Roselli Metaph. p. 697. 

-4) 1. c, 519. ef. Strauß's chriſtliche Giaubensichre I. 228. 
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Schöpfung präformirt war. Selbſt Die zeitliche Geburt des 

20908 aus ber Jungfrau Maria gründet ſich nach ihm auf 

eine befondere Dispofition der Naturgefege, welche dieſelbe 

bervorbringen mußten. Allein ftatt den Glauben zu ftügen, 

hebt dieſes Syſtem bdenfelben auf; wie benn 3. B. ber 

Glaube in Betreff der Incarnation den natürlichen Zuſam— 

menhang des Erlöferd mit den frühern Generationen aus 

drücklich aufhebt durch den Artifel: „Qui conceptus est de 

spiritu sanclo.* 

Berwandt mit der Anficht Bonnet’s ift die Houte- 
ville’s, !) wornach die Wunder ungewöhnliche und und unbe- 

fannte Wirfungen find, welche aber von Gott auf ein höheres 

Ziel. hingeordnet worden find. Gott ftellte nämlich im Ans 

fange allgemeine Gefege auf, durch welche das Univerfum 

regiert werden follte; er ordnete aber die natürlichen Urſachen 

fo, daß zu beftimmter Zeit jene außerordentlichen Erſcheinun— 

gen zum Vorfcheine fommen mußten. Allein fo verfchwindet 

der Begriff eines Wunders, als einer übernatürlichen Wir- 

fung ganz, und dad Wunder fällt in den Bereich der —— 

erſcheinungen herab. 

Wolf ſtellt hinſichtlich des Wunders folgende Sätze auf: 

„Miraculum, cum produeitur, produci debet ab ente aliquo, 

quod a mundo plane est diversum. — Omne miraculum, 

eum fit, fit per saltum. — Miraculum omnis eventus super- 

naturalis dicitur. — Miraculum, cum ab ente extramundano 

patrelur, debet effecium praestare, qui a naturali eventu 

plane diversus est.“ ?) 
- 

1) Rosellil. c, 698. 
2) M. Fr. Christ. Baumeisteri Philosophia definitiva, h. e. defi- 

nitiones philosophicae ex systemate Lib. Bar. a Wolf in unum 
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Die Fatholiichen Gelehrten halten fidy mehr oder weniger 

oft ganz wörtlich an den heil. Thomas. So Storche— 

nau,)Horvath, Wieſt, ) Gazzaniga,Y Jordan 

Simon,?) Bernardin Bauer, 6) Conrad Aloys 

Prehtl, IB. JSamin,d) Shwarzhueber,?) Stattler, 

welcher formell etwas mehr, als die Genannten von Thomas 

abweicht, definirt Das Wunder alfo: „Est mutatio in natura 

corporea vel humana, eveniens, et habens auctorem Deum 

vel immediate per se, vel per ministros angelos, agentem 

collectae etc. pars I. Viennae 1775. p.267 f. cf. Baumeisteri 

institutiones metaphysicae, ontologiam, cosmologiam etc. complexae, 

methodo Wolfii adornatae, Wittebergae et Servestae 1774. 

p. 311 fl. 

1) Sigismundi Storchenau instit. metaph. tom II, cosmologiam 

compl. ed, alt. Venetiis 1774. p. 157 ff. 

2) Instit. metaph., quas in usum auditorum philosophiae conscripsit 

J. B. Horväth e soc. Jesu. Aug. Vindel. 1772. p. 245 fl. 
3) Instit. theol. scripsit Steph. Wiest. Ingolst. 1791. tom I., qui 

complectitur theolog. dogmat. generalem p. 86. 

4) Petri Mariae Gazzaniga praelectiones de Deo ejusque proprie- 

tatibus, ed III. tom. I. Vindob. 1775. p. 36 ff. 

5) Jordani Simon F. Eremitae August, de Religione contra 

Libertinos libri III. Lib. II de Religione revelata. Pragae veteris. 

1774. p. 161—205. 
6) Bernardini Bauer theolog. universa. tom I. de Deo revelatae 

Religionis autore etc. Wirceburgi 1786. p. 450 ff. 
7) €. A. Brecht, Religionsgefchichten I. Thl. p. 94 f. II. Thl. 

p- 390 ff. | 

8) Des Herrn P. Jamin, Benedictiners aus der Geſellſchaft des 

heil. Maurus, theologifhe Gedanken in Abfiht auf bie 

Irrthümer diefer Zeit. Aus dem Franz. überf. Fulda 1785. 

p- 171—193. 

9) Praktifchekatholifches Religionshandbud ıc. Bon Pr. S. Schwarz: 

hueber, II. Aufl, I, Band, p. 25 ff. Salzburg 1786. 
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praeter leges naturae.“ !) Weber fagt: „Natura universa 

est summa omnium virium, quarum acliones percipiunlur, 

per consequens summa omnium, quae tum nalurae exiensae, 

tum cogilanli insunt: cujus ergo ralio in universa natura 

non continetur, neque aliunde eadem peli potest, quam ab 

ente necessario, supernaturale, effectus supernaturalis (mira- 

culum) recte dicitur.“ ?) 

Celbft Pascal ift in feiner Beziehung über den heil. 

Thomas hinausgefommen. Alle Momente bed Wunder- 

begriffs, die er befpricht, find auch ſchon von diefem, oft faft 

mit den nämlichen Worten, oft aber auch viel fchärfer und 

beftimmter erörtert worden. “Das Wunder ift nach ihm „un 

effet qui excede la force naturelle des moyens qu’on y 

einploie, et le nonmiracle est un effet qui n’excede pas 

la force qu’on y emploie. Ainsi ceux qui guerissent par 

l’invocation du diable ne font pas un miracle; car cela 

n’excede pas la force naturelle du diable. — Les miracles 

prouvent le pouvoir que Dieu a sur les coeurs par celui 

qu’il exerce sur le corps.‘‘ 3) 

1) Demonstratio evangelica sive Religionis a J. Christo revelatae 
certitudo etc.aP. B.Stattler S. J. Aug. Vindel. 1770 p. 24097. 

2) Metaphysica a Jos. Weber. Landishutae 1795. p. 117. 
3) Pensees de Blaise Pascal Nouv. edition. tom I. p. 147—68. 

Paris 1835. 

Dr. Brifchar. 



2. 

Ueber die nen aufgefundenen Bücher der . 
Airchengeſchichte Aeury's. 

Unter den großen franzöſiſchen Kirchenhiftorifern nimmt 

ber Abbe Glaube Fleury einen ausgezeichneten Rang ein, 

Einer Zeit angehörend, in welcher die franzöfifche Literatur 

nach allen Eeiten hin einer hohen, die Theologie indbefondere 

aber der höchiten Blüthe fich erfreute, welche fie je in dieſem 

Lande genoß, war Abbe Fleury ein Zeitgenoffe Boſſuet's, 

Fenelon’s, Maflillon’s, Mabillon’s, Montfaucon’s, Dupin’s 

und insbefondere der Kirchenhiftorifer Godeau, Natalie 

Alerander ,- Tillemont und Choify. Neben ſolchen Männern 

fi einen Namen, und zwar einen bleibenden Namen erwer— 

ben, war fehwierig; aber Fleury hat auch das Schwierige 

geleijtet, und viele feiner großen Zeitgenofien noch über: 

troffen. 

Geboren am 6. Dezember 1640 zu Baris, der Sohn 

eines aus Rouen ftammenden Advofaten, erhielt Fleury feine 

Bildung im College von Glermont bei den Jefuiten, und war - 

diefen fein ganzes Leben hindurch dafür dankbar. Nach dem Wilz, 

len feines Vaters widmete er fich der Rechtswiſſenſchaft, wurde 

fhon mit 18 Jahren Barlamentsabvofat (1658) und gewann 

in neunjähriger Praxis zu Paris bereits einen bedeutenden 

* 
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Namen. Da fih aber feine tiefe Innerlichfeit und Religiofi- 

tät durch ſolche Befchäftigungen nicht befriedigt fand, fo trat 

jet Fleury in den geiftlihen Stand über, und wurde 1672 

Hofmeifter der Prinzen von Gonti, welche Ludwig XIV. zu 

Geſpielen des Dauphin gewählt hatte. Sein Eifer gefiel dem 

Könige dermaßen, daß er ihm bald darauf (1680) auch die 

Erziehung feines natürlichen Sohnes, des Prinzen von Ver— 

mandois, Admirals von Franfreich, anvertraute, Nach beifen 

baldigem Tode aber, im Jahre 1684, belohnte Ludwig unferen 

Fleury mit der Abtei Locdieu, Gifterzienferordens, in der Diö- 

cefe Rhodes. Fünf Jahre fpäter jedoch rief ihn der König 

wiederum an den Hof und ernannte ihn zum Sousprecepteur !) 

feiner Enfel, der Herzoge von Bourgogne (Vater Ludwigs XV.), 

von Anjou (König Philipp V. von Spanien) und Berry. 

Im Fahre 1696 wählte ihn die franzöfifche Afademie zu ihrem 

Mitgliede, und zehn Jahre fpäter, ald die Erziehung der drei 

Prinzen vollendet war, verlieh ihm der König auch Das reiche 

Benediftiner = Priorat Argentenil bei Paris (1706). Fleury 

aber war mneigennüsig genug, um aus Achtung gegen die 

firchlichen Canonen nicht zwei Stellen zugleich befigen zu wol= 

len, und verzichtete deßhalb auf Locdien. Im Jahre 1716 wurde 

er fofort, nach dem Tode Ludwigs XIV., an den Hof zurüdaeru- 

fen und von dem Regenten (Orleans) zum Beichtvater des 

jungen Königs Ludwig XV. ernannt, legte aber fehon 1722 wegen 

hohen Alters diefe Würde wieder nieder, und ftarb bereits im 
folgenden Fahre, den 14. Zuli 1723, in einem Alter von 

82 Jahren, hochgefchägt wegen feiner Kenntniffe und Tugenden, 
feiner Frömmigfeit, Sittenreinheit und Befcheidenheit. 

1) Precepteur der Prinzen war Benelon. 
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Er war am Hofe ein Einſiedler geblieben, fern von allem 

weltlichen Treiben und Jagen, nur mit Studien und Uebungen 

ber Frömmigkeit befchäftigt. Darum fonnte er auch ein großer 

Schriftfteller werden, und befonderd waren es zwei Werfe, 

die ihm in diefer Beziehung bedeutenden Ruhm erwarben, 

nämlich feine (freilich gallifanifche) Institution au Droit eccle- 

siastique, und feine große Kirchengefchichte. Das erftere Werf 

wird jegt noch in Franfreich, Das legtere aber in der ganzen 

eivilifirten Welt vielfach gebraucht und benüt. 

Vorläufer der Kirchengefchichte Fleury's waren ber hi— 

ftorifhe Katechismus (Catechisme historique) vom 

Fahre 1679 und die zwei berühmten Abhandlungen über bie 

Sitten der Jfraeliten und ber Ghriften (Moeurs des 

Israelites, Paris 1681, und Moeurs des Chretiens, 1682). 

Aber noch manche andere Schriften giengen aus der Feber 

des fleißigen Abbe hervor, !) bis er enblih im Jahre 1691 

ben erjten Band feiner großen Kirchengefchichte (Histoire 

ecclesiastique) erfcheinen ließ. In mäßigen Zwifchenräumen. 

famen die zahlreichen Fortfegungen, bis im Jahre 1720 der 

zwanzigſte Quartband bie eigene Arbeit Fleury’s befchloß. Im 

biefen zwanzig Bänden hatte er die Kirchengefchichte von ber 

Himmelfahrt Chrifti an bis zum Jahre 1414 erzählt. 

Seine Darftellungsweife babei ift höchft einfach, nur referi- 

1) Nämlich das wichtige Werk über Wahl und Methode ber 

Studien (Trait du choix et de la methode des Etudes, Paris 

1686), dann das vorhingenannte Werf Institution au Droit ecchi- 
siastique in 2 Bänden, 1687; im folgenden Jahre erfchien die 
moralifche Abhandlung Les devoirs des Maitres et des Domestiques, 
und ſchon früher (1685) die Lebensbefchreibung ber feligen Mar- 
guerite d’Arbouze, abbesse et reformatrice du Val-de - Gräce. 
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rend, fehr felten raifonnirend, der Styl faft immer elegant 

und concis, die Erzählung außerordentlich ruhig, ferne von 

alter franzöfifchen Wortmacherei, ohne Tiraden und rhetorifche 

Grgüffe. Aber auf der anderen Seite hat Fleury auch nicht 

in trodener Gelehrten- oder Schulmanier gefchrieben, ſondern 

für Gebildete aus allen Ständen; darum legt er feinen ge— 

lehrten Apparat nirgends zur Echau, vermeidet kritiſche und 

chronologifche Unterfuchungen, und wo er fie felbft führen 

mußte, gibt er nur das Refultat, ohne den Lefer mit bem 

Wege befannt zu machen, auf dem er es gefunden. In die— 

fer Rüdficht bildet er einen wahren Gegenfag zu dem zwei— 

ten größten franzöfifchen Kirchenhiftorifer, dem Dominikaner 

-Natalis Alerander, Letzterer fchreibt in der Manier der 
damaligen Schule, vielfach geradezu in follogiftiicher Form, 

ohne Vermeidung der hieraus entjtehenden Härte und Steif- 

heit. Fleury dagegen ift der angenehme Grzäbler, in einem 

abgerundeten, glatten, freundlichen und durchfichtigen Etyle. 
Jener fchrieb dasjenige nieder, was er in den gelehrten 

Gonferenzen bei dem jungen Abbe Golbert, dem. Sohne 

bed Minifterd, vor ben erften literarifchen Notabilitäten vor⸗ 

getragen hatte, Fleury dagegen hatte Das ganze gebildete 

Publikum, nicht eine Akademie von einigen ausgewählten 

Gelehrten vor Augen. Jener Dominikaner hatte feine Stärfe 

nicht in der fortlaufenden Erzählung der Gefchichte, fondern 

in den gelehrten Unterfuchungen einzelner biftorifcher Punkte 

und Fragen, in den Differtationen nämlich, die er jebem 

Zahrhunderte beigegeben hat. Fleury dagegen hat, wie wir 

fagten, ſolche gelehrte Unterſuchungen, namentlich Fritifcher 

und chronologifcher Natur, vermieden, Allerdings hat auch 

er feinem Werke acht Differtationen beigegeben, aber dieſe 
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ſind mehr Ueberſichten, als kritiſche Detailunterſuchungen, 

wie ſie Natalis liebte. Im Ganzen iſt Letzterer offenbar ge— 

lehrter, in vielen Dingen accurater und ein weit ſchärferer 

Kritiker als Fleury; aber dieſer iſt unvergleichlich angenehmer, 

für die Mehrzahl weit brauchbarer, an mitgetheiltem hiſto— 

riſchem Material reicher und in der eigentlichen Geſchichts— 

erzählung (die Diſſertationen abgerechnet) viel ausführlicher. 

Beſonders anziehend ſind ſeine trefflichen und häufigen Aus— 

züge aus den wichtigſten Werfen ber Kirchenväter und den 

interefjanteften Martyrerakten, fo wie bie gelungenen und 

eoncreten Eittenfchilderungen, welche Fleury mit feinem Tafte 

und vielem Geſchicke feinem Werfe einverleibt und diefem da— 

durch viel Lebendigkeit und Anfchaulichkeit gegeben hat.’ 

So fonnte es nicht fehlen, daß Fleury's Kirchengefchichte 

fehon bei feinen Zeitgenoffen ein hohes Anfehen gewann und 

von vielen Seiten die günftigiten Beurtheilungen erlebte, wie 

denn 3. B. Voltaire von ihr fagte: son histoire de l’Eglise 

est la meilleure, qu’on ait jamais faite; et les Discours pre- 

liminaires (d. i. die acht Differtationen) sont fort au-des- 

sus de l’histoire.!) 

Doc fehlte es auch nicht an Gegnern und Tablern, 

Die Einen, vie Abbe Langlet und Herr Longuerue, griffen 
Fleury als Gelehrten an, indem Grfterer deſſen Kirchenge- 

fhichte mehr für eine Sammlung von biftorifchen Auszügen, 

als für eine zufammenhängende Gefchichte erflärte, Legterer 

aber damit unzufrieden war, daß fich Fleury zu fehr von 

Labbe's Goncilienfammlung und den Annalen des Baronius 

abhängig gemacht habe,?) Beide Vorwürfe find nicht grunk- 

1) Bgl. Biographie universelle, T. XV. p. 64. 

2) Bgl. ibid. 1. c, 
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los, denn in der That ift Fleury's Werk fürs Erſte feine 

eigentlihe pragmatifche Geſchichte, nur das Geſchehene 

referirend, nicht wifjenfchaftlich reprobuzirend , fo daß es ung 

mehr die Kenntniß vieler taufend Thatſachen, als der Geift 

der Kirchengefchichte vermittelt, Fürs Andere aber hat Fleury 

bie gleiche annaliftiiche Methode, wie Baronius, eingefchla- 

gen, und bei weitem den größten Theil feines Materiald aus 

ihm und aus ber Goncilienfammlung Labbe's gefchöpft,, ja, 

häufig ift feine Erzählung mur ein Auszug aus dem Ginen 

ober dem Anbdern. 
Andere Gegner Fleury’d waren mit feiner theologifchen 

und canoniftifchen Richtung nicht zufrieden, und machten 

ihm insbefondere eine ungerechte und blinde Vorliebe für Die 

Disciplin der alten Zeit, eine nur wenig verheblte Abneigung 

gegen Rom, vorberrihende Aufnahme ſolcher Berichte, Die 

für den heiligen Stuhl und die Bäpfte ungünftig find, fowie 

eine unfluge Aufdekung, ja mitunter unwahre Aufzählung 

‚ der Fehler, Schwächen und Sünden vieler Kirchenhäupter 

zum Borwurfe. Bon biefer Seite erſchienen eine Reihe 

EStreitfchriften gegen Fleury's Kirchengefchichte, auch noch nach 

bem Tode des Berfafers, und ed wurde fogar eine förmliche 

Anklagefchrift des Werkes, an Papſt Benevift XI. und die 

franzöfifchen Bifchöfe gerichtet, von einem Anonymus_ ver 

öffentlicht. Bald erfuhr man jedoch, daß der gelehrte Kar: 

melite Honoratus a S. Maria ihr Verfaſſer fei, und wir 

fönnen und nicht verhehlen, daß neben einzelnem gevechtem 

Tadel viele übertriebene und unbillige Vorwürfe gegen Fleury 

von ihm gemacht worden feien.') ine gemäßigtere, wenn 
— — 

1) In lateiniſcher Ueberſetzung iſt die Anklageſchrift mitgetheilt am 
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gleich ſtrenge Kritif erfchien von dem Jefuiten Lanteaume im 

Fahre 1736 zu Avignon, und in der That gaben und ge— 

ben die gallifanifchen Anfichten Fleury's manchfache Veran 

lafjung zu Tadel und Berichtigung. Doc) wäre es falfch, fich 

Fleury ald fanatifchen Gallifaner zu denfen oder ihn mit 

Richer, Launoy u. A. gleichitellen zu wollen; vielmehr war 

er weit paffiver, ruhiger und gemäßigter, ald diefe, und fein 

Werk hat darum felbft bei entjchiedenen Gegnern bes Galli: 

fanismus Lob und Billigung gefunden, wie denn z. B. Döl- 

linger davon alfo urtheilt : „feine große Kirchengefchichte ift 

eine einfache, nüchterne, verftändige und gewifienhaft forg- 

fältige Erzählung der Begebenheiten, ') 

Unerachtet der vielen oben genannten Angriffe ließen 

body die unläugbaren Vorzüge der Fleury'ſchen Kirchenges 

fchichte bald eine Fortfegung derfelben wünfchen, und biefem 

Geſchäfte unterzog fi der Oratorianer Jean Claude 

Fabre, der zwar fehr viele Kenntniffe befaß, auch zuvor fchon 

Schluffe des 51. Bandes der von P. Parode xc. beforgten lateis- 

nifhen Ausgabe Fleury's. Aug. Vind. 1772. 

1) Döllinger, Handbud der Geſchichte der hr. K. Bd. J. Abth. J. 

S. XI. Bon Fleury’s Werk wohl zu unterfcheiden ift das fchänd- 

lie Buch Abregé de l'histoire ecclesiastique par Mons. Fleury. 

II Tom. Berne (eigtl. Berlin) 1766. Dieſes undriftlihe Merk: 

hen wurde nach den Angaben und auf Befehl des K. Briedrich I. 

von Preußen von dem Sorbonner Doktor, Abbe de Prades, der 

fi) längere Zeit bei K. Friedrich aufhielt, verfaßt. Die berüdh- 

tigte Borrede aber, um deren willen das Buch im Jahre 1766 zu 

Bern verbrannt ward, rührt unftreitig vom König felbit her. Unter 

folden Umftänden erklärt es fih, warum diefer Abrege (in beuts 

fher Sprache) den Aten Supplementband der Werfe Friedrichs H. 

einnimmt (Köln. Ang. 1789). Vgl. auch die Borrede zum erſten 
biefer Supplementbände, 
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ausführliche hiſtoriſche Studien , befonders über das fünf- 
zehnte und die folgenden Jahrhunderte gemacht hatte, aber 

lange nicht den guten Gefchmad Fleury's befaß, den Stoff nicht 

gehörig auszuwählen verftand, und unendlich viel Lleber- 

flüfjiged aus der BProfangefchichte in ſolchem Umfange auf: 

nahm, daß er in 16 Quartbänden nur bis zum Jahre 1595 

vorfchritt, alfo in fo vielen Bänden nicht einmal zwei Jahr— 

hunderte zu Ende brachte. Wuͤßte man nicht gewiß, welchem 

Stande der Fortieger Fleury's angehört habe, fo fünnte man 

ihn leichtlih für gar Feinen Theologen erachten, denn man 

findet bei ihm weit eher die Beichreibung einer Schlacht, als 

die Darftellung und Beurtheilung eines Lehrbegriffs, oder Die 

Entwidlung eines eigentlich theologischen Bunftes, Weiterhin 

fehlt e8 ihm aber auch an der gehörigen Echärfe des Geiftes 

(dagegen hatte er eine um fo fihärfere Zunge und Feder), 

fowie an ber nöthigen Anwendung der Kritif, Seiner Rich- 

tung nach war er ein übertriebener Gallifaner, der mit einer 

gewifien Wolluft Alles fammelte, was er den Päpften Nach- 

theiliges auftreiben Fonnte, und nur ihre Anfläger und Lä- 

fterer, nicht aber auch ihre Vertheidiger gehörig zum Worte 

fommen ließ. Dad Einzige, was demnach an Fabre meines 

Grachtens gelobt werben kann, ift feine große Grubition, aber 

fogar diefe hat Pagi beftritten, und ihn häufiger Plagiate 

aus Spondanus bezüchtigt.!) 

Biel günftiger urtheilte Anfangs über Fabre der gelehrte 

Karmelit Alerander a S. Joanne de Cruce zu Augsburg, 

welcher das Fabre'ſche Werk ins Lateinifche überfegte, und 

1) Breviar. gest. Roman. Pontif. T. V. ad. ann. 1459. n. 9. ad ann. 
1467 n. 29. 
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bawit bie von P. Bruno Parode unternommene lateiniſche 
Uebertragung Fleury's vervollſtändigte. Ja, er häufte Lob— 
fprüche auf Lobſpruche, ſpricht von einem opus incompara- 
bile u. dgl. und auch das Augsburgiſche Generalvikariat, 

welches der lateiniſchen Ueberſetzung die Approbation gab, 

ſtimmte in dieſe unbedachten Urtheile ein.) Aber nad) ein 

paar Jahren ſchlug der gelehrte Carmelit ſelbſt einen ganz 

anderen Ton an, ſpricht von häufiger incuria Continuatoris, 

von feiner Befangenheit, von feinen iniquis calumniis gegen 

bie Kirchenoberhäupter, von den vielen Lügen, die er aus 

häretifchen Berichten gejchöpft habe u. dgl. und fchreibt ihm 

felbft einen calumniandi impetus zu. ?) 

Neben Fabre betheiligte fih auch Abbe Goujet, der 

redſelige und unfritifche Fortfeger der Nouvelle Bibliotheque 
des auleurs eccl. von Dupin, an ber Gontinuation der 

Fleury’fchen Kirchengefchichte, und insbefondere ift der lange 

Discours sur le renouvellement des Etudes, et principale- 

ment des Etudes ecclesiastiques depuis le XIV. siecle, an 

ber Spitze des 13ten Bandes der Fortfegung, oder des 33ten 

bes ganzen Werks, aus feiner Feder, Die fehr ausführliche 

Table general de matieres aber ift von Rondet gefertigt, 

und bildet den IZTften und legten Band bes ganzen Werkes, 

Eine weitere Fortfegung von Fabre unterblieb, auf höheren 

Befehl, ja ſchon feine beiden legten Bände durften mehrere 

Zahre nicht gebrudt werden, bis fie eine Ueberarbeitung er- 

hielten, | 

1) ©, diefe Tat. Ueberſ. Augustae Vindel. 1767. T. XXV. p. XXXVIII 
sqq. und die Approbatio auf dem erften Blatte. 

2) Gbendaſelbſt Bd. LI. p. 604—606. 
Theol. Ouartalfegrift, 1845. III. Heft. 29 
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Dagegen unternahm ed der vorhin genannte Rarmelit 

PB. Alerander, auch das Werk Fabre's wieder fortzufegen, 

und erzählte in der That in 35 Oftavbänden die Gefchichte 

ber Kirche von 1596 bis 1765 inclufive. Noch einen wei— 

teren, in der ganzen Serie den B6ften Band fügte nach feinem 

Tode (+ 1794) fein Ordensgenoffe P. Benno bei, bis 1768 

gehend. Zuvor fchon hatte B. Alerander das Werk Galmet’s : 

Introductio in historiam ecclesiaslicam, seu historiam Veteris 

et Novi Testamenti in lateinifcher Ueberfegung, 5 Oftaubände 

groß, der lateinifchen Ausgabe Fleury’s x. als Einleitung beige- 

geben, fo daß nunmehr das Ganze aus 91 Bänden und zwei 

Bänden Indices befteht. Aber auch die Fortfegung P. Aleran- 

ders konnte fich bei ihrem großen Mangel an Geift und 

Geſchmack Fein Anfehen erwerben, und e8 war mehr der gute 

Wille zu loben, ald Geſchick und Tüchtigfeit zu erfennen. 

Unter ſolchen Umftänden, da die Fortfegungen Fleury’s 

fo wenig befriedigten, war es natürlich, daß die Nachricht, 

man habe eine von Fleury felbft verfaßte und handfchriftlich 

hinterlaffene Fortfegung feiner Kirchengefchichte vor Kurzem 

in Franfreich wieder aufgefunden, großes Auffehen machen 

mußte. Schon Daragon, Profeffor an der Univerfität von 

Paris, der nach dem Tode des Herrn de la Vigne, des Neffen 
Fleury's, in den Befig der hinterlaffenen Manuferipte des Letz⸗ 

tern gefommen war, gab im Jahre 1769 von der Griften; 

diefer Fortfegung Nachricht, welche den 2iften Band ber 

Fleury’fchen Kirchengefchichte bilden folltee Später jedoch 

famen die Manuferipte Fleury’s, und damit auch das gegen- 

wärtig ung intereffirende, Durch Kauf in den Beftg ber könig⸗ 

lichen Bibliothef von Paris, der diefelben noch heutigen Tags 

angehören, | 
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Daß Fleury feine Kicchengefchichte fortfegen wollte, dar- 

über fann fein Zweifel fein, indem er im zwanzigften Banbe 

felbt eine neunte Abhandlung verfprach, welche an den 

Anfang des nächften, alfo 2iften Theild geftellt werden follte, 

Diefer neunte Discours follte ſich über die Erneuerung der 

Wiſſenſchaften feit dem 14ten Jahrhundert, alfo über benfel- 

ben ®egenftand verbreiten, worüber, wie wir eben fahen, 

Abbe Goujet fpäter eine Abhandlung fchriedb. Aber Alter und 

Tod hinderten Fleury fowohl an. Abfafjung diefes Discours 

wie an Fortfegung der gungen Kirchengefchichte, und es ift 

völlig unrichtig, wenn man in einer anderen Schrift Fleury’s, 

nämlich dem Discours sur les libertes de l’Eglise Gallicane 

die fragliche neunte Firchenhiftorifche Abhandlung entdedt ha— 

ben wollte. Die Berfchiedenheit des Gegenftandes beweist 

die Irrthümlichfeit diefer Vermuthung aufs Genügendſte. ) 

Aber wenn auch Fleury von diefem Iten Discours auch 

nicht einen Buchftaben gefchrieben hat, fo hat doch fchon bie 

bloße Ankündigung defjelben für und den Werth, daß wir da— 

durch von der Abficht Fleury’s, feine Kirchengefchichte fort- 

zufegen, Kunde erhalten haben. 

Wenden wir und nun zur näheren Betrachtung dieſer 

Fortfegung felbft. Obgleich ich die Mängel der Fleury'ſchen 

Kirchengefchichte nie verfannte, jo freute ich mich Doch in hohem 

Grade über die Nachricht, daß durch die neuaufgefundenen 

Manuferipte Fabre's Arbeit endlich entbehrlich werde, und 

von Franfreich felbft her wurde dieß auf's Beftimmtefte öffent- 

lich verfichert, Es dauerte übrigens längere Zeit, bis ich 

meinen Wunfch, einen Abdruck bdiefer Fortfegung zu Handen 

1) Bgl. Biogr. univ. T. XV. p. 65. 
23 ® 
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zu befommen, in Grfüllung gehen fah, welche Verzögerung 

außer andern Urſachen auch darin ihren Grund hatte, baß 

die fragliche Fortfegung nicht appart, fondern nur in Ver— 

bindung mit einem neuen Abbrude der ganzen Kirchenge- 

fchichte Fleury's abgegeben wurde. Gnblich fehe ich mich aber 

doch im Stande, über den neuaufgefundenen Theil veferiren 

zu können. Derfelbe beftehbt aus vier Büchern, dem 104ten 

bis 104ten des Ganzen, und geht von Gröffnung ded Con— 

ftanzer Goncils (1414) bis zum Schluffe der fünften Lateran— 

fonode im Jahre 1517, oder bis zum Auftreten Luthers, Diefe 

Fortfegung fchließt fich fomit ganz enge an das vorausgehende 

Buch an, welches noch die Anfunft des Papſtes Johann XXI. 

in Gonftanz erzählte. Anders hatte e8 aber Babre gemacht, 

ber die ganze Gefchichte der Kirche und der Welt vom Jahre 

1400 wiederholen und noch. ausführlicher ald Fleury before: 

hen zu muͤſſen glaubte, um mit feiner Arbeit beginnen zu 

fönnen, 

Bon den pier neuen Büchern Fleury’s aber enthält das 

erite (ober Buch 101 des Ganzen) die ganze Gefchichte des 

Goncild von Gonftanz in specie. Das zweite (Buch 102) 

beginnt dann mit dem Kreuzzuge gegen bie Huffiten, unter 

8. Sigismund, erzählt hierauf die Verhandlungen mit den 

Griechen, geht fofort zur Gefchichte .des Concils von Bafel 

über, und führt dieſe, fowie die Gefchichte der Synode von 

Ferrara und Florenz bis zur legten Sigung von Florenz und 

bis zur Union der Griechen mit Rom fort. 

Das dritte Buch (103) enthält den Reit der Gefchichte 

bes Basler Concild, die Abſetzung des Papftes Eugen IV., 

die Wahl des Herzogs Amadeus von Savoyen zum Papſte 

(Felix V.), die Neutralitätsftellung Deutfchlands, ben end- 
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lichen Wiederanſchluß der Deutſchen an P. Eugen durch die 

ſogenannten Fürſtenconcordate, die Union der Armenier, die 

Beendigung des abendländiſchen Schisma's durch die Auflö— 

ſung der Basler Synode und allgemeine Anerkennung des 

rechtmäßigen Papſtes Nicolaus V., des Nachfolgers Eugens IV. 

u, dgl. Auch die Verſuche, Griechenland gegen die Türfen 

zu retten, werben in dieſem Buche befprochen. 

Das legte oder 104te Buch endlich beginnt mit dem 

Tode Julians von Medicis, erſtreckt fich über das Pontififat 

ber Päpſte Sirtus IV., Innocenz VII., Alerander VL, 

Pius III., Julius I. und theilweife Leo X., erzählt unter 

Anderem die Vertreibung der Juden und Mauren aus Spa— 
nien, die Entdeckung der neuen Welt, die Gefchichte Savo- 

narola’s, die Wirkſamkeit des Cardinals Zimenes, den Bauern- 

aufſtand in Deutfchland, und zum Schluffe die Verhandlungen 

ber fünften allgemeinen Synode im Rateran und den Abfchluß 

bes Goncordates zwifchen Bapft Leo X. und K. Franz I. von 

Franfreich 1516. 

Es ift Far, die Fleury’fche Kirchengefchichte konnte durch 

dieſe Fortfegung einen recht pafienden Abſchluß erhalten, denn 

fie geht jegt vom Beginn der chriftlichen Kirche bis auf die große 

Kirchentrennung des fechgehnten Jahrhunderts, und enthält 

nun bie alte und mittlere Zeit vollftändig. Aber eine ganz 

andere Frage ift die nach dem Werthe biefer Fortfegung, und 

ich bebaure, hierüber nicht am gümftigften urteilen zu können, 

Für's Erſte fteht die geringe Ausführlichkeit, welche der Ge— 

fehichte des 18ten Jahrhunderts in diefen vier Büchern gege— 

ben ift, in feinem Berhältniffe zur fonftigen Bollftändigfeit 

und Ausführlichfeit Fleury's. Obgleich das 15te Jahrhundert 

reicher an wichtigen Greigniffen it, als irgend eines ber 
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vorangegangenen, und namentlich die Geſchichte der Hufliten, 

ber Gonftanger und Basler Synode u. dgl. in fich ſchließt, fo 

ift doch dieſem fo ereignißreichen Jahrhunderte kaum die Hälfte, 

ja faum ein Drittbeil von dem Raume gewidmet, den im 

Durchichnitte jedes frühere Seculum einnimmt. 

Aber es find nicht fo faft die einzelnen Fakta Fürzer als 

fonft referirt, fondern gar manche Thatfachen und Begeben- 

heiten dieſes Jahrhunderts, 3. B. die Wiener oder Ajchaffen- 

burger Goncordate, find gar nicht erwähnt, viele andere faum 

berührt worden, 3. B. die Gefchichte der Inquifition. Zudem 

bat nur das Alleräußerlichite der hiftorifchen Gricheinungen, 

nur das äußere Faktum hier feine Erzählung gefunden, wäh- 

rend das innere Getriebe der Gefchichte gänzlich verbedt 

bleibt. Bei einem Goncil z. B. befteht das, was Fleury hier 

gibt, in nichts Anderem, als in Auszügen aus den Schluß- 

aften der einzelnen Sigungen, und es ijt, ald ob man einen 

Protofollauszug lefen würde. Diefe Referate und Auszüge 

werden dann fo Falt, fo ohne alle Beurtheilung neben ein- 

ander geftellt, daß der Lejer davon fo unangefochten bleiben 

fann, ald ob er ein Rechenbuch vor ſich hätte, So wird 

3 B. bei der Gefchichte Huffens fein Wort für, fein Wort 

gegen die Synode gefagt, Feine Unterfuchung über Recht oder 

Unrecht geführt, Feine Anklage erhoben und feine befeitigt, 

Kälte und Baffivität, foiwie Mangel an Pragmatismus 

find wir freilich fonft fchon an Fleury gewöhnt, aber die vier 

neuen Bücher leiden an biefen Gebrechen doch noch mehr als 

die alten, und überdieß muß die Unvollftändigfeit, Mangel- 

haftigkeit und abnorme Kürze der Gefchichte des 15ten Jahr- 

hunderts Jedermann auffallen. Den Schlüffel zur Erklärung. 

diefer Grfcheinung aber glaube ich in Folgendem gefunden 
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zu haben. Ich kann mich nämlich nicht überzeugen, daß 

Fleury diefe Fortfegung ald drudfertig binterlafien habe, 

Wäre die der Fall geweſen, fo würden feine Verehrer dieß 

ihnen gar wohl befannte Manufeript dem Publikum gewiß 

nicht vorenthalten haben, um fo weniger, je mehr fich dieſes 

nach einer Fortfegung Fleury's fehnte, 

Es fcheinen mir aber die vorliegenden vier-Bücher nichts 

Anderes zu fein, ald der Entwurf zu einer Gefchichte bed 

fünfjehnten Jahrhunderts, ein Entwurf, den Fleury fofort 

weiter ausführen wollte. Um das Material zu der Gejchichte 

dieſes Jahrhunderts zu fammeln, las ber Abbe zuerft bie 

Goncilienaften, den Raynaldus und ein paar andere Schrift- 

ftelfer, machte daraus Auszüge, ftellte dieſe natürlich chrono⸗ 

logiſch zufammen, und behielt ſich vor, durch weitere Leftüre 

ber Quellen ꝛc. das Mangelnde zu ergänzen. Diefe Ergän- 

zung aber unterblieb wegen Alter, Krankheit und Tod des 

Verfaſſers. So erflärt fih die Unvolftändigfeit biefer vier 

Bücher, ihre Kürze, und ber ffiggenhafte Charakter berfelben 

vollfommen. 

Es erklärt fich aber auch noch etwas Anderes, nämlich 

das Faktum, daß dieſe Fortfegung über hundert Jahre unges 

drudt blieb. Hätten die Erben Fleury's nicht beftimmt ge— 

wußt, daß das im ihre Hände gefommene Manufeript von 

dem gelehrten Abbe felbft nicht für drudreif erklärt worden 

fei, fie würden bafjelbe gewiß, wie wir fchon bemerften, ver= 

öffentlicht haben, zumal ba bie perühmte Kirchengefchichte des 

Erblaſſers dadurch ihre gehörige Abrundung und den paflend- 

ften Schluß gewonnen hätte. Man wende nicht ein, das 

Manufeript diefer vier Bücher fei eben damals verloren ges 

gangen und erft neu wieder aufgefunden worden. So verhält 
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fih die Sache keineswegs. Herr de la Bigne wußte, daß 

und welche Manuferipte er von feinem Oheim befige, Pro— 

feffor Daragon aber gab ja ausbrüdlich und öffentlich, wie 

wir fahen, von der Griftenz dieſer Fortfegung Nachricht, und 

erflärte feine Abficht, dieſelbe druden lafen zu wollen. Wa— 

rum er bieß dennoch nicht that, ift uns unbekannt, Dagegen 

muß ed auffallen, warum er lieber eine minder bedeutende 

Reliquie Fleury’s über das Droit public de France, als die 

Fortfegung ber berühmten, allverbreiteten Kirchengefchichte 

drucken ließ. Ober hat er vielleicht bei genanerer Unterfuchung 

des fraglichen Manuferipts die Mangelhaftigfeit befielben ge— 

funden? 

Um nun unfere Anficht furz zufammenzufaften, fo geht 

fie dahin, daß biefe vier neu herausgegebenen Bücher lange 

ben Werth nicht haben, den die Anfündigungen erwarten 

ließen. Aber auch die neue, uns vorliegende Ausgabe ber 

ganzen Kirchengefchichte Fleury’s, die einzige, welche auch bie 

vier neuen Bücher enthält, Y ift lange nicht fo trefflich, als 

man nach dem Wvertifiement des Verlegers oder Herausge- 

berd erwarten folltee Der Druck iſt feineswegs befonders 

fhön und namentlich für die Größe der Lettern zu compreß, 

auch nicht felten von röthlicher oder grauer Farbe. Die in 

ber Vorrede gepriefene Genauigfeit der Gorrectur aber habe 

ich fo wenig gefunden, daß viel eher über Nachläffigfeit in 

1) Histoire ecclesiastique par PAbbé Fleury etc. Augmentée de 
quatre livres.... publies pour la premiere fois d’apres un manu- 

scrit de Fleury sppartenant ä la Bibliotheque royale; avec un 

table general des matieres. Paris, Didier, libraire-editeur. 1840. 

Sechs Bände im größten Oftav. 
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dieſer Beziehung geklagt werden könnte. Statt Gerſon 

z. B. leſen wir Thl. VI. p. 344° Perſon, ſtatt Fon ſeka 

(ibid p. 369) Nonſeca und auf der nämlichen Seite Fouſeca, 

ftatt Garillo auf ©. 454 Cavillo u. dgl. mehr. Das dem 

. fechsten und legten Bande beigegebene Regifter ift ziemlich 

unvolfftändig. Der Preis der Ausgabe beträgt 60 France. 

Obgleich, wir, wie gezeigt, den Werth der fraglichen vier 

Bücher nicht gar hoch anfchlagen können, fo wäre doch zu 

wünfchen, daß ein befonderer Abdruck dieſer Fortfegung zur 

Grgänzung ber verfchiedenen Ältern Ausgaben der Kirchenge- 

ſchichte Fleury's veranftaltet würde, 

Hefele. 



Bechifertigung des kirchlichen Anſehens der 
lateinischen Vulgata. 

Es iſt im erften Heft bes laufenden Jahrgangs ber 

Duartalfchrift das Firchliche Anfehen der Tateinifchen Vulgata 

zu beleuchten gefucht, die Beantwortung der Frage aber, ob 

fie mit Recht in dieſem Anfehen ftehe, noch aufgefchoben wor— 

den. Diefe Antwort ift zwar ſchon oft und mit ausführlicher 

Begründung fowohl zu Gunften als zum Nachtheil der Ueber— 

fegung gegeben worden, indeffen dürfte Doch bei den immer 

noch vorfommenden mißliebigen Urtheilen über unfre Ueber— 

fegung eine Furze dießfallfige Orientirung manchen 2efern ber 

Duartalfchrift nicht unerwünfcht fein. 

Indem wir folche verfuchen, werben wir zunächft den 

Urfprung, dann die Schidfale, endlich die dermalige Be— 

fhaffenheit der Ueberſetzung in Betracht zu ziehen haben, 

Ihren Urfprung betreffend ift Die Tateinifche Vulgata 

theil8 (und zwar größern Theild) die Ueberfegung des hei- 

ligen Hieronymus, theils die fchon früher übliche, von dieſem 

Kirchenlehrer aber großentheild revidirte und verbeflerte Kir- 

chenüberfegung. Don Hieronymus find nämlich in unferer 

Vulgata alle altteftamentliche Bücher überfegt, ausgenommen 
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die Palmen, die beiden Bücher der Maccabäer, das Buch 

Baruch, das Buch der Weisheit und das Bud) Sirach. Bon 
diefen, fo wie von den neuteftamentlichen Büchern, enthält 
die Vulgata die vorhieronymianifche Kirchenverfion, die aber 
bei den Palmen und beim ganzen neuen Teſtament von 
Hieronymus revidirt und verbefiert ift. 

Man hat zwar, um das Anfehen der Bulgata zu ſchmaͤ— 
lern, dem heiligen Hieronymus die Auctorfchaft derfelben in 
bem bezeichneten Umfange abgefprochen, weil die Ueberfegung 
fih nicht genau an den Urtert anfchliefe, da doch Hieronymus 
wiederholt verfichere, daß er den hebräifchen Tert genau über- 

fege, und weil manche Stellen in der Bulgata anders lauten 

ald Hieronymus fie gelegenheitlich in feinen eregetifchen Schrif- 
ten wiebergebe, wo er mitunter die Weberfegungweife unferer 
jegigen Vulgata geradezu table, !) 

Allein der erfte Punkt Fann nichts beweifen, weil das 
Merkmal der Genauigfeit bei einer Ueberfegung etwas Rela- 
tives iſt und verfchiedene Grade haben kann. Hieronymus 
fagt allerdings im Prologus galeatus, er fei ſich nicht be— 
wußt, etwas am hebräifchen Urtert geändert zu haben, und fügt 
bei: Certe si ineredulus es, lege Graecos codices et Latinos, 
el confer cum his opusculis: et ubicunque inter se videris 
discrepare, interroga quemlibet Hebraeorum , cui magis 
accommodare debeas fidem: et si nostra firmaverit, puto 
quod eum non aestimes conjeclorem, ut in eodem loco 
mecum similiter divinarit. In ähnlicher Weife fpricht er fich 
in ber Präfatio zu den Büchern Esra und Nehemia aus: 
Quid inlerpretem laniant? interrogent Hebraeos: et ipsis 

) CE. Karpzovii critica sacra V. T. Lips. 1748. p. 681. 
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auctoribus translationi meae vel arrogent vel derogent fidem. 

Und in der Präfatio zum Buch Eſther fagt er: — per sin- 

gula verba nostram Iranslationem aspicite, ut possilis agno- 

scere, me nihil unquam augmentasse addendo, sed fideli 

testimonio simpliciter, sicut in Hebraeo habetur, historiam 

Hebraicam Latinae linguae tradidisse.e. Damit bezeichnet 

Hieronymus feine Weberfegung allerdings ald eine genaue, 

aber, wie kaum bemerkt zu werben braucht, nur im Ganzen 

und Allgemeinen, und nur in dem Sinne, daß fie nichts ent— 

halte, was dem Urtert fremdartig wäre, und nichts auslaffe, 

was in demfelben fich finde, und überhaupt nicht wefentlich 

von ihm abweiche; nicht aber bezeichnet er fie als eine fo 

durchaus wörtliche, daß jedem einzelnen Ausdruck das genau 

entfprechende Wort im Urterte gegenüber ſtünde. Als genau 

aber in folchem Sinne hätte Hieronymus feine Ueberſetzung 

felbft dann bezeichnen können, wenn fie den Sinn des Urtertes 

zuweilen verfehlte und weſentlich von bdemfelben abwiche, 

fofern er feiner Seits die Abweichungen nicht als folche 

betrachtet haben würde, Nichts davon zu fagen, daß ber he— 

bräifche Tert, welcher ihm vorlag, vom jeßigen maforethifchen 

Bibeltert mitunter auch verfchieden war, und in einer damali— 

gen Ueberfegung manche Abweichungen von unferem jeßigen 

Urterte gerade eine richtige Wiedergabe des damaligen fein 

fönnen; fo wie auch andererfeits in die hieronymianifche Ueber⸗ 

fegung durch nachläffige Abfchreiber und unberufene Verbefferer 

manche Fehler kommen konnten, ohne daß deßwegen bie 

Ueberfegung felbft im Ganzen eine nichtbieronymianifche wurbe, 

fo wenig als bie alerandrinifche Ueberſetzung dadurch eine 

wefentlih andere wurde, daß im Laufe der Zeit zahlreiche 

Entftellungen und Fehler in fie famen, 
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Mit dem zweiten Punfte fodann hat ed zwar feine 
Richtigkeit, aber er ift gegen Hieronymus fo wenig beweifend, 
als der erfte. Es ift richtig, daß Hieronymus viele Stellen 
gelegenheitlih anders überfegt, als fie in unferer Vulgata 
vorliegen. In feinen Quaestiones Hebraicae 3. B. überfegt 
er paradisum in eden ftatt paradisum voluptatis der Bulgata 
(Genef. 2, 8); et sumsit Dominus Deus hominem ftatt et 
tulit der Vulgata (Genef, 2, 15); zu Genef. 1, 2 bemerkt 
er: Pro eo, quod in nostris codicibus scriptum est ferebatur 
in Hebraeo habet nen», quod nos appellare possumus 
incubabat sive confovebat in similitudinem volucris, ova calore 

animanlis. Zu Genef. 3, 8 bemerft er: in plerisque codi- 
eibus Lalinorum pro eo, quod hic posuimus, ad vesperam, 

post meridiem habetur; zu Genef. 3, 14: Pro terra By 
scriplum est, quod favillam possumus dicere et pulverem; 
zu Geneſ. 6, 4: In Hebraeo ita habet: Cadentes erant in 
terra in diebus illis. — 9m Gommentar zum Sefaia über: 
fegt er z. B. 1, 2 filios genui, wogegen die Vulgata filios 

enutrivi hat; 1, 12 calcare atrium meum non apponelis, 

wofür die Vulgata ut ambuletis in atriis meis hat; 1, 14 
facti mihi estis in satielatem, ftatt facta sunt mihi molesta 

der Bulgata; 1, 30 eruni enim quasi terebinthus defluentibus 
foliis ftatt cum fuerilis velut quercus etc. der Vulgata, und 

fo an zahlreichen andern Stellen, deren weitere Aufzählung 

bier unnöthig ift. Allein bei ber Kolgerung aus biefer Er- 

fheinung gegen ben bieronymianifchen Gharafter der Ueber⸗ 

fegung find bedeutende Bunfte überfehen worden, Für's Erfte 

nämlich ift es bei vielen Stellen ber aufgezählten Art augen 

fällig, daß Hieronymus nicht fo faft überfegen, als vielmehr 

erflären will, Wenn er z. B. Gef, 1, 12 überfeßt; — calcare 
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atrium meum non apponelis, fo leuchtet ein, daß er zu— 

gleich erflärt, und daß er in einer bloßen Ueberfegung, wo 

es ihm micht zugleich um Erflärung zu thun gewefen wäre, 

anders überfegt, jedenfalls das non apponetis- weggelaffen 

haben würde, Derartige Stellen fallen: alfo bier von vorn 

herein weg. Sodann war ihm darum zu thun, nicht als 

Neuerer und Verderber der heiligen Schrift, ftatt ald Ver— 

befferer derfelben zu erfcheinen, und die vielen Fränfenden Vor— 

wiürfe, die ihn dießfalls trafen, und das große Miptrauen, 

das man gegen feine Arbeit richtete, waren wohl geeignet, 

ihn Mäßigung und Behutfamfeit zu Ichren. Er mußte da— 

her bei feiner neuen Ueberſetzung fo viel ald möglich an die 

alte ſich anfchliegen, und mag daher in zahlreichen Stellen 

den Ausdrud berfelben beibehalten haben, auch wo er. ihn 

wohl mit einem befjern und richtigern hätte vertaufchen Fün= 

nen, wenn berfelbe nur den wefentlichen Einn des Urtertes 

ausbrücte. Wenn er daher zu Genef. 6, 4. bemerft, DoD) 
bedeute eigentlich Cadentes, fo folgt daraus keineswegs, daß 

er das Wort auch in einer bloßen Lleberfegung durch das 

unverftänbliche Wort Cadentes wiedergegeben habe, Endlich 

liegen die eregetifchen Schriften des heiligen Hieronymus ihrer 

Enttehungszeit nach weit auseinander, ) und gerade bie 

hebräifchen Quäftionen über die Genefis, auf die man bei un 

ferer Frage befonderes Gewicht legt, find wenigftens feche, 

nach Anficht einiger Gelehrten ?) fogar fechzehn Jahre früher 

gefchrieben worden, als die Weberfegung dieſes Buches, Wem 

nun befannt ift, wie leicht und wie häufig manche unferer 

1) Martian. prolegg. in divin. Bibliothec. 8. Hieron. 

2) Goldhagen, introductio. 1. 327. 
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heutigen Echriftforfcher, die einen großen Namen haben, ihre 
Anfichtem über einzelne Schriftſtellen ändern, der wird es nicht 
widernatürlich finden, daß auch der heilige Hieronymus nach 

einer ſechs⸗ oder gar fehzehnjährigen Befchäftigung mit der 
Dibel manche Etelle anders anfieht und auffaßt, als im An- 
fang dieſer Zeit. 

Eomit haben wir feinen Grund, dem heiligen Hieronymus 
bie Auctorfchaft ber Bulgata in dem oben bezeichneten Sinne 
abzufprechen oder ftreitig zu machen; wohl aber laffen fich 
zu Gunften derfelben nicht unbedeutende pofitive Gründe gel- 
ten machen. Die lateinifche Vulgata, in wie weit fie oben 
als hieronymianifche Ueberſetzung bezeichnet wurde, iſt aner⸗ 
kannter Maaßen eine Ueberſetzung des hebräiſchen UÜrtertes, 
nicht etwa ber alerandrinifchen oder irgend einer andern Ber: 
fion. Nun ift aber aus dem chriſtlichen Altertum Niemand 
befannt, als bloß der heilige Hieronymus, der bie alttefta= 
mentlichen Echriften aus dem hebräifchen Urtert in's Ratei- 
nifche überfegte. Der heilige Auguftin kennt, abgefehen von 
Hieronymus, bloß lateinifche Veberfegungen, die den griechi= 
fhen Tert zur Grundlage haben, !) daher er auch die Regel 
aufftellt: Latini codices veteris lestamentli, si necesse fuerit, 
Graecorum auctorilate emendandi sunt, et eorum polissimum, 
qui, cum septuaginta essent, ore uno interpretati esse per- 
hibentur. ?) Sodann finden fi in unferer Bulgata zahl⸗ 
reiche Stellen anders, als in ber vorhieronymianifchen Ueber⸗ 
fegung, aber in ber Regel gerade fo, wie Hieronymus fie 
gelegenheitlich, namentlich in feiner Schrift de optimo genere 

1) De doctrina Christiana. lib. IL cap. 11. 
2) Ibid, cap. 16. 
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interpretandi und in feiner Präfatio zur Chronik, verbeſſert 

zu haben verfichert, oder wie er fie in feinen hebräifchen 

Quäftionen und anderen eregetifchen Schriften: überfegt. Cine 

Aufzählung folder Stellen kann nicht hieher gehören, und 

wir führen nur beifpielöweife eine bießfallfige Aeußerung des 

Kirchenvaterd an aus feiner Präfatio zur Chronik; er fagt: 

scripsi nuper librum de optimo genere inlerpretandi, osten- 

dens illa de Evangelio, Ex Aegyplo vocavi ſilium meum, et, 

Quoniam Nazaraeus vocabitur, et, Videbunt, in quem com- 

punxerunt: et illud Apostoli, Quae oculus non vidit nec 

auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt, quae prae- 

paravit Deus diligentibus se; ceteraque his similia, in He- 

braeorum libris inveniri; Die Ueberfegung, die er bei folchen 

Stellen zum Theil ausdrüdlich als bie feinige bezeichnet, fin- 

bet fi) in unferer Vulgata. Endlich wird Die Ueberſetzung, 

die wir dem heiligen Hieronymus zufchreiben,, feit dem fünf- 

ten Jahrhundert von zahlreichen Kirchenvätern und Kirchen- 

fehriftftellern benügt, und alle, die ihren lirheber nennen, be= 

zeichnen als folchen den heiligen Hieronymus, während -feiner 

ihm die Auctorfchaft abſpricht. Schon Auguftin z. B., der 

eine Zeit lang die neue Meberfegung von Hieronymus ungern 

gefehen, führt Amos 6, I—6 ganz wörtlid jo an, wie fie 

in unferer jetzigen Bulgata fteht und bemerft ausbrüdlich, daß 

er bie Stelle nach ber hieronymianifchen Ueberſetzung citire 

(sicut ex Hebraeo in Latinum eloquium presbytero Hieronymo 

utriusque linguae perito interpretante translata sunt).!) Und 

bald nachdem Bapft Gregor I. in feinen moralifchen Grörte- 

rungen tiber das Buch Job erklärt hatte, daß ber apoftolifche 

1) De doctr. christ. lib. IV. cap. 7. $. 15. 
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Stuhl fich der neuen Ueberfegung (worunter er bie hierony⸗ 
mianiſche meint) ſo gut wie der alten bediene, und er ſich 
nach dieſer Sitte richte, ſchrieb Iſidor von Sevilla: De 
Hebraeo in Latinum eloquium tantummodo Hieronymus 
Presbyter sacras scripturas converlit, cujus editione gene- 
raliter omnes ecclesiae usquequaque uluntur, pro eo quod 
veracior sit in sententiis et clarior in verbis. !) Später wird 
bie übliche Kirchenüberfegung allgemein als die hieronymia- 
nifche bezeichnet und fchon Hugo vom heil. Victor fagt, daß 
die ganze Iaternifche Kirche ihr allein Auctorität zuerfenne, 2) 

Demnach gefchieht es nicht mit Recht, wenn man das 

Anfehen der Bulgata dadurch zu verkleinern fucht, daß man 
bem heil. Hieronymus feine Theilnahme an derfelben abfpricht. 
Cie enthält viemehr wirklich die hieronymianifche Ueberfegung, 
in dem oben bezeichneten Umfange, und diefer Umftand muß 

ihr ſchon im Voraus zur größten Empfehlung gereichen. 

Denn Hieronymus gehörte befanntlidh unter die erften und 

größten Kirchenlehrer. Seine Bertrautheit mit den heiligen 

Schriften ift zu allen Zeiten mit Recht bewundert worden, 

und feine auf die Bibelfunde bezüglichen Sprachfenntniffe 

insbefondere waren zu feiner Zeit etwas beinah Unerhörtes. 

Außerdem befaß er jene igenfchaften, die überhaupt bei 

einem Bibelausleger erwartet und vorausgefegt werben müflen, 

in hohem Grade, namentlich feltene Klarheit und Schärfe 

bes Geiftes, verbunden mit der innigften Frömmigkeit und 

dem unverbrüchlichften Feithalten an der wahren Xehre der 

Kirche, in deren Sinn und Geift er die Schrift beutete, 

1) cf. -Bezange, introductio in N. T. I. 155. 

(2 De scripturis et scriptoribus sacris. c. 9. 
Theol. Ouartalſchrift. 1845. III. Heft. 30 
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Schon der heil, Auguftin, fein Zeitgenofje, der mitunter harte 

Worte. von ihm hören mußte, fpricht nur mit großem Lobe 

von ihm: Nec sanctum Hieronymum, quia Presbyter fuit, 

eoniemnendum arbitreris, qui Graeco et Lalino, insuper 

et Hebraeo erudilus eloquio, ex occidentali ad orientalem 

transiens Ecclesiam, in locis sanclis alque in lileris sacris 

usque ad decrepitam vixit aelatem, cnjus nobis eloquium ab 

oriente usque ad occidentem ad inslar Jampadis resplenduit. !) 

Der lleberfegung eines folhen Mannes, entjtanden unter Den 

günftigiten äußern Umftänden, denn Hieronymus hielt ſich 

lange Zeit in Baläftina auf und fonnte ſich im Nothfalle auch 

der Hülfe fachfundiger jüdijcher Gelehrten bedienen, muß man 

nothwendig ſchon im Voraus einen hohen Werth zuerfennen 

und ed in der Ordnung finden, wenn auch Die Kirche großen 

Werth auf fie legt, und. fid) ihrer ald einer zuverläjligen 

bedient. 

Jene Bücher der Bulgata, die nicht in der hieronymia= 

nifchen Ueberſetzung vorliegen, find beim alten Teftament aus 

ber alerandrinifchen Ueberfegung gefloffen, beim neuen unmit- 

telbar aus dem griechifchen Ilrtert. Won wem dieſe Ueber— 

fegung herrübre, ift unbefannt, aber daß ihr Urfprung in die 

ältefte Zeit der chriftlichen Kirche hinaufreiche, ift nicht zu 

läugnen, und mit Recht heißt es in Walton’3 biblicus Appa- 

ratus: ipsam ab ipsis Ecclesiae primordiis in usu fuisse, 

cum Ecclesia Latina sine versione Lalina esse non poluerit, 

eamque Ecclesia Romana , quae principem inter Ecclesias 

locum semper tenuit et anliquarum traditionum lenacissima 

fuit, in communi usu reciperet. ?) Wenn wir nun auch Die 

1) Contra Julian. lib. I, cap. 7. 
2) Prolegom. X. n. 1. Tigur, 1673. 
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Meinung, daß fie nicht bloß aus dem apoftolifchen Zeitalter, 
jondern fogar von einem Apoftel ſelbſt I)’ oder. wenigftens einem 
Apoftelfhüler 2) herrühre, auf fich beruhen laſſen müfjen, 
weil fie fich nicht genügend begründen läßt, fo erhält bie 
Ueberſetzung doch ſchon theils durch den uralten Ficchlichen 
Gebrauch, theils durch die Art wie Hieronymus und Auguftis 
nus ſich über fie auäfprechen, ein großes Anſehen. Auguftin 
fagt von ihr, fie fei den übrigen lateinifchen Ueberjegungen 
vorzuziehen, und fügt bei: nam est verborum tenacior cum 
perspicuitale sententiae, 3) und Hieronymus bemerft in Be— 
treif derſelben: Quod enim semel aures hominum occupaverat 
et nascenlis Ecelesiae roboraverat fidem, justum erat etiam 
nostro silentio comprobari. 4) Hieronymus meint allerdings 
die Ueberſetzung in ihrem unverfehrten, nicht in ihrem 
verdorbenen Zuftande, wie fie zu feiner Zeit war; aber es 
ift Doch beachtenswerth, daß er auf den kirchlichen Gebrauch 
ein jo großes Gewicht legt und ſchon um deßwillen Die Bei- 
behaltung der Weberfegung wünfchenswerth finden würde, 
wenn jenes Verderbniß nicht in fie gefommen wäre, Jenes 
Verderbnig lich fich aber befeitigen, und wurde zum Theil 
gerade Durch Hieronymus felbft befeitigt. Die lateinifche 
Ueberfegung der Pfalmen und aller neutejtamentlichen Bücher 
ift von ihm vevidirt, und ihr Anfehen in Folge des urfirch- 
lichen Gebrauches wird noch erhöht durch die verbeſſernde 
Auctorität dieſes Kirchenlchrers, Eofort find die Beſtand— 
theile der Vulgata, die nicht von Hieronymus herrühren 
— — 

1) Cf. Calmet, dissertatt. in V. T. Wirceb. 1789. I. 90. 
2) Goldhagen, introductio. I. 3%. 
‚3) De doctrina Christiana. II, 16. 
4) Pracfat. in Paralipp, 

30 * 
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oder durch feine Hand gegangen find, nahe beifammen; es 

find nur die Bücher der Maccabäer, Baruch, Weisheit und 

Sirach. Zu ihren Gunften fpricht der urfirchliche Gebrauch 

und es gilt von ihnen das hieronymianifche nascentis Ecclesiae 

roborarunt fidem. Auch find nad) dem Urtheile fachfundiger 

Selehrten wahrfcheinlich fchon fehr frühe ähnliche Verbeſſe— 

rungen damit vorgenommen worden, wie von Hieronymus 

bei den Palmen. !) 

II. 

Mährend aber demnach die Wulgata einen höchft ehr- 

würdigen und ganz zu ihren Gunjten einnehmenden Urfprung 

hat, fcheint von ihren nachherigen Schickſalen das Gegentheil 
gefagt werben zu müſſen. Tiefelben pflegen auch wirklich 

ald die ungünftigften bezeichnet zu werden, bie nur immer 

die Ueberfegung treffen konnten, fo daß durch fie die Reinheit 

und Zuverläffigfeit und überhaupt aller wahre Werth der 

Veberfegung im höchften Grade gefährdet und theilweife ver— 

nichtet worden fei. Karpzov z. B. fagt, nachdem er dieſe 

ungünftigen Schickſale befprochen: Mirum itaque non est, 
si tot interpolaliones, incerlo auclore faclas, passa est Vul- 

gata moderna, quod non sincero amplius et limpido amne 

fluat, sed variis, iisque subinde gravissimis, scateat errori- 

bus ac naevis. ?) 

Wir find weit entfernt, behaupten zu wollen; daß bie 

Bulgata ihre urfprüngliche Geftalt behalten, und nicht viel— 

mehr im Laufe der Zeit eine Menge von Yenderungen 

erfahren habe, Aber fofern es fich bier um den Werth und 

1) Sabatier, Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae. Il. 1014. 

2) Critica sacra etc. Lips. 1748. p. 683. 
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die Brauchbarfeit der Ueberfegung handelt, müffen wir fogleich 
unterfcheiden zwiſchen Aenderungen und Verfchlechterungen, 

weil erftere möglicher Weife auch Verbefierungen fein fönnen. 
Zwar laſſen ſich viele jener Aenderungen allerdings nicht als 
ſolche bezeichnen. Ginige derfelben rühren, wie dergleichen 
bei jedem viel benügten und häufig abgefchriebenen Buche 

vorfömmt,, von der Unbehutfamfeit und Nachläffigfeit der 

Abjchreiber her und erjcheinen einfach als Schreibfehler. 

Andere verdanken ber unzeitigen Thätigfeit unberufener und 
unfundiger Verbeſſerer ihre Entftehung, und gehören baher 

ebenfalls nicht unter bie wirklichen Berbefferungen, fondern 

unter die Entjtellungen des Tertes. Zur Entftehung biefer 

legtern trug befonderd die Art und Weife viel bei, wie bie 

neue nach Hieronymus genannte Ueberfegung allmählig bie 

alte verbrängte und ftatt ihrer Kirchenverfion wurde. Es 

hatten nämlich geraume Zeit hindurch beide Ueberfegungen 

ungefähr gleiches Anfehen, und. jept fuchten Viele, die nicht 

im Stande waren, auf die Urterte zurüdzugehen, bloß ihrem 

Gefühle und ihren Muthmaßungen folgend, die neue Ueber— 

fegung aus der alten zu verbefiern, fo daß beide mit ein- 

ander vermifcht wurden und die vermeintlichen Verbefferungen 

gar oft nur Berfchlechterungen waren. Indeſſen können doch 

die Aenderungen der neuen leberfegung bei einzelnen Aus— 

brüden nach Maaßgabe der alten nicht geradezu und fchlecht- 

hin als Entftellungen und Fehler. bezeichnet werben. Ent— 

ftellungen find - ed allerdings, fofern- die Ueberfegung als 

bieronymianifche gelten fol und dadurch an ben betreffenden 

Stellen den bieronymianifchen Charakter verlor, aber Entftellun- 

gen der Ueberfegung an fich im Verhältnig zum Urtert find 

es darum noch nicht nothwendig. Im manchen Fällen mag 
” 
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ber geänderte Ausdruck dem Urtert fo nahe geftanden haben, 

als der hieronymianifche, und in manchen wohl auch fogar 

näher; jedenfalls aber war das Unglück der Aenderung nicht 

fo groß, ald man häufig glauben machen will, weil man 

neben den fpäteren Hanbfchriften, welche die allmählig in den 

Lleberjegungstert gekommenen Aenderungen enthielten, auch 

die älteren. hatte, welche von dieſen Aenderungen noch frei 

und mithin die- ficherften Hilfsmittel waren, diefelben; fo weit 

man ed. wollte, aus dem lateiniſchen Leberfegungstert wieder 

zu entfernen. Exiſtirt ja doch noch heutiged Tags eine 

Hanpdfchrift der Hieronymianifchen Ueberſetzung unter dem 

Namen Codex Amiatinus oder Biblia Amiatina, die ſchon im 

6ten Zahrhundert von einem Zeitgenofien und Schüler des 

heil. Benedictus gefchrieben und dem heil Gregor I. überreicht 

wurde, was fogar die Meinung veranlafßt hat, daß Gregor. 

felbit ihr Urheber ſei. ) Solkten num zur Zeit Alcuin’s und 

Lanfrank's nicht noch manche ſolcher Handfehriften eriftirt 

haben, und, darum die Wiederherjtelung des urfpränglichen 

hieronymianijchen Tertes, foweit man fte für wünfchenswertb 

hielt, eine fehr leicht mögliche Sache geweſen fein? 

Jedoch vorläufig auch abgefeben von ſolchen Verbeſſe— 

rungen, läßt ſich zu Gunften der Ueberfegung und ihrer 

vorzüglichen Dignität vor Allen das Anfchen nennen, welches 

fie in der Kirche allmählig erlangt hat. Wenn Hieronymus 

von der älteren Weberfegung jagt: Quod nascentis Ecclesiae 

roboraverat fidem, justum erat, eliam nostro silentio com- 

probari; fo läßt fich daffelbe auch von diefer fagen, unter 

Vertauſchung etwa des nascentis mit adolescentis. Und die 

1) A. Vincenzi, intfoductio in scripturas deuterocanonicas. II. 105 sq. 
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der Leberfegumg dadurch zuwachſende Firchliche Dignität ift um 

fo größer, als weder das Anfehen der alten lateinifchen 

Kirchenüberfegung, deffen Gefährdung. durch etwaige Aende— 

rungen man mit- großem Mißtrauen anſah und zum Theil 

mit entfchiedenen Unwillen abwies, noch die hohe Bedeut— 

famfeit der alerandrinifchen Leberfegung, der man häufig den 

Infpirationscharafter zuerfannte, ihr Abbruch thun, und bie 

allgemeine Firchliche Geltung ihr auf die Dauer ftreitig machen 

konnte. Zwar erhoben fich ſchon zur Zeit ihrer Entftehung 

manche tabelnde Stimmen gegen fie, die auch nach ihrer Vollen- 

bung nicht ſogleich fehwiegen, und der Kirchenlehrer beklagt 

fich oft gemug tiber die ihm gemachten Vorwürfe Allein 

biefer Tadel bezog fich nicht auf die Beichaffenheit der Ueber- 

fegung als folcher, fondern hatte feinen Grund nur in dem 

allgemeinen Miptrauen, womit man jede Yenderung ber 

üblichen Ueberſetzung betrachtete. Ruffinus z. B. wurde nicht 

fo faft durch etwaige Ungenauigfeit und Unrichtigfeit der hie- 

ronymianifchen Weberfegung, als vielmehr durch ihre Ver— 

fchiedenheit von den herfömmlichen, durch Jahrhunderte langen 

Gebrauch gleihfam approbirten, Firchlichen Terte beunruhigt. 

Dagegen haben nad) Kurzem bie angejchenften und gelehrteften 

Kirchenvorjteher, welche die Vorzüge der neuen Ueberſetzung 

zu würdigen wußten, einftimmig. die günftigften Urtheile über 

fie ausgefprochen. Schon der griechifche Lehrer Sophronius 

übertrug bie hieronymianifche Meberfegung der Palmen und 

Propheten in's Griechifche, 1) und bezeugte damit deutlich 

1) Sophronius vir opprime eruditus, laudes Bethleem adhuc puer — — 

opuscula mea in Graecum eleganti sermone transtulit; Psalterium 

quoque et Prophetas, quos nos de Hebraeo in Latinum vertimus. 

Catalog. script, Eccles. c. 134. 
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genug die hohe Achtung, die er vor derſelben hatte. Nicht 

viel fpäter bezeichnete Joh, Caſſianus dieſelbe im Verhältniß 

zur alten als bie translatio emendalior, und bald darauf 

ertheilte ihr Eucherius von Lyon nicht geringes Lob, indem 

er von ihr fagte: Etymologia, quae hic in Lalino non sonat, 

in Hebraeo sermone servalur. Vir enim vocalur „is“ et 

mulier „issa.“ Quod animadvertitur pwlcherrime recens 

custodisse translatio divina, dicens: Haec vocabitur virago, 

quia ex viro sumla est, !) Sofort wird fie von den befannten 

Theologen im fühlichen Gallien: Bincentius Lirinenfis, Gölius 

Sebulius, Glaudianus Mamertus, Fauftus Nhegenfis der 

alten vorgezogen und regelmäßig benügt und Caſſiodor fagt 

bereits: Beatus eliam Hieronymus Lalinae linguae dilatator 

eximius, qui nobis in iranslalione divinae scriplurae tantum 

praestilit, ut ad Hebraeum fontem pene non egeamus 

accedere, quando nos facundiae suae multa cognoscitur 

ubertate saliasse, plurimos libros, copiosas epistolas fecit. ?) 

Endlich erflärte Bapft Gregor J. nachdem ſchon Papſt Vigilius 

bie heil. Schrift nad) der neuen Ueberſetzung citirt hatte, aus= 

brüdlich, daß er eben diefe für richtiger halte (quam veraciorem 

eredimus) und daß der apoftolifhe Stuhl auch ihrer neben 

der alten ſich bediene. Fortan fand fie fchnell allgemeine 

Aufnahme in ber ganzen lateinischen Kirche, jo daß Hugo 

vom heil. Victor bereitd jagen konnte: Octavo loco Hierony- 

mus accessit, non jam de Hebraeo in Graecum, sieut 

priores, sed de Hebraeo in Latinum transferens sermonem. 

Cujus translatio, quia Hebraicae veritali concordare magis 

1) Cf. Humfredi Hodii de bibliorum textibus originalibus etc. libri IV. 
Oxon. 1705. p. 397. 

2) De institutione divinarum literarum. cap. 21. 



der Bulgata. 363 

probata est, idcirco Ecclesia Christi per universam Latinitatem 

prae ceteris omnibus translationibus, quas vitiosa inter- 

prelatio, sive prima de Hebraeo in Graecum, sive secunda 

de Graeco in Latinum facta, corruperat, hanc solam legen- 

dam et in auctoritate habendam constituit.!) Da übrigend 

eine firchliche Gonftitution aus -Damaliger Zeit nicht eriftirt, 

durch welche der Vulgata ausfchließliche Auctorität zuerfannt 

würde, fo fann Hugo bei jenem constituit nur Die allgemeine 

und bereits alte dießfallfige Gewohnheit gemeint und ihr eine 

Art von verbindender und gefeglicher Kraft beigelegt haben, 

Daraus erhellt aber dann auch, daß er von nichts anderem 

‚wußte, ald daß die Bulgata- bereits fo lange in fo ausjchließ- 

lichem Befig der firchlichen Auctorität fei, wie wenn längft ein 

förmliches Firchliches Gefeg ihr diefelbe zuficherte. Und in 

biefem Beſitze blieb fie durch das ganze fcholaftiiche Zeitalter 

hindurch bis auf die Synode von Trient, wo ihr derfelbe durch 

ein befondered Decret zwar nicht, wie man aus Mangel an 

Sachkenntniß zu behaupten pflegt, erft zugewendet, fondern 

nur gefeglich zugefprochen und für alle Zeiten gewahrt wurde, 

Wenn nun auch bei der ungemeinen Berbreitung ber 

Ueberjegung und den unzähligen Abfchriften derfelben, manches 

Eremplar auch in fchlechte Hände fam, und mancher Ab- 

fehreiber nicht forgfältig genug war, um eine fehlerfreie Arbeit 

zu liefern; fo konnten doch die Dadurch in den Tert gefomme- 

nen Entftellungen mit Hülfe der ältern und beffern Exem— 

plare, die man ja nicht vernichtet hatte, wieder aus demfelben 

entfernt werden. Und daß man es wirklich an dießfallfigen 

Bemühungen nicht fehlen ließ, und für die Erhaltung und 

1) De scripturis et scriptoribus sacris. cap. 9. 
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beziehungsweife Wiederherſtellung eines unverfälichten Textes 

Sorge trug, iſt befannt. Namentlich wichtig und erfolgreich 

war die von Alcuin im Auftrage Karl's des Gr. vorgenommene 

Verbefferung. Zwar ob diefelbe. auf dem Grund der Urtexte 

oder bloßer Bergleichung vorhandener guter Handſchriften 

ber. lateinifchen Weberfegung vorgenommen worden fei, ift 

unter ben Gelehrten ſtreitig. Alcuin felber giebt Darüber 

feine Aufjchlüffe; er gedenft bloß feiner Verbefferung, ohne 

fih über die dabei befolgte Berfahrungsweife näher aus- 

zufprechen, Indefien haben doch angefehene Gelehrte wie 

Hody, Karpzov, u. A. !) zuverfichtlich behauptet, Alcuin jet 

ber griechifchen und hebräifchen Sprache mächtig gewefen und 

habe bei feiner Bibelverbefierung auch die Urterte bemüßt, 

Sie berufen fich für ihre Anficht auf drei Stellen in Alcuin's 

Erläuterungen der Genefis und des Buches Koheleth. Er 

bemerft nämlich zu Genef. 25, 5: Quomodo convenit Abrahae 

tam sancto viro, quod dicitur: et deficiens mortuas est? 

Resp. In Hebraeo non habetur deficiens, sed a Sepluaginta 

interprelibus additum est.?) ferner wo er Koheleth 9, 42 

erklärt, fagt er unter Anderem: Notandum est, quod per tolum 

librum, ubicunque dieitur: filii hominum, in.Hebraeo habelur 

fili hominis, hoc est fllii Adam; et omnis pene scriptura 

hoc idiomate plena est universum genus humanum Adam 

filios vocans. Endlich zu Koheleth 12, 5 bemerkter: Obmu- 

tescere quoque, sive ut melius habelur. in Hebraeo, sur- 

descere filias carıminis, aures significat, quod gravior seni 

auditus fiat, et nulla inter voces scire valeat discrimina nec 

{) Humfr. Hody, 1. c. p. 409. — Karpzov, Critica sacra, p. 692. 

2) Interrogationes et Responsiones in libr. Geneseos. interrog. 2%. 
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a carminibus delectari.') Wir können noch Hinzufügen, daß 

er fchon über die Aufjchrift zum Koheleth die Bemerfung 

macht: Superfluum est-hic Israel, quod male in graecis et 

latinis codicibus invenitur, und daß.er in feinen Interpreta- 

liones nominum hebraicarum manche hebräifche Namen ganz 

richtig erklärt, z. B. Abraham durch pater multarum (gentium), 

Jacob burd) Supplanlator, Phares durch Divisio, Thamar 

burd) Palma, Raab durch Latiludo x. So flar und unwider- 

ſprechlich aber auch hieraus hervorzugehen fcheint, daß Alcnin 

die biblifchen Urtexte verftanden und bei feiner Berbefferung 

der Bulgata zu Rathe gezogen Habe, fo müfjen wir dieſes 

dennoch, wenigftens in Betreff des Hebräifchen, geradezu in 

Abrede ftellen. Denn Die angeführten Bemerkungen zum 

Buch Koheleth hat Alcuin einfach mit ganz unbedeutender 

Aenderung einzelner Ausdrüde aus dem Commentar des heil. 

Hieronymus über das genannte Buch entlehnt, Ebenſo ftügt 

fich feine Bemerkung zu Gene, 25, 8 augenfcheinlih auf 

Hieronymus, ber über diefelbe Stelle fagt: Male in seplua- 

ginta interpretibus additum est, et deficiens Abraam mor- 

tuus est, quia non convenit Abrahae deficere et imminui. 

Endlich die richtige Deutung, der angeführten. hebräijchen 

Namen Fonnte Alcuin ohne alle hebräifche Sprachkenntniß 

theild aus der Bibel felbit, theild aus Hieronymus lernen. 

Daß er aber ſolche Kenntniß ficherlich nicht befaß, ergiebt fich 

daraus, daß er manche hebrälfche Gigennamen auffallend 

unrichtig deutet, 3. B. Bersabee durch filius juramenli, Jesse 

durd) incensum oder incendium, Amasias (:39X) durch 

1) Commentaria in Ecclesiasten. p. 436. 444, edit, Andr. Quer- 
cet. 1577. 
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populus elevatus, Zerobabel durch iste magister, und daß 

er in feinen Grflärungen ber heil. Schrift nie felbftftändig 

auf den hebräifchen Tert zurüdgeht, fondern wo er denſelben 

berüdfichtigt, fich nur auf entfprechende Stellen bei Hierony- 

mus ftüst, oder biefelben geradezu entlehnt. Wenn daher 

Baronius fagt, Alcuin habe universam divinam scripturam 

e vetustioribus ac verioribus fonlibus descriptam, recognitam 

et emendatam dem Kaifer Karl dem Großen überreicht, fo 

find offenbar fchon wegen descriptam unter den fontes nicht 

etwa die Urterte gemeint, fondern nur fehlerfreie alte Hands 

ſchriften. Dafür fpriht auch, daß nah Baronius KHarl's 

Abficht nur dahin gieng, ut vulgata editio quam emendalis- 

sima ederetur, in pristinamque vindicaretur inlegritatem et 

splendorem, !) wie denn auch Karl felbft wirflih darauf 

hindeutet, daß er nur eine Verbefferung aus guten Hand— 

fhriften verlange, wenn er in der Vorrede zum verbefferten 

Homiliarium unter Anderem fagt: — ad pernoscenda sacro- 

rum librorum studia nostro eliam, quos possumus, invi- 

tamus exemplo. Inter quae (studia) jampridem universos 

veleris ac novi testamenti libros librariorum imperitia 

depravatos, Deo nos in omnibus adjuvante, examussim 

correximus.?) Die Alcuin’fche Werbefierung bezwedte dem- 

nad nur die MWiederherftellung des alten reinen Tertes der 

hieronymianifchen Ueberſetzung mit Hilfe alter fehlerfreier 

Handfchriften. Dieß aber nicht etwa bewegen, weil Alcuin 

eine Verbefferung nach den Urtexten für unftatthaft gehalten 

hätte, denn die angeführten aus Hieronymus entlehnten 

Stellen zeigen im Gegentheil, daß er mit ben bießfallfigen 

1) Annal. eccles. ad ann. 778. 

2) Cf. Mabillon, Acta ordinis $. Benedicti etc. Tom. II, pag. 105. 
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Grundfägen des Kirchenlehrers im Ganzen einverftanden war, 

fondern vielmehr bewegen, weil er ber Urfprachen nicht 

mächtig war und bie hieronymianifche Ueberfegung nicht fo 

faft der Verbeſſerung ald nur der MWiederherftellung in ihrer 

urfprünglichen Reinheit zu bedürfen fchien. 

Einige Zeit fpäter hat Lanfranf, Erzbifchof von Ganter- 

bury , ebenfalls eine Verbeſſerung der Vulgata vorgenommen, 

von der man aber nur fo viel weiß, als fein anonymer Bios 

graph darüber berichtet. Er fagt: Et quia scripturae scrip- 

torum vitio erant nimium corruplae; omnes tam veteris 

quam novi Testamenti libros, nec non eliam scripta sanc- 

torum Patrum secundum orthodoxam fidem studuit corrigere. 

Et etiam multa de his, quibus utimur nocte et die in ser- 

vilio Ecclesiae ad unguem emendavit; et hoc non tantum 

per se, sed eliam per discipulos suos fecit. Qua de causa 

merito illum Latinilas cum honore ei amore veneralur 

magistrum. Hujus commendalionis claritate omnis occidui 

orbis Ecclesia tam Gallicana quam Anglica gaudet se illu- 

minatam.!) Ohne Zweifel hat man demnach hier eine Ber- 

bejierung nach Art der Alcuin’fchen zu denken, weil nicht 

etwa Die Ueberfegung an fich für fehlerhaft und der Verbeſ— 

ferung bebürftig gehalten wurde, fondern nur. die Befeitigung 

ber Fehler nöthig fchien, welche durch unvorfichtige und 

nachläfjige Abfchreiber in den Tert gekommen waren. 

Achnlich verhält es ſich mit einer fpäteren Verbefferung 

ber Bulgata durch den Gardinal Nicolaus um die Mitte des 

12ten Jahrhunderts. Er fagt felbit in Betreff berfelben: 

Lustrans armaria nequibam hoc adipisci, veracia scilicel 

1) Cf. Vita Lanfranei, p. 12 in der Mauriner Ausgabe von Lucas 
Dacherius, Venedig 175. 
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exemplaria invenire, quia et quae a doclissimis viris dice- 

bantur correcta, unoquoque in suo sensu abundanle, adeo 

discrepabant, ut pene quot codices, tot exemplaria repe- 

rirem — — — hoc mei esse studii quod potui, superflua 

resecare, iransformata reformare, et ea addere rursus, 

quae a praesumtoribus tamquam superflua fueruni amputata.!) 

Auch hier handelte es fich demnach nur um Wiederheritellung 

bes reinen hieronymianifchen Tertes, nicht um etwaige Ver: 

befierungen bejielben nach den Urterten oder anderen Ueber— 

ſetzungen. 

Nicht ganz dieſelbe Tendenz wurde bei den ebenfalls ſeit 

der Mitte des 12ten Jahrhunderts aufkommenden bibliſchen 

Correctorien verfolgt. Gleich das erſte, welches man kennt, 

vom Eiſterzienſer-Abt Stephan, ſtützt ſich nicht bloß auf 

Bergleihung von Handfchriften, fondern auch auf den hebr, 

Zert, Stephan fagt felbft über feine Verfabrungsweife unter 

Anderem: Unde nos multum de discordia nostrorum librorum, 

quos ab uno interprele suscepimus, admirantes, Judaeos 

quosdam in sua scriptura perilos adivimus ac diligenlissime 

lingua romana inquisivimus de omnibus illis scripturarum 

locis, in quibus illae partes ei versus, quos in praedicto 

nostro exemplari inveniebamus, et jam in hoc opere nostro 

inserebamus, quosque in aliis multis historiis latinis non 

inveniebamus,. Qui suos libros plures coram nobis revol- 

ventes, et in locis illis, ubi eos rogabamus, hebraicam sive 

chaldaicam scripturam romanis verbis. nobis exponentes, 

partes vel versus, pro quibus turbabamur, minime repe- 

1) Ef. Humf. Hody, de bibliorum- text.. orig. p. 417. — van Eß, 
pragm atifch:fritifche Geſchichte der Vulgata ©, 150 f. 
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rerunt. Quapropter hebraicae atque chaldaicae veritati, et 

multis libris latinis, ‘qui illa non habebant, sed per omnia 

duabis illis linguis concordabant, credentes, omnia illa 

superflua prorsus abrasimus, veluti in ‚multis hujus libri 
locis apparet, et praecipue in libris regum, ubi major pars 

erroris inveniebatur.!) Auch Lucas Burgenfis befaß ein 

ſolches Gorrectöriun, das er fehr hoch ſchätzte und von dem 

er ausdrücklich ſagt, daß es nicht blos ältere Handichriften, 

fondern auch den griechifchen und hebräifchen Tert und bie 

patriftifchen Gommentare berüdfichtigt habe. 2) Damit ift 

zugleich der Gharafter diefer Gorrestorien, deren im 12ten 

und 13ten Jahrhundert mehrere erjchienen, überhaupt bes 

zeichnet, wiewohl nicht alle mit gleichem Fleiße den Urterxt, 

namentlich den hebräifchen, zu berüdjichtigen pflegten. Eines 

der älteften, dad von ber Parifer Fahıltät herausgegebene, 

fcheint ſich nach ber ausführlichen Befchreibung , die Richard 

Eimon davon giebt,3) um den hebräifchen Tert nicht viel 

gekümmert zu. haben. Es wurden nur-die befiern Manuferipte, 

und theilweije auch der griechijche Tert und die Bibelcitate 

In den Schriften ber Kirchenväter verglichen. Nach dem Aus: 

fchlage dieſer Bergleichung wurde fofort entfchieden, und die 

Entſcheidung in furzen Randbemerfungen verzeichnet und zum 

Theil motivirt, was wirklich zum Tert gehöre, was etwa 

aus demfelben zu entfernen fei, und welche von den verſchie— 

denen Lefearten vor ben übrigen den Vorzug verdienen, Das 

1) Bergl. van Eß, a. a. O. S. 161 f. 

2) Richard Simon, histoire critique des Versions du T, F. Rotterd. 
1690. p. 118. 

3) 1. c. p. 114 sgg. 
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gegen in dem Correctorium von Hugo a ſancto Caro iſt auch 

ber hebräiſche Text beigezogen worden. Es heißt in der Vor— 

rede zu demſelben unter Anderm: Quantum invenire potuimus 

ex glossis B. Jeronymi et aliorum dociorum, et ex libris 

Hebraeorum et antiquissimis exemplaribus, quae etiam ante 

tempora Caroli M. scripta fuerunt, hic in brevissima notula 

scripsimus ea, quae ex novis et diversis bibliis propler varias 

literas magis dubia vel superflua credebamus. !) Dabei war 

aber doch die Hauptabficht nicht fo faft auf eine durchgreifende 

Verbefierung, als vielmehr nur eine möglichft genaue Wieder: 

herftellung des urfprünglichen Ueberſetzungstertes gerichtet. Denn 

jene Vorrede jagt weiter: Neque enim, ut dicit Jeronymus, 

sie nova cudimus, ut velera destruamus, sed magis velera 

statuentes, quaedam nova vitio scriplorum in textu de glossis 

et poslillis inserla, vel eliam per quorundam imperitiam de- 

pravata, non nostra, sed aliorum majorum autorilale rese- 

canda monstramus. 

Daß auf foldhe Art zur Verbefierung bes verdorbenen 

Tertes Vieles geleiftet werden fonnte, leuchtet ein; aber eben 

fo Har ift auch, daß die Verfahrungsweife ihr Gefährliches _ 

hatte, und, -wenn nicht mit vieler Sachfenntniß und Fritifchem 

Geſchick gehandhabt, vielmehr zu Entftellungen ald Verbeſſe⸗ 

rungen bed Bibeltertes führen mußte. Dieß gefchah nament- 

lid), wenn man in den patriftifchen Bibelcitaten, und wohl 

auch in den benügten Handfchriften, nicht forgfältig genug 

unterfchied zwifchen dem hieronymianifchen Tert und bem 

frühern ; oder gar, wie es auch gefchah, einem Kirchenvater 

1) Bergl. van Ef, pragmatiſch-kritiſche Geſchichte der Vulgata. 
Seite 164. 
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vor den übrigen einen faft unbedingten Vorzug gab, und bie 

Lefearten, die er darbot, ohne Weiteres aufnahm. Daß da— 

burch eine große Verfchiedenheit in die Tateinifchen Bibelerem- 

plare kommen mußte, und biefelben in verfchiedenen Gegen- 

ben nicht mit einander überfiimmen fonnten, begreift fich 

leicht, und wenn wir aus dem 14ten und 15ten Jahrhundert 

öftere bießfallfige Klagen vernehmen, fo können wir fie um 

fo weniger für unbegründet halten, ald wir, auch abgefehen 

- von benfelben, die Sache und faum anders vorftellen könnten. 

Die Buchdruderfunft machte bald die Disharmonie offenfundig, 

indem fie bie verfchiedenartigften Terte veröffentlichte, von denen 

die befiern oft mit größerem Mißtrauen betrachtet wurden als 

bie fchlechtern und fich feine allgemeine Aufnahme verfchaffen 

fonnten. Die neuverfuchten Ueberfegungen aber aus ben Ur— 

terten bienten nur dazu, die Unſicherheit in Betreff des übli- 

chen Bibeltertes zu vergrößern, indem fie auch noch beffen 

BVerfchiedenheit von den Urtexten zu Jedermanns Kenntniß 

brachten. 

Wenn man nun hierüber von gelehrten und hochgeftellten 

Kirchenvorftehern aus dem Anfang bes 16ten Jahrhunderts 

Urtheile vernimmt, wie folgendes: Ex hac et tanta trans- 

lationum diversitate inferri potest, edilionem non debere 

dici authenlicam ex hoc solo, quod in usu Ecclesiae existit, 

maxime si ab Originali fuerit discrepans — — Praeterea 

Veritas Evangelii est una et aeterna; translationes vero sunt 

multae et temporales, pro beneplacito summi Ponlificis muta- 

biles et abolendae etc.;!) fo möchte man leicht auf die Meinung 

fommen, bie lateinifche Vulgata hätte um ihrer ungünftigen 

1) Paulus Middleburgensis, cf, Hody de biblior. text. origin. p. 452, 

Theol. Duartaffgeift. 1845. III. Heft, 3 
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Schickſale willen das Anſehen nicht erlangen ſollen, welches 

ihr zu Trient zuerkannt worden. Allein ſehen wit von der 

Beſchaffenheit der Ueberſetzung vorläufig ab, ſo ſprechen die 

eben berührten Schickſale keineswegs gegen fie, ſondern viel- 

mehr zu ihren Gunſten. Es iſt zur Zeit der Trienter Synode 

bereits eine taufendjährige Probezeit vorüber, welche die Ueber⸗ 

fegung in der Kirche ruhmvoll beftanden, fo daß vor Allem 

Schon ihre hiftorifche Bewährung von ber Art ift, daß ihr 

feine andere Iateinifche Ueberſetzung an die Seite geftellt wer- 

ben kann. Sodann ift fie fo zu fagen unter den Augen ber 

Kirche entftanden: und innerhalb der Kirche geworden, was 

fie geworben ift, und ihre zeitweife Berfchlechterung blieb 

nicht unbekannt, man fannte die Urfachen berfelben und auch 

bie Mittel zu ihrer Befeitigung, und bie berührten Berbefie- 

rungen wurden vorgenommen wiederum gleichfam unter den 

Augen der Kirche von ihren angefehenften Lehrern oder be= 

beutendften Gorporationen. Zur Zeit der Tirienter Synode 

wußte alfo die Kirche wohl, was fie an der Bulgata hatte, 

die ganze Gefchichte derfelben lag in ihrem Bereiche, fie fah 

bie ganze orthodore und glaubensfräftige wifienfchaftliche Theo- 

logie des Mittelalterd und der fcholaftifchen Periode auf ihr 

beruhen, fo weit fie überhaupt fich auf die Schrift ftüßte, 

und eine taufendjährige Erfahrung hatte gezeigt, daß man fich 

ihrer, ungeachtet ber in bie Abfchriften gefommenen Schreibs 

fehler und fonftigen Verfehen als Offenbarungsurfunde unbe— 

benflich bedienen könne ohne alle Gefahr, in Irrthum zu 

gerathen, Dagegen bie Gefchichte der Urterte, namentlid) der 

‚bebräifchen lag außer ihrem Bereiche, Wie der hebräifche 

Tert feine jegige Geſtalt erhalten, darauf zu achten ober gar 

auf defien Schidfale einzuwirfen, hatte fie. weder Anlaß noch 
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Gelegenheit gehabt. Aber eben darum hatte fie zur Zeit ber 

Trienter Synode auch feine fchlechthin fichere Bürgfchaft, ob 

und wie weit berfelbe feine urfprüngliche Reinheit behalten, 

oder eiwaige Verfälfhungen erfahren habe. Mit Recht ging 

fie daher, abgefehen von der anderweitigen Unthunlichfeit der 

Sadye, !) nicht auf die Zumuthung ein, die Vugata zu ver- 

werfen und bie Bibellefer an bie Urterte zu verweifen. Sie 

handelte darinnen fehr befonnen und weife, während die Pro— 

teftanten äußerſt vorfchnell die durchgängige Unverſehrtheit 

ber Urtexte fchlechthin vorausſetzten, obwohl fie für biefelbe 

eben fo wenig eine fichere Bürgfhaft hatten als die Kirche, 

und im Grunde bis auf den heutigen Tag nicht genau wiffen, 

wie weit ihre Vorausfegung richtig fei oder nicht. Die einen 

behaupten zwar ihre Richtigkeit aus allen Kräften, die andern 

aber läugnen fie eben fo nachbrüdlich, und gleich wie an dieſer 

Läugnung Wahrheit, fo ift an jener Behauptung Falfchheit. 

Das Bisherige hat zwar ſchon mehrfache Gelegenheit 

dargeboten, auch auf die Befchaffenheit der lateinifchen 

Bulgata hinzuweiſen. Weil es jedoch bei unferer Frage ganz 

beſonders auch auf diefe anfommt, und die Leberfegung möglicher 

Weiſe fo fchlecht fein könnte, daß ungeachtet des firchlichen Ge— 

brauche ihr Anfehen doch als ein unverdientes erfcheinen fönnte, 

fo- muß biefer Bunft noch befonders in Betracht gezogen wer— 

ben. Wir werden aber vor Allem die Vorwürfe der Gegner 

näher zu befichtigen, und weldye Haltbarkeit ihnen etwa zu— 

fomme, zu unterfuchen haben, Giner ihrer bedeutendften 

1) Bergl. Heft 1. ©. 68. 
31 * 
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Etimmführer, Galvin, fagt in feinem Antidotum Concil. Tri- 

dent.: In translationibus, praeter unam vulgatam, damnandis, 

ut crassior est inscitia ita magis barbarum edictum — —. 

Qui linguas tenent, hanc interprelationem deprehendunt in- 

finitis erratis scatere, idque aperlissimis planum faciunt 

demonstrationibus. — Vitiosissima translätione non modo 

contentos nos esse jubent, sed eam non aliter ac coelitus 

delapsam volunt adorari, et cum omnibus conspicuae sint 

mendae, quidquam desiderari prohibent. — Adeo nulla est 

integra pagina, ut vix tres sint continuali versus non insigni 

aliquo errore foedali. ?) 

Diefes Urtheil ift natürlich nicht ohne großen Beifall 

und zahlreiche Nachtreter geblieben, und man hat bald eine 

lange Reihe ber offenbarften und gröbften Fehler aufzuzählen 

gewußt, in Anbetracht derer Niemand der Bulgata großen 

Werth und Zuverläffigfeit zugeftehen könne. Zur leichtern 

Veberfiht hat man dieſe Fehler Faffifieirt und acht Klaffen 

von nicht geringem Umfange herausgebracht. Cs kann jedoch 

hier nicht unfere Aufgabe fein, diefelben nach allen ihren Ein— 

zelnheiten burchzugehen und wird genügen, je an ein paar 

Beifpielen die Bebeutfamfeit der gegnerifchen Behauptung 

einiger Maaßen in’s Licht zu feßen. Wir richten uns dabei 

nach der Aufzählung diefer Fehler in Karpzov's Critica sacra 

pag. 683—69%, 

1) In die erfte Klafje brachte man jene Fehler, wo man 

zwifchen ber Ueberfegung und dem Urterte nicht nur feine 

Uebereinftimmung, fondern geradezu offenbaren Widerfpruch 

fah, wie z. B. Genef, 8, 7. 19,18 x. An erfterer Stelle fagt die 

1) Cf, Serarii prolegomena biblica etc, Mogunt. 1612. p. 115. 
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Bulgata von dem entlaffenen Raben: qui egrediebatur et non 

reverlebatur donec etc., während ber Urtert (IN) NISY dexy 

bas Gegentheil fagt; indem 21% feine Negation bei fih hat. 

Was ift bier Harer als der MWiderfpruch, wenn ber Urtext 

„ja* und die Bulgata „nein“ fagt? Dennoch ift berfelbe 

nur Schein. Denn das II im Urtert ift nicht das Zurüd: 

fehren in bie Arche, fondern das IN 13? ift nur Weiter: 

führung und nähere Beftimmung des xy und will fagen: 

er (der Rabe) flog hin und her. Hier hätten alfo die Gegner 

der Bulgata fie in Ruhe laffen follen, denn fie haben bloß 

bewiefen, daß fie den lirtert nicht recht vorjtehen und das 

Berftändniß von der Vulgata lernen könnten. Aehnlich ver- 

hält es ſich mit der zweiten Stelle. Etatt: 57x 83” Dr 
hat die Vulgata: Quaeso Domine mi! und fagt fomit wieder 

das Gegentheil des Urtertes, indem fie die Negation wegläßt, 

fo daß wir hier dem „nein“ des Urterted gegenüber ein 

„ja“ der Bulgata haben. Aber auch hier ift der Widerſpruch 

nur Schein. Nach der Bulgata hat die Bitte den Einn, 

daß ed dem Lot geftattet werden möge, nicht auf dem Ge— 

birge, fondern in dem nahen Zoar Zuflucht zu fuchen, 

Diefen felben Sinn hat aber die Bitte auch nach dem Urtert ; 

und die lleberfegung ber Vulgata ift fomit ganz richtig, wenn 

gleich nicht fflavifch wörtlich. Ueberfegt ja doch auch von 

Bohlen jene Worte bed Urtertes (matürlih ohne an die 

Bulgata zu denken, fonft würde er wohl anders überjegen) 

mit: „Ach mein Herr, fiehe* ꝛc. 

2) In die zweite Klaffe brachte man jene Stellen, wo 

man in der Vulgata falfche Zahlen zu finden glaubte, wie 

z. B. Geneſ. 8, 4, wo ftatt: wand om Ay” ya des 
Urterted die Bulgata: vicesimo septimo die hat; ober 
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Geneſ. 11, 13, wo Arpharad dem Urtert zufolge nach ber 

Geburt Sela's noch 403, der Vulgata gemäß aber nur noch 

303 Jahre lebte. — Bon großer Erheblichfeit find aber der- 

artige Dinge jedenfalls nicht, Würden fie ein verwerfentes 

Urtheil begründen, fo müßte man die Urtexte felbft verwerfen, 

denn auch fie enthalten ziemlich viele unrichtige Zahlenangaben, 

Wenn z. B. 1 Sam. 13, 1 gefagt wird, Saul fei ein Jahr 

alt gewefen, wo er zur Regierung gefommen, und habe zwei 
Jahre lang über Ifrael regiert, fo ift die Falſchheit biefer 
Angabe einleuchtend., Wenn die befannte Davidifche Volks— 

zählung für Juda nach 1 Chron. 21, 5 nur 47,000, nad 

2 Sam. 24, 9 dagegen 500,000 waffenfähige Männer ergab, 
oder wenn David die Tenne Ornan’s nad) 1 Chron. 21, 25 
um 600 Solbfchefel, nad 2 Sam. 24,24 aber um 50 Silber: 
ſchekel faufte, oder wenn Jojachin bei feinem Regierungs— 

antritte nach 2 Chron. 36, I acht Jahre, nach 2 Kön. 24, 8 
aber achtzehn Jahre alt war; fo ift Har, daß je eine ber 
parallelen Angaben unrichtig fein muß. Seien alfo bie 
fraglichen Zahlen der Vulgata ebenfalls unrichtig, fo wird 
dadurch noch Fein verwerfendes Urtheil gegen fie begründet. 
Die Unrichtigkeit ift aber gar nicht durchgängig eriwiefen. Es 
ift in Betreff der erftgenannten Stelle längft bemerft worden, 
daß nach der Angabe des Urtertes der Anfang der Waſſer⸗ 
abnahme und das Ruhen der Arche auf dem Ararat gleich- 
zeitig Statt gefunden haben mußte; denn jene Abnahme 
begann am 150ften Tage, alfo am Ende von fünf Monaten, 
was eben bie Zeit vom 1Tten des zweiten bis zum 1Tten 
bes fiebenten Monats ift. Nach ber Bulgata blieb alfo die 
Arche nad) einer 1Otägigen Abnahme des Waſſers ftehen, 
was jedenfalls natürlicher ift, als die Angabe des Urtertes, 
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bie um fo mehr dem Verdacht einer Entſtellung unterliegt, 

als auch die alerandrinifche Weberfegung mit der Wulgata 

übereinftimmt. In ähnlicher Weife fpricht auch bei ber 

zweiten Stelle zu Gunften ber Vulgata ber famaritanifche 

Bentateuch und die vom Urtert weit abgehende in der frag- 

lichen Zahl aber der Vulgata fich nähernde alerandrinifche 

Ueberfegung. 

3) Zur dritten Klaffe rechnete man jene Stellen, wo 

in der Vulgata Fleinere und größere Sagtheile und Säge 

ausgelafien find, die im Urterte fich finden, wie 3. B. 

Genef. 17, 13. 23,1. 24, 41. 31, 39 x. Allein wenn 

wir auch vorausfegen bürften, ber Ulrtert fei durchaus bis 

auf den legten Buchftaben unverfehrt geblieben , fo würden 

dennoch ſolche Stellen der Dignität- der Ueberfegung, fofern 

fie ald Offenbarungsurfunde in-Betracht fommt, feinen Ein— 

trag thun, weil es fich dabei überall nur um Worte und 

Sätze handelt, durch deren Umgehung im Wefen der Sache 

nichts geändert wird. Wenn 3. B. bie Wulgata den Bers: 

Cara na Tr Da Tr Dia Dir 
obiy nm) einfach mit: erilque paclum meum in carne 

vestra in foedus aeternum (Geneſ. 17, 13) wiedergiebt und 

fomit die erfte Bershälfte geradezu ausläßt;. fo könnte dieß 

zwar beim erften Anblick fehr bedeutend fcheinen, weil wohl 

ber Bund Gottes mit Abraham erwähnt, aber von bem 

Bundeszeichen, das der erfte Halbvers vorfchreibt, nichts gefagt 

wird. Allein gleich der folgende Vers der Bulgata nennt 
bieß ebenfalls, fo gut wie ber Urtert, und fagt fomit in 

Betreff der göttlichen Verheißung und Forderung an Abraham 

ganz baffelbe, was dieſer. Bei Gene. 23, 1 fol ausgelafjen 

fein: isti sunt anni vilae Sarae. Darauf ift aber zunächſt 
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“zu bemerfen, daß ber Ausbrud isti sunt dx hier auch im 
Urtert nicht vorfommt; biefer lautet yo nyy ır vn 

Ay n a EI ya ap oralen na, bie Bulgata 
überfegt: Vixit autem Sara cenlum viginti seplem annis, und 

fagt damit ganz baffelbe, was der Urtert, obwohl fie das anni 

vitae Sarae, was nur eine ber althebräifchen Darftellung 

eigenthümliche Breite des Ausdruds ift, am Ende als ſich 

von ſelbſt verftehend geradezu wegläßt. Ganz ähnlich ver- 

hält es ſich mit Genef. 24, 41, wo von der Bulgata die Worte 

Io IHM ausgelaffen find; der Vers beginnt nämlich mit 
1 aan ’2 nor aan I und brüdt fomit ben Nachfag 
zur gefegten Bedingung zweimal aus, die Nulgata läßt ihn 

nur das zweite Mal am Ende des Verſes weg, und fagt 

damit begreiflich nicht etwas anderes, als ber Urtert. Bei 

Geneſ. 31,39 foll: interdiu et quod furto ablatum est noctu 

in der Bulgata ausgelaffen fen. Diefe Angabe ift aber 

nicht richtig; denn ihr zufolge würde die Bulgata von dem 

Bersglied na np EH 9223 bloß n223 überfegen; nun 
ift aber quidquid furto peribat nicht bloß Uebeſetzung bes 

ın233, fondern bes ganzen Bersgliedes, nur fo daß CV und 

bb nicht eigend wiedergegeben, fondern durch das allge: 

meine quidquid erfegt find. Um wefentliche Abweichungen 

ber beiderfeitigen Terte handelt es ſich hier alfo nicht. Zu— 

bem muß noch daran erinnert werben, daß auch der hebräifche 

Text an einzelnen Stellen gelitten, und daß bie eine und 

andere Auslaffung der berührten Art in dem hebräifchen Tert, 

aus dem die Vulgata gefloffen, ihren Grund haben kann. 

Diefe Bemerkung gilt auch 
4) von ben Zufäßen, „quae perperam verbo Dei addita 

leguntur.* Man rechnet dahin Stellen wie Gene. 4, 8, 
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31, 31. 32, 47. Allein wie im vorigen Falle der Urtert fich 

etwas breiter ausbrüdt, als die Bulgata, fo fagt hier legtere 

mit verbeutlichenden Erweiterungen daſſelbe, was der Urtert. 

Genef. 4, 8 lautet in der Vulgata: Dixitque Cain ad Abel 

fratrem suum: egrediamur foras; der Urtert dagegen hat bloß 

yrıy ba or PP Tan. Allein im Hergang der Sache 

ändert ‚der Zufat der Vulgata nichts, denn baß beide mit 

einander ind Freie giengen, zeigt das unmittelbar Folgende: 

cumque essent in agro 173 CHAM N. Zudem findet 

fih der Zufag auch im famaritanifchen Bentateuch, in ber 

alerandr. Lleberfegung, bei Aquila, in der Peſchito und im 

jonathanifchen und jerufalemifchen Targum, fo daß bier 

‚wahrfcheinlicher der hebräifche Tert zu wenig, ald die Dul- 

gata zu viel hat. ) Sodann die Worte Jacob's zu Laban: 

Quod inscio te profectus sum (31, 31), quod aulem furti 

me arguis (31, 32) und uterque juxta proprietalem lin- 

guae suae (31, 47) fagen bloß ausdrüdlich, was im hebräi- 

hen Tert fo zu fagen zwifchen ben Zeilen fteht und durch 

den Zufammenhang gefagt wird. Daß Jacob ohne Wiffen 

Laban’s fortgezogen, erhellt aus 31, 20 f. und daß er V. 31 

bie Urfache der heimlichen Flucht angiebt und V. 32 bie 

Befchuldigung des Diebftahls abweist, ift ganz Har, wenn 

gleich der hebräifche Tert es hier nicht ausbrüdlich fagt. 

Eben fo klar ift, daß die Benennung des Steindenkmales 

(31, AT) nad) den beiden Sprachen Jacob’8 und Laban’s, 

ber hebräifchen (1y52) und chaldätfchen arpıaiy 13V), fich 
richtet. Dem Anfehen ber Ueberfegung können derartige Er- 

läuterungen feinen Gintrag thun. Ebenſo wenig 

1) CI. De-Rossi, Variae. lectiones Veteris Testamenti etc. I. 5 sq. 
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5) Die Sphalmata ypayıxa, quae librariorum culpa desi- 
gnata videntur et Papali tamen nunc munita sunt auctoritale.* 

Die Schreibfehler an fich können begreiflich Fein nachtheiliges 

Urtheil gegen die Vulgata begründen, benn in jedem viel 

benügten alten Buche finden ſich folche und die Urterte felbft 

find nicht frei Davon. Es kann fich alfo Bier nur um das 

Papali munita sunt auctoritate und zugleih um die Bebeut- 

famfeit der angeblichen Echreibfehler handeln. In erfterer 

Hinficht können wir wieder an den Urtert erinnern, wo bie 

Sphalmata der Abfchreiber Masorethica munita sunt auctori- 

tate, zu welcher Auctorität noch Die des ganzen bibelgläubigen 

Proteſtantismus fommt, welcher, wenn er confequent fein 

will, feine im Urtext befindliche Stelle daran geben darf. 
Wenn nun auch in der Bulgata da und dort ein alter 

Ecjreibfehler vorfommt, fo wurde er jedenfalld bei Heraus- 

gabe unferer Bulgata nicht als folcher betrachtet und ift für 

Sinn und Zufammenhang von feiner Grheblichkeit; Die 

päpftliche Auctorität aber wollte fo wenig Schreibfehler gut= 

heißen und in Schug nehmen, daß fie bei jener Herausgabe 

gerade auf Entfernung der offenbaren und bedeutenden Schreib» 

fehler ihr befonderes Abfehen richtete. Die einzelnen Beifpiele, 

bie man von folchen namhaft zu machen weiß, find auch 

faum einer Befprechung werth. Es fol fich z. B. ein foldher 

finden Grob, 15, 19, wo eques ftatt equus (DYD) ftehe, Die 

von Martianay herausgegebene Lleberfegung des Hieronymus 

hat zwar allerdings equus: allein wer will beweifen, daß 

jegt eques gerade ein Schreibfehler und nicht vielmehr eine 

alte Gorrectur nach Maaßgabe ber Itala fei, welche equita- 

tus hat? Und wie fich das auch verhalte, wem leuchtet nicht 

ein, daß es für ben Sinn ber Stelle von Feiner großen 
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Bedeutung ift, ob man eques oder equus lefe, zumal ba 

jenes auch im Sinne von diefem vorfommt ?') — Ein zweiter 

Schreibfehler ſoll fih bei Iefaja 38, 14 finden, wo bie 

Worte: Ya d=npyp in von ber Vulgata mit: Domine 
vim palior, responde pro me überfegt werden, und responde 

ein Schreibfehler für sponde fein fol, Allein fürd Erfte fragt 

fi, ob ) durd) responde pro me unrichtig überjegt fei; 

und fchon diefes läßt fich nicht behaupten, da der lateinifche 

Ausdrud figürlich denfelben Sinn haben fann, wie das eben- 

falls figurlich gebrauchte BW. Geſetzt aber bie Ueberſetzung 

ſei unrichtig, ſo iſt damit noch nicht bewieſen, daß ſie ein 

Schreibfehler ſei, und es läßt ſich dieß um ſo weniger be— 

haupten, als die von Martianay herausgegebene Ueberſetzung 

des Hieronymus ebenfalls responde hat. — In eine weitere 

Klaſſe brachte man 

6) Die Interpunktionsfehler (Errata diargerixa, ex im- 

perita interpretatione orta, quae conjungenda divellit et distin- 

guenda conjungit). Bei diefen handelt es fich aber hier begreif⸗ 

lich nur um eine bloße Aeußerlichkeit, welche keinem vernünftigen 

Lefer große Schwierigkeit machen oder gar Anlaß zu bedeus 

tendem Srrthume geben fönnte, und zugleich wieder um eine 

Sache, wo felbft der hebräifche Tert vor ber Vulgata nicht 
gerade viel -voraus hat, indem die maforethifche Accentua= 

tion, fo weit fie Interpunftion ift, die Sätze ebenfalls nicht 

immer richtig abtheilt. Es find auch die hier namhaft ger 

machten Beifpiele nicht von großer Erheblichfeit. Nach Exod. 

38, 29 wurde dem maforethifchen Terte gemäß zum Bau 

der Stiftshütte an Kupfer 70 Talente und 2400 Echefel 

1) Cf. Goldhagen, introductio I. 378. 
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gegeben, nad ber Vulgata aber talenta duo millia, et 

quadringentli supra sicli. Wer darauf achtet, was für Gegen- 

ftände für die Stiftshütte aus Kupfer verfertigt wurden und 

was für eine ungeheure Mafle 72,000 Talente ausgemacht 

hätten, wird von felbft Darauf fommen, das Komma zwifchen 

septuaginta und duo zu denken. Sodann beim Bericht über 

ben Untergang der Korachiten fagt die Vulgata: — com- 

bussit ignis ducentos quinquaginta viros. Et factum est 

grande miraculum, ut, Core pereunte, filü illius non peri- 

rent (Num. 26, 10 f.). In Folge der falfchen Inter- 

punftion, meint Karpzov, beitehe hier das Wunder in der 

Grhaltung der Söhne Korach's, da es doch nad; dem Ur- 
tert in dem Untergang der aufrührerifchen Rotte beſtehe. 

Die Sache ift etwas feheinbar, nur handelt es fi auch um 

mehr, ald um bloße Interpunftion. Uebrigens erfcheint nach 

ber Vulgata biefer Untergang auch als Wunder, und ber 

Urtert fchließt die Anficht, daß jene Erhaltung ein Wunder 

fei, gar nicht aus, fondern begünftigt fie vielmehr. Won wer 

fentlicher Bedeutung ift alfo die Abweichung nicht, weßhalb 

wir und nicht weiter auf fie einlaffen wollen, — Gine weitere 

Klaffe machte man aus den 

7) Bertaufhungen von Gigennamen mit Appellativen 

und umgefehrt. Allein Derartiges kommt in allen alten Weber: 

fegungen vor und darf um fo weniger unbedingt zum Nach— 

theil derfelben gelten gemacht werden, als im Hebräifchen 

bie meiften Eigennamen wirflich Appellativa find, und 3. B. 

eine Ueberfegung, bie Dry) np mit Waldftabt wiebergäbe, 
nicht geradezu als falfch bezeichnet werden dürfte. Allerdings 

fommen auch Fälle anderer Art vor. Aber wenn 3. B., 

worauf man Gewicht legt, das hebräifhe mio Ton“ 
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in ber Vulgata mit usque ad vallem illustrem überfegt wird, 

fo ift die nächfte Frage, ob die Ueberfegung richtig fei, und 

wenn biefe etwa verneint werden muß, ob der Fehler groß 

fei. Und Legtered wird man jedenfalls nicht bejahen Fönnen, 

wenn man bedenkt, daß es ſich um eine geographifche Angabe 

handelt, an ber gar Bielen wenig gelegen fein fann, und 

zu deren näherer Ausmittlung der Urtert, andere alte Ueber— 

fegungen und eine Menge von Gommentationen vorhanden 

find, — Wenn ferner 273 Gene. 14, 5 mit cum eis, 

ftatt in Ham überfegt wird, fo fragt fich, ob nicht die Vocalifation 

273, weldye außer Hieronymus auch die LXX, der Syrer 

und der Samaritaner ausdrüden, die richtige und der mafore= 

thifchen vorzuziehen fei. Wer dad Gegentheil nicht beweifen 

fann, was ſchwer halten dürfte, ift nicht befugt, hier ohne 

Weiteres die Verwechslung eines Gigennamend mit einem 

andern Redetheil zu behaupten. 

8) Einer achten Klaffe endlich wird die Auffchrift gegeben: 

kuxte, varii generis errala, quae in singulas redigere classes 

longum foret. Dieſes longum foret müffen wir auch ale 

Entihuldigung vorbringen, daß wir das in dieſe Klaſſe zu— 

fammengeworfene Gemifch nicht fpeciell durchgehen, fondern 

nur wieder ein paar Beifpiele in Betracht ziehen.. Als erfter 

hieher gehöriger Schler wird bezeichnet die Meberfegung des 

APay2 a8 MPN durch: maledicta terra in opere tuo 

ftatt propter te (Genef, 3, 17). Hier ift aber deutlich, daß 

das propter te fo viel ift ald: wegen beiner That, wegen 

“deiner Uebertretung bes göttlichen Gebotes, und daß eben 

diefe ımter jenem opus gemeint ift, fo daß die Bulgata den 

Urtert offenbar ganz richtig und nur zugleich etwas erflärend 

überfegt. — Als zweiter Fehler wird bezeichnet die Ueberſetzung 
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bes Yan sd durch ingredimini super terram ftatt dif- 

fundant se super terram (®enef. 8, 17). Wörtlih genau 

überfegt die Vulgata hier allerdings den maforethifchen Tert 

nicht, aber jedem unbefangenen Lefer muß Mar fein, daß bei 

ingredimini ein Hinwandeln über die Erde, welches zugleich 

ein Sichausbreiten oder Sichzerftreuen über berfelben ift, ge- 

meint ſei; gerade das iſt aber auch unter IS gemeint. 

Daß die Meberfegung dieſes auch auf die Menſchen ausbehnt, 

ift jedenfalls nicht an ſich unrichtig; es ift aber fogar dem 

Terte gemäß, wenn man EN gegen die Maforethen als 

Imperativ liest, wie Hieronymus offenbar gethan hat. — 

Als dritter Fehler wird genannt die Ueberfegung des Ayan 

durch dissimulare ftatt tardare (Genef. 19, 16.). Das dis- 

simulare der Ueberfegung kann jedoch nur befagen wollen, 

daß Lot fich fo betrug, etwa mit ben Seinigen und ber mit- 

zunehmenden Habe fich fo befchäftigte, ald ob ihm an einem 

fehnellen Auszug aus Sodom nicht viel gelegen fei, worauf 

dann die Männer ihn bei der Hand faſſen und fortnehmen. 

So verftanden iſt aber die Neberfegung nicht nur ganz richtig, 

fondern das dissimulare fommt der wahren Bedeutung bes 

marann fogar noch näher, ald das für befier ausgegebene 

fardare. 

Wir müffen noch erinnern, daß wir die berührten Ein— 

jelnheiten nicht befonders ausgewählt und aus ben vielen 

angeblichen Fehlern nur etwa bie geringfügigften ausgefucht 

haben, gegen bie fich gerade etwas fagen ließ, fondern daß 

ohne alle Auswahl der Reihe nach eben je die erften in jeder 

Klaffe namhaft gemachten in Betracht kamen. Um fo weniger 

wird es noch der Bemerkung bedürfen, daß durch ſolche Vor— 

würfe gegen die Bulgata ihr Werth nicht gefchmälert, fondern 
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im Gegentheil in ein helleres Licht gefeßt wird. Denn daß 

ihre Gegner den gewaltigen Tadel gegen fie nur mit fo un 

bebeutenden Einzelnheiten zu motiviren wiſſen, dient gerade 

zu ihrer beften Empfehlung und zum Beweife, daß fie, fofern 

es auf ihre Beichaffenheit anfomme, das ihr zu Theil ge— 

wordene Anfehen, wohl verdienen müfje. | 

Sofort ließe fich durch eine endlofe Reihe von Bibel- 

ftellen der Beweis führen, daß die Bulgata den Urtert meiftens 

ganz richtig wiedergebe, Die Sache unterliegt aber fogar 

feinem Zweifel, daß Fein Unbefangener, der auch nur bei 

einigen Abfchnitten bie beiderfeitigen Terte mit einander ver- 

glichen hat, fie in Abrede ftellen und daher eine fpecielle 

Nachweifung hier um fo weniger erforderlich fein kann, als 

zum Behufe berjelben der größte Theil der Bibel abgefchrieben 

werden müßte, Kann man nun auch nicht läugnen, daß in 

ber Vulgata einzelne Stellen unrichtig überfegt find, fo kann 

man daſſelbe auch bei andern Ueberſetzungen nicht läugnen, 

und namentlich bei denjenigen nicht, twelche von den Gegnern 

der Bulgata im Gegenfag zu dieſer verfertigt wurden, Es 

fommen fogar nicht wenige Stellen vor, wo die Ueberfegung 

der Bulgata vor den Meberfegungen ber legteren Art fo ent— 

fhieden den Vorzug verdient, daß felbft ihre Gegner es nicht 

läugnen können. Da wir uns jeboch auf Einzelnheiten nicht 

mehr weiter einlaffen fönnen, und im Bisherigen fchon mehr⸗ 

fache Gelegenheit gehabt haben, die Urtheile von Gelehrten, 

die der Kirche angehören, über die Bulgata zu vernehmen, 

fo glauben wir zum Cchluffe noch ein paar Aeußerungen 

ihrer Gegner über fie, welche dem Verdacht zu großer Be— 

günftigung nicht ausgefegt find, beifügen zu follen, Galovius 

z. B., der ihr fonft nicht fonderlich günftig ift, ſagt: Servari 
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in translatione, quae nunc a vulgo nuncupalur, vocum pro- 

prietatem in lingua Latina, et perspicue exponi pleraque, 

quae praeserlim e fonlibus immediate traducta sun, agno- 

scimus, eaque parle aliis plerisque Latinis interpretationibus 

eandem anteferendam ducimus, quae vel nimia laborant 

obscuritate vel minus assequuntur Latinae linguae proprie- 

tatem, sed et inlerdum eam de industria negligere videntur.') 

Und ſchon Hugo Grotius verfichert in ber Vorrede zu feinen 

Annotationes in Vet. Test.: „se Vulgatam interpretem sem- 

per plurimi fecisse, non modo quod nulla dogmata insalubria 

continet, sed etiam qaod multum habet in se eruditionis.?) 

Auch Grufius fagt: Interpres vetus Latinus haud paulo 

melior, quam vulgo exislimant — — quaedam mel’us con- 

verlit, quam recentiores.?) 

1) Cf. Karpzov, Critica sacra. p. 706. 

2) Cf. Walton, biblicus apparatus. p. 362. 

3) Cf. Serar, Prolegg. bibl. cap. 18. 

Welte, 



I. 

Necenfionen. 

1. 

De Ptolemaei Gnostici ad Floram epistola.. Commentatio 

historico-crilica. Seripsit Adolphus Stieren, Theol. 

Licentiatus, Philos. Dr. in literarum Universitale Je- 

nensi privatim docens. Accedit textus epistolae anno- 

tationibus criticis instruclus. Jenae, apud C. Hoch- 

hausen. 1843. 

Der heilige Gpiphanius hat und in feinem Werfe über 

die Kebereien (Haeresi XXXIII) einen Brief des Gnoftifers 

Ptolemäus-an Flora mitgetheilt, welcher um fo wichtiger ift, 

als Ptolemäus nicht nur zu den größten Gnoftifern über» 
haupt gehört, fondern, um mit dem heiligen Irenäus zu 

reden, 1) das Balentinianifhe Syftem gerade in ihm feine 

Bluͤthe erreicht hat, 

4) Iren. Praef. ad Lib. 1. adv. haer. 

Theol. Duartalfgrift, 1845. III. Heft, 32 
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Diefe für die Kepergefchichte fo interefiante Urfunde num 

unterwirft Herr Dr. Stieren, deſſen wir auch ſchon früber 

in der Quartalfchrift (Jahrg. 1843. Heft I. ©. 143 f.) er⸗ 

wähnt haben, einer fritifchen Unterfuchung, deren Refultate 

in Folgendem zufammenlaufen: 1) Das fraglihe Schreiben 

an Flora ift nicht ächt, und zwar «) aus äußeren und 4) 

aus inneren Gründen. Aber, 2) es befigt auch nicht Inte— 

grität, fondern ift interpolirt, und zwar kommt fein legter 

Theil (Kap. 5) aus einer andern Feder. 

Was vor Allem die Beftreitung der Aechtheit des Briefs 

aus äußeren Gründen anlangt, fo hat dieſe fein anderes 

Fundament, ald den Umftand, daß Irenäus, Tertullian, Cle— 

mens von Alerandrien und überhaupt alle Kirchenfchriftfteller, 

bie vor Gpiphanius von den Gnoftifern fprachen, allgefammt 

von. einem folchen Briefe fchweigen, und ibn wohl nicht ge= 

fannt haben. Daraus will nun Herr Stieren erfchließen, 

daß bdiefer Brief auch nicht eriftirt habe. Allein dieß 

Argumentum ex silentio gehört zu den gewagteften, denn 

Epiphanius, welcher viele Reifen machte, namentlich in Aegyp⸗ 

ten, bem muthmaßlichen Waterlande des Ptolemäus (Stieren 

p. 15), lange Zeit, um bie Häretifer Fennen zu lernen, 

verweilte, mit vielen Männern und Frauen aus ben gnofti= 

[hen Schulen verkehrte, Bücher von ihnen erhielt u, dgl. 

(Stieren p. 15—17), fonnte gar leicht ein Aftenftüd auf: 

treiben, welches ben früheren Kirchenfchriftftellern unbekannt 

geblieben war, um fo mehr, da diefe Urfunde nur ein PBrivat- 

brief, und darum leichtlich unter den Papieren irgend einer 

Familie lange verborgen war. | 

Biel wichtiger ift der Angriff, welchen Etieren auf un— 

feren Brief aus inneren Gründen macht. Der Lehrinhalt 
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bes Briefed, fagt er, fei von ber fonft befannten Lehre bes 
Ptolemäus nicht nur verfchieden, fondern beide widerfprächen 
fih fo fehr, daß die Gpiftel an Flora unmöglich von Ptolemäus 
herrühren könne. Wo die authentifche Lehre des Ptolemäus 
zu finden fei, hat der Verfaſſer richtig beftimmt, wenn er 

behauptet: Die erften 8 Kapitel im erften Buche des Irenäus 

fehildern gerade die Btolemäifche Lehre, nicht die Valen— 

tinianifche überhaupt. Dabei läßt ſich ganz gut zeigen, 

wie fehr Epiphanius und alle die ſich im Irrthume befinden, 

welche erft in Kapitel 12 des Irenäus ein Referat über das 

Ptolemäiſche Syſtem erbliden wollen, während doch bier 

(Rap. 12 nämlich) einige Abweichungen Ptolemäifcher Schüler 
von ihrem Meifter zur Eprache fommen. 

So richtig aber diefe ganze Debuction ift, fo fehr hat 

ed mich gewundert, daß der Hr. Verf. fie wie einen eigenen 

Fund darftellt, ohne zu erwähnen, daß bereitd der Mauriner 

Maffuet in feinen Differtationen über Jrenäus (Iren. Opp. 

T. I. p. 36) das Gleiche mit den gleichen Argumenten ges 

zeigt hat. 

Gehen wir nun näher auf den Rehrinhalt des fraglichen 

Briefes an Flora ein. ch gebe dem Herrn Stieren darin 

vollfommen Recht, baß auf den erften Anblid bie Lehre 

bes Briefd von der aus Irenäus befannten Lehre des Ptolemäus 

in hohem Grade verfchieden und mit ihr unvereinbar zu fein 

fcheint. Aber bei näherer Betrachtung laffen ſich doch bie 

anfcheinenden Differenzen erflären und vermitteln. 

Die Lehre des Briefs beftcht in folgenden Hauptfäßen : 

1. Der eine, höchfte, gute, vollfommene, ungezeugte Gott hat 

zwei Mächte, Wefen hervorgehen zu lafien, ben Demiurg und 

ben Teufel, (Rap. 5. $. 9.) Wie dieß möglich fei, will 
32 * 
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Btolemäus für dießmal nicht erklären, aber Flora werde es 

fpäter erfahren, wenn fie der apoftolifchen Ueberlieferung theil- 

haft werde, aus welcher Btolemäus diefe Lehre geichöpft 

habe. (8: 5. $. 10.) 

2, Der Demiurg ift ein Mittelding, weder gut noch bös, 

aber doch ein Bild des guten Gottes, und kann der Gerechte 

genannt werden. (8. 5. 8. 6.) Er heißt alfo der Gott der 

Gerechtigkeit, während der vollfommene Gott raıg Wr Ohor 

heißt. (8. 1. $. 8.) 

3. Der Demiurg hat biefe Welt-und die Dinge auf ihr 

gemacht (8. 5. $. 4.) und hat auch das altteftamentlidhe Ge- 

fe gegeben, welches weder von bem vollfommenen Gott her: 

rühren fann, da es felbft viele Unvollfommenheiten hat, noch 

aber auch vom Teufel herfommen fann, denn es verbietet ja 

gerade das Böfe,.und unterfagt Vieles, was bem Teufel lieb 

if. (8.5.8.2 u 3 und 8.1.94 u. 5.) 

4, Das mofaifche Geſetz befteht aus drei Theilen: a) dem, 

was der gerechte Gott felbft (d. i. der Demiurg) verordnet 

hat, b) den Beifägen Mofis, und c) den Beifägen der Schrift- 

gelehrten. (8. 2.) 

5. Aber auch der von dem Demiurgen felbft herrührende 

Theil zerfällt wieder in drei Partien: c) durchaus gerechte Ges 

bote, dieß ift derjenige Theil, den. der Erlöfer erfüllt hat, weil er 

feiner Natur nicht zuwider war ); 4) ſolche Borfchriften, 

1) Ich will Hier gelegentlich eine unverflandene Stelle des Driefs 

K. 3, 1 erläutern. Es heißt, Chriftus habe diefen Theil bes Ge: 

feßes erfüllt, ou yap 7» allorgıos aurä, or (sc. vouor) Iningwoer, 

a yoe elye 70 zelsıor. Die lepten gefperrt gedruckten Worte 

find es nun, welche Petavius und Maffuet faljch anffaßten, ins 

dem fie überfegten; non enim a se erat aliena (Jex), quam adim- 
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denen einige Ungerechtigkeit anklebt, 3. B. Aug um Aug, und 
welche der Demiurg aus gewiffer Unbedachtfamfeit und Nö— 
thigung gegeben hat (EAadev Eavrov un’ avayıng xAarıeis) 
8. 3, 7; 7) die britte Partie des Inhalts find endlich bie 
typifchen Borfchriften und Andeutungen, welche an und durch 
den GErlöfer in Erfüllung gingen. (8. 3. $. 9 ff.) 

6. Diefe Unterfhiede im Inhalte des altteftamentlichen 
Geſetzes haben wir von dem Grlöfer erfahren (8. 3. 88.1. 3.9) 
und diefer, ber allein den Vater Fennt, ift auf die Welt ge: 
fommen und hat ihn geoffenbart. (8.1. $.8u. 8.5. 8. 5.) 

Bon bdiefen Lehrpunften nun möchte ich im Gegenfage 
zu Herrn tieren behaupten, daß fie fi mit dem Syſtem 
bes Ptolemäus fehr wohl vereinigen laffen. 

Für's Erſte ift unverfennbar, daß ber Verfaffer des Briefs 
der Balentinianifchen Schule angehört haben muß. Das Cha- 
rafteriftifche dieſer Schule ift, daß fie den Dualismus über- 
wunden hat. Auf diefem Standpunfte fteht aber auch ber 
Inhalt des Briefs an Flora. Derfelbe kennt feinen Dualis- 
mus, und fein böfes Princip ift Fein ewiges, nein, es ift 

vielmehr ein von dem guten Gott herfommendes, gerworbenes, 

plevit; alioqui perfici implerique non posset, Die 
griehifchen Worte geben aber einen anderen Sinn und heißen: 
„Ehriftus hat das Geſetz erfüllt, weil es noch der Bollens 
dung (Erfüllung) bedurfte“ Daß diefe Erklärung die rich: 
tige fei, erhellt aus dem Nachfolgenden. Ginige Zeilen fpäter naͤm⸗ 
lih (8.3.8.3) heißt es von den durchaus gerechten Geboten bes 

Geſetzes: „obgleih die Gefeggebung in ihnen ganz rein war, 

fo mußten fie doch von dem Grlöfer erfüllt werben, weil ihnen 

bie Bollendung (Erfüllung) bisher noch mangelte, um 

Igorres di ro reisor." Schon die Gleichheit der Worte ſtimmt 
für die Gleichheit des Sinnes. 
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Weiterhin läßt fich aber auch all’ das, was unfer Brief 

von dem Demiurgen und dem Teufel, jowie von ihrem Ber- 

hältniffe zu Gott fagt, recht wohl mit der Btolemäifchen Lehre 

in Yebereinftimmung bringen. 

Nach Ptolemäus ging vom guten Gotte (freilich nur 

mittelbar) die Sophia, von biefer die Adamoth, von ber 

Achamoth aber der Demiurg und ber Teufel aus; der De- 

miurg, wie Irenäus fagt, aus ber Rückkehr der Achamoth 

zu ihrem Lworsoınoas (Iren. Lib. I.c.4. $.1 et2. c.5.$. 1. 

p. 19 et 23), der Teufel aber aus der Trauer ber Achamoth. 

(Iren. Lib. I. c. 5. $. 4. p. 26.) Fuͤr die Ptolemäifche Lehre 

gibt fich alfo folgendes Schema: 

Bythos oder Propater 

Sophia 

Achamoth 

1 
Demiurg Teufel. 

Wenden wir nun aber vergleichend unfere Blicke auf den 

Brief an Flora, fo lautet defien oben ©. 389 f. Nr. 1 ange: 

gebene Lehre dahin, daß von dem höchften Gotte zwei Wefen, 

ber Demiurg und ber Teufel, ausgegangen feien, daß aber 

vor der Hand nicht näher erflärt werden foll, wie (d. h. in 
welchen Abftufungen und in welcher Yeonenteihe) dieß möglich 

gewefen fei. Diefer Lehre entfpricht alfo das kürzere Schema 

Gott, rare wv HAwv. 

| | 
Demiurg Teufel, 
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Es ift Mar, Ptolemäus hat in dem Briefe nur die Mittel- 
glieder weggelafien, weil er ja überhaupt ſeine Emanations- 

lehre für diegmal nicht geben wollte. Zu dem Zwede aber, 

ber dem Briefe an Flora zu Grunde lag (nämlich zu zeigen, 

daß bie Gnoftifer das alte Geſetz weder vom Teufel, noch 

vom vollfommenen Gotte herbatiren), war es hinlänglich genug, 

mit Uebergehung aller anderen Aeonen nur das Verhältniß 

von Propater, Demiurg und Teufel ins Auge zu fafen. 

Der Inhalt des Briefes fteht demnach mit dem fonft 

befannten Syfteme des Ptolemäus fo wenig in Widerfpruch, 

daß er vielmehr nur eine Ergänzung beffen ift, was wir 

aus Irenäus hierüber willen, und zwar eine Ergänzung in 

der Lehre vom alten Teftamente. 

Wenden wir uns fofort zu dem zweiten Hauptfaße 

bes Herrn Stieren, daß nämlich der Brief an Flora nicht 

Integrität befige; fo müſſen wir auch diefer Behauptung 

wiberfprechen, und ben vermeintlichen Widerfpruch zwiſchen 

caput 5 und den vier vorausgehenden Hauptftüden geradezu 

in Abrede ftellen. 

a) Herr Stieren meint, ber Demiurg erfcheine im legten 

Kapitel des Briefes viel niedriger und geringer, als in ben 
vier erften, ja, in caput 1 werde er fogar wuoorovnpog ge- 

nannt, was ber Schilderung in caput 5 widerfpreche,, wo er 

als Mittelding zwifchen gut und bös bargeftellt wird, — 

Allein der Herr Berfaffer hat wohl nicht beachtet, daß ge— 

rade in Kap. 5. $. 6, und zwar eben in ber Stelle, wo ber 

Demiurg ein Mittelding genannt wird, berfelbe auch als ber 

„gerechte“ betitelt wird (idlwg re Aexdein av dixauog). 

Ob er aber 0 dixaos, wie Kap. 5, oder wuoorornE0S 

wie Kap. 1 genannt wird, das wird wohl auf ein und 
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dafielbe hinauslaufen, und dafür fprechen, daß in bem legten 

Theile des Briefes der Demiurg nicht niedriger geftellt wird, 

als im erften Kapitel. 

b) Weiterhin irrt Herr Stieren, wenn er vermuthet, im 

erſten Theile des Briefes werde Gott ſelbſt als Urheber ber 

alten Geſetzgebung dargeſtellt, während dieſe im zweiten Theile 

dem Demiurg zugefchrieben werde. Wäre dieß wirklich ber 

Ball, fo würden aud wir unbebenflich zweierlei Verfaſſer 

annehmen müflen. Allein gerade das Gegentheil hievon ift 

wahr. Schon im erften Kapitel unterfcheidet der Briefichreiber 

einen höchften und einen minder vollfommenen Gott, unb 

nennt legteren den Ieov zjg dixaoovvrg (d. i. foviel als 

6 dixmog ober 6 wuoonovngog), während er ben höchften 
Gott ald naripa zwr dAwv (gleich dem ngonaswg bed Ptole- 
mäus) bezeichnet. Tiefe am Ende des erften Kapiteld ge— 

machte Unterſcheidung wirft fofort auf Kap. 2, 4 bahin ein, 

daß der Demiurg nun eos (sc. ung dıxauoavr;g) genannt 
wird, und dieß wiederum hat Herrn Etieren zu ber irrigen 

Bermuthung verführt, als fei bier unter Yeog ber eine 

Gott im chriftlichen Sinne verftanden. Bon diefem Irrthum 

hätte aber der Herr Berfaffer durch eine Aeußerung in 

Kap. 3.8.7 abgehalten werben follen, wo dem gefeßgebenden 

Gotte offenbar eine Befchränftheit zur Echuld gelegt wird 

(Eiadev Eavrov un’ vrayaıg xlaneis. ©, oben ©. 391 
Rr. 5. 4.) 

c) Einen dritten Widerfpruch zwifchen dem erften und 

legten Brieftheil findet Herr Etieren darin, daß in Kap. 1. 

ber Erlöfer für ben Weltfchöpfer erflärt wird, während 

in Rap. 5 der Demiurg bie Welt gefchaffen haben foll. — 

Tiefer Wiederſpruch ift allerdings vorhanden; allein je öfter 
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ich den Brief an Flora las, deſto wahrfcheinlicher wurbe es 

mir, daß bie Stelle in Kay, 1, 6, wo bem Grlöfer die Welt» 

fchöpfung zugefchrieben wird, nichts anderes ald die Mar: 

ginalgloffe eines orthoboren Leſers ſei. Betrachten wir 
zur den Zufammenhang. Der Brieffchreiber will zeigen, daß 

Das Geſetz nicht vom Satan herrühren könne. Dieß, meint 

er, lönne nicht möglich fein, indem ja das Geſetz das Böſe 

verbiete, der Satan aber das Böfe liebe. Es fei demnach 

ein Widerfpruch zwifchen dem Geſetz und dem Satan, 

Diejenigen aber, bie deßungeachtet dem Satan bie Gefeß- 

gebung zufchreiben, hätten bebenfen follen, daß Chriſtus fagte: 

„ein Haus, das in fich gefpalten if, kann nicht beftehen.* 

Ein orthodorer Lefer nun konnte bei dieſer Stelle, wo ber 

Gnoftifer auf die Worte Chrifti provozirt, gar leicht, ja er 

mußte wohl auf den Gedanfen fommen, beizufügen : „Chriftus 

hat aber auch gefagt, er jelbit habe die Welt erfchaffen, nicht 

ber Demiurg, wie ihr ©noftifer fälfchlich behauptet.” 

Ich zweifle nicht, daß auch Herr Stieren, wenn er bie 

Stelle noch einmal betrachtet, unferer Hypothefe einer Mar: 

ginalgloffe beipflichten, dafür aber das fünfte Kapitel für ächt 

halten wird, Ja dieſes Kapitel burfte gar. nicht fehlen, 

wenn ber Brieffchreiber das im Anfang angefündete Thema 

| vollftändig ausführen wollte, 

Ich muß aber noch einen Grund beifügen, ber mid) 

veranlaßt, in Kap. 1. $. 6 eine Marginalgloffe zu ver- 

muthen. 

Herr Stieren gibt felbft zu, daß wenigftend bie erften 

vier Kapitel aus einer Feder geflofien fein. Allein wenn 

jener Beifag ächt wäre, müßte man auch für ben erften 

Theil des Briefes zwei Verfafier annehmen. Die Behaup- 
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tung: „der Erlöfer habe diefe Welt erſchaffen“ (es ift 

nicht von der unfichtbaren Welt die Rede), fteht im Wiber- 

fpruche mit dem fonftigen Inhalt der vier erſten Kapitel. 

Nach diefen hat der Gott der Gerechtigkeit, d. i. der Demiurg, 

das Gefeß gegeben; ber Gefeggeber und Weltfchöpfer int 

aber ftetS eine und biefelbe Berfon, folglich müßte der Erlöfer 

auch der Gefeßgeber fein, wenn er der Weltjchöpfer wäre. 

Allein vom Erlöfer heißt es weiter, er fei gefommen bas 

Geſetz zu reetificiren, und er erfcheint höher als ber Gefep- 

geber. Darum ift er von biefem verſchieden, kann darum 

auch. die fichtbare Welt im Sinne der Gnoftifer nicht gebildet 

haben, und deßhalb muß bie Stelle Kap. 41. $ 6 für ein 

Interpolament gehalten werden. Gehen wir aber von biefer 

Anficht aus, fo ift Alles im ganzen Briefe plan und eben, 
und alle fcheinbaren Schwierigkeiten laſſen fich löfen. 

Haben wir uns bisher nur polemifch gegen Herrn 

Etieren verhalten, fo Tag bieß nothiwendig in der Differenz 

unferer Orundanfichten über die Epistola ad Floram; im 

Uebrigen befenne ich gerne, daß ich fein Schriftchen mit Ber- 

gnügen gelefen und viel Scharffinn und Gewandtheit, forwie 

eine anerfennendwerthe patriftifche Grubition darin entdedt 

habe, 

Hefele. 
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2, 

Pie hatholifge Kirhe in ihrer gegenwärtigen 

Ausbreitung auf der Erde, oder: hifterifche 

und ftatiftifhe Mahricten über fämmtlihe in nnferen 

Bagen mit dem heil, Stuhle zu Mom in Olaubens- 

gemeinfhaft ftchenden Chriftengemeinden. Mit einem 

Anhange: Pie geiftlichen Orden und religiöfen Congre- 

gationen der hatholifhen Kirche, Bon 9. Karl vom 

heil, Alsys, Priefter im Carmeliterhlofter zu 

Regensburg. Regensburg, bei Manz. 1845. XXXIV 

und 637 ©. gr. 8. Pr. 3 fl. 48 fr. 

Das vorliegende Buch macht feinen Anſpruch darauf, 

ein wiffenfchaftliches Syftem ber Firchlichen Statiftif geben zu 

wollen;_ vielmehr ift e8 feiner Beſtimmung und Anlage nach 

eine wörterbuchartige Ueberſicht des gegenwärtigen Beftandes 

der Fatholifchen Kirche auf dem Erdboden. Die Anordnung 

bes Stoffes ift durchaus durch das Alphabeth beftimmt, und 

darum wird zuerft von Afrifa, dann von Amerifa , fofort 

von Afien und Auftralien, endlih von Europa gehanbelt. 

Aber nicht blos die fünf Welttheile find alphabetiſch rangirt, 
fondern auch die Bisthümer jedes einzelnen Welttheils find 

wieder alphabetifch georbnet, fo daß z. B. in Europa zuerft das 

apoftolifche Bifariat Aberdeen in Schottland, hierauf das 

Erzbisthum Acerenza in Neapel, dann das Bisthum 

Achonry in Irland, weiterhin die Diöcefe Acquapen: 

bente im Kirchenftaate ıc. befchrieben wird, 

Dem fichtlichen Mangel, welchen biefe Anordnung nah 
ſich ziehen mußte, wirb aber dadurch wieder abgeholfen, daß 

in beigegebenen weitläufigen Tabellen die Diöcefen auch nach 



398 P, Karl, kirchliche Statiftik. 

Ländern zufammengeftellt werben. Im Buche felbft fommen 

Die acht Diöcefen Baierns an acht verfchiedenen Stellen vor, 

Augsburg (wegen feines Anfangsbuchftabens) weit vorne, 

Mürzburg faft am Ende des Werkes. In ben Tabellen 

Dagegen werben alle diefe acht Bisthümer unter der Rubrif 

Baiern zufammengeftellt. So notbwendig dieß bei ber 

übrigen Einrichtung ift, fo müffen wir Doch tadeln, daß auch 

bei dieſer Zufammenftellung wiederum bas Alphabet als 

maßgebend angefehen wurde, während nach unferer Meinung 

die Metropolitaneintheilung beftimmend hätte fein follen. 

Wir hätten nämlich die Sache fo angeordnet: 

Baiern I. Erzbisthum Müncen-Freifing, mit ben 

Disthümern Augsburg, 

Paſſau, 
Regensburg, 

n. Erzbisthum Bamberg, mit den 

Bisthümern Cichft ädt, 

Speyer, 
Würzburg. 

Achnlich hätte ed natürlich * allen andern Ländern ge⸗ 

halten werben müflen. 

Sehen wir aber von der überhaupt nicht wohl zu billi- 

genden Form und Anlage des Buchs ab, fo ift es ein recht 

zwedmäßiges Handbuch oder Repertorium für Jeden, ber über 

ben gegenwärtigen Beftand ber fatholifchen Kirche, die Zahl und 

Größe ihrer Diöcefen, deren Gefchichte (in Kürze), geographifche 

Lage u. dgl. Auffchluß erlangen; die Namen ber Bifchöfe 
und apoftolifchen Bifarien erfahren will, u, f. f. Ungern 

vermiffen wir bei jeder Diöcefe die Angabe barin belegener 

berühmter Abteien und Kirchen, Auch wäre eine Zufam- 
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menftellung ber Unirten Griechen, Armenier ıc. wuͤnſchens⸗ 

werth gewefen, damit wir eine Leberficht über deren ge= 

genwärtige Zahl ꝛc. gehabt hätten. 

Dagegen erkennen wir in dem Anhang über bie geift 

lihen Orden und religiöfen Congregationen unferer Kirche 

eine ſehr dankenswerthe Beigabe. Es ift dieß die erfte ung 

befannt gewordene Weberficht über den gegenwärtigen Stand 

bes Mönchthums in ber Fatholifchen Kirche, 

Hefele, 

4. 

Italienifhe Duftände, gefhildert von Dr. €. I. N. 

Mittermaier, Geheimenrathe und Prof. in Heidel- 

berg... Heidelberg, Afademifche Berlagshandlung von 

3. 6. 3. Mohr. 1844. ©. 2380. 8. Pr. 1 fl. 20 fr. 

Erinnerungen an Italien, befonders an Nom, Aus 

dem Neiſe-Tagebuche des Dr. A. 3. Aahlert. Bres- 

lau, bei Georg Philipp Aderholz. 1843. ©. XXI u. 

415. 8. Pr. 1?/; Rthlr. 

Rücderinnerungen an Italien, von einem Katholiken 

(dem Marquis son Beaufort). Mad der 5ten Aufl, 

aus dem Franzöf, übertragen. Aachen, Gremer’fche 

Buchhandlung. 1843. 2 Thle, in 1 Band, SS, 215 u, 

204. 12. Pr. 1fl. 12 fr. 

1) Es gibt wohl fein Volf, das fo ungerecht beurtheilt 

worden ift, als das italienifche. Die Borurtheile gegen 

baffelbe haben ſich fo allgemein verbreitet, daß — wir wiffen 

ed aus Erfahrung — die meiften Befucher Italiens nicht 

frei davon das fchöne Land betreten, Durch dieſe Vorur⸗ 
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theile, wozu ſich gar häufig noch Mangel an hinreichender 

Sprachkenntniß und zu kurzer Aufenthalt gefellen, werden fie 

von ber nähern Berührung mit dem Volke zurüdgehalten, 

und lernen bloß jene Menfchenklafie kennen, welde ihren 

Unterhalt von den Fremden zieht und in Stalien in ber 

Regel nicht fchlimmer, ja. wenn man fie recht behanbelt, 

häufig befier als anderwärts ift. Auf folche Weife lernt man 

die guten Gigenfchaften der übrigen Volksklaſſen — der Maſſe 
des Volkes — nicht fennen, und diefer guten Gigenfchaften 

find nicht wenige, die man bei andern Bölfern nicht fo all⸗ 

gemein trifft. Die Fehler aber, wovon das italienifche Volk 

eben fo wenig ald ein anderes frei ift, und wofür man 

befanntermaßen immer ein fchärfered Auge hat, treten dann 

einfeitig hervor, und was man an ber einzelnen Bolfsflaffe, 

mit der man zumeift in Berührung fommt, auszuftellen 

findet, wird auf das ganze Volk übertragen. Uebrigens 

wäre dieß noch nicht das Schlimmfte! Italien ifl ein rein 

katholiſches Land, in feiner Mitte der apoftolifche Stuhl. 

Man hat e8 daher vielfach geliebt, den Katholicismus der 

Italiener und die wirklichen oder vermeintlichen Fehler ber 

Italiener in einer Verbindung wie von Urfache und Wirkung 

Darzuftellen. Zu dieſem Zwede fonnte man nicht oft und 

ftarf genug bie Fehler der Staliener hervorheben; und fo 
wurden die Vorurtheile gegen Italien immer mehr verbreitet 

und befeftigt. Um fo mehr waren wir daher erfreut, einen 

Gelehrten, wie den Herrn Geheimenrath u. Prof. Dr. Mitters 

maier, welcher durch fiebenmaligen Befuch Italiens, fowie 

durch Befanntfchaft mit vielen ansgezeichneten Männern und 

mit der Literatur des Landes, die dortigen Berhältniffe, 

insbefnodere den Volkscharakter fehr genau Fennen Ternte, in 
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ber Schrift Ar. 1!) gegen die herrfchenden Vorurtheile mit 

Entſchiedenheit (S. 4) in die Schranfen treten zu fehen. 

Der Herr Berf. det unpartheiifch die Fehler des italienischen 

Bolfes auf, zugleich aber auch die wahren Urfachen ber- 

felben. Inter diefen finden wir den Katholicismus und feine 

Snftitutionen nicht; dagegen find beide richtig als die Quelle 

von fo vielem Guten bezeichnet, das ber Hr. Verf, in Stalien 

fand und- und mittheilt. 

Es ift befannt, daß man bem italienifchen Volke am 

bäufigften ISZmmoralität, Trägheit und Unwiffenbeit 

vorwirft. Der Herr Verf. verfchweigt nicht, daß der Staliener 

in Folge feiner aus Flimatifchen Verhältniffen entfpringenden 

Keigung, an öffentlichen Orten fih aufzuhalten und an Feften 

Theil zu nehmen, geringern Sinn für das Familienleben 

babe. „Allein auch in biefer Beziehung”, fagt er. ©. 23, 24 

und 25, „herrichen unter den Ausländern große Vorurtheile.“ 

Wer an bie Schilderungen denkt, weldye manche Schriftiteller 

vorzüglich des vorigen Jahrhunderts von den Ausfchweifungen 

und ben Liebesabentheuern der jungen Italiener und von dem 

Cicisbeat, ald einer gewöhnlich bei ben italienifchen Frauen 

vorkommenden Einrichtung, machen, wer feine Kenntniß bes 

italienifchen Familienlebend aus den Novellen und Kommö- 

dien der Italiener der Vorzeit fchöpft, möchte freilich verfucht 

werben, über die große Immoralität und ben Mangel bes 

Familienlebens bitter zu Hagen; allein jeder mit dem italie- 

nifchen Leben Bertraute weiß, daß bie Sitten in Italien 

1) Eine Ueberfegung derfelben ins Italienifche unter dem Titel „delle 
condizioni d’Italia* vom Abbate Pietro Mugna mit einem neuen 
Paragraphen vom Berf. und mit Anmerfungen vom Ueberſetzer ift 
bei Tendler und Schäfer in Mailand und Wien unter der Preſſe. 
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fich wefentlich umgeftaltet haben, baß bie Cavalieri serventi 

nur in Romane ber Vorzeit gehören und jegt entweder un— 

fhuldige, gutmüthige Hausfreunde find, oder wenn fie einen 

fchlimmeren Gharafter an fi tragen, nicht häufiger vor- 

fommen, als in andern Städten Europa’s, Auch hier trifft 

jene lieberlichen, reichen, dem Müßiggange ergebenen Fremden, 

welche in den großen Städten alle Mittel aufbieten, Frauen 

zu verführen, und durch den von den ausländifchen Yami- 

lien, die den Winter in Ftalien zubringen, entfalteten Luxus, 

ber zur Nachahmung reizt, begünftigt find, ein ſchwerer Vor⸗ 

wurf. Nicht felten hört man fchwere Klagen ber Ita— 

liener und edler Frauen über ben immer weiter in eini- 

gen großen Stäbten Staliens fich verbreitenden Lurus bes 

weiblichen Geſchlechts und die nachtheiligen Folgen deſſelben 

auf die Moralität der Frauen, insbefondere in ben höheren 

Kreifen der bürgerlichen Gefellfchaf. Es muß übrigens bei 

den Schilderungen, welche frivole, oder eitle, oder ſchlecht 

beobachtende Reifende nicht felten über die Unſittlichkeit ber 

Frauen in Italien machen, bemerft werden, daß eine ges 

nauere Beobachtung und forgfältige Grfundigung das Gegen- 

theil Iehrt, Die Natürlichkeit und liebenswürbige Unbefangen- 

heit bes weiblichen Geſchlechts in Stalien erklärt manche 

Erfcheinung, die man leicht auf Rechnung ber Gefallfucht 

oder Groberungsluft, oder noch fchlimmerer Neigungen der 

Frauen zu fegen verfucht wird, während fie eine der Folgen 

jener Unbefangenheit ift, mit welcher die italienifhe Frau, 

ohne Nebenabfichten oder Luft an Unfittlichkeit, über Man— 

ches fpricht, was in andern Rändern weniger offen befprochen 

wird, und ihre Neigung offen an ben Tag legt. ©, 144 

bemerkt der Herr Berf., daß „genaue Grfundigungen das 
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Refultat geben, daß vorzüglich in einigen tosfanifchen Städten 

(Florenz und Livorno) das Anwachfen der Zahl der Fremden 

(und ihre häufig großen Ausfhweifungen) nicht vortheilhaft 

auf Moralität wirken.” — „Vergleicht man die Zahl der un- 

ehelichen Kinder zu den ehelichen in Stalien mit ber in 

anderen Ländern vorkommenden, fo ift auch in biefer Bezie- 

hung ein günftiges Verhältnig dafelbft bemerkbar” (S. 162). 

„Eine ftrenge Eitte tadelt außereheliche Gefchlechtsausfchweis 

fungen, und von früher Jugend an wird dem Mäbchen ber 

Anftand und die Echeu vor den Folgen ber Ausfchweifungen 

eingeprägt. Die Kirche wirft dazu mächtig mit, indem bie 

Beichte häufig die Veranlaffung gibt, auf das Gemüth ber 

Beichtenden zu wirken. Auch die ftrenge Aufficht, welche 

Eltern über ihre jungen Mädchen halten, entfernt manche 

Gelegenheit zu Ausfchweifungen* (S. 169). — Die Grimi- 

nalftatiftif zeigt überall in Italien eine geringe Zahl weib- 

licher Verbrecher (S. 122. 123); „befonders lehren genaue 

Grfundigungen, daß Hausdiebftähle von weiblichen Dienftboten 

verübt, weit feltener find, als in andern Ländern“ (S. 160). 

„Während in den meiften Ländern Guropa’s die Selbftmorbe 

auf eine furchtbare Weife zunehmen, ift verhältnigmäßig in 

Stalien die Zahl derfelben gering“; eine Erſcheinung, die der 

Herr Berf. ganz richtig aus dem Einfluffe ber Fatholifchen 

Religion ableitet (S. 179). Demfelben Einflufje fchreibt ber 

Herr Verf. es auch zu, „daß Italien verhältnigmäßig weniger 

Geiſteskranke ald andere Länder hat” (S. 186 und 187). 

Verdiented Lob ertheilt der Herr Verf, dem anftändigen Be— 

nehmen gegen das weibliche Geſchlecht: „Wer fehen will, 

wie ein Volk mit ganzer Seele fi freut und in liebens- 

würdiger Heiterfeit fich beivegt, muß Staliener bei ihren Feften 
Theol. Quartalſchrift 1845. III. Heft. 33 
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beobachten. Das Intereffe fteigt, wenn man ben Anftanb, 

mit welchem in ber lauteften Freude das Volk fich bewegt, 

und das Benehmen gegen das weibliche Gefchlecht bemerkt. 

Nie bat der Berf. diefer Blätter bei vielen Feften in ben 

verfchiedenen Gegenden Italiens irgend eine Unanftändigfeit 

auch in den wogendften Volksmaſſen bemerft* (S. 21. 22). 

Obgleich die Fimatifchen und andere Verhältniffe, 3. B. 

die geringen Bebürfniffe des Italieners bei feiner befannten 

Mäpigfeit und Einfachheit und feinem fonnigen Himmel, fehr 
geeignet find, die Trägheit zu begünftigen, fo find dennoch bie 

Staliener fehr thätig. 

„In der Bürgerflaffe findet der unpartheiifche Beobachter 

einen feltenen Fleiß, große Gefchidlichfeit und viele häusliche 

Tugenden. Jeder KReifende, welcher unter dem Wolfe fich 

herumtreibt, muß bezeugen, daß fchon am frühen Morgen, 

zu einer Zeit, in welcher in andern Ländern noch die Arbeiter 

ruhen, bie Handwerfer in Italien in ihren Werfftätten ar- 

beiten, oder noch in fpüter Nacht ihre Gefchäfte verrichten, 

und nur in ben heißen Mittagsftunden der Ruhe pflegen“ 

(S. 7). „Es würde ungerecht fein, im Allgemeinen den 

Staliener der Trägheit zu befchuldigen; man muß ftaunen, 

mit welcher Ausdauer italienifche Gelehrte und Künftler große 

Arbeiten unternehmen und zum Gnde führen, — Genaue 

Beobachtungen der Arbeiten der Gefchäftsmänner, der Richter 

und Advofaten, haben gleichfalls den Verf, überzeugt, daß 

dem Italiener mit Unrecht Trägheit vorgeworfen würde“ 

(S. 15). 

Am liebften und meiften haben diejenigen, die fich ges 

wöhnt haben, „SKatholicismus * und, Verdummung“ als 

fononym zu denfen, von der, „niedrigen Bildungsftufe“ der 
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Staliener gefabelt. Wir, unferes Theils, haben als eine der 

vorzüglichften Gigenfchaften der Italiener ihren penetranten 

Geiſt fennen gelernt, der nicht lange an ber Schale ber 

Dinge herumfucht, fondern ſchnell auf den innerften Kern 

eindringt. „Jene Sonne, welche die foftbaren Früchte bes 

Südens zur Reife bringt, gibt auch dem Geifte der Bewohner 

eine größere Glaftizität und erzeugt eine feinere Organifation, 

Auf Rechnung diefer Erfcheinung darf auch der hohe Grad 

von Bildungsfähigfeit des italienifchen Volkes gefeht werben, 

Man fühlt fich freudig überrafcht im Umgange mit gebildeten 

Stalienern durch den Reichthum der Ideen, durch die Er— 
habenheit ihrer Anfichten, den feinen zergliedernden Geift, 

welcher fich nicht mit flüchtiger Beobachtung begnügt, fondern 

ed liebt, die Urfachen der Erfcheinungen zu erfpähen, und 

Grundfäge aufzuftellen* (S. 14). Befonderd rühmt ber 

Hr. Verf. die große Geifteögegenwart ber Italiener und ihren 

praftifhen Sinn, der fi) in einem großen Takt, ſchon in 

den gewöhnlichen Verhältniffen bed Lebens ausfpricht, befon- 

ders aber in ihrem großen technifchen Talente und auch in 

ihren wijfenfchaftlihen Leiftungen (S. 31 — 36) ; ferner 

ihre feine Beobachtungsgabe; ihren offenen Sinn für Poeſie 

und Kunft (S. 37. 38). „Die Lebhaftigfeit des Geiftes, 

der überall eine erhabene Anficht den verfchledenen Gegen- 

ftänden abzugewinnen weiß, das Feuer der Beredfamfeit, mit 

welcher ber Italiener feine Meinungen vertheidigt, die Klarheit 

feiner Darftellung, der ungeziwungene, heitere, natürliche Ton, 

ber in dem Umgange herrfcht, und ber den Stalienern im 

hohen Grabe eigene praftifche Sinn, der die Pedanterie nicht 

auffommen läßt, bewirken, daß bie Unterhaltung mit italieni= 

fchen Gelehrten Annehmlichkeiten hat, Die — jedes Land 
3 *t 
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in gleichem Maaße bietet” (S. 7). Als einen Beweis bes 

praftifchen Geiſtes und eines feinen richtigen Talts ber 

Staliener führt der Hr. Verf. insbefondere noch ihre wiflen- 

fchaftlihen Gongrefie an (S. 38 und 39). Man weit 

befanntlich befonderd gerne auf den Mangel an Lnterrichts- 

anftalten für das Bolf in Italien bin. Daß fie in manchen 

Staaten Italiens fchon längft allgemein verbreitet find, und in 

andern fich immer mehr verbreiten, kann Niemanden unbefannt 

fein, der fi) genauer darnach erfundigte; der Hr. Verf. giebt 

darüber im $ 9 ausführlichen aus den ficherften Quellen ge— 

fchöpften Auffchluß. Und find denn bei uns die Volksichulen 

von Gwigfeit her? Bielleicht follten aber die italienifchen 

- Schulen nad dem Mufter der unfrigen eingerichtet fein? 

Damit wollen wir die Italiener bei dem hohen Grade ihrer 

Bildungsfähigkeit billig verfchonen. Denn „forgfältige Erkun- 

Digungen lehren, daß in ben Schulen das Kind in Italien weit 

fehneller als in andern Ländern leſen, fchreiben u. A. Iernt, 

und in allen Zweigen bed Unterrichts Fortfchritte macht“ 

(S. 14). In Stalien wird das Lefen und Schreiben nie End— 

zwed der Bolfserziehung fein, wie ed dort, wo man auf 

Stalien fo vornehm herabfieht, häufig darum der Fall ift, weil 

man ed mit all dem methodifchen Apparat, auf den man ſich 

fo viel zu gut thut, gar vielfach nicht weiter, ja nicht einmal 

bis dahin bringt. Treffend fagt hierüber der Hr. Verf. S. 232 

und 233: „ES gehört zu den Vorurtheilen mancher Aus» 

länder, daß die Fatholifche Kirche und die Geiftlichen in Italien 
felbt den Bolfsunterricht nicht begünftigen, vielmehr bie 

Unwiffenheit des Volfes zu erhalten fuchen, um deſto leichter 

das Volk in unbedingter Abhängigfeit von fich zu halten; bie 

Betrachtung des Entwidelungsganges der Bemühungen ber 
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Päpfte für die Schulen in Rom zeigt die Grunblofigfeit dieſer 

Meinung, und die Weife, wie der treffliche Morrichini nach— 

weit, wie eben von dem Standpunfte ber Religion aus bie 

Erziehung des Volks, die Bildung feines Geiftes auf eine 

Weiſe, daß auch das Herz Nahrung erhält und eble Gefühle 

ausgebildet werden, für das ficherfte Mittel erklärt wird, bie 

Wohlfahrt des Volks und die Erreichung des Zwedes ber 

Menfchheit zu befördern, beweift deutlich bie Richtung ber 

Kirche, welche nur jene Anficht verdammt, nach welcher man 

fich einbildet, Daß in der bloßen Bildung'des Geiftes, 

im Lefen und Schreiben oder Entwidelung gei- 

ftiger Fertigfeiten die Aufgabe des Unterrichts 

beftehe, während nad den von ber Kirche verbreiteten, 

gewiß richtigen Vorftellungen der Unterricht mit der Erzie— 

hung Hand in Hand gehen und auf Ausbildung moralifcher 

und religiöfer Gefühle ebenfo wie auf Bildung des Geiftes 

gerichtet fein muß. Man muß zur Ghre der Geiftlichen in 

Stalien erflären, daß in allen Gegenden dieſes Landes hoch- 

geftellte Geiftliche es find, welche Wohlthätigfeits- und Unter: 

richtsanftalten ebenfo durch reiche Beiträge, wie durch uner- 

müdeten Gifer und thätige Hülfe unterftügen. Auf ben 

Dörfern find es häufig die Pfarrer, welche mit großen Opfern, 

felbft oft eine geringe Pfründe genießend, die Jugend unter- 

richten, und nicht felten, wenn fie Talente in einem Snaben 

entdecken, ihn fo unterrichten, daß er fpäter feine Studien 

auf höheren Anftalten fortfegen fann.* Daß man auch in 

Stalien die Volfsfchulen ald ein Zeitbebürfniß betrachtet, und 

„daß die Wiffenfchaft nicht gleichgüftig gegen bie gründliche 

Prüfung der beften Methode bes Unterrichts iſt,“ beweifen 

bie vom Hrn. Verf. S.234 angeführten Schriften. Es finden 
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fi darin „manche treffliche Bemerkungen, bie auch im Aus- 

ande beachtet werben follten.“ Bergleichen wir das Zahlen- 

verhältnig der die Echule wirklich befuchenden Kinder der 

Lombardei zu den fchulpflichtigen Kindern mit dem Berhältniß 

zwifchen benfelben in einigen preußiſchen Provinzen und 

befonders in Berlin (dem „Sitz der Intelligenz”) wie 

folches von F. Harfort in feinen „Bemerkungen über bie 

preußifche Volfsfchule. Iſerlohn 1842. ©, -15 und 16 mit- 

getheilt ift, fo fällt der Vergleih zu Gunften der Lombardei 

aus. Die Kleinfinderbewahranftalten, welche befanntlich von 

Italien ausgingen, finden dort wie in andern Gegenden Ita— 

liens, einen erfreulichen Fortgang. Auch giebt e8 Armenfchulen 

(zum Theil folche, die mit Verpflegung der Schüler verbun- 

ben find), und für das weibliche Gefchlecht vorzüglich viele 

Klofterfchulen, in welchen unentgeldlich für Arme Unterricht 

ertheilt wird. „Sehr befucht find bie Sonntagsfchulen, in 

welchen befonders für Kinder der Handwerfer und für Lehr- 

jungen an Sonntagen Unterricht ertheilt wird.“ Schon der 

bl. Sarlo Borromeo gründete eine ſolche Schule in Mailand 

(S. 241). Was höhere Lehranftalten anlangt, fo „können 

wenige Staaten Europa’s ſich rühmen, daß in feinen Städten 

beren fo viele errichtet find, bie zahlreicher befucht werben, 

als dieß in der Lombardei der Fall it” (S. 242). — „Auch 

in den Herzogthümern Parma, Guaftalla und Pia— 

cenza it dad Schulwefen durch zahlreiche Geſetze geordnet; 

insbefondere das Volksichulweien * (S. 245). „Die Lehrer 

an Primärfchulen (unfere Volksfchulen) können nicht unter 

600 Lire (= 40 fl.) erhalten.“ „In den Herzogthümern 

beitehen :auch viele Klofterfchulen, worin arme Kinder unent- 

gelblich erzogen werben * (S. 247). „Bei jeder Univerfität 
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ift ein eigner Lehrer für Religionsunterricht angeftellt, welcher 

zweimal in der Woche Borlefungen über Religion halten 

muß. Die Studenten find verpflichtet, dem regelmäßig zu 

baltenden Gottesdienfte anzuwohnen * (S. 246). — „Im 

Königreihe Sardinien ift befonders feit 1822 eine Ber- 

befierung des Schulwefens bemerkbar“ (S. 248). Die von 

Prof. Troya für die Elementarfchulen in Turin bearbeiteten 

Schulbücher werden von dem Hrn. Verf, ganz befonders ge— 

rühmt, Nach dem neuen Schulreglement v. J. 1840 „werden 

die Echullehrer ftrengen Prüfungen unterworfen (fie müfjen 

ein Zeugniß bes Erzbifchofs vorlegen, welcher auf den Grund 

ber guten Aufführung fie für würdig der Anftellung erflärt); 

körperliche Züchtigungen find ganz verboten, Der Gehalt 

eines Lehrers an den Volksfchulen muß mindeftens 500 France 

betragen” (©. 249. 250). „Im Königreich beftehen auch 

21 von ben chriftlichen Schulbrüdern geleitete Schulen, welche 

im Ganzen gerühmt werden, da Die Lehrer mit Uneigen- 

nügigfeit und mit großer Pflichttreue thätig find” (S. 251). 

„Für den höhern Anterricht gefchieht viel“ (S. 250). 

wohlthätig wirfen auch die technifhen Schulen, und die in 

Verbindung mit Fabrifen angelegten Schulen, fowie jene 

Anftalten die auf den Unterricht und. Unterftügung. armer 

Kinder fich. beziehen, welche Handwerfe oder Gewerbe erler- 

nen. So befteht in Turin eine Anftalt dieſer Art. In 

Navarra gründete im I. 1833 die Gräfin Tornielli - Bellini 

ein ſolches Inftitut, und gab ein Vermögen von 400,000 fire 

(= 160,000.) ©. 254. Die ©. 255 gefhilderte Ein- 

rihtung der von ber Geiftlichfeit begünftigten Kleinkinder: 
fhulen verdiente, wie ber Hr. Verf. richtig bemerkt, wohl 

auch Nachahmung im Auslande. — In Toskana befteht 
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fein Schulzwang und Unterrichtöfreiheit; daher es fehr viele 

Privatichulen gibt (S. 256). „Einen wohlthätigen Einfluß 

auf die Volfsbildung üben in Toskana die Kleinfinderfchulen 

und die technifchen Schulen aus” (S. 259. 260). Der 

Sefundärunterricht für Knaben ift in Tosfana ziemlich aus- 
gebreitet; faft jede Fleine Stadt hat eine Anftalt, die mit Den 

bdeutfchen Gymnaſien verglichen werben Fanı. In Rom 

find mehr als 100 Volfsfchulen; in den meiften wird unent= 

geldlicher Unterricht gegeben. Für den höhern Unterricht wird 

in den Gollegien, Seminarien und ben vielen geiftlichen An— 

ftalten geforgt. Univerfitäten beftehen in Rom und Bologna, 

als Hauptuniverfitäten. Sechs andere find Univerfitäten zweiter 

Range” (S. 261. 262). — Im Königreih Neapel und 

befonders auf der Infel Sicilien fehlt e8 noch am meiften 

in Beziehung auf öffentlichen Unterricht. „Einen umfafjenden 

Plan für den Unterricht des Volkes, wie für die höhere Bil- 

bung, gab der neapolitanifche Erzbifchof Mayetti in feinem 

Entivurf eines Studiengefeges. Leider haben feine VBorfchläge 

noch nicht bie höhere Genehmigung erhalten” (S. 234 und 

264) — Als große Fortfchritte in Bezug auf Verbreitung ber 

Bildung in Stalien hebt der Hr. Verf. S. 268 ff. die Be- 

mühungen edler Männer hervor, gute, wohlfeile und anziehenb 

gefchriebene Bücher unter dem Volke, und durch Zeitfchriften 

nügliche Kenntniffe zu verbreiten, fowie die wohlthätige Wirk— 

ſamkeit der zahlreichen Akademien und Gefellfchaften (auch für 

den Bolfsunterricht); endlich auch die vielen Gefellfchaften zur 

Beförderung des Aderbaues. Aufgefallen ift e8 uns aber, iu der 

Anm. 1 zu S. 270 aus den befannten Stunden ber Andacht 

ausgewählte, in's Stalienifche überfegte Betrachtungen als 

eines ber „guten Erbauungsbücher, welche man dem Vollke 
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gebe” von dem Hrn. Verf. genannt zu fehen. Wieberholt fpricht 

der Hr. Verf. von „dem Mangel einer gehörigen Bildung des 

weiblichen Gefchlechtes” in Stalien, und meint, daß bie 

Klofterfchulen häufig den Bedürfniſſen einer tüchtigen weibl, 

Erziehung nicht entfprehen (S. 26. 27. 258. 266. 278). 

Wir fönnen ihm hier nicht beiftimmen. Daß das weibliche Ge— 

fchlecht in Stalien nicht fo unterrichtet wird, wie bei ung, 

geben wir gerne zu, glauben aber, daß daſſelbe im Allge- 

meinen gut erzogen ift. Eine Folge davon und ein Beweis 

dafür ift die von dem Herrn Verf. felbft hervorgehobene 

verhältnigmäßig geringe Zahl weiblicher Verbrecher und un= 

ehelicher Geburten (Man vol-befonders auch S. 169). Bei 

und wurbe die eigentliche Erziehung durch den Unterricht in 

Hintergrund gedrängt, und das ift namentlich für das weib- 

liche Gefchlecht, bei welchem bie Erziehung, und zwar bie 

religiöfe Erziehung, die Hauptfache ift, ein großer Nachtheil, 

ben man jest, da bie Refultate ber bisherigen Prinzipien 

mehr und mehr zu Tag treten, immer allgemeiner einzufehen 

anfängt. Beifpiele wirfen bei der Erziehung mehr ald Worte. 

Wo treffen wir aber bie Beifpiele der Tugenden, welche das 

Weib zieren follen. Frömmigkeit, Keufchheit, Gehorfam , in 

höherm Grabe, als bei den weiblichen religiöfen Orden? Mit 

diefen Beifpielen ‚verbindet fich dann als äußerſt wirkfam für 

bie Erziehung die edelfte Uneigennützigkeit und aufopfernde 

Liebe, Wenn die Oblate (eine Art Klofterfrauen, die durch 

fein Gelũbde gebunden find) in Toskana, wie der Hr. Verf. 

©. 258 fagt, häufig Perfonen find, die in der Welt nichts 

zu gewinnen haben und in biefen Orden treten, ohne eigent- 

lichen Beruf zur Grjiehung zu haben, aber verforgt fein 

wollen ; fo ift bieß ein Fehler, ber auch bei unferm Syſtem 
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häufig genug vorfümmt, dem aber bort leichter, als hier vor⸗ 

zubeugen iſt. Uebrigens find wir überzeugt, daß bie weibliche 

Jugend von jenen Frauen nicht fehlechter unterrichtet, jeben- 

falls aber weit beſſer erzogen wird, ald von emeritirten 

preußifchen Unteroffizieren. — Bemerfenswerth ift folgende 

Notiz, welche der Herr Verf. in einer Anmerkung zu S. 239 

gibt: „In manchen Orten (des Beltlins), z. B. in-Bormio, 

wo früher ſchon bie Jefuiten Schulen hatten und ftreng auf 

Schulbefuch anhielten, fann fait Jeder lefen und ſchreiben.“ 

Der Herr Berf, weist auch noch die Ungerechtigkeit ber 

dem italienifchen Wolfe gewöhnlich gemachten Vorwürfe ber 

Brellerei (S. 8— 10), der Berjchlofienheit und bes Miß— 

trauens (S. 31) nach, gibt Dagegen unpartheilfch das im 

einzelnen Staaten, befonders in einigen Provinzen des Kö— 

nigreichs beider Sizilien, öftere Vorlommen von Tödtungen 

und Verwundungen zu, welche ihre Urfache in ber natür- 

lichen Reizbarfeit des Italieners haben, befonders wenn biefe 

auf den höchſten Grad gefteigert wird” (S. 13). Nicht felten 

ift auch übermäßiges Ehrgefühl, Erbitterung gegen Berwanbte, 

welche ber Familie Schande bringen, Beranlafjung dazu 

(S. 126. 127); befonders aber das Douanenfyftem und das 

damit, wie früher in Deutfchland zufammenhängende Contre- 

bandwefen (S. 161 und 52). Die Gründung eines Zoll- 

vereind, nach $.4 eine Frage, die gegenwärtig alle benfenden 

©eifter in. Italien befchäftigt, wird hier abhelfen. In ber 

Lombardei wurben in‘ jedem der Jahre 1840 und 1841 nur 

2 Tobesurtheile und in Venedig 1840 Feines, im Jahre 1841 
nur eines gefällt (S, 114). In Tosfana wurde von 1831 

bis 1840 Fein Todesurtheil gefällt (S. 147), „Die Zahl 

ber ſchweren Verbrechen gegen bie Perſonen ift in Stalien, 
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nach ber Behauptung des Berf. ©. 113 — verhältnikmäßig 

geringer als in andern Rändern.” Wie bei uns fchon feit 

geraumer Zeit, fo find, wie der Herr Berf. ©. 279 richtig 

bemerft, auch in Stalien „jene Räuberbanden, welche einft 

beffen Straßen unficher machten, verfchiwunden, und in ben 

meiften Staaten wandert ber Reifende fo ficher, als in irgend 
einem Lande Europa’d.’ (Man vgl. hiezu S. 160.) 

Wir müſſen nun aber auch die Tugenden hervorheben, 

welche den Stalienern vor andern Bölfern eigen find, und 

welche man bei uns bisher meiftens verfchwiegen hat, Die 

Mäßigkeit des italienifchen Volkes, oft fo groß, daß ber 

Deutfche fie kaum begreift, ift Jedem, ber Italien befucht 

hat, befannt. Der Herr Verf. rühmt fie S. 13. — Was 
ferner in Stalien feinem nur- einigermaßen aufmerffamen 

Beobachter entgehen kann, und baher auch ber Herr Berf, 

wiederholt (S. 19.20. 45. 46. 277) mit befonderm Nachdrud 

bhervorhebt, das find die Berhältniffe der verfhiede- 

nen Stände zu einander, welche manches erfreuliche 

Bild darbieten, das man vergebens in andern Ländern ſucht.“ 

„Die Stände ftehen fich nicht fchroff gegenüber; Hochmuth 

und vornehmes Herabfehen auf die niedrigen Volklsklaſſen ift 

bier weit weniger bemerkbar als in andern Staaten, — — 

Während "man in Deutfchland nicht felten durch die Härte 
ber Behandlung, burch den Ton, mit welchem ber Vornehme 

ben Niebrigen feine geringere Stellung fühlen läßt, ebenfo 

empört wird, ald durch die Servilität und Kriecherei, welche 

wiedrige Volfsklaffen gegen bie Bornehmen an ben Tag 
legen, bemerft man in Stalien ein weit zarteres Verhältniß. 

Man muß zur Ehre des Adels von Jtalien und ber hoch— 

fiehenden Beamten fagen, daß ihrem Benehmen ein gewiſſes 
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Wohlwollen gegen Niedrige und ein gutmüthiger Ton 
zum runde liegt, mit welchem auch der Vornehme ben 

Aermern anftändig behandelt, während der Niedrige zwar 

höflich und anftändig, aber ohne alle gemeine Kriecherei dem 

Hochgeftellten gegenüberfteht. — — Das Verhältniß zwifchen 

den reihen Eigenthümern und den Landleuten, welche Güter 

von ihnen zum Baue inne haben, ift häufig ein fehr freunt- 

liches, patriarchalifches.“ Das Verhältnig zwifchen Herrfchaft 
und Dienftboten wird fchon durch das Wort famiglia — fo 

heißt man leßtere, — bezeichnet. Es hat uns gefreut, daß 

der Herr Berf. den Grund biefes fchönen Verhältniffes unter 

andern in bie Religion fept: „Früh begründete (heißt es 

©. 46) in Italien das Syftem religiöfer Gorporationen einen 

edeln Geift der Gleichheit im Wohlthun, doppelt mächtig, 
ba bie Religion die Verbrüderung heiligt und in ber ftatuten- 

mäßigen Gleichheit der Pflichten die Standesunterfchiede ver- 

fhwanden. In jener ehrwürdigen Verbrüberung der Miferi- 

cordia in Florenz wandelt das Mittglied einer ber höchften 
abeligen Familien neben dem einfachen Bürger — Beide 

unter ihrer Kapuze unkenntlich — Beide durch gleiche Pflicht: 

erfüllung verbunden.” Wir fuchen den Grund jenes zarten 

Berhältniffes zwifchen Hohen und Niedern ebenfalls, und 

zwar vorzugsweife in der Religion, aber nicht bloß in dem 
Syſtem religiöfer Gorporationen, fondern noch tiefer dort, 

wo bie religiöfen Verbrüberungen felbft ihren Grunb haben, 

im Fatholifhen Dogma, und verweifen bießfalls auf 

bie Schrift des geiftreichen Abbe Gerbet: „considerations sur 
le dogme generateur de la piété catholique.” Wo ber 
Glaube an das Fatholifhe Dogma noch ungefchwächt befteht, 
ift das Verhältniß zwifchen Höhern und Niedern immer ein 
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freundliches, zarted; wo aber biefer Glaube durch bas-Ein- 

dringen proteftantifcher Prinzipien zerftört oder geſchwächt 

worben, ift jenes zarte Band mehr ‘oder weniger zerriffen; 

die Kälte, die Vornehmheit, der Hochmuth, die Härte und 
Strenge auf der einen Seite ruft auf der andern Seite ben 

Widerftand hervor — bie focialiftifchen und communiftifchen 

Tendenzen. 

Auf demfelben Grunde ruht eine andere Tugend ber 

Staliener, welcher der Herr Berf. ©. 33 erwähnt, nämlich 

eine ebenfo uneigennügige-ald aufopfernde Men— 

fhenliebe: „ber Italiener leiftet in edler Selbftaufopferung 

oft Unglaubliches,” Damit ift dann auch wahre Vater: 

landsliebe verbunden. „Unter ben höhern Staatödienern 

hat der Herr Berf. in allen Theilen Italiens Männer ges 

funden, die von berfelben begeiftert, mit feltener Aufopferung 

für die Wohlfahrt ihres Landes wirfen;“ namentlich findet 

man unter dem Adel Italiens Männer der höchften Auszeich- 

nung, die von dem ebelften Nationalgefühl durchglüht find“ 

(S, 42. 43). 

Die fchönfte Frucht deſſelben Baumes — eine ben Ita— 

fienern in fo hohem Grade und fo allgemein eigne Tugend 

ift ihr Wohlthätigfeitsfinn, ber in allen Theilen bes 

Landes den unzähligen Wohlthätigfeitsanftalten das Dafein 

gegeben hat, welche Jedem auffallen müflen, ber Stalien be= 

fucht und nach etwas Weiteren fieht und fragt, als was 

in feinem Reifehandbuch verzeichnet iſt. Der Herr Berf. be= 

zeichnet ganz richtig „den feltenen, thätigen, Fräftigen Wohl- 

thätigfeitsfinn“ als einen der „herrlichiten Gharafterzüge bes 

Stalieners” (S. 16. 191), und. nennt die „zahllofen Wohl- 

thätigfeitsanftalten eine der herrlichften Eigenthümlich- 
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feiten Staliens“ (S. 16, 277); denn in Italien entfaltet 

fih der Wohlthätigfeitsfiun auf „eine fo eigenthümliche und 

herrliche Weife, wie die meiften anbern Länder fich deſſen 

nicht rühmen bürfen“ (S. 192). „Während man in vielen 

andern Ländern, wenn es darauf anfömmt, nicht bloß im 

einer momentanen Begeifterung Gelbbeiträge zu unterzeichnen 

und durch die Größe bderfelben Ruhm zu erlangen, fonbern 

nachhaltig durch jährliche Beiträge oder durch thätige Theil⸗ 

nahme eine wohlthätige Auftalt zu fördern, mühfam die Bei- 

träge zufammenbetteln muß, und noch ſchwieriger Perſonen 

findet, welche einer perfönlichen Mühe fich unterziehen oder 

bei den Sigungen erfcheinen wollen, ift in Italien die Theil- 

nahme eine allgemeine in allen Ständen verbreitete, ine 

freudige Rührung ergreift den Menfchenfreund, wenn er er- 

. fährt, wie 3. B. in Sardinien, in ber Lombardei felbft arme 

Zandleute, unbemittelte Bürger ihr Scherflein gern beitragen, 
wenn eine Kleinkinderfchule, eine Armenfchule!) u. U. ge 

gründet werben fol, Alle erfahrenen Männer Italiens be- 

zeugen, wie fiher man, wenn einmal eine foldhe Anftalt 

gegründet ift, auf ihre Dauer wegen der Regelmäßigfeit ber 

Beiträge rechnen kann. In Italien bezahlt man nicht bloß, man 

opfert freudig mit großer Ausbauer Zeit, um bie Anftalten 

der Wohlthätigfeit zu fördern, Mit welcher Liebe und Sorg- 

falt werben die Kleinkinderſchulen in Stalien gepflegt! Es 

ift erfreulih, Perſonen, deren Stand und Erziehung fie em⸗ 

pfindlih gegen die Unannehmlichkeiten des Imgangs mit 

armen Leuten und Kranken und gegen die Unbequemlichfeit 

1) In Belgien haben wir Fürzlich daffelbe bemerft. 
Ä Anm, des Hei. 
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machen follten, die fehmugigen, elenden Wohnungen armer 

Familien befuchen zu fehen, fie ald Armenväter, als Theil- 

nehmer von Berwaltungscommifftonen und als thätige Mit- 

glieder von wohlthätigen Brüderfhaften zu erbliden, Wir 

wiſſen aus dem Munde von Aerzten und Geiftlichen in allen 

Theilen Italiens, daß mit feltener Selbftaufopferung zarte 

Frauen der Pflege armer Kranfen fi) widmen” (S. 192, 

193). Auch ber Herr Berf. bezeichnet biefe GErfcheinung 

hauptfächlich ald eine Frucht des Katholicismus. „Unfehlbar 

(fagt er ©. 19. 194) ift der in Italien früh verbreitete 

thätige Wohlthätigkeitsfinn zum großen Theile eine Frucht 

der chriftlichen Religion, welche bie Bruberliebe als eine 

ihrer heiligften Satzungen predigt, und der Kirche, welche 

im Geiſte diefer Religion die Unterftügung ber Armen, ber 

Kranken und Gefangenen als eine. der erften Pflichten ber 

Chriſten einfchärft. Früher fchon riefen die Päpfte viele 

MWohlthätigkeitsanftalten ind Leben. Vorzüglich verdankt bie 

thätige Aeußerung des Wohlthätigfeitsfinns ihre Belebung 

den fchon im Mittelalter gebildeten Affociationen, welchen bie 

Religion eine höhere Weihe gab. Welcher Reifende, ber 

Florenz befuchte, erinnert fich nicht mit Rührung ber noch 

jegt blühenden, wohlthätig wirkenden Brüberfchaft: Miferi- 

eordia genannt. Hier find Männer aus allen Klaffen der 

bürgerlichen Gefellfchaft, die höchftgeftellten im Staate, bie 
Adeligen, hohe Beamte, Kaufleute ebenfo wie arme Bürger 

vereinigt, um überall, wo Hülfe nöthig ift, augenblidlich zu 

helfen. Wenn das befannte Glödchen im Haufe neben dem 

Dom ben bienftthuenden Brüdern ded Tags (Giornicanti) 

das Zeichen gibt, daß ein Unglüdsfall ihre Hülfe fordert, fo 

eilen jene Brüder von dem Hofballe oder ber glänzendften 
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Gefellichaft, wie aus ber Werfftätte weg, um in bem be- 

ftimmten Haufe der Mifericordia die Nachricht zu erhalten, 

wo ihre Hülfe nöthig ift, und in der ben ganzen Körper 

und felbft das Geficht verhüllenden Brüberfchaftsfleidung an 

den Ort zu eilen” (S. 193. 194). 

©. 196 bis 230 verweilt der Herr Verf., „um einiger 

maßen von der Ausbreitung und dem Reichtum der in ben 

Heinften Orten in Italien blühenden Wohlthätigfeitsanftalten 

und zwar häufig in ber zarteften Richtung ein Bild zu geben,“ 

bei einigen ber bebeutendften Staaten Staliend, Wir lernen 

hier Anftalten aller Art kennen, — Kranfenhäufer, Hofpitäler 

für Pilger, für Reconvalescenten, Irrenanſtalten, Gongre- 

gationen, um arme Kranfe in ihren Wohnungen zu ver: 

pflegen; Anftalten, um Nothleidenden während der Nacht 

eine Schlafftelle zu fichern, (ospizi. oder case di ricovero); 

Anftalten und Commiſſionen zur Bertheilung von Almofen 

an Dürftige (commissioni de’ sussidii); Anftalten zur Ver⸗ 

forgung der Armen mit Aerzten und Arzneien; Anftalten für 

die Ausfteuerung armer Mädchen (istituti dotali); Armen- und 

Waifenhäufer; Anftalten zur Unterftügung von Kindern bei 

Erlernung von Gewerben, Findelhäufer, Gebärhäufer, An- 

ftalten zur Unterftügung armer Wöchnerinnen; Rettungsans 

ftalten für Mädchen, welche vor den Gefahren ber Verfüh— 
rung ‚bewahrt werben follen (theild arme Mäbchen ohne 
Verwandte, theild Gefallene); Anftalten für Blinde und 

Lahme, für Taubftumme; für Blöbfinnige, für Epileptifche; 

Sparkafien ; Leihhäufer ; Anftalten, welche den Landleuten 

©etreide barleihen (Monti frumentarii); Gongregationen zur 

Borforge für die Gefangenen, bie Verurtheilten, die aus 

Strafanftalten Entlafienen; Anftalten, welche _den Armen 
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Arbeit verfchaffen und die Arbeitöfchenen zur Arbeit anhalten; 

Herbergen für Greiſe; Berforgungsanftalten für Wittwen; 

Anftalten für unglücklich verheirathete Frauen. In Pale- 

ftrina bei Rom ift eine Aderbau-Golonie für Waifenfnaben 

von 5—18 Jahren. — In Mailand, „welches hervorragend 

ift an reich dotirten Anftalten der Wohlthätigfeit jeder Art, 

betrugen in den Jahren 1808 bis 1812 die Vermächtniffe und 

Etiftungen für Wohlthätigkeitsanftalten dafelbft die Summe - 

von 6,260,064 Lire“ (=2,504,026 fl.) (©. 204). — An 

Mißbräuchen in der Verwaltung und Verwendung aller der 

reichen Stiftungen fehlt es natürlich da oder dort nicht. „Daß 

die vielfachen Unterftügungen den Müßiggang befördern,“ wird, 

wie.überall, nie ganz zu vermeiden fein; doch wird in Jtalien 

dieſem Uebelftande immer mehr entgegen gearbeitet Durch Spar- 

kaſſen und Befchäftigungshäufer. In der Lombardei allein 

beftehen 12 Arbeitshäufer. Der Hr. Berf. bemerft ©. 229 

ganz richtig, daß „überall ſich ber Geiſt der Verbeſſerung 

äußert, welcher das Gute vieler der erwähnten Anftalten 

beibehält, aber den Mißbräuchen entgegenwirkt.“ „Die Zucht, 

bie Reinlichkeit diefer Anftalten und das Wohlfein der zu 

Verpflegenden“ fchreibt der Hr. Verf. S. 229 „vorzüglich auf 

Rechnung ber Einrichtung, daß die Mitglieder religiöfer Cor— 

porationen in biefen Anftalten alle Berrihtungen vornehmen,” 

und. bemerft dazu, daß man „vergeblicd von Miethlingen, die zu 

bem Unterperfonal gebraucht werden, jene Sorgfalt und Berufd- 

treue erwarten werde, welche 3. B. die Nonnen in diefen Anftal= 

ten uneigennügig und mit Liebe zur Sache an den Tag legen.” 

Mit den bisher bezeichneten herrlichen Zügen bes itas 

lienifchen Volkes hängt noch ein anderer von bem Hrn. Verf. 

in dem vorliegenden Hefte (welchem ein weiteres folgen fol) 
Theol. Ouartalſchrift. 1845. III. Heft. 4 
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nicht erwähnter, aber jedem Befucher Italiens gewiß auffal- 

Iender Zug zufammen, wir meinen bie große Pietät gegen 

bie Verftorbenen, welde fih in ber Errichtung pradht- 

voller Gottesäder (z.B. in Piſa, Bologna, Verona, Neapel) 

und zahllofer oft fehr Foftbarer und finniger Grabmonumente 

in denfelben, fo wie in den Kreuzgängen ber Klöfter und in 

ben Kirchen äußert. — Aus dem Bisherigen, wozu noch ber 

auch dem gemeinften Manne eigne Einn für die Kunft umd 

die Liebe zu den Werfen der Kunft, und bie große Adhtung 

gegen biefelben zu rechnen ift, fowie bie feltene Kiberalität, 

womit die Großen ihre Paläfte und Villen (wir erinnern 

nur an die Billa Borgheſe in Rom) dem Bolfe öffnen, wer- 

ben unfre- verchrlichen Lefer Die Ueberzeugung gewonnen baben, 

daß das italienische Volf, wie fein anderes, Sinn für Höheres 

Goleres und Beſſeres hat und weit entfernt ift von jener kal⸗ 

ten Selbftfucht, welche von einem großen proteftantifchen Rande 

aus immer weiter fiber bie neuere Gefellfchaft ſich verbreitet. 

Nro. 2 u. 3 find Reifebefchreibungen, und zwar in Brief 

form, Der Hr. Verf. von Nro. 2 fehildert und, außer den 

Naturfchönheiten der von ihm befuchten Bunfte, hauptfächlich 

die Werfe der Kunft und die Denfmäler der Vorzeit, an wel- 

chen Italien und befonderd Rom, deſſen Befchreibung daher 

auch faft die Hälfte einnimmt, fo unendlich reich ift. Bei 

biefen Schilberungen hat der Hr. Verf. meiftens die beften 

Hülfsmittel, fo 3. B. für Rom großentheild bie bei Gotta 

erjchienene „Befchreibung der Stadt Rom von E, Platner x.“ 

benügt, oft in zu großem Detail, fo daß fein Buch dann faft 

bie Geftalt eined Reiſehandbuchs annimmt. Beim erften 

Befuche Italiens nehmen außer ber üppigen Natur in ber 

Regel Kunft und Altertum unfre ganze Seele in Anſpruch. 
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Nehmen wir hiezu noch die furze Zeit von fieben Wochen, 

die der Verf. für den Befuch von Venedig, Bologna, Florenz, 

Piſa, Neapel, Rom, Genua, Mailand und den übrigen zwis 

fhen dieſen liegenden bedeutenden Städten verwenden Fonnte, 

fo finden wir es erflärlich, warum berfelbe feine Aufmerffam- 

feit weniger dem Volle und befien Eirchlichem und gefellfchaft- 

lihem Leben zuwandte. Co oft es aber gefchieht, ift fein 

Urtheil unbefangen und verftändig, 3. B. ©. 141 und 352, 

und zeigt fidy viel kirchlicher Sinn, fo 3. B. ©. 312, Dieß, 

und der Umftand, daß „an italienifchen Reifebefchreibungen, 

welche vom katholiſchen Standpunkte aufgefaßt und mithin 

von Urtheilen, welche das Fatholifche Gefühl der Leſer belei- 

digen, gänzlich frei wären, fein gar zu großer Ueberfluß vor— 

handen ift,“ war nad) der Vorrede auch der Grund, warum 

der Hr. Berf, von verfchiedenen Ceiten her zur Beröffent- 

lihung feiner Briefe beftimmt wurde. Wenn der Hr. Verf. 

wie er wünfcht, nochmal Stalien befucht, fo wirb er fich leicht 

zu einem felbftftändigern Urtheil erheben. 

Nro. 3 ift ein vortreffliches, ganz originelles Schriftchen, 

feine gewöhnliche Reifebefchreibung, fondern eine wahrhaft ka— 

tholifche, großartige, ideenvolle Auffaßung des Firchlichen und 

focialen Lebens, der hiftorifchen und Kunftdenfmäler in Italien. 

Alles betrachtet ber geiftreiche Verf., welcher ſich dort acht 

Monate, und davon drei in Rom aufhielt, im Lichte des 

Glaubens, darum ift fein Urtheil fo treffend. Wir theilen, 

fo weit der und zugemefiene Raum es geftattet, einige Diefer 

geiſtreichen Betrachtungen mit, „Je mehr man, fagt ber Verf. 

Thl. I. ©. 158, fih Rom nähert, defto trauriger wird das 

Gefilde, um gleichfam die erniten Gedanken nicht zu zerftreuen, 

bie in und bie ewige Stabt erweden fol. Grft in einer 
| 34 * 
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Entfernung von drei bis vier Stunden werden wir biefer 

Königin der Einöde anfichtig. Cine betrachtende Eeele, fagt 

ber Prophet, fchafft fich felbft eine Ginöbe, And wirf- 

lich fcheint fich dieſes, felbft materiell genommen, an bie- 

fer Weltftabt, auf die alle Welt hinfchaut, und die alle 

Melt überfchaut, zu bewahrheiten, Als ich ihrer anfichtig 

wurde, warb ich fehr bewegt. Da ift fie denn die Stabt, 

die zweimal Weltgebieterin geworden, das erfte Mal durch 

die Waffen, Das zweite Mal durch den Glauben, und 

diefe zweite rein geiftige Herrfchaft ift eben fo erhaben über 

die Herrfchaft der brutalen Gewalt, als die Eeele über den 

Leib erhaben iſt. Gewiſſe Leute ergießen fih in Wehklagen 

über angebliche Unglüde der Wittwe des Königsvolkes, 

allein ich kann nicht begreifen, worin denn das Glend dieſer 

von ihrem antifen Ruhm herabgefunfenen Königin beftehen 
fol, worüber fo viele Reifende vednerifche Albernheiten gefagt 

haben. Bebauert man vielleicht, daß es nicht mehr die er- 

obernde Roma der Zeiten des Heidenthums ift? Es ift zum 
Todtlachen oder um vor Ungeduld zu vergehen. Mehr als 

je it Rom die Königin der Welt; fie iſt's, die alle Völker 

für die Givilifation geboren, und jene Nationen, bie nicht 

aus ihr entfproffen, die fie nicht getauft, gefäugt, erzogen, 

nicht im Glauben befeftigt hat — welchen Rang unter ben 

eipilifirten Völfern nehmen fie ein? Selbft diejenigen, bie 

eine Zeit lang ihre unterwürfigen Kinder waren, was find 

fie feit ihrer Empörung geworden? Befrage die Kiünftler, 

die Philoſophen, die Freunde einer weifen Freiheit, was es 

Fofte, fich von biefer guten Mutter zu trennen? Die Bhilo- 

fophie verliert fih in Träume, in eitle Abftraftionen ; bie 

Künfte fehen die Quellen ihrer fehönften Begeifterung ver- 
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fiegen, und die Freiheit! — für diejenigen, die dem Reiche 

bed Befreierd der Menichen und ver Gefellichaften entflohen, 

gibt es Feine mehr. Als verlorene Söhne finden diefe Völker 

ihr entſchwundenes Glück nicht wieder, als in der Rüdfehr 

zum Baterhaufe.” — „St. Beter (heist es Th. I. ©. 163 

ganz treffend) ift nicht allein ein ungeheurer Tempel, fondern 

eine Bereinigung von mehren und außerordentlich großen 

Kirchen in eine einzige; und ift nicht eben dieß ber wahre 

Ausdrud der römifchen Kirche, als der Mutter und Krone 

alter übrigen? Ja, Alles trägt hier den Charakter der Uni- 

verfalität. So lieft man über den Beichtftühlen: für die Frans 

zofen, für Die Spanier, für die Bortugiefen, für bie 
Ungarn u, f. f. für alle chriftliche Nationen. St. Peter ift 

wirflih und vorbildlich der Gentralpunft der Einheit jener 

Richterſtühle der Barmherzigkeit, bie Jene los— 

fpreden, die fih anflagen.” Dem fharffichtigen Blide 

bes Verf. konnte der Einfluß des Katholicismus auf Die fo- 

cialen Berhältniffe und den Charakter des italienischen Vol— 

fe, wie wir benfelben bei Befprechung der Schrift Nro. 1 

angedeutet haben, natürlich nicht entgehen. „Alles in ber 

Welt (jagt d. Verf. I. ©. 66) ift Gegenfag, hody und nie— 

ber, ftarf und ſchwach, reich und arm, gelehrt und ungelehrt; 

Gegenfäge, die in Oppofition treten und die Gefellfhaft, ftatt 

zu erhalten, zerftören würden, falls fie fih nicht zur Har— 

monie mit einander geftalteten. Nun aber befteht Alles, was 

von der Kirche in Lehren und Handeln gefchieht, darin, biefe 

Gegenfäge in Einklang zu bringen.” „Etwas ſehr merhvür- 

diges in diefem Lande ift die geringe Gigenliebe der Italiener; 
fie find für die Ginflüfterungen ber Gitelfeit wenig zugänglich). 

Roms große Herren find fehr leutfelig, ohne irgend eine Art 
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von Stolz, und die Menfchen aus der untern Klaffe kommen vor 
ihnen gar nicht in Verlegenheit. Gin römifcher Fürft plaudert 

mit einem Bürger ganz traulich, und man fieht dem Bürger gar 

nicht an, daf er fich über fein Verhältniß zu ihm gefchmeichelt 

fühle“ (1. 52). ©. 188 u. 189 (1. Th.) würdigt der Verf. 

die Stellung der Klöfter in der Societät: „Es gibt Bier 

(in Rom) im Ganzen 300 Bettler, was im Vergleich zu 

einer Bevölferung von 124,000 Seelen eine gewiß geringe 
Zahl ift. Außerdem aber find 15—20,000 Familien (?) der 

Unterftügung bebürftig, und dieſe werden auch durch Mild- 

thätigfeit von ben Klöftern und fogar durch bie Bettelorden, 

die Almoſen empfangen, um fie zu geben, wirklich unterftügt, 

In Rom ift aber auch Niemand, der ohne Beiltand gelaffen 

wird. Sebermann lebt und Lebt gut, daher denn auch bie 

allgemeine Ruhe und weder Auflauf, nod Aufruht. Man 

vergleiche einen folchen Zuftand mit jenem von England, 

Franfreih, Paris und yon. Dort treibt das Glend ein 

hungriges Volk unabläfig zum Aufftande, um fi) Brod zu 

verfchaffen. Die Klöfter, welche die großen Almofenerien 

ber. Gejellfchaft waren, hat man zerftört. Wozu bienen bie 

Mönche? wird gefragt. Um denen Brob zu reichen, die Feines 

haben, und die Reichern, die gegen fie fehreien, zu ſchützen, 

ihnen den ruhigen Gemuß ihrer Habe zu fichern und fie vor 

Empörungen des Hungerd zu bewahren. Klöſter find bie 

BVerficherungsgefellfchaften im Staate, mit einem Worte, ohne 

Religion kann die Gefellfchaft nur durch Sklaverei und ihre 

harten Gefege beftehen. Will man bie Freiheit gründen, fo 

führe man dasjenige ein, was allein fie zu fichern vermag, 

denn Arme haben wir allezeit, bei und, und wirb fich ihre 

Anzahl fogar in dem Maaße vermehrten, ald matt Gefehe 
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erläßt, die, mit einem ber Freiheit günftigen Anfchein, im 

runde berjelben nur entgegen find. Mit Zunahme ber 
Armuth wird man aber-die Gefahren, denen die Gefellichaft 
von Seiten der vom Glüde ſchlecht Begünftigten ausgefegt ift, 
noch vermehren. Ja, die Klöfter find das nügliche 

und unentbehrlihe Mittelding zwifchen Reihthum 

und Armutb; mit der einen Hand fammeln fie, um 

mit ber andern auszuſäenz; fie verhüten in ber Gefell- 

fchaft jenes Aufeinanderftoßen von großem Ueberfluß und 

großem Elend, welches überall unvermeidlich ift, wo dieſe beiden 

ertremen Zuftände ohne Bermittlung vorhanden find,” — 

Bon dem Einfluffe der Fatholifchen Religion auf den Charafter, 

den Geift und das Herz ber Italiener fpricht der Verf. Thl. I. 

©. 175 u. 176, und führt als einen entfchiedenen Charafter- 

zug berfelben den „Geift der Xiebe und des allgemeinen Wohl- 

wollens” an. Mit Recht fchreibt der Verf. dem Ginfluffe ber 

Religion auch „die glüdliche und zufriedene Miene“ felbft bes 

Pöbels zu. „Das italienifhe Volk (fagt er-Thl. 1. ©. 94) 

ift eines der religiöfeften, von allen Bölfern ber Erbe, !) 

denn Glauben und Thun ftehen bier häufig im Einklang. 

Die nad) Italien fommenden Fremden find größtentheild Un- 

gläubige, die das, was fie fehen, nicht beurtheilen können, 

weil ihnen ber religiöfe Sinn fehlt. Sie haben nur mit 

1) Auch Mittermaier hebt in feiner Schrift ©. 55 „ben in dem 
Italiener lebenden religiöfen Sinn und die Anhänglichfeit an 
feine Kirche“ hervor, welche „ſich verlegt fühlen durch die Zunge 

der Frivolität und SIrreligiofität.* Die „frivole Literatur ber 

Branzofen findet feinen Beifall in der Mehrzahl des Volkes.“ 

Wie fleißig ſchöpft man aber bei uns bie in Frankreich felbit 

größtentheils verachteten Pariſer literarifchen Pfügen aus! 
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Gaſtwirthen, Poſtillons, Platzbedienten, kurz mit dem weniger 

gefunden Theile der Nation zu thun, ) den fie durch ihre 

Berührung verderben und dann biefer von ihnen felbft her- 

beigeführten Berderbtheit wegen anklagen. Die Erbärmlichen !” 

Als der Verf. einmal feine Rührung über bie Frömmigkeit 

ber Staliener, namentlich des niedern Bolfes, gegen Manzoni 

ausſprach, fagte ihm biefer, „daß Die Bauern ihn oft burch 

erhabene Ideen über Religion, ja felbft durch Geiftesreichthum 

in Grftaunen gefegt hätten.” (I. 54.) „Je mehr ich dieſes 

Volk beobachte (heißt es weiter Thl. I, Seite 175 u. 176), 

befto mehr halte ich es für gut, religiös, viel ernfthafter, als 

man benfen follte, geiftreih und geduldig. Wie viele zu— 

gleich lebhafte und heitere, muntere und dennoch nachdenkende 

Gefichter und zwar unter den Landleuten. — — Und was 

ich unabläffig bemerfe, das ift ein gewaltiges Auffaffungsver- 

mögen und eine lebhafte Ginbildungsfraft mit jenem Ernft 
und jener Geiftesfammlung gepaart, welche die Religion denen 

verleiht, die fie mit Liebe üben.” „Eine Menge von Beob- 

achtungen habe ich über ben italienifchen Bolfscharafter ges 

macht; fie alle anzuführen würde zu lang werden, Mein Schluß 

ift folgender: die Italiener find reich begabt, mit fehr viel 

Einbildungskraft und Empfindfanfeit verbinden fie viel Urtheil 

und Takt und find vielleicht von Natur die am meiften zum 

Wohlwollen und zur Nachficht geneigten Menfchen. Nun, bie 

Menſchen werden überall mit folhen Neigungen geboren, wen 

foll man denn die augenfcheinliche Ueberlegenheit beimeffen, 

welche ben Italiener in den oben bezeichneten Beziehungen 

auszeichnet? Ganz und gar dem Einfluß des Katholicismus, 

1) Vergl. Mittermaier ©. 3 u, 4. 
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ber hier das Brincip, die Seele und das Leben ber ganzen 

Nation ift“ (I. 88. 89). ©. 138—144 (Thl. 1) weift der 

Berf. nach, wie ber italienifche Geift durch Univerfalität 

und Liebe ausgezeichnet ift, und biefen Vorzug ber großen 

Einheit des heiligen Stuhles und der römifchen Kirche ver- 

banft. Die liebenswürdige Heiterfeit ber Italiener bei ihren 

Feften, wovon Herr Prof. Mittermaier öfter fpricht, rühmt 

auch der Marquis von Beauffort (II. S. 50): „Die guten 

Staliener vergnügen fich wie die Kinder, ihre Freude ift un— 

gefünftelt und man kann nicht umhin, mit daran Theil zu 

nehmen.” Ganz wahr ift, was berfelbe ©. 53 bemerkt: 

„Alles, was man von fo häufigen Mefferftichen fagt, ift 

übertrieben ; in Rom fallen in einem Jahr nicht fo viele 

Mordanfälle vor, ald in Paris in einem Monat.” Das 

Duell kommt in Italien nicht vor, „dieſes Falt überlegte, 

mit Muße ausgeführte, gegenfeitige Umbringen, dieſes ge— 

fühllofe Berachten der ewigen Beftimmung und ber Empfin- 

dungen der Menfchlichfeit, der Doppelmord, ein würbdiger Bru- 

ber des Selbftmordes.” — Ebenfo geiftreich als richtig find bie 

vielen Bemerfungen des Verf. über den Einfluß der Fatholifchen 

Kirche auf die Kunft, über die chriftliche Kunft im Mittelalter und 

ihr Berhältniß zur heidnifchen und neuern, und insbefondere 

über das Verhältniß der chriftlichen Architektur zur heibnifchen. 

„Wenn die alten Römer die Welt mitteld der Waffen be- 

zwungen, fo thun es bie Italiener durch die Künfte, und dieſe 
Herrichaft wird ihnen nicht genommen werden. — — Die 

Künfte find hier eine zweite Religion, und man kann von 

ihnen fagen, daß fie die Frömmigkeit des Volkes vermehrt 

haben In Stein ift der Glaube gefchnitten, in Marmor ge— 

meißelt und lebend erfcheint er auf ber Leinwand“ (I. ©. 106). 
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Sehr tiefe Betrachtungen Inüpft der Verf. auch an den An— 

bli€ der Grinnerungen aus ber alten und neuen Gejchichte, 

von denen Stalien fo voll if. Bezeichnend nennt er dieſes 

Land „das große Mufeum der Gefchichte,“ und Rom, „wo 

bie Steine reden,“ „ben lebendigen und geheimnißvollen In— 

begriff der Univerfalgefchichte.” — Was der Verf. (S. 174. 

Th. I) fagt, möchten wir Jedem, der Italien befuchen will, 

an’s Herz legen: „Wenn man von Staliens Reize Genuß 

haben will, fo muß man den alten Menfhen abitrei- 

fen, das will fagen: man muß von feinen Erinnerungen 

und gewohnten Gindrüden ablafien und ſich frei dem Ein- 

drud von allem dem hingeben, was uns fo merkwürdig und 

intereffant vorkommt, # — Wir wünfchen der Ueberſetzung 

dieſes geiftreichen Schriftchens biefelbe Verbreitung, wie dem 

frangöftfchen Originale, welches fchon 5 Auflagen erlebt hat, 

und fchließen unfere Anzeige mit ben Worten bed Berf. 

(Th. N. ©. 152): „Wer nicht fieht, daß Alles in 

Italien das Werf der Religion ift, ift nicht im 

Stanbe, e8 zu verftehen.* 

Ä 8. 

5. 

Institutiones philosophicae conscriptae a Vincentio Buczynski, 

S.1. S. Pars Ietll. Sogik und Metaphyſin. (S. VI, 

. 159 et.299) Wien, Mechitariften, 1843—44. 

Die Schrift, worüber wir zu referiren im Begriffe find, 

ift eine rein philofophifche; die Anzeige berfelben in ber 

Quartalfchrift aber rechtfertigt fich leicht, Fürs Erfte hat 
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überhaupt fowohl bie Philofophie, als die Theologie bie 

Richtung genommen, daß was immer auf bem Gebiet ber 

Bhilofophie zur Erfcheinung kömmt, den Theologen nicht darf 

gleichgültig fein; fodann hat P. Buczynski feine Inftitutionen 

mit ausdrüdlicher Bezugnahme auf die herrfchenden religiöfen 

Srrthümer, ald beren Quellen er die moderne Philoſophie 

erfennt, herausgegeben, Id in omnibus, fagt er Praef. p. V, 

praesentium institutionum partibus spectavimus, ut palam 

fieret, Philosophiam, quae ex indubiis principiis profecta, 

legitimae ratiocinotionis ope conclusiones eruit, optime sem- 

per cum veritatibus religionis conspirare, atque ad eas 

cognoscendas viam sternere: nec nisi illa abnormia philo- 

sophica systemata divinae religioni esse Oopposita, quae 

simul sanae ralioni opponunlur, atque contra illius principia 

aciem tenere non possunt; und ‚mit Bezug hierauf fchließt 

er die Metaphyfif mit den Worten: Utere ergo, 1. v., hac 

exigua opera ad animum tuum in veritatis cognilione con- 

firmandum adversusque grassantes errores praemuniendum ; 

fo daß alfo bie theologifche Wiſſenſchaft mehr, ald nur 

mittelbares Intereſſe haben muß an biefem neuen philofo= 

phifchen Werke. 

Es ift nun zu fehen, ob der Berfaffer den genannten 

Zwed erreicht, welche Dienfte er der geoffenbarten Religion 
geleiftet. 

Er theilt Die Philoſophie ein in theoretifche und praftifche. 

Die theoretifche zerfällt in bie formale, was bie Logik ift, 

und die materiale — Phyſik und Metaphyſik. Diefe theo- 

retiiche haben wie vor und liegen, und an fie fchlieft fich 

unfre Beurtheilung. Die Logik zerfällt in zwei Theile: reine 
und angewandte. Die reine behandelt im erften Abfchnitt 
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die Begriffe, Urtheile und Schlüffe, im zweiten die Methode 
und deren Grforberniffe; die angewandte befpricht im erften 

Hauptftüd die Quellen des Irrthums und die Mittel da— 

gegen, im zweiten die Wahrheit, wie fie zu erreichen, woran 

fie erkennbar, und welches ihre Kriterien feien. Als folche 

werden genannt Erfahrung, Vernunft und Auctorität. Man 

fieht, die Anlage diefer Logik ift durchaus Wolfifch; daſſelbe 

gilt auch von der ganzen Ausführung, bie nur das Gigen- 

thümliche hat, fehr Far und ſchön zu fein: der Verf. fchreibt 

ein vorzügliches Latein. Durchgängig wird Kant berüdfichtigt, 

aber nur um die Wolffche Philofophie gegen ihn feftzubalten, 

weßhalb die Widerlegung Kantifcher Säge nicht immer ge— 

lingt. Gut ift, was über die Erfahrung, Vernunft und 

Auctorität als Criteria veritatis. P. I. S. 112—159 erörtert 

wird. Die Erfahrung wird gegen den Scepticismus feftge- 
halten ; über die Vernunft wird, gewiß richtig, bemerft einer 

Seits, Unterdrüdung oder Niederhaltung derfelben mit Zu- 
rüdführung aller Wahrheit auf Offenbarung würde bie 
Offenbarung felbft unnüg und den Glauben unmöglich machen 
(p. 109 f.), wobei insbefondre auf Bautain hingewiefen 

wird; andrer Seits, die Vernunft vermöge nicht Alles zu 
erkennen, aber das fo nicht Erfannte fei darum nicht unwahr 

(p- 136). In diefem Punkte fehließt ſich P. B. ftreng an 

Leibnig an, felbft bis auf die einzelnen Ausdrüde, Sol die 

Auctorität Criterium veritatis fein, fo muß fie fih bewährt 
haben (S, 148 f.); was bei berjenigen, worauf der chriftliche 

Glaube fich ftügt, wirklich der Fall ift (S, 156). — Wie 

bie Logif, fo ift auch die Metaphyſik (die Phyfif hat ber 

Berf. nicht behandelt) durchaus die alte Wolf'ſche. Sie ift 

das Systema veritalum ex primitivis cognitionibus ratione 
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deductarum, mundum, animam nostram et Deum spectantium 

(P. I, p. 4); was aber nicht fo gemeint ift, daß bie Er— 

fenıttnigobjecte aus der Vernunft gefchöpft feien; vielmehr 

liefert die Erfahrung bdiefelben; nur die Abftraction der Ge- 

danfen aus den wirklichen Dingen ift Sache ber Vernunft 

(S. 6 f.). Dann zerfällt bie Metaphufif in 2 Theile: 

1) Der allgemeine — Ontologie — behandelt den Begriff des 

Ens, der Eriftenz und Möglichkeit, Subftanz und deren Mobi, 

Realität und Negation, dann die verfchiedenen Beziehungen 

des Seienden und endlich die verfchiedenen Klaſſen beffelben 

(compositum et simplex, conlingens et necessarium , finitum 

et infinitum). 2) Die fpeciele Metaphufif ift Kosmologie, 

Pſychologie und natürliche Theologie. Es werden bie ge= 

wöhnlichen und befannten Punfte abgehandelt, ganz fo, wie 

in den Gompendien der Wolffchen Schule; das befannte 

3. B. von Baumeifter (Wien 1775) unterfcheidet ſich vom 

unfrigen, Nebenfachen abgerechnet, nur darin, daß letzteres 

durchweg bie Kantifche Philofophie berüdfichtigt, um eben 

das vor Kant Geweſene feftzuhalten. Bon der Kosmologie 

ift zu fagen, daß die darin vorfommenden Beitimmungen 

j. B. de vera mundi origine, de fine ultimo mundi etc. 

mit den chriſtlichen Glaubensfägen harmoniren ; daſſelbe 

gilt von der Pſychologie, insbefondre den Mbfchnitten de 

origine animarum, de immortalitate animae. “Die Theologie 

behandelt in 3 Kapiteln 1) das Dafein Gottes, für welches 

die vier befannten Beweife angeführt werden; 2) die Voll- 

fommenbheiten, Gigenfchaften und Ginheit Gottes; 3) feine 

Beziehungen zur Welt — Schöpfung, Erhaltung, Regierung, 

Providenz. Der Verf. nimmt fortwährend darauf Bedacht, 

die Uebereinftimmung feiner Säge mit den chriftlichen Glau« 
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bensfägen nachzuweiſen; wozu er befonbers im legten Kapitel 

Gelegenheit hat, im welchem uns freilich faft durchgängig 

nur Möglichkeiten geboten werben, oder berlei Wirkliches, 

das aus den philofophifchen Prämiſſen nicht folgt, 

Wiederholen wir nun, nach diefem furzen Referat, bie 

oben aufgeworfene Frage: welche Dienfte ber Verf. ber 

geoffenbarten Religion geleitet, ob feine Arbeit eine Stüße 

für die chriftliche Wiſſenſchaft fei, Bei aller Achtung, Die dem 

Verf., feinen Beftrebungen und ber vorliegenden Arbeit felbfk, 

ruͤckſichtlich der Sprache uud Darſtellung, gebührt, vermögen 

wir dennoch Die aufgeworfene Frage nicht zu bejahen, Was 

uns geboten wirb, ift Die vorfantifche dogmatiſche Philoſophie; 

der Verf. ift fich’s bewußt, biefe Philofophie zu haben und 

hält fie ausbrüdlich feft gegen die Fritifche, auf bie er alles 

Berberben zurüdführt (vgl. P. I. p. 100). Es ift aber befannt 

gemug, daß Kant mit feiner zerfependen Kritik jene alte 

dogmatifche Philofophie fo gründlich aufgelöst hat, als nur 

ein Syftem kann aufgelöst, aus allen Fugen gehoben werben; 

nicht ein Stein iſt auf dem andern geblieben. Nun gibt ſich 

zwar ber Berf. viele Mühe, dieſe Kritif unſchädlich zu 

machen. Da und bort bringt er recht gute Bemerfungen 

bei, z. ®. P. IL p. 60 — 74, wo bewiefen wird, daß ed 

fonthetifche Urtheile a priori nicht gebe, daß bie Kategorien 

nicht apriorifche ſondern apofteriorifche Formen feien, daß 

auch durch die analytifchen Urtheile unfre Kenntniffe fich ver- 

mehren u. dgl., und ib. p. 264, wo gezeigt wird, daß nad) 

Berwerfung ber theoretifchen Beweiſe für das Dafein Gottes 

ber moralifche in der Kritif ber praftifhen Vernunft halt 

und Fraftlos fei m. a. Aber größten Theils, und gerade 

rüdfichtlich des Fundamentes, worauf zulegt Alles ankommt, 



Institutiones philosophicae. 433 

will ed nicht gelingen, dieſer läftigen Kritif los zu werden. 

Man vgl, z. B. nur P. I. p. 132 ff. Der Verf. fühlt es 

wohl auch jelbft, hilft füch aber dann auf andere Weife. P. H. 

p. 149 if von den kosmologiſchen Antinomien bei Kant bie 

Rede. Da fagt nun unfer Verf, da er der Kritif nicht recht 

zu Leibe kommt, e8 fei fehon an fih eine Thorbeit, ſolche 

Antinomien aufzuftelen; und fährt dann fort; At qui per 

principia sanae philosophiae ralionem excoluerunt, rident 

‚hujusmodi gerdios nodos eosque unico ictu sciadumt: nimi- 

rum ex evidenter demonstrata verilale ihesium antilheses 

vi principii vontradichonis absque ulleriore examine 

rejiceiunt. Weun es fo ginge, dann wäre leicht philoſophi⸗ 

ren ; die hier bezeichnete Methode ift das gerade Gegentheil 

von Dialeftif; damit iſt überall Nichts auszurichten. In 

dem Maaße nun, in welchem die Königsberger Kritif gegen 

bie dogmatiſche Philofophie Stich hält, wird der Arbeit unfers 

Berf. dad angefprochene Verdienſt, eine Stuͤtze für die chrift- 

liche Wiffenfchaft zu fein, müfjen angefochten werben. 

Aber ſetzen wir auch, ed wäre die Kantifche Kritik 

völlig zu nichte gemacht und zurücgewiefen, fo wäre dennoch 

Wenig oder Nichts gewonnen. Es handelt fich heutzutage 

. nicht mehr um Dogmatismus und Kriticismus; beide Syfteme 

find ald Momente der Entwidlung ber Bhilofophie in bie 

Geſchichte dieſer Wiffenfchaft einwegiftrirt. Beide haben Wah- 

res und Gutes; Das wird ewig bleiben; aber das Uebrige 

ift vergangen; und abgefchiedene Geifter heraufbefchwören 

fruchtet nicht; was der Geſchichte verfallen iſt, hält's in ber 

Gegenwart nicht aus, und Täßt ſich als Lebendiges nicht feft- 

halten. Die Angriffe auf das Chriſtenthum von der Kantifchen 

Bhilofophie her find verfchollene; wir haben es mit ganz 
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Licht ſtellt, hat der Wiſſenſchaft eben fo gedient; wir wiffen 
dann in jedem Falle doch, woran wir find, Es ift Doch eine 
einfache Sache, daf Alles was ift oder zu fein vorgibt, fich 
felbft, in und aus fich ſelbſt zu bewähren hat, und daß überall 
von Außen her Nichts bewiefen wird, weder pro noch contra; 
und überall fonft, in allen andern Wiffenfchaften, wird dieſe 
Dialektik als die allein wahre anerfannt, Warum fol allein 
das Ghriftenthum eine Ausnahme geftatten, und froh fein 
und ſich höflich bedanfen, wenn zufällige Gedanfen mit feinen 
Lehrfägen übereinftimmen, oder im entgegengefegten Fall er- 
zittern? Jene zufällige Uebereinftimmung betreffend, findet 
in der Regel, und fo auch bei unferm DVerf., eine zweifache 
Taͤuſchung ftatt. Erſtens beruht die Uebereinſtimmung größten 
Theils darauf, daß man auf die philofophifchen Prämiſſen 
Lehrfäge pfropft, die eben nicht daraus hervorgewachfen, fon= 

dern ſtillſchweigend und heimlich aus der Dogmatik entlehnt 
ſind. (Solches Verfahren ließe ſich unſern Institutiones nicht 
felten nachweifen.) Zweitens kommt gar häufig vor, daß 
man eine Uebereinftimmung oder Nichtwiderfpruch zu baben 
glaubt, wo e8 in ber That nicht der Fall ift. Ich will dieß 
an einem Beiſpiele zeigen. Pars II, S. 235 ff. wird von der 
Griftenz Gottes gehandelt und die befannten Beweife beige: 
bracht. Diefe Beweife verfichern uns nicht blos ber einfachen 
Griftenz, fondern geben auch eine gewiſſe Vorftellung von 
Gott. Der ontologifche zeigt und Gott ald das Ens realis- 
simum, der fosmologifche als Ens necessarium, der phyſico⸗ 
theologifche als Causa efficiens, der moralifche endlich befteht 
in einem Boftulat, welches 1) auf unfer Bewußtfein von 
Gut und Bös, 2) auf den consensus gentium gegründet ift, 
(S. 254 ff.) Was ift nun hiemit anzufangen? Bon pofitiver 
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inwiefern fie Beitrag zur chriſtlichen Wiffenfhaft fein 

fol, problematifh, und problematifch alfo auch ihr Verdienſt 

um bie geoffenbarte Religion. Denn worin fönnte alddann 

biefes DVerdienft beftehen? darin, daß biefe Philofophie „den 

eg bahnte zur Erkenntniß der Religions - Wahrheiten” 

(Praef. p. V). Worin befteht dieſes Wegbahnen? darin, 

daß die philofophifchen Säge aufs Befte mit den Glaubens» 

fügen zufammenftimmen (ibid.). Dieß Zufammenftimmen aber 

ift weiter Nichts, als ein Nichtwiberfprechen. Somit beftünde 

Alles in dieſem Indirecten, Negativen: was ich, auf ber 

sana ratio fußend, denfe, widerfpricht dem nicht, was ich, an 

bie Kirche haltend, glaube; fomit darf ich wohl glauben, benn 

mein Glaube ift nicht ein unvernünftiger. Wir haben fo ein 

äußerliches Verhaältniß, zufälliges Zufammenftimmen zweier 

an fich gegen einander gleichgültiger Dinge; ein Zufammen- 

ftimmen, das nur Nichtwiderfprechen ift, ift rein zufällig, 

könnte ebenfo nuch nicht fein. Und wie? wenn das wirklich 

einträfe? Bei unferm Verf. hat es Feine Noth; er würde 

fi) ohne weiteres Bebenfen für ben Glauben entfcheiben, 

denn feine Vorausfegung ift, daß die (geoffenbarten) Relis 

gionswahrbeiten vernünftig, und fomit jedes Denken, das 

ihnen widerfpreche, unvernünftig fei (Praef. V). Aber gerade 

bier ift der Fleck, um den es fi handelt: jene Voraus— 

fegung foll nicht Vorausfegung bleiben, fondern bewiefen 

werben, d. h. das Glaubensobject hat fich in fih und aus 

fi) heraus als vernünftig, und das Firchliche Verſtändniß 

beffelben eben fo als wahr zu erweifen; dann ift bie chrift- 

liche Wifjenfchaft befördert und ber geoffenbarten Religion 

gedient. Oder auch: dieß Glaubensobject erweife ſich als 

Unwirfliches, innerlich nichtig und unwahr: wer dieß ans 

Theol. Duartalfgrift. 1845. III. Heft. 35 
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Licht ſtellt, hat der Wiffenfchaft eben fo gedient; wir wiſſen 

dann in jedem Falle doch, woran wir find, Es ift doch eine 

einfache Sache, daß Alles was ift oder zu fein vorgibt, ſich 

felbft, in und aus fich felbft zu bewähren hat, und daß überall 

von Außen her Nichts bewieſen wird, weder pro noch contra; 

und überall fonft, in allen andern Wiffenfchaften, wird dieſe 

Dialeftif als die allein wahre anerfannt. Warum foll allein 

das Ghriftenthum eine Ausnahme geftatten, und froh fein 
und fich höflich bedanken, wenn zufällige Gebanfen mit feinen 

Lehrfägen übereinftimmen, oder im entgegengefegten Fall er= 

zittern? Jene zufällige Uebereinftimmung betreffend, findet 

in der Regel, und fo auch bei unferm Berf., eine zweifache 

Täuſchung ftatt, Erſtens beruht die Mebereinftimmung größten 

Theils darauf, daß man auf die philofophifchen Prämifien 

Lehrſätze pfropft, die eben nicht daraus hervorgewachfen, fon= 

dern ſtillſchweigend und heimlich aus der Dogmatik entlehnt 

find, (Solches Verfahren ließe fich unfern Institutiones nicht 

felten nachweifen.) Zweitens fommt gar häufig vor, daß 

man eine Mebereinftimmung oder Nichtwiberfpruch zu haben 

glaubt, wo es in ber That nicht der Fall if. Ich will dieß 

an einem Beifpiele zeigen. Pars II. S. 235 ff. wird von ber 

Griftenzg Gottes gehandelt und die befannten Beweiſe beige 

bracht. Diefe Beweife verfichern uns nicht blos der einfachen 

Eriftenz, fondern geben auch eine gewiffe Vorftellung von 

Gott. Der ontologifche zeigt und Gott als das Ens realis- 

simum, der fosmologifche ald Ens necessarium, der phyſico⸗ 

theologifche als Causa efficiens, der moralifche endlich befteht 

in einem Boftulat, welches 1) auf unfer Bewußtfein von 

Gut und Bös, 2) auf den consensus gentium gegründet ift, 

(S. 254 ff.) Was ift nun hiemit anzufangen? Bon pofitiver 
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Viebereinftimmung ber durch dieſe Beweife gewonnenen Er⸗ 

fenntniß Gottes mit der chriftlichen Gotteslehre ift Feine Rebe, 

Allerdings fann man fagen, ber Begriff des Ens realissimum, 

necessarium, der causa efficiens und einer moralifchen Welt- 

ordnung, mit Ginem Wort, das natürliche Gottesbewußtfein 

muß vorausgehen, fonft kann der hriftliche, beftimmte Got- 

tesbegriff nicht gefaßt werden. Allein dieſe Bedingung ift 

-eine nur negative, eine Conditio sine qua non: Hab ich das 

hriftliche Gottesbewwußtfein, fo muß zurücgefchloffen werben, 

es fei mir vorher das allgemeine Gottesbewußtfein beiges 

"bracht gewefen; aber umgekehrt folgt daraus, daß ich das 

allgemeine habe, feineswegs, daß ich zugleich auch das 

chriſtliche befige, denn jenes ift wohl in diefem, biefes aber 

"nicht in jenem enthalten. WIN alfo der chriftlichen Wiflen- 

{haft ein Dienft geleiftet werden, fo ift der Beweis dahin zu 

führen, daß der chriftliche beftimmte Gottesbegriff jenen allges 

meinen ald Moment in fich enthalte, näher daß dem chrift- 

lichen Gottesbegriff jenes Allgemeine und Abftracte, welches 

die für fich feiende Vernunft erfennt und fordert, nicht ab— 

gehe. Eo aber, wie ber Berf. die Beweife fürd.-Dafein 

Gottes behandelt, geben fie einen folchen Gottesbegriff, von 

dem ſich höchftens fügen läßt, er wiberfpreche ‘dem chrift- 

lichen nicht; und das ift doch wohl zu wenig. Aber es ift 

nicht einmal wahr, daß fo ein Nichtwiderfpruch vorhanden 

it, Machet nur Grnft mit euren Beftimmungen, und ihr 

werdet bald fehen, daß ihr euch ben Weg zum chriftlichen 

Gottesbewußtfein ftatt gebahnt, vielmehr verrammelt habt. 

Der ontologifche und fosmologifche Beweis geben, wenn man 

fie für fih nimmt und Ernft damit macht, das 

eleatifche Sein und die Spinoziftifche Subftang oder was fonft 
35 %* 
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noch zu biefer Art gehört; ber phyficostheologifche erfreut ſich 

faum des Anaragorifchen Novg als Produftes, weiter bringt 

er's nicht; der moralifche enblich weist in feinem -erften Theile 

nach, daß wie die phyfifche, fo auch die fittliche (und über- 

haupt geiftige) Welt auf eine Einheit als ihr Letztes zurüd- 

weist, in feinem zweiten Theile aber, daß die Menfchheit zu 

allen Zeiten dieß Bewußtfein gehabt hat. Haltet nun biefe 

Begriffe, wie ihr fie als nothwendige fegt, ald wahre feit, 

und erfennet, was leicht zu erfennen ift, daß die übrigen Be- 

weife, follen fie vernünftige fein, durchaus auf den ontologi- 

fchen zurüdgehen, und fo diefer allein den Namen eines Be- 

weifes verdient: fo habt ihr ein Subftanzielles, ein Eins, 

welches das AU ift, zu euerm Gotte, d. bh. Etwas, was bem 

hriftlichen Begriffe von Gott durchaus widerfpricht, denn der 

Gott, den wir Fennen, ift ein lebendiger, breiperfönlicher, und 

läßt in Feiner Weife die Vorftellung einer Entwidlung feiner 

ald Univerfum zu, eine Vorftellung, die dem Begriffe jenes 

AU-Eins, für fih allein genommen, wefentlich inhärirt. 

Hegel hat bekanntlich das Anfehen ber Beweiſe für das Da- 

fein Gottes wieder hergeftellt, Ihr fennt doch den Hegel’fchen 

Begriff von Gott? Hegel ift nicht ein Stümper gewefen, 

So follten unfre dogmatifchen Philoſophen ſchon durch die 

äußere Gefchichte eines Beſſern fich belehren laſſen. 
Wie mit den Beweifen vom Dafein Gottes, verhält es 

fi mit den meiften oder allen übrigen Materien von Be- 

deutung; von pofitiver Webereinftimmung mit ben geoffen- 

barten Wahrheiten ift überall gar feine Rede; aber nicht 

ein Mal nur der Nichtwiderſpruch ift vorhanden. Man täufcht 

fi in diefem Punkte viel zu leicht... Indeſſen will ich mich 

nicht Länger dabei aufhalten; es iſt bieß ein Punkt von 
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höchſter Wichtigkeit, bedarf forgfältiger Grörterung, und läßt 

ſich übrigens nicht mit Kurzem abmachen. P. Buczynski gibt 

P. I. p. 12—24 einen furzen Abriß der Gefchichte der Philo- 

fophie, welcher beachtenswerth ift. Im Allgemeinen ift daraus 

erfichtlich, daß ber Verf. in ber Gefchichte ber Philofophie 

nicht fonderlih bewandert ift; was aber hieher gehört, ift 

nur feine Meinung über die Kirchenväter und Scholaftifer. 

Die erften, meint er, haben es zu einer eigenen Secte nicht 

gebracht, und wenn man anders von Philoſophie bei ihnen 

reden wolle, fo feien fie als Efleftifer zu bezeichnen, wie ba= 

mals Biele in Alerandrien gewefen. Bon Auguftin an fei 

ed mit ber Philofophie ganz aus geweſen; im Verlauf des 

Mittelalters hätten die Araber den Ariftoteled in den Dccident 

gebracht, und ſofort habe die Ariftotelifche Bhilofophie in ver— 

änderter und verfchlimmerter Geftalt unter dem Namen Scho- 

laſtik längere Zeit curſirt. Es habe nicht Viel geheißen. 

Enblic habe Gartefius bie. Philofophie wieder hergeftellt zc, 

Alfo: ‚Die Kirchenväter und Echolaftifer find, weil fie den 

hriftlihen Glauben zum Object ihrer Forfhungen 

machten, feine Bhilofophen; das etwa Philofophifche an 

ihnen find nur einzelne Säge, Sentenzen, Argumentations- 

weifen zc., die fie von Plato, Ariftoteled ꝛc. entlehnt hatten ; 

um Anſpruch auf den Namen eines Philofophen machen zu 
fönnen, muß man abfehen vom chriftlichen Glauben und 

Slaubensobject ; alles Mögliche darf man ald Object der 

Philoſophie tractiren, nur dieß nicht. So ift Gartefius der 

Reftaurateur der Philofophiez die Zeit von den Neuplatonifern 

an bis zu ihm ift ohne Philofophie gewefen. Das ift Die Lüge, 

welche bie Lift unferer Feinde erbacht, und welche wir ge- 

glaubt haben feit 200 Jahren. Solche Leichtgläubigkeit ift 
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Barbarei, und diefe 200jäbrige Barbarei ift unfre Schmach, 

bie Schmah, daß unfre Wiffenfchaft bis in die neue Zeit 

herein fo tief gefunfen war, als in irgend einem Abfchnitt 

ber chriftlichen Geſchichte. Alle Aeußerungen des Geiftes, bie 

Gefchichte im Allgemeinen, dann Kunft, Recht, Staat ꝛc., 

ohnehin der Geift felbft als dieſe Subftanz, dann ebenfo bie 

Natur, kurz Alles foll Object der Bhilofophie fein können, 

die Möglichkeit in fidy tragen, nad Grund und Wefen, nad 

feiner wahrhaften Wirklichkeit erforfcht zu werden zum Behufe 

richtiger Erfenntniß; nur das Chriftenthum, nur dieſe Wirk: 

lichkeit, foll jene Ehre nicht genießen. Das hat man 

und vorgefpiegelt, und wir haben es geglaubt; und gerade 

wir hätten ed am wenigften glauben follen, da wir das 

Chriſtenthum ald Tebendiged mit eigenen Augen fehen, als 
immer gegenwärtige vor uns haben, Gottlob aber, man 
braucht nicht zu fagen: ed muß anders fommen; es ift be= 
reits anders; und berlei Grfcheinungen, wie wir eben eine 

befprochen haben, werden in Bälde mehr, als felten fein, 

Rep, Mattes, 
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5. 

Pie proteftantifhen Antitrinitarier vor Fauſtus Socin. 

Nach Guellen und Urkunden geſchichtlich dargeftellt von 

S. Trechſel, Pfarrer zu Vechingen bei Bern, Mit 

einem Borworte von Dr. €, Ullmann, Kirhenrath 

und Profeffor in Heidelberg. Erſtes Bud. Michael 

Servet und feine Vorgänger. Heidelberg, Uni- 

verfitäts-Buchhandlung von Karl Winter, 1839. XXI. 

32383 © Br. 2fl. 42. 

Theodor Beza nah handfriftlihen Guellen dargeftellt 

son Iohann Wilhelm Baum, Ficentiaten der Theol. 

a. 9, Prof. am proteft. Seminarium und Worfteher des 

Studienftiftes 8. Wilhelm in Strasburg. Grfter Theil, 

Mit Beza’s Bildniß. Leipzig, Weibmann’fhe Buch— 

hanklung. 1843. XI. 525 ©. Pr. Afl. 30. 

Die beiden genannten Schriften, die wir in ben folgen- 

den Blättern der Beurtheilung unterwerfen, behandeln zum 

Theil denfelben Gegenftand, auch ftehen ihre Verfafier in 

einer geiftigen Verwandſchaft zu einander, weshalb wir aud) 

biefelben unter eine Rubrif geftellt haben. 

1) Die erfte Schrift ift ber erfte Theil eines größern 

Werkes, welches noch zwei andere Abtheilungen umfaffen 

fol, Diefer erfte Band aber enthält die Geſchichte und 

Charakteriftit M. Servet's und feiner Vorgänger, 

die zweite Abtheilung fol den Kampf und die Unter- 

. drüdung des Antitrinitarismud in ber Schweiz 

darftellen, und bie dritte wird die Gefhichte deffelben 

in®Bolenvonbenerften AnfängendberReformation 

bis zum Auftreten Fauftus Socin’s umfafen. Der 
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Hr. Verf. ſpricht ſich in der Vorrede über bie theologiſche 

Tendenz ſeines Werkes und über den von ihm eingenom- 

menen Standpunkt offen aus. Seine Abficht fei zwar, bie 

Gefchichte im ftrengften Sinne des Wortes zu liefern, doch 

fei er fich wohl bewußt, biefen Zwed nur annäherungsweife 

erreichen zu fönnen, ſowohl wegen ber Unzulänglichkeit” der 

äußern Mittel als auch wegen bes. Einfluffes der Subjecti- 

pität, ber fich bei allem Streben nach Unabhängigkeit nicht 

abweifen laſſe. Mit Recht bemerkt er (XV): „Eine abfolute 

Vorausſetzungsloſigkeit, wie fie Manche zu hiftorifchen Arbeiten 

fordern, feheint mir geradezu ein Unding, und ich geftehe 
offenherzig, baß ich mir den Menfchen ſchwer zu denfen ver- 

mag, der fich aller geiftigen Beftimmtheit und Individualität 

gänzlich entäußert hätte. Schon das Interefie am Gegen- 

ftande, welches doch der Befchäftigung mit bemfelben zum 
Grunde liegen muß, ift ein fo oder fo beftimmtes und felbft 

bis auf die bloß formalen Denffunftionen erftredt fi un— 

merklich und unwiſſentlich der Einfluß deſſen, mas der Menſch 

glaubt oder nicht glaubt u, ſ. f.“ Deffenungeachtet ift es Sache 

bes Gefchichtfchreibers, den Einfluß der Subjectivität fo viel 

ald möglich zurüdzumeifen und derfelben die nöthigen Schtan- 

fen anzumeifen, damit nicht die Hiftorie zum Tummelplatze 

angenommener Anfichten und blinder Leidenfchaften werde. 

„Sinen Standpunkt,“ bemerft er weiter, „glaube ich immer 

behauptet zu haben, nämlich den biblifch=-gläubigen, 

welcher das Wort der Schrift und zumal ben Lehrgehalt des 

RN. T. als abfolute Wahrheit annimmt, Ich glaube auch), 
von ‘einem andern Standpunfte aus ald von dieſem fei gar 

feine erfprießliche Behandlung der chriftlichen Geheimlehren, 

felbft nicht: einmal eine Hiftorifche gedenkbar und möglid, 
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Allein wie die Kirche nicht bei dem unvermittelten Schrift- 

worte ftehen bleiben Fonnte, fondern zur Abwehr bes Irrigen 

und Häretifchen zu immer fchärferen und genaueren Beftim- 

mungen übergehen mußte, fo gefchah ed auch für meine 

Perſon. 
Dieß der Standpunkt des Hrn. Verf., den wir uns, 

wie er hier ausgeſprochen iſt, wohl gefallen laſſen. Wenn 

er nun uber weiter unten fortfährt: „Das Syſtem freilich 

als folches vermag ich feineswegs für vollfommen zu halten, 

und ich habe beffen ald evangelifcher Chrift Fein Hehl, Das 

unmittelbare Gotteswort muß immer wohl von allem Mens 

fchenwerfe gefchieden werden, jenes ift allein wahr im ftrengften 

Sinne und kann nimmermehr vergehen, während biefem 

nirgends ewige Dauer und Geltung verheißen iſt. Selbſt 

don entjchieden gläubiger Seite wird ja häufig anerkannt, 

daß bie fymbolifche Faffung ber Dreieinigfeitslchre dem wiſſen⸗ 

fchaftlihen Denken nicht in alle Wege genüge, daß fie ſich 

nicht Togifch durchführen und gehörig abfchließen laſſe (XVI f.), 

fo liegt hierin nicht wenig Unflarheit. Allerdings muß das 

unmittelbare Gottestwwort oder die Glaubensfubftanz (in Be— 
ziehung auf welche der Proteftantismus immer noch zu fragen 

ift, wo fie zu fuchen und zu finden fei) von ber Faffung 

deffelben, welche ein Menfchenwerk ift, unterſchieden werden, 
denn nur in Beziehung auf jenes wird eine ſ. g. Imperfec- 

tibilfeät angenommen, Allein die Form ift doch auch nicht 

etwas bloß Zufälliges, das der Glaube von fich abwerfen 

fann, wie die Schlange ihre Haut; auch ift hinfichtlich bes 

Ungenügenden der fombolifchen Faſſung ꝛc. für „das wiffen- 

fhaftlihe Denken“ vor Allem die Frage zu beantworten, was 

für ein wiffenfhaftliches Denken hier gemeint fei und. ob 
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überhaupt von dem logiſchen Durchführen und gehörigen Ab- 

fchließen eines Glaubensfages die Rebe fein könne, was wir 

beftreiten. 

Gehen wir zu der Schrift felbft über. Diefelbe zerfällt 

in vier Abfchnitte, von welchen der erfte bie Ginleitung und 

die Darftellung der „erften zerftreuten Erfcheinungen des An- 

titrinitarismus in der proteftantifchen Kirche“ enthält. S.1—60. 

Die Einleitung befchäftigt fich mit der wichtigen Frage 

nah dem Verhältniffe bes Antitrinitarismug zu 

ber Reformation, Zuerft werden bie Urtheile Fatholi- 

ſcher Theologen über jened Berhältniß angeführt, Nach ber 

Anficht der Einen fei ber Antitrinitarismus gleihfam bie 

eonfequente Durchführung, das legte Wort und 

eigentlihe Endrefultatdes proteftantifhen Brin- 

cips. Diefes gehe offenbar auf Läugnung und Verwerfung aller 

Auctorität in Glaubensfachen, auf unbefchränfte Denkfreiheit 

und zulegt auf bloßen Deismus, Was bei der Reformation noch 

nicht zum vollen Bewußtfein gefommen, das habe fich bei ben 

Antitrinitariern zur Klarheit des. Gedankens entwidelt, fo 

daß in dieſen weit mehr als in jenen ber rechte und voll: 

fommene Typus des proteftantifchen Geiftes zu fuchen fei. 

Das Schiefe, Widerfprechende und Unhiftorifche dieſer Dar- 

ftellung, fagt der Berf. S. 2, „fällt zu fehr in die Augen, 

ald daß fie einer Widerlegung bebürfte, Bon allem dem, 

was hier zum Charakter bed Broteftantismus gemacht wird, 

zeigen bie Reformatoren das gerade Gegentheil, Niemand 

war weiter ald fie auch nur von dem erften Berfuche und 

Anfange entfernt, die menfchliche fubjective Vernunft zu ver- 

göttern, Niemand empfand es tiefer und behauptete ftrenger, 

baß biefelbe durch die Sünde verbunfelt worden und durch 
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eigene natürliche Kraft in göttlichen Dingen Nichts zu fehen 

vermöge, Niemand hielt aber deßwegen, bei gänzlicher Ver— 

werfung alles’menfhlichen Anfehens unbedingter die höchfte 

Auctorität des göttlichen Wortes feſt“ uf. f. Wohl, aber 

die NReformatoren thaten biefes in folcher Weife, daß das 

andere Ertrem nach der alten Wahrheit, daß die Ertreme 

fih berühren, nothwendiger Weife hervorgerufen werden 

mußte: wenn man nicht vielmehr annimmt, daß darin 

indirecte Vergötterung ber fubjectiven Vernunft genug liegt, 

wenn ein Individuum fich der Auctorität der ganzen Kirche 

feiner Zeit und ber der Vergangenheit entgegengeftellt und 

Alles außer fich für dem Irrthum anheimgefallen erflärt, ſich 
felbft aber für unfehlbar ausgiebt! Oder wollen die neuern 
und neueften negativen Geifter nicht Die ebenbürtigen Söhne 

ber Reformatoren fein? — 

Meit mehr Anfpruch auf Geift und Gründlichfeit, fagt 

ber Berf., mache die Möhler'ſche Darftellung, wonach ber 

Antitrinitarismus und Proteftantismus (d. h. der f. g. ortho⸗ 

bore) als zwei Extreme betrachtet werden müflen, von welchen 

fi) jener des menfchlichen, diefer des göttlichen Beftandtheils 

in dem Einen Chriſtenthum bemächtigt habe, und die fo in 

entgegengefegten Richtungen, deren Ginheit nur im Katholicismus 

fei, auseinander gingen u. f. f, Allein, fagt der Hr. Verf., 

dieſe Anficht fei ganz und gar unbhiftorifch; denn fo wenig 

man von den Reformatoren fagen könne, fie hätten das myftifche 

Glement einfeitig herausgehoben (wohl aber fann man fagen, 

daß 3. B. in Luther das rationaliftifche und myftifche Ele: 

ment auf eine widerfprechende Weife lebendig waren, wie 

man denn leicht nachweifen fönnte, wie er fi von bem 

einen in das andere hinüberflüchtet, man vergl, nur feine 
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Anſicht über die heil. Schrift und den Canon, beſonders aber 

feine und Calvin's Prädeftinationsiehre, welche eine Zeit- 

lang bloß logifch gefaßt wird, bis auf einmal auf bie 

Verderbtheit der menfchlichen Vernunft und bie Unerforfch- 
lichfeit des göttlichen Rathfchluffes recurrirt wird), ebenfowenig 

fönne man von den Antifrinitariern fagen, fie hätten die ein= 

feitig verftändige Richtung eingefchlagen, da manche unter ben 

erften Antitrinitariern unter den Schwärmern und Myſtikern 

ihre Stelle fänden. Beide Richtungen feien daher in dem Anti= 

trinitarismus eine Zeitlang in einander gelaufen, bis endlich 

in der Folge das eine durch das andere ausgefchieden worden 

fei. Allerdings hätten fpäter die Eocine dem ausgefihiedenen 

Theile ein vorzugsweife verftändiges Gepräge aufgebrinft, 

allein dieſes fei ein neu eintretendes Moment in ber Entwick⸗ 

lung des Antitrinitarismus, welches fein Grundverhältniß zum 

Proteftantismus weiter nichts angehe. — Die ältere prote— 

ftantifhe Polemik habe den Antitrinitaridmus als eine 

abfichtliche Erneuerung Tängft verfchollener und von ber Kirche 

verdammter Keßereien betrachtet ... allein im Wiberfpruche 

mit der Entftehungsgefchichte der antitrinitarifchen Richtung. 

Die Antitrinitarier hätten nämlich von Anfang an ſchon gegen - 

jede Zufammenftellung mit den Häretifern ber-erften Jahrhun⸗ 

berte proteftirt...., vielmehr Hätten fie fih als Erneuerer 

und Bertheidiger des alten, ädten Kriftlidden 

Glaubens in feiner evangelifh - apoftolifhen 

Reinheit und Einfachheit betrachtet wiffen wol— 

len.... Ueberhaupt habe es niemals gelingen können, ben 

Antitrinitarismusd in feinem wahren Verhältniffe zur Refor- 

mation zu erfennen und aufzufaffen, fo Tange man ihn für fich 

allein und von den verwandten Tendenzen der Zeit- losgeriſſen 
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betrachtet habe. Mit Recht habe man baher angefangen, auf 

die nahe Verbindung und den innern Zufammenbhang des Anti- 

trinitarismus mit einer gleichzeitigen, abnormen Richtung bes 

proteftantifchen Geiftes, nämlich dem Anabaptismus hinzu- 

beuten. ... Faſſe man nämlich die Idee der Reformation ſcharf 

ind Auge, fo habe fie lediglich eine Läuterung der Kirche vom 

praftifchen Stanbpunfte aus bezweckt. Die eingefchlichenen 

Mißbräuche ſammt den irrthümlichen und praftifch-fchädlichen 

Lehren na Maßgabe göttlichen Wortes zu entfernen oder fie 

vielmehr auf ihren wahren praftifch = heilfamen Grund und 

Gehalt zurüdzuführen, dieß fei die ftreng feftgehaltene, mit 

Klarheit vollzogene Aufgabe geweſen, welche der Herr feiner 

Kirche in den Zeiten geiftiger Noth und Verfinfterung erweckt 

habe. Darneben hätte fie bei allem Verderbniß, fern von 

allem revolutionären und wählerifchen Wefen, in der beftehen- 

ben Kirche doch immer noch einen wahren göttlichen Grund 

und Kern anerfannt u. f. f. Deßhalb hätten aud) die Re— 

formatoren ihre boctrinellen Bemühungen ganz befonders auf 

die unmittelbar praftifchen Lehrftüde von der Sünde, Gnade, 

Rechtfertigung ꝛc. hingewendet, ohne bie vorherrfchend fpecu- 

Tative Lehre von ber Einheit und Dreifaltigkeit Gottes ac. 

in Unterfuchung zu ziehen.... Nicht von Allen fei jedoch 

biefe Idee der Reformation mit gleicher Reinheit, Klarheit 

und Mäßigung feftgehalten worden. Manche fhwächere und 

untergeordnete Geifter hätten fich durch die Gewalt ber Be- 

wegung neben dem Ziele vorbei und weit über daſſelbe hin- 

aus forttreiben laffen. An die Stelle des reformatorifchen 

fei ein revolutionäres Beftreben getreten u. f. f. Dieß fei 

bie anabaptifche Richtung gewefen. Was biefe im 

praftifchen, das habe die antitrinitarifche in Beziehung auf 
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bie Kirchen lehre verſucht. Theils mit müßigem Reflectiren 

ſich befchäftigend, theils durch das Künftliche der Formen nicht 
befriedigt, theild auch von der Ahnung ausgehend, daß das 

kirchliche Syſtem auch dem dialeftifchen Denker manche Blößen 

und Mängel darbiete, feien ſolche Männer zu dem Schluffe 

gekommen, daß man zu einer gründlichen Reformation bis 

auf die Wurzel ded Uebels zurüdgehen müfle u. f. f. Gegen 

eine folche Erfcheinung hätten fich die Reformatoren erheben 

müffen, einmal weil oberflächliche ober übelwollende Beurthei- 

Ter es ihnen zur Laft hätten legen müffen, dann weil die 

Antitrinitarier die ganze bisherige Ordnung hätten umftürzen 

wollen sc. Sie hätten daher fowohl das Schwerbt ihres 

Beiftes gegen biefelben gezogen, ald auch das der weltlichen 

Obrigkeit zu Hülfe gerufen... Uebrigens habe der Anti- 
trinitarismus doch auch auf die Entwidlung bed Proteftantig- 

mus felbft rüdwirfen muͤſſen. Schon einzelne Reformatoren 

felbft hätten eine einfachere, mehr biblifhe Form auch in 

biefem Lehrftücde gewuͤnſcht (wie denn auch Luther gefteht, 

in Bezug auf die Trmität Anfechtungen gehabt zu haben); 

allein das Tumultuariſche in dem Verfahren der Antitrini- 

tarier habe bie proteftantifche Kirche veranlaßt, mit aller 

Strenge bie altfirchliche Faſſung jenes Dogmas beizubehalten... 

Der neueften Zeit aber fei ed nun vorbehalten, den Bau zu 

vollenden, von beffen Vollendung der fromme Sinn der Vor— 

fahren durch bie Verirrung Anderer zurüdgefchredt worden 

ſei. (S. 13.) 

Aus dem Bisherigen geht übrigens beutlich hervor, daß 

die Antitrinitarier das gleiche Pricip wie bie übrigen foges 

nannten Neformatoren fefthielten. Sie find aber in ihrer 

Negation nicht bei ber bloß praftifchen Wahrheit ftehen 
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geblieben, fondern fie haben biefelbe auf das ganze Firchliche 
Slaubensfyftem ausgedehnt, und find folglich confequenter 

verfahren, als jene. Eie ftanden in diefer Beziehung in glei— 

chem Rechte, wie die Genannten; fie thaten dieß auf eine 

ihrer Subjectivität angemeſſene Weife, wie jene; fie wollten 

Die hriftliche Offenbarung auf die Form des Urchriftenthums 

zurüdführen, wie jene; fie läugneten die Auctorität der ficht- 

baren Kirche, wie jene; fie beriefen ſich allein auf die heilige 

Schrift, die fie nach ihrem fubjectiven Gutdünfen auslegten, 
wie jene u. ſ. f. 

Unter den früheften Antitrinitariern find die befannteften 

2. Heer von Bifchofszell und 3. Denf aus der Oberpfalz. 

In der Lehre des Letztern zeigt fich ein „fehr eigenthümliches 

gnoftifirendes Eyftem des Pantheismus und Univerfalismus“ 

während jener, fi mehr an die Negation haltend, einen ab» 

firacten Monotheismus predigte. Denk ftarb im Gefängniffe, 

Hetzer aber wurde „um vielfältigen Ehebruchs willen, wozu 

er fogar die Religion mißbraucht haben fol, in Gonftanz zum 

Tode durchs Schwerdt verurtheilt” (S. 13—24). Andere, 

weniger befannte Antitrinitarier waren Kautz, ©. Baffen 

aus Württemberg, der zu Bafel gleichfalls mit dem Schwerbte 

hingerichtet wurde, 3. Gampanus, ber im Gefängniffe endete, 

M. Hofmann, 9. Baftoris oder R. Martini (Seite 

24—36). Giner der merfwürbdigften dieſer Richtung ift David 

Joris aus Delft in Holland, Seine Lehre (S. 43 -54), 

„die unter dem Scheine des geiftigen Wefens doch dem Fleifche 

fo mächtig Vorſchub that,“ erinnert viel an ben alten Gnofti= 

cismus, ber ebenfalls vielfach in Antinomismus ausartete, 

Was fein Schiefal betrifft, fo Tebte er nach vielen Berfolgun- 

gen, die ihn in feiner Heimath getroffen hatten, lange Zeit 
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in Baſel unter einem fremden Namen, ohne entdeckt zu wer⸗ 

den. Da man 3 Jahre nad) feinem Tode erfuhr, „welchen 

gefährlihen Mann man fo lange beherbergt habe,“ jo leitete 

man einen fürmlichen Broceß gegen fein Bildniß, feine Bücher 

und feine ausgegrabene Leiche ein, und ließ feinen Leib mit 

feinen Schriften durch den Henfer öffentlich verbrennen. — 

Der zweite Abſchnitt führt die Auffchrift: „M. Servet's 
Lehre und Leben.” Wir erhalten in demfelben außer ben 

wichtigften Nachrichten über die Jugendgefchichte Servet’s, 

und über defien ‚erften und zweiten Aufenthalt zu Bafel, fo 

wie zu Paris, Orleans, Lyon und Vienne, Auszüge aus fei- 

nen theologifchen Schriften: „de trinitalis erroribus“ (Seite 

67—98), „dialogi de irinitate* (S. 103—109), und „resti- 
tutio Christianismi,* (S. 119—144), in welch’ legterer Schrift 

fein idealer Pantheismus am meiften entwidelt hervortritt. 

In der Darftellung der Eyfteme der genannten Antitrinitarier 

hat der Herr Verf. den bloß Hiftorifchen Weg eingefchlagen, 

ohne die Syſteme felbft näher zu würdigen und biefelben auf 

feſte Grundbegriffe zurüdzuführen, aus welchen die Lehre der— 

felben fih abwideln follte. Der Hr. Derf. befpricht in dieſem 

Abfchnitte auch noch den Briefwechfel Servet's mit Calvin, 
mit dem er gern in Verbindung treten wollte, um fo auch 

auf die Entwidlung der Reformation einzuwirfen, und fchließt 

biefen Abfchnitt mit der Erzählung der Denunciation Servet's 

und feines Procefies zu Vienne und ber Entweicdhung, des 

Urtheild und der Flucht beffelben nad) Genf. Seine Denun- 

eiation ging auf folgende Weife vor fih: In Genf befand 

fich ein Franzoſe, M. Trie, ber fi dorthin geflüchtet hatte, 

und dem ein zu Lyon wohnender Verwandter wegen feines 

Abfals beftändige Vorwürfe machte, Trie antwortete nun 
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einmal, in Genf würden bei aller Freiheit doch nicht folche 

Keger geduldet, die den Ddreieinigen Gott einen breiföpfigen 

Gerberus zu nennen wagten. Gin folcher lebe aber zu Vienne, 

heiße Villanovanus, eigentlich jedoh M. Eervet, und habe 

unlängft bei Arnoullet ein Werf voll ähnlicher Lehren und 

Behauptungen herausgegeben. Der Hr. Verf. läugnet nun, 

(S. 144) daß Calvin den Brief des Trie provocirt ober 

gar dietirt habe, Allein mit Unrecht. Denn wer den Brief 

Trie’s lieft (ef. Audin, eb. Calvin's I. 194 ff.), der, 

wie Aubin mit Recht fagt, von ber Theologie fpricht, als 
hätte er fie fein Leben lang ftudirt, kann nicht länger mehr 

an der Galvin’fchen Autorfchaft zweifeln. — Da Servet 

viele angefehene Leute zu Vienne unter feine Freunde zählte, 

fo ließ man ihn mit feinem Gelde und feinen Koftbarfeiten 

heimlich aus feinem Gefängnifje entweichen. Gr ſchlug feinen Weg 

nach der Echweiz ein, um von Genf aus nad) Stalien zu fommen, 

Allein das Schickſal hatte befchloffen, Daß er an dem Herbe des 

Proteftantismug als Opfer proteftantifcher Slaubengfreiheit falle. 

Der dritte Abſchnitt befchreibt die firchliche und theologifche 

Oppofition zu Genf und in der Schweiz (S. 151—221). 

Der Verf. gibt zuerft eine Ueberſicht des Firchlich = politifchen 

Zuftandes in der Schweiz. Gr beginnt von der Schlacht bei 

Gaprel, wo der „edle Zwingli fiel, feine Ueberzeugung mit 
dem Tode befiegelnd,” und dem in wenigen Wochen „fein 

Freund und Mitkämpfer in Chrifto, 3. Oekolampadius, 

die zweite Hauptftüge ded Evangeliums,“ folgte. Alsdann 

wird die Ginführung der fogenannten Reformation in Genf 

und im Waadtland, der Streit der Schweizer Theologen unter 

einander, die Renitenz ber Libertiner ꝛc. zu Genf gegen Galvin, 

und endlich die Ueberſiedlung Th. Beza’s aus Laufanne 
Theol. Quartolſchrift 1845. III. Heft. 36 
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nach Genf erzählt. In der Darſtellung dieſer Begebenheiten 

und Verhältniſſe läßt der Hr. Verf. feinen orthobor-proteftan- 

tifchen Standpunkt mit großer Härte hervortreten, weßhalb 

wir auch mit feinen Urtheilen in vielen Punkten nicht über= 

einftimmen fönnen. | 

Auf welche evangelifche Weife dad Gvangelium im Waadt⸗ 

(ande eingeführt wurbe, erzählt und ber Herr Berfafler 

S. 155 f.: „Der fatholifche Clerus“, heißt es daſelbſt, „wa
r theils 

wegen ſeiner Unwiſſenheit und ſchlechten Sitten verachtet, theils 

eingeſchuͤchtert; die Berner ließen durch ihre Prediger überall 

das Volk bearbeiten.... Hier und ba zeigte ſich aber 

immer noch eine ftarfe Anhänglichfeit an den alten Glauben, 

die fich theild durch Bitten und Vorftellungen, bei 

demfelben bleiben zu bürfen, theils in rohen Aus⸗ 

brüchen ber Volkswuth zu erfennen gab, Um das Land über 

das Wefen der Reformation befier aufzuflären und eine Grund» 

lage für weitere Maßregeln zu gewinnen, wurde 

eine Disputation zu Laufanne angeordnet, ... Endlich erließ 

die Regierung von Bern ein allgemeines Religionsedict für 

die neu eroberte Landfchaft, Bevollmächtigte wurden abgefandt, 

um es überall zu vollziehen“ uf. f. — Wenn ferner 

der Hr. Verf. von ber Genfer » Sittenzudht fagt: „auch bie 

Eittenzucht wurde auf dem ftrengen Fuße eingeführt, woburd 

die Genferifche Kirche von da am ſich ftetd augzeichnete und 

Andern zum Mufter diente” (S. 154), und (S.176): „Uns 

enblich tief und wohlthätig hat jenes Inftitut einer firengen 

Kirchenzucht auf Charakter, Bildung, Sitte, Wohlftand des 

Volkes eingewirft“ u. ſ. fi, — fo erlauben wir und gegen 

die Moralität diefer Sittenzucht, mit ber ſich ber Proteſtan⸗ 

tismus ſchon ſo lange bruͤſtete, das Urtheil des Proteſtanten 
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Galiffe anguführen, welcher unter Anderm fagt: „Ohne 
Zweifel waren bie alten Genfer keine Engel von himmlifcher 

Reinheit, aber fie waren doch auch wenigftens Feine Heuchler. 
Sie entweihten den Tempel nicht durch Bezeugung einer erals 
tirten Pietät, bei der fie die Frucht ihres Leichtfinns aus⸗ 
fegten. Sie waren heftige Feinde, aber Feine falfchen Zeugen, 

Spione und Angeber. Sie hatten Nachficht nothwendig; 

fie hatten fie aber auch felbit, und fuchten ihre natürliche 

Schwäche nicht mit dem Todtengerichte einer unmenfchlichen 

Strenge zu verbergen. Sie waren, was fie wieder wurden, 

als der Galvinismus unter uns nichts Anderes mehr war, 

als eine Ballade vergangener Zeiten, — kühne, breifte, 

unabhängige Leute, gute Freunde, leicht erregbare, aber auch 

leicht verföhnliche Feinde, liebreich und ergeben, und bei Allem 

eble Patrioten, weil fie ein Baterland hatten, das fie lieben 

fonnten.“ (Bei Aubdin 1. c. II. 341.) Und hören wir eine 

Aeußerung Calvin's felbft, welche feinem Munde entſchlüpft: 

„Es giebt noch eine erbärmlichere moralifche Wunde: unfere 

Baftoren, welche die Chrifto geweihte Kanzel befteigen und die 

Gemüther durch eine überfchwengliche Reinheit guter Sitten 

erbauen follten, ärgern die Kirche des Herrn durch ihre Aus— 

fhweifungen: elende Voffenreißer, die fich verwundern, daß ihr 

Wort nicht mehr Anfehen gewinnt, als eine öffentlich aufge- 

führte Babel, und daß das Volk mit Fingern auf fie zeigt 

und fie auszifht. Was mich wundert, ift, daß Frauen und 

Kinder fie nicht mit Koth und Unrath bewerfen,.. Die Zu⸗ 

funft fegt mich in Schreden,” fagt er ein anderdömal „ich 

getraue mir nicht am fie zu denken, Denn wenn ber Herr 

nicht vom Himmel herabfteigt, wird die Barbarei und ver- 

ſchlingen. Ad, möchte es doch Gott we daß unfere 
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Söhne an mir feinen Propheten fehen!* (Audin lc. I, 

342.) Im vierten Abfchnitte wird endlich Servet’s Proceß in. 

Genf nebft befien unmittelbaren Folgen auf eine ruhige, an- 

fprechende Weife befchrieben (S. 222— 281). Es würde und 

zu weit führen, in das Einzelne dieſes reichhaltigen, inter 

effanten Stoffes einzugehen und wir befchränfen uns nur auf 

die Bemerkung, daß es dem Verfaſſer keineswegs ‚gelungen 

ift, den Calvin von ber Blutfchuld und dem Morde Servel's 

zu reinigen. 

2) Einen fehr reichhaltigen und interefianten Stoff hat 

fh Hr, Baum ausgewählt in der Monographie über den- 

geiftvollen, feingebildeten und fanften Th. Beza, weldher in 

ähnlichem Verhältnifie zu Calvin ftand, wie Melanchthon 

zu Zuther, Der Hr. Berf. hat eine Menge ungedruckter 

Quellen zu feinem Werke benüßt, und fich vorgenommen, 

die wichtigften Aetenftüde, -befonderd Briefe hervorragender 

BVerfönlichkeiten, jedem Buche als Beilagen anzuhängen. „Es 

ift der NReformatoren und des Proteftantismus würdig,“ fügt: 

berjelbe in der Vorrede XI, „folche Documente unverfümmert 

zu veröffentlichen, und derjenigen ultramotanen Gefchichtfchrei= 

bung, welche fchon gerichtet ift, die Ausbeutung einzelner 

Menfchlichkeiten, die in jeder Brivatcorrefponden; vorfommen 

müſſen, ruhig und getroft zu überlaſſen.“ Diefe Worte, fo 

bitter fie auch find, könnten wir uns noch gefallen laſſen. 

Wenn aber der Hr, Verf. weiter unten fortfährt: „Es fam 

mir daher auch nicht fehwer an, der Wahrheit, fo weit fie. 

mir nur immer zugänglich geweſen, ein volles Genüge zu: 

leiften, ohne alle Ruͤckſicht auf Diejenigen, welche in ber. 

allerneueiten Zeit fowohl in. Franfreih als in Deutfchland 

das unerquidliche, traurige Gejchäft übernommen haben, im. 
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-Auftrage einer fremden Partei die anerkannten Zierden ihrer 

Nation mit dem Geifer blinder Leidenfchaft und frecher Lüge zu 

‚bejubeln und ber Wahrheit in’s Angeficht zu fpeien,” fo kann 

dieſe Aeußerung bei dem unbefangenen Fatholifchen Lefer, welcher 

fich wohl bewußt ift, wie fehr. die Gefchichte durch Prote— 

ftanten iſt verunftaltet und verfälfcht worden, und wie un— 

patriotifch fich der deutfche Proteftantismus in vielen Fällen 

benommen habe, ſchon von vorne herein fein günftiges Prä— 

jubiz erregen. “Doch wollen wir dieſen ungünftigen Eindrud 

in und -unterbrüden und zur Beurtheilung des Werkes felbft 

übergehen. Der vorliegende erfte Theil enthält 2 Bücher, 

Das erfte derfelben handelt „von der Geburt Beza’s bis zu 

feiner Wiedergeburt“ (1519—1548). Nachdem der Hr. Verf. 

im erften Kapitel den Aufenthalt Beza’s in feinem väterlichen 

Haufe zu Bezelai und feine Pflege bei feinem Oheim in Paris, 

im zweiten feine Erziehung bei dem beutfchen Profeſſor Wol- 

mar (ausRottweil), und im britten das Univerfitätsleben zu 

Orleans gefchildert hat, befpricht er im vierten die PBarifer 

Zuftände unter Franz I. und in den beiden folgenden bas 

Zugendleben Beza’s zu Paris und defien Jugendgebichte oder 

Juvenilia. Fragen wir nad) der Art und Weife, wie ber 

Hr. Berf. feine Aufgabe gelöft habe, fo hat berfelbe bie 

Fatholifchen Verhältniffe und Zuftände auf eine fo anftößige, 

lieblofe Weife befprochen, daß, wenn wir alle hieher bezüg- 

lichen Punkte herausheben wollten fein Ende zu finden wäre, 

Daß die Katholifen dem Lmfichgreifen der Neuerung 

ſich wieberfegten und ihr altes, pofitives Recht geltend machen 

wollten, dieß war ihnen, von allem Andern abgejehen, ſchon 

nach den einfachiten Rechtöbegriffen erlaubt, Wie ftellt nun 

aber der Hr. Verf. dieſe Selbftvertheidigung (S. 22) dar: 
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„So wie in den -andern bebeutenden Städten bed Reichs er- 

hoben auch in Bourges bie faun etwas zurüdgebrängten 

Gegner ihr Haupt um fo frecher, je zuverfichtlicher fie 

jegt auf die Unterftügung des weltlichen Arms zählen burf- 

ten.” — ©, 34 ift von den „Srauenzimmern“ bie Rebe, 

die an dem frangöfifchen Hofe unter „Franz. eine fo bebeu- 

tende-Rolle fpielten und der Neuerung fich fo günftig er- 

wiefen.“ Das treuefte Bild unter jenen Frauenzimmern if 

wohl Margaretha von Balois, die Schweſter des Königs 

felber: eine geift- und fenntnißreiche, naiv=fede, in ihrer 

Art felbft fromme Frau, welhe ben barmlofen 

Lefenre d'Etaples gegen feine theologifchen Feinde befchügte, 

den Fegerifch gefinnten Rouſſel mit feiner franzöfifchen Meffe 

an ihren Hof nahm, die von reinem chriftlichen Gefühl zeu- 

genden Berfe unter dem. Titel: „Spiegel ber fünbhaften 

Seele” ſchrieb; aber fich auch nicht fcheute, die Zueignumg 

von Rabelais PBantagruel anzunehmen und im Geifte bes 

Boccaccio ihre Erzählungen unter dem Titel „Heptameron* 

zu veröffentlichen. Wer zwifchen den Zeilen zu lefen verfteht, 

wird ſchon aus biefer Schilderung den evangelifchen Charakter 

diefer Dame kennen lernen können. Im Uebrigen verweifen 

wir in diefer Beziehung auf Audin’s Leben Galvin’s. Beza, 

ber von feinem Vater und feinen Verwandten für die juri- 

bifche Laufbahn beftimmt war, wollte fih in dieſe Beſtim⸗ 

mung nicht fügen und lieber ausfchlieplih ben fchönen 

Wiſſenſchaften leben. Schon früher hatte ihn zwar Wolmar 

mit den Lehren des wahren „Evangeliums“ befannt gemacht 

(S. 33), allein es fam ihm doch damals auch nicht einmal 
von weitem in ben Sinn, einftens in einem folchen Sreife 

und in folher Wirkfamfeit aufzutreten, zu welcher ihn, wie 
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der Verf. meint, die göttliche Vorſehung ſpäter geführt hat. 

Solche Plane zu hegen, war er damals nicht ernſt, nicht frei, 

nicht reif genug und vielleicht zu glücklich. Von dieſem Gefichtd- 

punfte, fagt H. Baum weiter, muß bie legte Periode feines 

Lebens in Paris, welches von den Gegnern bes nachherigen 

reformirten Kirchenhauptes ebenfo höhniſch als lügen 

haft ausgebeutet wurde, betrachtet werden, wenn wir ein billiges 

und richtiges Urtheil darüber fällen wollen. Ein anderes ift es, 

als Wüftling dem Lafter fröhnen, ihm Alles aufopfern, ein 

anderes, wenn ber junge, ſchmucke, berebte, romantifch-poetifche 

und babei noch reiche, überall beliebte junge Herr de Beze das 

ſchöne Gefchlecht bezaubert und eine Zeitlang, nicht ohne 

innere Vorwürfe, fich biefem Treiben ergiebt, ohne das man 

nach dem Tone der höhern Gefellfehaft jener, und faft möchte 

ich auch fagen unferer Zeit, feinen rechten galanten Edelmann 

wie er fein follte (wirklich?) fich denfen könnte. Es find 

wenig Männer in ber Gefchichte, beren Privatleben und 

Perſonlichkeit fo vielen Ausftellungen von Seiten der Öegner 

ausgeſetzt geweſen wäre, ald das der Reformatoren (mit 

Recht, denn als Reformatoren hätten fie zuerft felbft madellos 

fein follen). Denn weil man ihrer Lehre, ber Sache, Die 

fie vertheidigten, mit Grund der Wahrheit nichts anhaben 

fonnte (welche felbftgenügfame Vorausfegung eines orthodoren 

Proteftanten!), fo machte man ſich an die Berbächtigung 

- ihres Wandels, begnügte fich nicht, ihre Fehler und Gebrechen 

von denen fie fo gut wie viele ber verehrteften Heiligen 

der Fatholifchen Kirche, nicht frei waren (aber auch nicht frei 

wurben, wie jene), auf das Unverfchämtefte zu vergrößern, 

fie, ohne alle Rüdficht auf Zeit und Umftände, boshaft zu 

Hauptzügen ihres Charakters herauszuftellen, fondern wo 
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irgend ein Zeugniß der Gefchichte, ja meiftens trog ber klar— 

ften Gegenbeweife, die jchändlichiten Lafter anzubichten, um 

fo in ihrer Berfon bei dem Pöbel, unter den Gelehrten und 

Bornehmen die reine evangelifhe Lehre zu verbächtigen. “ 

Uebrigens fpriht Beza ſelbſt von dreifachen Banden, mit 

benen ihn Satan früher umftridt habe, und fein Bekenntniß, 

das gewiß fein Auguftinifches war, deutet auf ein frü— 

heres, ſehr lafterhaftes Leben bin, von dem ihn unfer 

Berf. faft ganz rein wafchen will (Siehe befonders ©. 64 ff.). 

Die Beurtheilung der Jugendgedichte Beza’s fchließt 

ber Hr, Verf. mit den Worten: „Wer Sinn für Poeſie bat, 

wird Beza und Wolmar'n danfen, daß fie uns dieſe mannig= 

faltigen, in üppiger NatürlichFeit aufgefchoffenen Jugend- 

erzeugnifje nicht vorenthalten haben,“ ... 

In demfelben Geifte, wie das erfte, ift auch das. zweite 

Buch gehalten, welches mit der Erzählung der Flucht Beza's 
aus feinem DBaterlande beginnt, „Es ift ausgezeichneten 

Naturen nicht möglich, jagt der Hr. Verf.,“ fobald der Kampf 

um große Interefien einmal begonnen hat, in einem unent= 

fehiedenen Schwanfen zu bleiben. Ihr Geift muß dem innern 

Drange des Gewiſſens der anerkannten Wahrheit folgen und 

die Richtung nehmen, welche ihn allein zu Ruhe führen fol, 

zumal in einer Zeit, wie biejenige, von welcher hier die 

Rede ift, wo ber Herr der Kirche wieder einmal. 

bie Wurffchaufel in die Hand genommen hatte 

und feine Tenne fegte, Im folder Lage, wo der alte 

Glaube an das Wahngebilde des geheiligten Her— 

kommens von den eindringenden Strahlen der wie— 

dererſtande nen Wahrheit zu erblaſſen begiunt (Görres 

458 Baum, 
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nennt dieſen zweiten Oftertag ben zweiten Sündenfall), 

entfernt der Ergriffene mit einer faft unwillführlichen Sorgfalt 

Alles, was feine Thatkraft zu dem nothwendig gewordenen 

Schritte lähmen kann.. .. So Beza.“ (S. 105.) Nachdem 

bem „Neubefehrten“ (welch' anmaßendes Wort!) einer 

feiner Freunde vorangegangen, ging er nach Genf, welche 

ehmals bifchöfliche, zügel= und fittenlofe Stabt „immer noch 

unter vielen innern Unruhen und Kämpfen in den Geburtöwehen 

zu einem neugeregelten, evangelifchen Leben begriffen war.“ 

©. 107 f. fpricht der Hr, Verf. auch von dem Reformations- 

benfmal in Genf, welches 1835 zu befien größtem Leidweſen 

aus Rüdjicht für die Katholiken nicht in St. Beterd Dom 

aufgeftellt wurde und nur auf dem Boden eines der Biblio- 

theffäle liegt, „Dort liegt das Glaubensdenfmal der Väter 

mit der Nachfchrift, welche leider zur beißenden Satyre ger 

worden, und harret einer Fröblichen Urftänd, zu welcher 

ihr aber die Demofratifchen Revolutionsmänner vom 22. No— 

vember 1841 jhwerlich verhelfen werden.“ In ben folgenden 

Kapiteln wird Beza’d Aufnahme in Genf, die Reformation in 

Waadtland, die Laufanner Schule, Beza's Eintritt in dieſelbe 

und der Streit mit Bolſec gefchildert. ©. 124 fpricht ber 

Hr. Verf. von der Spottfchrift Beza's gegen ben würdigen 

Cochläus, der in berfelben als „Beftie” befchrieben wird, 

Wie wohlthätig übrigend damals die Strahlen der „Sonne 

(S. 238.254) des neuen Evangeliums gewirkt hatten, fchreibt 

Deza felbft an Bullinger: „Niemand läßt ſich durch des 

Nächten Strafe warnen. Der Eifer für den Herrn ift er= 

faltet. Saufen, Gottedläftern und Hurerei ift gemein. Bei 

ber Predigt find die Kirchen faft leer, Kurz der Zuftand ber 

Kirche iſt erbärmlih u, ſ. f.“ (S. 135 |.) Wenn daher ber 
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Hr. Verf. die Anhänger der neuen Lehre zu wiederholten Ma- 

len (S. 178. 348. 300. 329) die „Gläubigen“ nennt, fo 

wollen wir ihm und den Seinigen biefen Glauben gern laſſen, 
ebenfo wenig beneiden, vielmehr bemitleiden wir ihn wegen 

der „populären Kanzeleregefe,* „welche allein die Menſchen 

zum wahren Ghriftenthum zurüdführen kann“ (S. 138). Des- 

gleichen wollen wir ihn bie Berbreiter bed reinen Gvange- 

liums „die Evangeliften“ nennen lafien (S. 175. 281), 

da wir nicht befürchten, daß ihre Evangelien ein canonifches 

Anfehen erhalten werden. Andere Aeußerungen, die von fa— 

natifher Intoleranz jeugen, richten fich ebenfalls von 
felbft. So, wenn e8 8.193 f. heißt: „Beza's Leben beginnt 

von Tag zu Tag immer mehr an jener Köftlichkeit reicher 

zu werben, von ber es heißt, daß fie in Mühe und Arbeit 

beftehe. Der Kampf im Schoße ber eigenen Gemeinde und 

die Angriffe verfchmigter Bosheit oder anmaßenden 

Dünfels Hätten auch die Reformatoren in der frangöfifchen 

Kirche niederdrüden und ihre Kräfte lähmen müffen, wenn 

fie nicht, wie Luther in der freudigen und ungeziwungenen 

Genialität ihres Geiſtes“ (man benfe an bie Tiſch— 

reben), „im Kreife ihrer Freunde oder auch in offener 

Schrift durch herzliches Belachen ber aufgeblafenen, 

ohbnmädhtigen Anmaßung und fomifhen Wuth 

ihrer Gegner (wer fam mehr in eine pöbelhafte Wuth, 

als die fogenannten Reformatoren) oder durch Aus— 

gießung einer derben und beißenden Lauge über 

bie befhorene Shwadhföpfigfeit fi über Manches 

hinausgeſetzt hätten (allervings!), das einer ernfthaften Wi- 

derlegung weder fähig noch würdig fehien, und wenn fie nicht 

ihre Widerfacher einer verdienten Berachtung preis: 
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gegeben und ſich ſelbſt Durch Erheiterung des Geiſtes, die Mutter 

aller Thätigfeit, zu neuen Anftrengungen in dem begonnenen ° 

Werke geftärft hätten.” — Bald wurde Beza eine Zeit lang 

ein anderer Wirfungsfreis eröffnet. Er wurde nämlich mit 

Farel abgefandt, um in der Schweiz und in Deutfchland 

Unterftügung für die Waldenfer, welche ber König von 

Frankreich zur Fatholifchen Kirche zurüdführen wollte, zu fuchen. 

©. 243 ff. gibt der Hr. Verf. eine Schilderung bes religiöfen 

Zuftandes der Waldenfer. Wahrfcheinlich fei dieſes religiöfe Völf- 

hen aus einem urfprünglich wilbgährenben religiöfen Stoffe 

entftanden. In der Anmerkung fagt.der Hr. Berf.: „Man erin- 

nere fi nur an Dulcin und feine von ber herrfchenden 

Kirche entftellten Anfichten.“ Wir fragen: Inwiefern 

ift die Lehre Dulcin's von der Kirche entftellt worden? “Die 

Bemühimgen Beza’s um bie Waldenfer hatten feinen Erfolg. 
Im Gegentheil zerfielen die Broteftanten felbft unter einander. 

Beza und Karel hatten nämlich zu Heidelberg und Göp- 

pingen ben Lutheranern eine fchriftliche Erklärung über das 

Abendmahl abgegeben, in welcher fie fich in Beziehung auf 

ftreitige Punkte nachgiebig zeigten, weil fie unter den prote- 

ftantifchen Bartheien eine Union zu bewerfftelligen fuchten. Die 

Lutberaner triumphirten über dieſe Nachgiebigfeit, die Berner und 

Zürcher Theologen aber wurben über Beza fehr erbittert. (Seite 

275 ff.) Calvin vertheidigte und enfchuldigte Beza, ohne 

fi zu ſcheuen, fein Gewiffen durch eine Lüge zu befleden. 

So fihrieb er an den erzürnten Bullinger: „Daß Beza 

bei ber Rüdfehr die Sache euch nicht fagte, geſchah aus 

bloper Vergeßlichkeit“ (S; 282). Schon vorher aber 

hatte Beza Galvin gefchrieben, er möge zu feinem noch 
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größern Erftaunen über die Unklugheit erfahren, daß fie nicht 

« fowohl aus Bergeplichkeit als nach überfluger Berath- 

ſchlagung der Sache in Zürich nicht erwähnt hätten“ (S.279). 

Dieß ift freilich eine Menfchlichkeit, Die wir den Reformatoren 

fhon verzeihen müſſen. Auf noch viele andere Menfchlich- 

feiten dieſer Art fönnten wir aufmerffam machen, wenn bie 

Sache der Mühe werth wäre. — 

| ©. 309 ift von der „bekannten freimüthigen Frömmigfeit“ 

des Landgrafen Philipp von Heffen die Rede, Wir fen- 
nen diefe freimüthige Frömmigkeit, bie fich fogar über Die 

Monogamie ‚hinwegzufegen wagte, — Wie die Reformatoren 

mit dem Dogma umgingen, dieß gefteht unfer Hr. Berf. in- 

discret ſelbſt. „Es ift felbft wahrfcheinlich, daß, wenn es da= 

mals auf Beza angefommen wäre, er um biefed Zweckes (ber 

‚Union) willen, Manches zugegeben hätte, was er fpäter 

gegen Andrei auf das Hartnäckigſte vertheidigte. Jetzt Dachte 

noch der zum Unterhandeln geborne Mann durch fteifes 

Beharren auf fpigfindigen Diftinctionen, wovon ſehr oft die 

eine fo viel werth ijt, wie die andere, werde bie Kirche weder 

im Frieden erbaut noch in ©efahren gerettet und befeftigt, 

fondern durch Ginigfeit und brüberliches Zufammenftehen“ 

(S. 321). Bald nachgiebig, bald halsftarrig fein, wie man's 

gerade braucht! — Wie groß das innere Zerwürfniß bes 

Proteftantismus fchon in feinem Entſtehen, in feiner Wurzel 

war, dieß tritt im Streite der Schweiger Theologen unter ein⸗ 

ander, noch mehr aber in dem gegenfeitigen Kampfe ber füch- 

fiichen und helvetifchen Reformatoren hervor, Sagt ja doch 

Deza felbft: „Im Ganzen genommen ‘wünfchte ich, daß 

man auf beiden Seiten weniger nach ber Gelegenheit hafchte, 
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fich zu beleidigen und zu reizen, fondern fo viel als möglich 
fuchte, auf eine chriftliche Weife Die Beleidigungen zu überfehen 

und bie Zwiftigfeiten zu verbeden, anftatt das Gerücht davon 

in alle Welt zu freuen“ (S. 344). Am zerriffenften aber 

erfcheint der Proteftantismus in Laufanne (S. 344 ff.). Diefe 

Stadt ftand unter der Botmäßigfeit von Bern, welches den 

Genfer'ſchen Theofratismus in Lauſanne nicht wollte auffom- 

men laffen, und daher den franzöftfchen Geiftlichen in der ge— 

nannten Etadt, welche die Genfer'ſche Kirchenverfaffung, be— 

fonders aber den Kirchenbau einführen wollten, mit aller 

Kraft entgegen trat. Da die Verhältniffe in Lauſanne für 

Beza immer drüdender wurden, fo überftedelte er fich dem 

Munfhe Calvin’ gemäß nach Genf; welche Begebenheit 
am Gnde des zweiten Buchs erzählt wird, — 

Durch die bisherige Darftcllung wird fich das Urtheil 

über den Werth der beiden genannten Schriften bei dem Refer 

wohl ſchon von felbit gebildet haben. Bei den Katholifen 

werden fie nie und nimmer auf Anerfennung hoffen dürfen. 

Allerdings ift die Haltung des erftern Werkes viel ruhiger,. 

als die des zweiten, was zum Theil in dem bearbeiteten Stoffe 
felbft feinen Grund hat, da derfelbe nicht immer Gelegenheit 

zu polemifchen Ausfällen darbietet; doch fühlt fich der Lefer 

aud in der Lectüre befjelben vielfach unangenehm berührt. 

Bon dem zelotifchen Fanatismus des Hrn. Baum aber weis 

ter zu reden finden wir für völlig unangemefien. Daß er 

der hiſtoriſchen Ruhe und bes wiffenfchaftlichen Ernſtes in 

hohem Grade ermangle, zeigen feine vielen fonftigen Ausfälle 
auf gewiffe Stände die vielleicht aus was immer für einem 

Grunde fein Mipfallen auf ſich gezogen haben. Uebrigens iſt 
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die Intoleranz der beiden Verfaſſer nur ein Refler der Ger 

finnungen jener ganzen, fogenannt rechtgläubig proteftantifchen 

Sraftion, welche den Haß Luther'd und Galvin’s gegen bie 

fatholifche Kirche ererbt hat. 

Dr. Briſchar. 

Behehrung Armeniens durch den heiligen Gregor llumina- 

tor, Mad national-hiftsrifchen Guellen bearbeitet. Wien 

1844. Drud und Berlag der Mechitariften-Gongregations- 

Buchhandlung. | 
Die Belehrung Armeniend zur chriftlihen Religion ift 

eine in ihren Ginzelnheiten bei uns noch nicht fehr befannte 

Sache; wenigftens pflegen die Handbücher der Kirchenge- 

fhichte, auch die 'ausführlicheren , fie nur mit wenigen und 

zum Theil unficheren Worten zu berühren und wiſſen von 

ihrem Verlaufe fein anfchauliches und richtiges Bild zu ent- 

werfen. Es ift daher ohne Zweifel auch den Freunden ber 

Kirchengefchichte ein nicht geringer Dienft damit geleiftet, daß 

enblih eine aus armenifchen und zum Theil fogar gleidh- 

zeitigen Quellen ſelbſt gefchöpfte Bearbeitung jener Befchrungs- 

geſchichte erfcheint. Diefelbe bildet die erfte Lieferung der im 

Jahr 1844 (Jahrg. 15) vom Verein zur Verbreitung guter 

Fatholifcher Bücher herausgegebenen Schriften und ift daher 

allerdings für ein größeres Bublifum als bloß Gelehrte und Ge- 
ſchichtsforſcher berechnet ; indeffen fucht fie Doch auch dem gelehrten 

Publifum, wo möglich, vieleicht neuen Stoff zur Befriedigung 

feines wiffenfchaftlichen Forſchens zu geben, es zugleich in den 

Etand zu fegen, durch Vergleichung diefes Werkes mit dem, 
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was von manchem Hiftorifer über Armenien gefchrieben 

wurde, ein gerechte8 Urtheil fällen zu können (S. VI). 

Ihr Hauptzwed ift jedoch religiöfe Erhebung und Erbauung; 

und für biefen ift fie auch unftreitig in hohem Grade geeig- 

net. Sie fünnte, wie der Verf. richtig bemerkt, eben fo gut 

eine Lebensbefchreibung des heiligen Gregorius Illuminator, 

ald eine Bekehrungsgeſchichte Armeniend genannt werden, 

denn indem fie dieſe darftellt, befchreibt fie eben das Leben 

und Wirfen jened Heiligen, auf den gar wohl angewendet 
werden kann, was über Franz Borgiad bei deſſen Heilig- 

fprehung gefagt wurde: „Man wird vielleicht. feinen finden, 

ber alle Stände durch feinen frommen Wandel fo zur Fröm— 

migfeit ermuntert hätte. Er hat den Jünglingen, den Ehe— 

gatten, ben Berwittweten, denen, bie in ber Gunft ber 

Großen ftehen, den Hofmännern, den Fürften felbft, unb 

allen Religiofen, fowohl den zum Gehorfam BVerpflichteten, 

als den Vorgeſetzten, gleich einem vom Himmel gefendeten 

Vorbilde, den Weg der Wahrheit vorgezeichnet” (S. V), 

Freilich ift die Gefchichte diefes Mannes nicht nad) dem Ge— 

fhmade unferer Zeit, und wird Manchem nicht fonderlidh 

zufagen wollen. Was ber heilige Gregorius gelitten, bevor 

er das Werk ber Belehrung unternahm, und was er that in 

Ausführung beffelben, werden fie ebenfo für unglaublich und 

unmöglid halten, wie die Wunder, womit feine erftaunliche 

Wirffamfeit begleitet und über alle Maaßen folgenreich ge- 

macht wurde, Wer die Macht des begeifterten Glaubens nicht 

fennt, und nicht weiß, daß bemfelben eine höhere Hand ent- 

gegengeboten wird, bie ihn hält und mit ihm wirft, und daß 

aus folder Doppelwirfung unter Umftänden nothivendig Er—⸗ 

fheinungen hervorgehen, die dem gewöhnlichen Laufe ber 
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Dinge fremd find, der wird im vorliegenden Buch nur ab⸗ 

gefchmadte Fabeln, im gelindeften Falle das Werk frommer 

Betrügerei zu finden vermögen. Der Verf. hat daher gut 

gethan, daß er bie Glaubwürdigkeit und biftorifche Zuver— 

läffigfeit der armenifchen Gefchichte des Agathangelus, welche 

feine Hauptquelle war, eigens nachgewiefen hat. Ref. hätte 

nur gewwinfcht, daß auch die Frage nach der Aechtheit und 

Unverfälfchtheit diefer Gefchichte, die er uübrigens ſeinerſeits 

nicht beanftandet , etwas eingänglicher befprochen worden 

wäre; denn wenn bdiefe außer Zweifel geftellt it, läßt fich 

gegen die Glaubwürdigkeit der Gefchichte felbft nichts Erheb— 

liches mehr einwenden. Ihr Verfaffer war dann ein Mann, 

deſſen Charafter an wifjentliche und abfichtliche Fälſchung der 

Gefchichte gar nicht denken läßt, der Bildung und Geift ge— 

nug hatte, um richtig zu beobachten und das Beobachtete 

ber Wahrheit gemäß niederzufchreiben, und ber nicht erſt aus 

alten Dokumenten, die ihn täufchen fonnten, eine neue Ge— 

ſchichtserzaͤhlung verarbeitete, fondern wie er felbft am Schluffe 

feines Werkes fagt, bloß berichtete, was er felbft gefehen und 

gehört hat, nichts übertreibend, nichts hinzudichtend, vielmehr 

manches Wichtige weglaffend, und nur auf das Bedeutendfte 

und Miffenswerthefte fich befchränfend, Allerdings fprechen 

zwar bie für die Glaubwürdigfeit vorgebrachten Gründe theil⸗ 

weiſe auch für die Aechtheit, aber Genügendes iſt in dieſer 

Beziehung doch keineswegs geſchehen. 

Daß unſere Geſchichte mit einem ber größten und wun— 

derbarften Glaubenshelden der Kirche befannt mache, und mit 

einem ber glängendften Siege, die je ihr Glaube über ganze 

Nationen gefeiert, ift durch das Gefagte bereitd angedeutet. 

In Betreff des Ginzelnen müffen wir an das Buch felbft 
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verweifen, und wollen nur noch, gleichfam zur furzen Cha- 

rafteriftif jened Glaubenshelden, die Worte wiederholen, die 

der Jeſuit Bonucei in feiner Lebensbefchreibung Gregord an 

den Bericht über feinen Tod anjchließt: „Koftbarer Tod! Ed— 

ler Tod! von eben fo vielen Siegespalmen begleitet ald er 

Eiege errungen hatte durch die Martern, bie er für Chriftug 

erlitten; über bie Götzen, die er zerflört; durch die Tempel, 

die er eröffnet; durch die Klöfter, die er gegründet; durch bie 

Schulen, die er eingeführt; über die Seelen, die er für das 

Himmelreich gewonnen hatte! O großer Gregor! Martyrer! 

Patriarch! in der That würdig zu erfcheinen unter den Chö— 

ren der Seraphinen mit jener Tiara, die bu geziert haft mit 

fo vielem koſtbaren Gefchmeide und unfchägbaren Ebdelfteinen, 

als du Tugenden übteft in fo hohem Grade in den verfchie- 

denen Ständen deines Lebens: in den Studienjahren, als 

Gatte, ald Hofmann, ald Soldat, ald Martyrer, ald Bis 

[hof und als Einftedler! O ihr Prälaten der heiligen Kirche, 

deren hohe Würde ich ſchätze und verehre, Ihr, fage ich, die 

Ihr glänzet im Heiligthume mit der Tiara auf dem Haupte, 

und Ihr, die Ihr mit dem Purpurmantel geziert feyb, wolle 

der Himmel, daß diefer unübertreffliche Mann, ber eine Zierde 

Eures Standes ift, auch das Vorbild "Eurer Handlungen 

fey! Wenn Eure Aufführung Euch dem Berge Sinai gleich 

macht, ganz im Glanze, ganz in Flammen, ganz im rollen- 

den Donner bes heiligen Gifers, fo möge ed Gott gefallen, 

daß aud die Unfchuld Eures Wandel Euch, nach feinem 

Vorbilde, zu Bergen bes Libanond mache, welche den Glanz 

bes Schnees in der Reinheit Eurer Sitten, den Wohlgerud) 

des Weihrauchs in Euren Opfern und Gebeten, und bie eivi- 

gen Quellen in Gurer Gelehrfamfeit und Nächftenliebe tra— 
Adheol. Ouartalfgeift, 1845, III. Heft. 37 
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gen und in der ganzen Welt verbreiten. Und du berühmtes 

Land Armenien, erinnere dich, daß du Alles, was du beſeſſen 

haſt in den verfloſſenen Jahrhunderten, und das Wenige, was 

du noch jetzt an katholiſcher Religion beſitzeſt, nur dem Ge- 

bächtniffe, dem Namen, den Bemühungen deines großen Er— 

feuchterö, dem heiligen Gregor fhuldig bift. Bedenke, daß 

nur jener Glaube wahr ift, den er dir brachte, durch welchen 

er beine Könige von ber Wahrheit überzeugte, den er dir 

mit feinen Predigten, mit feinen Wunbderthaten und mit fei= 

nem Blute beftätigte! Du bift blind, wenn bu es nicht er— 

fenneft ; unempfindlich, wenn bu ihn verachteft; und unglüd- 
fi, wenn du ihn verlierft! — Verehre die heiligen Reliquien 

dieſes großen erhabenen Meifters und Patriarchen, welche in 

ber That verdienen, von Fürften gefüßt, von den Engeln 

umgeben und von den Teufeln gefürchtet zu werden.” (S. 144 f.) 

Die hiftorifche Treue des Verfaſſers in Benügung feiner 

Quellen verdient, fo weit Ref. fie controliren fonnte, alles 

Lob; namentlich gilt dieß von der Hauptquelle, der armeni— 

fhen Gefchichte des Agathangelus, die einem großen Theile 

nah in einer nicht unangenehmen Ueberſetzung in das vor— 
liegende Buch übergegangen if. Nef, hätte nur gewünfcht, 
daß biefelbe, fo weit fie Die Worte des Agathangelus geradezu 
mittheilt, fi) mehr an den Urtext anfchließen möchte, weil 

die zum Theil etwas forglofe Freiheit, womit fie benfelben 

behandelt, auch einzelne Ungenauigfeiten zur Folge gehabt 

hat. So werden 3.8. glei S. 10, wo bloß Agathangelus 

überfegt wird, dem Tiridat die Worte in den Mund gelegt: 

„Wiſſe wohl, daß du alle deine mir bisher geleifteten Dienfte 

verrichteft, deßhalb werde ich ftatt der Belohnung — Trübfal 

fiber Dich häufen“ ꝛc., während doch NAgathangelus den 
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Tiridat fagen läßt: „Wiffe, daß du vereitelt haft (durch dieſes 

dein Betragen) alle beine mir geleifteten Dienfte, ich bin 

befien Zeuge; darum werde ih“ ꝛc. Wenn auch vielleicht 

„verrichteft” ein Drudfehler und ftatt deſſen „vernichteft” zu 

lefen ift, fo ift die Sache doch auch damit noch nicht ganz 

in Ordnung. 

Für die wiffenfchaftlichen Zwede, bie der Verfaſſer zu= 

gleih im Auge Hatte, find befonders die vielen zum Theil. 

jiemlich umfaffenden Anmerfungen beftimmt, die manche ein= 
jelne Punkte der Gefchichte theild weiter ausführen als es 

im Texte füglich gefchehen konnte, theils näher begründen und 
bie hiftorifchen Belege für das Gefagte beibringen, Wir er= 

lauben und nur beifpielöweife einige Ginzelnheiten zu berüh- 

ten. ©. 155 finden wir die Angabe ber fatholifchen Blätter 

aus Tyrol (Jahrg. I. S. 126) beftätigt, daß Jakob von Ni- 

fibis nicht, wie manche glaubten, ein Bruder des Gregor 

Illuminator, fondern ein Schwefterfohn feines Vaters Anak 

gewefen fey. — ©. 157 wird bemerkt, der Name der armes 

nifehen Göttin Anahid (ficherlich einerlei mit Avaizıg, vergl. 

Movers, die Phönizier S. 625 ff.) nur das umgefehrte Di- 

hana (= Diana) fey. Gine folche Umkehrung des Wortes 

läßt ſich auch wirflich beim Durchgang beffelben durch bie 

femitifche Schrift gar leicht erklären. — Nicht unwichtig fcheint 

bie Nachricht S. 162, daß ſich im Kloster der Medhitariften- 

eongregation zu Wien eine Befchreibung der Reife der Rhip— 

fimianerinnen nach Armenien, von Mofes von Chorene ver- 

faßt, vorfinde. Eine folche ift unſers Wiſſens noch gar nicht, 

feloft den Lazariften in Venedig nicht (cf. P. S. Somal, qua- 

dro della storia letteraria di Armenia etc. p. 23 sqq.) be- 

fannt, Die verfprochene Veröffentlichung derfelben wird fehr 
37 * 
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verbienftlich feyn, wenn ihre Aechtheit nachgewiefen ift; biefe 

Nachweifung aber wird um fo forgfältiger feyn müffen, als 

die Aechtheit manches Präjubiz gegen fih haben mag. — 

Minder wichtig, weil ziemlich befannt, dürften bie Mitthei- 

lungen über das dem König Abgar gefandte Bildniß des Hei— 

landes feyn (©. 162. 174). Dagegen weniger befannt, aber 

auch noch größeren Bebenklichfeiten unterworfen fcheinen bie 

Angaben zu feyn über „ein Bild der feligften Jungfrau, wel- 

ches der hl. Evangelift Johannes aus Cypreſſenholz verfertigt“ ꝛc. 

(S. 162 f.) — Viele Zeugen werben für die Verwandlung 

Tiridat's in ein Schwein angeführt (S. 172 ff.), aber über bie 

Art, wie man fich bdiefelbe zu denken habe, nichts gefagt. 

Chryfoftomus bezeichnet fie als Befeffenheit vom Teufel und 

fagt, Tiridat fey der menfchlihen Natur beinah beraubt 

und einem Schweine gleich geworben. Sollte nicht fein Zu— 

ftand ungefähr fo gedacht werben dürfen, wie jener ber 

2yfanthropie (cf. Franc. Vales. de sacra philosophia — 

Görres, Myſtik IV. 264—73) ? — ©. 187 ift von „uralten 

armenifchen Buchftaben“ die Rebe, die ſchon vor der Erfin— 

bung des armenifchen Alphabet durch Mesrop üblich gewefen 

feyn follen. Diefe Sache fcheint jedoch noch großen Bebenf- 

lichfeiten zu unterliegen. Man beruft ſich zu Gunften ber= 

felben bloß auf alte Münzen, „auf deren einer Seite fich ein 

Teuertempel zwifchen zwei Gößenprieftern, und auf der andern 

das Bildni eines Königs,“ und um daffelbe armenifche Buch- 

ftaben geprägt find, Allein da dieſe Buchftaben lauter folche 

find, die auch im Mesrop’fchen Alphabet vorfommen, fo ges 

hören jene Münzen ohne Zweifel einer fpäteren Zeit an, als 

das Mesrop’iche Alphabet, und rühren vielleicht von einem per= 

ſiſchen Regenten her (Heuertempel), der auch über Armenien 
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herrſchte. Dazu fommt, daß Mofes von Chorene (lib. I. 

c. 3.) ausbrüdlich verfichert, die Armenier hätten ſich in 

früherer Zeit ber perfifchen und griechifchen Buchftaben bedient, 

welches Zeugniß doch wohl mehr Gewicht hat, ald unfichere 

Folgerungen aus ber Befchaffenheit einiger zum Theil noch 

räthfelhafter Münzen, — Sehr angelegentlich wird ©. 193 ff. 

zu beweifen gefucht, daß ber zwifchen Gonftantin, Sylveſter, 

Tiridat und Gregor um's Jahr 320 gefchloffene Freundſchafts— 

bund nicht, wie neuere Hiftorifer anzunehmen pflegen, eine 

bloße Fiction, fondern eine wirkliche Thatfache fey. Für bie 

Thatfächlichfeit werden bedeutende hiftorifche Zeugnifie beige- 

bracht, die zu verachten dem Hiftorifer nicht ziemt, zu entfräfs 

ten aber ſchwer halten dürfte, | 

Wir fchliegen unfere Anzeige mit dem Wunfche, daß 

die gelegenheitlich verfprochenen Beröffentlihungen aus dem 

Gebiete der armenifchen Literatur bald erfcheinen und die an— 

geregten Erwartungen nicht unbefriebigt Taffen mögen. 

Welte, 

6. 

Schensbefchreibung des Bifchofs Ansgar, Dr. G. 9. Alip- 

pel’s hiſtoriſche Forſchungen und Darftellungen. Zweiter 

Band, Bremen, Verlag von A. D. Geisler. 1844. 

Pr, 1fl. 45 kr. 

Das Leben des großen nordifchen Apoftels, bes heil, 

Erzbifchofs Ansgar, hat zwar außer den älteften Bearbei- 

tungen deffelben durch Rimbert, den Schüler und Nachfolger 

des Heiligen, und Adam von Bremen, noch mehrere andere 
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Darftellungen gefunden; nichtsdefteweniger hält ed der gelehrte 

Hr. Verfaffer weder für ein unzeitiges noch für ein überflüffiges 

Unternehmen, aufs neue mit einer Lebensbefchreibung des um 

die Chriftianifirung des Nordens fo hochverdienten Mannes 

hervorzutreten, Doch ift ed Feineswegs Hrn. Klippel’s Abficht, 

das, was vor ihm in dieſer Sache gefchrieben worden, ohne 

forgfältige Prüfung und Auswahl nachzuerzählen. „Vielmehr 

habe ich ed mir zur Aufgabe gemacht, “ lauten feine eignen 

Worte, „fo weit eigne Kraft und ber beften Quellen Sinn 

und Gehalt es geftatten, das Lebereinftimmende und Be— 

währte in ben Forfchungen meiner Vorgänger aufnehmend 

und aus ben abweichenden Anfichten berjelben das Wahre 

ermittelnd, in lebendiger und innerlicher Auffaffung bes alfo 

geläuterten Stoffes das Leben jened vor Vielen ausgezeich- 

neten, um bie Verbreitung des Chriftenthums und feinerer 
Bildung imNorden hochverdienten Mannes fo zu befchreiben, 

daß nicht nur feine Thaten und Begegniffe, fondern auch 

fein Charakter und die Triebfedern feines Wirfend dem 

Lefer mit möglichiter Klarheit bargeftellt werben. * 

Was die äußere Gefchichte betrifft, fo handelt bei weitem 

die Mehrzahl der vierzehn Kapitel, in welche die Biographie 

eingetheilt ift, von der großartigen Miffionsthätigfeit des heil, 

Ansgar. Während alfo das erfte Kapitel in recht freund 

licher und anfprechender Weife Ansgar’s Geburt und Jugend- 

gefchichte darftellt, zu welcher noch feine Rehrerwirkfamfeit in 

Gorbie (Altcorvey) gehört, das zweite Kapitel aber mit ber 

Stiftung des Klofterd Neucorvey in Sacfen und Ansgar's 

Thätigkeit als Lehrers und Prebigers bafelbft ſich befchäftigt, 

befpricht bereitd das dritte Kapitel die Mifftondreife welche 

Unsgar im Bereine mit feinem Kloftergenofien Autbert im 
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Gefolge des Dänenkönigs Harald nach deſſen Reiche antrat. 

Während feines Aufenthalts beim däniſchen Herrſcher erhielt 

er äußere Anregung und Aufforderung zur erften ſchwediſchen 

Miffion, welche mit ihren Gefahren und Schwierigfeiten das 

vierte Kapitel befchreibt. 

Nachdem fchon Karl d. Gr. den Plan entworfen hatte, 

für bie jenfeitd der Elbe gegen bie Nordfeite hin gelegenen 

Länder (Nordelbingien) einen bifchöflihen Sig als Gentrum 

und Anhaltspunkt der nordifchen Miſſionen zu gründen, 

führte ihn fein Sohn und Nachfolger, Ludwig der Fromme, 

nicht ohne Mühe und Anftrengung durch. Ansgar wurbe 

fo Erzbifhof von Hamburg, nachdem er von Papſt Gregor IV. 

ad limina Apostolorum felbft das Ballium fich geholt hatte. !) 

Derfelbe Papſt machte ihn zum apoftolifchen Legaten 

bei den Dänen, Schweden, Slaven und andern nordifchen 

Völkern mit ausgedehnten Rechten und Vollmachten, wie bas 

fünfte Kapitel ausführlich erzählt. Weil es ſich aber auch 

in Nordelbingien noch um bie Pflanzung des GChriftenthums 

handelte, fo ift natürlicdy auch die von Ansgar in feinem erz= 

bifchöflihen Sprengel entwidelte Thätigkeit nicht anders denn 

als Miffionsthätigfeit aufzufafien. — Bald aber wird Ansgar 

von feinem Bifchofsfige vertrieben durch Einfälle der Nor- 

mannen und auch in Schweden ging ed bedeutend rüchvärts, 

wenn auch bie vollfommene Ausrottung der chriftlichen Bilan- 

zung durch die Treue und Entichloffenheit des Statthalters 

Herigar verhindert wurde (6. Kap.). Nachdem nun Ansgar 

lange Zeit hindurch; von Stamelsloh aus, einer Schenkung 

der Matrone Ikia, feine Kirche regiert hatte, erfolgte endlich 

1) Die Anficht des Hrn, Verfaſſers vom Urfprunge bes Pallium iſt 

eine wnrichtige. cf. ©. 51. Anm. 1. 
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ungefähr um das Jahr 850 die in mehr als in einer Hin= 

ficht intereffante Verfehmelzung der beiden Bisthümer Hamburg 

und Bremen zu dem neuen Erzbisthume Bremen- Hamburg, 
das Ansgar übertragen wurde (7. Kap.), weßwegen er von 

nun an bas räuberifchen Ueberfällen weniger ausgefetste 

Bremen zu feinem Site wählte. — Das 8, Kap. führt uns 

wieder nad Schweden zurüd, wohin Ansgar, felbft dahin zur 

reifen gerade nicht im Stande, den Einſiedler Ardgar fandte, 

der, von dem ſchon genannten Herigar unterftüßt, eine aus- 

gebehnte und fruchtbare Wirkfamfeit entfaltete. In canoni= 

ftifcher Beziehung merfwürbig ift fodann das 9, Kap., welches 

die enbliche Grledigung aller Streitpunfte über Ansgar's 

Stellung ald Erzbiſchosfs von Bremen- Hamburg durch Die 

(wörtlich in ber Meberfegung mitgetheilte) Beftätigungsbulle 

bes Bapftes Nicolaus I. darftellt. Befondere Schwierigkeiten 

hatte nämlich das Berhältniß des neuen Grabifchofs zu dem 

von Köln (deffen Suffragan früher der Bifchof von Bremen 

gewefen war) veranlaßt, und es bedurfte der Entfcheidung 

bes apoftolifchen Stuhles zur Löfung dieſer Wirren. Das 

10. Kapitel führt und ben Heiligen wieder in angeftrengter 

Thätigfeit zum Behufe der Bekehrung Dänemark's begriffen 

vor; Ansgar hatte die Freude, bie erfte chriftliche Kirche zu 

Habeby, dem nachmaligen Schleöwig, einzumweihen. — Aber 

während er feine Aufmerffamfeit nach außen richtete, entfal- 

tete er nichtödeftoweniger auch, wie das 11. Kap. zeigt, eine 

allfeitige Wirffamkeit innerhalb feines erzbifchöflichen Spren- 

gels, die fich namentlich in vielen Vifitationsreifen, in Bes 

freiung chriftlicher Gefangenen und Leibeigenen in Nordelbin- 

gien, in Gründung von Klöftern und Hofpitälern Fund gab. 

Nimmer aber konnte ber heil, Erzbifchof über dem, was ihm 
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zunächſt lag, jener Pflichten vergeſſen, die ihm feine Würde 

als bes apoftolifhen Legaten im Norden nahe legte; er 

wollte nimmer aus dem Leben fcheiden, ohne zuvor noch 

einmal Schweden gefehen zu haben. Seine zweite Reife nach 

Schweden fchildert das 12. Kap., während bas 13, feine fort« 

gefegten Bemühungen um dieſes Land aus fpäterer Zeit berichtet, 

nachdem er wieder an feinen erzbifchöflichen Sig zurüdgefehrt war. 

Befonderes Intereſſe bietet das 14. und legte Kapitel 

bar, weldhes das Privatleben Ansgar's, feinen Charafter, 

feine 2ebensweife, feine Andachtsübungen und literarifchen 

Beichäftigungen, feine Krankheit und feinen Tod fchilbert, 

ber am 3. (oder 2.) Februar 865 ruhig und fanft unter Gebet 

und feligen Ahnungen der himmlifchen Herrlichkeit erfolgte, — 

Wenn ed fih um das allgemeine Urtheil handelt, ob 

ber Berfaffer feinem Gegenftande gewachfen fei, fo nehmen 

wir feinen Anftand, diefe Frage bejahend zu beantworten, 

Hr. Klippel ift weit Davon entfernt, bie Gefchichte zu machen; 

fein Standpunft ift der objective, und die vielen Gitate aus 

ben Quellen, die er uns in feinem Buche giebt, dienen nicht 

etwa bloß dazu, den Schein einer unbefangenen Darftellung 

zu erzielen. Sein Styl ift einfach, leicht und im Ganzen 

anziehend ; er ift ebenfofehr entfernt von langweiliger Troden- 

heit, ald von manierirtem, auf Effect berechnetem Wefen. 

Dabei hat der Verfaſſer eine gewiffe Vorliebe für feinen 

Helden, die bei einem Broteftanten doppelt hoch anzufchlagen 

jft, die ihn aber einmal, wo er ben heil. Ansgar mit dem 

Apoftel der Deutfchen, Bonifacius, vergleicht, zu einem un- 

gerechten und einfeitigen Urtheile fortreißt (S. 150). Daß er 

aber den Heiligen Ansgar von feinem proteftantifchen Stand- 

punkte aus nicht zu würdigen weiß, im Gegentheil die gewöhn- 
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lichen Mafeln bes Aberglaubens, der Hinneigung zu „leeren 

Buͤßungen,“ der religiöfen Schwärmerei u, f. w. auch an ihm 

entdeckt, kann uns freilich nicht fonderlih Wunder nehmen, 

wenn auch allerdings von ber tieferen und unbefangneren 

Anfhauung eines folchen Lebens aus, wie wir ed an Dem 

heil. Ansgar bewundern, gar leicht ſich bie Brüde zu einer 

andern Weberzeugung von dem Einfluſſe einer tief gehenden 

firchlichen Srömmigfeit auf das praftifche Leben hätte ſchlagen 

laffen. — Cbenfowenig fann es uns befremden, dab Hr. 

Klippel die merfwürbigen Viſionen, welche das Leben bes 

Heiligen durchziehen, in das Weich des rein Subjectiven ver- 

weist, während es der fatholifchen Anfchauung weit näher 

liegt, dad deutliche Hereinragen einer höhern Welt in bas 

Leben eines von Gott hochbegnadigten Geiftes darin zu erbliden. 

Auh an dem dem proteftantifchen Publikum ſchuldigen 

Tribut des Miptrauend gegen Rom hat er es nicht fehlen 

laſſen, wie ©. 94 beutlich zeigt. — Wie er Dagegen bazu 

fommt, den Wein, von welchem S. 83 bie Rebe ift, zu 

einem geweihten zu machen, ba ber BProteftantismus jonft 

feine folche Freude an Benedictionen bat, wiffen wir nicht, 

zumal das angezogene Gitat von einem einfachen Weine 

fpricht. Das ift Mißverftänbnig, ebenfo was ſich S. 145 

findet, daß Ansgar täglich „ das Hochamt verrichtet habe, * 

woburh Hr. Klippel bem, was unmittelbar darauf folgt, 

wiberfpricht. — Das „reinere Licht” , welches dem Schluffe 

(S. 161) zufolge die Reformation über Deutfchlands Kreife 

verbreitet hat, mag der Verfaſſer für fich behalten, wir da— 

gegen freuen und in Wahrheit jenes Lichtes, welches, — 

gleich den Apofteln — der heilige Ansgar angezündet hat, 

Mal 
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I. 

Abhandlungen. 

1: 

Das Ehriftlidhe in Plato. 

Daß die Frage nach dem Berhältnig der Platonifchen 

Philofophie zum Chriftentyum eine intereffante fei, braucht 

nicht bevormortet zu werben; Jedermann weiß, die Antwort 

darauf ift für die chriftliche Dogmengefchichte nicht minder 

wichtig, als für die Gefchichte der Philofophie; unter allen 

Fragen aus ber Religionsphilofophie geht vielleicht Feine ben 

chriftlichen Theologen näher an, als diefe. Sie hat aber 

zwei Seiten. Zunächſt nämlich kann oder vielmehr muß 

man Platonismus und Ghriftenthum ald zwei von einander 

unabhängige Erfcheinungen in der Gejchichte vorausfegen, 

und dann ift die Frage einfach nach ihrer Aehnlichfeit und 

Unähnlichkeit; und zwar ftellt fih, da die Platoniſche Philo- 

fophie bie frühere Erfcheinung ift, und fomit unbedingt als 

vom Chriſtenthum unabhängig erfannt werden muß, Die 

Frage näher fo: ift etwas Chriftliches oder dem Chriftenthum 

Berwandtes in Plato? Aber Niemand wird geneigt fein, bei 

diefer Vorausfegung, welche zwei fo wichtige Erfcheinungen 
. 38 * 
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einfach neben einander ftellt, zu bleiben; es drängt fich noth— 

wendig ‚der Wiffenfchaft die Frage auf: ift dad Verhältniß, 

in welchem die genannten Gricheinungen zu einander ftchen, 

nicht ein Gaufalitätsverhältniß? Diefe zweite Frage aber ift 

das Gegenftüd von ber erften; fie betrifft, auf den Fürzeften 

Ausdruck gebracht, das Platonifche im Chriſtenthum; es han— 

belt fich dabei darum, ob und was die Platonifche Bhilofophie 

zur GEntftehung und Gntwidlung des Chriftenthums oder 

wenigftend zur Bildung einzelner Dogmen beigetragen habe. 

Ich laffe für jest die zweite Frage, um Die von ihr 

ganz unabhängige erfte zu erörtern; und das Problem fomit, 

das bier zu behandeln, ift: das Chriftliche in der Pla- 

tonifhen Philoſophie. 

Bon jeher wurde mehr ober weniger dem Chriſtenthum 

Verwanbtes in den Blatonifchen Schriften gefehen und ber- 

vorgehoben ; namentlich ift befannt, daß bei allen philoſophiſch 

gebildeten Kirchenvätern der erften Jahrhunderte Plato wie: 

berholt genannt, und viele Lehren, Ausfprüche xc. dieſes 
Philoſophen ald mit chriftlichen verwandte bezeichnet find. 

Diefe Erwähnung des Plato bei den Kirchenvätern ift zuerft 

zu betrachten. Dieb aber ift einfad. Die Kirchenväter 

betrachteten keineswegs die Platonifche Philoſophie im Ganzen 

ald dem Chriſtenthum verwandt oder gar ebenbürtig, und 

ebenfowenig als folche Vorftufe, daß das Chriftenthum Fort- 

bildung, Weiterentwidlung berfelben wäre; durchgängig fegen 

fie voraus und halten feit, das Chriftenthum fei felbftändig 

und unabhängig von allen Erfcheinungen der früheren 

Gefchichte. Nur die altteftamentliche Offenbarung wurde als 

Hinweifung, das Geſetz ald Führer auf Chriſtus hin erfannt, 

die griechifche Philofophie dagegen ganz allgemein ald etwas 
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nur dieſer altteftamentlichen Vorbereitung Analoges angefehen. 

„Bor der Ankunft des Herrn, fagt Clemens von Alerandrien, 

war die Philofophie den Griechen nothwendig zur Gerechtig- 

feit, jet aber ift fie nüglich zur Frömmigkeit, indem fie 

Denen, bie den Glauben wiffenfhaftlich ergreifen (de 

anodslfews xaprcovuevorg) eine Art Vorfchule ift. So ift die 

Philoſophie für die Griechen, was für Die Juden dad Geſetz.“ 

Wenn gejagt wurde, die Philoſophie habe die Griechen zur 

Gerechtigkeit geleitet, fo wird dieß fogleich dahin erläutert, es 

fei unter diefer Gerechtigkeit nicht Die volle (erlöfende) gemeint 

oUx Eis ınv xa90ohov dE dixauoovvnv.!) Die Bhilofophie, 

fagt Glemend weiter, ift zur Erkenntniß der Wahrheit behülf: 

lih, ovralzıog, auvepyos; aber auch nur dieß, denn: ovx 

aitıov TO owalııv. Zur wahren, im Glauben feienden, 

Erfenntnig verhält fi) die Philofophie, wie zur Vernunft 

die Sinneswerkzeuge; daher ift fie auch nicht fchlechthin noth- 

wendig; es gibt eine Erfenntniß der vollen, abjoluten Wahr: 

heit ohne Bhilofophie, ohne griechifhe Wiffenfchaftz wie denn 

auch die meiften Chriften ohne diefelbe, durch den Glauben 

allein, das Wort der Wahrheit empfangen haben, unters 

wiefen in einer in fich ſelbſt vollfommenen Weisheit — 

KvrovoyYp Topi« zrerraıdevusvor. ?) 

Diefe Auffaffung der Sadye bei Clemens ift allen Kir— 

henvätern gemein. Wo ift die wahre Religion zu fuchen ? 

Mit diefer Frage beginnt Zuftin der Martyrer feine Cohor- 

tatio ad Graecos; und antwortet: bei den griechifchen Dich— 

tern nicht, bei den Philofophen noch weniger. ?) Unter allen 
— — — — 

1) Clem. Alex. Strom. I, 5. p. 331. Edit. Potting. 

2) Clem. Alex. Strom. I, 20, p. 376. 377. 

3) Just. Cohort, ad Graec. p. 4—12. Edit. Paris. 1615, 
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Philofophen fteht Plato ihm am höchſten; er erzählt, wie er 

bemfelben ehemald angehangen und geglaubt; er habe Das 

Wort ded Plato „das Göttliche fei mit der Vernunft allein 

zu faffen” für wahre Weisheit gehalten; nun aber führe er 

aus, wer nicht vom heiligen ®eifte erleuchtet fei, vermöge 

nicht Gott zu erfennen. ) Hiemit ift das religionsphilo- 

fophifche Prinzip des Plato als ein vom Chriftlichen total 

verfchiedenes bezeichnet; und es kann fomit davon, wefentlich 

Chriftliched bei Plato auch nur fuchen zu wollen, gar nicht 

die Rebe fein. 

Was wir hier aus Glemend und YJuftin, den Haupt- 

vertretern ber Philoſophie unter den griechifchen Kirchen- 

vätern, angeführt haben, wird ſchon genügen zur Stügung 

der Behauptung, daß die Kirchenväter zwifchen Platonismus 

und Chriftenthum eine wefentliche Differenz erfannt haben. 

Beſonders ftarf und fcharf ift dieß Bewußtfein ausgedrüdt 

bei mehreren lateinifchen Kirchenvätern, wie Tertullian, 

Laktantius xc. ) Nun ift es aber doch Thatfache, baß bie 

Kirhenväter viel an das Chriſtenthum Anflingendes in ben 

Schriften des Plato gefunden, ſich oft zur wifjentfchaftlichen 

Unterftügung chriftlicher Lehrfäge auf Ausfprüche dieſes 

Philofophen berufen, die höchfte Verehrung für benfelben 

gehabt haben — Beweis genug, daß fie eine Verwandtſchaft 

zwijchen Chriftenthum und platonifcher Philofophie erfannten 

und anerfaunten. Allein was ift es, worin fie foldhe Ber- 

wanbdtfchaft gefehen, was haben fie aus Plato als Chrift- 

liches ausgehoben? Antwort: einzelne Lehren, Säge, Aus- 

1) Dialog. c. Tr. p. 221. 

2) Dgl. Akermann, das Chriftlihe in Plato ©. 11 ff. 
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fprüche — feine Lehre von Gott ald Einem, Unfichtbaren ıc. 

feine Schöpfungstheorie, dann bie ethifhen Säße und Bor: 

ſchriften ꝛc. ) AU das, was fo bei den Kirchenvätern genannt 

ift, iſt nicht fpecififch chriftlich, e& find allgemeine Erfenntniffe, 

welche Jeder hat, ber es zu vernünftigem felbftbewußten 

Denfen gebracht. Und gerade bieß ift ed auch, was bie 

Kirchenväter in apologetifcher Hinficht befonders hervorheben. 

Unfere Lehre von Gott, fagen fie, von feiner Einheit, Eigen- 

fchaften 20. ift nicht unvernünftig und nicht gottlos, haben 

ja auch Eure Weifen bdiefelbe Lehre gehabt u, bg.) War 

dad apologetifche Intereffe ein rein wiffenfchaftliches, fo 

gewann die Auffaffung dieſer Sache bei den Kirchenvätern 

eine andere Geſtalt. Sie wiefen dann darauf hin, daß die 

Wahrheit, die in Chriftus vollfommen erfchienen fei, immer 

in ber Welt gewefen, aber nur theilweife, gleichfam tropfen- 

weife fih zu erfennen gegeben. Die heidniſchen Weifen 

haben Etwas, aber auch nur Etwas vom Logos gehabt — 

0705 orsguarıxos; und was ihnen fo zu Theil geworben, 
das fei nun das Vernünftige in ihren Lehren. 3) Hiemit 

ift ald das eigentlich Chriftliche bei den heidnifchen Weifen 

überhaupt das Vernünftige und Wahre erflärt, das etwa 

ſich bei ihnen findet. Bei Plato fommt übrigens ein wei- 

tered Moment hinzu. Weil er mit feiner religiöfen Haltung 

und der damit zufammenhängenden Tiefe der Lehren fo ein- 

zig da ftand unter den Heiden (den Pythagoras etwa aus- 

genommen), fo mochten die Kirchenväter zweifeln, ob er 

I) Bol. Afermann a. a. D. ©. 2—10. 

2) VBgl. Athenagoras Legat. pro. Christ. p. 6—7. Ed. Paris. 1615. 

3) Bol. bef. Clem. Alex. p. 376; Justin Apol. I. p. 51. 
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Alles aus feiner Vernunft gefchöpft, und führen fait ein- 

ftimmig folche Lehren beffelben, worin fie hauptſächlich 

Religiöſes und mit dem Chriftenthum Verwandtes erblidten, 

auf Mofes und die Propheten d. h. auf die göttliche Offen: 

barıng als die wahre Quelle zurüd; Plato habe all dieß 

auf feinen Reifen, befonders in Aegypten gelernt; !) Andere 

lafien ihn fogar, wie befannt, Reifen nad) Aften machen, 

um jene Behauptung defto mehr zu befräftigen. 2) “Diele 

Thatſache beweist nun allerdings zunächft, es fei den Kirchen- 

vätern Ernſt gewefen, von Chriftlichem oder Verwandten in 

Plato zu fprechen, denn, hat er feine Lehren von Mofes 

entlehnt, fo find fie Offenbarungslehren, und ftehen, wie bie 

altteftamentlichen Offenbarungen, in directer Beziehung zum 

Chriſtenthum; allein anderer Seits zeigt fie auch das Be— 

ftreben der Kirchenväter, die Erkenntniß der Wahrheit der 

fich ſelbſt überlaffenen Vernunft abzufprechen, und auf pofttive 

Offenbarung zurüdzuführen. Dieß Zurüdführen nun einiger 
wirklich oder vermeintlich Platonifcher Lehren auf Mofes und 
die Propheten zeigt vollends Far, wie weit das Chriftliche in 

Plato nach der Anficht der Kirchenväter geht; auch die höchften 

Lehren Blatos gehen über die im. T.geoffenbarten nicht hinaus. 

Aber wie erflärt fih bas, daß die Kirchenväter auch 

bie Trinitätslehre bei Plato finden? 3) Es ift hiebei baffelbe 

-4) Just. Mart, Cohort, ad Graec. p. 20-26. 28. passim. Clem- 
Alex. Cohort. ad gentes p. 60 f.; Strom, I, 1 p. 321; 373; 
I. 22 p. 411; V. 5 p. 662 u.v. a. 

2) Bol. Herrmann, Geſchichte und Syftem ber Platonifchen Philos 

fophie I, 58. Note 125. 

3) Die Stellen, worauf fie fidy hiebei berufen, find aufer Tim. 29. 47; 
Phil, 30, C; Epin. 986, E u. a. befonders Epist. II. (ad Dion.) 



Das Chriſtliche in Plato. 485 

Intereffe, wie bei dem Andern, nämlich die chriftliche Lehre 

durch alte Philofophen, befonderd Plato beftätigen zu laffen, 

um ihr fo eher Eingang zu verfchaffen. Was aber die Be- 

deutung dieſes Punktes betrifft, jo könnte man zunächft- kurz 

fagen, die Allegationen ber Kirchenväter feien unftatthaft, 

denn bie ächten Stellen, die fie citiren, wie Timäus und 

Philebus, enthalten Feine Spur von ber chriftlichen Trinitäts- 

lehre, und fonnten nur vermöge ganz gewaltfamer Inter: 

pretation fo verftanden werden; von ben andern aber, aus 

Epinomis und den Briefen, ift erftend das Gleiche zu fagen 

— bie Dreiheit, von welcher die Rebe ift, ift, wenn man 

anders einen Einn überhaupt in die Stellen bringen kann, 

nicht eine Dreiheit in Gott, fondern hängt mit Der befannten 

Platoniſchen Dreiheit der Begriffsmomente zufammen, — 

und zweitens überdieß ift längft ausgemacht, daß biefe 

Schriften felbft unterfchobene find. Allein diefe Bemerfungen 

entfcheiden bie Frage nicht, denn die Kirchenväter haben ein 

Mal die Stellen als ächte citirt und dad Genannte darin 

gefehen; und wenn man dagegen fagen kann, es fei biefe 

ihre Interpretation nach ihrer allegorifirenden Methode über: 

haupt zu würdigen, und ftehe auf gleicher Linie damit, daB 

3 B. Glemend von Alerandrien die berühmte Stelle im 

Theätet p. 174 ff., wo Plato begeiftert Gefinnung und Leben 

des Bhilofophen befchreibt, von ben Chriften verfteht, und 

de Republ. II. p. 414, wo die drei Stände im Staate mit 

Gold, Silber und Erz verglichen werben, fo erklärt, daß 

p- 312, E u. Epist. VI. (ad Herm. Erast. et Corisc.) p. 323, D. 

vgl. 3. B. Clem, Alex. Strom. V., 14 p. 710. ©. Afermann 
©. 44. 
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Plato das eherne Geſchlecht die Griechen, bas filberne bie 

Juden, das goldene die Chriften genannt habe: ) fo iſt 

zwar allerdings zuzugeben, durch diefe Wahrnehmung werde 

die Bedeutung der Thatſache, daß die Kirchenväter bie heil. 

Trias in Plato gefehen haben, fehr beruntergeftimmt; allein 

daß es ihnen dabei gar nicht Ernft gewejen, oder gar daß 

fie felbft gewußt hätten, ihre Argumentationen feien Spie— 

lereien, darf man denn Doch wohl nicht behaupten. Mehr 

Gewicht und wohl entfcheidendes hat die, daß die Kirchen- 

väter auch diefe (vermeintliche) Lehre des Plato auf bie 

heil, Schriften der Hebräer zurüdführen. ?) Denn fie wußten 

gar wohl, daß bie Trinität in den altteftamentlichen Offen: 

barungen zwar durchgeſchimmert hatte, aber nicht offenbar ge= 

worden war; bie volle Grfenntniß berfelben trat erft mit Chriftus 

ein; und wenn fie alfo dem Plato eine Trinitätslehre zus 

fchrieben und diefelbe auf die altteftamentlichen Offenbarungen 

zurücführten, jo war damit fchon faftifch erklärt, fie feien 

nicht gemeint, Die eigentlich chriftliche Trinitätslehre ober 

Erkenntniß der wahren Trinität dem Plato zuzueignen. 

Faſſen wir die Eache Furz, fo haben bie Kirchenväter, 

ganz der Wahrheit gemäß, als dem Chriſtenthum Verwandtes 

in Plato fürs Erfte nur Lehren überhaupt erfannt, Nichts 

von Grlöfungselementen in ihm gefehen, und zweitens näher 

auch nur ſolche Lehren, welche nicht eigenthümlich chriftlich 

find, fondern Theild auf allgemeiner Bernunfterfenntniß, 

Theils — nad) Anſicht der Kirchenväter — auf altteftament: 

liher Offenbarung beruhen. Fragt es fich hiernach um ben 

1) Strom. V., 14 p. 706. 
2) Clem. Alex. I. c. p. 710: Marwv .... Yalveraı nardoe xal 

vor , obx old’ önws, ix zur “Eßgaıxür yoayav Fupalvur. 
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Grund bed hohen Anfehens, welches Plato in der alten 

Kirche genoß, fo fehen wir ihn darin, daß Plato 1) als 

berjenige unter den Heiden erfannt war, in welchem fich 

die Wirkſamkeit des Aoyog arrepuerixog befonders geoffenbart, 
und 2) noch überdieß die Annahme nahe lag, er habe fid) 

aus den Schriften des A. T. unterrichtet, Neben biefer An— 

erfennung der Aehnlichkeit einzelner Platonifchen Lehren mit 

Kriftlihen, und neben der hiemit zufammenhängenden Vers 

ehrung des Plato Fonnte recht wohl eine Anfchauung und 

Veberzeugung beftehen,, welche den Platonismus im Ganzen 

als etwas vom Chriftenthum prinzipiell und wefentlich Unter: 

fchicdened erkannte, und welche in den oben angeführten 

Worten ded Clemens und Juſtin und vielfach anderwärts 

einen fo entichiedenen Ausdrud gefunden hat. 

Es fonnte fich nicht darum handeln, Alles von allen 

Kirchenvätern zufammenzuftellen, wo über den Plato und 

das Chriftliche bei ihm gefprochen tft; ed genügt, die Anficht 

der Kirchenväter über den fraglichen Gegenftand im Allge- 

meinen bezeichnet zu haben. Ebenſowenig ift nöthig, Diefer 

Darftellung eine Kritif beizugeben, denn Theild liegt foldhe 

fhon unmittelbar darin, Theild wird fie ſich fpäter von 

jelbit ergeben. — Was im Mittelalter und fpäter über bas 

Chriſtliche und Nichtchriftliche in Plato gedacht worden, wäre 

zwar intereffant zu unterfuchen; allein dieß Intereſſe Fönnte 

doch nur ein literarifch = hiftorifches fein; und was dieß be= 

trifft, jo mag zu feiner Befriedigung das aus ben Kirchen 

vätern Beigebrachte genügen. ') Sehr wichtig Dagegen, weil 

die Sache von neuen Seiten anfafend, find die neueften 

Grörterungen, bie unfre Frage erfahren hat — durch Afer- 

1) Dal. Alermann ©. 14—20. 
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mann !) und Baur. 2) Wir haben biefelben infoweit zu 
betrachten, als nöthig ift, um zu ſehen, ob dadurch bie 

wichtige Frage, die wir behandeln, zum Abfchluß gefommen, 

oder ob es immer noch nicht unnöthig geworben jei, ihr 

Zeit und Forfchung zu widmen. 

Afermann ftellt Alles zufammen, was je vereinzelt als 

mit dem Ghriftenthum verwandt bei Blato hervorgehoben 

worden. Zuerft werden an ber Hand der Luxdorphiana 3) 

einzelne Barallelftelen zur Bibel, Sentenzgen, Sprüdhe, 

Lehren x. in großer Menge beigebracht; dann wird bie 

Aehnlichkeit mehrerer Platonifcher Verordnungen mit Mofai- 

fchen hervorgehoben; fofort mehrere Stellen bezeichnet, wo, 

ohne daß geradezu Barallelen aus ber heil, Echrift entfprächen, 

ein chriftlicher Geift athmet. Nach diefem geht die Verglei— 

bung auf die Theologie und Ethik. Es wird nachgewiefen, 

daß die Platonifche Theologie im Allgemeinen — als 

Lehre von Einem Gott, Schöpfer x. ıc., — bann auch ala 

Offenbarungstheorie durchaus mit der chriftlichen übereinftimme 

oder ihr ähnlich fei. Bei der Ethik ohnehin ift dieſe Achn- 

lichkeit befannt genug (S. 55—68). Endlich werden einige 

formelle Bunfte namhaft gemacht: der Menfchwerdung Chrifti 

entfpreche die angebliche göttliche Abfunft des Plato ; wie der 

Herr ſich der Gleichnißreden bediene, jo Plato der Mythen 

1) In der bereits mehrfach eitirten Echrift. 

2) Das Chriſtliche des Platonismus, oder Sofrates und Chriftus. 

Tübingen 1837. 

3) Zurborph, eine Däne, hat an den Rand feiner Ausgabe des Plato 

fortlaufend aus der heil. Schrift Parallelitellen geſetzt. Nach 

feinem Tode hat Worm diefelben zufammengeftellt, und unter dem 

Titel Luxdorphiana e Platone herausgegeben. 
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zur Offenbarung und Verhüllung zugleich der Gedanfen; der 

höhern Auffaffung und Darftellung des Herrn durch Johannes 

entipreche eine gleiche des Socrates durch Plato (im Gegen 

fag gegen Zenophon) u, ſ. w. 

So ift die Barallele zwijchen Platonismusd und Ehriften- 

thum vollſtändig, und die Berwandtichaft, welche hiedurch 

and Licht gehoben wird, ift eine fo durchgängige, daß faft 

allen chriftlihen Religionslehren Lehrfüge von Plato ent: 

fprechen. Allein, fagt nun Akermann, in al diefen Ver— 

wandtfchaften von Sätzen, Lehren, Einzelheiten, liegt das 
Chriftliche des Plato nicht, ed darf überhaupt nicht gefucht 

werden in ber Lehre, „and dem einfachen Grunde, weil 

das eigentlich Chriftliche in den Lehren des Chriſtenthums 

felbft nicht liegt * ©. 75. Will von Chriftlichem bei Plato 

die Rede fein, fo muß folches im Geifte des Ganzen gefucht 

werden; nach Prinzip und Endzweck muß der Blatonismus 

dem Chriftenthum verwandt fein, dann und nur dann läßt 

fi) eigentlich von Chriftlichem in Plato fprechen. Es fragt 

fih nun, ob ſolche Verwandtſchaft vorhanden fei. Afermann 

antwortet: Fa. Denn „das erhabene Werf und Ziel des 

Chriſtenthums ift Heil oder Grlöfung und Gottfeligfeit; und 

dieſes Heil ift auch unverfennbar ber begeifternde Haupt- 

gedanfe und Endzwed der Platoniſchen Philoſophie,“ und 

„das Chriftliche in Plato und im Platonismus ftellt fich 

mithin im Begriff des Heilbezwedenden heraus“ ©. 291. 

Die Erlöfungstheorie des Plato ift gegründet auf die Lehre 

von ®ott, der ald Prinzip und Endzweck, ald abfolut weile, 

gütig und mächtig erkannt ift; und diefe Stellung der Theo- 

logie im Syftem ift nun, ganz abgefehen von ihrem Inhalte, 

das erfte eigentlich Chriftliche bei Plato, denn im Ghriften- 
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thum hat die Theologie genau diefelbe Stellung und Bedeu: 

tung. S. 291—300. Die Momente aber des Heilbezweden- 

ben bei Plato find: Hilfsbebürftigfeit des Menfchen, Ruͤckkehr 

zu Gott, Erlöfung als Verföhnung mit Gott, und damit 

dann Seligfeitz alfo genau bdiefelben Momente, wie in ber 

chriftlichen Heildordnung ©. 301—320. 

Hiemit ift nun wahre, und nicht nur wahre, fondern 

auch vollftändige Chriftlichkeit im Platonismus -nachgewiefen. 

Aber nun wendet fih das Blatt. Dieß Evangelium des 

Plato, fagt Afermann, ift ein nur ideelles, nicht reelles, 

Chriftus ift noch nicht wirflich, fondern nur im bdenfenden 

Geiſt (S. 342). Im Chriftenthum ift Berfon, Leben, That, 

Wirklichkeit, bei Plato Idee, Lehre, Wiſſenſchaft; bort ift 

Gott Menfch geworden, hier wird ber Menfch Gott, bort 

ift Demuth, hier Stolz, dort das Gefühl des Mangels, hier 

ber Habe, dort Gnade, hier Selbft, dort Selbftverläugnung 

und Kreuz, hier Denfen der Gottheit. So ift die Platonifche 

Erlöfung doch in der That nur Erlöfung von Irrthum — 

durch Wiſſenſchaft, während im Chriftenthum Erlöſung von 

wirklicher Sünde ift — burh und in That. Mit Einem 

Wort: das Chriftenthum ift heilfräftig, der Platonismus 

heilbezwedend ©. 331—341. Hiemit ift die Differenz 

zwifchen beiden Syſtemen als derartige bezeichnet, wie zwi— 

fchen Idee und Wirflichfeit befteht: der Platonismus ift ideelleg, 

das Chriftentbum wirkliches Evangelium. 

An diefer Auffaffung der Sache durch Akermann ift 

nun zunächft das hervorzuheben und zu rühmen, daß fie eine 

richtige und genügende Kritif ber Kirchenväter enthält, welche, 

wie wir gefehen, nur Ginzelnes, Lehren, Meinungen ıc. als 

Chriftliches in Plato bezeichneten, In Solchem befteht, wie 
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Afermann ganz recht fagt, dad Chriftenthum nicht, in 

Solchem fann alfo auch nicht das Chriftliche bei Plato ge- 

fehen werden, Betrachten wir aber die Afermann’iche Schrift 

für ih, um fie einer Kritik zu unterwerfen, fo ift alfo ihr 

Refultat kurz dieſes: im Wefen feien Platonismus und 

Chriſtenthum einander gleih, dieß Wefen fei das Heilbe- 

zwedende, und der Unterſchied zwifchen beiden fei nur der, 

baß der Platonismus im Wefen geblieben, nicht im Stande 

gewefen fei, das Bezwedte zu verwirklichen, während das 

Chriſtenthum es zur Wirklichkeit gebracht habe. Dagegen 

“ bat nun Baur bemerft (S. 11), dieſe Beftimmung bes 

Unterfchiebes fei fehwanfend und unrichtig, denn in gewiſſem 

Sinne fönne man auch vom Chriftenthum fagen, e8 erreiche 

das bezweckte Heil nicht, inwiefern ed nämlich immer auf 

die Freiheit des Einzelnen ankomme, ed anzunehmen und in 

fih zu verwirklichen; anderer Seite müffe man dem Plato— 

nismus, fobald zugegeben fei, daß er das Heil bezwede, aud) 

zugeben, er bewirfe es, denn jeden Falls fei es möglich, daß 

die Idee in die Wirflichfeit trete, e8 von der Idee zum Leben 

fomme 1. Diefe Bemerfung ift gegründet. So lang nicht 

bewiefen ift, es fei daß ber Platonismus dad Heil bezwede, 

das Chriftenthum daſſelbe bewirfe, weſentlich und nothwendig, 

das Gegentheil alfo unmöglich, fo lang ift mit der Afer- 

mann'ſchen Bezeichnung bes fraglichen Unterfchiedes Nichts 

gejagt. Aber gefegt auch, diefer Beweis wäre geführt, fo 

fragt es ſich erft noch: ift das Heil, welches ber Platonis— 

mus bezwedt, daffelbe, als bas, welches vom Chriftentbum 

bezwedt und bewirkt it? Offenbar ift die Meinung Ader- 

mannd: Fa. Allein hiegegen ift mit Recht bemerkt worden, 

das mit dem chriftlichen Heil identifche Heilbezwedende fei 
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nur bad Judenthum, die Offenbarung des A. T.!) Afermann 

hat Platonismus und altteftamentlihe Offenbarung zus 

jammengeworfen; nach ihm ift der Unterſchied zwifchen beiden 

nur der, daß „das übifche heilerwartend, der Platonismus 

(wie alles Heidnifche) heilerfinnend war“ ©. 200. Diefe 

Sleichftellung aber des Judenthums und Heidenthums bürfte 

wohl ſchwer, ja unmöglich fein zu rechtfertigen. Afermann 

bat auch gar Nichts für folche Rechtfertigung ‚beigebracht. 

Hiernach ift ed gewiß Feine Llebereilung, wenn wir dem Urs 

theile Baurs beiftimmen, daß das Refultat der Afermann’fchen 

Erörterung unficher, ſchwankend fei. 

Dürften aber auch oder müßten wir zugeben, ald das 

Chriftliche in Plato ſei das Heilbezwedtende zu bezeichnen, fo 

müßten wir Dennoch die Afermannfche Erörterung als un— 

genügend erfennen. Handelt e8 ſich um Angabe bes Chrift- 

lichen bei Plato, fo ift die erfte und leßte Frage die nach 

ber Stellung und Bedeutung des Platonismus und bes 

Chriſtenthums in ber Geſchichte. Diefe Frage aber hat 

Afermann nicht beantwortet, nicht ein Mal aufgeworfen; 

und dieſer einzige Punft reichte hin, feine Arbeit ald unge: 

nügend,, feine Auffafjung der Sache als eine folche zu er: 

weijen, über welche hinaus zu gehen. 

Dieß ift denn auch gefchehen durch Baur; gerade dieſe 

Hauptfrage bildet den Ausgangspunft der Baur’ichen Er: 

örterung. 

Baur, im Allgemeinen an Hegeld Gefchichte ber 

Philoſophie ſich anfchließend und großen Theild nur die von 

1) Studien und Kritifen von Ullmann und Umbreit. Jahrg. 1896, 

2. 9. ©. 484 vergl. ©. 514. 
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Hegel grundgelegten Gedanken erplicirend, geht davon aug, 

daß „wie das GChriftenthum feinem ganzen Inhalt und 

Charakter nad) die größte welthiftorifche Erfcheinung fei, fo 

auch dad, wad man ald das Ghriftliche des Platonismus 

bezeichnen zu können glaubt, etwas Epoche Machendes fein 

werde * S. 23. Ober: fol! von Ghriftlihem in Plato die 

Rede fein können, jo muß feine Bhilofophie epochenachend 

fein. Dieß ift fie denn auch, denn fie ift unmittelbar aus 

ber Sofratifchen Philofophie herausgewachien, dieſe aber ift 

in der That eine epochemachende Erjcheinung, fteht an ber 

Spige einer ganz neuen Richtung der geiftigen Entwidlung 

(a. a. D.). Näher: „der Platonismus hat für die vorchrift- 

liche heidniſche Periode Ddiefelbe Bedeutung, welche das 

Chriſtenthum für die mit Chriftus beginnende Weltperiode 

hat” ©. 146. Diefe Stellung nun in der Gefchichte, dieſe 

biftorifche Bedeutung ift dad Erfte und Allgemeinfte, worin 

bie Analogie des Platonismus mit dem Chriftenthum, alfo 

Chriftlihes in Plato zu fehen ift. Gebt fragt ſich's aber, 

worin das Epochemachende des Platonismus, refpective ber 

Sofratifchen Bhilofophie liege. Antwort: darin „daß in 

Sofrated . . . die Rüdkehr bes Bewußtſeins aus der Objeftivi- 

tät, in welcher ed aufgegangen war, in die Subjeftivität ges 

fchehen ift" (S. 22), oder wie Hegel!) fagt: „die unendliche 

Subjeftivität, Freiheit des Selbftbewußtfeins, ift in Sokrates 

aufgegangen dadurch, daß er die Wahrheit ded Objektiven 

auf das Bewußtfein, auf das Denken des Subjefts, zurüd- 

geführt hat.“ Hiemit ift fogleich ein zweiter Punkt gegeben. 

Diefe Wendung nämlich des Bewußtfeins ift nicht nur bad 

1) Geſchichte der Philofophie Bd. II. ©. 42. 

Theol. Duartalichrift. 1845. IV. Heft. 39 
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Epochemachende des Sofrates und Plato, fondern gibt zu— 

gleich der Philoſophie den wefentlich gleichen Inhalt, den 

bas Chriſtenthum hat, „Die höchfte Aufgabe des Chriften- 

thums nämlich ift, ben Menfchen in feinen wefentlichften reli= 

giös-fittlichen Interefien zu ergreifen; Alles, was zum Inhalt 

bed ChriftenthHums gehört, hat feine Bedeutung nur darin, 

daß es ein Moment für das religiös-fittliche Verhältnig bes 

Menfchen zu Gott ift, ein Moment zur Realifirung ber 

ewigen Seligfeit, deren Subject ber feiner fittlihen Natur 

und feiner Abhängigkeit von Gott fi bewußte Menſch iſt. 

Für diefen Zwed läßt das Chriſtenthum den Menfchen feinen 

Blick in die innerfte Tiefe feines eignen Wefens richten, um 

ihm durch biefe Einkehr in fein eigenes Selbft die höchiten 

fittlich-religiöfen Bebürfniffe, die nur durch Chriftus befriedigt 

werden fönnen, zum... Bewußtfein zu bringen.” Mit 

Einem Wort: „rein fittlichsreligiöfe Beftimmung bed Selbft- 

bewußtfeins ift dem Chriſtenthum eigenthümlih” S. 22. 

Oder man kann auch fo fagen: Im Ehriftenthum ift — Eins 

für Alles — Menfchwerdung Gottes. Nun aber ift das, 

was in Sofrates aufgegangen, nämlich „die Reflerion bes 

Bewußtfeins in fich felbft, bad Wiflen des Bewußtfeind von 

ſich als ſolchem, daß ed das Wefen ift, wenn man will, daß 

das Bewußtjein, daß Gott ein Geiſt ift — nichts Anders, 

ald, in einer gröbern finnlicheren Form, daß Gott menſch— 

liche Geſtalt anzieht (Hegel), fo daß alfo, wenn die Bedeu: 

tung bed Sofratifchen Prinzips auf diefen Ausdrud 

gebracht wird, die Beziehung beffelben auf das Ehriften- 

thum“ — in ber That fehr „nahe liegt“ ©. 24. Allerdings 

zwar ift das in Sofrates aufgegangene Selbftbewußtfein noch 

nicht geradezu das nämliche, wie das eben gefchilderte chrift- 
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liche; aber dad Verhältnig zwifchen beiden ift dieß, daß bas 
hriftliche die Ergänzung des Sofratifchen, bie Vollendung 
„jener Bewegung ift, zu welcher ber erfte entfcheidende Im— 
puld von Sofrated ausging“ (ebendaf.). Bon Sofrated an 
nämlich war der Menfch feiner fittlihen Natur nah noth⸗ 
wendig der Mittelpunkt aller wahren Philoſophie, und dieß 
die nothwendige Vorausſetzung des Chriſtenthums. S. 23. 
Der Gang war der, daß die einfache Selbſterkenntniß des 
Sokrates ſich — nach einem nothwendige Prozeſſe — nach 
und nach zur Sündenerkenntniß entwickelte (S. 24. 25); 
was der eigentliche Ausdruck für die chriſtliche Selbſterkennt⸗ 
niß iſt; ſo daß man ſagen kann: „Sokratiſche Philoſophie 
und Chriſtenthum verhalten ſich, in ihrem Ausgangspunkte 
betrachtet, zu einander, wie Selbſterkenntniß und Sünden: 

erfenntniß, oder wie Allgemeines zu Befonderem.” ©. 24. 
Demgemäß ift das Chriftliche in der Sofratifchen Philo- 

ſophie (und damit auch in der Platonifchen) im Allgemeinen 
dahin beftimmt, daß 1) die Stellung dieſer Philofophie in 

ber Geſchichte der des Chriſtenthums überhaupt analog, und 

2) ihr Inhalt dem MWefen nach derfelbe fei, als ber des 

Chriſtenthums, näher fo, daß diefer Inhalt, diefe chriftlichen 

Elemente derfelben „bie erften Anfänge und Ausgangspunfte 

einer Bewegung find, die fich in ber Folge im Chriſtenthum 

vollendete.” ©. 30. 

Hier wäre nun vor Allem zu fragen, wie biefe zwei 

Bunfte zufammenftimmen. Sind nämlich die Elemente ber 

Platonifchen Philofophie als die erften Anfänge und Aus— 

gangspunfte einer Bewegung begriffen, die fich in ber Folge 

im Chriftenthum vollendete, jo daß dieſes fich zu jener ver- 

hält, wie das Befondere zum Allgemeinen: fo ift zu zweifeln, 
39* 
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ob dem Chriftenthum diefelbe epochemacdhende Stellung, bie 

bem Platonismus angewiefen ift, gegeben werden dürfe, denn 

ed kommt ihm in diefem Falle nicht die nämliche oder viel- 

mehr gar feine Prinzipalität zu, Ebenſo umgekehrt: Iſt dem 

Chriſtenthum biefelbe welthiftorifche Bedeutung gegeben, wie 

der Blatonifchen Bhilofophie, fo wird man es fchwerlich als 

bloße Weiterentwidlung und Bollendung dieſer anjehen 

bürfen — die Ebenbürtigfeit zweier Erfcheinungen ſetzt, wenn 

auch nicht gänzliche Unabhängigkeit von einander, fo Doch 

wenigftend Selbftheit ber einen wie ber andern voraus. 

Doch wir können biefe Frage laſſen; fie ift infofern nicht 

weiter praftifch, als bei der Ausführung im Einzelnen überall 

nur das unter 2) bezeichnete Verhältniß dargeftellt, d. h. das 

Chriſtenthum als die bloß natürliche Vollendung des Plato- 

nismus begriffen, und eben bieß ald das GChriftliche ber 

Platoniſchen Bhilofophie bezeichnet ift. 

Diefe Ausführung im Einzelnen nun geſchieht unter 

zwei Hauptgefichtöpunften, 1) nad dem Charafter ber 

Hauptlehren der Platonischen Philofophie und dem allges 

meinen Standbpunft derfelben, und 2) nach der Stellung und 

Bedeutung, welche der Berfon des Sofrated von Plato ges 

geben ift. Unter bem erften Gefichtöpunfte fommen zur 

Sprache a) die Republik, worüber gefagt ift, es fehle der— 

felben, um ganz ibdentifch mit ber chriftlichen Kirche zu ſeyn, 

gar Nichts, als die Geltendmachung bed Prinzips der fub- 

jeftiven Freiheit neben der Subftanzialität bed Ganzen. 

b) Die Ideen. Dieſe, heißt es, feien nichts Anderes, 

als Chriftus — Urmenfh, und der Abfall derfelben — ihr 

Wirklichwerden nichtd Anderes, ald ber im Chriftenthum er: 

kannte Sündenfall = Herausgehen des an fich ſeienden oder 
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bes allgemeinen Menfchen in bie Befonderheitz endlich die 

MWiedererinnerung = immer wiederholte Hereintreten des Gött- 

lichen, Unenbdlichen in dad Enbliche nichts Anderes, als bie 

Menfchwerdung bed Chriftentbums. Der Unterfchieb zwifchen 

ber Platoniſchen Ideenlehre und der chriftlichen Erlöfungs- 

lehre fei nur der, daß hier nicht nur eine immer wiederholte, 

fondern dabei auch eine abfolute Menfchwerdbung, dort aber 

nur erft die immer wiederholte (relative) begriffen werde, 

db. 5. im Ghriftenthume fei die Identität Gottes und bes 

Menfchen nicht bloß als eine durch den Denkakt bes Ein- 

zelnen gefeßte und immer wieder zu feßende, fondern auch 

als an fich feiende, im Platonismus aber nur in erfterer 

Weife begriffen. Hiemit fteht in Verbindung, daß dem chrift- 

lihen Glauben, d. h. der im Subjekt feienden Einheit des 

Göttlihen und Menfchlicdyen (daher der fubjeftiven Bedingung 

der Erlöfung, wie die an fich feiende Einheit des Göttlichen 

und des Menfchlichen. die objektive Bedingung derjelben ift) 

bie Blatonifche Liebe nicht nur entfpreche, fondern ganz gleich 

fei. c) Die Lehre von Gott. Plato habe, inden er bie 

Welt als göttlihen Weſens, als Abbild, Sohn Gottes, Gott 

aus Gott, erfannt habe, dad Weſentliche der Trinität be- 

griffen, denn dieß beftehe eben darin, daß in der Einheit 

(sc. des göttlichen Weſens) der Unterſchied (sc. die Welt), 

und im Unterfchied die Einheit fei. Indeſſen auch hier habe 

Plato dem Chriſtenthum einen Schritt weiter zu gehen 

überlaffen; er habe nämlich erft ben Sohn, d. h. die Welt, 

wie fie aus Gott hervorgegangen, nicht auch den Geift 

- d.h. die Welt wie fie zu Gott zurüdfehrt, als das mit 

Gott identifche Andersfein Gotted begriffen. Endlich d) wird 

der religiöfe Charakter der PBlatonifchen Bhilofopbie über: 
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haupt genannt — die Erfenntniß ber Erlöfungsbebürftigfeit, 

der wirflichen Grlöfung durch Befreiung von den Banden 

bes Körpers, der Sinnlichkeit ıc., wobei übrigens als Dif- 

‚ferenz bezeichnet ift, daß dieſe Platonifche Erlöfung eine 

hauptfächlich oder nur durch Wiffenfchaft zu bewirfende fei. 

Was zweitens die Stellung betrifft, welche die Perſon 

bes Sofrated bei Plato hat, fo läuft die bis in’s Ginzelnfte 

durchgeführte Parallele zwifchen Sofrates und Chriftus, Pla- 

tonismus und Ghriftentbum, auf den Hauptfag hinaus: 

„im Platonismus gehe, wie im Khriftenthum, Alles von 

dem Mittelpunkt eines als Offenbarung bed Göttlihen an- 

gefchauten Menfchenlebens aus“ (S. 103), fo daß Sofrates 

für Plato und den Platonismus ganz bafjelbe fei, was 

Ehriftus für die Evangeliften und das Chriftentbum. Der 

Unterfchied fei nur der, daß Sofrates troß feines Spdealifirt- 

feins als bloßer Menſch begriffen fei, und nur diefer Menſch 

als das Göttliche, während bie Chriften, einen Schritt weiter: 

gehend, Chriftus als menfchgewordenen Gott, alfo wahren 

©ott, d. h. Gott ald Menſch erfannt haben. 

Dieß, heißt e8 zum Schluß, fei überhaupt die Differenz 

zwifchen Heidenthum (Calfo auch Platonismus) und Chriften- 

thum. Der Platonismus mitfammt dem ganzen Heidenthum 

begreife das Göttliche und Menfchliche infofern als ins, 

ald er das Menfchliche als göttlich erkenne; das Chriften- 

thum dagegen erfenne das Göttliche als menfchlich, und erft 
in Folge davon auch das Menfchliche als göttlih, und fo 

aljo abfolut, während Plato und das Heidenthum nur relativ, 

das Menfchliche und Göttliche ald Eins. Hiernach ift die 

von Baur bezeichnete Differenz zwifchen Platonismus und 

Chriſtenthum eine derartige, daß fie der wefentlichen Gleich: 
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heit feinen Gintrag thut. Das chriftliche Bewußtfein von 

ber objektiv oder an fich feienden Ginheit des Göttlichen und 

Menſchlichen, d. h. der Menfchheit Gottes ift nur die, und 

zwar ſich von felbft und nothiwendig ergebende Ergänzung 

bes Platonijchen von der ſubjektiv oder relativ feienden Ein— 

heit bed Menfchlichen und Göttlichen, d. h. der Göttlichfeit 

bes Menſchen. Deßhalb ift ed, nach Baur, bei Plato auch 

ſchon zur Ahnung deſſen gefommen, was das Chriftenthum 

begriffen hat, ©. 153. 

Es ift nun zu fehen, ob wir biefer Auffaffung bes 

Chriftlihen in der Blatonifchen Philophie beizuftimmen und 

hiemit dann bie Erörterung zu fchließen haben oder nicht. 

Zu dem Ende wären bie einzelnen DVergleichungdmomente 

zu prüfen und nach ihrer Nichtigkeit oder Unrichtigfeit zu 

beurtheilen. Allein wir können und biefe Weitläufigfeit 

erfparen, benn jeber Urtheildfähige fieht aus dem, was wir 

angeführt,S leicht ohne weitere Beihilfe, daß 1) die Stellung 

Ehrifti zum Chriſtenthum als bloß weitere Entwidlung ber 

Stellung des Sofrated zum Platonismus in der oben anges 

gebenen Weife nur von Solchen kann angefehen werden, 

welche, der mythologifchen Auffaffung Chrifti und des Chriften- 

thums huldigend, meinen, die Gottmenſchheit Ehrifti fei weiter 

Nichts, als das in Chriftus zuerft volltändig entwidelte Be- 

wußtfein der wefentlichen und tolalen Einheit Gottes und 

bes Menfchen. Ebenfo 2) daß die chriftlichen Hauptlehren 

— von der Trinität, Erlöfung ꝛc. als bloß weitere Entwid- 

lung der Blatonifchen Bhilofopheme nur von Solchen Fönnen 

angefehen werben, welche, der Hegel'ſchen Philofophie ohne 

Kritif folgend, bie von ber Kirche bezeugte hiftoriiche That- 

fache der Menfchwerdung bed Sohnes Gottes für ben ber 
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Weiſe der Vorftellung angehörenden Ausdrud eines puren 

Gedankens erflären, und unter Chriftenthum nichts Anderes 

verftehen, als abfolutes Selbſtbewußtſein der Menſchheit, 

db. h. das menfchliche Selbftbewußtfein ald abjoluted Be: 

wußtfein. Verhält fich aber diefes alfo, fo ift auch durch bie 

Baur’fche Arbeit die Frage nach dem Chriftlichen in Plato 

nicht zur Entſcheidung gebracht; denn Nichts zwingt und, 

die Öeftaltungen des Selbftbewußtfeins in der modernen Philo- 

fophie als chriftlich oder gar ald das Chriftliche anguerfennen; 

um fo weniger, als die offeneren und freimüthigeren Ans 

hänger der Schule längft befannt haben, ed beftehe zwiſchen 

ihnen und dem Ghriftentbum eine unüberfteigliche Kluft, und 

das von Hegel als chriftlich Bezeichnete ſei Nichts weniger 

als chriſtlich; und wir find fomit allerwenigftens berechtigt, 

bei einer Bergleichung bes Platonismus mit dem Chriften- 

thum als das Ehriftliche Dasjenige zu nehmen, was als folches 

von ber Kirche bezeugt und erflärt ift — ohnehin fo lang es ſich 

nur um Bezeichnung des Chriftlichen im Platonismus handelt. 

Gehen ‚wir nun von dieſem Begriff des Chriftlichen 

aus, fo ift, was wir zur Grörterung vorliegender Frage bei- 

zubringen haben, Folgendes. 

1. Nehmen wir zunächſt Platonifche Philoſophie und 

Chriſtenthum nur an und für fich, als diefe beftimmten Er— 

fcheinungen, ohne ihre Stellung und Bedeutung in der Welt- 

gefchichte zu beachten, fo zeigen fie ſich ald gegenfäglich 
Unterfhiedbene, und Nichts in der Blatonifchen Philofos 

phie kann als chriftlich bezeichnet werden. Allerdings ift 

Thatfache und nicht in Abrede zu ftellen: nicht nur viele, 

fondern alle Hauptlehren der Platoniſchen Theologie und 

Moral, inwiefern diefe nur fubjeftive Ethik, nicht Politik ift, 
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haben Parallelen in den Schriften des A. und N. T. 

Mer fi hierfür intereffirt, ift auf die mehrerwähnte 

Schrift von Afermann zu verweifen, wo das Gefagte zur 

Genüge bargethan if. Allein bieß gibt der BPlatonifchen 

Philoſophie Feine Chriftlichkeit. Alle hieher gehörigen Lehren 

find nämlih, wenn auch in der heiligen Schrift enthalten, 

doch nicht eigenthümlicy chriftliche, fondern auf allgemein 

vernünftiger Erfenntniß beruhend. Plato hat Gott ald ver- 

nünftigen erfannt; daraus floß dann feine ganze Theologie, 

die Lehre von den Eigenfchaften Gottes — Einheit, Güte, 

Weisheit, Macht ꝛc. — von ber Schöpfung ber Welt ıc., 

und die auf die Theologie bafirte Moral. Dieß ift Alles, 

Die Vernunft wurde aber weder durch die Sünde vernichtet, 

noch durch die Wiederherftellung der abjoluten Offenbarung 

in Chriftus außer Gebrauch und Geltung gefebt; fo baß 

alſo in allgemein vernünftigen Erfenntniffen Chriften und 

Kichtehriften in Allweg zufammentreffen können. Gold ver: 

nünftige Einficht macht weber die Chriften zu Nichtchriften, 

noch die Nichtcehriften zu Chriften. Eigenthuͤmlich chriftliche 

Lehren find nur die von Trinität, wie fie im Symbolum 

Athanasianum ausgefprochen ift, dann die von der Erlöfung 

durch Gnade und Glaube innerhalb der Kirche, und was 

hiemit in nothwendigem Zufammenhange fteht. Das find 

aber nicht Theoreme, einfache Lehren, fondern aus ber That⸗ 

fache der Menjchwerdung und des Opfertodes Chrifti und 

der Gründung der Kirche abftrahirte und fofort als Lehrfäge 

ausgefprochene Wahrheiten. Von all dem hat Plato Nichts, 

feine Spur, Feine Ahnung. Natürlich. Muß doch überall 
der Abftraction die Thatjache, aus welcher abftrahirt werden 

foll, vorausgehen. Dieß führt und auf den zweiten Punkt, 
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Es ift nämlich zweitens näher zu fagen: Im Chriften- 

thum ift dad GErfte, oder vielmehr Subftangielle, Ganze, eine 

Thatſache; das ganze Chriftenthum ift Wirklichkeit. Die 

Lehren, die man ald chriftliche Lehren bezeichnet, find nichts 

Anderes, ald das Wiffen um dieſe Thatfache, Erfenntniß und 

Erklärung diefer Wirklichkeit, 

Die Platonifche Philofophie dagegen ift eben nur 
Bhilofophie, Wiſſenſchaft, Lehrſyſtem. Wiffenfchaft aber if 

nicht Wirklichkeit, mit bloßem Erfennen ift noch Nichts ge 

wirft. Der Zufammenhang der That und Wirklichkeit mit 
der vorausgehenden Wiffenfchaft ift nur ber, daß bie Er 

fenntniß Deffen, was ift, die weitere erzeugt, nämlich Deſſen 

was fein fol, und hiedurch vielleicht zum Wirfen, zum 

Setzen des als fein follend Erfannten, antreibt. So ift es 

bei Plato der Fall gewefen; und hierin liegt das, was man 

die Platonifhe Erlöfung genannt hat. Er bat Gott als 

Vernunft, und fomit die Welt, dad Werf und Bild Gottes, 

ald vernünftig, und in Folge hiervon das VBernünftige als 

das Geinfollende erfannt; weßhalb ihm das Prinzip ber fo- 

genannten Erlöfung die Wiffenfchaft, Philofophie als Er- 

fenntniß ded Vernünftigen, war und fein mußte, weil er von 

diefer Erfenntniß erwartete, fie werde wirkſam fein, Den- 

jenigen, ber fie befigt, antreiben, fein 2eben vernünftig, der 

Idee gemäß, einzurichten. Wir fönnen num ganz abfehen 

von dem Inhalt einer Seit der Thatfache des Chriften- 

thums, anderer Seits der Wiffenfchaft des Plato: dieß ein- 

fach Unmittelbare, daß bei Plato die Lehre, im Chriftenthum 

die Thatfache das Erfte, das vroxeluevov, bort das Wirken, 

bier die Lehre Gonfequenz ift, zeigt ben Platonismus und 
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das Chriſtenthum als Erfcheinungen ganz und gerabezu ent- 

gegengefegten Wefens, und beweift, daß eigentlich Chriftliches 

bei Plato nicht zu fuchen ift, 

Will man übrigens der eben genannten Gegenfäplich- 

feit einen beftimmteren Ausdrud geben mit Beziehung auf 

den Begriff ber Erlöfung, des Heiles, fo ift es, wie ſchon 

angedeutet, der: das Heil, welches Plato bezweckt, und bie 

Weife, wie er es bezwedt, fei ein wefentlich Anderes, als 

Inhalt und Form der chriftlichen Grlöfung. Bei Plato be: 

fteht das Heil darin, daß in reinem Denfprozefie Gott und 
die Ideen erfannt, d. h. ein Selbftbewußtfein als abfolutes 

Dewußtfein gebildet, und dann dieſem Selbftbewußtfein ge- 

mäß das Leben eingerichtet wird, d. h. die Ideen (oder die 

Idee des Guten) ebenfo in der fittlichen Welt, der durch ben 

Menſchen zu fegenden Weltordnung, realifirt werben, wie fie 

in der Natur, der unmittelbar von Gott ausgegangenen 

Melt, realifirt find. Das objektive Prinzip der Erlöfung ift 

alfo die Erfenntniß bed an ſich und wahrhaft Seienben, 

Bernünftigen, Göttlihen — Selbftbewußtfein als abfolutes 

Bewußtfein, das fubjektive aber die Philofophie ald Vermitt- 

lerin dieſes Selbftbewußtfeind. Daß nun hiegegen bie chrift- 

liche Erlöfung, deren objektives Prinzip ber Opfertod Chrifti, 

ber heilige Geift und bie Gnade, deren fubjeftived aber ber 

Glaube und die im Glauben zu bewirfende Theilnahme am 

genugihuenden Werke des Erlöfere ift, einen abfoluten Gegen- 

ſatz d, h. einen folchen bilde, der ein Andersjein des Weſens 

ausbrüdt, braucht nicht erft gezeigt werden. In dieſer 

Gegenfäglichkeit nun, bie das Wefen betrifft, liegt bie 

Differenz zwifchen Platonifcher Bhilofophie und Chriftenthum, 

nicht aber, wie Akermann will, darin, daß Plato das Heil 
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nur bezweckt, das Chriſtenthum aber auch bewirkt, erreicht 

habe. Was .Plato bezwedt hat, ift, wie Baur richtig be- 

merkt, in gewiffer Weife auch bewirft worden, ind Leben ge 

treten. Don Ariftoteles an ift ja größten Theild die philo— 

ſophiſche Beichäftigung nur darin beftanden, die vorhandenen 

Refultate der bisherigen Philoſophie praftifch zu verwenden, 

auf dieſer Grundlage ein wahrhaftes und — glüdfeliges 

Leben zu errichten und auszubilden. Freilich haben all dieſe 

Verfuhe, Stoicidsmus und Eyifurismus, Sfeptigismus umd 

zulegt der Neuplatonismus, das legte Ziel nicht erreicht, 

haben bie Bedürfniffe des Menfchen, wie fie nun ein Mal 

find, nicht befriedigt, und fo die bisherige Philofophie als 

ungenügend erwiefen., Aber eben hiernach ftellt fih ja bie 

Differenz zwifchen Chriftentbum und Platonismus fo, daß 

das chriftliche Heil, ind Leben getreten, genügt und befriedigt, 

das Blatonifche aber, obgleich verwirklicht, nicht genügt und 

nicht befriedigt, und eben dadurch fich erweift, nicht wahres, 

alfo gar nicht Heil zu fein. Somit erfcheint hier wiederum, 

wie oben, die Differenz zwifchen Blatonismus und Chriften- 

thum als eine foldhe, welche in ber Gegenfäglichfeit bes 

Weſens befteht; und es muß wiederholt werden, daß eigent- 

lich Chriftlicyes bei Plato gar nicht zu fuchen ift, mit dem 

näheren Beifage, die Platoniſche Philoſophie habe lediglich 

negativ, eben durch das Ungenügenbdfein des in ihr. evolvirten 

Dewußtfeins, zur Annahme des Chriftenthums, zum Anfchluß 

an dieß Andere, Entgegengefehte, getrieben. | 

Je zuverfichtlicher aber wir biefes ausgefprochen, um fo 

weniger dürfen wir bie Brage umgehen, bie nunmehr ent- 

fteht: was ift ed denn, was den Blatonismus umd das 

Chriftenthum zu wefentlich Anderen, Entgegengefegten macht, 
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was ift dad Wefen bed einen und andern? Hiermit find wir 

nun aber da angefommen, unfere Frage vom Standpunkt 

der welthiftorifchen Betrachtung aus zu erörtern, denn im 

welthiftorifchen Charakter, in der gefchichtlichen Stellung und 

Bedeutung muß das Wefen beider fraglichen Erfcheinungen 

audgebrüdt fein, 

2. Um die Weltgefchichte überhaupt, und im Befonderen 

die Geſchichte der Philofophie, dad gejchichtliche Leben bes 

benfenden Geiftes, zu begreifen, muß man von dem Gegen- 

fag bed Heidenthums und Fudenthums ausgehen. — Folgen 

wir der Erzählung der Genefis, fo hat Gott von Anfang an 

nicht bloß durch die Schöpfung als folhe, faktifh, ſondern 

Daneben noch in befonderer Weife fich geoffenbart; man fann 

fagen: nicht bloß materiell, fondern auch formell, fo aber, 

baß beide DOffenbarungen zufammenfielen. Der ganze Zus 

ftand des erften Menfchen war, nach der Kirchenlehre, nicht 

ein bloß natürlicher, wie er durch die Schöpfung unmittelbar 

gefegt ift, fondern ein von der Gnade Gottes getragener. 

Dieß Verhältniß wurde geftört und aufgelöft durch Die 

Sünde. Zwar wurde fogleich das Band, das den Menfchen 

mit Gott durch die formale Offenbarung verbindet, wieder 

gefnüpft — durch die Hinweifung auf einftige Wieberher- 

ftellung des uranfänglichen Verhältniſſes; aber bie nahm 

bald die Geftalt an, daß ein Einziger, Abraham, und dann 

das ihm entfproffene Volk, das jüdifche, Träger biefer 
formalen, wirklichen ) Offenbarung wurde. Alle zu dieſem 

Bolfe nicht Gehörigen blieben in dem blos natürlichen, durch 
— u —— 

1) Die in der Schöpfung als folcher Tiegende, faktifche Offenbarung 

fann nur uneigentlih Offenbarung heißen. 



506 Das Ehriftllihe in Plato. 

die Schöpfung unmittelbar gefegten Zuſtande. So war 

alfo die Menfchheit in zwei Hälften getheilt, und es bildeten 

fich zwei Entwicklungsreihen, Judenthum und Heidentbum. 

Die geiftige Entwidlung des Heidenthums ift der Prozeß 

ded nur natürlichen, fich felbft überlaffenen menſchlichen Be: 

wußtfeins, die ded Judenthums der Prozeß des auf pofttiver 

(formaler) göttliher Offenbarung ruhenden Bewußtfeins. 

Darum ift die Entwidlung des Judenthums nicht eine nad 

natürlichen Entwidlungsgefegen verlaufende, wornacdh immer 

Vollkommeneres aus Unvollfommenem, Höheres aus Nieberem 

in vorher zu beftimmendem Gange berauswächft, fondern ber 

ganze Entwidlungsgang verläuft fih an den einzelnen Mo— 

menten der fortgefeßten göttlichen Offenbarung, und in dieſen 

find feine Stadien bezeichnet. Diefe Offenbarung aber hat 

erſtens wefentlich Beziehung haben müſſen und gehabt auf 

ben fommenden Heiland, und fo fich zur Weiffagung gebildet, 

und zweitend den Gang genommen, daß fie mit dem Ablauf 

ber Zeiten von Stufe zu Stufe an Deutlichfeit gewann. Am 

beutlichften war fie zulegt in der Prophezie Johannes des 

Täufers, und vollendet hat fie fih in ber Erfcheinung bes 

Heilandes felbft, in der Menfchwerdung. Die Weiffagung ift 

in Erfüllung gegangen, die bisher nur gelehrte, prophezeite 

Wahrheit zur Wirflichfeit geworden, Gott offenbart fich nicht 

mehr durch Organe, Propheten, fondern durch Selbfter- 

fcheinung in menfchlicher Geftalt. Diefe Thatfache ift für's 

Erfte wirklich, nicht zur Symbolifirung ber „wefentlichen 

Einheit Gotted und des Menſchen“ gebichtet, und ſodann 

Diefe wirkliche Einheit Gottes und des Menfchen nur wirklich 

in oder ald Jeſus Chriftus; Gott-Menſch ift nur Chriftus, 

nicht zugleich jeder andere Menſch. Nur das haben bie 
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Andern, aber auch Alle, durch die Menfchwerbung erhalten, 

bag fie nun in jene lebendige Verbindung mit Gott zurüd- 

gefeßt find, im welcher ber erfte Menjch gewejen war bei 

und unmittelbar nach ber Schöpfung. Sn ber Erhaltung 

biefer Bereinigung liegt die Erlöfung, die fomit objektiv ift in 

Ehriftus und feinem Werke, fubjeftiv aber in der Bewahrung 

ber Gemeinfchaft mit Chriſtus. 

Hierin liegt nun zweierlei zugleich: erftend bie welt» 

gefchichtliche Bedeutung Chrifti, welche hiernach nicht etwa 

darin befteht, daß er „Epoche“ gemacht, fondern barin, 

baß er die mit der Schöpfung geſetzten Verhältniſſe res 

ftituirt, die Welt zum zweiten Mal geſchaffen hat. Die 

Welt vor Chriftus mußte fich zurüdfehnen in den mit ber 

Schöpfung gefegten Zuftand, aus dem fie in Folge ber 

Sünde herausgefallen war; daher das hoffnungsvolle Ver: 

langen nach dem Meffind und bie entgegengehende Bezie: 

hung der ganzen alten Welt auf ihn, eine Beziehung, die 

bei den Juden einen deutlichen Ausdrudf erhalten hat. Die 

Welt nach Chriftus aber hat die Aufgabe, das Verhältniß 

zu bewahren, das er gefeßt. So ift er der Herr ber nach 

ihm lebenden Menfchheit. Diefe zwei Momente find es, 

welche Chriftum zur Mitte der MWeltgefchichte machen. — Iſt 

bierin die weltgefchichtliche Stellung und Bedeutung Chriſti 

richtig angegeben, fo ift nun zu fagen, daß aljo in dieſem 

Hauptvergleichungspunfte, der von ber weltgefchichtlichen Be— 

deutung hergenommen ift, eine Berwandtfchaft zwifchen Pla: 

tonismus und Chriftenthum, oder Sofrated und Chriftus, auf 

feine Weije vorhanden if. Es gibt nicht zwei Mitten ber 

Weltgefchichte; und ift auch noch Niemanden eingefallen, ber 

Platoniſchen Philoſophie dieſe Stellung zu vindieiren. Sie 
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ift epochemachend. Allein es gibt noch viel Epochemachenbes 

in der Weltgefchichte. Epochemachend- und Chriftlichfein ift 

nicht identiſch; Chriftus ift nicht blos epochemachend. Und 

was foll e8 heißen: der Platonismus habe für die vorchrift- 

liche heidniſche Periode diefelbe Bedeutung, welche das Chri- 

ftenthbum für die mit Chriftud beginnende Weltperiode hat? 

Hunderte von Perfonen und Greigniffen haben für irgend 

eine mehr oder weniger bedeutende Gefchichtöperiode biefelbe 

Bedeutung gehabt, d. h. auf den Gang ber ihnen folgenden 

Geſchichtsentwicklung entfcheidenden Einfluß geübt. Wollte 

man hievon einen Titel nehmen, fie ald dem Chriftenthum 

verwandt zu bezeichnen, jo wäre folder Verwandtichaften 

fein Ende. — Das Zweite, was fi) aus obiger Darftellung 

bes Entwillungsganges bes Judenthumes ergibt, ift bieß, 

daß das Chriftenthbum die Vollendung des Judenthums iſt, 

der Art, daß es, diefe abfolute Offenbarung, das legte Glied 

ber von Abraham an in gerader Linie fortlaufenden Ent- 

widlungsreihe der Offenbarung bildet. Daraus folgt aber 

von felbft, daß es nicht Refultat und Vollendung ber im 

Heidenthum liegenden und fich verlaufenden Entwidlungs- 

reihe, nicht „Vollendung jener Bewegung” fein fann, „zu 

welcher der erfte entfcheidende Impuls von Sofrated aus: 

gieng;“ denn Judentum und Heidenthum find Gegenfäte, 

wie Offenbarung und bloße Natürlichkeit, an zwei folche 

Segenfäge aber fann Ein und Daffelbe nicht auf bdiefelbe 

Weife fih anfchließen ald Vollendung. Uebrigens haben wir 

dieß num näher zur beleuchten durch Eingehen auf das Wefen 

und bie Geſchichte des Heidenthums, durch Erörterung ber 

Entwidlung, die das heibnifche Berwußtfein gehabt hat, denn 

in dieſe Reihe fällt die Platonifche Philofophie. 
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Im Gegenfab gegen das Judenthum, beffen Bewußtfein 

als auf pofitive Offenbarung bafirt wefentlich Gottesbewuht- 

fein ift, it das Heidenthum die fich felbft überlaffene Menfch- 

Heit in dem Sinne, daB ed zwar von ber allgemeinen 

göttlichen Providenz getragen und geleitet ift, aber ber 

pofitiven Offenbarung gänzlich entbehrt.. Was davon in 

ihm ift, find mur Erinnerungen an die Uroffenbarung, und 

der Juhalt diefer Erinnerungen nur Schatten bed in ber 

pofitiven Offenbarung des Judenthums gefegten Wirklichen. 

Sein und Bewußtfein des Heidenthums find daher wefentlich 

rein menſchlich, nur natürlich, das Heidenthum ift pure 

Natürlichkeit, und die Entwidlung defjelben folgt den Geſetzen 

aller natürlihen Eutwidlung. Der Gang wird dann näher 

der fein, daß zugleich mit dem gefegmäßigen Fortjchreiten 

ber Entwidlung des natürlichen Bewußtfeind die mitgenom— 

mene Grinnerung an bie Uroffenbarung mehr und mehr 

verloren geht, der mythologifche Götterglaube (denn hierin 

ift jene Erinnerung audgedrüdt) mehr und mehr verfchwinbdet. 

Die unmittelbare und daher auch nieberfte Stufe diefer reinen 

Natürlichkeit ift nun das, dab das Bewußtfein, das geiftige 

Leben, nicht als folches ift, fondern geradezu mit dem Sein 

und Leben der äußern Natur, der unbewußten, zufammen: 

fällt. Die Subftanz des Bewußtfeins ift die äußere Natür- 

lichfeit in ihren mannigfaltigen Formen. Das Gottesbewußt- 

fein ift ganz entfprechend, die Gottheit vorgeftellt je als 

diejenige Naturkraft oder derjenige Naturprogeß,, wovon das 

Bewuhtfein überhaupt der Ausdrud ift. Im dieſer Geftalt 

erſcheint das Heidenthum als orientalifches. ') Bei ben 

1) Dal. Branif, Gefchichte der Philofophie feit Kant. I. Br. Ein: 

leitung. | 
Theol. Ouartalfchrift 1945, IV. Heft, 40 
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Griechen kommt ed zur Scheidung bed Bewußtfeind (bes 

Geifted) und der äußern Natur (daher hier der Beginn der 

Bhilofophie). Aber diefe Scheidung ift zunächit eine unbe- 

wußte, Das Bewußtfein ift thätig, dieſe Thätigfeit gebt 

darauf, die Natur, Welt, ihre Gonftruftion, den Zufammen- 

bang ihrer Theile, die höchfte Urfache x. zu erfennen, 

und ed fteht fo dad Wiffen (dad Subjeft des Wiffens) dem 

Objekt des Willens gegenüber. Aber defien ift das Bewußt⸗ 

fein fich nicht bewußt, und fommt defhalb nicht Dazu, fich 

felbft ald Fürfichjeiendes, ald das Andre des von ihm Er— 

faßten zu erkennen. Mit Einem Wort: ed wird gedacht und 

erfannt, aber daß gedacht und erkannt werde, ift nicht 

gewußt, Daher ift das Bewußtfein pafliv, von dem Objeft 

abhängig, d. h. es bildet fich zu dem, wozu das Objeft es 

macht. Da bei jo bewandter Sache ald das Abfolute, als 

höchfte Urſache, wornach gefragt wird, nur ein mit dem vor— 

liegenden Objeft unmittelbar Berbundenes erkannt werden 

fann, fo wird bie Bhilofophie zur Negation des mytholo- 

gifchen Götterglaubend, und es nimmt die Geftalt an, da 

die Götter ald der Ausdruf für natürliche Urfachen und 

Wirkungen angefehen werden. Diefe erfte Periode der grie— 

chiſchen Philofophie reicht bis zu den Sophiften. In diefen 

tritt jofort bewußte Scheidung bed Bewußtſeins und der Natur, 

bed benfenden Subjeft8 und ber objektiven Wirklichkeit, ein. 

Diefe Scheidung bildet fich zu einem Zwiefpalt, und zwar fo, 

baß nur das denfende Subjekt ald wahrhaft Seiended aner: 

fannt, dem Objeft bed Denfens aber, aller Objektivität, die 

Wirklichkeit abgefprochen, und fo überhaupt objeftive Wahrheit 

geleugnet wird. Don einem Abfoluten im Sinne ber frühern 

Philoſophie kann hiernach nicht die Rede fein; und da fomit 
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nicht nur die mythologifchen Götter nicht mehr anerfannt find, 

fondern auch in der Natur fein Ausdruck für fie gefehen wirb, 

fo erfcheinen die Sophiften ald Atheiften. — Diefe Geftaltung 

bes Bewußtjeind war nothiwendig, denn der Gedanfe, ber 

als Prinzip erkannt war (jeit Anaragorad), konnte nach ber 

Natur der Sache zunähft nur als im bdenfenden Subjekt 

feiend, nicht aber ald außer demſelben erijtirend oder realifirt 

begriffen werden. — Aber Sofrates fodann hat diefe Objef- 

tivität des Gedankens (der Vernunft) im Allgemeinen bes 

fimmt geahnt, in befchränfter Weife begriffen, und Plato 

nun die Ahnung feines Lehrers zur Erfenntniß erhoben. Die 

Blatonifche Philojophie ift dDieß, das Univerfum im Ganzen 

und Ginzelnen als realifirte Vernunft, und fomit die Ver— 

nunft (oder den Gedanken) ald objektiv zu begreifen, 

Der Timäus hat fih die Aufgabe geftellt, die Welt 

ald Abbild Gottes, d. h., wie ed näher erflärt ift, als 

realifirte Idee des frei fich entfchließenden und fchaffenden 

Gottes barzuftellen. Hiemit ift nun erſtens bewußte Ein: 

heit bes Geiftes und ber Natur gefegt, d. h. Geift und 

Natur find ald Eins, aber in bdiefer Einheit ald unter: 

fchiebene erfannt. Das geiftige Prinzip, Die Vernunft, ift 

etwas Anderes, als die äußere Natur; aber ebenfo ift es 

auch nicht ein Anderes, denn diefe äußere Natur, das Unis 

verfum, ift nichts Anderes, als verförperte Vernunft. — Ganz 

ebenfo ift zweitend Einheit bed Geifted und Gottes gefekt, 

denn als das Abfolute ift hiemit nothiwendig die Vernunft 

und Vernünftigfeit, und fomit Gott ald vernünftiger erkannt. 

Wie die Natur nichts Anderes ift, ald die Vernunft in Form 

der Grfcheinung und Enblichfeit, fo iſt Gott nichts Anderes, 

als diefelbe Vernunft in höherem Grade und gefteigerter 
40 %* 
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Reinheit. So ift dad Selbftbewußtjein zugleich Natur- und 

Sottes-Bewußtfein, und damit abfolutes, vollendete Bewußt⸗ 

fein; denn ba hiernach alles Bewußtfein im Selbftbewußtfein 

enthalten, das Selbftbewußtfein aber, ald Bewußtfein bes 

Geiſtes um fih felbft, die Vollendung des natürlichen Bes 

wußtfeins ift (weil offenbar der Geift das Höchfte in ber 

Welt), fo fann alfo auf dem Standpunft, den Plato einges 

nommen, ein höheres Bewußtfein nicht gebildet werben , als 

das von ihm gebildete ift. — Was insbejondere dad Ver— 

hältniß des Plato zur Volfsreligion betrifft, fo ift zu fagen: 

jegt erft ift ber mythologifche Götterglaube gründlich und 

mit Recht vernichtet, und die Erinnerung an die Uroffen- 

barung für immer ausgetilgt, denn an die Stelle ber Götter 

ift nun nicht mehr etwas in den Kreis der Enblichkeit felbft 

Fallendes gefegt, fondern ein über der Endlichkeit draußen 

liegende und zwar ein folches Prinzip, aus welchem bie 

endliche Wirklichfeit fich genügend erflären läßt; das Abfolnte 

ift nicht mehr blos ein fo genanntes, fondern ein erfanntes, 

mit Beftimmtheit gewußtes, fo daß es dem benfenden Bes 

wußtfein genügen fann. 

Da nun alfo,, nad) dem Obigen, dem Heidenthum, der 

pofitiven Offenbarung entblößt, gefegt war, bie natürliche 

Entwidlung des Menſchen zu repräfentiren oder dieſe nur 

natürliche Entwidlung zu haben; fo ift nun offenbar, daß 

es in Plato am Ende feiner Entwidlung angefommen if; 

fie ift, foweit fie im denkenden Geifte (theoretifch oder fub: 

jeftiv) zu vollenden war, num vollendet. Es konnte Neues 

nicht hinzukommen, und ift auch nicht hinzugefommen, Die 

Ariftoteliiche Philofophie ift materiell durchaus dieſelbe, als 

die Blatonifche, hat auch nicht Eine Beitimmung, die nicht 
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Dem Wefen nad) oder in ben Prämiffen bereitd bei Plato 

vorhanden wäre; fie ift lediglich Ergänzung der Platonifchen 

Vhiloſophie durch Bollendung der Form, Ausbildung der 

woiffenfchaftlichen Darftellung. Nach Ariftoteles ohnehin hat 

die Philofophie aufgehört, als folche fich weiter zu entwideln. 

Den Afademifern und Beripatetifern fiel das Gefchäft bes 

bloßen Lernens zu; die Stoifer und Epifuräer haben als ihren 

Theil das genommen, die vorhandene vollendete Philofophie 

fürs Leben, zur fubjektiven Bildung, zu verwenden, zum Mittel 

zu gebrauchen, den „Weifen, Glüdlichen” zu fchaffen; bie 

Sfeptifer haben für die wahre Weisheit erfannt, zu wiflen, 

ed gebe feine Erfenntniß, feine Wahrheit, Feine Philofophie; 

bie Neuplatonifer aber das Heil im Zurüdgehen auf Plato 

und Ariftoteled gefucht — worin fie fehr Recht hatten. So 

weist die Gefchichte nach (und nicht leicht erweist ſich Etwas 

objeftiv gewiſſer, als dieß), Daß die griechiiche Bhilofophie ihren 

Höhepunkt erreicht hat als Blatonifch-Ariftotelifche, bloß mas 

teriell angefehen, ſchon als Platonifche, — Dieß nun, das 

bloß natürliche Bewußtjein zur Vollendung gebracht, bie 

Gefhichte der Entwicklung bed denkenden Geiſtes als fich 

felbft überlaffenen geichloffen zu Haben, ') dieß giebt bem 

Plato Stellung und Bedeutung in der Gefchichte der Phi- 

loſophie. Es ift weltgefchichtliche Bedeutung, denn das in 

Plato zur Vollendung gefommene Berwußtfein ift das ber 

größern Hälfte der Menfchheit, das heidniſche im Gegenſatz 

gegen das jübijche. 

Welches ift alfo das Verhältniß der Platonifchen Phi 

1) Die ganze Bewegung des denkenden Geiftes nach Ariftoteles lann 

man nicht Gntwidlung nennen, da fie lediglich ein Auflöfungss 

prozeß gewejen ift. 
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Iofophie zum Ghriftenthum? Antwort: das bes geiftig (ſub— 

jeftiv) vollendeten Heidenthums zum Chriftenthum, d. 5. das 

Verhältnis abfoluten Gegenfages. Im Chriftenthum iſt 

prinzipiell” göttliches Bewußtſein, dad menfchliche durchaus 

auf das göttliche gegründet und darnach geftaltet; im voll- 

endeten Heidenthum, d. h. in ber Platonifch = Ariftotelijchen 

Philoſophie ift lediglich menfchliches Bewußtfein, und biefes 

als das abfolute begriffen. Was Gott genannt ift, ift nichts 

Anderes, ald das gefteigerte Subjekt bes menfchlihen Den- 

kens; ähnlich wie Ariftoteles von den Platonifchen Ideen, 

dem auro xa9° avro, fagt, fie feien nichts Anderes, als bie 

endlichen Dinge, nur in Steigerung. Angefichts diefer Ge— 

genfäglichfeit nun von Chriftlichem und weſentlich Chriſtlichem 

bei Plato ſprechen hieße Ironie treiben. 

Wird hingegen die religiöſe Haltung des Plato geltend 

gemacht und geſagt, in dem Anſchluß an Sokrates, in der 

Appellation an alte Sagen und Mythen liege das Wefent- 

liche jeder Religion, Begründung nämlich auf Auftorität: 

fo ift diefe Auffaffung kurz als Mißverftändniß der Platoni- 

fchen Philoſophie zu bezeichnen. Plato legt feine Gedanfen 

dem Eofrates in den Mund, nicht um eine Auftorität für 

fih zu haben, fondern im Intereſſe der Darftellung, und um 

das Andenken des großen verehrten Mannes zu bewahren; 

zieht bei Erplication feiner Lehren Mythen und alte Sagen 

herbei, nicht um aus Thatfachen, Begebenheiten, Gebanfen 

zu abftrahiren, fondern um das, was er, in fich felbft vertieft, 

gedacht, zu erläutern, der Borftellung näher zu bringen, 

Auch hier ift fchlechthiniger Gegenſatz gegen das Chriften- 

thum. Die Apoftel tragen mit eigenen Worten die Lehre 

Sefu vorz und abftrahiren aus vorliegenden Thatfachen 
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gewiffe Lchren. Die Platonifchen Mythen erfcheinen als ber 
Schwanengefang der alten Mythologie; der Geift blickt noch 

ein Mal zurüd auf jene mythifchen Geftalten, die bereits an 

fernem Horizonte zu verfchwinden im Begriffe ftehen, er 

betrachtet fie noch ein Mal, auf die er einft ald Berkündiger 

pofitiver Offenbarung ſich geftüßt, um fie nun auf immer 

. Hinter fich zu laffen, um nun vorwärts feinen eigenen Weg 

zu gehen ald denfender Geift, der nur im Selbftbewußtfein 

Befriedigung hat oder wenigftend ſucht. Plato gibt feine 

Mythen ausdrüdlich als Mythen, die er oder Andere gedichte, 

Ariftoteled fpricht dann ſchon nicht mehr in Mythen, — 

In der Platonifchen Philoſophie hat das Heidenthum 

nur als innerliches, geiftiges, näher der heibnifche Geift nur 

als fubjeftiver die Vollendung erhalten. Den Griechen war das 

2008 geworden, ben heibdnifchen Geift als fubjeftiven zu 

repräfentiren und zur vollendeten Entwidlung zu bringen, 

Die Objeftivirung dieſes Geiſtes, Verwirklichung bdeffelben 

ald Staat, oder bie vollendete Ausbildung des objektiven 

heibnifchen Geiſtes, war ben Römern vorbehalten. Es ift 

intereffant, die chronologifche Stellung dieſer Entwidlungs- 

momente zu fehen. Der römifche Weltftaat, d. h. der objektive 

heidnifche Geiſt fing an, fich zu geftalten gerade zu ber Zeit, 

als der fubjektive heidnifche Geift in der Platonifch-Ariftotes 

liſchen Philofophie den Höhepunft und damit das Ende ber 

Entwicklung erreicht hatte; und vollendet hat fich dieſe 

Seftaltung in Auguftus, alfo zur Zeit Chriſti. Bliden wir 

von hier aus noch ein Mal auf Plato zurüd, fo wird feine 

Stellung zum Chriftenthum und fein Chriftliches uns vollends 

far werden, Plato hat mit Beftimmtheit erfannt und erklärt, 

baß der Geiſt — derjenige nämlich, der in feiner und ber 



516 Das Chriftliche in Plato. 

Ariftoteliihen Philoſophie zum vollendetften Ausbruf feines 

Bewußtjeind gefommen ift — die wahrhafte Vollendung erft 

erhalte als objeftiver Chrift, d. b. ald Staat, Dieß ift Die 

Bedeutung der PBlatonifchen Republik. Wie tief Plato hierin 

geſehen, ift durch die Gefchichte bewiefen, durch die Thatjache, 

daß wirflich der heidnifche Geiſt nicht dabei ftehen geblieben 

ift, ſich als fubjektiven vollendet zu haben, fondern als Welt: 

ftaat ſich verwirklicht und darin feine abfolute Vollendung 

gefeiert hat. Dev römiiche Staat von Anguftus an ift in 

der That die Platonifch-Ariftotelifhe Republif (nicht Die 

Platonifche allein), nur mit denjenigen Mobdificationen, welche 

immer die Idee erleidet, wenn fie in die endliche Wirflich- 

feit eingeht. Aber gerade hierin tritt der Gegenjat bed Hei- 

denthums, alſo auch des Platonidmus, gegen das Chriften- 

thum ald wefenhafter recht evident zu Tage Im Ghriften- 

thum bat, der Unterfcheidung gemäß, die es zwifchen Gott 

und dem Menfchen, dem Unendlihen und Endlichen macht, 

ber Geift als religiöfer d. h. das Ewige, Unwandelbare des 

Geiftes, oder fein Verhältniß zu Gott, eine eigene Defonomie 

erhalten — in der Kirche, welche demgemäß wefentlich ewig 

und unendlich it, an feine Zeit, an feinen Raum, an fein 

Klima gebunden, überhaupt durch Feine endlichen Verhält— 

niffe befhränft und mit folchen nicht befchäftigt, und we— 

fentlih Eine ift, wie Chriftus und ber chriftlich religiöfe 

Geiſt jelbft. Von diefem Ewigen bes Menfchen ift das Zeit: 

lie, Räumliche, überhaupt Endliche ausgeſchieden, und 

dieſem ift zur Exiſtenz und Entwicklung ber Staat ald Sphäre 

angewiefen, So fällt dem Staate die Beforgung des nur 

Menfchlichen, nur Natürlichen, überhaupt Endlichen , und 

nur dieſes zu; dem Staate ift wefentlich, Grenzen zu haben; 
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Flüffe, Gebirge, Zonen, Klimate ıc. bilden biefelben; es 

muß mehrere Staaten geben, wenn ein auch nur etwas 

erfledlicher Theil der Erde von Menfchen bewohnt ift. Dieb 

ift die chriftliche Orbnungz fie beruht, wie gefagt, auf ber 

Unterfcheidung des Schöpfers vom Gejchöpfe, und auf ber 

Wahrheit, daß Gott ewig und unveränderlih und Einer, 

das Sefchaffene aber und Endliche wechfelnd und mannig- 

faltig if. Wie verhält fi nun hiezu der Platonifche, Rö— 

mifche, heibnifche Staat? Sehr einfah. Hier ift- jene 

Scheidung nicht vorgenommen, das Unendliche ift begriffen 

ald in oder an dem Enblichen feiend, Gott ald der Be— 

griff des eriftenten Seins; die Erfcheinungswelt felbft, nicht 

als folhe, aber ihr Wefen, dad, was man ihr wahrhaftes 

Sein nennt, dieſes Abftraftum, ift als das Göttliche und ald 

Gott erfannt. Fällt nun die ganze Endlichfeit dem Gtaate 

zur Berwaltung zu, fo auch, und eben damit, das Unend— 

lihe, denn es ift ja von jener nicht getrennt. Es kommt 

alſo nothwendig nur zu Einer Objectivität des Geiftes, zu 

der des nur menfchlichen, nur natürlichen Geiftes, d. h. nur 

zum Staat; und eben fo nothwendig hat dieſer Staat das 

Beftreben in fich, univerfell zu werden, benn wie ber Be— 

griff, der durch alles Endliche und Mannigfaltige fich bins 

durch zieht, Einer ift oder in eine Einheit zufammengeht, 

fo muß auch der Staat, als der objective Geift, feine Wahr 

heit und wahrhafte Wirflichfeit darin erkennen, daß er 

Einer ſei. Dieß ift ber heidniſche Staat dem Weſen nach; 

und daß nun hierin das Wefendes Heidenthums — Platonis⸗ 

mus ald dem des Chriſtenthums geradezu entgegengefegt ers 

fcheint, braucht nicht erft gejagt zu werden. Gerade dieß, baß 

ber Platonifche Staat als Staat biefelbe Conftruftion hat, 
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wie die chriftliche Kirche als folche, d. h. als Reich Gottes, 
beweist am fchlagenditen, daß ber Gegenfag des Platonismus 

und des Ghriftenthums ein wefenhafter und abfoluter ift. 

Wenn daher befonderd in der Republif des Plato bie 

Verwandtichaft dieſes Philofophen mit dem Ghriftentbum 

gefehen wurde, weil jene Republif ganz wie die chriftliche 

Kirche conftruirt ſei: fo find wir hiedurch vollends in ben 

Stand gefeßt, zu fehen, auf welche Art überhaupt eine Ber: 

wandtichaft des Platonismus (dem Wefen nach) mit dem 

Chriftenthum entdedt wurde. Es Fonnte nur geichehen in 

Folge davon, daß man, auf den Standpunft des bloß natür— 

lichen, d. b. heidnifchen Bewußtjeind geftellt, unter Gott umb 

Göttlichem nichts Anderes verftand, als die Begriffömomente 

des Seienden, und dann dieß für das chriftliche Bewußtfein 

hielt. Es ift befannt genug, daß biefer Bantheismus der 

der Hegel’fchen Philofophie if. (Daher denn auch, um von 

allem Andern zu fehweigen, bdiefe Philofophie Nichts von 

einer Kirche weiß.) Aber ed muß wieberholt werden: vie 

Hegelſſche Philofophie und Alles, was aus ihr hervorge- 
wachfen, ift nicht nur nicht das Chriftenthum, fondern directe 

Negation befjelben. Nehmen wir als Chriftenthum das von 

ber Kirche als foldyes überlieferte und bezeugte, fo fteht die 

Platoniſche mitfammt der modernen Philofophie als Paga— 

nismus dem Chriftenthum gegenüber, wie blos natürliches 

Bewußtfein dem auf göttlicher Offenbarung, näher: fpeciell 

göttlicher That gegründeten und von Ddiefem objektiv Gött- 

lichen charafterifirten Bewußtfein. | 

Hiemit könnten wir fchliehen ; das Refultat unferer Er- 

örterung liegt, ohne ausgeſprochen zu werden, Far vor 

Augen. Indeſſen läßt fich erwarten, die Verwandiſchaft oder 
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Nichtverwandtichaft des Chriſtenthums mit dem Heidenthum 

(und Platonismus) werde ſich auch zeigen in ber Art, wie 

jenes fih an dieſes angefchlofien. Daher ift diefer Punkt 

noch furz zu betrachten. Chriftus erfchien in ber Fülle der 

Zeiten, d. h. nachdem die beiden Entwidlungsreihen, Juden— 

thum und Heidenthum, vollendet waren. Das Judenthum 

war am Ende feiner Entwidlung angefommen mit dem Ein- 

treten des vollfommen beftimmten Mefliasbewußtfeind, bas 

Heidenthbum aber damit, daß der Geift als objeftiver feiner 

felbjt ald des Abjoluten bewußt war. Beides trat, wie wir 

willen, ein zu berjelben Zeit. An das auf genannte Weife 

vollendete Judenthum nun hat das Ghriftenthum fich fo an— 

geichloffen, daß jenes Meflinsbewußtfein nicht nur bewahrt 

wurde, fondern erſt jeine volle Wahrheit, Wirklichkeit erhielt; 

ed it alfo ein Anfchluß, wie der der Wirklichkeit an die 

Idee. Das heidniſche Bewußtfein dagegen, weit entfernt, 

in feiner vollen Wahrheit, d. h. als abfolutes Selbftbe- 

wußtfein, in das chriftliche aufgenommen zu werden, mußte 

vielmehr dieſem weichen, aufhören zu exiftiren, wo das 

Chriſtenthum Eingang fand. Diep ift nun eine Erfcheinung, 

welche auf eine Wahrheit als ihren Grund zurüdweist, Die 

und im Verlauf ber bisherigen Grörterung durchgängig vor— 

gefommen ift, die Wahrheit nämlich, daß das Heidenthum 

einen im Wefen liegenden Gegenfag bilde gegen das Juden 

thum und Chriftenthum. Uebrigens ift hiemit nun eine neue 

Frage angeregt. Es fragt fi) nämlich, ob dieß Weichen- 

müfjen des heibnifchen Bewußtfeind nicht fich Damit vertrage, 

daß letzteres Vorftufe zum chriftlichen fei, oder ob es nicht 

gar nur das legte Moment des Uebergehens, der Verwand— 

lung des heidnifchen Bewußtfeins in das chriftliche fei, Mit 
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Beantwortung biefer Frage erhält überhaupt unfere Erörte- 

rung erft ihre Vollendung. Im Bisherigen nämlich Hat fid 

nur fo viel gezeigt, daß Platonifche Philofophie und Chriften- 

thum durchgängige und zwar wefentliche Gegenfäge bilden; 

und hiernach wurde behauptet, es fei wirklich Chriftliches 

in der Platonifchen Philofophie nicht. Allein ed fann ſich 

fragen, ob nicht troß jener Gegenfäglichkeit die Elemente ber 

Platoniſchen Philofophie ſich haben fo ausbilden können, 

daß fie zum Chriftenthum geworden; und ed wäre alfo zu 

fehen, ob nicht, wenn gleich in der Platoniſchen Philofopbie 

nichts Chriftlicyes ift, umgekehrt im Chriſtenthum Platonifches 

fei. Behufs der Beantwortung biefer Frage müßte näher 

auf Weſen und Inhalt des ChriftentHums und feiner Lehre 

eingegangen werben. Mit der Berührung dieſes Bunftes aber 

ift vorftehende Abhandlung bei dem Ziele angelangt, das fie 

am Anfange fich geftedt. 

Mattes, 



3. 

Der Eult als Befler des Slanbens. 

Niemand wird läugnen, daß eine ber wichtigften Seiten, 

von welcher der Cult betrachtet werden kann, fein Verhältniß 

zum Dogma barbietet, aus welchem er nach einer gewiffen 

höhern Nothwendigfeit, wie der Baum aus der Wurzel, her- 

vorgewachfen ift. Gewöhnlich findet dieſes innige und noth- 

wendige Verhältniß des Gultus zum Dogma in dem Satze 

feinen entfprechenden Ausdruck, daß in jenem fich dieſes rein 

und lauter fpiegeln müſſe. In der That ftellt fich dieſe 

Forderung dem einfachften, von dem allgemeinften Begriffe 

des Gultus ausgehenden Denken fo unabweislich dar, daß 

man es nur mit dem gerechteften Befremden hinnehmen Fann, 

wenn ein neuerer proteftantijcher Theolog ) unverholen bie 

Meinung ausfpricht, die Agende oder das Ritual für die 

proteftantifche Glaubensgenoffenfchaft müffe durch die biblifche 

Allgemeinheit feiner Faſſung gleihfam der Hut werden, unter 

den man auch bie verfchiedenften Befenntniffe zufammen- 

fperren könne. Diefer abfurden Meinung gegenüber, welche 

1) Bergl. „Liturgif oder Theorie der ftehenden Eultusformen in ber 

evangelifchen Kirche ıc.“ verfaßt von Fr. W. Klöpper, Dr. ber 

Theologie, Superintendent und Paftor zu Bergen auf der Infel 

Rügen. Leipzig, Otto Wigand. 1841. S. 335 ff. 
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fih übrigens auf den erften Anblid als die begriffliche Ab- 

ftraction deffen anfündet, was im BProteftantismus fchon 

längft Praris geworden, muß alfo das richtige Verhältnig 

bed Gultus zum Dogma in aller Schärfe dahin ausgefprochen 

werden, daß mit der Geftaltung bed legtern die des erftern 

unzertrennlich zufammenhängt. Wird im Verlaufe der Zeit 

das Dogma fchärfer, abgerundeter, voller und febendiger, fo 

entfaltet nothiwendig auch der Cult mehr Beſtimmtheit, Fülle und 

Reichthum, während dem apoftoliihen Symbolum in feiner 

Einfachheit und feinem unentwidelten, gleichfam noch verfchloffe: 

nen Wefen der zwar durchaus nicht nadte, aber jedenfalls höchit 

einfache und ſchmuckloſe Cult der Urfirche entfpricht. Als der 

ſcholaſtiſche Scharffinn auch an unerfteiglich fcheinende Höhen 

des Dogma fi) wagte, und der mittelalterlihen Myſtiker 

Slaubendinnigfeit auch die abgründlichften Tiefen deffelben 

auszumefjen verfuchte, gerade in berfelben Zeit erreichte ber 

Fatholiiche Cult den Höhepunft feines Glanzes. Ebenfo wenn 

dad Dogma harten Anfechtungen ausgefegt ift, und bie 

Härefie, die Schwachen fchwanfend zu machen im Begriffe 

fteht, fucht die Orthodorie auch in einem beftimmteren, gleich: 

fam polemijchen Gepräge des Cultus ihrer felbft habhaft zu 

werd en und hiedurch für die Ihrigen ein Echibboleth aufzu— 

ftellen, um welches fie fich fammeln follen. Als der Arianis- 

mus und fpäter die Irrlehre des Macedonius bie Kirche 

vermwüfteten, fand dieſe hierin Weranlaffung, die Dorologie 

genau feftzufegen und eine Faffung derfelben, wie 3.3. „gloria 

Patri per Filium cum sancto Spiritu* ftrenge zu verbieten N). 

1) Concil. Tolet. a. 589. ce, 14. 16. Sozomen. hist, ecel. 1. 3. c. 20. 

Theodoret, hist. eccl. I. 2. c. 24. 



als Reflex des Glaubens, 523 

Hatte auch früher, wie Baſilius ber Große (Basil. de spir. 

sanelo c. 27) ausdrüdlich bezeugt, die Formel ganz ver: 

ſchieden gelautet, fo war der Fall ein ganz andrer und eine 

genaue buchftäblihe Faſſung nothwendig, fobald hinter dem 

Schwanfenden bed Ausdrudes bie Härefie eine Freiftätte 

gefunden zu haben glaubte, So wurde die befondere Con— 

fequenz des arianifchen Princips ‚nv, öre ovx zu“ gleichſam 

proferibirt durch den der Dorologie hinzugefügten Beiſatz: 

sicut erat in principio !) elc., wie das concilium Vasense 

vom Jahre 529 (c. 5) ausdrüdlich bezeugt. Als die mani— 

häifche Irrlehre viele edle Säfte der Kirche verzehrte, gab 

Bapft Leo den Befehl, daß alles Volf fürderhin sub utraque, 

alfo auch unter der Geftalt des Weines, die Communion 

empfangen folle. Bekanntlich hielten ja die Manichäer den 

Wein für ein Hauptproduft des Teufels, Fonnten aber, weil 

zu jener Zeit die Communion sub una nichts Seltenes war, 

baburch leicht den Verdacht der Keberei von fich abwenden, 

daß fie fich dem Genuſſe des Kelches entzogen. Wurde aber 

einmal ber Befehl des Papſtes vollzogen, fo Eonnte fein 

Häretifer mehr leicht verborgen bleiben. Dagegen als fpäter 

die Reformatoren die Gültigkeit bed Saframented sub una 

beftritten und von Verftümmelung xxc. beffelben fprachen, 

mußte offenbar das Beitehen der Kirche auf ber altherge- 

brachten Praxis der Communion sub una ald auf einem 

ebenjo wichtigen Dogmatifchen Grunde ruhend erfcheinen wie 

die Anordnung Leo's.?) Aus dem innigen und nothwen- 

1) Belanntli wird diefe Formel fogar gewöhnlich falfch überfegt, 

indem das „erat‘* auf „„gloria‘* zurüdbezogen wird, 

2) Es war fehr weife gehandelt von der Kirche, dab fie dem oft 

fo dringenden Anfuchen um die Geftattung des Kelches nicht 
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digen Berhältniffe des Gultus zum Dogma geht dann auch 

deutlich die Wichtigfeit hervor, welche der Dogmatifer ben 

liturgifhen Monumenten und der gefammten Objectivität 

bes Gultus beizulegen hat, Zwar find wir durchaus nicht 

gemeint, in rebnerijcher Weife dieſe Wichtigfeit hervorzu— 

heben; aber wenn auch das Liturgifche ein untergeorbnetes 

Beweismittel für den Glauben ift, fo ift ed immerhin noch 

von hohem Werthe. Wirklich ift dieß auch von jeher zuge: 

ftanden worden, indem die Dogmatifer die liturgifche Praris 

nicht felten zur Beweisführung benügt haben. Wie fehr 

triumpbirte man proteftantifcherfeits, ald Matthias Flacius 

(Illyricus genannt) im Jahre 1557 zu Straßburg fein Mif- 

fale herausgab, von welchem er mit den Seinigen die lächer- 

liche Hoffnung hegte, e8 werde zum Beweife dienen, daß ge: 

wiſſe Lehren der Fatholifchen Kirche, wie z. B. von der Trand- 

fubftantiation u. dgl., neu aufgefommene und erfundene jeien, 

bis der Theologe Georg Wicelius das corpus delicti einer 

genauern Unterfuchung unterwarf, welche dem Fatholifchen 

Dogma zu glänzender Genugthuung gereicht. Gerade die 

von den Reformatoren am meiften in Anfpruch genom— 

menen Slaubensfäge fanden fich darin aufs deutlichſte aus— 

gefprochen, und während Anfangs, durch das voreilige 

Giegesgefchrei des Illyriers erfchredt, die Katholifen ſich 

ängftlich gezeigt hatten, verwünfchten die Gegner bald eine 

Kriegslift, welche den Firchlichen Theologen eine Waffe weiter 

nachgegeben, Und fo oft hiet anf furze Zeit dennoch nachgegeben 

worben, fo hat es immer ſchlimme Früchte getragen. Häre— 

tifcher Gigenfinn wird durch Machgiebigfeit nur gereizt, vergl. 

Dr. Brifchar's Eontroverfen Sarpi's und Pallavicini’s. Tübin- 

gen 1844. 1. ©. 240, II. ©. 137. 
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in ihr freilich ohnehin fchon übervolles Zeughaus geliefert hatte. 

Wem aber wäre ed unbekannt, daß unter den Beweiſen für 

die wahre, wefentlihe und wirkliche Gegenwart Sefu im 

Altarsjaframente immer auch die Einftimmigfeit genannt 

wird, womit alle Riturgien der Fatholifchen Welt von der 

erſten bis zu der legten jened Dogma auf die unzweideutigfte, 

klarſte und beftimmtefte Weife ausjprechen? Gbenfo wird 

fein Theologe, wenn von dem Reinigungsorte und von den 

guten Werfen für die Verftorbenen die Rede ift, die dießfäl— 

lige Praxis der Kirche außer Augen laſſen. Diefe nur 

beifpieldweife erwähnten Fälle machen es fchon deutlich, daß 

man jeder höheren Anfhauung des Cultus fich begeben müßte, 

wenn man bie innere und nothiwendige Beziehung des Dogma 

zum Gulte im Allgemeinen zwar zugäbe, fobald es fich dann 

aber um das Derail handelte, mit diefem Zugeſtändniſſe feinen 

Ernft machte. Man vergefie nicht, daß es Materien in ber 

Dogmatik gibt, wo eine ftrifte Beweisführung ohne das 

tiefere Eingehen in das Liturgifche fehwierig fein dürfte. Co 

fönnen wir und 3. B. gar nicht denken, daß in die Natur 

und das Weſen der Saframentalien näher eingegangen 

werden fünne, ohne daß man fowohl den Erorcismus ald 

bie Benediction, wie fie fih im Firchlichen Ritus geftaltet 

haben, einer nähern Prüfung untenvirft; ferner läßt fich 

auch die Frage, worin bei den verfchiedenen Stufen bed 

Ordo Materie und Form beftehe, nicht in aller Schärfe bes 

handeln, !) wenn von dem Gange des dabei ftattfindenden 

1) Man vergleiche hier nur den 10. Band der „‚praelectiones theolo- 

gicae* von Honoratus Tournely „de sacramento ordinis‘* in 

feiner „quaestio tertia de materia et forma sacrarum ordina- 

tionum,“* ferner Liguori in feiner Moraltheologie „de sacra- 

Theol. Duartalfgrift 1845. IV. Heft, 4 
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Ritus abgefehen wird, Man vergleiche hierüber jebe aus— 

führlichere Dogmatik. 

MWeil nun aber ber nothiwenbige innere und wefentliche 

Zufammenhang zwifchen dem Dogma und dem Gultus bie 

Borausfegung ift, von welcher bie Liturgif ausgehen muß, 

wenn fie nicht eine todte Rubriciftif werben will, fo muß 

diefe Vorausſetzung auch auf dem ganzen Gebiete der Liturgif 

ald eine wahre erwiefen werden. Im Dogma ift der Achte 

Schlüffel zur Erklärung des Cultes gegeben; nichts bleibt 

unverflandene Hieroglyphe in demfelben für denjenigen, welcher 

mit dem Dogma vertraut iſt. Daher auch die nothwendige 

Erfchheinung, daß, wo immer das Fatholifche Dogma in feiner 

großartigen Tiefe nicht mehr erfaßt wird, zugleich auch bie 

tieferen Elemente des Cultes fich dem Verſtändniſſe entziehen 

und dafür die Anfeindung flacher Denfweife erfahren müflen. 

Oder wer wollte die Erfcheinung zufällig finden, daß Die 

jofephinifche Theologie den Erorcismus aus dem Taufritus 

bannte und zu gleicher Zeit in Beziehung auf bie Erb» 

fünde heterodor dachte? Wer fähe nicht den auffallenden 

Zufammenhang zwifchen ber Theorie des Febronius und 

dem Wüthen gegen alle von Rom ftammende Liturgie? 

Oder wer brauchte noch aufmerffam gemacht zu werden, 

daß bie ftiefmütterliche Behandlung des Saframentalen im 

Gulte gegenüber dem bdidactifchen Elemente, wie fie in ger 

wiſſen Privatritualien ber neuern Zeit fich Fundgibt, blos bie 

mento ordinis.“ @ftius in 4. diss. 24. Parag, 24 ftellt ven 

Satz auf: „non enim dubitandum, quin ritus hujus sacramenti 

(ordinis), quos ut essentiales hodie servat ecclesia, ab Apostolis - 

Christo auctore fuerint ecclessiae traditi, etiamsi iis forte Apostoli 

non semper usi fuerint.‘ 
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Gonfequenz eines proteftantifirenden theologifchen Denkens 

genannt werden muß? 
Inden die Fatholifche Dogmatik den Sab von ber ficht: 

baren Kirche begründet, geht fie von ber Anfchauung aus, 

baß die Incarnation des Logos Fein einmaliger, vorüber: 

gehendber Aft, fondern vielmehr eine ewige, durch die Reihe 

der Sahrhunderte bis zu beren Vollendung ununterbrochen 

bindurchgehende Thatfache fei. So ift ihr die Kirche ber 

Leib Chrifti; ihn, den Herrn und Erlöjer, ſieht fie in ge— 

heimnißvoller, aber zugleich reeller Wirkſamkeit durch die 

Zeiten hindurchfchreiten, un das Wort der Verſöhnung und 

Heiligung an ihnen zu vollbringen, und zwar in der drei— 

fahen Eigenfchaft ald Prophet, König und Hoherpriefter, 

und damit erweist fie, daß ihr allein das Verftändniß jener 

Worte ded Herrn zukommt: „ich bin bei euch alle Tage bis 

an das Ende der Welt.“ Diefe dogmatifche Auffaffung der 

Kirche aber (mie fie namentlich von Möhler in ausgezeich- 

neter Weife dargeftellt worden) wie ſchön wird fie durch den 

fatholifchen Cult bewahrheitet und ing &cht geftellt! Täglich 

wird auf unfren Altären das Lamm Gotted gejchlachtet; 

täglich vollzieht alfo ber „heilige, unfchuldige, unbefledte, 

über die Himmel erhobene Hohepriefter” (Hebr. VII, 26) 

fein großes Opfer ber Erlöſung; der Quell, in welchem bie 

Welt fi rein von Sünde wachen fann, verfiegt nimmer, 

es ift wahrhaft ein Quell, der fortfließt.ind ewige Leben, 

Ebenſo wird in der wahren Kirche das Wort bed Lebens 

nie verftummen; aber die Hauptfache ift hier die Miffton, 

fraft deren der Prediger fpricht. Der Diacon rebet nur mit 

Bevollmächtigung des Presbyters, diefer mit der des Biſchofs 

als des vom heil, Geifte gefegten Organes der Wahrheit. 
41 * 
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Der Bifchof ift Nachfolger der Apoftel, der Apoftel aber be- 

zeugt nur, was er aus dem Munde der ewigen Wahrheit 

felbft vernommen. So erweist fi Chriftus der Herr felbft 

ald der gewaltige Prophet aller Jahrhunderte. Mögen alfo 

Diejenigen, welche ben Prediger ald den von der Gemeinde 

gefegten Diener am Worte betrachten, ihre Anfhauungsweife 

wie immer zu rechtfertigen fuchen; von ber Fatholifchen 

Praris wiffen wir, daß fie ganz und gar auf dem Grunde 

bes Glaubens ruht, welcher die Berechtigung zum BPredigt- 

amte nicht von unten, fondern von oben ber, d. h. von der 

Miffton Chrifti ableitet, Wenn aber weiterhin durch das 

Dogma von den 3 Aemtern Chrifti Feine ftarre Scheidung 

ber 3 wefentlihen Momente in der Erlöjungsthätigkeit des 

Herrn eingeführt werden will, wie anfchaulich ftellt fich dieß 

im Culte durdy die innige Verbindung der Meſſe mit der 

Predigt dar, da ja befanntlich die legtere nach ber uralten 

firchlichen Prarid weder vor noch nach dem heil. Opfer, 

fondern während beffelben und auf das Engfte mit ihm ver- 

flochten ftattfinden fol. So fpricht fi auch das Fönigliche 

Amt Chrifti in der Meffe auf die anfhaulichfte Weife aus, 

und zwar in ber Communion, in welcher der König ber 

ewigen Glorie den Seinigen das hochzeitliche Mahl bereitet. 

Die Dogmatik führt den Nachweis, daß die Kirche eine 

apoftolische fei. Unfchwer wird es dem Liturgifer, auch auf 

Dem Gebiete bes Cultes die Wahrheit dieſes Saped in das 
hellſte Licht zu fegen. Jeder Unterrichtete weiß, baß fehr 

viele Beftandtheile des Cultus von ben älteften Kirchen: 

friftftelern und heiligen Vätern auf die ehrfurchtgebietende 

Auctorität ber Apoftel zurüdgeführt worden, und oft wollte 

ed mich bebünfen, baß das anfcheinende Fritifche Verhalten 
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mancher neuerer Theologen, wo von dem Urfprunge biefer 

oder jener liturgifchen Praxis bie Rede ift, nichts anderes 

ald eine gewiffe verfappte Furcht vor dem Mißfallen ber 

proteftantijchen Gelehrten fei. Wenn irgendwo die lebendige 

Tradition in der Kirche eine bedeutende Rolle fpielt, fo ift 
dieß auf dem Gebiete des Gultus der Fall, der in der That 

eine viel breitere Unterlage von ben Apofteln her gewonnen 

hat, ald ein oberflächlicher Beobachter urtheilen möchte. Gin 

wie herrlicher Beweis biefür liegt in ben Worten Tertuls 

liand: „ut a baplismale ingrediar, aquam adituri ibidem, 

sed aliquanto prius in ecclesia sub Anlistitis manu con- 

testamur nos renunliare diabolo et pompae et angelis ejus. 

Dehinc ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam 

Dominus in Evangelio determinavit: inde suscepti lactis et 

mellis concordiam praegustamus exque ea die lavacro quo- 

tidiano per tolam hebdomadem abstinemus: eucharistiae 

sacramentum et in tempore victus et omnibus mandatum a 

Domino etiam antelucanis coelibus nec de aliorum manibus 

quam praesidentium sumimus. Oblationes pro defunclis, 

pro nataliliis annua die facimus. Die dominico jejunium 

nefas ducimus vel de geniculis adorare. Eadem immunilate 

a die Paschae in Pentecosten gaudemus. Calicis aut panis 

etiam nostri aliquid decuti in terram anxie patimur. Ad 

omnem, progressum alque promotum, ad omnem aditum et 

exiltum, ad calceatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, 

ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, 

frontem crucis signaculo terimus. Harum et aliarum hujus- 

modi disciplinarum si legem expostules scripturarum, 

nullam invenies. Traditio tibi praetendelur auctrix, con- 

sueludo confirmalrix et fidesobservatrix.‘“ (De Corona c. 3.) 
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Awar beftehen nicht mehr alle in dieſer Stelle von Ter- 

tullian genannten heiligen Gebräuche, aber die meiften find 

noch igt in Uebung und bilden gerade deßwegen einen um 

fo wichtigern Beleg für bie Apoftolieität der Kirche, weil es 

Gebräuche find, die möglicherweife der Sache unbefchabet 

fih auch ändern fonnten. Man wende nicht ein, Tertullian 

fpreche von ber Tradition überhaupt, ohne von apoftolifcher 

Iradition zu fprechen; bdenu was Fann denn die Tradition 

des dritten Jahrhunderts, zumal fie fich bereits als eine 

ganz confolidirte und conftante zu erkennen giebt, der Haupt- 

fache nad für eine andere als die apoftolifche fein? Wirflich 

führt auch der heil. Bafilius die liturgifche Prarid da, wo 

fie nicht durch die Schrift begründet erfcheint, auf apofte: 

lifche Tradition zurüd (De spiritu sancto c. 27), und ber 

heil, Auguftin fpricht den Canon aus, daß alle jene Einrid« 

tungen in ber Kirche, welche weder in der Echrift noch in 

der Beftimmung einer allgemeinen Synode begründet feien 
und dennoch einer allgemeinen Geltung in ber gefammten 

Kirche fich erfreuen, von apoftolifcher Anordnung abgeleitet 

werden müßten (Lib. IV. de bapt. c. 24). Es fcheint zwar 

bad Lob bes Fritifcheren Verfahrens zu verdienen, wenn die 

modernen Theologen in Beziehung auf bad Gebot, die Com— 

munion nüchtern zu empfangen, nicht wiffen, wann baffelbe 

eingeführt worden; aber wer wollte die Auctorität verachten, 

wenn ein Auguftin, ein Kirchenvater des fünften Jahrhun— 

derts, jene Worte, 1 Gor. 11, 34: „caelera cum venero 

disponam* von der Abficht des Apoſtels erflärt, die Nüch— 

ternheit zu einer nothwenbdigen leiblichen Dispofition ber 

Gommunion zu machen (Ep. 54 [alias 118] ad Jan.), und 
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Hieronymus das Gebot des nüchternen Empfanges ebenfalls 
von den Apofteln herleitet ? 

Möhler hat in ber That Net, die Möglichkeit einer 

Meformation, wie fie im 16. Jahrhunderte ſich geltend ges 

macht hat, aus der Barbarei jener Zeit zu erflären. Wie 

trüb muß ed damals ausdgefehen haben, als bie Reforma- 

toren mit jener Prätenfion am meiften zu fifchen hoffen. 

Fonnten, daß fie die Kirche wieder auf das urchriftliche Fun— 

Dament zurüdgebracht hätten! Namentlich) auch auf dem 

Gebiete des Gultes ift dieſe Prätenfion ohne beſondere Mühe 

glänzend aus dem Felde zu fchlagen, zumal da nicht etwa 

blos die ewigen Pfeiler und Säulen des ‚kotholifchen Cultes, 

welche das ganze großartige Gebäude tragen, das Gepräge 

des Urchriftenthumes zeigen, fondern fogar die weniger be- 

deutenden Beftandtheile, ja oft geringfügig fcheinende Schnör- 

fel und Arabeöfen mit ihrem Dafein die Wiege bes Chriften- 

thumes berühren. Bon ben vierzigtägigen Faften fagen bie 

Alten (3. 3. Hieronym. ad Marcell. ep. 41), baß fie 

apoftolifcher Ginfegung ſeien; Chryfoftomus führt den Char— 

freitag auf den Apoftel Paulus zurücd (homil. 1 de cruce 

et latrone); von der bis Mitternacht fortgefegten Titurgifchen 

Beier der Oftervigilie fagt Hieronymus ausdrüdlidh: „reor 

et tradilionem apostolicam permansisse ut in die vigiliarum 

paschae ante noclis dimidium populos dimittere non liceat* 

(Hieron. comment. in Matth. 25, 6); auch bie #eier ber 

Quatembertage leitet Bapft Leo von den Apofleln ab (sermo 8 

de jejun. 10. mens.). Und wenn fogar die Magdeburger 

Genturiatoren zugeben müffen, daß ſchon im zweiten Jahrs 

hundert das Kreuz (crux realis) nicht nur in ben Private 

häufern, fondern auch in den Kirchen im Gebrauche gewefen 
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fei (Centur. 3. c. 6), mit welch hohem Grade von Wahı- 

fcheinlichfeit läßt man dieſes „lignum crucis, in quo salus 

mundi pependit,* bis in bie erften Zeiten hinaufreichen! Man 

hat vielfach geglaubt, die erften Chriſten hätten auch Feine leifen 

Anflänge der Kunft gehabt; neuere Forſchungen haben bas 

Gegentheil erwiefen, und je genauer man bie unterirdifche 

Welt der Gatacomben fennen lernt, deſto mehr wird man 

überzeugt, daß das Urchriftenthum ber Kunft gegenüber fich 

zwar fehr vorfichtig, aber keineswegs ausfchließend verhalten 

hat. !) Mer wüßte nicht, daß die priefterlichen Kleidungs— 

ftüde, befonders einzelne berfelben, ein ungemeines Alter 

haben! ?) Was aber die Meßliturgien betrifft, fo ift zwar 

befannt, daß fie unmöglich, wie fie vorliegen, aus der Hand 

der Apoftel und Apoftelfchüler herrühren fünnen, deren ehr— 

furcdhtgebietenden Namen fie an ber Etirne tragen, aber 

dennoch fpricht Alles dafür, daß fie echte Perlen apoftolifcher 

Zrabition in ſich fchließen. 3) Namentlich zeigt der Canon 

auch in dem verjchiedenften Liturgien fowohl des Drientd als 

bes Occidents eine fo merfwürdige und auffallende Ueberein— 

ftimmung, daß man nothwendig auf die Annahme einer 

apoftoliichen Urtradition in Beziehung auf den Meßritus 

fommt, Die wenn auch in unbeftimmter Weife anerkannt ift 

in den Worten der Synode von Trient; „Cerimonias ilem 

1) Binterim IV. 1. ©. 477 fi. 

2) Baronius ſchrieb ſchon zum feiner Zeit der priefterlichen Meßklei— 

dung ein Alter von 900 Jahren zu. 

3) Vergl. liturgifche Vorlefungen über die heil, Meſſe von Köffing, 

©. 127 fi. 
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adhibuit (ecclesia), ut myslicas benedictiones, lumina, thy- 

miamata, vestes aliaque id genus multa ex apostolica 

traditione ei disciplina...... ‚“ fo wie in dem, was vom 

Ganon befonders gefagt ift: „is (canon) enim constat cum 

ex ipsis Domini verbis, tum ex apostolorum traditionibus 

ac sanctorum quoque ponlificum piis institutionibus.“ (Trid. 

sess. XXII. cap. IV. de sacrific. Missae.) Befannt ift, daß 

die römijche Kirche ihre Liturgie von Anfang an auf den 

Apoftelfürften Petrus zurüdgeführt hat, und wenn fich auch 

bie bießfällige, namentlih von Innocenz I. fcharf ausge— 

fprochene Behauptung von dem yetrinifchen Urfprunge der 

römifchen Liturgie fih nur fo halten läßt, daß man bas 

Wefentlihe vom Unwefentlichen unterfcheidet, fo kann man 

bad Urtheil Krazers doch ohne allen Anftand unterjchreiben: 

„Romana ecclesia sicut deposilum fidei constanter tenuit et 

ab initio illaesum custodivit, ita et ritum a S. Petro tra- 

ditum quoad constanliam integre et firmiter conservasse 

verisimillimum est.“ 

So liefert auch die Liturgik von ihrer Seite den ſchön— 

ften Beweis für die wefentliche Identität ber heutigen Kirche 

mit der der erften Zeiten, ohne daß fie genöthiget wäre von 

unhiftorifchen Hypothefen, wie fie hie und da bei mittelalter- 

lichen Liturgifern fi finden, Gebrauch zu machen. Wie 

fönnte fich aber da ber gläubige Katholif des innigften Freu— 

dengefühls erwehren, wenn er auch in Sachen des Cultus, 

ja in ganz unmwefentlih fcheinenden Punkten deſſelben 

mit den erften Chriften fih in Einheit fieht. Band ja 

ber edle Ire Thomas Moore diefe Einheit fogar in ben, 

wie vor Alters, fo auch jegt noch üblichen Geremonien beim 
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Gebete ausgedrüft!) — Wenn aber auf der andern Seite 
bie Fatholifhe Dogmatif neben ber Unveränderlichkeit ber 
Kirche, welche allen Berfectibilismus ausfchließt, ein wahres 

Wachsthum bderfelben von innen heraus für gar gut verein- 
bar hält, wie fehr findet diefe Anfchauung auch auf dem 

Gebiete des Gultus ihre Beftätigung. Es hat ſchon ängjt- 
liche Theologen gegeben, welche aus mißverftandenem firch- 
lichen Intereffe faft jede Kleinigkeit im Culte auf bie apo— 
ftolifhen oder wenigftend unmittelbar nach apoftolifchen 

Zeiten zurüdführen zu müffen glaubten, welche mit Hart- 
nÄdigfeit darauf beftehen, baß fchon die Apoftel die Anord— 

nung getroffen, nur auf einem mit einem Grucifire verfehenen 

Altare das heilige Opfer darzubringen, oder daß Bapft Fabian 

im 2. Jahrhundert die Delweihe auf den grünnen Donners— 

tag feitgefegt, oder daß den Hymnus „Gloria in excelsis 

Deo‘ Papſt Telesphorus (2. Zahrh.), der heil. Petrus aber 

die Tonfur eingeführt habe u. f. w. Aber ed dürfte ganz 

vergeblihe Mühe ſein, den Nachweis zu verfuchen, baß ein 
Gebäude, welches auch für den nur halb Lnterrichteten das 

Gepräge verfchiedener Jahrhunderte trägt, gleichſam aus 

einem Stüd in einem gewifien Zeitpunfte wie ein Deus ex 

machina da geftanden fei. Welch Fräftigen Wachsthumes 

bedurfte der Cult, bis er, ausgehend von apoftolifcher Eins 

fachheit, Die Ueppigkeit feines mittelalterlichen Blüthenftandes 

erreicht hatte! Und diefe unläugbare Entwidlung bes katho— 

lichen Eultes ift fo wenig ein Zeugniß gegen ben göttlichen 

Urfprung beffelben, als die Thatfache, daß im athanaſiani— 

1) Reifen eines Irländers, um bie wahre Religion zu fuchen, 

Cap. 18. A 
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fchen Symbolum die Glaubensfubftang weit mehr evolvirt 

worliegt ald im apoftolifchen, für den Berfectibilismug des 

Glaubens ſpricht. So ſtaunenerregend auch die Entwicklung 

ber Gultformen vor unfer Auge tritt, fo ift doch hier nichts 

abfolut Neues zu dem Urfprünglichen hinzugefommen; ber 

unfdeinbare Keim, ben Chriftus und die Apoftel gegeben, 

ift ed, ber zu dem majeftätifchen Baume herangewachfen, 

unter deſſen Schatten jeßt die Nationen ruhen, 
Die Kirche ift eine einige. In welchem Umfange ihr 

diefe jo wefentliche Eigenfchaft der Einheit zufomme, zeigt 

der Gult in der anfchaulichften Weife. Mit Recht ift für 

bie lateinische Sprache beim Gottesdienſt von jeher angeführt 

worden, fie fei ein Band, welches die Particularfirchen an 

das centrum unitatis, den Feljen Petri, fette, Wie deutlich 

erjchließt fich dem Katholifen die Idee feiner Kirche, wenn 
er die Erde bereift und in allen Welttheilen dasjenige, was 

ihm das Heiligfte und Liebfte ift, das heilige Opfer, ganz in 

berfelben Weife verwalten fieht, überall im Heiligthume dies 

felben wohlbefannten Klänge vernimmt, die an Majeftät 

ihred Gleichen unter allen Sprachen und Dialekten der Erde 

nimmer finden. Auf der andern Seite aber wiflen wir aus 

ber Dogmatif, daß die Gültigkeit der farramentalifchen Hand⸗ 

lungen burch die Sprache durchaus nicht bedingt ift. Damit 

ift e8 ganz in Uebereinſtimmung, wenn in ber Octav von 

Epiphanie in Rom felbft nach allen Liturgien, bie Firchlich 

autorifirt find, das heilige Opfer dargebradht wird. Wenn 

alfo das Vorherrfchen der römifchen Sprache im Culte bie 

Wahrheit, daß die fatholifche Kirche nach göttlicher Einfegung 

eine römifch-Fatholifche ift, ſymboliſch darftellt, fo prägt ſich 

auf der andern Seite ber wahrhaft univerfaliftifche Charakter 
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ber Kirche recht Lieblich und anfpredhend in ber eigenthümli— 

chen Feier von Epiphanie aus, wie fie in Rom felbft be— 

gangen wird, Auch erweift ſich durch bie Thatfache, daß 

mehrere Liturgien in der Kirche freundlich und friedlich neben 

einander ftehen, und baß es ben unirten Griechen fogar 

verboten ift, ber lateinifchen Liturgie ftatt der ihnen austrüd- 

lich genehmigten griechifchen fich zu bedienen, daß die Kirche 

wirflih jene Braut bes heiligen Geiftes fei, von ber im 

hohen Liede gefagt wird, fie fei „eircumdata varietatibus.* — 

Die Kirche ift eine heilige, Als foldhe wird fie au Das 

Heilige heilig zu verwalten beftrebt fein. Gewiß wird auch 

jeber unbefangene Beurtheiler in dem ganzen Gompler ber 

fogenannten Rubrifen nichts Andres ald die bis auf das 

Feinfte Detail fich erftredende Durchführung des Grundſatzes 

„sancta sancte* fehen können. Man burchlefe flüchtig ben 

Titel „de his, quae in sacrameniorum administratione ge- 

neraliter servanda sunt,* womit das römifche Ritual ein- 

leitet; man vergleiche den Eingang in die Bulle des Papftes 

Paul V. vom 17. Juni 1614, weldye bemfelben Ritual vor— 

angebrudt ift, ebenfo die Bullen an der Stirme ded Meß— 

buches und des Brevirs; überall finden wir ald Ausgangs» 

punft jene Rüdfichten auf den hohen Ernft und die Wich— 

tigkeit der Sache bezeichnet, welche ber heiligen Kirche fo 

wohl anftehen. So ift ed aljo gewiß nicht ohne Bedeutung 

für den Charafter der Heiligkeit, den die Gläubigen ihrer 

Kirche beilegen, daß fie eine eigene Gongregation von Kars 

binälen, die s. congregatio rituum, aufgeftellt hat, um alle 

liturgifchen Fragen zu entfcheiden. Als heilige Kirche muß 

bie Mutter der Gläubigen ferner dem heiligen Gotte die ges 

bührenden Huldigungen barbringen; es ift ihre Aufgabe, den 
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Cult gleihfam zu einem Boden zu machen, von bem in 

Wahrheit gefagt werden kann: ziehe die Schuhe aus, hier 

ift heilige Land! Nun aber ift, Diefer Forderung entiprechend, 

ber erſte Eindrud, welchen ber Fatholifche Cult auf ein un— 

befangened Gemüth macht, der eines reinen Huldigungsactes, 

wie er der Verehrung bes heiligften Gotted ganz angemefjen 

ift, was z. B. ganz deutlich ausgefprochen ift in der befannten 

Aeußerung Friedrich's I.: „Die Reformirten behandeln in 

ihrem Gulte Gott ald ihren Diener, die Lutheraner ala 

ihres Gleichen, aber die Katholifen behandeln ihn ald Gott.“ 

Dieſes Weſen bed Fatholifchen Cultes, vermöge deſſen er 

ganz und gar dem entfpricht, was ber Name beſagt, iſt es 

benn auch, was fogar in ben Herzen der von ihnen Ge— 

trennten oft eine gewiffe Sehnfucht erwedt, der Kirche anzu— 

gehören, und fomit nicht felten der erfte Anftoß für fie wird, 

fich in einer dem proteftantifchen Principe abgefehrten Rich- 

tung zu bewegen. „Hätte ich auch nicht felbft mit meinen 

Augen ben beinahe vollendeten Sturz bed Proteftantismus 

geſehen,“ fagt. Graf Stolberg nach feiner Belehrung, 

„wäre ich doch nicht mehr länger in jenen Hallen ohne 

Altar und ohne gegenwärtige Gottheit verweilt” (Briefe 

an Lavater. 16. Oft, 1800). Iſt es ja doch eine befannte 

Sadje, daß ber fatholifche Gult von fehr vielen proteftanti- 

fhen Auctoritäten, zum Theil der erften Größe, als ein 

wahrhaft Gotted würdiger anerfannt und verehrt wird. Ja 

dem Ghriftenthum fogar ganz feindlih gegenüberftehende 

Naturen haben bisweilen über benfelben, von ber Macht 

ber Wahrheit getroffen, merkwürdige Aeußerungen abgegeben.!) 

1) 3.8. Diderot über die Brohnleichnamsproceffion, vgl. Liturgia sacra 
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Nach Fatholifcher Anfchauung und Lehre ift ferner bie 

Kirche von dem Herrn felbft als ein- fogenannter ungleicher 

Berein geftiftet, der »yovuero: und uorol in fich fchließt. 

Wie fchön fpricht fich dieſer dogmatifche Lehrfag in der ur- 

fprünglichen Einrichtung der chriftlichen Tempelgebäude aus, 

fofern fie fi) in die beiden Haupttheile, das Presbyterium 

und das Schiff, theilen! Wäre dieſe Eintheilung im Urs 

hriftenthume je möglich gewefen, wenn damals, wie man 

und fo gerne glauben machen möchte, der wejentlihe Un— 

terfchied zwifchen dem Volke und den Vorftehern noch nicht 

beftanden hätte, wenn ber befannte apoftolifche Ausſpruch 

von dem „Föniglichen Prieſterthum“ Anfangs im proteftanti- 

fhen Sinne aufgefabt worden wäre. Diefer Unterſchied 

aber, wie ftrenge wird er im Culte durchgeführt, 3. B. durch 

bie Anordnung der priefterlichen Kleidung, durch die Be 

ftimmung, daß der Glerifer im Presbyterium oder auch wohl 

am Altare, der Laie dagegen am Speifegitter zu communi- 

eiren bat u. ſ. w. Auf der andern Seite aber ift die Tren— 

nung auch Feine abſolute; darauf beruht es, daß, fo oft ber 

Priefter außer der Mefie communicirt, er die Communion 

auch nur unter einer Geftalt empfängt. — Wenn ferner das 

Brieftertbum viele Stufen unter fich begreift, welche in Be— 

ziehung auf Rang und Verpflichtung fih genau unterfcheiben, 

wie genau bdrüdt fich wiederum biefer im Dogma wurzelnde 

Unterfchied in den liturgifchen Einrichtungen ab, 3. B. im 

Unterfchiede ber Kleidung. Das verfchiedene Verhältniß bes 

Subdiaconated und Diaconated zu dem euchariftifchen Opfer 

von Marzohl und Schneller im „Bor: und Fürwort zur gefammten 

Liturgie.” S. XVI. und XVU. 
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und dem baffelbe barbringenden Presbyter, wie gibt ed fo 

ganz und gar ben Schlüffel zu der Verfchiedenheit der liturs 

giihen Berrichtungen, welche die beiden genannten ordines 

charafterifiren. So vermögen wir auch in ben Beftimmuns 

gen, welche für die Missa coram Episcopo gelten, keineswegs 

leere Geremonien zu finden; vielmehr ift und ausgemacht, 

baß fich in denfelben das Verhältniß bed Presbyterats zum 

Episcopate ben entfprechenden Ausdruck gefchaffen. 

Wer von ber hohen Bedeutung bed chriftlichen Cultes, 

ald des realen Bollzuged der Geheimniffe der Verſöhnung 

weniger bdurchdrungen ift, fann manche Anordnung ber 

Kirche in Beziehung auf die Adminiftration der Sacramente ıc. 

Heinlich finden; wer dagegen einen von Pietät gegen bie 

Kirche erfüllten Sinn mitbringt und durch und burch gläubig 

ift, findet auch im ber unbedeutendften Firchlichen Vorfchrift 
(wir reden hier nicht von ifolirt baftehenden Obfervanzen 

diefer oder jener Diöcefe, fondern von dem, was überall 

ober doch beinahe überall befteht) den Refler jenes Glaubens, 

ber unveränbert beftehen wird bis zur Erfüllung der Zeiten. 

So wird er alfo 3. B. in der Beftimmung, daß coram ex- 

posito der Altar nicht mit Weihwaffer befprengt, noch auch, 

wie fonft, bei Leſung bes Evangeliums Joannis mit dem 

Kreuze bezeichnet werben, auch das blos für das Sanclissi- 

mum beftimmte Incens nicht gefegnet werden barf, den le— 

bendigen ®lauben an bie wahre, wirflide und wejentliche 

Gegenwart des Herrn auf eine ganz paſſende Weife ausge- 

brüdt finden. Ueberhaupt aber wird er fich zur Anerfennung 

gedrungen fühlen, daß die wefentliche Stellung bed Sacra— 

mented der Euchariftie im Organismus der Heildthatfachen 

ganz und gar dem hohen Glanze entfpricht, womit bafjelbe 
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im Gulte gefeiert wird. Wenn die Eynode von Trient 

vom Altardfacramente fagt, daß der Herr in demjelben alle 

Schätze ber Liebe niedergelegt habe (sess. XII. cap. 2. de 

ss. Eucharistia); wenn der römifche Catechismus gleich im 

Eingange feiner Abhandlung über daſſelbe erklärt, daß es 

unter allen Heildmitteln unvergleichlidh baftehe; wie herrlich 

und glänzend hat der Gult von jeher diefe ausgezeichnete 

Stellung dieſes Sacramentes in ber chriftlichen Heilsöfonomie 

dargeſtellt? Läßt fich eine erhabenere Gulthandlung denfen, 

ald die Frohnleihnamsproceffion, weßwegen auch Luther zu 

behaupten fich gedrungen fah, unter allen Feften habe das 

Frohnleichnamsfeft „den fchönften Schein?“ (Augufti TI. 

©. 310). Werden nicht die glängendften öffentlichen Aufzüge 

im bürgerlien Leben burch bie Broceffion dieſes Tages 

(namentlich wenn fie wie 1530 auf dem Reichdtage zu Augs- 

burg gefeiert wird") weit überftrahlt? Ebenſo ift allgemein 

befannt, daß im heiligen Meßopfer ber reichfle Compler 

finnvoller und Afihetifcher Geremonien gefunden wird. Auch 

davon hat der Eult Notiz genommen, daß das heilige Opfer 

das Herz bes Firchlichen Lebens ift, von wo alled Blut aus- 

geht und wohin ed wieder zurüdftrömt. Daher ift es zu 

erfären, daß alle wichtigern Firchlihen Handlungen beinahe 

mit der Meffe in Verbindung gefept werden, daß namentlich 

bie wichtigeren Benedictionen ihre urfprüngliche Stelle im 

Ganon nach dem „per ipsum et cum ipso etc.* haben. Schon 

Tertullian braucht von der in facie ecclesiae eingegangenen 

Ehe den Ausdruck, fie fei durch das Opfer beftätigt („confirmat 

1) Vergl. Die Schönheit der Fatholifchen Kirche ıc. von Rippel, 

neubearbeitet von Himioben. S. 122. 
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oblatio“ 1. 2. ad uxor. c. 9.), womit die Anfchauung ber 

Kirche felbit von der Sache treffend wiedergegeben ift. 

Die liturgifchen Gebete ber Kirche find ftreng dog— 

matifch gehalten. Es ift begreiflih, daß Sahrhunderte ver 

gehen mußten, bis fie fich nach Inhalt und Form firiren 

fonnten. Der Martyrer Juſtin fagt in feiner fo denfwürs 

digen Befchreibung bed urchriftlichen Gottesdienftes von dem 

vorftehenden Priefter, er bete und danfe, 007 duraıs au 

welcher Ausdrud, man möge ihn wie immer überfeßen, jeden- 

falls die damals noch herrfchende Freiheit der Bijchöfe oder 

BPriefter im Gebrauche felbftgemachter Gebetsformeln andeutet, 

Bald jedoch wurde dieß anders und Goncilien verboten den litur= 

gifchen Gebrauch ber von Privaten verfaßten Formularien 

(Köffing 1. c. ©. 218). Nur fo fonnte der wichtige Zweck 

erreicht werben, daß bie Kirchengebete auf einer ftreng dog— 

matiſchen Unterlage ruhten. Man bdurchgehe nun alle 

Drationen unfered Miffale vom erften Adventfonntage bis zur 

legten Meffe de indulto und nenne auch nur eined, welches 

ber ftrengeren bogmatifchen Faſſung entbehrte, Dadurch ift 

das Meßbuch (und nicht weniger das Brevier) eigentlich das 

unübertreffliche Mufter jedes Gebetbuches geworden, was man 

in modernen Zeiten vielfach zu ebenfo entjchiedenem Nachtheil 

ber wahren Erbauung ald des guten Gefchmads überjehen 

hat. Zwar find es hie und da nur fromme Meinungen, wovon 

einzelne der Firchlichen Drätionen ausgehen, wie 3. B. Die 

auf das Felt des heiligen Nicolaus von der Flüe oder auf den 

Tag des heiligen Raymund von Bennafort, aber es ift natürlich, 

daß fromme Meinungen, wenn fie eine wahre innere Lebens— 

fähigfeit haben, zuerft auf dem Gebiete des Cultus fich geltend 

machen. — Nicht unrichtig ift ed insbefondere, daß beinahe 
Theol. Duartalichrift 1845. IV. Heft. 42 
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jede Firchliche Dration durch die eigenthümliche Faſſung bes 

Einganges und Schluſſes ein Befenntniß der Trinität wird. 

Ueber pelagianifchen Standpunft wird fih Niemand beflagen 

können, ber bie Firchlichen Drationen eines tieferen Blickes 

würdigt. Beachtung verdient Die in der Faftenzeit oft wieder⸗ 

fehrende Oration: „„Omnipotens sempiterne Deus, qui .. - 

omnium misereris, quos tuos fide et opere fuluros esse 

praenoscis.“ Daß die Wirfungen ber göttlihen Gnabe, 

namentlich fofern fie durch die Sacramente ermittelt ift, von 

ber Firchlichen Liturgie gewöhnlich. auch als auf den Leib fich 

erfiredfend bargeftellt werden, ift jedem Kenner _befannt. Was 

von den Drationen, gilt auch von ben Firchlichen Liedern und 

Hymnen. In welcher Schärfe hat fich namentlich der Trans: 

fubftantiationsglaube in dem lieblichen Hymnus „Lauda 

Sion“ verkörpert, der fo ftreng dogmatiſch gehalten ift, daß 

dadurch hie und dba fogar der poetifche Charakter etwas Noth 

leidet, Uebrigens mußte auf dieſen dogmatifchen Gehalt Die 

Kirche fhon um ber Härefie willen großes Gewicht legen, 

benn fchon Gnoftifer und Arianer waren bemüht, ihr Gift 

durch zierliche Lieder und Hymnen zu verbreiten. Inter den 

Reformatoren ift ihnen namentlich Luther nachgetreten, den 

feine reichen Fatholifchen Reminiscenzen allerdings in ben 

Stand fegten, hierin Etwas zu leiften. Uebrigens muß be- 
merkt werden, baß die liturgifchen Gebete und Gefänge ber - 
griechifchen Kirche in Beziehung auf dogmatifchen Charakter 

denen ber lateinifchen Kirche nachftehen, weil ihnen ber 

bündige, marfige Ausdrud biefer abgeht, Die Orationen ber 

griechiichen Liturgie find wortreich und pompös. 

Die Slaubenslehre erweist und das ganze alte Teftament 
ald eine große Prophezeihung auf den Kommenden. Die 
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Kirche Jeſu Chrifti ift die Erfüllung diefer Weiffagung ; def- 

wegen lebt auch in ber Kirche allein das Achte Verſtändniß 

des alten Teftaments, Bon Anfang an hat fich die im 

Dogma ausgefprochene weſentliche Ginheit ber beiden 

Zeftamente dadurch praftifch und faktifch ausgefprochen, daß 

bas alte Teftament zum Borlefen in den gottesbienftlichen 

Berfammlungen der erften Chriſten bemüst wurde. Die 

Pſalmen bildeten fo zu fagen das gewöhnliche Gebet- und 

Erbauungsbud der erften Chriften. ') Eine Zeit lang befuch- 

ten dieſe noch den jüdifchen Tempel; auch die Feier gewiffer 

bem Gebete gewidmeten Stunden, wie der dritten, fechöten 

und neunten, nahmen die Apoftel mit von der Synagoge. 

Die priefterliche Kleidung der Fatholifchen Kirche ift micht 

ohne Anflänge an die des Geſetzes. Der vielverzweigte Ge: 

brauch bed Deles, ber Lichter, des Weihrauches, des Waſſers, 

bes Salzes ıc. in der Kirche findet die zahlreichften Analogien 

im alten Teftament.?) Den Subbiacon und Diacon nennt man 

feit unvordenflichen Zeiten in der Kirche Leviten, womit auf 

ben Typus jener clericalifchen Würden im alten Bunde hin— 

gewiefen wird. (Das Pontifienle unterftügt dieſe typifche 
Auffaffung des altteftamentlichen Levitenthums mit ausbrüd- 

lihen Worten.) Noch itzt wiederhallen die Fatholifchen 

Tempel von ben erhabenen Dichtungen bes Föniglichen Sän— 

gerd, und es ift beinahe Feine Stunde in den Fanonijchen 

Tagzeiten, für welche wir nicht in dem alten Teftamente 

wenigftens eine leife Andeutung hätten, wie auch die Zahl 

1) Bergl. Fr. Zav. Schmid's Liturgif der chriftfatholifchen Religion 

B. J. S. 2386 ff. 

2) Fr.X.Schmid's Liturgik der chriſtkatholiſchen Religion, namentlich 

Band J. 

42* 
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jener Stunden merfwürdiger Meife in dem „septies in die 

laudem dixi tibi, Domine“ des Pfalmiften gefunden werden 

will. Die chriftlihde Kunft hat ſchon in ihrer Kindheit merf« 

würdige Parallelen der heiligen Gefchichte ded alten und 

neuen Teftaments zufammenzuftellen gewußt; ähnlich finden 

wir in der Epiftel und im Evangelium bed Ferialofficiums 

der Meſſe folhe Parallelen gemacht und zwar meiftens fo, 

daß die Epiftel das alte, das Evangelium das neue Teftament 

vertritt. Die Stellung, welche gewiſſen Pſalmen in der 

firhlichen Liturgie angewiefen wird, legitimirt die meffianifche 

Deutung berfelben auf officielle Weife. Und wenn die Kirche 

unmittelbar vor ber Taufwaflerweihe am Charfamftag nach 

uraltem Gebrauche einen Cyclus der bedeutendften Typen 

bed Tauffaframentes im alten Teftamente giebt, fo wird 

dieſes Zeugniß für das innige Verhältniß der beiden Tefta- 

mente den gläubigen Katholifen hoffentlich mehr gelten, als 

die negative Kritif proteftantifcher Schriftleerer. Weil aber 

das heilige Meßopfer den realen Mittelpunft des chriftlichen 

Gultus bildet, fo muß nothwendig auch der Cultus des alten 

Bundes, wenn er anders feinen typiſchen Charakter behaup- 

ten will, auf jenes unvergleichliche Opfer binzielen, von dem 

fo deutlich bei dem Propheten Malachiad gefchrieben fteht. 

In der That ift auch die ganze Opferordnung bes alten 

Bundes eine großartige Prophezeihung des unblutigen Opfers 

ber Mefie, in welcher wir die Aufhebung fowohl als die Er: 
füllung ber altteftementlichen Brands, Friedens: und Sühn: 

opfer mit Recht erbliden. Wenn aber bie Liturgifer in 
einzelnen Fällen auf die Aehnlichfeit ber ſymboliſchen Vor: 

gänge in der Meffe mit andern bei Opferhandlungen bes 
alten Zeftamentes vorkommenden aufmerffam machen, fo 
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verbient dieß unfern Danf, (Köffing 1. c. ©. 87 ff. 430.) 

Die chriſtliche Feftordnung fchließt fi) ihrem Grundftode 
nach dem alten Teftamente an; wenn auch DOftern und 

BPfingften in der Kirche eine veränderte Bedeutung erhalten 

haben, fo beftehen die Typen davon doch ſchon im alten 

Bunde — Eulthandlungen wie bie Ausfegnung ber Wöch- 

nmerinnen ſtammen in ber unmittelbarften Weife von bem 

Geſetze Mofis, 

Man hat der Fatholifchen Kirche häufig ben Vorwurf 

gemadt, paganiftifche Elemente zu enthalten. Wie der Vor- 

wourf vorliegt, ift er ganz und gar ungegründet, denn das 

Firchliche Leben ift ein Organismus, der aus einer Wurzel 

bervorgewachfen, und nichts Fremdartiges in fich aufgenommen 

bat. So hat man fchon oft die chriftlichen Fefte aus einer 

Rahahmung.heidnifcher erflären wollen; Weihnachten follte 

eigentlich nichts Andres als die dies invicti Solis der Römer 

barftellen. Diefe Meinung ift fo wenig richtig, daß bie 

hriftliche Kirche eher hie und da einen Bußtag an die Stelle 

feßte, wo fonft die Heiden ein Freubenfeft feierten, wie bieß 

> B. am erften Tage des bürgerlichen Jahres ber Fall 

war. !) Indeſſen fteht allerdings der Fatholifche Cult nicht 

durchaus im feindlichen Verhältniffe zu den heidnifchen Culten, 

und gerade hierin ift er ein lebendiger Ausdrud der bogmas 

tiſchen Anſchauung vom Aoyog orreguerıxog, welche von 

ber Kirche namentlich ben finftern Anfchauungen der Refor- 

matoren gegenüber immer. ftanbhaft feftgehalten worden ift. 

Indem die. antite Heidenwelt der Opfer nicht. entbehren zu 

fönnen glaubte, wenn es ſich um die Berföhnung der Gottheit 

1) Bergl. Fr. XRav. Schmid über das Neujahrfeit. 

n 



546 Der Eult 

handelte, war fie, in fo fchauerlich verfehrter Weiſe fie 

auch im Einzelnen diefen Glauben zur Ausführung brachte, 

immerhin weit eher auf dem rechten Wege, ald der rationa= 

kiftifche Proteftantismus, welcher ohne Opfer zurechtzufommen 

wähnt. Schon die Eintheilung der infonderheit bei den 

Römern und Griechen üblichen Opfer bient zum Beweiſe 

„daß auch diefe Opfer nach dem chriftlichen ald nach ihrer 

Erfüllung hinſtrebten.“ ) E8 ift nichts leichter ald im heib- 

nischen Culte Analogien ded chriftlichen aufzufinden, ſowohl 

in Symbolen als in Handlungen. Gewöhnlich thun dieß 

auch die Fatholifchen Liturgifer und zwar zum Nußen ber 

guten Sache, fofern dadurch das Heidenthum nach feinem 

befiern Gehalte gewürdigt und andrerfeitd die Humanität 

ber Kirche and Licht geftellt wird, fofern fie dem allgemein 
Menfchlichen feine Berechtigung nie entzogen. Der heil. 

Gregor der Große giebt feinem Mifftonäre Auguftin den 

Rath, die Fefte der Heiden allmählig in chriftliche zu vers 

wandeln und in manchen Stüden nachzuahmen” (Greg. 

M. Reg. IX ep. 71). Darin liegt nun aber fo wenig eine 

Beeinträchtigung des chriftlichen Principe, daß es vielmehr 

ein .charafteriftiiches Zeichen der wahren Kirche ift, die als 

die univerfale (Fatholifche) dem Grundfage: nil humani a me 

alienum puto ſtets treu bleiben. muß. Der Fatholifche Cult 

hat alle Künfte in feinen Kreis hereingezogen; von Anfang 

an war er bejtrebt, dieſen hehren Schwefterbund in die dem 

Dreieinigen darzubringende Huldigung mit bereinzuziehen;z 

denn nie hat es eine Zeit gegeben, in welcher das Chriften- 

1) Vergl. Köffing l.c. ©. 123 ff. ferner Lafaulr, die Sühnopfer 

der Griechen und Römer und ihre Verhältniffe zu dem Einen auf 

Golgatha, Würzburg 1841. 
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thum der Kunſt eigentlich feinblich in dem Weg geftanden 
hätte (Binterim IV. I. 461 ff.). Sofern nım aber ber 
Heidnifhe Cult auf feinem Gulminationspunfte als helfe 
niftifcher Eult die äſthetiſche Seite namentlich gepflegt und 
bervorgefehrt hat, fo fehen wir deutlich, daß auch biefe 
Erbſchaft auf den wahren Cult, den Gult der Fatholifchen 
Kirche, übergegangen iſt. Wer fönnte aber läugnen, daß bie 

unbefangene Aufnahme bdeffen, was auch bei den Heiden an 
gottesdienftlichen Formen fich Gutes fand, auf einer Linie 

fteht mit dem dogmatifchen Sabe: „Si quis dixerit, opera 

omnia, quae ante justificationem fiunt, quacanque ratione 

facta sunt, vere esse peccala vel odium Dei mereri, aut 

quanto vehemenlius quis nilitur se disponere ad graliam, 

tanto eum gravius peccare, analhema sit? — (Concil. 

Trident. sess. VI. cap. XIV. de justi. can. 7.) 

Die Sakramente find ſchon in foferne ein heller 
Refler des Glaubens, ald fie fichtbare Zeichen enthalten, 

welche die in ihrer Hülle mitzutheilenden Gnaden fymboli- 

firen. Inſofern find fie wirkliche Unterpfänder, welche den 

Glauben an die durch fie gefpendeten Gnaden ftärfen 

“ (Catech. Rom. part. II. cap. I. qu. 7). Indeſſen wollen 

wir bier nicht von dem allgemein Bekannten und Angenoms 

menen reben, fondern die Anfmerffamfeit auf ſolche Punkte 

richten, welche weniger beachtet zu werden pflegen. Der 

Ritus eines jeden, Saframentes ift etivad mehr oder weniger 

Zufammengefeßted; es gehen voran und folgen dem eigent- 

fihen Kerne der ſakramentaliſchen Handlung (Materie und 
Form) Geremonien, welche die Wirfung des Saframented 

anbahnen, typifch ‚barftellen und im Empfänger feitzuhalten 

ſuchen. Nun hat die proteftantifche Auffafiung von einer 
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Dispofition ded Menjchen auf die Gnade ber Rechtfertigung 

befanntlich nichts wiſſen wollen. Die Rechtfertigung bes 

zuvor fümdhaften Menſchen erfolgt ohne alle Vermittlung, 

ohne daß derfelbe von der zuvorflommenden Gnade getrieben 

und gefräftigt in Werfen der Buße und Liebe fich übe, um 

die Herabfunft des Foftbaren Geſchenkes der Gerechtigkeit 

über fi anzubahnen. oder vorzubereiten. Eind ja eben diefer 

Anſchauung zufolge alle Werfe des Menfchen, welche ber 

Rechtfertigung vorangehen, wahrhafte Sünden, und je kräf— 

tiger fich Jemand auf die Gnade zu bisponiren. fucht, deſto 

mehr fündigt er. Gegen dieſe fittengefährlichen und aller ges 

funden Vernunft Hohn fprechenden Eäge haben die Väter 

von Trient die Canonen 7 und 9, sess. VI. cap. XIV de 

jastificatione aufgeftellt, und in dem Ritus der Abminiftra- 

tion der Saframente finde ich etwas biefen bogmatifchen 

Beftimmungen Entfprechendes. Nie. erfcheint der eigentlich 

jaframentalifche Act umvermittelt und unvorbereitet ; alle 

ceremoniae antecedentes haben die Beftimmung auf ben 

wirflihen Empfang der Gnade zu bisponiren. Wäre aber 

die heiligende und rechtfertigende Gnade ein Deus ex ma- 

china, wozu dann alle die vorausgehenden Gebete und fom= - 
bolifchen Handlungen, welche die verfchiedenften religiöfen 

Acte in dem Empfänger ded Saframentd zu wirfen fuchen? 
Um von den einzelnen Saframenten zu reden, führt der 

heil, Auguftin feinem Gegner Julian von Eclanum bie Exor— 
eismen bei Adminiftration der Taufe als Beweis bed Glau⸗ 
bens der Kirche an die Erbfünde an. !) Alle die zahlreichen 

1) cf. August. lib. I. de peccat. mer. et rem. cap, 34 et lib. 10 
in Julianum cap. 2. 
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und bis ind grauefte Altertum hinaufreichenden Geremonien 

berjelben fprechen als tieffted Wefen ber Taufe das Aus- 

ziehen bed alten Adam und das Anziehen des neuen nach 

Gott gefchaffenen Menfchen aus. Das Sakrament ber 

Firmung dagegen ift verhältnigmäßig arm an Geremonien, 

und darin dürfte fich jenes Verhältnig zu dem ber Taufe 

ausiprechen, welches auch in der Benennung „obsignatio * 

oder „complementum baptismi* liegt, während auf- ber 

andern Seite die Selbftändigfeit bed zweiten Saframentes 

für die lateinifche Kirche fchon durch die Beftimmung über 

ben Minifter ded Sakramentes ausgefprochen iſt. Vom 

Saframente des Altard war ſchon die Rebe; noch Einiges 
mag jedoch genannt werden, Die. Mepliturgie fchließt in 

ber Regel. mit dem lebten Evangelium Joannis, d. h. mit 

dem Prolog des Joannisevangeliums. Wer wollte hierin 

das bloße Spiel des Zufalls oder der Willkühr erblicken? 

Dad Dogma von dem heiligen Altardfacramente fteht im 

innigften Zufammenhange mit dem der Incarnation, und 

diefer Zufammenhang findet in der Liturgie den entfprechen- 

den Ausdrud. ') (Ebendahin gehört auch, daß die Mefle 

bes Frohmleichnamöfeftes die Präfation von Weihnachten 

bat.) — Das Saframent der Buße ift höchſt einfach in 

feinem Ritus; doch finde ich zwei Dinge darin bemerfend«- 

werth. Die Form befielben Iautet: „ego te absolvo.*“ Man 

fieht alfo, daß an: die-Stelle der früher gebräuchlichen depre— 

catorifchen Form die indicative getreten ift. Die Dogmatik 

1) Deßwegen haben jene Irrlehrer, welche in Beziehung auf das 

Dogma der Incarnation abgeirrt find, häufig oder immer auch 

vom heiligen Abendmahle irrige Vorſtellungen gehabt, vergl. 

Möhler's Symbolif, ©. 321 ff. 
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ftellt die Frage auf, ob durch das vierte Saframent wirffich 

und eigentlich Sünden nachgelaffen werden oder nur bie 

Erflärung der Sündenvergebung erfolge, und beantwortet fie 

zu Gunſten bed erften Gliedes der Alternative. ') Offenbar 

aber ftimmt diefe Entfcheidung mit der liturgifchen Faſſung 

ber Formel ſchön zufammen. Ferner ift ed ein von ben 

Theologen fo ziemlich allgemein angenommener Sat, baß 

bie durch die Sünde erftorbenen fittlichen Verdienſte durch 

bie Buße wiederaufleben, und diefen Sage ganz entfprechend 

finde ich die.nach Ertheilung der Abfolution vom Bußpriefter 

gefprochenen Worte „(merita beatae Mariae semper virginis 

etc.) quidquid boni feceris et mali patienter sustinueris, sint tibi 

in remissionem peccalorum, augmentum gratiae el praemium 

vitae aeternae.* Auch bie feit langer Zeit. beftehende kirch— 

liche Praxis, die Abfolution vor ‚vollendeter Satisfaction zu 

geben, fteht auf dogmatifchem Grunde. 7) — Während fonft 

alle faframentalifchen Formeln ber Iateinifchen Kirche indi— 

entiv gehalten find, macht die ber legten Delung eine Aus- 

nahme durch das befannte: per istam sanctam. unclionem 

et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus etc. 

Der heil. Thomas bezeichnet als Grund dieſer Erfcheinung 

1) daß ber Empfänger diefed Saframentd von den eigenen 

Kräften ganz verlaflen ift und deßwegen durch Gebet unter- 

ftügt zu werden nothwendig hat; 2) daß dieſes Saframent 

den Sterbenden gefpendet werde, welche bereits nicht mehr 

zum Forum der Kirche gehören und allein in der Hand 

1) ef. Tournely, tractat. de poenit, in part. II. cap. II. art. 3. 

2) cf. Tournely, tract, de poenitent. p. I. eap. II. artic. 6. et 
cap. VI. art. 2. 
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Gotted ruhen, weßwegen fie ihm auch durch das Gebet 

übergeben werden. Gardinal Bellarmin vergleicht, um jene 

deprecatorifche Faflung zu erflären, das Saframent der letz⸗ 

ten Oelung mit dem ber Buße. In dem legtern walte nicht 

nur die nadte Barmherzigfeit, fondern auch die Gerechtigkeit, 

weil der Büßende befennen und genugthun müffe; in dem 

erftern dagegen berrfche die bloße Barmherzigkeit Gottes, und 

deßwegen fei die Form ber Bitte angewendet. Noch einen 

Grund führt der römifche Catechismus an; die deprecatorifche 

Formel, fagt er, fei wegen der bem Saframente der legten 

Delung zuzuſchreibenden Wirfung auf die leibliche Gefunbheit 

des ſchwer Kranfen gewählt. Weil nämlich diefe Wirkung nicht 

immer erfolge, auch nicht immer erfolgen könne, felbft wo Die 

gehörige Dispofition vorhanden fei, fo habe die Kirche ber 

faframentalifchen Form die Faſſung der Fürbitte gegeben. ) — 

Was dad Saframent ber Weihe betrifft, fo nehmen die Fatho= 

lifhen Theologen bei Beantwortung dogmatifcher- Fragen, 

namentlich über Materie und Form, auch auf bie Liturgie 

Rüdficht. Diefe felbft aber giebt die dogmatifche Anfchauung 

von der Sache oft ganz unverhüllt und ohne Schleier, 3.8. in 

ber Anrede bes Bifchofs an die Ordinanden in jeber einzelnen 

Weihe, worin er ihnen ‚die Berrichtungen und Obliegenheiten 

ihrer neuen Würde auseinanderfegt. Diefe Berrichtungen 

und Obliegenheiten aber beziehen fich meiftend auf das heil, 

Mefopfer. Natürlich, denn der Presbyterat ift die Gewalt, 

das heil. Opfer darzubringen für Lebendige und Todte, und 

ber Unterjchied der übrigen clericalifhen Stufen berechnet 

fi nach dem. mehr oder weniger innigen Verhältniffe zu Dem 

1) Bergl. ‚die Deweisftellen bei Fr. A. Schmid I. ©. 454 ff. 
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euchariftifchen Opfer. — In Hinſicht auf das Saframent der 

Ehe läßt die Dogmatik unentfchieden, wer Minifter deſſelben 

fei. Auch der Ritus läßt die Sache in suspenso, benn 

während bie einen Ritualien die Formel haben: ego (Mini- 

ster) matrimonium inter vos conjunctum confirmo, ralifico 

et benedico, findet ſich in anderen bie von entgegengefehten 

Gefichtspunfte ausgehende: „ego vos in matrimonium con- 

jungo.“ Im Allgemeinen aber hat der ſakramentaliſche höhere 

Character der ehelichen Verbindung den entfprechendften Aus- 

drud in dem Ritus der Cheeinfegnung erhalten, fo daß 

fhon Zertullian mit Recht jagen fann: „unde sufficiam ad 

enarrandam felicitatem ejus matrimoniü, quod Ecclesia con- 

ciliat ?°* (1. 2 ad uxor. c. 9.) 

Auch die Saframentalien müflen berührt werben. 

Im Allgemeinen find fie ein ſchönes Zeugniß für ‚den. allhei- 

ligenden Charakter der Kirche. Nicht nur in feinen. ewigen 

und unveränderlichen Grundverhäftnifien fol der Menſch ge- 
heiligt und in bie übernatürliche Gnadenordnung aufgenom- 

men fein, auch nach feinen wechfelnden und mannigfaltigen 

Beziehungen fol er ald der nach dem Bilde Chrifti erneute 

Menſch fi darſtellen. Namentlich auch zu der ihn umge- 

benden Natur foll derfelbe als ein wahrhaft Erlöster in das 

normale Verhältniß gefegt werben; fie foll ihm nicht. mehr 

wie zuvor, dba die fünbhafte Luft frei und ohne Schranken 

in ihm waltete, zum Falftride der Sünde gereichen, ‚nicht 

mehr ald Blendwerk gegenüberftehen, in welchem fich wie 

in einem Nee fein. luſtbethörtes Gemüth verfängt. Vielmehr 

fol auch fie in die allbelebenden Strömungen der Gnade hin- 

eingeftellt werden, um das Bild der göttlichen Größe, Weis— 

heit und Liebe zurüdzuftrablen und dem Menjchen eine 
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Stimme zu werden, die ihn nach oben, nach feiner ewigen 

Beitimmung hinweist. Demnach foll er ihre Güter zu feinem 

Gebrauche verwenden, aber bei dieſem Gebrauche des Gebers 

danfbar gebenfen; er foll ihre Güter genießen, aber mit 

Dankfjagung. Dadurch wird ein ganz anderes Berhältniß 

bed Erlösten zu der Natur begründet, ald das des außer: 

halb der Gnadenöfonomie Stehenden. Sie ift ihm nicht 

mehr die grobe An, welche ihm erbwärts zieht, feinen Flug 

in die Regionen des Geiftes hemmt und niederfchlägt, ſon— 

dern fann ihm auch eine Leiter zum Himmel werden. So 

wird die vernunftlofe zuioıs von der Eitelfeit und Nichtigkeit 

befreit, der fie fo lange unterworfen bleibt, als fie dem fleifch- 

lien Menfchen dienen muß, fei ed zur Befriedigung feiner 

ungeordneten Begierden oder zur Beförderung des Reiches 

ber Lüge überhaupt. So nimmt fie wahrhaft Antheil an 

der Freiheit der Kinder Gottes und ift wiederum fähig, sub 

specie aeterni betrachtet zu werden (Röm. 8, 19 ff.). Dieß 

iit die Verflärung der Natur, von der in neuerer Zeit fo viel 

gefprochen wird, übrigend oft mit weit mehr Wärme bes 

Gefühls ald Schärfe des Begriffes, und welche darin culmi— 

nirt, daß Gegenftände derjelben durch Weihung oder Conſe— 

eraton. in das Heiligthum aufgenommen werden, um zur 

BVerherrlichung Gottes im Gulte zu dienen. 

Die detaillirtere Auseinanderfegung der Wirfurgen der 

Saframentalien gehört nicht hierher. Uebrigens laſſen fich 

biefe Wirkungen leicht aus den Formularen der dabei üblichen 

Bebete und Eegnungen erfennen. In ältern dogmatifchen 

Werken findet man zwar als Wirkung der Saframentalien 

hie und da, 3. B. auch bei Thomas von Aquin, bloß Die 

Nachlaſſung der fogenannten läßlichen Sünden angegeben. 



554 Der Eult 

Damit wollten aber die anderen fo mannigfaltigen Wirfungen 

berfelben nicht geläugnet werben, fondern man begnügte fich 

eben bie wichtigfte zu nennen. 

Sntereffant nicht nur für den Theologen, fondern für 

Jeden, ber an den Erſcheinungen des Firchlichen Lebens Anz 

theil nimmt, ift die Liturgie fehr vieler Benedictionen und 

Weihungen. Wie herrlich hat ſich z.B. die Anfchauung von 

dem Verhältniffe des Staates und der Kirche, wie fie der 

Idee des römischen Reiches zu Grunde liegt, in dem Ritus 

ber Königsfrönung Ausdruck und Symbol gefchaffen. -(Pontif. 

Rom.) Wie großartig find die Geremonien ber Krönung 

eines Bapftes, ganz entfprechend jener hohen Ehrfurdht, deren 

er in ben Augen ber Völker als fichtbares Oberhaupt ber 

ganzen Kirche genießt. Werfwürdig ift hiebei unter Anderm 

auch, daß dem fchon gefrönten. Papfte die Juden entgegen: 

ziehen, wenn er in Proceflion von ber Betersfirche zur Kirche 

im Lateran getragen wird, das mofaifche Geſetz in hebräifcher 

Sprache loben und ihn auffordern, es zu ehren. Der heil. 

Bater antwortet: „sanctam legem, viri Hebraei, et lauda- 

mus et veneramur, utpote ab omnipotenli Deo per manus 

Moysi patribus vestris lradila est; observanliam vero vestram 

et vanam inlerpretalionem damnamus alque improbamus, 

cum Salvalorem, quem adhuc frustra expeeclalis, apostolica 

fides jam pridem advenisse docet ei praedicat Dominum 

nostrum Jesum Christum etc. !) Iſt biemit nicht Far aus— 

gefprochen, was die Kirche unter Toleranz verfteht? Der 

Zubaismus wird verworfen, ber Zube tolerirt. Der neue 

Bapft läßt die Juden ruhig in dem Sike fortwohnen, den 

— 

1) Narzohl und Schneller V. J. ©, 414 und 415. 
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fie feit Jahrhunderten in der ewigen Stadt einnehmen; aber 

die Mißbilligung ihres ftarrfinnigen Fefthaltend am Irrglauben 

fpricht er offen aus. — Die Firchliche Anfchanung von ber 

Pirginität und ihrem Borzuge vor dem chelichen Leben 

fonnte fich Fein edlered Monument jchaffen, ald den Ritus 

„de benedictione et consecratione virginum“ (cf. Pontif. 

Rom.). — Man durchgehe die Gebetsformeln im Pontificale, 

welche für die Benediction bed Kreuzes und ber Bilder be— 

ftimmt find, und überzeuge fi, wie genau fich hier die ka— 

tholifche Lehre „de invocatione, veneratione et reliquiis 

Sanctorum et sacris imaginibus“ verförpert hat. (‚Concil. Tri- 

dent. sess. XXV.) 

Werfen wir endlich noch einen Blick auf die Fefte 

und heiligen Zeiten. Die meiften und bebeutendften 

chriſtlichen Feſte gründen fi auf Thatfachen ber heil. Ges 

ſchichte; die Einführung eines Feftes wie des Dreieinigfeits- 

feſtes war fpäteren Zeiten vorbehalten. Diefe Erfcheinung 

ift eine nothwendige und hängt mit dem Wefen der chrift- 

lichen Offenbarung auf's innigfte zufammen, fofern diefe einen 

Cyclus von göttlichemenfhlichen Thatfachen, mit dem leuch- 

tenden Gentrum der Incarnation, bildet. Ohne Fefte fann 

feine pofitive Religion beftehen. Jede Religion, wenn fie 

anders einen volfsthümlichen Boden der Wirklichkeit gewinnen 

will, wird fich als eine an den rothen Faden göttlicher Offen- 

barung und Weberlieferung anfnüpfende einführen; einen ge- 

ſchichtlichen Boden wird fie als eigentliche Lebensbedingung 

immer fuchen, fei ed einen wahren ober einen erdichteten. 

Will aber fo eine jede Religion ihre Wurzeln in die Ver— 

gangenheit fchlagen, fo liegt e8 auf der anderen Eeite in 

ihrem tiefiten Intereffe, fih als lebendige Gegenwart geltend 
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zu.machen. Aus dieſer zweifachen Forderung einer bebeu= 

tungsvollen Vergangenheit und permanenter lebensvoller Ge- 

genwart ergibt fich die Nothwendigfeit der Feſte für jede 

Religion, welche mehr als ein hohles Nebelgebilde der „reinen 

Vernunft” fein will, Und fie find namentlich der chriftlichen 

Religion ald einer ganz und gar auf dem ungerftörlichen 

Granitfelfen der Gefchichte ruhenden Feſte wefentlich, wie 

auch ihre Feftordnung für ihren eminent gefchichtlichen Cha— 

rafter dad glänzendfte Zeugniß ablegt. ') 

Man hat die richtige Bemerkung gemacht, der Brote: 

ftantismus charafterifire ſich ald eine dem biftorifchen Prin- 

cipe feindliche Erfcheinung. Auffallend harmonirt mit diefem 

Urtheile die Thatfache, daß fchon die Reformatoren fehr wenig 

Gewicht auf die Fefte in der Kirche gelegt haben, In den 

fombolifhen Büchern ber Proteftanten werden Die Feſte als 

ein adiaphoron erflärt und ihre Ginfegung aus der bloßen 

Rüdficht auf die äußere Zucht („daß auch das gemeine grobe 

Volk in einer feinen Kinderzucht gehalten würde”) abgeleitet 

(Augufti 1. c.), während die Fatholifchen Theologen die Feier 

ber Feſte als einen wefentlichen Theil des chriftlichen Cultes 

barjtellen, und auf die tiefere Auffaffung der Sache dringen. 

(„Festa Christianorum non solum ralione ordinis et disci- - 

plinae externae, sed etiam ralione mysterii celebrari: et 

esse hos dies festos aliis sancliores et sacraliores et partem 

quandam divini cultus ,“ fagt ber gelehrte Jefuit Grether, 

de festis Christ. lib. I. c. 1—12.) Der Grund alfo, warum 

die Proteftanten von Anfang an die Feftordnung vom gemein 

kirchenpolizeilichen Standpunfte aufgefaßt haben, liegt in dem 

1) Sogar die franzöfifche Revolution glaubte der Fefte nicht ent: 

behren zu können, vergl. Augufti I. 37 ff. 
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einfeitig fpiritualiftifchen, der gefchichtlichen Objectivität feind- 

lichen Charafter des Proteftantismus, — Unter den That— 

fahen aus dem Leben Jefu aber ift es befanntlich feine 

Auferftehung, welche ben eigentlichen Angelpunft ber 

apoftolifchen Predigt bildete. „Wenn Chriftus nicht aufer- 

ftanden, fo ift unfer Glaube eitel.” Demnach fuchten bie 

Apoftel in dem Herzen desjenigen, der für den Glauben ge- 

wonnen werden follte, vor Allem die unerfchütterliche Gewiß- 

heit herzuftellen, daß ber am Kreuze Geftorbene wirklich und 

wahrhaft am dritten Tage wieder auferftanden fei, indem 

fie der ficherften Hoffnung lebten, hiemit einen unentwegli- 

hen Grund für dad Ergreifen der gefammten Wahrheit des 

Evangeliums zu gewinnen, Diefer Stellung der Auferftehung 

des Herrn zu der fubjectiven Aneignung der Heildwahrheit 

entfpricht wiederum ganz die liturgiiche Ordnung. Der 

Sonntag ift das regelmäßig am öfteften wiederkehrende Feſt 

der Kirche, welches fich zu dem übrigen Feſten wie das All» 

gemeine zum Befondern verhält. Die Thatfache aber, welcher 

er gewidmet ift, bildet die Auferftehung bed Herrn. Deß— 

wegen ift er auch nie ohne das Credo. Außerdem ift aber 

noch ein Tag im Jahre der glorreichen Auferftehung bes 

Herrn befonders gewidmet, das Ofterfeft. Warum aber galt 

diefes Feft von jeher in der Kirche ald das höchfte Feſt, als 

die „solennitas solennitatum,“ als „corona et caput omnium 

festivitatum“, als „maxima dies“ (Binterim V. 1)? Der 

Grund liegt in der oben angegebenen dogmatifchen Bedeutung 

ber Auferftehung des Herrn. | 

Es gibt fein glängenderes und Iebendigered Zeugniß für 

die Anfhauung der Kirche von ihrem Zufammenhange mit 

ber triumphirenden Kirche, als ihre Feier der Heiligenfefte. 

Theol. Ouartalfgrift 1845, IV. Heft. 43 
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Wenn ich Jemanden eine tiefer eingehende Kenntniß von 

dem Wefen ber Fatholifchen Heiligenverehrung beibringen 

wollte, fo würde ich dieß an der Hand ber kirchlichen Li— 

turgie thun. Hier ift des Lebens goldner Baum, grau bleibt 

dagegen alle Theorie. In der betreffenden Liturgie liegen 

ale Momente bereit, welche zur Abwehr der. proteftantifchen 

Angriffe und Vorurtheile dienen ; zugleich aber auch jene, 

welche von ber tiefen Bedeutung der Sache, und wie hoch 

fie in den Augen ber Kirche fteht, Zeugniß geben. Das 

Dogma findet auch hier wieder feinen allfeitigen Ausdruck. 

So 3. B. kennt die Kirche einen Rangunterfchiedb ber Fefte. 

Es ift eine inhaltvolle Scala von der Ferie bis hinauf zum 
festum duplex primae classis, welche auch für die Heiligen- 

feſte gilt. Worauf beruht num biefe Ginrichtung? Der 
Apoftel jagt: „alia claritas solis, alia claritas lunae et alia 

claritas stellarum ; stella enim a stella differt in claritate. 

Sic et resurrecko mortuorum® (I Kor. XV. 41). Und in 
der Offenbarung fteht gefchrieben: „justus justificetur adhuc 
et sanctus sanclificetur adhuc“. (XXII. 11). Diefen bibli= 
hen Ausfprüchen gemäß behauptet das Fatholifche Dogma, 

daß ed Stufen der innern ‚Heiligung und dieſen entfprechend 

auch Stufen der ewigen Glorie gebe, Und um diefe Stufen 
zu bezeichnen, wozu fie das Recht hat ald die wahrhaft un- 
beftechliche Themis, als die untrügliche Richterin im Gebiete 
bes Sittlichen, hat fie die Rangordnung ber Heiligenfefte 
eingeführt. Den hohen Privilegien aber, welche die Mutter 
des Herrn vermöge ihrer hohen Würde fowohl als wegen 
ihres fittlichen Vorzugs vor allen Sterblichen hat, entfpricht 
ber Glanz, welcher ihre Fefte umgibt. 

Wie die Heiligenfefte ben lebendigen Zufammenhang 
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der ſtreitenden Kirche mit der triumphirenden darſtellen, ſo 

wird das Band der Einheit zwiſchen der ſtreitenden und lei— 

denden Kirche durch die liturgiſche Todtenfeier geknupft. Wenn 

in neuerer Zeit proteſtantiſcher Seits eine der katholiſchen 

ſich annähernde Todtenfeier auf die Bahn gebracht worden 

iſt, ) fo beruht dieß auf einer, wenn auch glüdlichen, In— 

confequenz , welche zur Berüdjichtigung eines tief in ber 

Menfchenbruft ruhenden Bebürfniffes trieb, eines fo gewal⸗ 

tigen Bebürfniffes, daß fogar bie Religion der Jafobiner 

daffelbe factifch anerkannte. ?) — Das apoftoliihe Symbolum 

iſt wefentlich das Bekenntniß ber Trinität, denn alle Glau— 

bensartifel fchließen ſich an die drei göttlichen Perfonen an. 

Die Wiffenfchaft hat in neuefter Zeit begriffen, daß auch die 

‚Dogmatif am beften den ihr durch die Abfolge des Symbo— 

ums an die Hand gegebenen Weg einfchlage, und das tri— 

nitarifche Gottesbewußtfein zum Gintheilungsgrunde ihres 

Stoffes mache. Auch die Aufeinanderfolge der heiligen Zeiten 

beftimmt fi) nach dem Dogma der Trinität, Weihnachten 

ftellt den Gläubigen die unendliche Liebe bed Vaters vor 

Augen, die er in ber Dahingabe feines Sohnes erwiefen; 

Dftern ift das Feft bes Sohnes, der mit feiner glorreichen 

Auferftehung fein Erlöfungswerf vollendet und befiegelt hat; 

Pfingften ift das Feſt des heiligen Geifted.?) Sonad) aber 

fehen wir diefe drei Hauptfefte bes chriftlichen Kirchenjahres, 

von welchen jedes einen ganzen Kreis von heiligen Zeiten 

um fich zieht, zufammengefaßt in dem Trinitätsfefte, welches 

den Gharacter einer Collectivfeier hat. — Die Momente, 

1) Bergl. Kloöpper's Kiturgif ber evang. Kirche, ©. 311 ff. 

2) Bergl. Auguftil. ©. 39. 

3) Vergl. hierüber Nickel's „heilige Zeiten.“ 

43* 
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welche wir an dem Fatholifchen Gulte herausgehoben haben, 

um ihn ald den lebensvollen Refler des Dogma barzuftellen, 

find mehr beifpielöweife gewählt und fönnen bewegen feinen 

Anſpruch darauf machen, die Sache felbft erfchöpft zu haben. 

Wenn indeffen durch vorliegende Zeiten dem Verfaſſer ge- 

lungen ift, ben einen ober andern Xefer in feiner frommen 

Ueberzeugung von der Herrlichkeit bes Fatholifchen Cultes zu 

beftärfen, ober biefen und jenen etwas verftedter liegenden 

Punkt des Gegenftandes hervorzuheben, fo ift feine Abficht 

erreicht. 

Mat, 
Subregend im bifhöfl. Seminar 

zu Rottenburg. 



II. 

Recenſionen. 

1. 

Aaiſer Sriedrid II. Ein Beitrag zur Berichtigung der 
| Anfıchten über den Sturz der Hohenflaufen. Mit Be- 

nusung handfhriftliher Guellen der Bibliotheken zu 

Rom, Paris, Wien und Münden, verfaßt von Dr. Eon- 

flantin Höfler, o. 5. Prof. der Geſchichte an der 

Univerfitat Münden etc. Münden, Berlag der litera= 

rifcheartiftifchen Anftalt 1844. XVIu. 4346. Pr. 3 fl. 36 fr. 

Unter ben Schriften, welche bie wahre Gefchichte des 

Mittelalterd aufhellen, nimmt die vorliegende einen höchft 

ehrenvollen Plag ein. Schon in früheren Werfen, nament- 

lich in feiner Gefchichte der deutfchen Päpſte und in feiner 

Abhandlung über Bonifaz VII, hat der Herr Verfaffer ges 

zeigt, wie tief er in das Leben und Weſen bed Mittelalters 

einzudringen verftehe, und mit welcher Gewanbdtheit er bie 

Refultate feiner Studien darzulegen wife. Gleiche Aner- 

fennung hat er nun aufs Neue verbient, und wenn fie ihm 

ba und bort nicht zu Theil werben follte, fo ift ber Grund 
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davon leicht einzufehen. Das vorliegende Werk behanbelt 

nämlich eine Epoche des Mittelalters, welche von den Ber: 

tretern der verfchiedenen theologifchen und politifchen Rich- 

tungen in den entgegengefegteften Weifen aufgefaßt und 

beurtheilt wird. Manche Iandläufige Anficht über dieſe Zeit 

ift zwar fchon von Hurter und Naumer berichtiget worben, 

aber befanntlich berührt das berühmte Werf des Einen nur 

noch bie erften Regierungsjahre Friedrich’8 IL, die große 

Hohenftaufen = Gefhichte Raumer'd aber hat gerade im 

Leben Friedrich's I. manche Lüden, und bei großen Ber- 

dienften doch auch manchfache Schwächen und unrichtige 

Auffaffungen. Höfler's Unternehmen ift darum gar nicht 

überflüffig, und feine forgfamen Forfchungen in den Biblio: 

thefen von Rom, Paris, Wien und München festen ihn in 

Befig zahlreicher Urkunden, welche Raumern und Andern 

entgangen waren. Insbeſondere ift über die legten Lebens— 

jahre Friedrich's IL, über die Gefchichte feines Falles viel 

neues Licht verbreitet worden, welches wir hauptfächlich ber 

Benügung eines zu Paris vorhandenen Regeftenbandes von 

Snnocenz IV. verbanfen. 

Uebrigens war ed nicht die Abficht des Werfaffers, 

„eine vollftändige Biographie Friedrichs I. zu geben. 

Vielmehr beichäftigt fich feine Schrift eigentlih nur mit 

Löfung gewiffer Probleme im Leben diefes größten Hohen- 

ftaufen, und ift eine biographifche Skizze, welche, ohne er- 

fhöpfend zu fein, das mit befonderer Worliebe behandelt, 

was anderen Bearbeitern entweder entging — infofern ber 

vor ihnen liegende Stoff hiezu nicht ausreichte — oder was 

fie auf eine Weije barftellten, welche ald unhaltbar angefehen 

werden muß.” Damit ift fchon angedeutet, daß ber Ber 
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faffer da, wo er nichts Neues mittheilen zu können erachtete, 

über das ſchon Bekannte möglichft fehnell hinwegging, — 

ein Verfahren, welches gewiß Feiner weiteren Rechtfertigung 

bebarf. 

Es verfteht fi) von felbft, das Herr Höfler in dieſem 

Werke über Friedrich II. auch auf die früheren Hohenftaufen 

zurüdgehen und das Streben diefer älteren Linie aufzeigen 

mußte, um es mit der Tendenz ber verjüngten fizilianifch- 

bohenftaufifhen Linie in Beziehung und Berhältnig zu 

bringen. Mit Recht behauptet er nun, ſchon Friedrich I. 

habe dem Kaiſer Allgewalt zu verfchaffen, und zu dem Ende 

bie Kirche und die ftädtifchen Gorporationen um ihre Frei- 

heit zu bringen gefucht: Der Kampf mit dem Bapfte und 

den Lombarden war darum unvermeidbar, und der Kaifer 

felbft ber angreifende Theil. Um feine imperatorifche Allmacht 

zu gründen, hat Barbarofja den fchredlichen Tag auf den 

ronfalifchen Feldern gehalten, Mailand zerftört .und fünf 

Kriegszüge nad) Italien gemacht; zu gleichem Zwede hat er 

ferner weite Neichölande an fein Haus zu bringen gejucht, 

und mächtige herzogliche Stühle mit feinen getreuen Dienern 

bejegt, Baiern 3. B., das er den Welfen genommen, mit den 

Mitteldbachern, den berzoglichen Stuhl von Deftreich aber 

mit den Babenbergern. Auch das fchöne Königreich Neapel 

und Sizilien follte durch FBamilienverbindung an die Hohen 

ftaufen fallen, damit der Bapft, dieſer Rüdwand beraubt, 

auf allen Seiten von der hohenftaufifchen Gewalt umzingelt, 

jeder freien Bewegung nothwendig beraubt fein müßte. 

Was Barbarofja, durch die Schlacht von Legnano und nad)» 

mals den Kreuzzug verhindert, nicht durchführen fonnte, hat 

fein Sohn Heinrih VI. mit noch weit ftärferem abſolutiſti— 



564 Höfler, 

ſchen Gelüfte zu vollenden geftrebt, und namentlich hat „Diejer 

Tyrann“ das deutſche Wahlreich in ein erblihes boben- 

ftaufifch es Reich umzuwandeln getrachtet. Nichts Befferes 

hatte die Kirche von diefem „grimmigften Gegner der Kirche 

und aller chriftlichen Freiheit” zu erwarten; da ftarb derſelbe 

im Jahre 1197 mit Hinterlaffung des dreijährigen Friedrich IL. 

Höfler zeigt, wie Papft Innocenz IH. diefem Kinde fein Erb- 

fönigreih der beiden Sizilien rettete, wie umterdeffen in 

Deutichland des verftorbenen Kaijerd Bruder, Philipp von 

Schwaben, und der Welfe Otto mit einander um die römifch- 

deutfche Kaiferfrone ftritten, wie Dtto, nach dem Tode feines 

Gegners im unbeftrittenen Befige bed Reiche, von ben 

Srundfägen der Welfen gänzlich abfiel und der Mittelpunft 

alfer Firchenfeindlichen Richtungen und Beftrebungen wurde, 

Ward fo der Welfe zum Gibellinen, fo wandelte ſich andrer- 

ſeits der Gibelline in den Welfen. Friedrich UI. nämlich 

wurde der Schüßling ber Kirche, gewann jetzt durch Innos 

cenz IH. auch die Krone von Deutfchland, und befam darum 

Anfangs den Spottnamen „Pfaffenfönig.”“ Doc faum 

hatte er ſich im neuen Befige befeftigt; fo nahm er feine 

gibellinifche Natur wieder an, und zeigte, wie fehr er mit 

ben hohenftaufifchen Tendenzen italienifche Lift zu verbinden 

verftehe. Dad ganze Truggewebe feiner auf Unferdrüdung 

ber Kirche und der ftädtifchen Freiheit gerichteten Regierung 

deckt nun unfer Berfaffer quellenmäßig auf, ohne auf ben 

Irrweg eined blinden und leidenfchaftlichen Gegners des 

großen Hohenftaufen zu gerathen. Eben fo weit ift er davon 

entfernt, die den Hauptperfonen ber Firchlichen Richtung ans 

flebenden Flecken zu überfehen oder zu verbeden, fondern er 

will jeden Charakter gerade fo ſchildern und darftellen, wie 
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eine gewiffenhafte Erforfhung und Abwägung der Quellen 

es erheiſcht. | 

Die Aufgabe, welche fih Herr Höfler geftellt hat, war 

ſchwierig; aber um fo größer ift auch bad Verdienft, welches 

er fih um die Profan- und Kirchengefchichte erwarb, und 

er durfte mit Recht hoffen, fein Buch werde für die Ges 

ſchichte des Mittelalterd unentbehrlih und nicht von ephes 

merer Dauer fein. Ich wenigitend befenne mit Freuden, 

fehr viel aus demfelben gelernt, manches Neue daraus er: 

fahren und manche fchon früher felbft gewonnene Anficht 

Dadurch befeftigt zu haben. Insbeſondere find einzelne Bars 

tien trefflich und höchft anziehend bearbeitet, fo Die Gefchichte 

bes dreizehnten allgemeinen Concils zu yon vom Jahre 

1245, welches Bann und Abfegung über Friedrich U. fprach, 

nicht minder die Schilderung Gregor's IX., die Bergleichung 

Ludwig's des Heiligen von Frankreich mit Kaifer Friedrich I., 

die Gefchichte des bitteren Zwiefpaltes zwifchen Letzterem 

und feinem älteften Sohn, dem nachmald vom eigenen Vater 

abgefegten deutſchen Könige Heinrich, fo wie die Darftel- 
lung der zahllofen Bemühungen des Kaiferd, alle europäi- 

ſchen Fürften zu einem großen Gomplotte gegen den Papft 

zu vereinigen. Auch über bie Ermordung ded Herzogs 

Ludwig von Baiern (S. 77) und den fogenannten Undanf 

der Frangipani gegen das hohenftaufifhe Haus (S. 216) 

wird neues Licht verbreitet. 

Sollen wir nach Recenfentenart Einiges tadeln, fo ift 

ed der Mangel an Gliederung in ber Diathefe bed Stoffes, 

und zwei Verftöße, die und in bie Augen gefallen find, 

Auf Seite 228 wird von einem Friedrich dem Schönen, 

ftatt Philipp dem Schönen gefprochen, und auf ©, 259 
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wird, offenbar durch eine lapsus calami, berichtet, die Biſchöfe 

Baierns hätten ſich in Mühldorf bemüht, den Herzog Otto 

von Baiern zum Anfchluß an bie kaiſerliche Sache zu 

bewegen. Offenbar muß es, wie auch der Contert anbeutet, 

„Kirchliche Sache” heißen, 

Hefele. 

2. 

Das Wefen der hatholifhen Kirche. Mit Nüchſicht auf ihre 

Gegner dargeflellt von Dr. fr. A. Staudenmaier, 

Domkapitular, Geiftl. Rath und Prof. der Theologie an 

der Univerfität zu Freiburg. Freiburg im Breisgau, 

Herber’fche Verlagshandlung, 1845. VIII und 193 ©. 

gr, Octav. Preis 48 fr. 

Viele Irrthümer und Härefien find durch Unkenntniß 

ber fatholifchen Lehre entftanden. Namentlich wäre der große 

Abfall von der Kirche im 16. Jahrhundert unmöglich gewefen, 

wenn mehr richtige Kenntniß der Fatholifchen Wahrheit unter 

Geiſtlichen und Laien verbreitet gewefen wäre. Ohne nun 

früppelhafte Erfcheinungen der neueften Zeit mit jenem großen 

Greigniß des 16. Jahrhunderts auf eine Stufe ftellen zu 

wollen, fönnen wir doch nicht verfennen, daß auch jest Viele 

zu der fogenannten deutfch-Fatholifchen Sefte übergehen, weil 

es ihnen an richtiger Kenntniß des Fatholifchen Lehrbegriffs 

fehlt. Wie follte es aber auch anders fein? Iſt ja befannt, 

bag auf manchen Kanzeln feit Zahrzehenten, feitbem nämlich 

bie fogenannte Populartheologie ihr Unwefen treibt, fein 

einziged Dogma mehr zur Befprechung fam, und daß auf 
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ihnen ſeit Menſchengedenken das Wort „katholiſche Kirche“ 

gar nicht mehr gehört worden iſt. Ja, treffen wir nicht 

noch jetzt Prediger unter uns, welche ſtets nur ſentimentales 

Gefaſel zu Markte bringen, und ihre höchſte Aufgabe darein 

ſetzen, empfindſame Herzen durch Schilderung ſchwerer Un— 

glücksſchläge zu Thränen zu rühren? Sie mögen bie Ent— 

Ihuldigung für fi) haben, daß fie unfähig feien, Anderes 

vorzubringen; aber gerade folche Prediger und Pfarrer tragen 

einen großen Theil der Schuld davon, daß manche Katho: 

lifen von dem pofttiven Chriftentbum und ihrem eigenen 

firchlichen Lehrbegriffe faft gar feine Kenntniß haben, und 

nicht im Stande find, von ihrem Glauben den Afatholifen 

aller Art gegenüber Rechenfchaft zu geben. Diefe Geiftlichen 

find Schuld, daß viele Laien in Glaubensfachen dem fchwans- 

fenden Rohre gleichen, und von jedem Winde des Irrthums 

bewegt werben. 

Weil e8 aljo vielfach an Kenntniß der Fatholifchen Kirche 

und ihrer Herrlichkeit fehlt, darum ift eine Schrift, welche 

das Wefen diefer Kirche erläutert und darftellt, gerade in der 

Gegenwart recht am Blake. Sie wird noch werthvoller, 

wenn fie ihre Aufgabe in einer jeden Gebildeten anziehenden 

Weiſe löst und fich bezüglich des Umfangs in folhen Schranfen 

hält, daß auch Vielbefchäftigte Teichtlich die Zeit zu Lefung 

einer ſolchen Schrift erübrigen können. 

Gerade diefe Eigenfchaften nun befigt die vorliegende 

Arbeit des Herrn Profefior Staudenmaier. Er will darin 

das Wefen ber Fatholifchen Kirche in kurzen Zügen darftellen, 

und zeigt darum zuerft: Die Grundlage diefer Kirche fei Die 

göttliche Offenbarung, welche das höhere geiftige Leben zu 

vermitteln ben Zwed hat, und zwar in ber doppelten Richtung 
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a) der Erkenntniß und 4) der Handlung Weil aber bie 

Offenbarung ein Gegebened, positum, fei; fo fei auch ber 

fatholifhe Standpunft der pofitiv chriſthliche (S. 5). 

Der Menfchengeift foll nämlich einerfeitd das pofitiv Gege— 

bene erkennen, andererfeits das pofitiv Vorgefchriebene erfüllen. 

Indem das Chriftenthum fo pofitiv ift, fo bat es zugleich 

das wahre confervative Princip in fih, ed will nämlich 

die Welt in ben urfprünglichen glüdlihen Zuftand zurück— 

führen. Diefed Zurüdführen ift die erlöfende Richtung 

bed Chriftenthums oder der chriftlichen Offenbarung. 

Die chriftliche Offenbarung muhte aber in die Welt 

eingeleitet werden, und dieß geſchah, wie der Verfaſſer 

in allgemeinen Umriffen zeigt, durch die altteftamentliche 

Drdnung. Er beftimmt und befchreibt damit zugleich das 

Verhältniß des Chriſtenthums zum alten und zum modernen 

Zudenthum auf eine fehr fchöne und anziehende Weife. So: 

dann befeitigt er mit großer Energie die vielverbreitete falſche 

Meinung, ald ob Offenbarung nur in Belehrung beftehe. 

Nein; die Offenbarung ald Bermittlerin des wahren Lebens 

und damit der Seligfeit beruht grundwefentlih auf Thaten, 

und zwar «) auf ber Menfchwerdung Gottes, und 6) auf 

feiner Welterlöfung. Chriſtlich ift alfo nur diejenige Rich- 

tung, welche vom Glauben an diefe zwei großen Weltthat: 

fachen ausgeht; der Rationalidmus dagegen fann;* wie ber 

Berfaffer nachweist, feinen Anfpruch auf das Präbifat „Hrift- 

lich” machen, und er zeigt dieß durch eine Darftellung bes 

Verhältniffes zwifchen dem Fatholifchen Chriftenthbum und 

dem jegigen Proteftantismus mit Rüdfiht auf die Grund» 

lage beider. 

Nachdem er fo die Grundlage ber Fatholifchen Kirche, 
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d. i. die Offenbarung, beſprochen hat, geht der Verfaſſer 

näher zur Lehre von der Kirche ſelbſt über und zeigt, daß 

bie Kirche denfelben Zweck und die nämliche Beftimmung 

babe, wie die Offenbarung, nämlich das göttliche Reich in 

ber Menfchheit zu vewirflichen, oder den Einzelnen die Er— 

löfung zu vermitteln. Dieß gefchieht in zweifacher Richtung 

ce) ber Wahrheit und 4) des höheren Lebens, In Beziehung 

auf bie erftere Art, wie und die Kirche die Erlöſung ver: 

mittelt, wird die Fatholifche Lehre von der Tradition unb 

Schrift, von ber Einheit und Allgemeinheit der Kirche fehr 

ſchön vorgetragen. Namentlich wird über ben Primat Treff: 

liches gefagt und es werben fehr wichtige Zeugniffe für das 

Papſtthum fowohl von Kirchenvätern ald großen Männern 

ber Neuzeit, 3. B. Herder und Johannes von Müller, beis 

gebracht. Auch wird gezeigt, wie die Entwidlung der Wahr⸗ 

beit in ber Kirche gerade eine Entwidlung und Entfaltung, 

nicht eine Veränderung fei, und wie in ber Fatholifchen 

Kirche heute noch berfelbe Glaube herrfche, zu dem fich ſchon 

bie erften Gemeinden bekannten. 

Wie aber die Kirche weiterhin bem Einelnen zweitens 

auch das höhere Leben vermittle, zeigt ber Herr Verfaſſer 

von S. 71 an. Er führt aus, warum die Fatholifche Kirche 

die heilige genannt werden könne und müffe, und wie fie 

ihre ©lieder heilige durch dad Zufammenwirfen von Gnade 

und Freiheit. Damit ift er auf ben Gentraldifferenzpunft 

zwifchen Katholifen und Proteftanten gefommen und fo verans 

laßt worden, bier bie Lehren von ber Rechtfertigung und Hei— 

ligung näher zu befprechen. Er zeigt Har, wie richtig bie 

Fatholiihe und wie verkehrt Dagegen bie fyumbolifch-proteftan- 

tifche Lehre fei, und Konnte diefe Aufgabe um fo leichter 
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erfüllen, als hier für jeden vernünftigen Menfchen der Ges 

genwart ed Har am Tage liegt, auf weflen Seite die Wahrbeit 

ſei. Sehr ſchön ift auch, was der Verfafler S. 79 ff. über 

die Erbfünde und bie religiöfe Gefchichte des menfchlichen 

Geiſtes fagt, und wie er zeigt, Daß nur die Fatholifche Lehre 

von ber Ehbenbildlichfeit mit der Idee nicht im Widerfpruche 

fei. ©. 86. 

Daran fchließt fich die Lehre von den Saframenten, fo 

fern eben durch fie den Einzelnen das höhere Leben vermittelt 

wird; und der Verfaffer hat hier unter Anderm mit Recht 

auch die berühmte Erpofition Göthe's über die fieben Safra- 

mente aufgenommen, Dagegen können wir nicht billigen, 

baß er die in neuerer Zeit wieder heftig angegriffene Hei— 

ligen- und Reliquienverehrung, für die gerade er fo viel 

Wahres und Geiftreiches zu fagen gewußt hätte, mit wenigen 

Worten abgemacht hat. 

Defto mehr hat mich das Folgende, was über Staat 

und Kirche nach Fatholifcher Auffaffung ꝛc. x. gejagt ift, 

angefprochen, und es find in Verbindung biemit Die unge: 

heuren Verdienſte der Kirche und Päpfte um Freiheit und 

Givilifation der Völker in gedrängter Kürze fehr gut gefchil- 

dert worden. Ich halte diefen Paragraphen ($. 15) für 

den fchönften des ganzen Buches, 

Im Weitern zeigt ber Herr Verfaſſer, daß die Fatholifche 

Lehre von jeher, und zwar allein, ebenfo die wahre bee 

ber Gottheit, wie bie wahre Idee der Menfchheit feftgehalten 

habe, und baß nur auf diefem Standpunkte die Weltgefchichte, 

nämlich der Plan der Borfehung mit der Menſchheit, wahr: 

haft begriffen werben könne. Auch bier werden treffliche 
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Stellen aus Johannes von Müller, aus Köllner’d Syms 

bolif ') und aus dem Edinburg= Review angeführt. 

Nachdem fo das Wefen der Fatholifchen Kirche dargethan 

ift, wirft der Herr Verfaſſer zum Schluß auch einen Blick 

auf die Ronge-Czersky'ſche Sekte, zeigend, daß fie ed nicht 

über. die Berneinung hinausgebracht habe, und nicht darüber 

binausbringen könne, darum wefentlih unchriftlih und un 

gläubig fei. Näher auf dieſes Irrlicht einzugehen, war nicht 

feine Abficht, denn er wollte nicht polemifiren, fondern durch 

einfache, aber tüchtige Darlegung der katholiſchen Wahrheit 

der weiteren Verbreitung des Abfalls entgegentreten. 

Hefele. 

3. 

De proepiscopis Trevirensibus sive archiepiscoporum Tre- 

virensium in pontificali munere sociis atque collegis. 

Scripsit etc. Carol. Jos. Holzer, $. Mariae apud 

Confluentinos plebanus, et in rebus sacris administrandis 

consiliarius regius. Confluentibus 1845. Typis Franc. 

Jos. Dubois. 1845. VI et 136 pp. 

Das vorliegende Schriftchen wurde von Hr. Geiftl. 

Kath Holzer in Goblenz aus Beranlaffung der Confecration 

feines Freundes Dr. Joſ. Georg Müller zum Weihbifchof 

von Trier abgefaßt 2). Die Materialien dazu aber hatte ber 

1) Köllner ift Profeffor der proteflantifchen Theologie zu Göttingen. 

2) Der Erlös ift für das newerrichtete Knabenfeminar von Trier 

beftimmt. 
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H. Verfaffer ſchon vor langer Zeit gefammelt, als er noch unter 

Günther (+ 1843 ald Weihbifchof von Trier) —— 

Arbeiten betrieb. 

In einer Art Einleitung zeigt Herr Holzer, wie die 

ſogenannten Chorepiscopi (Landbiſchöfe) der alten Zeit nur 

in den erften drei Jahrhunderten fämmtliche Bontificalband- 

lungen auf dem Lande ausgenbt hätten. Die wurde ihnen 

aber im vierten Jahrhundert verboten, und fchon die Synode 

von Antiochia im Jahre 341 geftattete ihnen nur die Weihe 

ber Subbdiafonen, Lectoren und Grorciften. Daß jedoch dieſe 

Chorbifchöfe wirkliche Biſchöfe gewefen feien, geht daraus 

hervor, daß fie im Auftrag bes Stabtbifchofs auch Priefter 

weihen durften, wie bie eben genannte Synode erflärt hat. 

In ähnlichem Sinn ift auch der ſchwer verftändlihde Canon 

13 der Synode von Ancyra vom Jahre 314 zu erflären, 

wie fchon Binterim (Denfw. Bd. I. Thl. II. S. 397 ff.) 

richtig bemerft hat. 

Neue Berhältniffe traten um die Mitte bed vierten 

Jahrhunderts durch die Synoden von Sarbdifa und Laodicea 

ein (ums Fahr 347 und 360 — 370). Diefe beitimmten 

nämlich, es folle fünftig nur noch in ber Stadt, nicht aber 

auf dem Lande ein Bifchof aufgeftellt werden. Sie wollten 

alfo dem Inftitut ber Chorbifchöfe ein Ende machen. Nach 

bes Herrn Verfaſſers Anficht wäre ihnen dieß auch gelungen, 

denn er meint, ed fomme zwar auch fpäter ber Titel Chor: 

bifchof manchmal noch vor, aber immer führe ihn ein Priefter 

in ber Biſchofsſtadt felbft, nicht auf dem Lande, ) und 

1) Der alte Name Xugenioxonos blieb, obgleih er nicht mehr 

paflend war. 
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ed zeige fich nicht die geringfte Spur, baß fie irgend welche 

bifchöfliche Funftion verrichtet hätten. Auch Trier habe vom 

fiebenten bi8 ins zehnte Jahrhundet mehrere folcher Chors 

bifchöfe gehabt, aber alle aus jener Zeit in Urkunden ꝛc. ıc. 

verzeichneten Bontificalhandlungen ohne Ausnahme feien von 

dem Erzbiſchofe Triers felbit, nicht von ben Chorbifchöfen 

vorgenommen worden, Dieſe Chorbifchöfe feien alfo Feine 

Meihbifchöfe, überhaupt Feine Bifchöfe, fondern eine Art 

Dfficialen gewefen. Doch glaube ich faum dem Herrn 

Berfaffer in dieſer Behauptung beitreten zu fönnen, vielmehr 

fcheinen die Verordnungen von Laodicea nicht ganz in Wirf- 

lichkeit übergegangen zu fein, denn es begegnen und noch 

im fünften Jahrhundert fehr viele eigentliche Land bijchöfe 

in den Fleden und Dörfern Afrika's. (Binterim a. a. DO. 

©. 405.) Wenn aber fpäter die Chorbifchöfe, wie Herr 

Holzer richtig bemerkt, fich nur in den bifchöflichen Städten 

felber finden, fo waren fte doch nicht blos Officialen, fondern 

wirflide Bifchöfe, welche im Auftrage des Ordinarius 

Bontificalhandlungen vornahmen, wie aus einer Reihe von 

Urkunden und Nachrichten hervorgeht. Nur einzelne mögen 

blos Priefter gewefen fein. (Binterim a. a. DO. ©. 390 — 395. 

407 Anm. 410 und 411.) Diefe Chorbifchöfe verfchwinden 

erft im zwölften Sahrhundert, um den Titular- ober 

Weihbiſchöfen Platz zu machen '). Leber den Urfprung 

ber Ießtern aber geht unfer Verfaffer zu kurz hinweg, berich- 

tend: der Zwiefpalt, welcher zwifchen den beutfchen Rittern 

in Preußen und den Bifchöfen von Lievland, Efthland und 

1) Man trifft zwar fpäter noch in manchen Kirchen einen Chor: 

bifchof; es war aber dieſer nichts anderes, als der Chorregent, 

episcopus (Auffeher) Chori. 

Theol. Quartalſchrift 1845, IV. Heft. 44 
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Kurland ausgebrochen fei, habe mehrere von legtern im An- 

fange des breizehnten Jahrhunderts genöthigt, ihre Site zu 

verlafien, an ben Rhein und defien Nachbarfchaft zu geben, 

und hier als Weihbifchöfe die ‘dortigen Diözefanbifchöfe zu 

unterftüßen. . So fei der Biſchof Theodorih von Eftbland 

im Sahre 1240 Weihbiihof von Lüttich, Hermann von 

Apeldern aber, Biſchof von Leal oder Dorpat, ber erfte 

Weihbifchof von Trier geworden, ums Jahr 1228. So 

richtig dieß ift, jo müfjen wir Doch bemerken, baß ber genannte 

Bifchof Theodorich von Efthland nicht wegen Zwiefpalts mit 

ben deutſchen Rittern feinen Sig verlaffen haben kann, 

denn ber beutjche Ritterorden Fam erft ums Jahr 1226 nad 

Preußen, alfo 16 Jahre fpäter, als Theoborich aus Dem 

Norden abreiste. 

Weiterhin behauptet Herr Holzer wohl richtig, daß am 

Rhein erft feit dem breizgehnten Jahrhundert fich Weihbifchöfe 

finden; allein es hätte vielleicht bemerft werden dürfen, daß 

biefelben zuerft in Spanien vorfamen und zwar fchon im 

achten oder neunten Jahrhunderte, Nachdem nämlich Die 

Mauren ben größten Theil der ypyrenälfchen Halbinfel er 

obert hatten, verließen mehrere Bifchöfe ihre nun in die Ge- 

walt der Mahomedaner gefallenen Sige, und flüchteten fich 

in die freigebliebenen nördlichen Gegenden Spaniens, wo fie 

fofort die dortigen Bifchöfe in ihren Pontifical«- Funftionen 

unterftügten. Sie behielten die Titel ihrer ehemaligen, jest 

in partibus infidelium gelegenen Kirchen, und es wurden 

ihnen wieder Nachfolger gegeben, welche den gleichen Titel 

fortführten und ebenfo Gehülfen anderer Bifchöfe waren, 

Etwas fpäter ereignete ſich Aehnliches auch in Deutichland, 

Vertriebene Bifchöfe aus andern Ländern kamen hier an und 
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wurden ©chülfen ber Ordinarii, Am häufigften gefchah dieß 

feit dem Jahre 1200, von wo am zahlreiche Bifchöfe aus 

Lievland, Eſthland und Kurland nad) dem Süden und Weften 

flüchteten. Ihre bijchöflihen Site waren jedoch nicht er- 

lofchen und wurden darum nicht ald Titel vergeben wie bie 

fpanifchen,, fondern wieder aufs Neue wirklich befegt. Bald 

darauf, nad) Beendigung der Kreuzzüge, fing Rom an, dies 

jenigen Bisthümer, welche wieder in die Hände ber Maho— 

mebaner gefallen und unterbrüdt waren, zu refuscitiren, und 

die auf diefe Titel hin Conſekrirten andern Bifchöfen als 

Helfer im Bontificalamt beizugeben. Dieß find die erften 

Titularbifchöfe. Solcher Titularbifchöfe hat Trier bis jegt 

41 gehabt, und unfer Berfaffer gibt von jedem berfelben eine 

Feine Biographie. Manche von ihnen haben freilich, wie 

es in ber Natur der Sache liegt, nur ein lofales, andere 
Dagegen auch ein allgemein Firchenhiftorifches Intereffe, und 

ed gilt dieß insbefondere von jenen Weihbifchöfen, welche 

die Trierer Erzdiözefe zur Zeit der Reformation und einige 

Zeit vor= und nachher geleitet haben, fo daß jeder Kirchen- 

hiftorifer das vorliegende Schrifthen mit Nuten lefen und 

Gewinn daraus ziehen wird. Gerade ſolche Specialitäten, 

wie fie uns hier entgegentraten, müffen beihelfen, um bas 

allgemeine Bild einer Epoche zu vervollftändigen und zu 

berichtigen. 

Was ber Herr Berfaffer gegeben hat, beruht fämmtlich 

auf archivalifchen Urkunden, fo daß das ganze Material 

mit großem Fleiße gefammelt werben mußte, und das Fleine 

Schriftchen offenbar mehr Mühe erforderte, ald manches 

doppelt und dreifach umfangreichere Werf. Auch meine Ge: 

fhichte der Einführung des Chriftenthums im ſüdweſtlichen 
| A4* 
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Deutichland hat durch die vorliegende Schrift einen jehr 

fhäpbaren Nachtrag erhalten. Ich habe in dem genannten 

Buche S. 244— 247 erzählt, der heil. Fridolin habe im ber 

Stadt Poitiers die Reliquien bes heil. Hilarius wieder er- 

hoben und die Verehrung dieſes großen Biſchofs wieder her: 

geftellt, fei dann mit einem Theile der aufgefundenen Reli— 

quien auf die Reife gegangen und habe an verjchiebenen 

Orten, fo zu Helera an ber Moſel ein Klofter zu Ehren 

bes heil. Hilarius von Poitiers gegründet. Diefer meiner 

Erzählung fügt nun Herr Holger p. 38 f. bei: das alte 

Helera heiße jegt Eller, und es beftehe noch jeht bafelbft 

eine Kirche, welche den heil. Hilarius zum Patron hat und 

Reliquien beffelben befigt. Auch fei wohl der Name Helera 

von Hilarius abzuleiten, 

Sehr intereffant ift auch die Biographie bed Weih- 

bifchofs Nikolaus von Hontheim und fie ift allen. Verehrern 

bed Febronius zu geneigter Kenntnißnahme und Nachachtung 

zu empfehlen. 

Scählieplih bemerfen wir, daß vor 2 Jahren Herr 

Dr. Binterim ein ähnliches Werfchen über die Weihbifchöfe 

von Köln (Mainz, bei Kirchheim ꝛc. 1843) herausgegeben 

hat, auf welches wir, wenn ed noch nothwenbig fein follte, 

anmit bie Freunde der Kirchengefchichte aufmerffam machen 

wollen. 

Hefele. 
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4, 

Die lateinifhen Pönitentialbüher der Angelſachſen. Mit 

geſchichtlicher Einleitung herausgegeben von Dr. £ried- 

rich Aunfmann. Mainz bei Kirchheim, Schott und 

Ihielemann 1844. Preis 1 fl. 30 Fr. 

Die lateiniſchen Pönitentialbücher der Angelſachen, bes 

ftehend aus dem Pönitentialbuche des Erzbifchofs Theodor 

von Ganterbury (+ 690), den Bußredemtionen und Ganonen 

ebendeffelben, aus dem Bönitentialbuche Beda's und ben 

Fragmenten Willibrord’3 des Angelfachfen, ber nad) feiner 

Drdination zum Biſchofe den Namen Clemens führte, finden 

wir bier als ein gefchlofienes Ganzes zufammengeftellt, das 

in mehr als einer Hinfiht unfre Aufmerkffamfeit in Anfpruch 

nimmt und dem gelehrten Herausgeber gerechten Danf 

erwirbt. 

Gewöhnlich werden dem in ber evangelifchen Kirchen- 

gefhichte mit fo großem Ruhme genannten Erzbiichofe Theodor 

eine Ganonenfammlung und ein Pönitentialbuch beigelegt. 

Wenn auch Beda der Ehrwürdige der Schriften Theodor's 

nicht ausbrüdlih Erwähnung thut, fo gibt er doch Winfe 

von ber Griftenz eined von Theodor gebrauchten „liber 

canonum“, und wenn wir beutlichere Nachrichten des Rhaba— 

nus Maurus und bed Papftes Zacharias damit zufammen- 

halten, jo dürfen wir die Autorfchaft Theodor's in Beziehung 

auf eine Sanonenfammlung gar nicht mehr in Zweifel ziehen. 

Vollftändig ift nun zwar biefer liber canonum nicht auf uns 

gefommen, wie eine Vergleihung deſſen, was Beda, Papſt 

Bonifacius und Rhabanus aus ben Synodalcanonen Theodor’s 
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anführen, mit ben unter feinem Namen herausgegebenen 

Ganonen und Gapiteln beutlich zeigt; aus andern That: 

fachen (S.21) aber geht fattfam hervor, da bie unter dem 

Namen der Theodorfchen curfirende Sammlung von Ganonen 

wirflih von Theodor herftammt. Und biefe ift es nun, 

welche uns bier nach dem Terte einer Emmeraner Hand— 

ſchrift aus dem Ende bed achten, fpäteftend aus dem Anz 

fange des neunten Jahrhunderts geboten ift. Uebrigens ift 

Herr Dr. Kunfimann keineswegs gemeint, daß die von ihm 

benügte Handjchrift nichts zu wünfchen übrig laffe; nur 

glaubt er, daß fie zur Vervollftändigung ber fehr mangel- 

haften Ausgaben d' Achery’s und Martene’d dienen mögen; 

die Herftellung bed urfprünglichen Textes laſſe fih allein 

von der Auffindung befferer Handfchriften erwarten. 

Das BPönitentialbuch Theodor’s, in welchem viele Bes 

ftimmungen der Ganonenfammlung wiederfehren, war im 

Abendlande fchon frühe befannt, ift, wie aus der Dedication 

befielben an Haebdi, den Bifchof von Winchefter, hervorgeht, 

zwifchen 676 und 705 gefchrieben, mit feinem vollftändigen 

Terte aber erft im Jahre 1840 erfchienen, ) ‚Abgebrudt ift 

ber Text dieſes Pönitentialbuches aus der auf Befehl ber 

englifhen Regierung gebrudten Sammlung: „Ancient laws 

and inslitutes of England comprising laws enacted etc. 

(cf. S. 25), deren Herausgeber den Tert einer mit O bes 

zeichneten Gambridger Handjchrift, mit Benügung zweier 

{) Und zwar auf Befehl der englifhen Regierung von der ſoge— 

nannten Record-Commiſſton. Früher durfte Heinrih Spet⸗ 

mann bloß die Neberfchriften von 78 Gapiteln diefes Werkes 

nah einer Hanbfchrift von Gambridge herausgeben! Ohne 

Zweifel witterte man hier „Feine Zeugniffe evangelifcher Wahrheit.“ 
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andrer aus ber cottonianifchen Bibliothef (N und O) und 

unter Vergleihung der Ausgabe Petit's (bezeichnet mit P), 

zu Grunde gelegt haben. 

Derfelbe Jacques Petit hat auch die Redemtionen Theo» 

bor’d mit der Ueberjchrift „capitula Theodori archiepiscopi‘* 

zuerft herausgegeben. An ihrer Aechtheit ift wohl nicht zu 

zweifeln, wie denn fchon Regino (+ 915) und Burchard 

feinen Anftand nehmen, fie dem Theodor zuzufchreiben. Die 

Gapitel XV—XL dagegen, bie mit den übrigen in feinem 

Zufammenhange ftehen und bloße Wiederholungen enthalten, 

find wohl Zugabe eines fpäteren Compilators. Sämmtliche 

Gapitel find hier nach der Ausgabe Petit's abgebrudt, 

Dad Bönitentialbuch Beda's bed Ehrwürdigen ge— 

noß nicht nur in England, fondern auch auf dem Feftlande weiter 

Berbreitung und großen Anſehens, wie denn auch der größte Theil 

der Gapitel Beda's in die. Sammlung Regino's aufgenommen 

it. Daß es mit der Ueberſchrift: „Incipit prologus Beda Pres- 

byteri de remediis peecatorum* auf und gefommen ift, 

fteht wohl nicht zu bezweifeln, wenn gleich angejehene Auctos 

ritäten anderer Meinung find, Der Herausgeber hat hier 

nur Münchner Handfchriften benügt, die in ben Vorerinne— 

rungen zum Terte (S. 29— 41) genannt und ziemlich) 

ausführlich befchrieben find. Daß von dem angeljächfiichen 

Bifchofe Willibrord, auch Clemens genannt, noch einige 

Fragmente von Bußcanonen auf und gefommen fein follen, 

haben zwar die Mauriner in Folge eined argumenlum ex 

silentio beftritten; Herr Runftmann aber hält es doch für 

möglih, und gibt und deßwegen am Ende feined Buches 

auch noch das kurze „judicium Clementis,“ wie ed fi im 
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28. Gapitel ber fchon erwähnten Augsburger Handſchrift 

Nr. 153 findet. 

An die Spite feiner —— der angelſächſiſchen 

Poͤnitentialbucher hat Herr Dr. Kunſtmann eine kurze Ge— 

ſchichte der engliſchen Kirche bis auf die Zeiten Beda's ge— 

ſtellt, in welcher die vielfach herrſchende Meinung, als ob 

das Chriſtenthum von Kleinaſien aus über Gallien ſeinen 

Weg nach Britannien und Irland gefunden habe, gründlich 

widerlegt iſt. Damit wäre alſo auch die Frage, welche 

Liturgie anfänglich in der britanniſchen Kirche üblich geweſen, 

zu Gunften der römifchen entfchieben. — Gewundert bat 
und bier nur, baß ber gelehrte Verfaſſer fo entfchieden fich 

bafür ausfpricht, daß die römische Kirche früher den Gebrauch 

ber azyma nicht gefannt babe (S. 4). Für die ausführ- 

lihe Mittheilung der gewöhnlich weniger gefannten Stelle 

aus Beda hist. eccl. lib. I. cap. 27, worin Gregor d. Gr, 

feinem Mifftonär Auguftin Anweifung zu einem würdigen 

Verhalten gegen die Bijchöfe Galliens und Britanniens gibt, 

mögen diejenigen banfbar fein, welche noch einer Belehrung 

darüber bedürfen, daß bie Päpfte nur durch Anerkennung 

und Wahrung ber untergeordneten Rechtöfphären groß ge— 

worden find.. 

Die Hauptfrage rüdfichtlich des vorliegenden Werfchens 

wird num aber bie fein, worin ber theologifche Werth deſ— 

felben beftehe; inwiefern es einen Beitrag liefere zur näheren 

Erfenntniß des Weſens der Kirche, wie fie ald eine vom 

heil, Geiſte geleitete in allen Jahrhunderten ſich darftellt, 

und zur gerechten Würdigung ihrer auf allen Stufen ber 

©eiftesbildung die Völker heiligenden Disciplin.: Und wenn 

wir und nun in dieſer Beziehung über die Leiftung des 
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Herrn Dr. Kunftmann günftig ausfprechen zu müffen glauben, 

fo geichieht ed vornehmlich aus dem Grunde, weil wir ber 

Anficht find, ein liber poenitentialis fei nicht nur geeignet, 

und eine Art Krankheitsbild von dem Zeitalter zu geben, 

dem ed angehört, fondern namentlich und auch die Grund«- 

ſätze kennen zu lehren, von welchen bie Kirche in Erfüllung 
der ihr von oben gewordenen Beftimmung, bie fittlichen 

Krankheiten der Völfer zu heben, ausgegangen ift. Es find 

vornehmlich folgende Neflerionen, die fi) und aus ber Prüs 

fung der im vorliegenden Werfchen enthaltenen kirchlichen 

Beftimmungen ergeben haben. 

1) Man macht der mittelalterlichen Kirche häufig zum 

Vorwurf, bei dem Entwurfe ihrer Bußdisciplin von einem 

gewiffen Maßſtabe rein Außerlicher Gomputation audges 

gangen zu fein, fo daß die innere Seite ber ſittlichen That 

entweder ganz uͤberſehen oder wenigſtens auf ungebührliche 

Weife in den Hintergrund zurüdgebrängt worden fei. Nun 

fei aber doch unläugbar das innere Moment, die Gefinnung, 

ber Zwed, bie Abficht 2c., als die Seele ber fittlichen That 

auch das ungleich Wichtigere, dad in letzter Inſtanz über bie 

Größe wie ded Berdienftes, fo auch der Schuld entfcheide, 

Deßwegen könne auch bie Kirche des Mittelalters nicht da— 

von freigefprochen werden, einen verfehrten und deßwegen 

auch practifch ſchädlichen Maßſtab der fittlichen Beurtheilung 

eingeführt und den Bölfern an die Hand gegeben zu haben. 

Bor Allem aber kann zur Vertheidigung der mittelalter- 

lichen Kirche gegen diejenigen, welche fo ungemeffen für das 

Princip der Innerlichkeit eifern, leicht der Beweis geführt 

werben, daß bie Bußdisciplin der alten Kirche mit ihren 

verfchiedenen Graben, in welchen bie Bönitenten in ber Regel 
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immerhin eine beftinmte Zeit zu verharren hatten, ganz und 

gar die Bafis der mittelalterlichen bildet, fo daß entweder 

der die legtern treffende Vorwurf auch das chriftliche Alter: 

thum angeht oder mit dieſem zugleicdy auch das Mittelalter 

gelobt werden muß. | 

Weiterhin handeln die mittelalterlihen Bußcanonen ja 

nicht blos von den Außerlichen Thatfünden, fondern auch von 

ben rein innerlichen fündhaften Borgängen, wie 3. B. fchon 

bie Weberfchriften „de superbia,‘“ „de inani gloria,‘“ „de 

trislilia saeculi,‘* „de oliositate et verbosilate et somno- 

lentia,‘“ „de cogitatienibus malis,“ „de verbo otioso,‘‘ „de 

curiositate“ u. f. mw. anzeigen. Berner enthält jener Vor— 

wurf, daß die angeregten Bußcanonen ohne Berüdfichtigung 

‘des „duo idem faciunt, sed non idem,‘“ mit andern Worten 

ohne Berüdfichtigung der die fündhafte That begleitenden 

Umftände für diefelbe Sünde immer auch dieſelbe Satis— 
faction beftimmt hätten, fo daß 3. B. derjenige, der einmal 

in der Schwäche des Fleifches gefündiget, um nichts gelinder 

behandelt würde ald der hartnädige Gewohnheitsfünder, oder 

demjenigen, welcher in hoher einflußreicher Stellung gefehlt 

hat, die mit feiner ignorantia invincibilis entſchuldigt werben 

fönne, mit demjelben Maaße-gemefjen würde, wie bemjenigen, 

welcher in untergeordneter Stellung auch weniger die Ber: 

pflihtung hat, fein Licht leuchten zu lafjen. Wer nun aber 

ein einziges Pönitentialbucy unbefangen burchgeht, wird 

finden, daß folcher Vorwurf ganz und gar ungegrünbet ift, 

daß vielmehr die den Charakter einer fündhaften Handlung bes 

ftimmenden oder modificirenden Umftände fogar oft in ſorg— 

fältige und genaue Berechnung gezogen find, wofür wir 

beijpielöweife nur das Gapitel „de diversis homicidüs‘‘ im 
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erften ber vor und liegenden Bönitentialbücher citiren 

wollen. 

Am fchlagendften wird die Behauptung, daß bie mittel- 

alterliche Kirche in ihrer Bußdisciplin von dem spiritus dis- 

cretionis verlaffen gewejen fei, durch den Eingang bed Beba’- 

fchen Pönitentialbuched widerlegt, wo ed heißt: „de remediis 

peccalorum paucissima haec, quae sequuntur, ex priorum 

monumentis excerpsimus. In quibus tamen omnibus non 

auctoritate censoris, sed concilio potius compalientis usi 

sumus, sollerter ammonentes doctum quemque sacerdotem 

Christi, ut et in universis, quae hic adnolata reperit, sexum, 

aetatem, conditionem, statum, personam, ipsum quoque cor 

poenilenlis curiose discernat, et secundum haec, ut sibi 

visum fuerit, singula quaeque dijudicet.“ Ganz eines Beda 

würdig aber ift die Einleitung bed „Excerptum de canone 

catholicorum patrum vel poenitentiae remedium animarum,“ 

in welcher der Grundſatz ‚‚diversilas culparum diversitatem 

facit poenitenlibus medicamentum “* in eindringlicher Weife 

den Bußpredigern eingefchärft ift. 

Das Syſtem ber Redemtionen erfährt im Samen den» 

felben Tadel, wie die Bußdisciplin bes Mittelalterd über: 

haupt, nur daß man gegen jened im Intereffe der geläuterten 

Moral auch das einzuwenden bat, daß ed auf die Sinnlich- 

feit bed Volkes berechnet gewefen fei. Habe ed demnach 

Jemanden hart gefchienen, drei Quadragefimalzeiten ) in 

Waſſer und Brod zu faften, fo babe er ja leicht dafür 

Pfalmen beten oder Kniebeugungen machen oder einem Armen 

1) Häufig rechnete man im Mittelalter 3 Quadragefimen auf das 

Sahr, die erjte vor Weihnachten, die zweite vor Ditern, bie britte 

vor dem Feſte Jvannis des Täufers. 
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Almoſen geben können. — Von welchem Geſichtspunkte aber 

die Kirche mit ihren Redemtionen ausgegangen, iſt einfach in 

den Worten Theodor's enthalten: Qui jejunare potest et 

implere, quod in poenitentiali scriptum est; bonum est et 

Deo gralias referat. Qui aulem non potest, ei per miseri- 

cordiam Dei concilium damus tale, ut nec sibi neo alicui 

necesse sit desperare vel perire.* Die Kirche wollte aljo 

Niemanden, weil es ihm unmöglich war, die Bußſatzungen 

zu erfüllen (3. B. wegen Krankheit), in Verzweiflung ftürzen: 

darin hat fie ald Mutter gehandelt, die Mitleid zu tragen 

weiß mit den Schwächen ihrer Kinder. Aber fie wollte 

auch Niemanden dem Wahne übergeben, ald ob für denjenigen, 

ber einmal durch Eünde die Taufgnade verfcherzt habe, ohne 

Buße Heil fein könne, und darin hat fie ald eine wahrhaft 

und weife liebende Mutter gehandelt. Davon war alfo feine 

Rede, daß fo ohne Weiteres und ohne Grund Die Bußitrafen 

verwandelt werden fonnten. Namentlich wollte dad Syftem 

ber Redemtionen Feineswegd ben Reichen und Mächtigen 

fhmeicheln, vielmehr galt der Grundfaß: „‚potentes potenter 

poeniteant‘“, und Beda verweist die Reichen, wenn fie Buße 

thun wollen, an das Beifpiel des Zachäus (S. 147). — 

Noch ein härterer Vorwurf gegen die Bußdisciplin der mittels 

alterlihen Kirche namentlich, ald ob fie über den Werfen 

der Genugthuung die Neue und bußfertige Gefinnung von 

dem Pönitenten zu verlangen vergeffen hätte, verdient Feine 

eruftliche Widerlegung, weil jeder auch nur halb Unterrichtete 

weiß, daß bie (gewiß ftrengen) Bußwerfe, von welchen bie 

Ganonen fprechen, die Beicht vorausfegten, die ohne Reue 

und Bußſinn in der Kirche immer für nichtig gegolten hat. 
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2) Indem bie Kirche ihre Thore den germanifchen 

Barbaren öffnete, übernahm fie ein ſchweres Stüd Arbeit, 

Zwar ber Kern der germanifchen Natur war edel und gut 

und fonnte zu den fchönften Hoffnungen berechtigen; aber 

ber Baum war eben wild in ungeftümer Kraft empor: 

gewachfen, und es bedurfte einer gewaltigen Zucht, um bie 

falfchen Auswüchje wegzufchaffen und dem fröhlichen Wachs— 

thum rechte Richtung und Gedeihen zu geben. Wer aber 

biefe Zucht übernahm und mit nie erlahmendem Eifer ihr 

Jahrhunderte hindurch oblag, bis der fchönfte Erfolg die An— 

firengung frönte, dad war die Kirche, auf deren Bemühungen 

auch die moderne Eivilifation beruht, fo viel daran gefund 

und Ächt genannt werden mag. Die vorliegenden Pöniten- 

tialbücher geben zum Theil ein fchauerliches Bild von ber 

Rohheit jener Zeiten, der fowohl Clerus als Volk anheim- 

gefallen war. Um fo mehr Bewunderung aber verdient 

jene erhabene Erzieherin, die über folche Verwilderung Herr 

geworden und den edlen Kern bed Germanenthbums von 

bem Zauber ber Berwünfchung, ber in Folge bed Heiden- 

thums auf ihm lag, fo zu löfen wußte, baß er ber wunder 

barften Berflärung durch. das chriftliche Princip gewürdigt 

werden fonnte. Wollte nun aber die Kirche biefe ihr von 

Gott gewordene Miffton erfüllen, jo mußte fie mit ber 

äußern Zucht beginnen, Zuerft mußte Ordnung bergeftellt, 

bem Rechte ber Sieg verfchafft und. mit Hinwegräumung 

bes Aberglaubens und ger Rohheit die gute Sitte gepflanzt 

und durch ftrenge Ueberwachung und Pflege traditionell ges 

macht werden. Gebe andre Weife, die Sache anzufaflen, 

hätte fich unmächtig erwiefen; zuerft mußte dad ben Boden 

überwuchernde Dorngeftrüppe mit einiger Gewalt weggefchafft 
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werben, dann erft mochte man an Saat und Ernte benfen. 

Man bat fchon vielfach behauptet, die Kirche jener Zeiten 

habe das Amt des altteftamentlichen vouos über die Völfer 

ausgeübt; will Damit gejagt werden, fie fei bamald auf ben 

mit Chrifto ein für allemal überwundenen Standpunft des 

alten Bundes herabgefunfen, fo müffen wir biefe Behaup- 

tung entfchieden von ber Hand weifen. Zugeben aber müffen 

wir, daß bie Kirche bamald die ihr übrigens wefentliche 

Seite, wonach fie das heilige Feuer der Zucht und Sitte 

unter den Bölfern ald die wahre Beftalin ber Menſchheit 

hütet, in bevorzugter Weife hervorfehren und fo in gewiffer 

Weife den Charakter des Nomos, fofern dieß innerhalb 

der Gränzen deschriſtlichen Prineips möglich ift, 

annehmen mußte. Von dem wahren Eckſtein, der Chriſtus 

iſt, hat ſie dabei nie Abſehen genommen; vielmehr iſt ihr 

Verfahren hiebei mit dem einer Mutter zu vergleichen, welche, 

um ihr Kind chriſtlich zu erziehen, auch mit dem Aeußern, 

mit der Gewöhnung, mit der Gefittung beginnt, wobei das 

Innere keineswegs ignorirt wird, fondern nur einftweilen 

etwas in ben Hintergrund tritt. Es mag auf ben erften 

Anblid fonderbar vorfommen, wenn den Bußcanonen Theo- 

bor’8 zufolge ein Jeder, der etwas von einem Hausthiere 

Berührtes wiffentlich gegeffen hat, zur Buße 100 Pfalmen 

fingen fol, oder derjenige, welcher Cjogar ohne ed zu wiflen) 

etwas Halbgefochted gegeffen hat, einer Buße von 3 Tagen 

unterworfen wird, Der Erflärungsgrund Tiegt aber einfach 

darin, daß der Kirche das Verharren in der aus der Macht 

ber heidnifchen Vorzeit ftammenden Rohheit und Unfitte ale 

etwas Suͤndhaftes erfcheinen mußte. 
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3) Mag immerhin die Rohheit jener Zeiten zugegeben 

werben, aus welchen bie vorliegenden Bönitentialbücher 

ftammen, fo ift Dagegen auf ber andern Seite auch billig 

anzuerfennen, daß die Glaubensfraft damald nicht weniger 

groß gewefen. Denn wie hätte fonft die Kirche auch nur 

mit einigem Erfolge fo ftrenge Bußfagungen vorjchreiben 

fönnen, wie wir fte bier vor und finden? In ber That 

mußte die Furcht vor den Drohungen bed Evangeliums ein 

Bolt bi8 auf den Grund durchdrungen haben, wenn fich 

eine folche Disciplin durchführen ließ, von welcher die mo— 

derne MWeichlichkeit und Lauigfeit faum mehr ben Schatten 

übrig gelaffen hat. Auf ber andern Seite liegt ebenfo nahe 

das Urtheil, daß die Macht der Kirche damals eine unums 

fhränfte und allgemein nach ihrem vollen Umfange aners 

fannte gewefen fein muß, wo fie fo Fräftige Heilmittel zur 

Befferung der Sünder anwenden fonnte. Die Kirche erfcheint 

uns hier als die Macht, welche Alle zu fürchten haben, deren 

Forum ſich weder ber Arme in ber Hütte noch der Gewaltige 

auf dem Throne entziehen kann, bie feinen andern Inter: 

fhied in der Behandlung ber verfchiedenen Stände Fennt, 

ald daß fie dem Armen, wenn er fich verfehlt, eine weniger 

empfindliche Strafe auferlegt, weil er ohnehin in feiner 

Armuth eine von Gott ihm auferlegte Buße zu tragen hat, 

während fie den Reichen und Angefehenen gefchärft wird, 

weil fein Beifpiel in weiterem reife wirffam if. Zwar 

bat die moderne Politeia hier und bort diefelbe unwider— 

fprochene, das ganze Reben ber Gefellfchaft gleichfam wie 
ein Net umfpinnende Allgewalt zu üben gefucht; viel ift 

ihr auch unzweifelhaft mit Hülfe der Polizei, dieſes taufends 

armigen Polypen, gelungen; aber ob beim legten oder erftern 
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Regimente ſich die Völker glücklicher befunden, und ob das 

letztere oder das erſtere Regiment mehr Garantie für die 

Sittlichkeit und alſo für die Menſchheit geboten, — dieſe 

Frage iſt doch unſchwer zu beantworten. 

4) Mit Recht iſt ſchon wiederholt darauf aufmerkſam 

gemacht worden, daß bie Kenntniß der älteren Bußcanones 

auch ein praftifch feelforgerliched Moment habe. Deßwegen 

hat ja ſchon ber heil, Carl Borromäus feinen Untergebenen 

das Studium berfelben empfohlen. Sn der That muß es 

Eindruf machen, wenn ber Beichtvater dem Bönitenten bie 

Schwere feiner Schuld aus dem Gefichtspunfte barftellt, 

wie Die ältere Zeit biefelbe beurtheilt und geftraft hätte. 

Leicht mag ed auch durch folche Vorftellung werden, ein 

widerftrebendes Gemüth zu Llebernahme folcher Genugthuungs- 

werfe zu vermögen, ohne beren Auflage der gewiſſenhafte 

Beichtvater fich nicht überzeugt halten könnte, feine Pflicht 

erfüllt zu haben. Wir glauben deßhalb, daß vorliegendes 

Büchlein auch Beachtung von ber praftifchen Seite aus 

verdiene. — Sonft glauben wir, daß namentlich die Liturgif 

ober Archäologie, auch wohl das Kirchenrecht, hier eine nicht 

unbedeutende Ausbeute finden dürften. — 

M aft. 
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5. 

I. Ratehismus der katholifhen Religion. Won Pfarrer 

Ignaz Schufer Mit gnädigen Approbationen der 

Hochwürdigſten Bifhöfe von Eichſtädt, Fimburg, Mainz, 

Straßburg, Srier, Würzburg, fowie des Hohmwürdigften 

Erzbifhöflihen ©rdinariats von Münden-Freyfing und 

des Hohmwürdigfien Ordinariats von Mottenburg. Freiburg 

im Breisgau, bei Herder. 1845. ©. ©. 220. 

U. Aatehismus der katholifchen Religion für das Bisthum 

Mainz. Befondere Ausgabe für Autecheten mit aus- 

gedruhten Eitaten. Mainz, bei I. Wirth. 1844. ©. 

©. 475. 

Wohl allgemein zugeftandene Urfachen: die aus bem 

verfchollenen proteftantifchen Nationalismus herübergefommene 

rationalifirende und moraliftrende, unwiffenfchaftliche, feichte 

und unpraftifche Reformirfucht, die endlich das Gericht ereilt 

hat und deren legte und volle Entwidlungen eben zum 

Falle und zur Auferftehung Bieler von und in das Gebiet 

gänzlicher fubjectiver und unchriftlicher Freiheit und Wilfführ 

ausfcheiden und ausgeworfen werden; bie befonderd im Prak— 

tifchen fich überall breit machende Subjectivität, die Sucht, 

überall ganz andere Grundlagen zu legen, ald die längft von 

der Kirche Gotted gelegt find; die allerdings blendenden, 

aber wechfelnden, fich felbft unflaren und fich überftürzenden 

fatechetifchen Theorien und ihr voreiliged Ausführen, Mangel 

an Verftändnig und Würdigung des Dogmatifchen und des 

vollen katholiſchen Weſens, der Vorzüge ded guten alten 

Katechismus und feiner Firchlichen Bedeutung, ja — 
Theol. Quartalſchrift 1845, IV. Heft. 
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das übertolerante Abftreifen alles kernhaft Katholifchen 

und auch nur möglicher Weife Anftöpigen ; das Berfennen 

der durchgreifenden Wichtigfeit eines einigen, hergebrachten 

und bleibenden Katechismus und feines eigentlichen Weiend im 

Unterfchiede von der Katechefe und dem paränetifchen Gebiete; 

Ueberfehen der wahren und allgemeinen Volfsbedürfniffe; 
Läffigfeit und Gewährenlaffen mancher, Kirchenoberen, wohl 

auch Partheileidenfchaften und Brofopolepfie — freilih auch 

wirflihe neue Zeitbedürfniffe und wirflide Mängel bes 

alten Sanifius und feiner Bearbeitungen haben manche deutfche 

Diöcefe in eine Katechismus-Verwirrung geftürzt, bie leider 

nit ihren traurigen Bolgen wenigftend bei und noch immer 

fortdauert und neben Aehnlichem nicht genug beflagt werben 

fann. Doch dürfen wir und Glück wünfchen, daß wir nicht 

vor ber Zeit an Neues und Anderes gebunden worden find, 

I. Der von meinem Landsmanne Schufter bearbeitete 

„Katechismus“ nun aber hat meine Erwartungen bis ins 

Ginzelnfte weit übertroffen, ift nach Inhalt, Anlage, Aus— 

führung, Darftellung und Sprache in der That trefflich, die 

unverfänglichfte Widerlegung der bisherigen Privatfatechismen, 
bie ächte Bereinigung ded guten Neuen und Alten, im Gans» 

zen aber ein wahrer Ganifius redivivus für unfere Bebürfnifie, 

Schufter hat auf der Grundlage der neueren Wiffenfchaft, der 

neuen Bebdürfniffe und Fatechetifchen Leiftungen und bes 

neuerwachten Firchlichen Geiftes den Ganifius nad Inhalt 

und Ausführung angemefjen erweitert, die größte Bollftändig- 

keit in den engſten Raum zufammengedrängt, das öfter 

Scholaſtiſche des Caniſius abgeftreift, fein direct Polemifches 

und Apologetijches auf das Maaß unferer Zeit zurüdgeführt, 

im Ganzen und Ginzelnen ohne Befeitigung ber Firchlichen 
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Grundlagen im Symbolum, Baterunfer, in den Saframenten 

und zehn Geboten, eine auch bie Wifjenfchaft befriedigende, 

populäre, organifche Gliederung hergeftellt, und im Uebrigen 

ganz die präcife, volfsthümliche, fchlichte, jedes unnüge und 

unpaffende Wort vermeidende, wahrhaft theologifche,, althers 
gebrachte Weiſe ded Caniſius in fich aufgenommen oder befolgt. 

Schon vor dem erften nicht öffentlich erfchienenen Ab— 

drud wurde dieſer Katechismus. praftifchen Geiftlichen und 

einigen namhaften Theologen zu verbefiernden Rathfchlägen 

und genauerer Feſtſtellung der theologifchen Begriffe übergeben, 

erhielt jofort von mehreren deutjchen Bijchöfen genaue Durch» 

fiht und gnädige Approbationen und hat endlich durch eine 

gänzliche, einen neuen Drud forbernde Weberarbeitung auf 

dem Grunde ber bifchöflichen Rathichläge, neuer Erfahrung 

und Prüfung, und durch treue Benügung des vielen Guten im 

neuen Mainzer Diöcefanfatechismus noch fehr viel gewonnen. 

Wir betrachten nun im Befondern vor Allem die Anz 

ordnung, die Seele des Ganzen, und bad Schwierigfte bei 

BVerbefferung bes alten Ganifius. Der Katechismus zerfällt 

in zwei Hauptftüde, in die Lehre von dem, was ber Fatholifche 

Chriſt glauben (Glaubenslehre), und von bem, was 

er thun muß (Pflichtenlehre), um gut und felig zu 

werben. 

Das erfte Hauptftüd, die Glaubenslehre, zerlegt fich in 

zwei Abtheilungen. Erſte Abtheilung, Von dem breiei- 

nigen Gott im Allgemeinen oder vom heil. Kreus 

zeszeichen. „Aus welchen Worten erfehen wir am Fürze- 

ften, was ber Fatholifche Chrift glauben muß? Was lehren diefe 

Worte des heil, Kreuzeszeichens? Daß Ein Gott fei in drei 

Berfonen.” I. Bon Gott. Gott ald der reinfte, vollfonmenfte 
45 * 
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Geiſt, Nennung feiner Eigenfchaften, deren Erklärung, Nab- 

weis, praftiiche Folgen im Einzelnen in gehaltener populärer 

Kürze. 

1. Bon Einem Gott in drei Berfonen. Die 

Trinitätslehre mit den noch übrigen Auftlärungen über das 

Kreuzeszeichen. Diefe erfte Abtheilung ift wohl ein fehr 

glücklicher Anfang. Schufter beginnt nicht mit der Welt, 

fondern mit Gott, nicht mit dem Nachweis, daß Gott ift, 

fondern mit dem Entfalten des Glaubend an Gott, wobei 

allerdings fogleich die im ſchon gepflanzten Glauben enthal⸗ 

tenen Quell- und Stügpunfte, natürliche und übernatürliche 

Dffenbarung, in untergeordneter, das fromme Gefühl nicht 

beeinträchtigender Weife. angegeben werden. Ebenſo fängt 

Schufter nicht mit einem abftracten Gott an, fondern mit 

dem bdreieinigen, fo daß Gottes volled Wefen voranfteht und 

die göttlichen Eigenſchaften und Werfe nicht erft viel fpäter 

und nachträglich dem dreieinigen Gott zugetheilt werben. 

Auch it Alles nur Entfaltung eines mit dem Symbolum gleich 

heiligen, Eirchlichen , althergebrachten und täglichen Gebetes, 

ja das Kreuzeszeichen geht auch in ber Praris der Kirche 

bem Beten das Glaubensbefenutniffes voran und ift beim 

Ghriften, wie überall das Lepte, fo auch das Erſte. Endlich 

findet Diefer Anfang eine Berechtigung im Ganiftus, in der 

einleitenden Frage: „Woran erfennt man den fatholifchen 

Ehriften? Am Zeichen bes heil, Kreuzes.” 

Die zweite Abtheilung der Glaubenslehre: Bon ben 

brei göttlihen Berfonen im Befondern oder von 

bem apoftolifchen Glaubensbekenntniß, mit dem 

fhönen Mebergang: „worin finden wir noch ausführlicher 

angegeben, was der katholiſche Chrift glauben muß?“ 
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ift ganz nach dem Organismus das Symbolums fo bis- 

ponirt: 

1. Bon Gott Vater, dem Schöpfer ber Welt. 

a) Von der Schöpfung, befonders ber Engel und Menfchen. 

b) Bon der Erhaltung und Regierung der Welt, befonders 
beim Falle eines Theild der Engel und der Menſchen. 

Vorbereitung der Erlöſung. 1. Art. des Symbolums. 
1. Bon Gott Sohn, dem Erlöſer ber Welt. 

a) Von der Berfon befielben. Nämlich nad) Art. 2. von 

feinen Namen: Gefus, Chriftus, eingeborner Sohn des 

Baterd, unfer Herr, fofort nach Art. 3. von feiner Menfch- 

werdung, feinen beiden Naturen, der Nothwendigfeit feiner 

Menfhwerdung, von feiner Jugendgefchichte, feiner Lehre, 

ihrer Beglaubigung dur die Wunder, deren Bedeutung 

überhaupt, der Beglaubigung durch die Weiffagungen und 

Chrifti heiliges Leben. Hier und im Folgenden erhalten wir 

zugleich dad ganze Leben: Jeſu in feiner der biblifchen Ge— 

fchichte enthobenen -zufammenfafienden begrifflihen Vollſtän— 

digfeit, Nach Art. 4, eingeleitet durch die Frage „wie nahe 

men bie Menfchen den Gottgejandten, Jeſum Chriftum auf? * 

wird fofort Chrifti Leiden und Sterben abgehandelt, b) Bon 

dem Werfe der GErlöfung. Hier wird das dreifache Amt 

des Grlöferde nah Inhalt, Bedeutung und Begründung 

meifterhaft dargelegt und beim föniglichen ber Uebergang zu 

den folgenden Artifeln fo gemacht: „Worin liegt dieſe feine 

Berherrlihung und damit die glorreihe Beftätigung feines 

Grlöfungswerfes?* Antwort. „In feiner Hinabfahrt in bie 

Hölle und der darauf folgenden Auferftehung, in feiner 

Himmelfahrt und feinem Thronen zur Rechten bed Vaters 
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und in feiner einftigen Wieberfehr zum Gerichte.” Cofort 

werden Art. 5, 6 und 7 im Ginzelnen entwidelt. 

II. Vom heil. Geift, dem Heiligmacher ber Welt, 

Art, 8-12, eingeleitet durch: „Durch wen eignet und Chriftus 

das Werk der Grlöfung zu?“ a) Bon der Perſon des 

Heiligmacherd. Art. 8. b) Vom Werfe der Heiligmachung 

an fid. Gnade Gottes, ihre Arten, Wirkfamfeit, Recht— 

fertigung, wie fie gefchieht, die guten Werfe aus dem Glauben, 

die Gnadengaben, ihre Früchte, c) Bon dem Werfe ber 

Heiligmachung vermittelt durch die Kirche, eingeleitet 

mit: „Welches ift die Anftalt in der ung der heil. Geift all 

dieß mittheilt?* Dad Wefen der Kirche, die Hierarchie, bie 

vier Kennzeichen der wahren Kirche, wer zu ihr gehört, 

wohin fie fich erftredt außer ben Rechtgläubigen auf Erben. 

Gemeinſchaft der Heiligen. Die Güter diefer Gemeinfchaft. 

Die Gemeinfhaft mit den Seelen im Fegfeuer, mit ben 

Heiligen im Himmel, Heiligenverehrung. Nach Darftellung 

dieſes Weſens der Kirche, in der fortwährend Chriftus durch 

feinen heil. Geiſt fortlebt und ficher und ganz zu finden ift, 

folgt die Frage: „Wie wird und nun näherhin in dieſer 

Kirhe Jeſu die Erlöfung und Heiligung mitgetheilt? 

Antwort: Es wird in ihr 1) die Lehre Jeſu verfündet 

(prophetifches Amt ber Kirche), 2) die Gnadenmittel d. i. 

bie heil, Saframente gefpendet (priefterliched Amt ber Kirche), 

3) die Gläubigen nad) dem Geifte Zefu geleitet (Fönigliches 

Amt der Kirche),” worin ber Uebergang und bie Dispo: 

fition des Folgenden gegeben ift. 1) Lehre Jeſu in der 

Kirche. Schrift, Tradition, Entfcheidung ber Kirche umd 

bie Verhältniffe biefer drei Factoren in voller Entfaltung 

und Begründung. Daß die Kirche gewöhnlich die Lehre 
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Jeſu verfünden läßt burch die Priefter in ber Predigt, 

Chriftenlehre u. f. w. 2) Die hriftlihbenSaframente 

oder Gnadenmittel in der Kirche. Hier tritt das vierte 

Hauptftük des Caniſtus und das zweite bes römifchen Kate» 

chismus als unbegründeter Theil der Glaubenölehre in die 

Darlegung des Symbolums ein, verändert nur feine jedenfalls 

nicht ſymboliſche Stellung. Bein Saframente der Buße ift 

Art, 10 des Symbolums fo erflärt: „In ber Kirche, und zwar 

nächſt der Taufe befonderd im heil. Saframente der Buße 

und im fogenannten Ablaß kann man vollfommene Nach— 

lafjung aller Sünden erlangen.” Sofort ift im Anhang 

auch vom fogenannten Ablaß die Rede. 3) Von ber Lei- 

tung der Öläubigen in ber Kirche durch den öffent» 

lien Gottesdienft und durch die Kirchenzucht. 

c) Bon der Bollendung bes Werfes ber Heilige 

mahung und aller irdbifchen Dinge in ben vier 

legten Fragen, welche nach alter Firchlicher Weife die zwei 

legten Glaubensartifel oder die Efchatologie des Weitern 

disponiren. Schluß: die ſechs Hauptwahrheiten, 

Die Anlage der Sittenlehre mit gleichfalls 2 Ab— 

theilungen ift kurz diefe. 1. Bon ben Geboten Gottes 

und den Pflichten, oder von Tugend und Sünde im 

Allgemeinen. 1) Bon der Tugend. Gebote, Pflichten, 

Haltung der Gebote oder Ausübung ber Pflichten in den 

guten Werfen, was zu dieſen gehört, ihr Verdienſtliches, das 

Gottes Gnade nicht beeinträchtigt, die hauptſächlichſten guten 

Werke: Beten, Faften, Almofen, die 7 Werke ber leiblichen 

und geiftlichen Barmherzigkeit, durch viele gute Werfe ers 

wirbt man fich die Fertigfeit im Guten, die Tugend, was 

von biefer zu merfen ift, wie man von mehreren, Tugenden 
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fpreche, die brei göttlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung und 

Liebe), die fittlihen Tugenden, unter diefen die Haupt» und 

Grundtugenden (Klugheit, Mäßigung, Gerechtigfeit, Starf- 
muth), Heraushebung der hauptjächlichiten Tugenden aus 

ben acht Seligfeiten. 2) Bon ber Sünde. Ganz ent 

fprechend dem Borhergehenden, z. B. die fieben Hauptfünben, 

bie himmelfchreienden, die fremden. Mittel wider die Sünbe. 

Wir haben in dem Bisherigen das Kapitel von ber chrift- 

lichen Gerechtigkeit oder die allgemeine Sittenlehre. I. Bon 

den zehn Geboten Gottes oder im Befondern 1. Bon 

ben Pflichten gegen Gott. 1—3. Gebot. a) Bon ben 

Pflichten des innern ©ottesdienftes in den drei göttlichen 

Tugenden, 1. Gebot. b) Bon ben Pflichten bes äußern 

Sottesdienftes, befonders im Gebete, Bater unfer x. 

2. Gebot. Hier hat fich wieder ein coordinirtes Hauptftüd 

bed alten Katechismus in einen höheren populären Orga 

nismus eingefügt. c) Bon den Pflichten des öffentlichen 

Sottesdienfted. 3. Gebot fammt den fünf Geboten ber 

Kirche, welche nicht mehr ald Anhang zu ben zehn Geboten, 

fondern ald höhere Entfaltung des britten Gebotes erfcheinen. 

2. Bon den Pflichten gegen den Nächften. A—10. Gebot, 
a) Bon den Pflichten gegen einzelne Menfchen. Eltern, 

Kinder, Gefchwifter, Anverwandte, Herrfchaften, Dienftboten, 

ältere Leute, bürgerliche Obrigfeit, Mitglieder der Kirche. 

4. Gebot, b) Bon den Pflichten gegen alle Menſchen. 

5—10. Gebot. 3. Bon ben Pflichten gegen fich felbft. 

1—10., befonderd 5. Gebot. a) Bon ben Pflichten gegen 

bie Seele. b) gegen ben Leib. Schluß: Von ben Gelüb— 

ben und evangelifhen Räthen. Die fpeciele Eitten- 

lehre oder ber Defalog ift in brei Abfchnitte zerlegt nach 
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den- drei Gliedern bed den ganzen Defalog in feinem negativen 

Ausdrud und in feiner pofitiven chriftlichen Vollendung zus 

fammenfaffenden chrifllichen Geboted der Liebe, Matth. 22, 

37—40. Die zwei erften Abfchnitte haben ihre weitere 

Berechtigung in den zwei mofaifchen Gefegestafeln, nur ber 

dritte Abfchnitt mußte feine weitere Grundlage in den zehn Ge- 
boten überhaupt und dem fünften- insbefondere etwas fünftlich 

fuden. Gelübde, evangelifche Käthe und geiftliche Orden 

bilden fehr gut den Schluß der Sittenlehre, ald nicht allge: 

mein bindend, ald Gipfelpunfte des chriftlichen Lebens und 

ald eigenthümliche Mittel zu befonderer Vollkommenheit. 

Wohl noch nie wurde die Sittenlehre fo einfach, lichtvoll, 

ſachgemäß und organijch fortfchreitend auf der für den kateche— 

tifchen Unterricht vielfach wefentlichen, kirchlichen und bibli— 
[hen Grundlage der zehn Gebote aufgebaut, und der Einwurf 

wird fich überhaupt nicht mehr geltend machen, bie Gthif 

fönne und dürfe nicht an der Hand des Dekaloges aus: 

geführt werden, | 
Im Uebrigen erfieht man aus dem Bisherigen die Bes 

rechtigung, Klarheit, Schönheit, dad fachliche, fymmetrifche 

und organifche Weſen ber ganzen Echufterfchen Anlage und 

wie fie die ältere und neuere Methode glüdli in fich ver— 

einigt, namentlich erftere nicht weggeworfen, ſondern für 

unfere Zeit über fi) erhoben und vollendet hat. Eie ift 

eine Gopie des römifchen Katechismus mit der einzigen 

Aenderung, daß befjen zweiter und vierter Theil, Saframente 

und Baterunfer, in die übrigen zwei hereingenommen wurden; 

und fumbolifch oder Firchlich bindend ift im Caniſius rüd- 

fichtlih der Anlage doch wohl nur die Behandlung bed 

Stoffed an der Hand der Firhlichen Formeln, nicht auch bie 
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Zahl, Aufeinanderfolge und coordinirte Etellung ber fünf 

Hauptftüde. Der römifche Katechismus hat ein Hauptftüd 

weniger und eine andere Stellung der übrigen als Ganifius, 

und diefer zählte urfprünglich fechs Hauptftüde. Die Legion 

der neuern BPrivatfatechismen hat dießfalls nur barin fehr 

gefehlt, daß fie mit ben alten fünf Hauptftüden auch bie 

firchlihen Formeln wegwarf. Eine genetifchsorganifche Dar— 

ftellung aber, die, man mag fagen, was man will, im Flein- 

ften Schulbuche, nur in anderer Weife, fo wünfchenswerth, 

ja nothwendig ift, ald in einem gelehrten Werke, erfcheint 

bei jenen fünf Hauptftüden al durchaus unmöglich. Wo 

liegt bei denfelben 3. B. das Gintheilungsprincip? Die drei 

erften haben wohl ein ſolches unter fich, aber nicht mit dem 

vierten und fünften. Nach Togifchen Sefegen follte eigentlich 

bie chriftliche Gerechtigkeit voranftehen, weil Glaube, Hoff- 

nung und Liebe bloße Species berfelben find. Die Kirche, 

dieſes geiftige Centrum, um das fich an fich und in unferer 

Zeit befonderd auch fchon in der Anlage Alles herum lagern 

muß, fteht bei der fünfgliedrigen Gintheilung ifolirt, erfcheint 

nicht ald der fortlebende ganze Chriftus, weil die Lehre und 

die Saframente Jeſu, der Cult und die Disciplin von ihr 

abgelöst und zerftüdelt behandelt werden müffen. Die Lehre 

Jeſu (Tradition, Schrift, Entfcheidung der Kirche) wird 

gleich im Anfang von den Artikeln des Symbolums, und 

darum bis auf einen gewiffen Grad unverftindlich dargelegt, 

ihr Verſtändniß fegt ja die gründliche Kenntnig des ganzen 

Dffenbarungsganges bis auf Chriftus, Chrifti und feines 

Lehramtes, der Uebertragung befjelben am feine Apoftel und 

feine Kirche voraus. Die Saframente find, wie von ber 

Kirche, fo von ber Lehre Jefu und dem heil, Geifte abgetrennt, 
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Der Eult ift an die Saframente Fünftlich angefügt, und 

man begreift nicht die großartige Aufgabe der Kirche, die in 

ihrem Gult das Chriftenthum ftetd gleichfam neu erzeugt. 

Die Disciplin hat wieder eine bejondere Stellung. Die 

Sittenlehre ift in zwei, durch die Saframente getrennte Hälften 

zerfchnitten, von denen: die legte, chriftliche Gerechtigkeit, 

ald das Allgemeine, ber erften, Defalog, ald dem Befondern 

vorangehen follte. 

Die Obereintheilung in Glaubens und Sittenlehre aber 

wird Niemand mit Recht verwerfen können. Allerdings laſſen 

fih Slauben und Thun nicht trennen. Allein dem gefchieht 

fhon Genüge, wenn, wie bei Schufter, die Glaubenslehre 

ftet8 in Sittenlehre ausläuft und die Sittenlehren fich auf 

Glaubenslehren bafiren; auch ift neben dem Katechismus die 

Katechefe da, um Glauben und Thun fortwährend zu einigen. 

Außerdem behandelt die Glaubenslehre den Glauben nicht 

ald Act oder Tugend, fondern das Object bed Glaubens, 

die göttliche Offenbarung. Glaubens: und Pflichtenlehre 

verhalten fich nicht, wie Lehren, welche zwei, wenn audh 

verfchiedene, fo doch in ſich untrennbare Thätigkeiten Einer 

Berfon zum Gegenftand haben; vielmehr ſetzt Die Glaubens— 

lehre den göttlichen, die Pflichtenlehre den menfchlichen Factor ; 

jene behandelt das dargebotene Heil, dieſe weist auf, wie 

wir es und fubjectiv aneignen fönnen und follen, Allerdings 

fann Beides nicht fo gefchieden werden, daß nicht hie und dba 

ein Moment von dem einen herüber oder hinüber käme. 

Eine derartige Scheidung ift aber nicht nothwendig und 

findet bei feiner intheilung ftatt. Zudem liegt die wiflen- 

fchaftliche Bürgfchaft der Gintheilung in Glaubens⸗ und 

Sittenlehre in den Doctrinen der Dogmatif und Moral, 
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abgeiehen davon, daß eine Vereinigung ber firchlichen und 

wiſſenſchaftlichen, organifch-genetifchen Methode anders wohl 

gar nicht möglich ift. Auch jede andere Eintheilung behan- 

beit die Sittenlehre abgefondert, 3. B. Hirfcher; man darf 

nur defien fünftes Hauptftüf, wie ed gefchehen muß, als 

drittes ftellen, und ed ftehen Glaubens- und Gittenlehre 

neben einander, nur daß bie legten Dinge diefer ald dogma- 

tiicher Anhang nachfolgen. 

Im Befondern bemerfe ich noch, daß bei Sc. jede 

Materie ihre richtige Stellung erhalten bat, in ſich felbft 

durchaus fachlich, logiſch, Har und fein gegliedert ift, und 

überall von einem Gegenftand zum andern fehr glüdlich 

und einfach übergeleitet wird, 

Nah Inhalt und Ausführung ift Sch.s K. durdh- 

aus vollftändig, unter den bisherigen wohl der vollftändigfte 

und im Verhältniß dazu der Fürzefte. Wir erhalten das ganze 

fatholifche Glauben, Leben und Wefen präcis und populär in 

feinem vollen begrifflihen Inhalte, feiner ächten allfeitigen 

Begründung, feinen angemefjenen praftifchen Folgerungen, 

feinem rechten Zufammenhang. Die fehwieriaften Materien 

find in eine Klarheit gearbeitet, die auch den Theologen 

ganz befriedigt umd oft überrafcht. Die fonft überjehenen 

fpeeififch Fatholifchen Dinge find gehörigen Orts erflärt und 

vertheidigt, 3. B. Geremonien, Saframentalien, Rofenfranz, 

die firchlichen Andachten und gewöhnlichen Gebete, Brüder: 

fchaften, Wallfahrten, Application des Mefleopfers, Bilder: 

und Reliquienverehrung, Proceffionen, Heiligfprechen, Claſſi— 

fieirung ber Engel und Heiligen, die Feier des chriftlichen 

Jahres, der chriſtlichen Woche, des chriftlichen Tages, bie 

vorbehaltenen Fälle, Verweigerung ber Abfolution, Die 
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alten, volfsthümlichen, von der Kirche producirten, die Ber: 

fönlichfeit der Kirche, nicht eines Ginzelnen abfpiegelnden 

und allein die Sache ohne Alterirung wiedergebenden Der 

finitionen und Formeln find treu beibehalten, und überhaupt 

ift alled Gute und Lirchliche des alten Katechismus meift 

wörtlich herüber genommen, bie Heinen Aenderungen aber 

rechtfertigen fich von felbft. Den Wahrheiten, welche an 

fih oder dem Broteftantismus und ben neuen Sektirern 

gegenüber eine befondere Wichtigfeit haben, ift befondere 

Sorgfalt und angemefjene Ausführlichfeit zu Theil geworben, 

z. DB. ber Lehre von ber Kirche, Schrift und Tradition 

u. ſ. w. Da Sch.'s 8. ganz Fatholifch ift, fo ift er eben 

damit auch ganz confefftionell, und widerlegt dad Entgegens 

ftehende theild indireft, Die etwa nöthige direkte Anführung 

und Zurechtftellung der Katecheje überlafiend, theild direkt, 

aber furz, fchlagend und volfsthümlih. Das oft allzu‘ Po— 

lemifche des Ganifius, begreiflih aus feiner Zeit, ijt mit 

Recht gemildert. Die in unferer Zeit fo Vielen anftößigen 

Punkte find, ohne dem Katholifchen irgend etwas zu ver: 

geben, auf eine fo milde und allfeitige Weife dargeftellt, daß 

nur mehr Eingenommenheit durch ſchlimme Mittel Auswege 

finden fann, 3. B. die alleinfeligmachende Kirche, Die ge— 

mifchten Ehen. Durch den fachlichen, organifchen, populär: 

wiffenfchaftlihen Charakter find alle Wiederholungen und 

Anticipationen vermieden. Schrift, Tradition und Kirche, 

indbefondere Tridentinum find überall in rechtem Maaße 

und angemefjener Durchdringung glüdlich benügt. Einigemal 

find auch treffliche Ausfprüche der Väter angeführt. Rück— 

fichtlich der Schrift beobachtet Sch. gleichfalld ganz die alte 

Weife des Caniſius, ja nur die nothwendigen fchlagenden 
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Schriftftellen wörtlich zu citiren, aber alle Abundanz zu ver= 

fhmähen, auch die nicht wefentliche Umgebung ber Sielle 

wegzulaffen , dieß und Anderes dem Katecheten anheim gebend. 

Auch die biblifchen Beifpiele und Parabeln find fleifig und 

furz, durch Schlagwörter, für die Glaubens» und Sitten- 

Ichre benüst. Bei beiden Lehren find die vornehmften aſce— 

tifchen Regeln gehörigen Orts angebradht und furze alte 

Gebete, worin das Betreffende geübt und genährt wird, 

eingefügt. Alles ift aus Einem Geifte, Einem Guß und 

harmonisch, gleihmäßig angemefien für die Ungebildetſten 

wie für die Gebildeten, und befriedigt auch den Katecheten 

zu befto befferem Gedeihen feiner Arbeit, Das ganze Werkchen 

zeichnet fich bis in die Spradhe hinaus aus — durch ein 

alle Subjektivität abftreifendes, wahrhaft fachliche, über: 

fichtliches, vollsthümliches, fchlichtes, präcifes und prägnantes, 

der Katechefe nicht vorgreifendes, aber allfeitig in die Hände 

arbeitendes Wefen, und rechtfertigt fich dem recht Prüfenben 

auch in den anfcheinend unbedeutendften Worten, Wendungen 

und Aenderungen., Auch fchon für das Auge find die Ein- 

zelnheiten durch Drud, Numeriren und zwedmäßiges Zer- 

legen gut gefondert, Für die große Hauptfache, das nach— 

haltige Auswenbdiglernen, ift nach allem Bisherigen hinlänglich 

Sorge getragen. Nur im Artifel von der Kirche find Die 

Antworten etwas lange, aber nicht zu lange; die Schrift- 

ftellen fonnten ba ihres wichtigen Inhaltes wegen nicht 

wohl abgekürzt werden, Auch ift genugfam Leben und Manig- 

faltigfeit mitgegeben unter Berfchmähung alles dießfalls Neuen, 

Uebergreifenden und wejentliche Zwede Beeinträchtigenden. 

Im Anhang erhalten wir die guten alten, meift im Bolfe 

noch fortlebenden gewöhnlichen Gebete ſammt andern, ein 
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Sebetbuch erfegenden, aus dem Kirchenfchage; jeder K. ift 

mangelhaft, der einen foldhen Gebetsanhang verſchmäht. 

Der Titel ift mit Recht: Katehismus ber Fatholifchen 

ftatt der Kriftfatholifchen Religion. 

Demnächft wird der Verfaffer einen Fleinen abgefonderten 

Katehismus für die 2. Klafie und Die 2, Abtheilung ber 

1. Klaffe dem Drude übergeben, ber ſich ganz an ben größern 

anlehnt, auf diefen einleitet, mit Gebeten verfehen ift unb 

mit Diefen etwa Ya bed größern an Raum einnimmt. !) 

Nah Verfluß eined Jahres aber will er ein Fatechetifches 

Handbuch ebiren, das in möglichfter Kürze die im größern 

und Fleinern Katechismus enthaltenen Skizzen und Themate 

weiter ausführt. 

Welches wird bas Schidſal des Schuſter'ſchen Katechis— 

mus ſein? Einige mögen noch mehr oder weniger in den 

Anfangs genannten katechetiſchen Zeitgebrechen befangen fein, 

andere mögen, überbrüflig ber unfirchlihen und unpraftijchen 

Neuerungen und ihrer üblen Folgen, defto ftrenger am Alten 

fefthalten. Viele mögen fich, im Unterjchiede von den guädig 

rathenden und approbirenden Bijchöfen, an Alter und Stel 

lung bed Berfafjers ftoßen, die doch gewiß. nirgends und 

am wenigften nach dem chriftlichen Geifte, ber weht, wo er 

will, und alle zu einer organifchen Einheit zufammenfchließt, 

entfcheidend find. Jedenfalls hat diefer K. nach meiner un 

maaßgeblihen Anficht in hohem Grade Die Eigenfchaften, 

die ein Diöceſankatechismus unferer Zeit haben foll, jo daß 

ihm nach Den —— Approbationen nur noch das volle 

) y mut diefem — ich den eben erſchienenen kleineren Hirſcher— 

ſchen Katechismus, der um Vieles beſſer iſt, als der größere, und 

vielfach zu der alten Weiſe zurückkehrt, zur Anzeige zu bringen. 
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Abftreifen des BPrivatcharafterd, die Sanftionirumg und Ein— 

führung durch die competente Kirchenbehörbe, allenfalls auch 

die Genehmigung bed heil. Stuhled abgeht. Der Herr 

fegne das Werf! — Auf Einzelnes noch weiter rüähmend 

einzugehen, verbietet ber Raum; einen irgend wefentlichen 

Mangel habe ich nicht gefunden. 

N. Der neue Mainzer Didcefanfatehisnus, über 

den ich kurz fein muß, ift in vielen Stüden vortrefflich, ins- 

befondere ganz katholiſch, theologifh, vollftändig, überhaupt 

reichhaltig und jehr fleißig im Behandeln der fo wichtigen 

Gultgegenftände. Er hat aber die Mängel der Ganiftfchen 

Gintheilung, die er ganz unvermittelt beibehielt; ja diefelben 

find bei ihm noch ftörender, da er weit ausführlicher und 

vollftändiger ift, auch viele neue Materien offenbar unpaſſend 

ftellen mußte. Befonderd aber leidet er an Dickleibigkeit, 

an oft in dad Paränetifche und das Fatechetifche Handbuch 

übergreifender Ausführlichfeit, an manchem Unpopulären, 

an vieler Abundanz in der Sprache, an unverhältnigmäßiger 

Kürze in einzelnen Materien der fonftigen großen Ausführ- 

lichfeit gegenüber, an Unüberfichtlichfeit, die wenigftens durch 

einen Inder etwas verbeffert werden follte, an oft unendlich 
langen Antworten, an Ueberfluß an bloß citirten Schriftftellen, 

bie erft in dem für ben Katecheten edirten Katechismus in 

Form von Noten ihre wörtliche Anführung fammt ander: 

weitigen erflärenden und beweifenden Gitaten erhalten. Ein 

Hauptmangel aber ift, daß er nur schwer nachhaltig kann 

auswendig gelernt werden; auch fcheint er zu fehr Erwach— 

fene und gebildete Kinder im Auge zu haben. Im Ganzen 

aber ijt die alte Weife des Caniſtus nach Inhalt und Anlage, 

und die Weife Hirfcher’8 in der Ausführung nicht ganz 
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glüdlich vereiyigt worden. Fr. 102 find bie leiblichen Muͤh— 

feligfeiten und ber Tod unter die depravatio naturalium ges 

ftellt. Vgl. dagegen Cat. Rom. P. 1. Cap. 3. q. 19. Ein 

fleiner- Katechismus wird voran= und ein Gebetsanhang 

wird nachgefchidt. — 

Schlieglih ift gewiß eine — des Mainzer 

und des Schuſter'ſchen Katechismus im Ganzen und Ein— 

zelnen bis zur Sprache. herab fehr intereffant und inftruftiv; 

und ber fehr reichhaltige Mainzer Katechismus wird jedem 

Katecheten und Prediger ald Materialienfammlung und 

Fatechetifched Handbuch ıc. die beften Dienfte leiten. 

Graf. 

6. 

1. Weber die menſchliche Erhenntnif. Bon Leopold Schmid, 

Prof. in Gießen. Münfter, bei Theiſſing 1844. 76 ©. 8. 

2. Ehriftlihe Philofophie. Ein Werfuc von Joh. Ant, Konrad, 

Pfarrer zu Wohlenswil im Freiamt (in der Schweiz). 

Erjted Heft. Baden, bei Zehnder 1843. ©. VI u. 76. 

Die zwei hier genannten Schriftchen verdienen, fo Fein 

fie find, und fo unbedeutend fie auf ben erften Anblid 

feinen, doch ber Beachtung, denn fie find recht ordentliche 

Beiträge zur Religionsphilofophie. 

Das Schriftchen Nr. 1 ift eine Rebe, bie ber Verf. in 

der Geſellſchaft für Wiſſenſchaft und Kunſt in Gießen ge— 

halten. Es läßt ſich alſo zum Voraus ermeſſen, daß man 

ein formell vollendetes Ganzes nicht zu erwarten hat. Aber 

Theol. Quartalſchrift 1845, AV. Heft, 46 
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die Gebanfen, die darin zur Erörterung fommen, find gut, 

und fönnten, wenn fie näher Fultivirt würden, wejentlich zur 

Förderung der Wiſſenſchaft, insbefondere der Religions: 

philofophie, beitragen. 

Das Schriftchen handelt von ber menſchlichen Erfenntnip; 

und zwar iſt zuerft von ber Erfenntniß als Prozeß 

die Rebe. Das Refultat diefes Abfchnittes ift, daß in ber 

Grfenntniß, fol fie wahre fein, Fein einfeitiged Vorherrſchen, 

weder der Subjectivität, noch der Objectivität, vorfommen 

dürfe, daß vielmehr das Bewußtfein ſich zu geftalten habe 

als Gottes, Welt und Selbftbewußtfein, und zwar fo, 

daß bas Eine durch bad Andere beftimmt werbe. 

Hiemit ift man beim zweiten Abfchnitt angefommen, 

welcher von der Erfenntniß als Wiffenfhaft handelt, 

db. h. von dem Bewußtjein ald Gottes, Welt und Selbft: 

bewußtfein. Der Verf. zeigt aus der Gefchichte, wie bald Die 

eine, bald die andere Diefer drei Erkenntnißweiſen vorgeberrfcht 

habe mit völligem oder theilweifem Ausfchluß der beiden andern, 

und weist dann zum Schluffe nah, das Wahre beftebe 

darin, daß alle drei zufammen gepflegt, und die eine durch 

die andere beftimmt und ergänzt werde. Alfo bei der Gottes— 

Grfenntnig muß auch die Grfenntniß der Natur und des 

Ich, bei.der Natur-Erfenntniß auch die Erfenntniß Gottes 

und bes Ich zc. ihre Rechnung finden. | 

Hieran fnüpft fich fofort der dritte Abfchnitt, Die Erör: 

terung ber Erfenntniß als Philoſophie. Auf ben 

fürzeften Ausdruck gebracht, hat die Philoſophie die Aufgabe, 

zu zeigen oder zu bewirken, daß in allen drei Sphären, d. h. 

fowohl bei der Erfenntnig Gottes und ber Natur, ald auf 

bei ber Grfenntnig des Menfchen felbft (des objectiven 
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Geiſtes, wie er erfcheint in der Gefchichte überhaupt, dann in 

ben Staatönerfaffungen 2.) der Menfch fich ebenfo felbft, 

alfo relativ beftimme, wie er abfolut beftimmt ift, und ums 

gekehrt fich ebenfo als abfolut beſtimmt wiſſe, wie er felbft 

fih beftimmt, fo, daß dieſe relative Beftimmung mit dem 

abfoluten Beftimmtfein harmonirt (S. 51—54). — Sodann 

zeigt ber Berf. aus der Geſchichte, daß die vorchriftliche 

Philofophie ed zu dieſer VBollfommenheit nicht gebracht habe, 

vielmehr auf die eine und andere Weije einfeitig geblieben 

fei. Bor der Sündfluth fei das Natürliche verabfolutirt 

gewefen, und fo das Bewußtfein nicht zur Freiheit gefommen. 

Dann habe fich’8 gefchieden: das Heidenthbum habe das 

Menfchliche, das Judenthum das Göttliche verabfolutirt; das 

heibnifche Bewußtfein fei das, fi nur (ober vorherrfchend) 

als felbftbeftimmend, nicht aber ald beftimmt, das hebräiſche 

Bewußtfein umgekehrt das, ſich nur als beftimmt, nicht auch 

als feldftbeftimmend zu wiffen. Dieß wird dann jedes Mal 

im Ginzelnen gezeigt, d. h. am Natur= und Gottesbemwußtfein, 

fo wie an dem „Selbftheitlihen.” — Durch Chriftus fei 

dann das rechte Verhältniß hergeftellt worden ; das chriftliche 

Bewußtſein beftehe darin, fich ebenfo als felbftbeftimmend 

wie ald abfolut beftimmt zu wiffen (S. 67); und bie 

Aufgabe fei nun die, 1) dieß im Einzelnen, d. h. in ber 

Theologie, Zurisprudenz und was hiemit zufammenhängt 

(Bewußtfein des Menſchlichen), und Naturphilofophie durch— 

zuführen, und 2) dann bieje dreifache Philofophie fo zu 

faffen und zu geftalten, daß nicht irgend eine ausfchließlich, 

fondern alle drei gleichmäßig und näher als ſich gegenfeitig 

ergänzend fultivirt werden. Im Mittelalter, fagt ber Vers 

faſſer, fei ausſchließlich das Gottesbewußtfein, die Theologie, 
46* 
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in ber Uebergangszeit vom Mittelalter auf die Gegenwart 

vorherrfchend das Bewußtſein des Selbftheitlichen, die Juris— 

prudenz u. bgl., dann in unfrer Zeit vorberrfchend die Natur: 

philofophie ausgebildet worden; und fo fei nun Die genannte 

Vereinigung, Faſſung der drei Sphären in ihrer Gegenfeitigs 

feit, die Aufgabe ber heutigen Philofophie. 

Dieß ift Furz der Inhalt des befprochenen Schriftchens, 

Mer auf dem Gebiet ber Philofophie zu Haufe ift, fieht 

zwar fogleih, dab H. Schmid die Hauptgebanfen, gerade 

diejenigen, die fich als die intereffanteften anbieten, von 

Braniß (Geſchichte der Philofopbie feit Kant I. B.) ent- 

lehnt bat. Aber dabei kann ihm das Zeugniß nicht verfagt 

werden, baß er fich des Entlehnten vollkommen bemächtigt 

hat und die aufgenommenen Gedanken mit Freiheit traftirt. 

Wir nehmen daher feinen Anftand, den Wunfch auszufprechen, 

er möge ben hier niedergelegten Grundriſſen eine nähere 

Ausführung geben. Es Fann ber Wifjenfchaft nur nügen, 

wenn einerlei Grundgedanfen mehrfache Erörterung finden. 

Für Ddiefen Fall müßte freilich ein zweiter Wunfch fogleich 

ausgefprochen werben: daß nämlidy der Berfafler mehr 

Klarheit, Durchfichtigfeit in die Arbeit brächte; daran gebricht 

es vielfach dem befprochenen Schriften. Man ficht wohl, 

Hr. Schmid weiß recht gut, was er will; aber zu derjenigen 

Klarheit hat er vielfach feine Gedanken nicht gebracht, bie 

fie haben müffen, wenn fie wollen mitgetheilt werden. Längere 

Beichäftigung mit dem Gegenftande würde diefem Mangel 

von felber fteuern. 

2) Das Schriften No. 2 eröffnet eine Reihe von 

mehreren religionsphilofophifchen Abhandlungen, Die der Verf. 

in Ausficht ftellt, und handelt von Gott, Hiemit, fagt ber 
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Berf. mit Recht, müffe der Anfang gemacht werben. Er 

geht in diefer Erörterung über Gott davon aus, daß als’ 

Prinzip nicht das Nichts, fondern das Sein zu feßen fei, 

näberhin Ein Sein, ohne Materie, reines Leben, Perſön— 

lichkeit, und zwar näher fo, daß nicht die Perfönlichkeit als 

aus dem Sein fich entwidelnd, fondern umgekehrt diefelbe als 

Das Sein begriffen werde. Diefe Perfönlichfeit, welche das 

abjolute Sein ift, ift Gott, der aber fofort, weil ald perſön— 

licher, zugleich als dreiperfönlicher zu begreifen ift. Hierauf 

folgt dann über die Trinität eine fchöne, tieffinnige Erörtes 

rung, welche "in das Symbolum Athanasianum -ausläuft. 

Ich fann und will mich auf das Einzelne nidyt einlafjen;- 

es würde fogleich zu weit führen; ohnehin kann eine voll- 

ftändige Beurtheilung dieſes philoſophiſchen Verſuches erft 

dann geftattet und am Plage fein, wenn bie folgenden Ab 

handlungen, wovon die nächfte fi mit der Schöpfung wird 

beichäftigen müffen, erfchienen fein werden, Aber das getraue 

ih mir ohne Bedenken zu fagen, es ift im Intereſſe der 

MWiffenfchaft zu wünfchen, daß diefe weitern Abhandlungen 

nicht ausbleiben mögen ; denn die erfte, die ich hier angezeigt 

babe, beurfundet entfchieden das philoſophiſche Talent des 

Berfafiers, fo daß man Tüchtiges, die Wiffenfchaft Förderndes 

von demfelben erwarten darf. Nur um Eines möchte ich 

den Verf. bitten: daß er, wie wir andern Deutjche, Philofophie, 

Pharifäismus rc, ftatt Filofofie ıc. ſchreibe. Es ift Dieß eine 

Kleinigkeit, und dennoch verdient ed Beachtung. Der Lefer 

ſtößt fih — nicht mit Unreht — an folchen Neuerungen, 

die der Einzelne um fo weniger machen foll, ba fie doch 

feine Nachahmung finden. 
Repetent Mattes, 

— — — — 
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PetriCanisii, des ehrwürdigen Theologen der Sorietät 

Jeſu, Homilien oder Bemerkungen über die evangelifchen 

£efungen, welde das ganze Jahr hindurch an Sonn- 

und Fefltagen in der hatholifchen Airhe treffen. — 

Aus dem Sateinifchen überfeßt von Dr. Herenäaus 

Haid, erzb, geifll. Mathe. Des erjien Bandes erfter 

Theil: vom erften Sonntag im Advente bid zum 

Sonntage Duinquagefimä. Des erſten Bandes 

zweiter Tpeil: vom Aſchermittwoch bid zum Frohn— 

leihnamsöfefte Augsburg, 1845. Druf und Berlag 

der Karl Kollmann’schen Buchhandlung. Br. 2 fl. 

2) Franz Iofeph Alofer’s, weiland Dompredigers und 

Profefor's zu Straßburg gefammelte Aanzelreden. 

Herausgegeben von Dr. HRäß, Bilhof von Straßburg, 

und Dr. Weis, Bifchof von Speyer. II. Band. Zweiter 

Theil der GSittenreden; Il. Band. Predigten 

auf die Fefttage ded Herrn und der allerjelig- 

fen Jungfrau. Neue wohlfeile Auflage. Frankfurt a. M., 

in- der Anpreä’fchen Buchhandlung. 1844. Pr. 1 fl. 30 Er. 

3) Predigt- Entwürfe, die chriſtkatholiſche Glanbens- und 

Sittenlehre enthaltend. Für drei Jahrgänge, in drei 

Bänden. Dritte verbeflerte Auflage. Wien, Drud und 

Derlag der Mechitariften =» Congregationd = Buchhandlung. 

1844. Pr. 3 fl. 36 Er. 

4) Predigten für ſämmtliche Fefltage des Kirchenjahres 

nebfl zwei Predigten über die hatholifchen Miſſionen, 

von 3. Meumaier, Pfarrer in Ilvesheim bei Mann- 
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heim. Regendburg, 1844. Verlag von ©. Joſeph Manz. 

Pr. 1 fl. 21 Er. 

5) Maria, die zweite Eva, oder Betradhtungsreden für die 
Feſte Mariens, aufgefaft von dem Standpunkte der 
hatholifhen Dogmatik. Mebft einem Anhange von zwei 

Armeninfituts- und drei Patrociniums-Predigten. Werfaßt 

von Iofeph Gruner, Pfarrer zu Aarlsthal im k. k. 

Antheile Schlefiens. Wien, 1844. Druck und DVerlag 

der Mechitariften-Congregationd- Buchhandlung. 

6) Duwölf Kirhweih-Predigten. Herausgegeben von rinem 

emeritirten Priefler der Erzdiäceſe Münden-Freyfing. 

Erfte Lieferung. Zweite Auflage. Augsburg, 1845. Drud 

und Verlag der Kollmann’fchen Buchhandlung. Pr. 36 Er. 

7) Sechs Faſten-Predigten, von der Feidensgeſchichte Jefu, 

fammt einer Predigt auf das Oſterfeſt. Won Virgil 

Bader, weil. Pfarrer in Haindling. Zweite verbefferte 

und vermehrte Auflage. Augsburg, 1845. Drud und 

Berlag der Kollmann’fhen Buchhandlung. Pr. 24 Er. 

8) Aanzelvorträge in der Fiebfrauen-Rirde zu Paris 

gehalten von Dr. Heinrich facordaire Mebfl bio- 

graphifchen Mlittheilungen über Lacordaire von A. 

Dubois m. A. Bonetty. Deutfh und mit Anmer- 

kungen von Dr. W. Smets, ECanonikus am Collegiat- 

flifte zu Aachen. Neuß, 1845. Drud und Berlag von 

2. Schwann. Pr. 8"/, gGr. 

Nr. 1. Das Werk ded Petrus Caniſius beginnt 

mit einer DVorrede bed Ueberfegerd, darauf folgt ein Furzer 

Umriß von dem Leben und Wirfen bed ehrwürdigen Lehrers 

und Vaters; dann bie Defonomie und Ginrichtung bes 
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Werkes, die es von ſeinem ehrwuͤrdigen Verfaſſer hat; darauf 

die Oekonomie und Einrichtung der Ueberſetzung und Aus— 

gabe; Dedikation und Vorrede von Petrus Caniſius. Nach 

dieſem folgen zwei Vorworte des ehrwuͤrdigen Autors, welche 

in dieſes Werk einleiten; das erſte handelt von der ſchönen 

paſſenden Eintheilung des ganzen Jahres in feſtliche Tage, 

das zweite von den Sonn- und Feſttagen, wie fie mit chriſt— 

licher Frucht gefeiert werden mögen, an dieſe einleitenden 

Vorworte ſchließen fich dann die Auslegung und Betrachtungen 

ber Gvangelien an, Die Ordnung und Form ift dieſe: 

„Allererft wird der Inhalt des evangelifchen Lefeftüdes oder 

Terted, ber jedesmal trifft, paraphraftifch, d. i. mit 

einer Umfchreibung gegeben, welche ben Tert ungemein far 

macht und im MWefentlichen auslegt und eine Feine Homilie 

bildet, die in fogenannten Brühlehren trefflich gebraucht werden 

kann. Diefer Paraphrafe folgt der evangeliiche Tert, oder Die 

Perikope. Hierauf werden aud dem treffenden Lefeftüd bes 

Evangeliums drei Terte erwählt,- die mitteld der Anmer— 

tungen oder Merfpunfte mannigfach gedeutet und heilfam 

auf das Leben angewendet werden. Die Auslegungen durch— 

dringen Geift und Herz, find feine bloß trodene Exegeſe. 

Nirgends ift bad Dogma vergeffen, die Bemerkungen nehmen 

immer aud auf den Ritus der Zeit Rüdfiht, In feinen 

Deutungen und Evangelien redet er in Worten der Schrift, 

Väter und Canones.“ — 

Sehen wir auf die große weltbefannte Berfönlichkeit 

des Berfafjerd vorliegenden Werkes, der in einer für bie 

Kirche fo drangvollen Zeit vom Papft und Kaifer wegen 

feiner hohen Gelehrſamkeit, feiner gediegenen, ftaunenswürs 
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Digen tbeologifchen Bildung auf das Goneilium von Trient, 

fpäter von Pius V. auf den Reichstag nad) Regensburg 

geſandt wurde und ohne deſſen weifen Rath in damaligen 
kirchlichen Angelegenheiten Fein bedeutender Schritt gethan 

wurde, der fich nicht blos in Deutfchland, fondern in allen 

eivilifirten Ländern Europa’d durch feinen Katechismus und 

namentlich durch fein Werf: Summa doctrinae christianae 

unfterblich gemacht hat, kurz fehen wir feine hohen Gaben, 

Kenntniffe und Leiftungen, fo dürfen wir mit vollem Recht 

fagen: wie der ehrwürdige Peter Ganifius der, Katechet 

für die halbe Welt, namentlich für Deutfchland Jahrhunderte 

hindurch, fo war und ift er durch vorliegendes Werf auch 

der Homilet für daſſelbe geworden, und wie es allen 

Katecheten mit Fertigung von Katechismen und Fatechetifchen 

Werfen nicht recht gelingen will, wenn fie die Bahn verlaffen, 

die er eingefchlagen, fo dürfte man auf gleiche Weife bie 

homiletifchen Verſuche als verfehlte bezeichnen, die von feiner 

Richtſchnur ablaſſen. Wir meinen hier nicht die Form, fons 

bern ben Inhalt, ber fi durchweg auf dem Gebiete ber 

Dffenbarung, im Centrum ber Kirche, und im Geiſte bes 

Evangeliums bewegt, Was die Arbeit auch für unfre Zeit 

fo werthvoll macht, ift die Achnlichkeit der damaligen Zeit 

mit der unfrigen. Der Abfall von ber Fatholifchen Kirche 
ftand ald Proteftantismus gegen bie heilige Mutter auf, 

warf maßlos feine Läfterungen, Lügen und Verläumdungen 

auf ihr unbefledtes Haupt und prahlte mit der Errungenfchaft 

von Licht und Freiheit; ift ſich auch ber Proteſtantismus 

im Verlaufe der Jahrhundete vermöge feiner Chamäleonss 

Natur nicht gleich geblieben, fo blieb er fich doch in feinem 

Princip gleich, d. h. in feinem uralten Haß gegen bie Kirche 
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und in ſeiner unbezwinglichen Liebe, gegen Alles, wenn es 

auch nur den Schein von etwas Katholiſchem hat, Proteſt 

einzulegen, und wie damals, liest man auch heut zu Tage 

an ſeiner wetterwendiſchen Confeſſionsfahne: Licht und 

Freiheit. — Dieſer Zeit und ihren Irrlehren, Angriffen und 

Befeindungen ſetzt nun Caniſius in dem genannten homile— 

tiſchen Werke eine ſtarke, undurchbrechliche Mauer und Feſte 

entgegen, indem er ſeine Arbeit auf dem Eckſtein Jeſu Chriſti 

und der Grundlage der unfehlbaren katholiſchen Kirche auf: 

führt. Was den Werth der Schrift weiter erhöht, ift der 

große Reichthum von Citaten aus ber heil. Schrift A. und 

N, Teftaments, ber Bäter und Gottesgelehrten. Die ſo— 

genannten Merfpunfte, welche auf die Betrachtungen bes 

Evangeliums folgen, find gewöhnlich fo reichhaltig, daß fie 

leicht zu Predigtthemen verwendet werden fönnen, Webers 

haupt, ber Prediger, welcher nicht ſchon hergerichtete und zu 

feinem Gebrauch gefertigte Predigten fucht, fondern dem es 

um Ideen und Gedanfenreichthbum und um eine reichliche 

Fundgrube zu thun ift, aus welcher er Altes und Neues, 

wie ein Hausvater nach Bedarf fchöpfen und für die Be 

bürfniffe feiner Gemeinde verwenden will und kann, ber 

wird zur Genüge und in Fülle in Diefem fchägbaren Werke 

finden, und aus diefem Grunde verdient ber Ueberſetzer und 

Herausgeber beffelben von dem theologiſchen Publifum auch 

befonderen Danf, — 

Nr. 2. Mofer’s Kangelreben, zweiter und britter 

Band, Der zweite enthält Sittenreden, mit einem Anhang 

von fieben Predigten verfchiedenen Inhalts; der Dritte et: 

hält Predigten auf die Fefttage des Herrn und der allerfeligften 
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Zungfrau; nebft eilf Predigtentwürfen auf verfchiebene Fefte 

bed Herrn. 

Diefe Predigten gehören nicht zu den gewöhnlichen, fie 

tragen den Stempel ber Meifterfchaft an ihrer Stirne, fos 

wohl was die Form ber Darftellung, ald bie Fülle und 

Tiefe ded Inhalts betrifft. Die Auffaffung bed Grundgedans« 

fens ift höchft treffend, bie Entfaltung befjelben Far, bündig, 

einfach, ganz aus der Natur der Sache genommen, die Be- 

gründung tief und fchlagend, die Darftellung licht und ger 

wandt, erfchöpfend und vollendet, und dad Ganze voll Geift 

und Salbung. Wie meifterhaft die Predigt auf den Char— 

freitag ift, läßt fich fchon in der Anfündigung des Thema’s 

und der Zerlegung feiner Theile erfennen. 

Jeſus leidet, das ift der Grundgedanfe, wie einfach 

und erhaben, wie prägnant und vielfagend, wie fchön und 

faßlich zugleih! und dann die Entfaltung ded Grundgedan— 

fens nach feinen natürlichen Momenten, wie die Aefte aus 

bem Stamme, fo gehen die Theile aus dem Kerngebanfen 

hervor: 

Jeſus leidet 

1) den fchmählichften, 

2) den fchmerzlichiten, 

3) den liebevollften Tod. — 

Die Ausführung und Durchführung dieſes höchft ein« 

fachen Gedankens gleicht einer Quelle, die im Verlaufe zu 

einem Strome heranwächst, ber in Pracht und Majeftät 

daherwogt und nach allen Seiten hin Leben und Fruchts 

barfeit verbreitet. Und fo wie burch dieſe, fo zieht ber 

Strom der Beredſamkeit mehr oder weniger auch durch bie 

übrigen Predigten dahin, und fie nehmen einen ehrenvollen 
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Platz auf dem Gebiete wahrer und bleibender Berebfam- 

keit ein. | 

Nr. 3, Daß biefe Prebigi- Entwürfe brauchbar find, 

dürfte daraus gefchloffen werden, daß fie in einer britten 

verbefierten Auflage ans Xicht treten. Ref. iſt auch weit 

entfernt, den Werth und die Brauchbarfeit berfelben in 

Zweifel zu ziehen, vielmehr verdient nach feiner Anficht 

fhon der Gedanfe alle Anerkennung, wie er zuerft in bem 

hochverdienten hochw. Bifhof Jakob Frint entftand, 

Predigt- Entwürfe zu liefern, nach welchen die Geelforger 

binnen zwei, längftend drei Jahren alle wichtigeren Glau— 

bend- und Eittenlehren des Fatholifchen Lehrbegriffs in dem 
Vormittags = Predigten abhandeln Fönnten. Nach diefem 

Plane follte jeder Entwurf in folgender Weife normirt wer— 

den, der evangelifche Tert, an welchen die abzuhandelnde 

Materie anzufnüpfen wäre; 2) die Materie felbft — bie 

abzuhandelnde Glaubens- oder Eittenlehre; 3) die Verbin 

bungsidee zwifchen der Materie und dem gewählten Terte, 

jedoch fo, daß die Ausführung für minder Geübte nicht gar 

zu fchwierig wäre; 4) endlich Die Hauptmomente, nach welchen 

der gegebene Stoff durchzuführen wäre. | 

Wenn aber in diefen Entwürfen nur die „wichtigeren 

Slaubend: und Gittenlehren bes Fatholifchen Lehrbegriffs” 

zur Sprache fommen follen, fo hätten wir gewünfcht, daß 

man biefem Borfag auch treu geblieben wäre; wir wollen 

unter andern nur einige Themen anführen welche offenbar 

nicht in die Reihe der genannten wichtigeren Wahrheiten 

gehören: 1) „Woran erinnert und der Gebrauch der Lichter 

in ber Fatholifchen Kirche?” 2) „Das Lehrreiche, welches 
im Gebrauche bes Weihwaſſers Tiegt.* 3) „Welche Pflichten 
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haben wir gegen alte und preſthafte Perſonen?“ — 4) „Bon 

dem Unterſchiede, welcher unter den Feſttagen ſtattfindet.“ — 

5) „Wie erkennt man ben wahren Freund und den fal— 

ſchen?“ — 6) „Ueber das Sprichtwort: Jugend hat Feine 

Tugend.” — 7) Erklärung ber Abbildung des auferftande- 

nen Heilanded. 8) Von ber Theilnahme an den Freuden 

und Leiden ded Nebenmenfchen; und noch mehrere. Stellen 

wir auch nicht in Abrebe, daß fih über die vorliegenden 

Gegenftände manches Erbauliche fagen läßt, fo muß man 

Doch bedenfen, daß man fich vorgenommen hat, nur die 

wichtigeren Wahrheiten ber Glaubens- und Sittenlehre zur 

Sprache zu bringen; daß dieſe Gegenftände recht eigentlich 

zum Vortrage der Nachmittags = Chriftenlehre oder auch 

Sonntagsfchulen gehören, fieht man fchon auf den eriten 
Blick leicht ein. Dagegen ift es offenbar Aufgabe des Homi- 

leten, ſtets ſolche Wahrheiten abzuhandeln, welche von ber 

böchften Bedeutung für Zeit und Ewigfeit find, die innerhalb 

ber Grenzen des Grlöfungswerfes liegen, und die auch einen 

namhaften Beitrag zu unfrer Erlöfung, Heiligung und Bes 

feligung liefern. Iſt dieſes nicht der Ball, fo ziehen wir 

verfchiedene Gegenftände in ben BPredigerfreid herein, bie 

aber wenig Nuten und Frucht bringen werden. — Waß bie 

Verbindungsidee zwifchen der Materie und bem gewählten 

Terte betrifft, fo läßt fich leicht benfen, daß biefelbe nicht fo 

faft eine im Terte gefundene, als für denfelben gefuchte und 

ſchon mitgebrachte ift, wie es ber vorherrfchende Blan ber 

abzuhandelnden Glaubens: und Sittenlehren auch nicht ans 

ders geftattet; das foll aber auch Fein Tadel fein, nur muß 

man fich nicht den Anfchein geben, ald wäre bad gewählte 

Thema tertgemäß und ftreng aus dem Terte abgeleitet; wenn 
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wir im ſolchen Fällen auch eine Sünde gegen bie Logik 

begehen, fo ift ed feine Sünde gegen die Homiletif, welche 

um eined fegenreihen Inhaltes willen gern den Zwang 

einer unfrüchtbaren Form fahren läßt. — | 

Nr. 4. Diefe Predigten haben viel Guted und können 

überall leicht verwendet werben; allein was ihnen abgeht, 

ift das tiefere Eingehen und Berweilen bei ben Hauptwahr« 

heiten des Chriftenthums, diefelben werben mehr im Allge- 

meinen befprochen, mehr nur berührt als gründlich und 

praktiſch durchgeführt. 

Nr. 5. Der Berfafler diefer Predigten hat ſich's zur 

Aufgabe gemacht in acht Predigten das Leben Maria's ber 

zweiten Eva, dem Leben der erften Eva gegenüber zu ftellen. 

Wie ſchwer ihm die Durchführung der Aufgabe in ihren 

einzelnen Zügen geworden ift, mag wohl jeder ſchon barin 

fühlen, daß beide in ihren Lebensverhältniffen und Schidfalen 

wenig Gemeinfames haben, Wenn Paulus Chriftum den 

zweiten Adam nennt, fo liegt dad Punctum comparationis 

auch einzig und allein in dem beiderfeitigen Verhältniß zur 

Menichheit als Teiblicher und geiftlicher Stammpvater; will 

man Chriſtum noch weiter nad) einzelnen Lebensbeziehungen 

in Vergleich und Gegenfag bringen, fo wagt man fich auf 

ein Gebiet, wo uns ber biftorifche Boden verläßt, und was 

diefem abgeht, muß dann die Phantafie zu erfegen fuchen ; 

dieß ift noch weit mehr mit Maria und Eva ber Fall; will 

man über ben Punkt, wo die Aehnlichkeit von felbft in dem 

Verhältniß von einer Mutter zu ihren Kindern gegeben ift, 

die eine bie leibliche zur Sünde, die andre bie geiftige zur 

Gnade, hinausgehen, fo muß man fich alle Mühe geben, 

um ſowohl die verwandten ald gegenfäglichen Berhältniffe 
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Herbeizubringen und praftifch durchzuführen. Dann kommt 

bei folchen vorgefaßten Planen noch der Mipftand hinzu, 

Daf man in die zu unternehmenden Arbeiten auch überall 

ſchon feine fo zu fagen fire Idee mitbringt und fie überall 

anzubringen fucht, auch wo fie nicht paßt. 

Was die Predigten und Arbeiten felbft betrifft, fo tragen 

fte auch wirklich jene Mängel und Fehler an fi, wie fie 

nach den vorausgefchidten Bemerfungen vorfommen müffen; 

weiterhin werden fie aber noch ziemlich unpraftifch und 

fchwer verftändlich durch das viele Theologifiren und Dogmati- 

firen, wodurch fie vielfach vom homiletifchen Wege abfommen 

und ſich rein in theologifche Abhandlungen verlaufen. - Die 

Sprache ift abftraft in langen Perioden fich daherfchleppend, 

Herz und Gemüth finden bei all diefen gutgemeinten Arbeiten 

nur wenig Nahrung. 

Nr. 6. Die Kirchweihpredigten find faft durchweg recht 

brauchbar, zeichnen fich aus Durch Popularität und Gewandtheit 

ber Darftellung, durch Eingehen in bie bei folchen Gelegen- 

heiten und Feften vorfommenden Fehler und Gebrechen, und 

ſuchen durchweg die Kirchweihfeier in ihrer wahren und 

hohen Bedeutung barzuftellen, und die Gläubigen von bem 

unchriftlichen und heibnifchen Treiben an biefem Tage zu 

entfernen. Es find zwölf Predigten: 1) Von der Feier bes 

Kirchweihfeftes. 2) Von der Freude bei einem Kirchweihfefte. 

3) Bon unfern jegigen Kirchweihfeften. A) Bon ber heil- 

famen Grinnerung bes Kirchweihfeftes. 5) Bon. der Per: 

bindung. Gottes mit den Menfchen bei einem Kirchweihfeſte. 

6) Bon dem Berhältniffe der Gemeinde zur Pfarrei. 7) Bon 

der Erhabenheit, Herrlichkeit und Würde ber Fatholifchen 

Gotteshäuſer. 8) Bon den Gnaden und Wohlthaten ber 
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Kirchen. 9) Von den Gründen der Ehrfurcht gegen die 

Kirchen. 10) Von den Folgen der Ehrfurcht gegen die 

Gotteshäuſer. 11) Bon den katholiſchen Kirchen als Heils— 

anſtalten. 12) Von ben — Kirchen als Stätten des 

Troſtes. — 

Nr. 7. Dieſe ſechs — haben feinen befone 

bern homiletifchen Werth, fie bewegen fich meiftens auf dem 

Boden des Mittelmäßigen, weder der Inhalt noch die Form 

haben befondere Vorzüge, namentlih ift an ber Form zu 

tadeln, baß biefelbe in Beziehung auf die Eintheilung fich 

immer im gleichen allgemeinen Geleiſe bewegt, welche für alle 

Predigten paßt und angewendet werben fann, nämlich bie , 

vage und allgemeine Bormel: wir wollen deswegen in bem 

I. Thl, die Umftände und ben Sinn biefer Worte 

erwägen, und im 

I. Thl. beilfame Lehren für uns ausheben. 

Nr. 8. Wenn die Namen eines Chryfoftomus, Ephräm, 

Bafilius, Gregorius, Hilarius, Ambrofius und YAuguftinus, 

und in Franfreich die Namen eined Boſſuet, Bourdaloue, 

Flechier und Fenelon an das Ausdgezeichnetfte und Erha— 

beufte erinnern, was bie heilige Redekunſt in der Fatholifchen 

Kirche hervorbrachte, fo begrüßen wir in Lacordaire einen 

Prediger und Redner, der jenen ehrwuͤrdigen Perfönlichfeiten 

würdig zur Seite fteht und ald ein Stern erfter Größe am 

firhlichen Himmel Frankreichs leuchtet und ftrahlet; und 

wahrlich wir wüßten nicht, wem wir den Borzug geben 

follten: der Klarheit und Majeftät dieſes wunderbaren Lichtes, 

oder der alldurchdringenden Wärme und Alles bezwingenden 

Kraft und Lebensfülle, die in riefenhaften Strömungen durch 

feine homiletifchen Leiftungen dahin wogen und braufen, Um 
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ben hohen Werth und das glänzende Nednertalent Lacor— 

daire's richtig zu würdigen, muß man Die Aufgabe in’s 

Auge fallen, Die er fich gefegt, Die Umftände und Verhältniſſe, 

unter denen er Die fchwere Aufgabe gelöst, und die glüdlichen 

Erfolge, die er fich in einem weiten Kreife von zwar Gebildeten, 

aber damals Zweiflern und Ungläubigen, errungen und gefichert 

hat. Laſſen wir einen von ihnen felbft fprechen, ber bei 

feinem Abfchiede von Grenoble im Namen mehrer Hunderte 

feinen Danf in folgenden Worten ausdrüdt; 

„Hochwüͤrdiger Herr! noch überwältigt vom Gindrude 
ihrer legten Worte, bringen wir ihnen feine eitlen Lob— 

fprüche dar, Die ein unmwürdiger Danf für einen Apoftel 

wären; aber wir wollen vor ihnen Alles ausfprechen, 

was die Gleichgeftimmtheit unfrer Herzen mit dem 

Shrigen, was das Gefühl ausdrüdt, mit welchem wir 

und zu Ihnen bingezogen fühlen. 

Während Cie bei Erforfhung der erhabenften Wahr: 

heiten unfer Führer gewefen find, mit der einzigen 

Sorge befchäftigt, in unfern Geiſt die Doppelklarheit 

der Vernunft und des Glaubens zu bringen, fühlten 

wir ung, vielleicht ohne Ihr Vorwiſſen, in Diefe unbe— 

gränzte Menfchenliebe verfenft, die durch dieſe evange- 

liſche Moral, die fo voll Süßigfeit und Troft auch in 

ihren fchlichteften Reden athmet, Sie ganz umftrahlt ; 

und fie hatten unfern Geift noch nicht gefangen ges 

nommen, als unfre ganze Neigung fchon Ihnen gehörte,’ 

So erwedt Gott in feiner unendlichen Liebe und Barm— 

herzigfeit von Zeit zu Zeit Zeugen und Apoftel, ausgerüftet 

mit der Kraft feines Geiftes, begabt mit dem Lichte feiner 

Gnade, welche mit diefer himmlifchen Begabung allen Irr— 
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thum vernichten und die Finſterniß und Macht des Unglaubens 

nicht nur aus den Herzen der Menſchen verſcheuchen, ſon— 

dern ſie in hellen Tag umwandeln. Und ſo bleibt es ewig 
wahr, was der Apoſtel ſagt: Das Evangelium iſt eine Kraft 

Gottes, ſelig zu machen Alle die daran glauben. — 

Betrachten wir die acht Vorträge in ihren beſcheidenen, 
ſchmuckloſen Aufichriften, ald: 1) Von der Demuth. 2) Bon 
ber Keujchheit. 3) Bon der Keufchheit. 4) Bon der Näch— 
ftenliebe. 5) Bon der Nächitenliche. 6) Bon ber Religion. 
7) Bon der Religion, 8) Bon der Religion; — fo finden 
wir hier Themate, die ſchon unzähligemal von den Kanzeln 
herab befprochen wurden, nehmen wir aber die Fleinen dieſe 
Gegenftände behandelnde Schrift Lacordaire's zur Hand, fo 
ift Alles neu, Alles ungewöhnlich, Alles außerordentlich. 

Neu ift die Auffaffung, ungewöhnlich die Mittel, außer- 
ordentlich die Kunft umd Kraft der Rede; und doch Alles 
hinwiederum in einer folchen Einfachheit, Orbnung, Klarheit, 
Gründlichkeit und Schönheit hingelegt, entwidelt, ausgeführt 
und dargeftellt, daß Auge und Herz vor dem wundervollen 
Werke zugleich in hoher Entzüdung und Wonne dafteht. Wollen 
wir den ganzen reichen Inhalt auf den Fürzeften Ausdruck 
zurüdführen, fo fagen wir: es find biefe Vorträge die fchönfte 
Apologie, die je für die Fatholifche Kirche gefchrieben worden 

+ 

Supp, 
Megens im biihöflihen Eeminar 

zu Rottenburg. 



em Verlage ift erſchienen und in allen Buch- 

das Prinzip des Katholizismus, 

Dargeftellt im Geiſte der Kirchenväter der drei erften 
Fahrhunderte, 

Bon Dr. Ioh. Ad. Möhler. 

Zweite Auflage. 
211/, Bogen gr. 8, Velinpap. Preis fl. 2. 12 fr. — Thlr. 1. 8 gr. 

Die heilige Meſſe, 
oder 

das Opfer des neuen Bundes, 
Ein vollftändiges Gebetbüchlein 

für 

katholiſche Chriſten. 

Nach Goffine und Andern bearbeitet 

von 

Stanz Javer Steh, 
Farholifchen Stadtpfarrer zu Reutlingen. 

Mit einem feinen Stahlftid. 

20 Bogen 120. Eleg. broch. Preid nur 36 fr. — 9 gar. 

Das vorliegende Gebetbüchlein enthält außer einem weitläufigeren 
Unterricht über das beilige Meßopfer, eine Ueberfeßung des lateiniſchen 
Terxtes der heiligen Mefle, fo wie der Präfationen ꝛc. fürd ganze 
Kırbenjahr, eine kürzere Meßandacht, die Gebete der Kirche für alle 

nntage und hauptſachlichſten Fefte des Jabres, Gebete für verſchie⸗ 
Stande und Anliegen, Beicht- und Sommuniongebete (mit voran 

dendem Beihtfpiegel), die Bußpſalmen, vie Stationen, mehrere Yitas 
ien, die Erweckung ver drei göttlichen Tugenden fammt mebreren 
einen Gebeten, fo daß es mit Recht volljtäandig genannt werden 
af. Wir zweifeln demnach um fo weniger, daß es eine gute Auf— 
bme finden werde, als wir aud den Preis im Verbältniß zur Bo- 
enzabl und ver hübfchen Ausftattung fehr nieder geftellt haben. 

Jede Buchhandlung ift von uns in den Stand gefeßt, 
bei Abnahme von 12 Exemplaren 1 frei zu geben. 



Betradhtungen 

über 

ſämmtliche Evangelien der TFaften 

mit Einfhluß der Leidensgefhichte. 

Für Seelforger und jeden chriftlichen Leſer. 

Von 

Dr. 3. B. v. Hirſcher, 
Proſeſſor der Theologie gu Freiburg. 

Siebente, neu durchgeſehene Auflage. 

Ally Bogen gr. 8. Feinftes Belinpap. Preis fl. 1. 36 fr. — Zhlr. 1. 

Der hochwürdige Herr Berfaffer bat wieder neue Gorg a 
icbente Auflage verwenvet, fo daß fie ſelbſt den 

er ei agen willlommen fein di rfte. 4 
zermehrung der Bog zahl ift der Preis doch — 

PR erhöht worven. 

Die chriftliche Moral 
ald Lehre von der 

Verwirklichung des göttlichen Heiches in der Alenfchhei 

dargeftellt von ‚ 

Dr. Ioh. Bapt. Hirfcher. 

Vierte, verbejjerte u. mehrfach umgearbeite fe Mı fi 1 

Drei Bände 

(Preis aller 3 Vände nur fl. 6. — Rhein) 

H. Lauppribe Buchhandli 
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